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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2015)0325 
Übereinkommen über Zwangs- oder Pflichtarbeit der IAO: justizielle 
Zusammenarbeit in Strafsachen *** 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 6. Oktober 2015 zu dem 
Entwurf eines Beschlusses des Rates zu der Ermächtigung der Mitgliedstaaten, das 
Protokoll von 2014 zum Übereinkommen über Zwangs- oder Pflichtarbeit, 1930, der 
Internationalen Arbeitsorganisation hinsichtlich der Artikel 1 bis 4 des Protokolls im 
Hinblick auf Fragen im Zusammenhang mit der justiziellen Zusammenarbeit in 
Strafsachen im Interesse der Europäischen Union zu ratifizieren (06731/2015 – C8-
0078/2015 – 2014/0258(NLE)) 
 
(Zustimmung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Entwurf eines Beschlusses des Rates (06731/2015), 

– unter Hinweis auf das vom Rat gemäß Artikel 82 Absatz 2 und Artikel 218 Absatz 6 
Unterabsatz 2 Buchstabe a Ziffer v des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union unterbreitete Ersuchen um Zustimmung (C8-0078/2015), 

– gestützt auf Artikel 99 Absatz 1 Unterabsätze 1 und 3 und Absatz 2 sowie auf 
Artikel 108 Absatz 7 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf die Empfehlung des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz 
und Inneres (A8-0226/2015), 

1. gibt seine Zustimmung zu dem Entwurf des Beschlusses des Rates; 

2. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten zu 
übermitteln. 

 
 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2014;Nr:0258;Code:NLE&comp=0258%7C2014%7C
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2015)0332 
Allgemeine Bestimmungen über die europäischen Struktur- und 
Investitionsfonds: spezifische Maßnahmen für Griechenland ***I 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 6. Oktober 2015 zu dem 
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 des Europäischen Parlaments und des 
Rates mit gemeinsamen Bestimmungen über den Europäischen Fonds für regionale 
Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds, den Kohäsionsfonds, den Europäischen 
Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums und den Europäischen 
Meeres- und Fischereifonds sowie mit allgemeinen Bestimmungen über den 
Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds, den 
Kohäsionsfonds und den Europäischen Meeres- und Fischereifonds im Hinblick auf 
spezifische Maßnahmen für Griechenland (COM(2015)0365 – C8-0192/2015 – 
2015/0160(COD)) 
 
(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2015)0365), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und Artikel 177 des Vertrags über die Arbeitsweise 
der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der Kommission 
unterbreitet wurde (C8-0192/2015), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

– nach Anhörung des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses, 

– nach Anhörung des Ausschusses der Regionen, 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Haushaltsausschusses zur finanziellen 
Vereinbarkeit des Vorschlags, 

– unter Hinweis auf die vom Vertreters des Rates mit Schreiben vom 16. September 2015 
gemachte Zusage, den Standpunkt des Europäischen Parlaments gemäß Artikel 294 
Absatz 4 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union zu billigen, 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1303/2013;Nr:1303;Year:2013&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2015;Nr:0365&comp=0365%7C2015%7CCOM
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2015;Nr:0160;Code:COD&comp=0160%7C2015%7C
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2015;Nr:0365&comp=0365%7C2015%7CCOM
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– unter Hinweis auf das Schreiben des Fischereiausschusses, 

– gestützt auf Artikel 59, Artikel 50 Absatz 1 und Artikel 41 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für regionale Entwicklung und der 
Stellungnahme des Ausschusses für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten (A8-
0260/2015), 

A. in der Erwägung, dass es sich bei dem Vorschlag für eine Änderungsverordnung um 
eine Sondermaßnahme handelt, mit der Griechenland Soforthilfe geleistet werden soll, 
indem dem es dem Land ermöglicht wird, noch vor Ende 2015 Zugang zu Mitteln für 
die Kohäsionspolitik zu erhalten und zu nutzen, die noch aus dem Programmzeitraum 
2007–2013 zur Verfügung stehen, und in der Erwägung, dass die Annahme der 
Verordnung daher dringlich ist; 

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest; 

2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie beabsichtigt, ihren 
Vorschlag entscheidend zu ändern oder durch einen anderen Text zu ersetzen; 

3. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln. 
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P8_TC1-COD(2015)0160 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 6. Oktober 
2015 im Hinblick auf den Erlass der Verordnung (EU) 2015/... des Europäischen 
Parlaments und des Rates zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 im 
Hinblick auf spezifische Maßnahmen für Griechenland 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION – 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf 

Artikel 177,  

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

nach Anhörung des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses,  

nach Stellungnahme des Ausschusses der Regionen1, 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren2, 

                                                 
1 ABl. C  vom , S. . 
2  Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 6. Oktober 2015. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1303/2013;Nr:1303;Year:2013&comp=
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in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Griechenland ist von den Folgen der Finanzkrise in ganz außergewöhnlicher Weise 

betroffen. Infolge der Krise waren die Wachstumsraten des Bruttoinlandsprodukts in 

Griechenland mehrere Jahre lang kontinuierlich negativ, was wiederum zu 

schwerwiegenden Liquiditätsproblemen und einem Mangel an öffentlichen Mitteln 

für staatliche Investitionen geführt hat, die zur Förderung eines nachhaltigen 

Aufschwungs notwendig wären. Dies führte zu einer Ausnahmesituation, die 

spezifische Maßnahmen erfordert. 

(2) Es ist von entscheidender Bedeutung, dass die fehlende Liquidität und der Mangel an 

öffentlichen Geldern in Griechenland Investitionen in Programme, die aus dem 

Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, dem Europäischen Sozialfonds und 

dem Kohäsionsfonds (im Folgenden „die Fonds“) sowie aus dem Europäischen 

Meeres- und Fischereifonds (EMFF) unterstützt werden, nicht verhindern.  

(3) Damit Griechenland über ausreichende Finanzmittel verfügt, um mit der 

Durchführung der aus den Fonds und dem EMFF geförderten Programme des 

Zeitraums 2014-2020 in den Jahren 2015 und 2016 zu beginnen, ist es angemessen, 

die Höhe des ersten Vorschusses, der für operationelle Programme im Rahmen des 

Ziels „Investitionen in Wachstum und Beschäftigung“ und für aus dem EMFF 

unterstützte Programme ausbezahlt wird, durch einen zusätzlichen ersten 

Vorschussbetrag in diesen Jahren aufzustocken. 
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(4) Damit der zusätzliche erste Vorschussbetrag auch wirksam eingesetzt wird und die 

Begünstigten der Fonds und des EMFF so schnell wie möglich erreicht, so dass sie die 

geplanten Investitionen vornehmen können und nach Einreichung der 

Zahlungsanträge unverzüglich eine Erstattung erhalten, sollte der zusätzliche erste 

Vorschussbetrag an die Kommission zurückgezahlt werden, wenn nicht binnen einer 

gewissen Frist eine angemessene Anzahl an Zahlungsanträgen bei der Kommission 

eingereicht wird.  

(5) Damit die zur Verfügung stehenden Fördermittel für die Finanzierung von Vorhaben 

im Rahmen der für den Zeitraum 2007-2013 in Griechenland genehmigten und aus 

den Fonds unterstützten operationellen Programme für die Ziele „Konvergenz“ und 

„Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung“ wirksamer eingesetzt werden 

können, sollten der Höchstsatz für die Kofinanzierung und die Obergrenze für 

Zahlungen an die Programme am Ende des Programmplanungszeitraums angehoben 

werden. Zur Sicherstellung, dass die so bereitgestellten Ressourcen wirksam für 

Investitionen vor Ort eingesetzt werden, sollte ein Berichterstattungsmechanismus 

vorgesehen werden.  

(6) Da die Unterstützung dringend benötigt wird, sollte die vorliegende Verordnung am 

Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft 

treten. 

(7) Die Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates3 

sollte daher geändert werden – 

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

                                                 

3  Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. 
Dezember 2013 mit gemeinsamen Bestimmungen über den Europäischen Fonds für 
regionale Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds, den Kohäsionsfonds, den 
Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums und 
den Europäischen Meeres- und Fischereifonds sowie mit allgemeinen Bestimmungen 
über den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, den Europäischen 
Sozialfonds, den Kohäsionsfonds und den Europäischen Meeres- und Fischereifonds 
und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 des Rates (ABl. L 347 vom 
20.12.2013, S. 320). 

 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1303/2013;Nr:1303;Year:2013&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1303/2013;Nr:1303;Year:2013&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1083/2006;Nr:1083;Year:2006&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:347;Day:20;Month:12;Year:2013;Page:320&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:347;Day:20;Month:12;Year:2013;Page:320&comp=
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Artikel 1 

Die Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 wird wie folgt geändert: 

1. In Artikel 134 wird folgender Absatz 1a eingefügt: 

„1a. Zusätzlich zu den Tranchen aus Absatz 1 Buchstaben b und c wird 

operationellen Programmen in Griechenland im Jahr 2015 wie auch im 

Jahr 2016 ein zusätzlicher erster Vorschussbetrag in Höhe von 3,5 % des 

Betrags, der für den gesamten Programmplanungszeitraum an Unterstützung 

aus den Fonds und dem EMFF vorgesehen ist, ausbezahlt. 

Die zusätzlichen ersten Vorschüsse gelten weder für Programme im Rahmen 

des Ziels „Europäische territoriale Zusammenarbeit“ noch für die besondere 

Mittelzuweisung zugunsten der Beschäftigungsinitiative für junge Menschen. 

Wird bis zum 31. Dezember 2016 der Gesamtbetrag der zusätzlichen ersten 

Vorschusszahlungen, die auf Grundlage dieses Absatzes in den Jahren 2015 

und 2016 an ein operationelles Programm geleistet wurden - und zwar 

gegebenenfalls aufgeschlüsselt nach Fonds - , nicht durch Zahlungsanträge bei 

der Bescheinigungsbehörde dieses Programms abgedeckt, so zahlt 

Griechenland der Kommission die an dieses Programm ausbezahlten 

zusätzlichen ersten Vorschüsse für diesen Fonds in voller Höhe zurück. Diese 

Rückzahlungen stellen keine finanzielle Berichtigung dar und mindern nicht 

die aus den Fonds oder dem EMFF geleistete Unterstützung für die 

operationellen Programme. Die zurückgezahlten Beträge gelten als interne 

zweckgebundene Einnahmen gemäß Artikel 21 Absatz 3 Buchstabe c der 

Haushaltsordnung.“ 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1303/2013;Nr:1303;Year:2013&comp=
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2. In Artikel 152 werden folgende Absätze angefügt: 

„4. Abweichend von Artikel 79 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 

beträgt die Obergrenze des kumulierten Gesamtbetrags der Vorschusszahlung 

und der Zwischenzahlungen 100 % der Fondsbeteiligung an operationellen 

Programmen für die Ziele „Konvergenz“ und „Regionale 

Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung“ in Griechenland. 

5. Abweichend von Artikel 53 Absatz 2 und Artikel 77 Absatz 1 der Verordnung 

(EG) Nr. 1083/2006 und unbeschadet der Entscheidungen der Kommission zur 

Festlegung der Höchstsätze und Höchstbeträge für einen Beitrag aus den 

Fonds für jedes griechische operationelle Programm und für jede 

Prioritätsachse wird zur Berechnung der Zwischenzahlungen und des zu 

zahlenden Restbetrags ein Kofinanzierungshöchstsatz von 100 % auf die im 

Rahmen jeder Prioritätsachse für griechische operationelle Programme für die 

Ziele „Konvergenz“ und „Regionaler Wettbewerb und Beschäftigung“ 

genannten zuschussfähigen Ausgaben angewendet; maßgebend ist jeweils die 

von der Bescheinigungsbehörde bescheinigte Ausgabenerklärung. Artikel 77 

Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 gilt nicht für operationelle 

Programme in Griechenland.  

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1083/2006;Nr:1083;Year:2006&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1083/2006;Nr:1083;Year:2006&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1083/2006;Nr:1083;Year:2006&comp=
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6. Griechenland richtet einen Mechanismus ein, mit dem sichergestellt wird, dass 

die infolge der Maßnahmen aus den Absätzen 4 und 5 des vorliegenden 

Artikels zur Verfügung gestellten zusätzlichen Beträge ausschließlich für 

Zahlungen an Begünstigte und Vorhaben für seine operationellen Programme 

eingesetzt werden.  

Griechenland übermittelt der Kommission bis Ende 2016 einen Bericht über 

die Durchführung der Absätze 4 und 5 des vorliegenden Artikels und erstattet 

weiter Bericht im abschließenden Bericht über die Durchführung gemäß 

Artikel 89 Absatz 1 Buchstabe a der Verordnung (EG) Nr. 1083/2006.“ 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen 

Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 

Mitgliedstaat. 

Geschehen zu ... am... 

Im Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates 

Der Präsident Der Präsident 

 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1083/2006;Nr:1083;Year:2006&comp=
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2015)0337 
Protokoll zum Europa-Mittelmeer-Abkommen über die allgemeinen 
Grundsätze für die Teilnahme Tunesiens an den Programmen der Union 
*** 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 7. Oktober 2015 zu dem 
Entwurf eines Beschlusses des Rates über die Unterzeichnung des Protokolls zum 
Europa-Mittelmeer-Abkommen zur Gründung einer Assoziation zwischen der 
Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten einerseits und der Tunesischen 
Republik andererseits über ein Rahmenabkommen zwischen der Europäischen Union 
und der Tunesischen Republik über die allgemeinen Grundsätze für die Teilnahme der 
Tunesischen Republik an den Programmen der Union (16160/2014 – C8-0080/2015 – 
2014/0118(NLE)) 
 
(Zustimmung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Entwurf eines Beschlusses des Rates (16160/2014), 

– unter Hinweis auf den Entwurf eines Protokolls zum Europa-Mittelmeer-Abkommen 
zur Gründung einer Assoziation zwischen der Europäischen Gemeinschaft und ihren 
Mitgliedstaaten einerseits und der Tunesischen Republik andererseits über ein 
Rahmenabkommen zwischen der Europäischen Union und der Tunesischen Republik 
über die allgemeinen Grundsätze für die Teilnahme der Tunesischen Republik an den 
Programmen der Union (16159/2014), 

– unter Hinweis auf das vom Rat gemäß Artikel 212 und Artikel 218 Absatz 6 
Unterabsatz 2 Buchstabe a und Absatz 7 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union unterbreitete Ersuchen um Zustimmung (C8-0080/2015), 

– gestützt auf Artikel 99 Absatz 1 Unterabsätze 1 und 3 und Absatz 2 sowie auf 
Artikel 108 Absatz 7 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf die Empfehlung des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten 
(A8-0254/2015), 

1. gibt seine Zustimmung zu dem Abschluss des Protokolls; 

2. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2014;Nr:0118;Code:NLE&comp=0118%7C2014%7C
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Kommission sowie den Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten und der 
Republik Tunesien zu übermitteln. 
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2015)0338 
Europäisches Verfahren für geringfügige Forderungen und Europäisches 
Mahnverfahren ***I 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 7. Oktober 2015 zu dem 
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Änderung der Verordnung (EG) Nr. 861/2007 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 11. Juli 2007 zur Einführung eines europäischen Verfahrens für geringfügige 
Forderungen und der Verordnung (EG) Nr. 1896/2006 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 12. Dezember 2006 zur Einführung eines Europäischen 
Mahnverfahrens (COM(2013)0794 – C7-0414/2013 – 2013/0403(COD)) 
 
(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2013)0794), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und Artikel 81 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der Kommission 
unterbreitet wurde (C7-0414/2013), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses vom 25. März 20144,  

– unter Hinweis auf die vom Vertreter des Rates mit Schreiben vom 29. Juni 2015 
gemachte Zusage, den Standpunkt des Europäischen Parlaments gemäß Artikel 294 
Absatz 4 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union zu billigen, 

– gestützt auf Artikel 59 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Rechtsausschusses (A8-0140/2015), 

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest; 

                                                 
4  ABl. C 226 vom 16.7.2014, S. 43. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=VER&code2=&gruppen=Link:861/2007;Nr:861;Year:2007&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1896/2006;Nr:1896;Year:2006&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2013;Nr:0794&comp=0794%7C2013%7CCOM
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2013;Nr:0403;Code:COD&comp=0403%7C2013%7C
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2013;Nr:0794&comp=0794%7C2013%7CCOM
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:226;Day:16;Month:7;Year:2014;Page:43&comp=
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2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie beabsichtigt, ihren 
Vorschlag entscheidend zu ändern oder durch einen anderen Text zu ersetzen; 

3. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln. 
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P8_TC1-COD(2013)0403 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 
7. Oktober 2015 im Hinblick auf den Erlass der Verordnung (EU) 2015/... des 
Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Verordnung (EG) 
Nr. 861/2007 zur Einführung eines europäischen Verfahrens für geringfügige 
Forderungen und der Verordnung (EG) Nr. 1896/2006 zur Einführung eines 
Europäischen Mahnverfahrens 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf 

Artikel 81, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses5, 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren6, 

                                                 
5 ABl. C 226 vom 16.7.2014, S. 43. 
6  Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 7. Oktober 2015. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=VER&code2=&gruppen=Link:861/2007;Nr:861;Year:2007&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1896/2006;Nr:1896;Year:2006&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:226;Day:16;Month:7;Year:2014;Page:43&comp=
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in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Mit der Verordnung (EG) Nr. 861/2007 ▌des Europäischen Parlaments und des 

Rates7 wurde das europäische Verfahren für geringfügige Forderungen eingeführt. 

Diese Verordnung gilt für bestrittene und unbestrittene Forderungen in 

grenzüberschreitenden Zivil- und Handelssachen mit einem Streitwert bis 

2 000 EUR. Sie stellt ferner sicher, dass in diesem Verfahren ergangene Urteile 

ohne Zwischenverfahren vollstreckbar sind, insbesondere ohne dass es im 

Vollstreckungsmitgliedstaat einer Vollstreckbarkeitserklärung bedarf (Abschaffung 

des Exequaturverfahrens). Das allgemeine Ziel der Verordnung (EG) Nr. 861/2007 

war es, durch Verringerung der Kosten und Beschleunigung der Zivilverfahren für 

die von ihrem Anwendungsbereich erfassten Forderungen den Zugang zur Justiz 

sowohl für Verbraucher als auch für Unternehmen zu erleichtern. 

▌ 

(2) In ihrem Bericht vom 19. November 2013 über die Anwendung der Verordnung 

(EG) Nr. 861/2007 stellt die Kommission fest, dass das europäische Verfahren für 

geringfügige Forderungen der allgemeinen Einschätzung zufolge 

grenzüberschreitende Streitigkeiten über geringfügige Forderungen in der Union 

vereinfacht hat. In dem Bericht wird jedoch auch dargelegt, weshalb die 

Möglichkeiten, die das europäische Verfahren für geringfügige Forderungen 

Verbrauchern und Unternehmen, insbesondere kleinen und mittleren Unternehmen 

(KMU), bietet, nicht voll ausgeschöpft werden können. Dem Bericht lässt sich unter 

anderem entnehmen, dass in grenzüberschreitenden Streitigkeiten viele potenzielle 

Kläger das vereinfachte Verfahren wegen der niedrigen Streitwertgrenze in der 

Verordnung (EG) Nr. 861/2007 nicht  nutzen können. Zudem wird festgestellt, dass  

mehrere Verfahrensaspekte weiter vereinfacht werden könnten, um die 

Verfahrenskosten und die Verfahrensdauer zu reduzieren. Der Bericht der 

Kommission kommt zu dem Schluss, dass diese Hindernisse am besten durch eine 

Änderung der ▌Verordnung (EG) Nr. 861/2007 ausgeräumt werden können. 

                                                 
7 Verordnung (EG) Nr. 861/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

11. Juli 2007 zur Einführung eines europäischen Verfahrens für geringfügige 
Forderungen ▌(ABl. L 199 vom 31.7.2007, S. 1). 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=VER&code2=&gruppen=Link:861/2007;Nr:861;Year:2007&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=VER&code2=&gruppen=Link:861/2007;Nr:861;Year:2007&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=VER&code2=&gruppen=Link:861/2007;Nr:861;Year:2007&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=VER&code2=&gruppen=Link:861/2007;Nr:861;Year:2007&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=VER&code2=&gruppen=Link:861/2007;Nr:861;Year:2007&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=VER&code2=&gruppen=Link:861/2007;Nr:861;Year:2007&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:199;Day:31;Month:7;Year:2007;Page:1&comp=
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(3) Die Verbraucher sollten die Möglichkeiten, die der Binnenmarkt bietet, in vollem 

Umfang nutzen können, und ihr Vertrauen sollte nicht durch fehlende ▌wirksame 

Rechtsmittel bei Streitsachen mit grenzüberschreitendem Bezug geschmälert 

werden. Die in dieser Verordnung vorgeschlagenen Verbesserungen am 

europäischen Verfahren für geringfügige Forderungen sollen ▌den Verbrauchern 

wirksame Rechtsmittel an die Hand geben und so zur Durchsetzung ihrer Rechte in 

der Praxis beitragen. 

(4) Eine Anhebung der Grenze für den Wert einer Forderung auf 5 000 EUR würde den 

Zugang zu einem wirksamen, kostengünstigen Rechtsschutz für 

grenzüberschreitende Streitigkeiten, vor allem für KMU, verbessern. Ein besserer 

Rechtsschutz hätte ein größeres Vertrauen in grenzüberschreitende Geschäfte zur 

Folge und würde dazu beitragen, dass die Möglichkeiten, die der Binnenmarkt 

bietet, in vollem Umfang genutzt würden. 

▌ 

(5) Diese Verordnung sollte nur auf grenzüberschreitende Rechtssachen Anwendung 

finden. Es sollte gelten, dass eine grenzüberschreitende Rechtssache dann 

vorliegt, wenn mindestens eine Partei ihren Wohnsitz oder ihren gewöhnlichen 

Aufenthalt in einem anderen an diese Verordnung gebundenen Mitgliedstaat als 

dem des angerufenen Gerichts hat. 
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(6) Das europäische Verfahren für geringfügige Forderungen sollte weiter verbessert 

werden, indem die technischen Entwicklungen im Bereich der Justiz und die den 

Gerichten zur Verfügung stehenden neuen Hilfsmittel genutzt werden, die dazu 

beitragen können, räumliche Entfernungen und die sich daraus ergebenden Folgen 

in Gestalt hoher Kosten und langwieriger Verfahren zu überwinden ▌. 

(7) Der Einsatz moderner Kommunikationstechnologie sollte aufseiten der Parteien und 

der Gerichte gefördert werden, um die Verfahrensdauer weiter zu verkürzen und die 

Verfahrenskosten  weiter zu senken. ▌ 

(8) Bei Schriftstücken, die den Parteien im europäischen Verfahren für geringfügige 

Forderungen zugestellt werden müssen, sollte die elektronische Zustellung der 

Zustellung durch Postdienste gleichgestellt sein. Hierzu sollte mit dieser 

Verordnung ein allgemeiner Rahmen geschaffen werden, der die Verwendung der 

elektronischen Zustellung zulässt, wenn die notwendigen technischen 

Möglichkeiten zur Verfügung stehen und die Nutzung der elektronischen 

Zustellung mit den nationalen Verfahrensvorschriften der beteiligten 

Mitgliedstaaten vereinbar ist. Für den übrigen Schriftverkehr zwischen den 

Parteien oder anderen an dem Verfahren beteiligten Personen und dem Gericht 

sollte die elektronische Übermittlung soweit möglich als bevorzugtes Mittel genutzt 

werden, wenn derartige Mittel zur Verfügung stehen und zulässig sind. 
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(9) Sofern die Parteien oder andere Empfänger nicht nach dem nationalen Recht 

verpflichtet sind, die elektronische Übermittlung zu akzeptieren, sollten sie bei der 

Zustellung von Schriftstücken oder bei jedem anderen Schriftverkehr mit dem 

Gericht die Wahl haben, ob elektronische Übermittlungswege, wenn diese zur 

Verfügung stehen und zulässig sind, oder traditionellere Übermittlungswege 

genutzt werden sollen. Von der Zustimmung einer Partei zur Zustellung durch 

elektronische Übermittlung bleibt ihr Recht unberührt, die Annahme eines 

Schriftstücks zu verweigern, das nicht in der Amtssprache des Mitgliedstaats, in 

dem sie ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt hat, oder, wenn es in 

diesem Mitgliedstaat mehrere Amtssprachen gibt, in der Amtssprache oder einer 

der Amtssprachen des Ortes, an dem die Partei ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen 

Aufenthalt hat, oder in einer Sprache, die sie versteht, abgefasst ist und ihm auch 

keine Übersetzung in dieser Sprache beiliegt. 

(10) Wird für die Zustellung von Schriftstücken oder für anderen Schriftverkehr die 

elektronische Übermittlung genutzt, so sollten die Mitgliedstaaten durch die 

Anwendung der bestehenden bewährten Vorgehensweisen sicherstellen, dass die 

erhaltenen Schriftstücke oder der andere erhaltene Schriftverkehr inhaltlich 

genau mit den gesendeten Schriftstücken oder dem anderen gesendeten 

Schriftverkehr übereinstimmen und die für die Empfangsbestätigung verwendete 

Methode einen Beleg für den Erhalt durch den Empfänger und das Datum des 

Empfangs darstellt. 

▌ 

(11) Das europäische Verfahren für geringfügige Forderungen wird im Wesentlichen 

schriftlich durchgeführt. Nur in Ausnahmefällen sollten mündliche Verhandlungen 

anberaumt werden, wenn eine Entscheidung aufgrund der schriftlichen Beweise 

nicht möglich ist oder wenn das Gericht auf Antrag einer Partei beschließt, eine 

mündliche Verhandlung anzuberaumen. 

(12) Damit Personen, die vor Gericht gehört werden müssen, die Anreise zum Gericht 

erspart werden kann, sollten mündliche Verhandlungen sowie die Beweisaufnahme 

durch Anhörung von Zeugen, Sachverständigen oder Parteien mit jeglichen 

angemessenen Fernkommunikationsmitteln durchgeführt werden, sofern dem 

Gericht solche Mittel zur Verfügung stehen und in Anbetracht der besonderen 
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Umstände des Falles die Verwendung dieser Technologien im Hinblick auf ein 

faires Verfahren nicht unangemessen ist. Im Falle von Personen, die ihren 

Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in einem anderen Mitgliedstaat als dem 

des angerufenen Gerichts haben ▌, sollte die mündliche Verhandlung in 

Anwendung der in der Verordnung (EG) Nr. 1206/2001 des Rates8 vorgesehenen 

Verfahren durchgeführt werden. ▌ 

                                                 
8 Verordnung (EG) Nr. 1206/2001 des Rates vom 28. Mai 2001 über die 

Zusammenarbeit zwischen den Gerichten der Mitgliedstaaten auf dem Gebiet der 
Beweisaufnahme in Zivil- und Handelssachen (ABl. L 174 vom 27.6.2001, S. 1). 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1206/2001;Nr:1206;Year:2001&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1206/2001;Nr:1206;Year:2001&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:174;Day:27;Month:6;Year:2001;Page:1&comp=
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(13) Die Mitgliedstaaten sollten die Verwendung von Mitteln der 

Fernkommunikationstechnologie fördern. Zur Abhaltung mündlicher 

Anhörungen sollte dafür Sorge getragen werden, dass die für das europäische 

Verfahren für geringfügige Forderungen zuständigen Gerichte im Hinblick auf 

die Gewährleistung eines fairen Verfahrens unter Berücksichtigung der 

besonderen Umstände des Falles Zugang zu geeigneten Mitteln der 

Fernkommunikationstech+nologie haben. In Bezug auf Videokonferenzen sollten 

die vom Rat am 15. und 16. Juni 2015 angenommenen Empfehlungen des Rates 

zu grenzüberschreitenden Videokonferenzen und die bisherigen Arbeiten im 

Rahmen des Europäischen Justizportals berücksichtigt werden. 

(14) Die möglichen Kosten eines Rechtsstreits können die Entscheidung des 

Anspruchstellers, den Rechtsweg zu beschreiten, beeinflussen. Die 

Gerichtsgebühren als Teil dieser Kosten können Antragsteller von einer Klage 

abhalten ▌. Die in einem Mitgliedstaat für das europäische Verfahren für 

geringfügige Forderungen erhobenen Gerichtsgebühren sollten im Verhältnis zur 

Klage nicht unverhältnismäßig hoch sein und sollten die Gerichtsgebühren, die in 

dem betreffenden Mitgliedstaat für  nationale vereinfachte Gerichtsverfahren 

erhoben werden, nicht überschreiten, um den Zugang zur Justiz bei geringfügigen 

Forderungen mit grenzüberschreitendem Bezug sicherzustellen. Dies sollte jedoch 

nicht der Erhebung angemessener Mindestgerichtsgebühren entgegenstehen und 

die Möglichkeit unberührt lassen, unter denselben Bedingungen eine gesonderte 

Gebühr für ein Rechtsmittelverfahren gegen ein in einem europäischen Verfahren 

für geringfügige Forderungen ergangenes Urteil zu erheben. 
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(15) Für die Zwecke dieser Verordnung sollten die Gerichtsgebühren die dem Gericht 

zu entrichtenden Gebühren und Abgaben umfassen, deren Höhe nach dem 

nationalen Recht festgelegt wird. Sie sollten beispielsweise keine Beträge 

umfassen, die im Laufe des Verfahrens an Dritte gezahlt werden, wie etwa 

Anwaltshonorare, Übersetzungskosten, Kosten der Zustellung von Schriftstücken 

durch andere Stellen als Gerichte oder an Sachverständige oder Zeugen gezahlte 

Beträge. 

(16) Der effektive Zugang zur Justiz in der gesamten Union ist ein wichtiges Ziel. Zur 

Gewährleistung eines solchen effektiven Zugangs im Rahmen des europäischen 

Verfahrens für geringfügige Forderungen sollte Prozesskostenhilfe gewährt wer-

den, und zwar nach Maßgabe der Richtlinie 2003/8/EG des Rates9. 

(17) Der Kläger sollte nicht gezwungen sein, zur Zahlung der Gerichtsgebühren in den 

Mitgliedstaat des angerufenen Gerichts zu reisen oder hierzu einen Rechtsanwalt 

zu beauftragen. Um sicherzustellen, dass auch Kläger, die in einem anderen 

Mitgliedstaat als dem Mitgliedstaat, in dem sich das angerufene Gericht befindet, 

ansässig sind, effektiven Zugang zu dem Verfahren haben, sollten die 

Mitgliedstaaten mindestens eine der in dieser Verordnung vorgesehenen 

Fernzahlungsmethoden anbieten. 

                                                 
9 Richtlinie 2003/8/EG des Rates vom 27. Januar 2003 zur Verbesserung des Zugangs 

zum Recht bei Streitsachen mit grenzüberschreitendem Bezug durch Festlegung 
gemeinsamer Mindestvorschriften für die Prozesskostenhilfe in derartigen Streitsachen 
(ABl. L 026 vom 31.1.2003, S. 41). 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2003/8/EG;Year:2003;Nr:8&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2003/8/EG;Year:2003;Nr:8&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:026;Day:31;Month:1;Year:2003;Page:41&comp=
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(18) Es sollte präzisiert werden, dass ein gerichtlicher Vergleich, der im Laufe des 

europäischen Verfahrens für geringfügige Forderungen von einem Gericht 

gebilligt oder vor einem Gericht geschlossen wurde, auf dieselbe Weise 

vollstreckbar ist wie ein in diesem Verfahren ergangenes Urteil. 

(19) Um die Notwendigkeit von Übersetzungen und der damit verbundenen Kosten 

möglichst gering zu halten, sollte das Gericht, wenn es eine Bestätigung für die 

Vollstreckung eines im europäischen Verfahren für geringfügige Forderungen in 

einer anderen als seiner eigenen Sprache ergangenen Urteils oder eines in diesem 

Verfahren in einer anderen als seiner eigenen Sprache von einem Gericht 

gebilligten oder vor einem Gericht geschlossenen gerichtlichen Vergleichs 

ausfertigt, die jeweilige Sprachfassung des  Standardformblatts heranziehen, das 

in einem dynamischen Online-Format über das Europäische Justizportal zur 

Verfügung gestellt wird. In dieser Hinsicht sollte es befugt sein, sich auf die 

Richtigkeit der durch das Portal bereitgestellten Übersetzung zu verlassen. Kosten 

für eine notwendige Übersetzung des in die Freitextfelder der Bestätigung 

eingetragenen Texts sind nach dem Recht des Mitgliedstaats des Gerichts 

zuzuweisen. 
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(20) Die Mitgliedstaaten sollten den Parteien praktische Hilfestellung beim Ausfüllen 

der Standardformblätter für das europäische Verfahren für geringfügige 

Forderungen leisten. Zudem sollten sie allgemeine Informationen über den 

Anwendungsbereich des europäischen Verfahrens für geringfügige Forderungen 

geben und darüber, welche Gerichte hierfür zuständig sind. Diese Verpflichtung 

sollte jedoch nicht bedeuten, dass sie Prozesskostenhilfe oder rechtliche Beratung 

in Form einer rechtlichen Prüfung im Einzelfall leisten müssen. Es sollte den 

Mitgliedstaaten freistehen, über die am besten geeigneten Mittel und Wege zu 

entscheiden, wie sie diese praktische Hilfestellung leisten und allgemeine 

Informationen bereitstellen, und es sollte den Mitgliedstaaten überlassen werden, 

welchen Stellen sie diese Verpflichtungen übertragen. Solche allgemeinen 

Informationen über den Anwendungsbereich des europäischen Verfahrens für 

geringfügige Forderungen und über die zuständigen Gerichte können auch in 

Form eines Verweises auf Informationen bereitgestellt werden, die in Broschüren 

oder Handbüchern, auf nationalen Internetseiten oder auf dem Europäischen 

Justizportal oder von einschlägigen Hilfsorganisationen wie dem Netzwerk der 

Europäischen Verbraucherzentren angeboten werden. 

(21) Angaben zu Gerichtsgebühren und Zahlungsmodalitäten sowie zu den Behörden 

oder Organisationen, die in den Mitgliedstaaten praktische Hilfestellung geben, 

sollten transparenter werden und über das Internet leicht zugänglich sein. Zu diesem 

Zweck sollten die Mitgliedstaaten diese Angaben der Kommission übermitteln, die 

ihrerseits sicherstellen sollte, dass diese Angaben auf geeignete Weise, 

insbesondere über das Europäische Justizportal, veröffentlicht werden und weite 

Verbreitung finden. 
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(22) Es sollte in der Verordnung (EG) Nr. 1896/2006 des Europäischen Parlaments und 

des Rates10 ▌klargestellt werden, dass, wenn eine Rechtsstreitigkeit in den 

Anwendungsbereich des europäischen Verfahrens für geringfügige Forderungen 

fällt, dieses Verfahren auch einem Antragsteller in einem Europäischen 

Mahnverfahren zur Verfügung stehen sollte, wenn der Antragsgegner Einspruch 

gegen den Europäischen Zahlungsbefehl eingelegt hat. 

(23) Um den Zugang zum europäischen Verfahren für geringfügige Forderungen 

weiter zu erleichtern, sollte das Klageformblatt nicht nur bei den für das 

europäische Verfahren für geringfügige Forderungen zuständigen Gerichten zur 

Verfügung stehen, sondern auch über die einschlägigen nationalen Internetseiten 

zugänglich sein. Diese Verpflichtung kann auch durch Bereitstellung eines Links 

zum Europäischen Justizportal auf den einschlägigen nationalen Internetseiten 

erfüllt werden.  

Um den Beklagten besser zu schützen, sollten die in der Verordnung (EG) 

Nr. 861/2007 vorgesehenen Standardformblätter ▌darüber aufklären, welche Folgen 

der Beklagte zu erwarten hat, wenn er die Forderung nicht bestreitet oder einer 

Ladung zu einer mündlichen Verhandlung nicht Folge leistet, insbesondere über 

die Möglichkeit, dass ein Urteil gegen ihn ergehen oder vollstreckt werden kann und 

dass er die Verfahrenskosten tragen muss. Die Standardformblätter sollten des 

Weiteren darüber informieren, dass die obsiegende Partei möglicherweise keine 

Rückerstattung der Verfahrenskosten erhalten kann, soweit sie nicht notwendig 

waren oder in keinem Verhältnis zum Streitwert der Klage stehen. 

                                                 
10 Verordnung (EG) Nr. 1896/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

12. Dezember 2006 zur Einführung eines Europäischen Mahnverfahrens (ABl. L 399 
vom 30.12.2006, S. 1). 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1896/2006;Nr:1896;Year:2006&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=VER&code2=&gruppen=Link:861/2007;Nr:861;Year:2007&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1896/2006;Nr:1896;Year:2006&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:399;Day:30;Month:12;Year:2006;Page:1&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:399;Day:30;Month:12;Year:2006;Page:1&comp=
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(24) Damit die Standardformblätter für das europäische Verfahren für geringfügige 

Forderungen und für das Europäische Mahnverfahren auf dem neuesten Stand 

gehalten werden, sollte der Kommission die Befugnis zum Erlass von Rechtsakten 

nach Artikel 290 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union 

(AEUV) für Änderungen der Anhänge I bis IV der Verordnung (EG) Nr. 

861/2007 und für Änderungen der Anhänge I bis VII der Verordnung (EG) Nr. 

1896/2006 übertragen werden. Es ist besonders wichtig, dass die Kommission bei 

ihren vorbereitenden Arbeiten angemessene Konsultationen auch auf Expertenebene 

durchführt. Bei der Vorbereitung und Ausarbeitung delegierter Rechtsakte sollte die 

Kommission dafür sorgen, dass die einschlägigen Dokumente dem Europäischen 

Parlament und dem Rat gleichzeitig, rechtzeitig und auf angemessene Weise 

übermittelt werden. 

(25) Gemäß Artikel 3 des dem Vertrag über die Europäische Union (EUV) und dem 

AEUV beigefügten Protokolls Nr. 21 über die Position des Vereinigten Königreichs 

und Irlands hinsichtlich des Raums der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts 

▌haben diese Mitgliedstaaten mitgeteilt, dass sie sich an der Annahme und 

Anwendung dieser Verordnung beteiligen möchten ▌. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=VER&code2=&gruppen=Link:861/2007;Nr:861;Year:2007&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1896/2006;Nr:1896;Year:2006&comp=
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(26) Nach den Artikeln 1 und 2 des dem EUV und dem AEUV beigefügten Protokolls 

Nr. 22 über die Position Dänemarks beteiligt sich Dänemark nicht an der Annahme 

dieser Verordnung und ist weder durch diese Verordnung gebunden noch zu ihrer 

Anwendung verpflichtet. 

(27) Die Verordnung (EG) Nr. 861/2007 und die Verordnung (EG) Nr. 1896/2006 

sollten daher entsprechend geändert werden – 

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=VER&code2=&gruppen=Link:861/2007;Nr:861;Year:2007&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1896/2006;Nr:1896;Year:2006&comp=
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Artikel 1 

Die Verordnung (EG) Nr. 861/2007 wird wie folgt geändert: 

1. Artikel 2 erhält folgende Fassung: 

"Artikel 2  

Anwendungsbereich 

(1) Diese Verordnung gilt in Zivil- und Handelssachen für grenzüberschreitende 

Rechtssachen im Sinne des Artikels 3, ohne dass es auf die Art der 

Gerichtsbarkeit ankommt, wenn der Streitwert der Klage ohne Zinsen, Kosten 

und Auslagen zum Zeitpunkt des Eingangs beim zuständigen Gericht 

5 000 EUR nicht überschreitet. Sie erfasst insbesondere nicht Steuer- und 

Zollsachen, verwaltungsrechtliche Angelegenheiten sowie die Haftung des 

Staates für Handlungen oder Unterlassungen im Rahmen der Ausübung 

hoheitlicher Rechte (acta iure imperii). 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=VER&code2=&gruppen=Link:861/2007;Nr:861;Year:2007&comp=
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(2) Diese Verordnung ist nicht anzuwenden auf: 

a) den Personenstand, die Rechts- und Handlungsfähigkeit sowie die 

gesetzliche Vertretung von natürlichen Personen, 

b) die ehelichen Güterstände oder Güterstände aufgrund von 

Verhältnissen, die nach dem auf diese Verhältnisse anzuwendenden 

Recht mit der Ehe vergleichbare Wirkungen entfalten, 

ba) Unterhaltspflichten, die auf einem Familien-, Verwandtschafts- oder 

eherechtlichen Verhältnis oder auf Schwägerschaft beruhen, 

bb) das Testaments- und Erbrecht, einschließlich Unterhaltspflichten, die 

mit dem Tod entstehen, 

c) Konkurse, Vergleiche und ähnliche Verfahren, 

d) die soziale Sicherheit, 
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e) die Schiedsgerichtsbarkeit, 

f) das Arbeitsrecht, 

g) die Miete oder Pacht unbeweglicher Sachen, mit Ausnahme von Klagen 

wegen Geldforderungen, oder 

h) die Verletzung der Privatsphäre oder der Persönlichkeitsrechte, 

einschließlich der Verletzung der Ehre. 

▌" 

2. Artikel 3 Absätze 2 und 3 erhält folgende Fassung: 

"(2) Der Wohnsitz bestimmt sich nach den Artikeln 62 und 63 der Verordnung 

(EU) Nr. 1215/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates . 

(3) Maßgeblicher Zeitpunkt zur Feststellung, ob eine grenzüberschreitende 

Rechtssache vorliegt, ist der Tag, an dem das Klageformblatt bei dem 

zuständigen Gericht eingeht. 

_________________ 

 Verordnung (EU) Nr. 1215/2012 des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 12. Dezember 2012 über die gerichtliche Zuständigkeit und die 

Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und 

Handelssachen (ABl. L 351 vom 20.12.2012, S. 1)." 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1215/2012;Nr:1215;Year:2012&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1215/2012;Nr:1215;Year:2012&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:351;Day:20;Month:12;Year:2012;Page:1&comp=
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3. Artikel 4 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 4 Unterabsatz 2 wird folgender Satz angefügt: 

"Das Gericht setzt den Kläger von der Zurück- bzw. Abweisung in Kenntnis 

und teilt ihm mit, ob ein Rechtsmittel gegen die Zurück- bzw. Abweisung zur 

Verfügung steht." 

b) Absatz 5 erhält folgende Fassung: 

"(5) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass das Klageformblatt A bei allen 

Gerichten, bei denen das europäische Verfahren für geringfügige 

Forderungen eingeleitet werden kann, ▌ erhältlich und über die 

einschlägigen nationalen Internetseiten zugänglich ist." 

4. Artikel 5 Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

"(1) Das europäische Verfahren für geringfügige Forderungen wird schriftlich 

durchgeführt. 

(1a) Das Gericht hält eine mündliche Verhandlung nur dann ab, wenn es der 

Auffassung ist, dass es auf der Grundlage der ▌ schriftlichen Beweismittel 

kein Urteil fällen kann, oder wenn eine der Parteien einen entsprechenden 

Antrag stellt. Das Gericht kann einen solchen Antrag ablehnen, wenn es der 

Auffassung ist, dass in Anbetracht der Umstände des Falles ein faires 

Verfahren auch ohne mündliche Verhandlung sichergestellt werden kann. Die 

Ablehnung ist schriftlich zu begründen. Gegen die Abweisung des Antrags ist 

ohne Anfechtung des Urteils selbst kein gesondertes Rechtsmittel zulässig. 

 ▌" 
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5. Artikel 8 erhält folgende Fassung: 

"Artikel 8  

Mündliche Verhandlung 

(1) Wird gemäß Artikel 5 Absatz 1a eine mündliche Verhandlung für 

erforderlich gehalten, so werden hierfür dem Gericht zur Verfügung 

stehende geeignete Mittel der Fernkommunikationstechnologie wie etwa die 

Video- oder Telekonferenz genutzt, es sei denn, deren Verwendung ist in 

Anbetracht der besonderen Umstände des Falles für den fairen Ablauf des 

Verfahrens nicht angemessen. 

Hat die anzuhörende Person ihren Wohnsitz oder ihren gewöhnlichen 

Aufenthalt in einem anderen Mitgliedstaat als dem Mitgliedstaat des 

angerufenen Gerichts, so wird die Teilnahme dieser Person an einer 

mündlichen Verhandlung per Videokonferenz, per Telekonferenz oder 

mithilfe anderer geeigneter Mittel der Fernkommunikationstechnologie in 

Anwendung der in der Verordnung (EG) Nr. 1206/2001 des Rates  

vorgesehenen Verfahren veranlasst. 

 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1206/2001;Nr:1206;Year:2001&comp=
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(2) Eine Partei, die geladen wurde, bei einer mündlichen Verhandlung 

persönlich anwesend zu sein, kann, sofern derartige Mittel dem Gericht zur 

Verfügung stehen, die Nutzung von Mitteln der 

Fernkommunikationstechnologie mit der Begründung beantragen, dass die 

für ihre persönliche Anwesenheit erforderlichen Vorkehrungen, 

insbesondere in Anbetracht der ihr dadurch möglicherweise entstehenden 

Kosten, in keinem angemessenen Verhältnis zu der Klage stehen würden. 

(3) Eine Partei, die geladen wurde, unter Verwendung eines Mittels der 

Fernkommunikationstechnologie  an einer mündlichen Verhandlung 

teilzunehmen, kann ihre persönliche Anwesenheit bei der Verhandlung 

beantragen. Mit Klageformblatt A und Antwortformblatt C, die nach dem 

Verfahren gemäß Artikel 27 Absatz 2 erstellt werden, werden die Parteien 

darüber unterrichtet, dass die Rückerstattung der Kosten, die einer Partei 

aufgrund der von ihr selbst beantragten persönlichen Anwesenheit bei der 

mündlichen Verhandlung entstehen, den Bedingungen des Artikels 16 

unterliegt. 

(4) Gegen die Entscheidung des Gerichts über einen Antrag gemäß den 

Absätzen 2 und 3 ist ohne Anfechtung des Urteils selbst kein gesondertes 

Rechtsmittel zulässig. 

_________________ 

 Verordnung (EG) Nr. 1206/2001 des Rates vom 28. Mai 2001 über die 

Zusammenarbeit zwischen den Gerichten der Mitgliedstaaten auf dem 

Gebiet der Beweisaufnahme in Zivil- oder Handelssachen (ABl. L 174 vom 

27.6.2001, S. 1)." 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1206/2001;Nr:1206;Year:2001&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:174;Day:27;Month:6;Year:2001;Page:1&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:174;Day:27;Month:6;Year:2001;Page:1&comp=
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6. Artikel 9 erhält folgende Fassung: 

"Artikel 9 

Beweisaufnahme 

(1) Das Gericht bestimmt die Beweismittel und den Umfang der Beweisaufnahme, 

die im Rahmen der für die Zulässigkeit von Beweisen geltenden 

Bestimmungen für sein Urteil erforderlich sind. Es wählt die einfachste und 

am wenigsten aufwendige Art der Beweisaufnahme. 

(2) Das Gericht kann die Beweisaufnahme mittels schriftlicher Aussagen von 

Zeugen oder Sachverständigen oder schriftlicher Parteivernehmung zulassen. 

(3) Ist eine Person im Rahmen der Beweisaufnahme anzuhören, so findet die 

Anhörung nach Maßgabe des Artikels 8 statt. 

(4) Das Gericht darf Sachverständigenbeweise oder mündliche Aussagen nur dann 

zulassen, wenn es nicht möglich ist, aufgrund anderer Beweismittel ein Urteil 

zu fällen. 

▌" 
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7. Artikel 11 erhält folgende Fassung: 

"Artikel 11 

Hilfestellung für die Parteien 

(1) Die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass es den Parteien möglich ist, sowohl 

praktische Hilfestellung beim Ausfüllen der Formblätter als auch allgemeine 

Informationen über den Anwendungsbereich des europäischen Verfahrens 

für geringfügige Forderungen sowie allgemeine Informationen darüber zu 

erhalten, welche Gerichte in dem betreffenden Mitgliedstaat dafür zuständig 

sind, ein Urteil in dem europäischen Verfahren für geringfügige 

Forderungen zu erlassen. Diese Hilfestellung wird unentgeltlich gewährt. 

Dieser Absatz verpflichtet die Mitgliedstaaten nicht zur Gewährung von 

Prozesskostenhilfe oder rechtlicher Beratung in Form einer rechtlichen 

Prüfung im Einzelfall. 

(2) Die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass Angaben zu den Behörden oder 

Organisationen, die im Sinne des Absatzes 1 Hilfestellung geben können, bei 

allen Gerichten, bei denen das europäische Verfahren für geringfügige 

Forderungen eingeleitet werden kann, ▌ zur Verfügung stehen und über die 

einschlägigen nationalen Internetseiten zugänglich sind." 
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8. Artikel 13 erhält folgende Fassung: 

"Artikel 13 

Zustellung von Schriftstücken und sonstiger Schriftverkehr  ▌ 

(1) Die in Artikel 5 Absätze 2 und 6 genannten Schriftstücke und gemäß Artikel 7 

ergangene Urteile werden wie folgt zugestellt: 

a) durch Postdienste oder 

b) durch elektronische Übermittlung, 

i) wenn die Mittel hierfür technisch verfügbar und gemäß den 

Verfahrensvorschriften des Mitgliedstaats zulässig sind, in dem 

das europäische Verfahren für geringfügige Forderungen 

durchgeführt wird, sowie wenn die Partei, der Schriftstücke 

zuzustellen sind, ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt 

in einem anderen Mitgliedstaat hat, gemäß den 

Verfahrensvorschriften jenes Mitgliedstaats zulässig sind und 

ii) wenn die Partei, der Schriftstücke zuzustellen sind, der 

Zustellung durch elektronische Übermittlung vorher 

ausdrücklich zugestimmt hat oder wenn sie nach den 

Verfahrensvorschriften des Mitgliedstaats, in dem jene Partei 

ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt hat, rechtlich 

dazu verpflichtet ist, diese besondere Art der Zustellung zu 

akzeptieren. 

Die Zustellung wird durch eine Empfangsbestätigung, aus der das Datum 

des Empfangs hervorgeht, nachgewiesen. 



 

 41 

 

(2) Der gesamte nicht in Absatz 1 genannte Schriftverkehr zwischen dem Gericht 

und den Parteien oder anderen an dem Verfahren beteiligten Personen 

erfolgt durch elektronische Übermittlung mit Empfangsbestätigung, wenn die 

Mittel hierfür technisch verfügbar und nach den Verfahrensvorschriften des 

Mitgliedstaats, in dem das europäische Verfahren für geringfügige 

Forderungen durchgeführt wird, zulässig sind, sofern die betreffende Partei 

oder Person dieser Form der Übermittlung zuvor zugestimmt hat oder sie 

nach den Verfahrensvorschriften des Mitgliedstaats, in dem betreffende 

Partei oder Person ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt hat, 

rechtlich dazu verpflichtet ist, eine solche Form der Übermittlung zu 

akzeptieren. 

(3) Neben anderen Mitteln, die nach den Verfahrensvorschriften der 

Mitgliedstaaten zur Verfügung stehen und mit denen die nach den 

Absätzen 1 und 2 erforderliche vorherige Zustimmung zur Verwendung der 

elektronischen Übermittlung zum Ausdruck gebracht wird, kann diese Zu-

stimmung auch mittels Klageformblatt A und Antwortformblatt C bekundet 

werden. 

(4) Ist eine Zustellung gemäß Absatz 1 nicht möglich, so kann die Zustellung auf 

eine der Arten bewirkt werden, die in den Artikeln 13 und 14 der Verordnung 

(EG) Nr. 1896/2006 festgelegt sind. 

Ist eine Übermittlung des Schriftverkehrs nach Maßgabe des Absatzes 2 nicht 

möglich oder in Anbetracht der besonderen Umstände des Falles nicht 

angezeigt, so kann jede sonstige Art der Übermittlung genutzt werden, die 

nach dem Recht des Mitgliedstaats, in dem das europäische Verfahren für 

geringfügige Forderungen durchgeführt wird, zulässig ist." 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1896/2006;Nr:1896;Year:2006&comp=
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9. Folgender Artikel wird eingefügt: 

"Artikel 15a 

Gerichtsgebühren und Zahlungsmethoden 

(1) Die in einem Mitgliedstaat für das europäische Verfahren für geringfügige 

Forderungen erhobenen Gerichtsgebühren dürfen nicht unverhältnismäßig 

hoch sein und die Gerichtsgebühren, die in dem betreffenden Mitgliedstaat 

für nationale vereinfachte Verfahren erhoben werden, nicht überschreiten. 

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Parteien die Gerichtsgebühren 

mittels Fernzahlungsmöglichkeiten begleichen können, mit deren Hilfe sie die 

Zahlung auch aus einem anderen als dem Mitgliedstaat vornehmen können, 

in dem das Gericht seinen Sitz hat, wobei mindestens eine der folgenden 

Zahlungsmöglichkeiten anzubieten ist: 

a) Banküberweisung ▌, 

b)  ▌ Zahlung mit Kredit- oder Debitkarte oder 

c) Einzug mittels Lastschrift vom Bankkonto des Klägers." 

10. Artikel 17 Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

"(2) Die Artikel 15a und 16 gelten auch für das Rechtsmittelverfahren." 
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11. Artikel 18 erhält folgende Fassung: 

"Artikel 18 

Überprüfung des Urteils in Ausnahmefällen 

(1) Der Beklagte, der sich auf das Verfahren nicht eingelassen hat, ist berechtigt, 

beim zuständigen Gericht des Mitgliedstaats, in dem das Urteil im 

europäischen Verfahren für geringfügige Forderungen ergangen ist, eine 

Überprüfung des Urteils zu beantragen, wenn 

a) ihm das Klageformblatt oder im Falle einer mündlichen Verhandlung 

die Ladung zu dieser Verhandlung nicht so rechtzeitig und in einer 

Weise zugestellt worden ist, dass er Vorkehrungen für seine 

Verteidigung hätte treffen können, oder 

b) er aufgrund höherer Gewalt oder aufgrund außergewöhnlicher Umstände 

ohne eigenes Verschulden daran gehindert war, das Bestehen der 

Forderung zu bestreiten, 

es sei denn, der Beklagte hat gegen das Urteil kein Rechtsmittel eingelegt, 

obwohl er die Möglichkeit dazu hatte. 

(2) Die Frist für den Antrag auf Überprüfung des Urteils beträgt 30 Tage. Sie 

beginnt mit dem Tag, an dem der Beklagte vom Inhalt des Urteils tatsächlich 

Kenntnis genommen hat und in der Lage war, entsprechend tätig zu werden, 

spätestens aber mit dem Tag der ersten Vollstreckungsmaßnahme, die zur 

Folge hatte, dass die Vermögensgegenstände des Beklagten ganz oder 

teilweise seiner Verfügung entzogen wurden. Eine Verlängerung dieser Frist 

▌ist ausgeschlossen. 
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(3) Weist das Gericht den Antrag auf Überprüfung nach Absatz 1 mit der 

Begründung zurück, dass keine der Voraussetzungen für eine Überprüfung 

nach jenem Absatz erfüllt ist, bleibt das Urteil in Kraft. 

Entscheidet das Gericht, dass eine Überprüfung aus einem der in Absatz 1 

genannten Gründe gerechtfertigt ist, so ist das im europäischen Verfahren für 

geringfügige Forderungen ergangene Urteil nichtig. Der Kläger verliert jedoch 

nicht die Vorteile, die sich aus einer Unterbrechung der Verjährungs- oder 

Ausschlussfristen ergeben, sofern eine derartige Unterbrechung nach 

nationalem Recht gilt." 

12. Artikel 20 Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

"(2) Auf Antrag einer Partei fertigt das Gericht ohne zusätzliche Kosten unter 

Verwendung des in Anhang IV vorgegebenen Formblatts D eine 

Bestätigung zu einem im europäischen Verfahren für geringfügige 

Forderungen ergangenen Urteil aus. Auf Antrag stellt das Gericht dieser 

Partei die Bestätigung in jeder anderen Amtssprache der Organe der Union 

zur Verfügung, unter Verwendung des über das Europäische Justizportal in 

allen Amtssprachen der Organe der Union zur Verfügung stehenden 

dynamischen Standardformblatts. Diese Verordnung verpflichtet das Gericht 

nicht dazu, eine Übersetzung und/oder Transliteration des in die 

Freitextfelder der Bestätigung eingetragenen Texts zur Verfügung zu 

stellen." 
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13. Artikel 21 Absatz 2 Buchstabe b erhält folgende Fassung: 

"b) ▌ die Bestätigung im Sinne des Artikels 20 Absatz 2 sowie, falls erforderlich, 

ihre Übersetzung in die Amtssprache des Vollstreckungsmitgliedstaats oder – 

falls es in diesem Mitgliedstaat mehrere Amtssprachen gibt – nach Maßgabe 

der Rechtsvorschriften dieses Mitgliedstaats in die Verfahrenssprache oder 

eine der Verfahrenssprachen des Ortes, an dem die Vollstreckung betrieben 

wird, oder in eine sonstige Sprache, die der Vollstreckungsmitgliedstaat 

zulässt." 

14. Folgender Artikel wird eingefügt: 

"Artikel 21a 

Sprache der Bestätigung 

(1) Jeder Mitgliedstaat kann angeben, welche Amtssprache oder Amtssprachen 

der Organe der Union ▌ er neben seiner oder seinen eigenen für die 

Bestätigung nach Artikel 20 Absatz 2 zulässt. 

(2) Jede Übersetzung von Informationen über den Inhalt des Urteils, die in einer 

Bestätigung nach Artikel 20 Absatz 2 erteilt werden, ist von einer Person 

vorzunehmen, die zur Anfertigung von Übersetzungen in einem der 

Mitgliedstaaten befugt ist." 
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15. Folgender Artikel wird eingefügt: 

"Artikel 23a 

Gerichtliche Vergleiche 

Ein im Laufe eines europäischen Verfahrens für geringfügige Forderungen von 

einem Gericht gebilligter oder vor einem Gericht geschlossener gerichtlicher 

Vergleich, der in dem Mitgliedstaat, in dem das Verfahren durchgeführt wurde, 

vollstreckbar ist, wird in einem anderen Mitgliedstaat unter denselben 

Bedingungen anerkannt und vollstreckt wie ein im europäischen Verfahren für 

geringfügige Forderungen ergangenes Urteil. 

Die Bestimmungen des Kapitels III gelten entsprechend für gerichtliche 

Vergleiche." 

16. Artikel 25 erhält folgende Fassung: 

"Artikel 25 ▌ 

Von den Mitgliedstaaten bereitzustellende Informationen 

(1) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission bis zum …+ Folgendes mit: 

a) die Gerichte, die für den Erlass von Urteilen im europäischen Verfahren 

für geringfügige Forderungen zuständig sind; 

b) die Kommunikationsmittel, die für die Zwecke des europäischen 

Verfahrens für geringfügige Forderungen zulässig sind und den 

Gerichten nach Artikel 4 Absatz 1 zur Verfügung stehen; 

                                                 
+ ABl. – Bitte das Datum einfügen: Sechs Monate vor Beginn der Geltung dieser 

Verordnung. 
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c) die Behörden oder Organisationen, die für die Erteilung praktischer 

Hilfe nach Artikel 11 zuständig sind; 

d) die elektronischen Zustellungs- und Kommunikationsmittel, die 

technisch verfügbar und nach ihren Verfahrensvorschriften gemäß 

Artikel 13 Absätze 1, 2 und 3 zulässig sind und die nach Artikel 13 

Absätze 1 und 2 erforderlichen Mittel, die für die vorherige 

Zustimmung zur Verwendung der elektronischen Übermittlung im 

Rahmen ihres nationalen Rechts zur Verfügung stehen; 

e) die Personen oder Berufsgruppen, die gegebenenfalls rechtlich 

verpflichtet sind, die Zustellung von Schriftstücken durch 

elektronische Übermittlung oder andere Arten des elektronischen 

Schriftverkehrs gemäß Artikel 13 Absätze 1 und 2 zu akzeptieren; 

f) die Gerichtsgebühren, die für das europäische Verfahren für 

geringfügige Forderungen erhoben werden oder wie sie berechnet 

werden und welche Zahlungsweise gemäß Artikel 15a anerkannt wird; 

▌ 
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g) jegliche Rechtsmittel, die im Sinne des Artikels 17 nach ihrem 

Verfahrensrecht eingelegt werden können, innerhalb welchen Zeitraums 

diese Rechtsmittel einzulegen sind und die für diese Rechtsmittel 

zuständigen Gerichte; 

h) die Verfahren für die Beantragung einer Überprüfung gemäß Artikel 18 

und die Gerichte, die für eine derartige Überprüfung zuständig sind; 

i) die Sprachen, die sie nach Artikel 21a Absatz 1 zulassen und 

j) die Behörden, die für die Vollstreckung und die Behörden, die für die 

Zwecke der Anwendung des Artikels 23 zuständig sind. 

Die Mitgliedstaaten unterrichten die Kommission über alle späteren 

Änderungen dieser Angaben. 

(2) Die Kommission macht die nach Absatz 1 mitgeteilten Angaben ▌auf 

▌geeignete Weise, beispielsweise über das Europäische Justizportal, 

öffentlich zugänglich." 



 

 49 

 

17. Artikel 26 erhält folgende Fassung: 

"Artikel 26 

Änderung der Anhänge 

 ▌ Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 27 in Bezug auf 

die Änderung der Anhänge I bis IV delegierte Rechtsakte zu erlassen." 

18. Artikel 27 erhält folgende Fassung: 

"Artikel 27 

Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter 

den in diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 26 wird der 

Kommission auf unbestimmte Zeit ab dem ...+ übertragen. 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 26 kann vom Europäischen Parlament 

oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss über den Widerruf 

beendet die Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. Er 

wird am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen 

Union oder zu einem im Beschluss über den Widerruf angegebenen späteren 

Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die bereits in 

Kraft sind, wird von dem Beschluss über den Widerruf nicht berührt. 

                                                 
+ ABl. – Bitte das Datum des Inkrafttretens dieser Verordnung einfügen. 
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(4) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 

gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 

(5) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 26 erlassen wurde, tritt nur in 

Kraft, wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer 

Frist von zwei Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das 

Europäische Parlament und den Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor 

Ablauf dieser Frist das Europäische Parlament und der Rat beide der 

Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine Einwände erheben werden. Auf 

Initiative des Europäischen Parlaments oder des Rates wird diese Frist um 

zwei Monate verlängert." 

19. Artikel 28 erhält folgende Fassung: 

"Artikel 28  

Überprüfung 

(1) Die Kommission legt dem Europäischen Parlament, dem Rat und dem 

Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss bis zum …+ einen Bericht 

über die Anwendung dieser Verordnung vor, der auch eine Bewertung 

dahingehend enthält, ob 

a) eine weitere Anhebung der in Artikel 2 Absatz 1 genannten Wertgrenze 

angemessen ist, um das Ziel dieser Verordnung zu erreichen, nämlich 

Bürgern und kleinen und mittleren Unternehmen den Zugang zur 

Justiz bei grenzüberschreitenden Rechtssachen zu erleichtern, und 

                                                 
+ ABl. – Bitte das Datum einfügen: Fünf Jahre nach Beginn der Geltung dieser 

Verordnung. 



 

 51 

 

b) eine Ausweitung des Anwendungsbereichs des europäischen 

Verfahrens für geringfügige Forderungen, insbesondere über 

Gehaltsansprüche, angemessen ist, um Arbeitnehmern den Zugang 

zur Justiz bei grenzüberschreitenden arbeitsrechtlichen Streitigkeiten 

mit ihrem Arbeitgeber zu erleichtern, wobei die gesamten 

Auswirkungen einer solchen Ausweitung zu berücksichtigten sind. 

Dem Bericht werden gegebenenfalls Gesetzgebungsvorschläge 

beigefügt. 

Zu diesem Zweck übermitteln die Mitgliedstaaten der Kommission bis 

zum ...+ Angaben über die Anzahl der nach dem europäischen Verfahren 

für geringfügige Forderungen gestellten Anträge sowie über die Anzahl 

der Anträge auf Vollstreckung von in diesen Verfahren ergangenen 

Urteilen. 

(2) Bis zum ...++ legt die Kommission dem Europäischen Parlament, dem Rat 

und dem Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss einen Bericht über 

die Verbreitung der Information über das europäische Verfahren für 

geringfügige Forderungen in den Mitgliedstaaten vor und kann 

Empfehlungen in Bezug auf die Verbesserung der Bekanntheit des 

Verfahrens erarbeiten." 

                                                 
+ ABl. – Bitte das Datum einfügen: Vier Jahre nach Beginn der Geltung dieser 

Verordnung. 
++ ABl. – Bitte das Datum einfügen: Zwei Jahre nach Beginn der Geltung dieser 

Verordnung. 
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Artikel 2 

Die Verordnung (EG) Nr. 1896/2006 wird wie folgt geändert: 

1. Artikel 7 Absatz 4 erhält folgende Fassung: 

"(4) Der Antragsteller kann in einer Anlage zum Antrag dem Gericht gegenüber 

erklären, welches der in Artikel 17 Absatz 1 Buchstaben a und b 

aufgeführten Verfahren gegebenenfalls auf seine Forderung in dem 

späteren Zivilverfahren angewendet werden soll, falls der Antragsgegner 

Einspruch gegen den Europäischen Zahlungsbefehl einlegt. 

Der Antragsteller kann in der im ersten Unterabsatz vorgesehenen Anlage 

dem Gericht gegenüber auch erklären, dass er die Überleitung in ein 

Zivilverfahren im Sinne des Artikels 17 Absatz 1 Buchstabe a oder 

Buchstabe b für den Fall ablehnt, dass der Antragsgegner Einspruch ein-

legt. Dies hindert den Antragsteller nicht daran, das Gericht zu einem 

späteren Zeitpunkt, in jedem Fall aber vor Erlass des Zahlungsbefehls, 

hierüber zu informieren." 
 

2. Artikel 17 ▌erhält folgende Fassung: 

"Artikel 17 

Wirkungen der Einlegung eines Einspruchs 

(1) Wird innerhalb der in Artikel 16 Absatz 2 genannten Frist Einspruch eingelegt, 

so wird das Verfahren vor den zuständigen Gerichten des 

Ursprungsmitgliedstaats weitergeführt, es sei denn, der Antragsteller hat 

ausdrücklich beantragt, das Verfahren in einem solchen Fall zu beenden. Das 

Verfahren wird weitergeführt gemäß den Regeln 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1896/2006;Nr:1896;Year:2006&comp=
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a) des in der Verordnung (EG) Nr. 861/2007 festgelegten europäischen 

Verfahrens für geringfügige Forderungen, falls diese anwendbar ist, 

oder 

b) eines entsprechenden nationalen Zivilverfahrens. 

(1a) Hat der Antragsteller nicht angegeben, welches der in Absatz 1 Buchstaben 

a und b genannten Verfahren auf seine Forderung in dem Verfahren 

angewandt werden soll, das sich an die Einlegung eines Einspruchs 

anschließt, oder hat der Antragsteller beantragt, das europäische Verfahren 

für geringfügige Forderungen nach der Verordnung (EG) Nr. 861/2007 auf 

eine Forderung anzuwenden, die nicht in den Geltungsbereich der 

Verordnung (EG) Nr. 861/2007 fällt, so wird das Verfahren in das entspre-

chende einzelstaatliche Zivilverfahren übergeleitet, es sei denn, der 

Antragsteller hat ausdrücklich beantragt, dass diese Überleitung nicht 

vorgenommen wird. 

(1b) Hat der Antragsteller seine Forderung im Wege des Europäischen 

Mahnverfahrens geltend gemacht, so wird seine Stellung im nachfolgenden 

Zivilverfahren durch keine Maßnahme nach nationalem Recht präjudiziert. 

(2) Die Überleitung in ein Zivilverfahren im Sinne von Absatz 1 Buchstaben a 

und b erfolgt nach dem Recht des Ursprungsmitgliedstaats. 

(3) Dem Antragsteller wird mitgeteilt, ob der Antragsgegner Einspruch eingelegt 

hat und ob das Verfahren als Zivilverfahren im Sinne des Absatzes 1 

weitergeführt wird." 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=VER&code2=&gruppen=Link:861/2007;Nr:861;Year:2007&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=VER&code2=&gruppen=Link:861/2007;Nr:861;Year:2007&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=VER&code2=&gruppen=Link:861/2007;Nr:861;Year:2007&comp=
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3. Artikel 25 Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

"(1) Sind in einem Mitgliedstaat die Gerichtsgebühren für Zivilverfahren im 

Sinne des Artikels 17 Absatz 1 Buchstabe a beziehungsweise Buchstabe b 

genauso hoch oder höher als die Gerichtsgebühren für das Europäische 

Mahnverfahren, so dürfen die Gerichtsgebühren für ein Europäisches 

Mahnverfahren und das sich daran im Falle eines Einspruchs gemäß 

Artikel 17 Absatz 1 anschließende Zivilverfahren insgesamt nicht höher sein 

als die Gebühren für solche Verfahren ohne vorausgehendes Europäisches 

Mahnverfahren in diesem Mitgliedstaat. 

Für Zivilverfahren, die sich im Falle eines Einspruchs gemäß Artikel 17 

Absatz 1 Buchstabe a beziehungsweise Buchstabe b anschließen, dürfen in 

einem Mitgliedstaat keine zusätzlichen Gerichtsgebühren erhoben werden, 

wenn die Gerichtsgebühren für diese Art von Verfahren in diesem 

Mitgliedstaat niedriger sind als die Gerichtsgebühren für das Europäische 

Mahnverfahren." 

4. Artikel 30 erhält folgende Fassung: 

"Artikel 30 

Änderung der Anhänge 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 31 in Bezug auf die 

Änderung der Anhänge I bis VII delegierte Rechtsakte zu erlassen." 
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5. Artikel 31 erhält folgende Fassung: 

"Artikel 31 

Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter 

den in diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 30 wird der 

Kommission auf unbestimmte Zeit ab dem ...+ übertragen. 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 30 kann vom Europäischen 

Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss über 

den Widerruf beendet die Übertragung der in diesem Beschluss 

angegebenen Befugnis. Er wird am Tag nach seiner Veröffentlichung im 

Amtsblatt der Europäischen Union oder zu einem im Beschluss über den 

Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit von 

delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird von dem Beschluss 

über den Widerruf nicht berührt. 

(4) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie 

ihn gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 

                                                 
+ ABl. – Bitte das Datum des Inkrafttretens dieser Verordnung einfügen. 
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(5) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 30 erlassen wurde, tritt nur in 

Kraft, wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer 

Frist von zwei Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das 

Europäische Parlament und den Rat Einwände erhoben haben oder wenn 

vor Ablauf dieser Frist das Europäische Parlament und der Rat beide der 

Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine Einwände erheben werden. Auf 

Initiative des Europäischen Parlaments oder des Rates wird diese Frist um 

zwei Monate verlängert." 

Artikel 3 

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der 

Europäischen Union in Kraft. 

Sie gilt ab dem ...+, mit Ausnahme des Artikels 1 Nummer 16 zur Änderung des Artikels 25 

der Verordnung (EG) Nr. 861/2007, der ab dem ...++ gilt. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt gemäß den Verträgen 

unmittelbar in den Mitgliedstaaten. 

Geschehen zu ... am 

Im Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates 

Der Präsident Der Präsident 

  

                                                 
+ ABl. – Bitte das Datum einfügen:18 Monate nach dem Inkrafttreten dieser 

Verordnung. 
++ ABl. – Bitte das Datum einfügen: 12 nach dem Inkrafttreten dieser Verordnung. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=VER&code2=&gruppen=Link:861/2007;Nr:861;Year:2007&comp=
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2015)0339 
Begrenzung der Emissionen bestimmter Schadstoffe in die Luft ***I 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 7. Oktober 2015 zu dem 
Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Begrenzung der Emissionen bestimmter Schadstoffe aus mittelgroßen 
Feuerungsanlagen in die Luft (COM(2013)0919 – C7-0003/2014 – 2013/0442(COD)) 
 
(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2013)0919), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und Artikel 192 Absatz 1 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der 
Kommission unterbreitet wurde (C7-0003/2014), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses vom 10. Juli 201411, 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Ausschusses der Regionen vom 7. Oktober 
201412, 

– unter Hinweis auf die vom Vertreter des Rates mit Schreiben vom 30. Juni 2015 
gemachte Zusage, den Standpunkt des Europäischen Parlaments gemäß Artikel 294 
Absatz 4 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union zu billigen, 

– gestützt auf Artikel 59 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Umweltfragen, öffentliche 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit sowie die Stellungnahme des Ausschusses für 
Industrie, Forschung und Energie (A8-0160/2015), 

11 ABl. C 451 vom 16.12.2014, S. 134. 
12 ABl. C 415 vom 20.11.2014, S. 23. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2013;Nr:0919&comp=0919%7C2013%7CCOM
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2013;Nr:0442;Code:COD&comp=0442%7C2013%7C
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2013;Nr:0919&comp=0919%7C2013%7CCOM
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:451;Day:16;Month:12;Year:2014;Page:134&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:415;Day:20;Month:11;Year:2014;Page:23&comp=
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1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest; 

2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie beabsichtigt, ihren 
Vorschlag entscheidend zu ändern oder durch einen anderen Text zu ersetzen; 

3. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln. 
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P8_TC1-COD(2013)0442 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 7. Oktober 
2015 im Hinblick auf den Erlass der Richtlinie 2015/.../EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates zur Begrenzung der Emissionen bestimmter Schadstoffe aus 
mittelgroßen Feuerungsanlagen in die Luft 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION – 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf 

Artikel 192 Absatz 1, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses13, 

nach Stellungnahme des Ausschusses der Regionen14, 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren15, 

                                                 
13 ABl. C 451 vom 16.12.2014, S. 134. 
14 ABl. C 415 vom 20.11.2014, S. 23. 
15 Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 7. Oktober 2015. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:451;Day:16;Month:12;Year:2014;Page:134&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:415;Day:20;Month:11;Year:2014;Page:23&comp=
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in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Mit dem Beschluss Nr. 1386/2013/EU des Europäischen Parlaments und des Rates16 

(im Folgenden „Aktionsprogramm“) wird anerkannt, dass die Emission von 

Schadstoffen in die Luft in den vergangenen Jahrzehnten spürbar zurückgegangen 

ist, die Luftverschmutzungswerte in vielen Teilen Europas aber nach wie vor 

problematisch sind und die Unionsbürger immer noch Luftschadstoffen ausgesetzt 

sind, die ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden beeinträchtigen können. Dem 

Aktionsprogramm zufolge leiden die Ökosysteme nach wie vor unter übermäßigen 

Stickstoff- und Schwefeleinträgen, die durch Verkehrsemissionen, nicht nachhaltige 

Agrarpraktiken und die Stromerzeugung verursacht werden. In vielen Gebieten der 

Union gehen die Luftverschmutzungswerte weiterhin über die von der Union 

festgelegten Grenzwerte hinaus, und die Luftqualitätsstandards der Union 

entsprechen nach wie vor nicht den Zielvorgaben der 

Weltgesundheitsorganisation. 

(2) Um für eine gesunde Umwelt für alle zu sorgen, wird im Aktionsprogramm die 

Ergänzung lokaler Maßnahmen durch eine geeignete Politik auf nationaler Ebene 

und auf Unionsebene gefordert. Insbesondere sollten dem Programm zufolge 

verstärkte Anstrengungen zur vollständigen Einhaltung der Rechtsvorschriften der 

Union über Luftqualität unternommen und strategische Ziele und Maßnahmen für 

die Zeit nach 2020 festgelegt werden. 

(3) Wissenschaftlichen Bewertungen zufolge verkürzt sich die durchschnittliche 

Lebenserwartung der Unionsbürger durch die Luftverschmutzung um acht Monate. 

                                                 
16 Beschluss Nr. 1386/2013/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

20. November 2013 über ein allgemeines Umweltaktionsprogramm der Union für die 
Zeit bis 2020 „Gut leben innerhalb der Belastbarkeitsgrenzen unseres Planeten“ (ABl. 
L 354 vom 28.12.2013, S. 171). 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=BES&code2=&gruppen=Link:Nr.%201386/2013/EU;Nr:1386;Year:2013&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=BES&code2=&gruppen=Link:Nr.%201386/2013/EU;Nr:1386;Year:2013&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:354;Day:28;Month:12;Year:2013;Page:171&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:354;Day:28;Month:12;Year:2013;Page:171&comp=
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(4) Die Schadstoffemissionen aus der Verfeuerung von Brennstoffen in mittelgroßen 

Feuerungsanlagen sind auf Unionsebene allgemein nicht reguliert, obwohl sie 

zunehmend zur Luftverschmutzung beitragen, was insbesondere auf die durch die 

Klimaschutz- und Energiepolitik geförderte stärkere Verwendung von Biomasse als 

Brennstoff zurückzuführen ist. 

(5) Die Verfeuerung von Brennstoffen in bestimmten Kleinfeuerungsanlagen und –

geräten wird durch die in der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments 

und des Rates ▌17 genannten Durchführungsmaßnahmen abgedeckt▌. Weitere 

Maßnahmen im Rahmen der Richtlinie 2009/125/EG sind dringend erforderlich, 

um die verbleibende Regelungslücke zu schließen. Die Verfeuerung von 

Brennstoffen in Großfeuerungsanlagen fällt seit dem 7. Januar 2013 unter die 

Richtlinie 2010/75/EU des Europäischen Parlaments und des Rates18, wobei die 

Richtlinie 2001/80/EG des Europäischen Parlaments und des Rates19 für unter 

Artikel 30 Absatz 2 der Richtlinie 2010/75/EU fallende Großfeuerungsanlagen bis 

zum 31. Dezember 2015 weiter gilt. 

(6) In ihrem Bericht an das Europäische Parlament und den Rat vom 17. Mai 2013 über 

die Überprüfungen gemäß Artikel 30 Absatz 9 und Artikel 73 der Richtlinie 

2010/75/EU über Industrieemissionen betreffend die Emissionen aus der 

Intensivtierhaltung und aus Feuerungsanlagen kam die Kommission zu dem Schluss, 

dass bei der Verfeuerung von Brennstoffen in mittelgroßen Feuerungsanlagen ein 

eindeutiges Potenzial für eine kosteneffiziente Minderung der Emissionen in die 

Luft nachgewiesen wurde. 

                                                 
17 Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Oktober 

2009 zur Schaffung eines Rahmens für die Festlegung von Anforderungen an die 
umweltgerechte Gestaltung energieverbrauchsrelevanter Produkte (ABl. L 285 vom 
31.10.2009, S. 10). 

18 Richtlinie 2010/75/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. November 
2010 über Industrieemissionen (integrierte Vermeidung und Verminderung der 
Umweltverschmutzung) (ABl. L 334 vom 17.12.2010, S. 17). 

19 Richtlinie 2001/80/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 
2001 zur Begrenzung von Schadstoffemissionen von Großfeuerungsanlagen in die Luft 
(ABL. L 309 vom 27.11.2001, S. 1). 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/125/EG;Year:2009;Nr:125&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/125/EG;Year:2009;Nr:125&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2010/75/EU;Year:2010;Nr:75&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2001/80/EG;Year:2001;Nr:80&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2010/75/EU;Year:2010;Nr:75&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2010/75/EU;Year:2010;Nr:75&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/125/EG;Year:2009;Nr:125&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:285;Day:31;Month:10;Year:2009;Page:10&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:285;Day:31;Month:10;Year:2009;Page:10&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2010/75/EU;Year:2010;Nr:75&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:334;Day:17;Month:12;Year:2010;Page:17&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2001/80/EG;Year:2001;Nr:80&comp=
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(7) Die in Bezug auf die Luftverschmutzung geltenden internationalen Verpflichtungen 

der Union, die auf die Verringerung von Versauerung, Eutrophierung, bodennahem 

Ozon und Feinstaubemissionen abzielen, sind im Protokoll von Göteborg zum 

Übereinkommen über weiträumige grenzüberschreitende Luftverunreinigung 

festgelegt, das 2012 geändert wurde, um die bestehenden Reduktionsverpflichtungen 

für Schwefeldioxid, Stickstoffoxide, Ammoniak und flüchtige organische 

Verbindungen zu verschärfen und neue, ab 2020 zu erreichende 

Reduktionsverpflichtungen für Feinstaub (PM 2,5) einzuführen. 

(8) In der Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den 

Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen 

vom 18. Dezember 2013 mit dem Titel „Saubere Luft für Europa“ werden 

Maßnahmen gefordert, um die Emissionen von Luftschadstoffen aus mittelgroßen 

Feuerungsanlagen zu begrenzen und so den Regelungsrahmen für den 

Feuerungssektor zu vervollständigen. Das Programm "Saubere Luft" ergänzt den in 

der Mitteilung der Kommission an den Rat und das Europäische Parlament vom 

21. September 2005 mit dem Titel „Thematische Strategie zur Luftreinhaltung“ 

festgelegten Verschmutzungsminderungsfahrplan für 2020 und enthält Zielvorgaben 

für die Verringerung der Auswirkungen der Luftverschmutzung bis 2030. Damit all 

diese strategischen Ziele erreicht werden, sollte ein Regelungsfahrplan aufgestellt 

werden, der Maßnahmen zur Begrenzung der Emissionen aus mittelgroßen 

Feuerungsanlagen umfasst. 
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(9) Mittelgroße Feuerungsanlagen sollten so entwickelt und betrieben werden, dass 

Energieeffizienz gefördert wird. Solche Erwägungen sowie wirtschaftliche 

Erwägungen, technische Möglichkeiten und der Lebenszyklus bestehender 

mittelgroßer Feuerungsanlagen sollten insbesondere bei der Nachrüstung 

mittelgroßer Feuerungsanlagen oder der Entscheidung über größere Investitionen 

berücksichtigt werden. 

(10) Damit der Betrieb einer mittelgroßen Feuerungsanlage nicht zur 

Verschlechterung der Luftqualität führt, sollten Maßnahmen zur Begrenzung der 

Emissionen von Schwefeldioxid, Stickstoffoxiden und Staub in die Luft nicht die 

Erhöhung der Emissionen anderer Schadstoffe wie Kohlenmonoxid bewirken. 

(11) Mittelgroße Feuerungsanlagen, die bereits unionsweiten Mindestanforderungen 

unterliegen, wie Anlagen, für die eine Aggregationsregel gemäß Kapitel III der 

Richtlinie 2010/75/EU gilt, oder Anlagen, die feste oder flüssige Abfälle 

verbrennen oder mitverbrennen und daher unter Kapitel IV der genannten 

Richtlinie fallen, sollten vom Geltungsbereich der vorliegenden Richtlinie 

ausgenommen werden. 

(12) ▌Bestimmte andere mittelgroße Feuerungsanlagen sollten aufgrund ihrer 

technischen Merkmale oder aufgrund ihres Einsatzes bei bestimmten Tätigkeiten 

ebenfalls vom Geltungsbereich der vorliegenden Richtlinie ausgenommen werden. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2010/75/EU;Year:2010;Nr:75&comp=
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(13) Da für mittelgroße Feuerungsanlagen, die Raffineriebrennstoffe allein oder 

zusammen mit anderen Brennstoffen zur Energieerzeugung in Mineralöl- und 

Gasraffinerien verfeuern, und für Ablaugekessel in Anlagen für die 

Zellstofferzeugung die mit den besten verfügbaren Techniken (BVT) assoziierten 

Emissionswerte gelten, die in den bereits gemäß der Richtlinie 2010/75/EU 

festgelegten BVT-Schlussfolgerungen aufgeführt sind, sollte die vorliegende 

Richtlinie nicht für diese Anlagen gelten. 

(14) Diese Richtlinie sollte für Feuerungsanlagen, einschließlich Kombinationen von 

zwei oder mehr neuen mittelgroßen Feuerungsanlagen, mit einer 

Gesamtfeuerungswärmeleistung von mindestens 1 MW und weniger als 50 MW 

gelten. Einzelne Feuerungsanlagen mit einer Feuerungswärmeleistung von 

weniger als 1 MW sollten nicht zum Zweck der Berechnung der 

Gesamtfeuerungswärmeleistung einer Kombination von mehreren 

Feuerungsanlagen herangezogen werden. Damit keine Regelungslücke entsteht, 

sollte diese Richtlinie unbeschadet des Kapitels III der Richtlinie 2010/75/EU 

auch für eine Kombination von neuen mittelgroßen Feuerungsanlagen gelten, 

deren Gesamtfeuerungswärmeleistung 50 MW oder mehr beträgt. 

(15) Damit die Begrenzung der Emissionen von Schwefeldioxid, Stickstoffoxiden und 

Staub in die Luft sichergestellt ist sollte eine mittelgroße Feuerungsanlage nur 

betrieben werden dürfen, wenn sie von der zuständigen Behörde auf der Grundlage 

von Informationen des Betreibers genehmigt oder registriert wurde. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2010/75/EU;Year:2010;Nr:75&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2010/75/EU;Year:2010;Nr:75&comp=
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(16) Zur Begrenzung der Emissionen aus mittelgroßen Feuerungsanlagen in die Luft 

sollten in der vorliegenden Richtlinie Emissionsgrenzwerte und 

Überwachungspflichten festgelegt werden.  

(17) Die in Anhang II festgelegten Emissionsgrenzwerte sollten aufgrund der 

technischen und logistischen Probleme in Verbindung mit der isolierten Lage 

dieser Anlagen nicht für mittelgroße Feuerungsanlagen auf den Kanaren, in den 

französischen überseeischen Departements und auf den Azoren und Madeira 

gelten. Die betreffenden Mitgliedstaaten sollten Emissionsgrenzwerte für diese 

Anlagen festlegen, um ihre Emissionen in die Luft und die potenziellen Risiken 

für die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu verringern. 

(18) Damit genügend Zeit bleibt, um bestehende mittelgroße Feuerungsanlagen technisch 

an die Anforderungen der vorliegenden Richtlinie anzupassen, sollten die 

Emissionsgrenzwerte für diese Anlagen erst nach einer festgelegten Zeitspanne nach 

Geltungsbeginn dieser Richtlinie gelten. 
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(19) Um bestimmten besonderen Umständen Rechnung zu tragen, unter denen die 

Anwendung der Emissionsgrenzwerte im Vergleich zum Umweltnutzen 

unverhältnismäßig hohe Kosten verursachen würde, sollten die Mitgliedstaaten 

mittelgroße Feuerungsanlagen, die in Notfällen verwendet und während 

begrenzter Zeiträume betrieben werden, von der Einhaltung der in der 

vorliegenden Richtlinie festgelegten Emissionsgrenzwerte befreien können. 

(20) Aufgrund der infrastrukturbedingten Einschränkungen bei bestehenden 

mittelgroßen Feuerungsanlagen, die Teil kleiner, isolierter Netze oder isolierter 

Kleinstnetze sind, und der Notwendigkeit, ihre Anbindung zu erleichtern, sollte im 

Fall dieser Anlagen mehr Zeit für die Anpassung an die in dieser Richtlinie 

festgelegten Emissionsgrenzwerte eingeräumt werden. 
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(21) Angesichts der allgemeinen Vorteile von Fernwärme wegen ihres Beitrags zur 

geringeren örtlichen Nutzung von Brennstoffen, die viel Luftverschmutzung 

bewirken, und in Bezug auf die Verbesserung der Energieeffizienz und die 

Reduzierung von CO2-Emissionen sollten die Mitgliedstaaten bestehenden 

mittelgroßen Feuerungsanlagen, die einen wesentlichen Anteil ihrer 

Nutzwärmeproduktion in ein öffentliches Fernwärmenetz einspeisen, mehr Zeit 

für die Anpassung an die in dieser Richtlinie festgelegten Emissionsgrenzwerte 

einräumen können.  

(22) Angesichts aktueller Investitionen in Biomasseanlagen, mit denen der Einsatz von 

Energie aus erneuerbaren Quellen gesteigert werden soll und durch die die 

Schadstoffemissionen bereits reduziert wurden, und um den zugehörigen 

Investitionszyklen Rechnung zu tragen, sollten die Mitgliedstaaten diesen Anlagen 

mehr Zeit für die Anpassung an die in dieser Richtlinie festgelegten 

Emissionsgrenzwerte einräumen können. 

(23) Angesichts der Bedeutung von Gasverdichterstationen für die Zuverlässigkeit und 

den sicheren Betrieb von nationalen Gasübertragungsnetzen und angesichts der 

besonderen Beschränkungen bei ihrer Aufrüstung sollten die Mitgliedstaaten 

mittelgroßen Feuerungsanlagen zum Betrieb solcher Stationen mehr Zeit für die 

Anpassung an die in dieser Richtlinie festgelegten 

Stickstoffoxidemissionsgrenzwerte einräumen können. 



 

 68 

(24) Im Einklang mit Artikel 193 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 

Union (AEUV) hindert diese Richtlinie die Mitgliedstaaten nicht daran, strengere 

Schutzmaßnahmen beizubehalten oder zu ergreifen. Solche Maßnahmen können 

beispielsweise ▌in Gebieten, in denen die Luftqualitätsgrenzwerte nicht eingehalten 

werden, erforderlich sein. In solchen Fällen sollten die Mitgliedstaaten prüfen, ob 

als Teil der Ausarbeitung von Luftqualitätsplänen gemäß der Richtlinie 

2008/50/EG des Europäischen Parlaments und des Rates20 strengere 

Emissionsgrenzwerte als die in der vorliegenden Richtlinie vorgesehenen 

angewendet werden müssen. Bei solchen Beurteilungen sollte das Ergebnis eines 

Austauschs von Informationen über die bestmögliche 

Emissionsminderungsleistung, die mit den besten verfügbaren Technologien und 

Zukunftstechnologien erreicht werden kann, berücksichtigt werden. Die 

Kommission sollte einen solchen Austausch von Informationen mit den 

Mitgliedstaaten, mit den betroffenen Branchen, einschließlich Betreibern und 

Anbietern von Technologie, sowie mit nichtstaatlichen Organisationen 

einschließlich Umweltschutzorganisationen organisieren. 

(25) Die Mitgliedstaaten sollten sicherstellen, dass der Betreiber einer mittelgroßen 

Feuerungsanlage ▌bei Verstoß gegen diese Richtlinie jeweils die notwendigen 

Maßnahmen trifft. Die Mitgliedstaaten sollten ein System einrichten, mit dem die 

Konformität mittelgroßer Feuerungsanlagen mit den Anforderungen dieser 

Richtlinie geprüft wird. 

                                                 
20 Richtlinie 2008/50/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Mai 

2008 über Luftqualität und saubere Luft für Europa (ABl. L 152 vom 11.6.2008, S. 
1). 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2008/50/EG;Year:2008;Nr:50&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2008/50/EG;Year:2008;Nr:50&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:152;Day:11;Month:6;Year:2008;Page:1&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:152;Day:11;Month:6;Year:2008;Page:1&comp=
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(26) Um für eine wirksame Durchführung und Durchsetzung dieser Richtlinie zu 

sorgen, sollten Inspektionen wenn möglich mit den gemäß anderen 

Rechtsvorschriften der Union erforderlichen Inspektionen abgestimmt werden, 

soweit dies sinnvoll ist. 

(27) Die Bestimmungen dieser Richtlinie über Zugang zu Informationen zu ihrer 

Durchführung sollten so angewandt werden, dass für die uneingeschränkte 

Wirkung der Richtlinie 2003/4/EG des Europäischen Parlaments und des Rates21 

gesorgt wird. 

(28) Zur Begrenzung des Aufwands für kleine und mittlere Unternehmen, die mittelgroße 

Feuerungsanlagen betreiben, sollten die administrativen Pflichten der Betreiber 

hinsichtlich der Bereitstellung von Informationen, der Überwachung und der 

Berichterstattung verhältnismäßig sein und so ausgelegt sein, dass Doppelarbeit 

vermieden wird, und der zuständigen Behörde dennoch eine wirksame Überprüfung 

der Einhaltung der Bestimmungen gestatten. 

(29) Um die Konsistenz und Kohärenz der von den Mitgliedstaaten übermittelten 

Informationen über die Durchführung dieser Richtlinie sicherzustellen und den 

Informationsaustausch zwischen Mitgliedstaaten und der Kommission zu fördern, 

sollte die Kommission mit Unterstützung der Europäischen Umweltagentur ein 

elektronisches Datenübermittlungsinstrument entwickeln, das auch von den 

Mitgliedstaaten intern für die Berichterstattung und Datenverwaltung auf nationaler 

Ebene verwendet werden kann. 

                                                 
21 Richtlinie 2003/4/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 28. Januar 

2003 über den Zugang der Öffentlichkeit zu Umweltinformationen und zur 
Aufhebung der Richtlinie 90/313/EWG des Rates (ABl. L 41 vom 14.2.2003, S. 26).  

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2003/4/EG;Year:2003;Nr:4&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2003/4/EG;Year:2003;Nr:4&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:90/313/EWG;Year:90;Nr:313&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:41;Day:14;Month:2;Year:2003;Page:26&comp=


 

 70 

(30) Die Kommission sollte anhand des Stands der Technik bewerten, ob Bedarf an 

einer Änderung der in Anhang II festgelegten Emissionsgrenzwerte für neue 

mittelgroße Feuerungsanlagen besteht. In diesem Zusammenhang sollte die 

Kommission außerdem prüfen, ob die Festlegung von spezifischen 

Emissionsgrenzwerten für andere Schadstoffe wie etwa Kohlenmonoxid und von 

Mindestanforderungen an die Energieeffizienz erforderlich ist. 

(31) Zur Anpassung an den wissenschaftlichen und technischen Fortschritt sollte der 

Kommission die Befugnis übertragen werden, gemäß Artikel 290 AEUV Rechtsakte 

zur Anpassung der in Anhang III Teil 2 Nummer 2 festgelegten Bestimmungen über 

die Beurteilung der Einhaltung der Anforderungen zu erlassen. Es ist von 

besonderer Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit 

angemessene Konsultationen, auch auf der Ebene von Sachverständigen, durchführt. 

Bei der Vorbereitung und Ausarbeitung delegierter Rechtsakte sollte die 

Kommission gewährleisten, dass die einschlägigen Dokumente dem Europäischen 

Parlament und dem Rat gleichzeitig, rechtzeitig und auf angemessene Weise 

übermittelt werden. 
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(32) Zur Gewährleistung einheitlicher Bedingungen für die Durchführung dieser 

Richtlinie und um die Berichterstattungspflichten der Mitgliedstaaten zu 

vereinfachen und zu straffen, sollten der Kommission Durchführungsbefugnisse 

bezüglich der Festlegung der technischen Formate für die Berichterstattung 

übertragen werden. Diese Befugnisse sollten im Einklang mit der 

Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates22 

ausgeübt werden. 

(33) Da die Ziele dieser Richtlinie, nämlich die Verbesserung der Umweltqualität und der 

menschlichen Gesundheit, von den Mitgliedstaaten nicht ausreichend verwirklicht 

werden können sondern vielmehr wegen Ihres Umfangs und ihrer Wirkungen auf 

Unionsebene besser zu verwirklichen sind, kann die Union im Einklang mit dem in 

Artikel 5 des Vertrags über die Europäische Union verankerten Subsidiaritätsprinzip 

tätig werden. Entsprechend dem in demselben Artikel genannten Grundsatz der 

Verhältnismäßigkeit geht diese Richtlinie nicht über das für die Verwirklichung 

dieser Ziele erforderliche Maß hinaus. 

                                                 
22 Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

16. Februar 2011 zur Festlegung der allgemeinen Regeln und Grundsätze, nach 
denen die Mitgliedstaaten die Wahrnehmung der Durchführungsbefugnisse durch 
die Kommission kontrollieren (ABl. L 55 vom 28.2.2011, S. 13). 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=VER&code2=&gruppen=Link:182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=VER&code2=&gruppen=Link:182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:55;Day:28;Month:2;Year:2011;Page:13&comp=
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(34) Diese Richtlinie steht im Einklang mit den Grundrechten und den Grundsätzen, die 

insbesondere in der Charta der Grundrechte der Europäischen Union (im Folgenden 

"Charta") anerkannt wurden. Insbesondere soll mit dieser Richtlinie die Anwendung 

des den Umweltschutz betreffenden Artikels 37 der Charta gewährleistet werden. 

(35) Gemäß der Gemeinsamen Politischen Erklärung vom 28. September 2011 der 

Mitgliedstaaten und der Kommission zu Erläuternde Dokumente23 haben sich die 

Mitgliedstaaten verpflichtet, in begründeten Fällen zusätzlich zur Mitteilung ihrer 

Umsetzungsmaßnahmen ein oder mehrere Dokumente zu übermitteln, in denen der 

Zusammenhang zwischen den Bestandteilen einer Richtlinie und den 

entsprechenden Teilen nationaler Umsetzungsrechtsakte erläutert wird. In Bezug auf 

diese Richtlinie hält der Gesetzgeber die Übermittlung derartiger Dokumente für 

gerechtfertigt – 

HABEN FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN: 

 

 
 

  

                                                 
23 ABl. C 369 vom 17.12.2011, S. 14. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:369;Day:17;Month:12;Year:2011;Page:14&comp=
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Artikel 1 

Gegenstand 

Diese Richtlinie enthält Vorschriften zur Begrenzung der Emissionen von Schwefeldioxid 

(SO2), Stickstoffoxiden (NOx) und Staub aus mittelgroßen Feuerungsanlagen in die Luft und 

damit zur Verringerung der atmosphärischen Emissionen im Allgemeinen und der von 

solchen Emissionen ausgehenden potenziellen Risiken für die menschliche Gesundheit und 

die Umwelt. 

Diese Richtlinie legt zudem Vorschriften über die Überwachung der Emissionen von  

Kohlenmonoxid (CO) fest. 

 

Artikel 2 

Geltungsbereich 

1. Diese Richtlinie gilt für Feuerungsanlagen mit einer Feuerungswärmeleistung von 

mindestens 1 MW und weniger als 50 MW (im Folgenden „mittelgroße 

Feuerungsanlagen“), unabhängig von der Art des verwendeten Brennstoffs. 

2. Diese Richtlinie gilt auch für Kombinationen von neuen mittelgroßen 

Feuerungsanlagen gemäß Artikel 4, einschließlich einer Kombination, bei der die 

Feuerungswärmeleistung mindestens 50 MW beträgt, es sei denn, diese 

Kombination bildet eine Feuerungsanlage, die unter Kapitel III der Richtlinie 

2010/75/EU fällt. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2010/75/EU;Year:2010;Nr:75&comp=
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3. Diese Richtlinie gilt nicht für 

(a) Feuerungsanlagen, die unter Kapitel III oder IV der Richtlinie 2010/75/EU 

fallen; 

(b) Feuerungsanlagen, die unter die Richtlinie 97/68/EG des Europäischen 

Parlaments und des Rates24 fallen; 

(c) Feuerungsanlagen in landwirtschaftlichen Betrieben mit einer 

Gesamtfeuerungswärmeleistung von höchstens 5 MW, die als Brennstoff 

ausschließlich unverarbeitete Geflügelgülle gemäß Artikel 9 Buchstabe a der 

Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 des Europäischen Parlaments und des 

Rates25 verwenden; 

▌ 

(d) Feuerungsanlagen, in denen die gasförmigen Produkte der Verfeuerung zum 

direkten Erwärmen, zum Trocknen oder für eine sonstige Behandlung von 

Gegenständen oder Materialien genutzt werden; 

(e) Feuerungsanlagen, in denen die gasförmigen Produkte der Verfeuerung für 

die direkte Gasbeheizung von Innenräumen zur Verbesserung der 

Bedingungen am Arbeitsplatz genutzt werden; 

                                                 
24 Richtlinie 97/68/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 

1997 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über Maßnahmen 
zur Bekämpfung der Emission von gasförmigen Schadstoffen und 
luftverunreinigenden Partikeln aus Verbrennungsmotoren für mobile Maschinen 
und Geräte (ABl. L 59 vom 27.2.1998, S. 1). 

25 Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
21. Oktober 2009 mit Hygienevorschriften für nicht für den menschlichen Verzehr 
bestimmte tierische Nebenprodukte und zur Aufhebung der Verordnung (EG) 
Nr. 1774/2002 (Verordnung über tierische Nebenprodukte) (ABl. L 300 vom 
14.11.2009, S. 1). 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2010/75/EU;Year:2010;Nr:75&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:97/68/EG;Year:97;Nr:68&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1069/2009;Nr:1069;Year:2009&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=VER&code2=&gruppen=Link:97/68;Nr:97;Year:68&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:97/68/EG;Year:97;Nr:68&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:59;Day:27;Month:2;Year:1998;Page:1&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1069/2009;Nr:1069;Year:2009&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1774/2002;Nr:1774;Year:2002&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:300;Day:14;Month:11;Year:2009;Page:1&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:300;Day:14;Month:11;Year:2009;Page:1&comp=
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(f) Nachverbrennungsanlagen, die dafür ausgelegt sind, die Abgase aus 

industriellen Prozessen durch Verbrennung zu reinigen, und die nicht als 

unabhängige Feuerungsanlagen betrieben werden; 

(g) technische Geräte, die zum Antrieb von Fahrzeugen, Schiffen oder Flugzeugen 

eingesetzt werden; 

▌ 

(h) Gasturbinen und Gas- und Dieselmotoren, wenn diese auf Offshore-

Plattformen eingesetzt werden; 

(i) Einrichtungen zum Regenerieren von Katalysatoren für katalytisches 

Kracken; 

(j) Einrichtungen für die Umwandlung von Schwefelwasserstoff in Schwefel; 

(k) Reaktoren, die in der chemischen Industrie verwendet werden; 

(l) Koksöfen; 

(m) Winderhitzer (cowpers); 

(n) Krematorien; 

(o) Feuerungsanlagen, die Raffineriebrennstoffe allein oder zusammen mit 

anderen Brennstoffen zur Energieerzeugung in Mineralöl- und 

Gasraffinerien verfeuern; 

(p) Ablaugekessel in Anlagen für die Zellstofferzeugung. 
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4. Diese Richtlinie gilt nicht für Forschungstätigkeiten, Entwicklungsmaßnahmen 

oder Erprobungstätigkeiten in Verbindung mit mittelgroßen Feuerungsanlagen. 

Die Mitgliedstaaten können besondere Bedingungen für die Anwendung dieses 

Absatzes festlegen. 

Artikel 3 

Begriffsbestimmungen 

Im Sinne dieser Richtlinie bezeichnet der Begriff 

(1) „Emission“ die Ableitung von Stoffen aus einer Feuerungsanlage in die Luft; 

(2) „Emissionsgrenzwert“ die zulässige Menge eines in den Abgasen einer 

Feuerungsanlage enthaltenen Stoffes, die in einem gegebenen Zeitraum in die Luft 

abgeleitet werden darf; 
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(3) „Stickstoffoxide“ (NOx) Stickstoffmonoxid und Stickstoffdioxid, ausgedrückt als 

Stickstoffdioxid (NO2); 

(4) „Staub“ in der Gasphase an der Probenahmestelle dispergierte Partikel jeglicher 

Form, Struktur oder Dichte, die durch Filtration unter spezifizierten Bedingungen 

nach einer repräsentativen Probenahme des zu analysierenden Gases gesammelt 

werden können und nach dem Trocknen unter spezifizierten Bedingungen vor dem 

Filter und auf dem Filter verbleiben;  

(5) „Feuerungsanlage“ jede technische Einrichtung, in der Brennstoffe im Hinblick auf 

die Nutzung der dabei erzeugten Wärme oxidiert werden; 

(6) „bestehende Feuerungsanlage“ eine Feuerungsanlage, die vor dem …+ in Betrieb 

genommen wurde oder für die vor dem …++ nach den nationalen 

Rechtsvorschriften eine Genehmigung erteilt wurde, sofern die Anlage spätestens 

am …+ in Betrieb genommen wurde; 

                                                 
+ ABl.: Bitte Datum einfügen: 1 Jahr ab dem Zeitpunkt der Umsetzung dieser 

Richtlinie.  
++ ABl.: Bitte Datum der Umsetzung dieser Richtlinie einfügen.  
 



 

 78 

(7) „neue Feuerungsanlage“ eine andere als eine bestehende Feuerungsanlage; 

(8) „Motor“ einen Gasmotor, Dieselmotor oder Zweistoffmotor; 

(9) „Gasmotor“ einen nach dem Ottoprinzip arbeitenden Verbrennungsmotor mit 

Fremdzündung des Brennstoffs; 

(10) „Dieselmotor“ einen nach dem Dieselprinzip arbeitenden Verbrennungsmotor mit 

Selbstzündung des Brennstoffs; 

(11) „Zweistoffmotor“ einen Verbrennungsmotor mit Selbstzündung des Brennstoffs, der 

bei der Verbrennung flüssiger Brennstoffe nach dem Dieselprinzip und bei der 

Verbrennung gasförmiger Brennstoffe nach dem Ottoprinzip arbeitet; 

(12) „Gasturbine“ jede rotierende Maschine, die thermische Energie in mechanische 

Arbeit umwandelt und hauptsächlich aus einem Verdichter, aus einer Brennkammer, 

in der Brennstoff zur Erhitzung des Arbeitsmediums oxidiert wird, und aus einer 

Turbine besteht; darunter fallen Gasturbinen mit offenem Kreislauf, kombinierte 

Gas- und Dampfturbinen sowie Gasturbinen mit Kraft-Wärme-Kopplung, alle 

jeweils mit oder ohne Zusatzfeuerung; 
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(13) „kleines, isoliertes Netz“ ein kleines, isoliertes Netz im Sinne der Definition in 

Artikel 2 Nummer 26 der Richtlinie 2009/72/EG des Europäischen Parlaments 

und des Rates26; 

(14) „isoliertes Kleinstnetz“ ein isoliertes Kleinstnetz im Sinne der Definition von 

Artikel 2 Nummer 27 der Richtlinie 2009/72/EG; 

(15) „Brennstoff“ alle festen, flüssigen oder gasförmigen brennbaren Stoffe (zu denen 

auch Kraftstoffe zählen); 

(16) „Raffineriebrennstoff“ alle festen, flüssigen oder gasförmigen brennbaren Stoffe 

aus den Destillations- und Konversionsstufen der Rohölraffinierung, 

einschließlich Raffineriebrenngas, Synthesegas, Raffinerieöle und Petrolkoks; 

(17) „Abfall“ Abfall im Sinne der Definition von Artikel 3 Nummer 1 der Richtlinie 

2008/98/EG des Europäischen Parlaments und des Rates27;  

(18) „Biomasse“ 

(a) Produkte land- oder forstwirtschaftlichen Ursprungs aus pflanzlichem 

Material, die als Brennstoff zur energetischen Rückgewinnung verwendet 

werden können; 

                                                 
26 Richtlinie 2009/72/EG vom 13. Juli 2009 über gemeinsame Vorschriften für den 

Elektrizitätsbinnenmarkt und zur Aufhebung der Richtlinie 2003/54/EG (ABl. L 211 
vom 14.8.2009, S. 55). 

27 Richtlinie 2008/98/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
19. November 2008 über Abfälle und zur Aufhebung bestimmter Richtlinien (ABl. 
L 312 vom 22.11.2008, S. 3). 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/72/EG;Year:2009;Nr:72&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/72/EG;Year:2009;Nr:72&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2008/98/EG;Year:2008;Nr:98&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/72/EG;Year:2009;Nr:72&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2003/54/EG;Year:2003;Nr:54&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:211;Day:14;Month:8;Year:2009;Page:55&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:211;Day:14;Month:8;Year:2009;Page:55&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2008/98/EG;Year:2008;Nr:98&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:312;Day:22;Month:11;Year:2008;Page:3&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:312;Day:22;Month:11;Year:2008;Page:3&comp=
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(b) nachstehende Abfälle: 

(i) pflanzliche Abfälle aus der Land- und Forstwirtschaft; 

(ii) pflanzliche Abfälle aus der Nahrungsmittelindustrie, falls die erzeugte Wärme 

genutzt wird; 

(iii) faserige pflanzliche Abfälle aus der Herstellung von natürlichem Zellstoff und 

aus der Herstellung von Papier aus Zellstoff, sofern sie am Herstellungsort 

mitverbrannt werden und die erzeugte Wärme genutzt wird; 

(iv) Korkabfälle; 

(v) Holzabfälle mit Ausnahme von Holzabfällen, die infolge einer Behandlung mit 

Holzschutzmitteln oder infolge einer Beschichtung halogenorganische 

Verbindungen oder Schwermetalle enthalten können, und zu denen 

insbesondere Holzabfälle aus Bau- und Abbruchabfällen gehören; 
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(19) „Gasöl“ 

(a) aus Erdöl gewonnene flüssige Kraft- oder Brennstoffe der KN-Codes 

2710 19 25, 2710 19 29, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 17 oder 2710 20 19; 

oder  

(b) aus Erdöl gewonnene flüssige Kraft- oder Brennstoffe, bei deren Destillation 

bei 250 °C nach der ASTM-D86-Methode weniger als 65 Volumenprozent 

(einschließlich Verluste) und bei 350 °C mindestens 85 Volumenprozent 

(einschließlich Verluste) übergehen; 

(20) „Erdgas“ natürlich vorkommendes Methangas mit nicht mehr als 20 

Volumenprozent Inertgasen und sonstigen Bestandteilen; 

(21) „Schweröl“ 

(a) aus Erdöl gewonnene flüssige Kraft- oder Brennstoffe der KN-Codes 2710 

19 51 bis 2710 19 68, 2710 20 31, 2710 20 35 oder 2710 20 39; oder  
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(b) aus Erdöl gewonnene flüssige Kraft- oder Brennstoffe, mit Ausnahme der 

unter der Nummer 19 genannten Gasöle, die aufgrund ihres 

Destillationsbereichs unter die Schweröle fallen, die zur Verwendung als 

Kraft- oder Brennstoff bestimmt sind und bei deren Destillation bei 250 °C 

nach der ASTM-D86-Methode weniger als 65 Volumenprozent 

(einschließlich Verluste) übergehen; kann die Destillation nicht anhand der 

ASTM-D86-Methode bestimmt werden, wird das Erdölerzeugnis ebenfalls 

als Schweröl eingestuft; 

(22) „Betriebsstunden“ den in Stunden ausgedrückten Zeitraum, in dem sich eine 

Feuerungsanlage in Betrieb befindet und Emissionen in die Luft abgibt, ohne An- 

und Abfahrzeiten; 

(23) „Betreiber“ eine natürliche oder juristische Person, die die Feuerungsanlage betreibt 

oder kontrolliert oder der, sofern in den nationalen Rechtsvorschriften vorgesehen, 

die ausschlaggebende wirtschaftliche Verfügungsmacht über deren technischen 

Betrieb übertragen worden ist; 

▌ 

(24) „Gebiet“ einen Teil des Hoheitsgebiets eines Mitgliedstaats, das dieser 

Mitgliedstaat, wie in der Richtlinie 2008/50/EG festgelegt, für die Beurteilung und 

Kontrolle der Luftqualität abgegrenzt hat. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2008/50/EG;Year:2008;Nr:50&comp=
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Artikel 4 

Aggregation 

Eine aus zwei oder mehr neuen mittelgroßen Feuerungsanlagen gebildete Kombination 

gilt für die Zwecke dieser Richtlinie als eine einzige mittelgroße Feuerungsanlage, und für 

die Berechnung der gesamten Feuerungswärmeleistung der Anlage werden ihre 

Feuerungswärmeleistungen addiert, wenn 

– die Abgase dieser mittelgroßen Feuerungsanlagen über einen gemeinsamen 

Schornstein abgeleitet werden oder 

– die Abgase dieser mittelgroßen Feuerungsanlagen nach Ansicht der zuständigen 

Behörde unter Berücksichtigung technischer und wirtschaftlicher Faktoren über 

einen gemeinsamen Schornstein abgeleitet werden könnten. 
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Artikel 5 

Genehmigungen und Registrierung 

1. Die Mitgliedstaaten ergreifen die erforderlichen Maßnahmen, um sicherzustellen, 

dass keine neue mittelgroße Feuerungsanlage ohne Genehmigung oder 

Registrierung betrieben wird. 

2. Die Mitgliedstaaten ergreifen die notwendigen Maßnahmen, um sicherzustellen, 

dass ab dem 1. Januar 2024 keine bestehende mittelgroße Feuerungsanlage mit 

einer Feuerungswärmeleistung von mehr als 5 MW ohne Genehmigung oder 

Registrierung betrieben wird. 

Die Mitgliedstaaten ergreifen die notwendigen Maßnahmen, um sicherzustellen, 

dass ab dem 1. Januar 2029 keine bestehende mittelgroße Feuerungsanlage mit 

einer Feuerungswärmeleistung von höchstens 5 MW ohne Genehmigung oder 

Registrierung betrieben wird. 

3. Die Mitgliedstaaten legen das Verfahren für die Erteilung einer Genehmigung 

oder für eine Registrierung in Bezug auf mittelgroße Feuerungsanlagen fest. 

Diese Verfahren müssen zumindest die Verpflichtung des Betreibers umfassen, die 

zuständige Behörde über den Betrieb oder die Absicht des Betriebs einer 

mittelgroßen Feuerungsanlage zu unterrichten, und mindestens die in Anhang I 

genannten Angaben vorzulegen. 

▌ 
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4. Die zuständige Behörde registriert die mittelgroße Feuerungsanlage oder leitet das 

Verfahren für die Erteilung einer Genehmigung innerhalb eines Monats nach der 

Mitteilung der Informationen gemäß Absatz 3 seitens des Betreibers ein. Die 

zuständige Behörde unterrichtet den Betreiber über die Registrierung bzw. den 

Beginn des Verfahrens für die Erteilung einer Genehmigung. 

▌ 

5. Die zuständige Behörde führt ein Register mit Informationen über jede mittelgroße 

Feuerungsanlage, in dem auch die in Anhang I genannten Informationen und die 

gemäß Artikel 9 erhaltenen Informationen aufgezeichnet werden. Bestehende 

mittelgroße Feuerungsanlagen werden ab dem Datum der Registrierung oder der 

Genehmigung gemäß dieser Richtlinie in das Register aufgenommen. Die 

zuständige Behörde macht die im Register enthaltenen Informationen im 

Einklang mit der Richtlinie 2003/4/EG öffentlich zugänglich, unter anderem auch 

über das Internet. 

6. Unbeschadet der Genehmigungs- oder Registrierungspflicht für mittelgroße 

Feuerungsanlagen können die Mitgliedstaaten Anforderungen in Bezug auf 

bestimmte Kategorien von mittelgroßen Feuerungsanlagen in allgemein bindende 

Vorschriften aufnehmen. Werden allgemeine bindende Vorschriften erlassen, so 

genügt es, wenn in der Genehmigung oder Registrierung auf diese Vorschriften 

verwiesen wird. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2003/4/EG;Year:2003;Nr:4&comp=


 

 86 

7. Im Fall der mittelgroßen Feuerungsanlagen, die Teil einer unter Kapitel II der 

Richtlinie 2010/75/EU fallenden Anlage sind, gelten die Anforderungen dieses 

Artikels dann als erfüllt, wenn die genannte Richtlinie eingehalten wird. 

8. Eine Genehmigung oder Registrierung, die im Einklang mit anderen 

einzelstaatlichen Rechtsvorschriften oder Unionsrechtsvorschriften erteilt bzw. 

vorgenommen wurde, kann mit der nach Absatz 1 erforderlichen Genehmigung 

oder Registrierung zu einer einzigen Genehmigung oder Registrierung 

zusammengefasst werden, sofern diese einzige Genehmigung oder Registrierung 

die aufgrund dieses Artikels erforderlichen Informationen enthält. 

 

Artikel 6 

Emissionsgrenzwerte 

1. Unbeschadet des Kapitels II der Richtlinie 2010/75/EU finden auf ▌mittelgroße 

Feuerungsanlagen gegebenenfalls die in Anhang II der vorliegenden Richtlinie 

festgelegten Emissionsgrenzwerte Anwendung. 

Die in Anhang II festgelegten Emissionsgrenzwerte gelten nicht für mittelgroße 

Feuerungsanlagen auf den Kanaren, in den französischen überseeischen 

Departements und auf den Azoren und Madeira. Die betreffenden Mitgliedstaaten 

legen für diese Anlagen Emissionsgrenzwerte fest, um ihre Emissionen in die Luft 

und die potenziellen Risiken für die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu 

verringern. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2010/75/EU;Year:2010;Nr:75&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2010/75/EU;Year:2010;Nr:75&comp=
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2. Ab dem 1. Januar 2025 dürfen die in die Luft eingebrachten SO2-, NOx- und 

Staubemissionen aus einer bestehenden mittelgroßen Feuerungsanlage mit einer 

Feuerungswärmeleistung von mehr als 5 MW die in Anhang II Teil 1 Tabellen 2 

und 3 festgelegten Emissionsgrenzwerte nicht überschreiten. 

Ab dem 1. Januar 2030 dürfen die in die Luft eingebrachten SO2-, NOx- und 

Staubemissionen aus einer bestehenden mittelgroßen Feuerungsanlage mit einer 

Feuerungswärmeleistung von höchstens 5 MW die in Anhang II Teil 1 Tabellen 1 

und 3 festgelegten Emissionsgrenzwerte nicht überschreiten. 

3. Die Mitgliedstaaten können bestehende mittelgroße Feuerungsanlagen, die im 

gleitenden Durchschnitt über einen Zeitraum von fünf Jahren nicht mehr als 

500 Betriebsstunden pro Jahr in Betrieb sind, von der Einhaltung der in Anhang II 

Teil 1 Tabellen 1, 2 und 3 festgelegten Emissionsgrenzwerte befreien. 

Die Mitgliedstaaten können die Grenze gemäß Unterabsatz 1 in den folgenden 

Notfällen oder Fällen des Vorliegens außergewöhnlicher Umstände auf 1000 

Betriebsstunden ausweiten: 

– zur Notstromerzeugung auf an das Netz angeschlossenen Inseln, wenn die 

Hauptstromversorgung zu einer Insel unterbrochen ist; 

– bei mittelgroßen Feuerungsanlagen, die zur Wärmeerzeugung genutzt 

werden, in Fällen von außergewöhnlich kalten Witterungsbedingungen. 
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In allen in diesem Absatz genannten Fällen gilt für Anlagen, in denen feste 

Brennstoffe verfeuert werden, ein Emissionsgrenzwert für Staub von 200 mg/Nm³. 

4. Bestehende mittelgroße Feuerungsanlagen, die Teil kleiner, isolierter Netze und 

isolierter Kleinstnetze sind, müssen ab dem 1. Januar 2030 den in Anhang II 

Teil 1 Tabellen 1, 2 und 3 festgelegten Emissionsgrenzwerten entsprechen. 

5. Bis zum 1. Januar 2030 können die Mitgliedstaaten bestehende mittelgroße 

Feuerungsanlagen mit einer Feuerungswärmeleistung von mehr als 5 MW von 

der Einhaltung der in Anhang II genannten Emissionsgrenzwerte befreien, wenn 

mindestens 50 % der erzeugten Nutzwärme der Anlage, berechnet als gleitender 

Durchschnitt über einen Zeitraum von fünf Jahren, in Form von Dampf oder 

Warmwasser an ein öffentliches Fernwärmenetz abgegeben werden. Im Falle 

einer solchen Befreiung dürfen die von der zuständigen Behörde festgelegten 

Emissionsgrenzwerte 1100 mg/Nm3 bei SO2 und 150 mg/Nm³ bei Staub nicht 

überschreiten. 
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Bis zum 1. Januar 2030 können die Mitgliedstaaten mittelgroße 

Feuerungsanlagen, die feste Biomasse als Hauptbrennstoff verwenden und die 

sich in Gebieten befinden, in denen gemäß den Beurteilungen im Rahmen der 

Richtlinie 2008/50/EG für die Einhaltung der in der genannten Richtlinie 

festgelegten Grenzwerte gesorgt ist, von der Einhaltung der in Anhang II der 

vorliegenden Richtlinie festgelegten Staubemissionsgrenzwerte befreien. Im Falle 

einer solchen Befreiung dürfen die von der zuständigen Behörde festgelegten 

Emissionsgrenzwerte 150 mg/Nm3 für Staub nicht überschreiten. 

Die zuständige Behörde stellt in jedem Fall sicher, dass keine erheblichen 

Umweltverschmutzungen verursacht werden und ein hohes Schutzniveau für die 

Umwelt insgesamt erreicht wird. 

6. Bis zum 1. Januar 2030 können die Mitgliedstaaten bestehende mittelgroße 

Feuerungsanlagen mit einer Feuerungswärmeleistung von mehr als 5 MW, wenn 

sie zum Betrieb von Gasverdichterstationen eingesetzt werden, die im Interesse der 

Sicherheit und Zuverlässigkeit eines nationalen Gasübertragungssystems nötig 

sind, von der Einhaltung der Emissionsgrenzwerte für NOx in Anhang II Teil 1 

Tabelle 3 befreien. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2008/50/EG;Year:2008;Nr:50&comp=
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7. Ab dem …+ dürfen die in die Luft eingebrachten SO2-, NOx- und Staubemissionen 

aus einer neuen mittelgroßen Feuerungsanlage die in Anhang II Teil 2 festgesetzten 

Emissionsgrenzwerte nicht überschreiten. 

8. Die Mitgliedstaaten können neue mittelgroße Feuerungsanlagen, die im gleitenden 

Durchschnitt über einen Zeitraum von drei Jahren nicht mehr als 

500 Betriebsstunden pro Jahr in Betrieb sind, von der Einhaltung der in Anhang II 

Teil 2 festgelegten Emissionsgrenzwerte befreien. Im Falle einer solchen Befreiung 

gilt für Anlagen, in denen feste Brennstoffe verfeuert werden, ein 

Emissionsgrenzwert für Staub von 100 mg/Nm³ 

                                                 
+ ABl.: Bitte Datum einfügen: 12 Monate ab dem Datum der Umsetzung dieser 

Richtlinie.  
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9. In Gebieten oder Teilgebieten, in denen die Luftqualitätsgrenzwerte gemäß der 

Richtlinie 2008/50/EG nicht eingehalten werden, prüfen die Mitgliedstaaten, ob auf 

einzelne mittelgroße Feuerungsanlagen in diesen Gebieten oder Teilgebieten als Teil 

der Ausarbeitung von Luftqualitätsplänen gemäß Artikel 23 der Richtlinie 

2008/50/EG strengere Emissionsgrenzwerte als die in der vorliegenden Richtlinie 

festgelegten angewendet werden müssen, wobei die Ergebnisse des 

Informationsaustauschs gemäß Absatz 10 dieses Artikels zu berücksichtigen sind, 

sofern die Anwendung solcher Emissionsgrenzwerte effektiv zu einer merklichen 

Verbesserung der Luftqualität beitragen würde. 

10. Die Kommission organisiert einen Informationsaustausch mit den Mitgliedstaaten, 

den betroffenen Branchen und nichtstaatlichen Organisationen über die 

Emissionsniveaus, die mit den besten verfügbaren Technologien und 

Zukunftstechnologien erreicht werden können, und über die zugehörigen Kosten. 

Die Kommission veröffentlicht die Ergebnisse des Informationsaustauschs. 

11. Die zuständige Behörde kann für eine Dauer von bis zu sechs Monaten eine 

Abweichung von der Verpflichtung zur Einhaltung der in den Absätzen 2 und 7 

vorgesehenen Emissionsgrenzwerte für SO2 bei mittelgroßen Feuerungsanlagen 

gewähren, in denen normalerweise ein schwefelarmer Brennstoff verfeuert wird, 

wenn der Betreiber aufgrund einer sich aus einer erheblichen Mangellage 

ergebenden Unterbrechung der Versorgung mit schwefelarmem Brennstoff nicht in 

der Lage ist, diese Emissionsgrenzwerte einzuhalten.  

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2008/50/EG;Year:2008;Nr:50&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2008/50/EG;Year:2008;Nr:50&comp=
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Die Mitgliedstaaten unterrichten die Kommission innerhalb eines Monats über jede 

gemäß Unterabsatz 1 gewährte Abweichung. 

12. Die zuständige Behörde kann eine Abweichung von der Verpflichtung zur 

Einhaltung der in den Absätzen 2 und 7 vorgesehenen Emissionsgrenzwerte in den 

Fällen gewähren, in denen eine mittelgroße Feuerungsanlage, in der nur gasförmiger 

Brennstoff verfeuert wird, wegen einer plötzlichen Unterbrechung der 

Gasversorgung ausnahmsweise auf andere Brennstoffe ausweichen muss und aus 

diesem Grund mit einer sekundären Emissionsminderungsvorrichtung ausgestattet 

werden müsste. Eine solche Abweichung wird für einen Zeitraum von nicht mehr als 

zehn Tagen gewährt, es sei denn, der Betreiber weist der zuständigen Behörde nach, 

dass ein längerer Zeitraum gerechtfertigt ist. 

Die Mitgliedstaaten unterrichten die Kommission innerhalb eines Monats über jede 

gemäß Unterabsatz 1 gewährte Abweichung. 

13. Werden in einer mittelgroßen Feuerungsanlage gleichzeitig zwei oder mehr 

Brennstoffe verwendet, wird der Emissionsgrenzwert für jeden Schadstoff 

folgendermaßen berechnet: 
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(a) Bestimmung des Emissionsgrenzwerts für jeden einzelnen Brennstoff nach 

Maßgabe von Anhang II; 

(b) Ermittlung der gewichteten Emissionsgrenzwerte für die einzelnen 

Brennstoffe; diese Werte erhält man, indem man die einzelnen 

Emissionsgrenzwerte nach Buchstabe a mit der Wärmeleistung der einzelnen 

Brennstoffe multipliziert und das Produkt durch die Summe der 

Wärmeleistung aller Brennstoffe dividiert; und 

(c) Addition der gewichteten Emissionsgrenzwerte für die einzelnen Brennstoffe. 

 

Artikel 7 

Pflichten des Betreibers 

1. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass der Betreiber die Emissionen zumindest im 

Einklang mit Anhang III Teil 1 überwacht.  

2. Bei mittelgroßen Feuerungsanlagen, in denen mehrere Brennstoffe verwendet 

werden, werden die Emissionen während der Verfeuerung eines Brennstoffs oder 

Brennstoffgemischs, bei dem die höchste Emissionsmenge zu erwarten ist, in einem 

für normale Betriebsbedingungen repräsentativen Zeitraum überwacht. 
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3. Der Betreiber zeichnet alle Überwachungsergebnisse ▌so auf und verarbeitet sie so, 

dass die ▌Einhaltung der Emissionsgrenzwerte gemäß den Vorschriften in Anhang 

III Teil 2 überprüft werden kann. 

4. Bei mittelgroßen Feuerungsanlagen, in denen zur Einhaltung der 

Emissionsgrenzwerte eine sekundäre Emissionsminderungsvorrichtung verwendet 

wird, führt der Betreiber Aufzeichnungen hinsichtlich des effektiven 

kontinuierlichen Betriebs dieser Minderungsvorrichtung bzw. hält Informationen 

zum diesbezüglichen Nachweis vor. 

5. Der Betreiber einer mittelgroßen Feuerungsanlage bewahrt Folgendes auf: 

(a) die Genehmigung oder den Nachweis der Registrierung durch die 

zuständige Behörde und, falls relevant, ihre aktualisierte Fassung und 

zugehörige Informationen; 

(b) die Überwachungsergebnisse und Informationen nach den Absätzen 3 und 

4; 

(c) gegebenenfalls Aufzeichnungen über Betriebsstunden nach Artikel 6 

Absatz 3 und Artikel 6 Absatz 8; 
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(d) Aufzeichnungen über die Art und Menge der in der Anlage verwendeten 

Brennstoffe und über etwaige Störungen oder Ausfälle der sekundären 

Emissionsminderungsvorrichtung; 

(e) Aufzeichnungen über Fälle von Nichteinhaltung der Anforderungen und 

die diesbezüglich ergriffenen Maßnahmen nach Absatz 7. 

Die in Unterabsatz 1 unter den Buchstaben b bis e genannten Daten und 

Informationen werden mindestens sechs Jahre lang aufbewahrt. 

6. Der Betreiber stellt der zuständigen Behörde die in Absatz 5 genannten Daten und 

Informationen auf Aufforderung ohne vermeidbare Verzögerung zur Verfügung. 

Die zuständige Behörde kann eine solche Aufforderung aussprechen, um die 

Einhaltung der Anforderungen dieser Richtlinie zu überprüfen. Die zuständige 

Behörde spricht eine solche Aufforderung aus, wenn eine Person Zugang zu den 

in Absatz 5 genannten Daten oder Informationen verlangt. 
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7. Im Fall der Nichteinhaltung der in Anhang II festgelegten Emissionsgrenzwerte 

ergreift der Betreiber unbeschadet der in Artikel 8 vorgeschriebenen Maßnahmen 

die erforderlichen Maßnahmen, um sicherzustellen, dass die Einhaltung der 

Anforderungen so schnell wie möglich wiederhergestellt wird. Die Mitgliedstaaten 

legen Vorschriften über die Art, die Häufigkeit und das Format der Informationen 

zu Fällen der Nichteinhaltung der Anforderungen, die der zuständigen Behörde 

durch die Betreiber zu übermitteln sind, fest. 

8. Der Betreiber gewährt der zuständigen Behörde jede notwendige Unterstützung, 

damit diese Inspektionen und Besichtigungen vor Ort sowie Probenahmen 

durchführen und die Informationen sammeln kann, die zur Erfüllung ihrer 

Pflichten im Rahmen dieser Richtlinie erforderlich sind. 

9. Der Betreiber hält die An- und Abfahrzeiten mittelgroßer Feuerungsanlagen 

möglichst kurz. 
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Artikel 8 

Kontrolle der Einhaltung von Anforderungen 

1. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass gültige Werte von gemäß Anhang III 

überwachten Emissionen die in Anhang II festgelegten Emissionsgrenzwerte nicht 

überschreiten. 

2. Die Mitgliedstaaten richten ein wirksames System zur Überprüfung der Einhaltung 

der Anforderungen dieser Richtlinie ein,  das entweder auf Umweltinspektionen 

oder auf anderen Maßnahmen basiert. 

▌ 

3. Bei einer Nichteinhaltung der Anforderungen stellen die Mitgliedstaaten zusätzlich 

zu den vom Betreiber gemäß Artikel 7 Absatz 7 zu ergreifenden Maßnahmen 

sicher, dass die zuständige Behörde den Betreiber verpflichtet, alle erforderlichen 

Maßnahmen zu ergreifen, um sicherzustellen, dass die Anforderungen ohne 

vermeidbare Verzögerungen wieder eingehalten werden. 

Verursacht die Nichteinhaltung der Anforderungen eine erhebliche 

Verschlechterung der Luftqualität vor Ort, wird der Betrieb der mittelgroßen 

Feuerungsanlage ausgesetzt, bis die Anforderungen wieder eingehalten werden. 

 

▌ 
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Artikel 9 

Änderungen an mittelgroßen Feuerungsanlagen 

Die Mitgliedstaaten ergreifen die erforderlichen Maßnahmen, um sicherzustellen, 

dass der Betreiber ▌der zuständigen Behörde jede geplante Änderung an der 

mittelgroßen Feuerungsanlage▌, die sich auf die anzuwendenden 

Emissionsgrenzwerte auswirken würde, ohne vermeidbare Verzögerungen mitteilt. 

▌ 

Die zuständige Behörde aktualisiert die Genehmigung oder Registrierung 

erforderlichenfalls entsprechend. ▌ 

▌ 

 

Artikel 10 

Zuständige Behörden 

Die Mitgliedstaaten benennen die Behörden, die für die Erfüllung der sich aus dieser 

Richtlinie ergebenden Pflichten zuständig sind. 
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Artikel 11 

Berichterstattung 

1. Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission bis zum 1. Oktober 2026 und bis 

zum 1. Oktober 2031 einen Bericht mit qualitativen und quantitativen 

Informationen über die Umsetzung der vorliegenden Richtlinie, über getroffene 

Maßnahmen zur Überprüfung der Konformität des Betriebs mittelgroßer 

Feuerungsanlagen mit der vorliegenden Richtlinie sowie über etwaige zu diesem 

Zweck getroffene Durchsetzungsmaßnahmen. 

Der in Unterabsatz 1 genannte erste Bericht enthält eine Schätzung der jährlichen 

Gesamtemissionen von SO2, NOx und Staub aus mittelgroßen Feuerungsanlagen, 

aufgeschlüsselt nach Art der Anlage, Brennstofftypen und Kapazitätsklassen. 

2. Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission außerdem bis zum 1. Januar 

2021 einen Bericht mit einer Schätzung der jährlichen CO-Gesamtemissionen und 

mit verfügbaren Informationen über die Konzentration der CO-Emissionen von 

mittelgroßen Feuerungsanlagen, aufgeschlüsselt nach Brennstofftypen und 

Kapazitätsklassen. 

▌ 
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3. Für die Berichterstattung gemäß den Absätzen 1 und 2 stellt die Kommission den 

Mitgliedstaaten ein elektronisches Datenübermittlungsinstrument zur Verfügung. 

Die Kommission legt im Wege von Durchführungsrechtsakten die technischen 

Formate für die Berichterstattung fest, um die Berichterstattungspflichten der 

Mitgliedstaaten in Bezug auf die Informationen nach den Absätzen 1 und 2 dieses 

Artikels zu vereinfachen und zu straffen. Diese Durchführungsrechtsakte werden 

nach dem in Artikel 15 genannten Prüfverfahren erlassen. 

4. Die Kommission unterbreitet dem Europäischen Parlament und dem Rat binnen 

zwölf Monaten nach Eingang der von den Mitgliedstaaten gemäß Absatz 1 ▌dieses 

Artikels übermittelten Berichte und unter Berücksichtigung der gemäß Artikel 6 

Absatz 11 und Artikel 6 Absatz  12 ▌übermittelten Informationen einen 

zusammenfassenden Bericht. 

▌ 

5. Die Kommission wird bei ihren Aufgaben gemäß den Absätzen 3 und 4 von der 

Europäischen Umweltagentur unterstützt. 
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Artikel 12 

Überprüfung 

1. Bis zum 1. Januar 2020 überprüft die Kommission die Fortschritte bezüglich der 

Energieeffizienz von mittelgroßen Feuerungsanlagen und beurteilt den Nutzen 

der Festlegung von Mindestanforderungen für die Energieeffizienz im Einklang 

mit den besten verfügbaren Techniken; 

2. Bis zum 1. Januar 2023 prüft die Kommission, ob die Bestimmungen über 

Anlagen, die Teile von kleinen isolierten Netzen oder isolierten Kleinstnetzen sind, 

sowie Anhang II Teil 2 anhand des Stands der Technik überarbeitet werden 

müssen. 

Als Teil dieser Überprüfung prüft die Kommission zudem, ob bei bestimmten oder 

allen Arten mittelgroßer Feuerungsanlagen eine Notwendigkeit zur Regulierung 

der CO-Emissionen besteht. 

Anschließend findet alle zehn Jahre eine Überprüfung statt, die eine Beurteilung 

der Frage umfasst, ob die Festlegung strengerer Emissionsgrenzwerte 

insbesondere für neue mittelgroße Feuerungsanlagen angebracht ist. 

3. Die Kommission übermittelt dem Europäischen Parlament und dem Rat einen 

Bericht mit den Ergebnissen der Überprüfungen gemäß Absatz 1 und 2, 

gegebenenfalls zusammen mit einem Gesetzgebungsvorschlag. 
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Artikel 13 

Änderung der Anhänge 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 14 zur Anpassung von 

Anhang III Teil 2 Nummer 2 an den technischen und wissenschaftlichen Fortschritt 

delegierte Rechtsakte zu erlassen. 

Artikel 14 

Ausübung der Befugnisübertragung 

1. Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter den in 

diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen.  

2. Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 13 wird der 

Kommission für einen Zeitraum von fünf Jahren ab dem …+ übertragen. Die 

Kommission erstellt spätestens neun Monate vor Ablauf des Zeitraums von fünf 

Jahren einen Bericht über die Befugnisübertragung. Die Befugnisübertragung 

verlängert sich stillschweigend um Zeiträume gleicher Länge, es sei denn, das 

Europäische Parlament oder der Rat widersprechen einer solchen Verlängerung 

spätestens drei Monate vor Ablauf des jeweiligen Zeitraums. 

                                                 
+ ABl.: Bitte das Datum des Inkrafttretens dieser Richtlinie einfügen.  
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3. Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 13 kann vom Europäischen Parlament oder 

vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss über den Widerruf beendet die 

Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird am Tag nach 

seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union oder zu einem darin 

angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit von delegierten 

Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird von dem Beschluss über den Widerruf 

nicht berührt.  

4. Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 

gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat.  

5. Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 13 erlassen wurde, tritt nur in Kraft, 

wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist von zwei 

Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische Parlament und 

den Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist das Europäische 

Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine 

Einwände erheben werden. Auf Initiative des Europäischen Parlaments oder des 

Rates wird diese Frist um zwei Monate verlängert. 
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Artikel 15 

Ausschussverfahren 

1. Die Kommission wird von dem durch Artikel 75 Absatz 1 der Richtlinie 

2010/75/EU eingesetzten Ausschuss unterstützt. Dieser Ausschuss ist ein 

Ausschuss im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 182/2011. 

2. Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, gilt Artikel 5 der Verordnung (EU) 

Nr. 182/2011. 

3. Gibt der Ausschuss keine Stellungnahme ab, erlässt die Kommission den 

Durchführungsrechtsakt nicht, und Artikel 5 Absatz 4 Unterabsatz 3 der 

Verordnung (EU) Nr. 182/2011 findet Anwendung. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2010/75/EU;Year:2010;Nr:75&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=VER&code2=&gruppen=Link:182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=VER&code2=&gruppen=Link:182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=VER&code2=&gruppen=Link:182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=


 

 105 

Artikel 16 

Sanktionen 

Die Mitgliedstaaten legen die Sanktionen fest, die bei einem Verstoß gegen die 

einzelstaatlichen Vorschriften zur Umsetzung dieser Richtlinie zu verhängen sind, und treffen 

alle erforderlichen Maßnahmen, um für deren Durchsetzung zu sorgen. Die vorgesehenen 

Sanktionen müssen wirksam, verhältnismäßig und abschreckend sein. Die Mitgliedstaaten 

teilen der Kommission diese Vorschriften spätestens bis zum … + mit und unterrichten sie 

unverzüglich über alle späteren Änderungen dieser Vorschriften. 

Artikel 17 

Umsetzung 

1. Die Mitgliedstaaten setzen die erforderlichen Rechts- und Verwaltungsvorschriften 

in Kraft, um dieser Richtlinie spätestens bis zum … ++ nachzukommen. Sie setzen 

die Kommission unverzüglich davon in Kenntnis. 

Bei Erlass dieser Vorschriften nehmen die Mitgliedstaaten in den Vorschriften selbst 

oder durch einen Hinweis bei der amtlichen Veröffentlichung auf diese Richtlinie 

Bezug. Die Mitgliedstaaten regeln die Einzelheiten der Bezugnahme. 

                                                 
+ ABl.: Bitte das Datum der Umsetzung dieser Richtlinie einfügen.  
++ ABl.: Bitte Datum einfügen: zwei Jahre nach dem Datum des Inkrafttretens dieser 

Richtlinie.  
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2. Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den Wortlaut der wichtigsten nationalen 

Rechtsvorschriften mit, die sie auf dem unter diese Richtlinie fallenden Gebiet 

erlassen. 

Artikel 18 

Inkrafttreten 

Diese Richtlinie tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der 

Europäischen Union in Kraft. 

Artikel 19 

Adressaten 

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet. 

 

Geschehen zu ..., 

Im Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates 

Der Präsident Der Präsident 
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ANHANG I 

Vom Betreiber der zuständigen Behörde vorzulegende Informationen 

1. Feuerungswärmeleistung (MW) der mittelgroßen Feuerungsanlage; 

2. Art der mittelgroßen Feuerungsanlage (Dieselmotor, Gasturbine, Zweistoffmotor, 

sonstiger Motor, sonstige mittelgroße Feuerungsanlage); 

3. Art und jeweiliger Anteil der verwendeten Brennstoffe nach den 

Brennstoffkategorien nach Anhang II; 

4. Datum der Inbetriebnahme der mittelgroßen Feuerungsanlage oder, wenn das 

genaue Datum der Inbetriebnahme nicht bekannt ist, Nachweise dafür, dass der 

Betrieb vor dem …+ aufgenommen wurde;  

5. Wirtschaftszweig der mittelgroßen Feuerungsanlage oder der Betriebseinrichtung, in 

der sie eingesetzt wird (NACE-Code); 

6. voraussichtliche Zahl der jährlichen Betriebsstunden der mittelgroßen 

Feuerungsanlage und durchschnittliche Betriebslast;  

▌ 

7. wenn von der Befreiungsmöglichkeit gemäß Artikel 6 Absatz 3 oder Artikel 6 

Absatz 8 Gebrauch gemacht wird: eine vom Betreiber unterzeichnete Erklärung, der 

zufolge die mittelgroße Feuerungsanlage nicht mehr als die Zahl der in jenen 

Absätzen genannten Stunden in Betrieb sein wird; 

8. Name und Geschäftssitz des Betreibers sowie – bei ortsfesten mittelgroßen 

Feuerungsanlagen – Standort der Anlage mit Anschrift. 

                                                 
+ ABl.: Bitte Datum einfügen: 12 Monate nach dem Datum der Umsetzung dieser 

Richtlinie. 
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ANHANG II 

Emissionsgrenzwerte gemäß Artikel 6 ▌ 

Alle Emissionsgrenzwerte in diesem Anhang sind definiert für eine Temperatur von 

273,15 K, einen Druck von 101,3 kPa und nach Abzug des Wasserdampfgehalts des Abgases 

sowie für einen Bezugs-O2-Gehalt von 6 % bei mit festen Brennstoffen betriebenen 

mittelgroßen Feuerungsanlagen, 3 % bei mit flüssigen und gasförmigen Brennstoffen 

betriebenen mittelgroßen Feuerungsanlagen mit Ausnahme von Motoren und Gasturbinen 

und 15 % bei Motoren und Gasturbinen. 
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Teil 1 

Emissionsgrenzwerte für bestehende mittelgroße Feuerungsanlagen 

Tabelle 1 

Emissionsgrenzwerte (mg/Nm³) für bestehende mittelgroße Feuerungsanlagen mit einer 

Feuerungswärmeleistung von mindestens 1 MW und höchstens 5 MW mit Ausnahme von 

Motoren und Gasturbinen 

 

Schadstoff Feste 

Biomasse 

Andere feste 

Brennstoffe 
Gasöl Flüssige 

Brennstoffe, 
ausgenommen 
Gasöl  

Erdgas Gasförmige 
Brennstoffe, 
ausgenommen 
Erdgas 

SO2 200 (1)(2) 

 
1 100 - 

350 - 200 (3) 

NOx 650 650 200 650 250 250  

Staub 50  50  - 50 - - 

▌ 

(1) Der Wert gilt nicht für Anlagen, die ausschließlich feste Holzbiomasse verfeuern.  

(2) 300 mg/Nm³ bei Anlagen, die Stroh verfeuern. 

(3) 400 mg/Nm³ bei Anlagen, die Koksofengase mit niedrigem Heizwert in der Eisen- 

und Stahlindustrie verfeuern. 
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Tabelle 2 

Emissionsgrenzwerte (mg/Nm³) für bestehende mittelgroße Feuerungsanlagen mit einer 

Feuerungswärmeleistung von mehr als 5 MW mit Ausnahme von Motoren und 

Gasturbinen 

 

Schadstoff Feste 
Biomasse 

Andere 
feste 
Brennstoffe 

Gasöl Flüssige 
Brennstoffe, 
ausgenommen 
Gasöl  

Erdgas Gasförmige 
Brennstoffe, 
ausgenommen 
Erdgas 

SO2 200 (1) (2) 400 (3) - 350 (4) - 35 (5) (6) 

NOx 650 650 200 650  200 250  

Staub 30 (7) 30 (7) - 30  - - 

(1) Der Wert gilt nicht für Anlagen, die ausschließlich feste Holzbiomasse verfeuern. 

(2) 300 mg/Nm³ bei Anlagen, die Stroh verfeuern. 

(3) 1 100 mg/Nm3 bei Anlagen mit einer Feuerungswärmeleistung von mehr als 5 MW 

und höchstens 20 MW.  

(4) Bis zum 1. Januar 2030 850 mg/Nm3 bei Anlagen mit einer Feuerungswärmeleistung 

von mehr als 5 MW und höchstens 20 MW, die Schweröl verfeuern.  

(5) 400 mg/Nm³ bei Koksofengasen mit niedrigem Heizwert und 200 mg/Nm³ bei 

Hochofengasen mit niedrigem Heizwert in der Eisen- und Stahlindustrie. 

(6) 170 mg/Nm³ bei Biogas. 

(7) 50 mg/Nm³ bei Anlagen mit einer Feuerungswärmeleistung von mehr als 5 MW und 

höchstens 20 MW. 
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Tabelle 3 

▌Emissionsgrenzwerte (mg/Nm³) für bestehende Motoren und Gasturbinen 

Schadstoff Art der mittelgroßen 
Feuerungsanlage  

Gasöl Flüssige 
Brennstoffe, 
ausgenomme
n Gasöl 

Erdgas Gasförmige 
Brennstoffe, 
ausgenommen 
Erdgas 

SO2 Motoren und 
Gasturbinen 

- 120 - 15 (1) (2) 

NOx Motoren 190 (3) (4) 190  
(3) (5)  

190 (6) 190 (6) 

Gasturbinen (7) 200 200  150  200  

Staub Motoren und 
Gasturbinen 

- 10 (8) - - 

(1) 60 mg/Nm³ bei Biogas. 

(2) 130 mg/Nm³ bei Koksofengasen mit niedrigem Heizwert und 65 mg/Nm³ bei 

Hochofengasen mit niedrigem Heizwert in der Eisen- und Stahlindustrie. 

(3) 1850 mg/Nm³ in folgenden Fällen: 

(i) bei Dieselmotoren, mit deren Bau vor dem 18. Mai 2006 begonnen wurde; 

(ii) bei Zweistoffmotoren im Betrieb mit flüssigen Brennstoffen. 

(4) 250 mg/Nm3 bei Motoren mit einer Feuerungswärmeleistung von mindestens 1 MW 

und höchstens 5 MW. 

(5) 250 mg/Nm3 bei Motoren mit einer Feuerungswärmeleistung von mindestens 1 MW 

und höchstens 5 MW; 225 mg/Nm3 bei Motoren mit einer Feuerungswärmeleistung 

von mehr als 5 MW und höchstens 20 MW. 

(6) 380 mg/Nm³ bei Zweistoffmotoren im Betrieb mit gasförmigen Brennstoffen. 

(7) Die Emissionsgrenzwerte gelten nur bei einer Last von über 70 %. 

(8) 20 mg/Nm³ bei Anlagen mit einer Feuerungswärmeleistung von mindestens 1 MW 

und höchstens 20 MW. 

Teil 2 

Emissionsgrenzwerte für neue mittelgroße Feuerungsanlagen 
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Tabelle 1 

Emissionsgrenzwerte (mg/Nm³) für neue mittelgroße Feuerungsanlagen mit Ausnahme von 
Motoren und Gasturbinen 

Schadstoff Feste 

Biomasse 

Andere feste 
Brennstoffe 

Gasöl Flüssige 
Brennstoffe, 
ausgenommen 
Gasöl  

Erdgas Gasförmige 
Brennstoffe, 
ausgenommen 
Erdgas 

SO2 200 (1) 400 - 350 (2) - 35 (3) (4) 

NOx 300 (5) 300 (5) 200 300 (6) 100 200  

Staub 20 (7) 20 (7) - 20(8) -  - 

 

(1) Der Wert gilt nicht für Anlagen, die ausschließlich feste Holzbiomasse verfeuern. 

(2) Bis 1. Januar 2025 1 700 mg/Nm³ bei Anlagen, die Teil kleiner isolierter Netze oder 

isolierter Kleinstnetze sind. 

(3) 400 mg/Nm³ bei Koksofengasen mit niedrigem Heizwert und 200 mg/Nm³ bei 

Hochofengasen mit niedrigem Heizwert in der Eisen- und Stahlindustrie. 

(4) 100 mg/Nm³ bei Biogas. 

(5) 500 mg/Nm³ bei Anlagen mit einer Gesamtfeuerungswärmeleistung von mindestens 1 

MW und höchstens 5 MW. 

(6) Bis 1. Januar 2025 450 mg/Nm³ im Fall des Verfeuerns von Schweröl mit 0,2 % bis 

0,3 % N und 360 mg/Nm³ im Fall des Verfeuerns von Schweröl mit weniger als 

0,2 % N bei Anlagen, die Teil kleiner isolierter Netze oder isolierter Kleinstnetze sind. 

(7) 50 mg/Nm3 bei Anlagen mit einer Gesamtfeuerungswärmeleistung von mindestens 1 

MW und höchstens 5 MW; 30 mg/Nm³ bei Anlagen mit einer 

Gesamtfeuerungswärmeleistung von mehr als 5 MW und höchstens 20 MW. 

(8) 50 mg/Nm³ bei Anlagen mit einer Gesamtfeuerungswärmeleistung von mindestens 1 

MW und höchstens 5 MW. 
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Tabelle 2 

Emissionsgrenzwerte (mg/Nm³) für neue Motoren und Gasturbinen 
 
Schadstoff Art der mittelgroßen 

Feuerungsanlage  
Gasöl Flüssige 

Brennstoffe, 
ausgenommen 
Gasöl 

Erdgas Gasförmige 
Brennstoffe, 
ausgenommen 
Erdgas 

SO2 Motoren und 
Gasturbinen 

- 120 (1) - 15 (2) 

NOx Motoren (3) (4) 190(5)  190 (5) (6) 95 (7) 190 
Gasturbinen (8) 75 75 (9)  50 75  

Staub Motoren und 
Gasturbinen 

- 10 (10)(11) - - 

 
(1) Bis 1. Januar 2025 590 mg/Nm³ bei Dieselmotoren, die Teil kleiner isolierter Netze 

oder isolierter Kleinstnetze sind. 
(2) 40 mg/Nm³ bei Biogas.  
(3)  Motoren mit jährlich 500 bis 1500 Betriebsstunden können von der Erfüllung dieser 

Emissionsgrenzwerte ausgenommen werden, sofern Primärmaßnahmen zur 
Begrenzung der NOx-Emissionen angewendet und die Emissionsgrenzwerte gemäß 
Fußnote (4) erfüllt werden.  

(4) Bis zum 1. Januar 2025 in kleinen isolierten Netzen und isolierten Kleinstnetzen 
1850 mg/Nm3 bei Zweistoffmotoren im Betrieb mit flüssigen Brennstoffen und 
380 mg/Nm3 im Betrieb mit gasförmigen Brennstoffen; 1300 mg/Nm³ bei 
Dieselmotoren mit ≤ 1200 U/min mit einer Gesamtfeuerungswärmeleistung von 
höchstens 20 MW und 1850 mg/Nm³ bei Dieselmotoren mit einer 
Gesamtfeuerungswärmeleistung von mehr als 20 MW; 750 mg/Nm³ bei 
Dieselmotoren mit > 1200 U/min.  

(5) 225 mg/Nm³ bei Zweistoffmotoren im Betrieb mit flüssigen Brennstoffen. 
(6) 225 mg/Nm³ bei Dieselmotoren mit einer Gesamtfeuerungswärmeleistung von 

höchstens 20 MW mit ≤ 1200 U/min. 
(7) 190 mg/Nm³ bei Zweistoffmotoren im Betrieb mit gasförmigen Brennstoffen. 
(8) Diese Emissionsgrenzwerte gelten nur bei einer Last von über 70 %. 
(9) Bis 1. Januar 2025 550 mg/Nm³ bei Anlagen, die Teil kleiner isolierter Netze oder 

isolierter Kleinstnetze sind. 
(10) Bis 1. Januar 2025 75 mg/Nm³ bei Dieselmotoren, die Teil kleiner isolierter Netze 

oder isolierter Kleinstnetze sind. 
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(11) 20 mg/Nm³ bei Anlagen mit einer Gesamtfeuerungswärmeleistung von mindestens 1 
MW und höchstens 5 MW. 
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ANHANG III 

Emissionsüberwachung und Bewertung der Einhaltung der Anforderungen 

Teil 1 - Überwachung der Emissionen durch den Betreiber 

1. Regelmäßige Messungen ▌sind mindestens in folgenden Zeitabständen 

durchzuführen: 

– bei mittelgroßen Feuerungsanlagen mit einer Feuerungswärmeleistung von 

mindestens 1 MW und höchstens 20 MW ▌alle drei Jahre, 

– bei mittelgroßen Feuerungsanlagen mit einer Feuerungswärmeleistung von 

mehr als 20 MW ▌jährlich ▌. 

2. Als Alternative zu den Häufigkeiten gemäß Nummer 1 können bei mittelgroßen 

Feuerungsanlagen, die den Bestimmungen von Artikel 6 Absatz 3 oder Artikel 6 

Absatz 8 unterliegen, regelmäßige Messungen mindestens jedes Mal dann 

erforderlich sein, wenn die folgende Betriebsstundenanzahl erreicht ist: 

– drei Mal die Höchstzahl der durchschnittlichen jährlichen Betriebsstunden, 

gemäß Artikel 6 Absatz 3 oder Artikel 6 Absatz 8 anwendbar auf mittelgroße 

Feuerungsanlagen mit einer Feuerungswärmeleistung von mindestens 

1 MW und höchstens 20 MW, 
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– die Höchstzahl der durchschnittlichen jährlichen Betriebsstunden, gemäß 

Artikel 6 Absatz 3 oder Artikel 6 Absatz 8 anwendbar auf mittelgroße 

Feuerungsanlagen mit einer Feuerungswärmeleistung von mehr als 

20 MW, 

Die regelmäßigen Messungen müssen in jedem Fall mindestens alle fünf Jahre 

durchgeführt werden. 

3. Messungen müssen nur vorgenommen werden im Fall von: 

(a) Schadstoffen ▌, für die in dieser Richtlinie in Bezug auf die betroffene 

Anlage ein Emissionsgrenzwert festgelegt ist, 

(b) CO bei allen Anlagen. 

4. Die ersten Messungen werden innerhalb von vier Monaten nach der Genehmigung 

oder Registrierung der Anlage oder dem Datum der Betriebsaufnahme 

durchgeführt; maßgebend ist das spätere Datum. 

5. Als Alternative zu den Messungen von SO2 gemäß den Nummern 1, 2 und 3 

Buchstabe a können auch andere von der zuständigen Behörde überprüfte und 

genehmigte Verfahren zur Bestimmung der SO2-Emissionen verwendet werden. 
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6. Als Alternative zu den regelmäßigen Messungen gemäß Nummer 1 können die 

Mitgliedstaaten kontinuierliche Messungen vorschreiben. 

Bei kontinuierlichen Messungen sind die automatisierten Messsysteme mindestens 

einmal jährlich durch Parallelmessungen unter Verwendung der 

Referenzmethoden zu überprüfen; der Betreiber informiert die zuständige 

Behörde über die Ergebnisse dieser Überprüfungen. 

7. Die Probenahmen und Analysen von Schadstoffen und die Messungen von 

Prozessparametern sowie etwaige alternative Verfahren gemäß den Nummern 5 und 

6 werden auf der Grundlage von Verfahren durchgeführt, mit denen zuverlässige, 

repräsentative und vergleichbare Ergebnisse erzielt werden können. Bei 

Verfahren, die harmonisierten EN-Normen genügen, wird davon ausgegangen, 

dass sie diese Anforderung erfüllen. Während jeder Messung muss die Anlage 

unter stabilen Bedingungen und bei einer repräsentativen gleichmäßigen Last 

laufen. An- und Abfahrzeiten sind in diesem Zusammenhang auszunehmen. 
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Teil 2 – Bewertung der Einhaltung der Anforderungen 

1. Bei regelmäßigen Messungen gelten die in Artikel 6 aufgeführten 

Emissionsgrenzwerte als eingehalten, wenn die Ergebnisse jeder einzelnen 

Messreihe oder der anderen Verfahren, die nach Maßgabe der von der 

zuständigen Behörde festgelegten Vorschriften definiert und bestimmt wurden, die 

Emissionsgrenzwerte nicht überschreiten. 

2. Bei kontinuierlichen Messungen wird die Einhaltung der in Artikel 6 

aufgeführten Emissionsgrenzwerte gemäß Anhang V Teil 4 Nummer 1 der 

Richtlinie 2010/75/EU geprüft. 

Die validierten Mittelwerte werden gemäß Anhang V Teil 3 Nummern 9 und 10 

der Richtlinie 2010/75/EU bestimmt. 

3. Bei der Berechnung der durchschnittlichen Emissionswerte bleiben die während 

der Zeitabschnitte gemäß Artikel 6 Absatz 11 und Artikel 6 Absatz 12 sowie die 

während der An- und Abfahrzeiten gemessenen Werte unberücksichtigt. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2010/75/EU;Year:2010;Nr:75&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2010/75/EU;Year:2010;Nr:75&comp=


 

 119 

Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2015)0340 
Kaseine und Kaseinate für die menschliche Ernährung ***I 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 7. Oktober 2015 zu dem 
Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über Kaseine und Kaseinate 
für die menschliche Ernährung und zur Aufhebung der Richtlinie 83/417/EWG des 
Rates (COM(2014)0174 – C7-0105/2014 – 2014/0096(COD)) 
 
(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2014)0174), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und Artikel 114 des Vertrags über die Arbeitsweise 
der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der Kommission 
unterbreitet wurde (C7-0105/2014), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses vom 4. Juni 201428, 

– unter Hinweis auf die vom Vertreter des Rates mit Schreiben vom 24. Juni 2015 
gemachte Zusage, den Standpunkt des Europäischen Parlaments gemäß Artikel 294 
Absatz 4 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union zu billigen, 

– gestützt auf Artikel 59 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Umweltfragen, öffentliche 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (A8-0042/2015), 

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest; 

2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie beabsichtigt, ihren 
Vorschlag entscheidend zu ändern oder durch einen anderen Text zu ersetzen; 

                                                 
28  ABl. C 424 vom 26.11.2014, S. 72. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:83/417/EWG;Year:83;Nr:417&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2014;Nr:0174&comp=0174%7C2014%7CCOM
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2014;Nr:0096;Code:COD&comp=0096%7C2014%7C
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2014;Nr:0174&comp=0174%7C2014%7CCOM
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:424;Day:26;Month:11;Year:2014;Page:72&comp=
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3. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln. 
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P8_TC1-COD(2014)0096 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 
7. Oktober 2015 im Hinblick auf den Erlass der Richtlinie 2015/.../EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten 
über Kaseine und Kaseinate für die menschliche Ernährung und zur Aufhebung der 
Richtlinie 83/417/EWG des Rates 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION – 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf 

Artikel 114, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses29, 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren30, 

                                                 
29 ABl. C 424 vom 26.11.2014, S. 72. 
30  Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 7. Oktober 2015. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:83/417/EWG;Year:83;Nr:417&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:424;Day:26;Month:11;Year:2014;Page:72&comp=
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in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Die Richtlinie 83/417/EWG des Rates31 regelt die Angleichung der 

Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über bestimmte Milcheiweißerzeugnisse 

(Kaseine und Kaseinate) für die menschliche Ernährung. Seit Inkrafttreten dieser 

Richtlinie haben mehrere Veränderungen stattgefunden, die berücksichtigt werden 

müssen, insbesondere die Entwicklung eines umfassenden rechtlichen Rahmens im 

Bereich des Lebensmittelrechts und die Annahme eines internationalen Standards 

für Nährkaseinerzeugnisse durch die Kommission des Codex Alimentarius (im 

Folgenden "Codex-Standard für Nährkaseinerzeugnisse"). 

(2) Mit der Richtlinie 83/417/EWG werden der Kommission Befugnisse zur 

Durchführung einiger ihrer Vorschriften übertragen. Infolge des Inkrafttretens des 

Vertrags von Lissabon müssen diese Befugnisse an Artikel 290 des Vertrags über 

die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) angepasst werden. 

(3) Aus Gründen der Klarheit sollte die Richtlinie 83/417/EWG daher aufgehoben und 

durch eine neue Richtlinie ersetzt werden. 

                                                 
31 Richtlinie 83/417/EWG des Rates vom 25. Juli 1983 zur Angleichung der 

Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über bestimmte Milcheiweißerzeugnisse 
(Kaseine und Kaseinate) für die menschliche Ernährung (ABl. L 237 vom 26.8.1983, 
S. 25). 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:83/417/EWG;Year:83;Nr:417&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:83/417/EWG;Year:83;Nr:417&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:83/417/EWG;Year:83;Nr:417&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:83/417/EWG;Year:83;Nr:417&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:237;Day:26;Month:8;Year:1983;Page:25&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:237;Day:26;Month:8;Year:1983;Page:25&comp=
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(4) ▌ Die Verordnung (EG) Nr. 178/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates32 

enthält allgemeine, horizontale und einheitliche Unionsregeln für den Erlass von 

Sofortmaßnahmen in Bezug auf Lebensmittel und Futtermittel. Die diesbezüglichen 

Vorschriften der Richtlinie 83/417/EWG sind daher nicht mehr erforderlich. 

(5) ▌ Die Verordnung (EG) Nr. 882/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates33 

enthält allgemeine, horizontale und einheitliche Unionsregeln für Verfahren der 

Probenahme und Analyse von Lebensmitteln. Die diesbezüglichen Vorschriften der 

Richtlinie 83/417/EWG sind daher nicht mehr erforderlich. 

                                                 
32 Verordnung (EG) Nr. 178/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

28. Januar 2002 zur Festlegung der allgemeinen Grundsätze und Anforderungen des 
Lebensmittelrechts, zur Errichtung der Europäischen Behörde für 
Lebensmittelsicherheit und zur Festlegung von Verfahren zur Lebensmittelsicherheit 
(ABl. L 31 vom 1.2.2002, S. 1). 

33 Verordnung (EG) Nr. 882/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
29. April 2004 über amtliche Kontrollen zur Überprüfung der Einhaltung des 
Lebensmittel- und Futtermittelrechts sowie der Bestimmungen über Tiergesundheit und 
Tierschutz (ABl. L 165 vom 30.4.2004, S. 1, berichtigt durch ABl. L 191 vom 28. Mai 
2004). 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=VER&code2=&gruppen=Link:178/2002;Nr:178;Year:2002&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:83/417/EWG;Year:83;Nr:417&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=VER&code2=&gruppen=Link:882/2004;Nr:882;Year:2004&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:83/417/EWG;Year:83;Nr:417&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=VER&code2=&gruppen=Link:178/2002;Nr:178;Year:2002&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:31;Day:1;Month:2;Year:2002;Page:1&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=VER&code2=&gruppen=Link:882/2004;Nr:882;Year:2004&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:165;Day:30;Month:4;Year:2004;Page:1&comp=
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(6) Nach der Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 des Europäischen Parlaments und des 

Rates34 sind bei Transaktionen zwischen Unternehmen ausreichende 

Informationen zu übermitteln, damit gewährleistet ist, dass dem Endverbraucher 

zutreffende Informationen über das Lebensmittel zur Verfügung gestellt werden. 

Da die unter diese Richtlinie fallenden Erzeugnisse ▌für den Handel zwischen 

Unternehmen zum Zweck der Herstellung von Lebensmitteln bestimmt sind, 

empfiehlt es sich, die bereits in der Richtlinie 83/417/EWG enthaltenen spezifischen 

Bestimmungen beizubehalten, an den geltenden Rechtsrahmen anzupassen und zu 

vereinfachen. In diesen spezifischen Bestimmungen sollte festgelegt werden, welche 

Informationen bei Transaktionen zwischen Unternehmen für die unter diese 

Richtlinie fallenden Erzeugnisse anzugeben sind, um einerseits den 

Lebensmittelunternehmen die Informationen zur Verfügung zu stellen, die sie für die 

Kennzeichnung der Enderzeugnisse – z. B. im Hinblick auf Allergene – benötigen, 

und um andererseits eine etwaige Verwechslung dieser Erzeugnisse mit ähnlichen 

Erzeugnissen, die nicht für die menschliche Ernährung bestimmt oder geeignet sind, 

zu vermeiden. 

                                                 
34 Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

25. Oktober 2011 betreffend die Information der Verbraucher über Lebensmittel und 
zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 1924/2006 und (EG) Nr. 1925/2006 des 
Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der Richtlinie 
87/250/EWG der Kommission, der Richtlinie 90/496/EWG des Rates, der Richtlinie 
1999/10/EG der Kommission, der Richtlinie 2000/13/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates, der Richtlinien 2002/67/EG und 2008/5/EG der 
Kommission und der Verordnung (EG) Nr. 608/2004 der Kommission (ABl. L 304 
vom 22.11.2011, S. 18). 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1169/2011;Nr:1169;Year:2011&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:83/417/EWG;Year:83;Nr:417&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1169/2011;Nr:1169;Year:2011&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1924/2006;Nr:1924;Year:2006&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1925/2006;Nr:1925;Year:2006&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:87/250/EWG;Year:87;Nr:250&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:90/496/EWG;Year:90;Nr:496&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:1999/10/EG;Year:1999;Nr:10&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2000/13;Year2:2000;Nr2:13&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2000/13/EG;Year:2000;Nr:13&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2002/67;Nr:2002;Year:67&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/67/EG;Year:2002;Nr:67&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2008/5;Year2:2008;Nr2:5&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2008/5/EG;Year:2008;Nr:5&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=VER&code2=&gruppen=Link:608/2004;Nr:608;Year:2004&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:304;Day:22;Month:11;Year:2011;Page:18&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:304;Day:22;Month:11;Year:2011;Page:18&comp=
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(7) Die Verordnung (EG) Nr. 1333/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates35 

enthält eine Bestimmung der Begriffe „Lebensmittelzusatzstoff“ und 

„Verarbeitungshilfsstoff“, die in der Richtlinie 83/417/EWG als „technische 

Hilfsstoffe“ bezeichnet werden. Folglich sollten in dieser Richtlinie statt des 

Begriffs „technische Hilfsstoffe“ die Begriffe „Lebensmittelzusatzstoffe“ und 

„Verarbeitungshilfsstoffe“ verwendet werden. Die Verwendung dieser 

Begrifflichkeiten würde auch dem Codex-Standard für Nährkaseinerzeugnisse 

entsprechen. 

(8) Andere in den Anhängen der Richtlinie 83/417/EWG verwendete Begriffe und 

Verweise sollten unter Berücksichtigung der Begriffe und Verweise, die in der 

Verordnung (EG) Nr. 1332/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates36 und 

in der Verordnung (EG) Nr. 1333/2008 verwendet werden, angepasst werden. 

(9) In Anhang I der Richtlinie 83/417/EWG sind der Höchstgehalt an Wasser bei 

Nährkaseinen auf 10 % und der Höchstgehalt an Milchfett bei Säure-Nährkasein auf 

2,25 % festgesetzt. Unter Berücksichtigung dessen, dass der Codex-Standard für 

Nährkaseinerzeugnisse diese Parameter auf 12 % bzw. 2 % festsetzt, sollten die 

entsprechenden Parameter zur Vermeidung von Handelsverzerrungen an diesen 

Standard angepasst werden. 

                                                 
35 Verordnung (EG) Nr. 1333/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

16. Dezember 2008 über Lebensmittelzusatzstoffe (ABl. L 354 vom 31.12.2008, S. 16). 
36 Verordnung (EG) Nr. 1332/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

16. Dezember 2008 über Lebensmittelenzyme und zur Änderung der 
Richtlinie 83/417/EWG des Rates, der Verordnung (EG) Nr. 1493/1999 des Rates, der 
Richtlinie 2000/13/EG, der Richtlinie 2001/112/EG des Rates sowie der Verordnung 
(EG) Nr. 258/97 (ABl. L 354 vom 31.12.2008, S. 7). 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1333/2008;Nr:1333;Year:2008&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:83/417/EWG;Year:83;Nr:417&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:83/417/EWG;Year:83;Nr:417&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1332/2008;Nr:1332;Year:2008&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1333/2008;Nr:1333;Year:2008&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:83/417/EWG;Year:83;Nr:417&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1333/2008;Nr:1333;Year:2008&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:354;Day:31;Month:12;Year:2008;Page:16&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1332/2008;Nr:1332;Year:2008&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:83/417/EWG;Year:83;Nr:417&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1493/1999;Nr:1493;Year:1999&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2000/13;Year2:2000;Nr2:13&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2000/13/EG;Year:2000;Nr:13&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2001/112;Year2:2001;Nr2:112&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2001/112/EG;Year:2001;Nr:112&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=VER&code2=&gruppen=Link:258/97;Nr:258;Year:97&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:354;Day:31;Month:12;Year:2008;Page:7&comp=
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(10) Damit die technischen Elemente in den Anhängen der vorliegenden Richtlinie zum 

Zweck der Berücksichtigung der Entwicklung einschlägiger internationaler 

Standards oder des technischen Fortschritts rasch angepasst bzw. aktualisiert werden 

können, sollte der Kommission die Befugnis übertragen werden, gemäß Artikel 290 

AEUV Rechtsakte hinsichtlich der in den Anhängen I und II festgelegten Normen 

für Nährkaseine und Nährkaseinate zu erlassen. Es ist von besonderer Bedeutung, 

dass die Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit angemessene 

Konsultationen, auch auf der Ebene von Sachverständigen, durchführt. Bei der 

Vorbereitung und Ausarbeitung delegierter Rechtsakte sollte die Kommission 

gewährleisten, dass die einschlägigen Dokumente dem Europäischen Parlament und 

dem Rat gleichzeitig, rechtzeitig und auf angemessene Weise übermittelt werden. 
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(11) Da die Ziele dieser Richtlinie, nämlich – im Wege einer Angleichung der 

Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten – die Erleichterung des freien 

Warenverkehrs der für die  menschliche Ernährung bestimmten Kaseine und 

Kaseinate, die Gewährleistung eines hohen Maßes an Gesundheitsschutz und die 

Anpassung der bestehenden Vorschriften an das allgemeine Lebensmittelrecht der 

Union und an internationale Standards, von den Mitgliedstaaten nicht 

ausreichend verwirklicht werden können, sondern wegen ihres Umfangs und ihrer 

Wirkungen auf Unionsebene besser zu verwirklichen sind, kann die Union im 

Einklang mit dem in Artikel 5 des Vertrags über die Europäische Union 

verankerten Subsidiaritätsprinzip tätig werden. Entsprechend dem in demselben 

Artikel genannten Grundsatz der Verhältnismäßigkeit geht diese Richtlinie nicht 

über das für die Verwirklichung dieser Ziele erforderliche Maß hinaus — 

▌ 

HABEN FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN: 
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Artikel 1 

Anwendungsbereich 

Diese Richtlinie gilt für Kaseine und Kaseinate für die menschliche Ernährung und 

Mischungen davon. 

Artikel 2 

Begriffsbestimmungen 

Für die Zwecke dieser Richtlinie gelten folgende Begriffsbestimmungen: 

▌ 

a) „Säure-Nährkasein“: ein Milcherzeugnis, das durch Trennen, Waschen und 

Trocknen des mit Säure ausgefällten Koagulats von Magermilch und/oder 

anderen Milcherzeugnissen gewonnen wird; 

b) „Labnährkasein“: ein Milcherzeugnis, das durch Trennen, Waschen und Trocknen 

des Koagulats von Magermilch und/oder anderen Milcherzeugnissen gewonnen 

wird; das Koagulat entsteht durch die Reaktion mit Lab oder anderen 

milchkoagulierenden Enzymen; 

c) „Nährkaseinat“: ein Milcherzeugnis, das durch die Behandlung von Nährkasein 

oder von Koagulat von Nährkasein mit neutralisierenden Stoffen und 

anschließender Trocknung gewonnen wird. 
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Artikel 3 

Pflichten der Mitgliedstaaten 

Die Mitgliedstaaten treffen alle erforderlichen Vorkehrungen, damit 

a) die in Artikel 2 definierten Milcherzeugnisse nur dann unter den dort aufgeführten 

Bezeichnungen in Verkehr gebracht werden, wenn sie den Vorschriften ▌dieser 

Richtlinie und den in den Anhängen I und II festgelegten Normen entsprechen, und 

b) Kaseine und Kaseinate, die nicht den Normen entsprechen, die in Anhang I 

Abschnitt I Buchstaben b und c und Abschnitt II Buchstaben b und c sowie 

Anhang II Buchstaben b und c festgelegt sind, nicht für die Herstellung von 

Lebensmitteln verwendet werden und, sofern sie rechtmäßig für andere 

Verwendungszwecke in Verkehr gebracht werden, so bezeichnet und 

gekennzeichnet werden, dass der Käufer hinsichtlich ihrer Art, Qualität und 

bestimmungsgemäßen Verwendung nicht in die Irre geführt wird. 

▌ 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
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Artikel 4 

Kennzeichnung 

(1) Die Verpackungen, Behältnisse oder Etiketten der in Artikel 2 definierten 

Milcherzeugnisse tragen ▌die folgenden Hinweise in gut sichtbaren, deutlich lesbaren und 

unverwischbaren Buchstaben: 

a) die gemäß Artikel 2 Buchstaben a, b und c für die betreffenden 

Milcherzeugnisse festgelegte Bezeichnung sowie bei Nährkaseinaten die 

Angabe der Art(en) der Kationen gemäß der Auflistung in Anhang II 

Buchstabe d; 

b) bei als Mischungen in Verkehr gebrachten Erzeugnissen 

i) den Hinweis „Mischung aus …“, gefolgt von den Bezeichnungen der 

verschiedenen Erzeugnisse, aus denen die Mischung besteht, in 

absteigender Reihenfolge des Gewichtsanteils, 

ii) bei Nährkaseinaten die Angabe der Art(en) der Kationen gemäß der 

Auflistung in Anhang II Buchstabe d, 

iii) bei Mischungen, die Nährkaseinate enthalten, den Proteingehalt; 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
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c) die Nettofüllmenge der Erzeugnisse in Kilogramm oder Gramm; 

d) den Namen oder die Firma und die Anschrift des Lebensmittelunternehmers, 

unter dessen Namen oder Firma das Erzeugnis in Verkehr gebracht wird oder, 

wenn der Lebensmittelunternehmer nicht in der Union niedergelassen ist, des 

Einführers auf den Unionsmarkt; 

e) bei aus Drittländern eingeführten Erzeugnissen das Ursprungsland; 

f) das Los der Erzeugnisse oder das Herstellungsdatum. 

 

Abweichend von Unterabsatz 1 brauchen die Angaben nach Unterabsatz 1 

Buchstabe b Ziffer iii und Unterabsatz 1 Buchstaben c, d und e nur auf dem 

Begleitpapier vermerkt zu sein. 

(2) Ein Mitgliedstaat verbietet das Inverkehrbringen von in Artikel 2 Buchstaben a, b 

und c definierten Milcherzeugnissen in seinem Hoheitsgebiet, wenn die Angaben 

gemäß Absatz 1 Unterabsatz 1 dieses Artikels  nicht in einer für die Käufer in dem 

Mitgliedstaat, in dem diese Erzeugnisse in Verkehr gebracht werden, leicht 

verständlichen Sprache vermerkt sind, es sei denn, diese Informationen werden vom 

Lebensmittelunternehmer auf andere Weise angegeben. Diese Angaben können in 

mehreren Sprachen vermerkt werden. 

 

(3) Wird der in Anhang I Abschnitt I Buchstabe a Nummer 2, Anhang I Abschnitt II 

Buchstabe a Nummer 2 und Anhang II Buchstabe a Nummer 2 festgelegte 

Mindestmilchproteingehalt in den Milcherzeugnissen gemäß Artikel 2 

überschritten, kann dies unbeschadet anderer Bestimmungen des Unionsrechts 

entsprechend auf den Verpackungen, Behältnissen oder Etiketten der Erzeugnisse 

angegeben werden. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
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▌ 

Artikel 5 

Befugnisübertragung 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 6 delegierte Rechtsakte zu 

erlassen, um die in den Anhängen I und II festgelegten Normen zum Zwecke der 

Berücksichtigung von Entwicklungen bei den einschlägigen internationalen Standards 

und des technischen Fortschritts zu ändern. 

Artikel 6 

Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter den in 

diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. Es ist von besonderer Bedeutung, dass 

die Kommission ihrer üblichen Praxis folgt und vor dem Erlass der delegierten Rechtsakte 

gemäß Artikel 5 Konsultationen mit Sachverständigen, einschließlich solcher aus den 

Mitgliedstaaten, durchführt. 
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(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 5 wird der 

Kommission für einen Zeitraum von fünf Jahren ab dem …  übertragen. Die Kommission 

erstellt spätestens neun Monate vor Ablauf des Zeitraums von fünf Jahren einen Bericht 

über die Befugnisübertragung. Die Befugnisübertragung verlängert sich stillschweigend 

um Zeiträume gleicher Länge, es sei denn, das Europäische Parlament oder der Rat 

widersprechen einer solchen Verlängerung spätestens drei Monate vor Ablauf des 

jeweiligen Zeitraums. 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 5 kann vom Europäischen Parlament oder 

vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss über den Widerruf beendet die 

Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird am Tag nach seiner 

Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union oder zu einem im Beschluss über den 

Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit von delegierten 

Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird von dem Beschluss über den Widerruf nicht 

berührt.  

                                                 
  ABl.: Bitte das Datum des Inkrafttretens dieser Richtlinie einfügen. 
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(4) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 

gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 

(5) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 5 erlassen wurde, tritt nur in Kraft, wenn 

weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach 

Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische Parlament und den Rat Einwände 

erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist das Europäische Parlament und der Rat 

beide der Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine Einwände erheben werden. Auf 

Initiative des Europäischen Parlaments oder des Rates wird diese Frist um zwei Monate 

verlängert. 

Artikel 7 

Umsetzung 

(1) Die Mitgliedstaaten setzen die erforderlichen Rechts- und Verwaltungsvorschriften in 

Kraft, um dieser Richtlinie spätestens bis zum …  nachzukommen. Sie setzen die 

Kommission unverzüglich davon in Kenntnis. 

Bei Erlass dieser Maßnahmen nehmen die Mitgliedstaaten in den Vorschriften selbst oder 

durch einen Hinweis bei der amtlichen Veröffentlichung auf diese Richtlinie Bezug. Die 

Mitgliedstaaten regeln die Einzelheiten dieser Bezugnahme. 

(2) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den Wortlaut der wichtigsten 

innerstaatlichen Rechtsvorschriften mit, die sie auf dem unter diese Richtlinie fallenden 

Gebiet erlassen. 

                                                 
  ABl.: Bitte das Datum einfügen: 12 Monate nach dem Inkrafttreten dieser Richtlinie. 
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Artikel 8 

Aufhebung 

Die Richtlinie 83/417/EWG wird  mit Wirkung vom ...  aufgehoben. 

Bezugnahmen auf die aufgehobene Richtlinie gelten als Bezugnahmen auf die vorliegende 

Richtlinie und sind nach Maßgabe der Entsprechungstabelle im Anhang III zu lesen. 

Artikel 9 

Inkrafttreten 

Diese Richtlinie tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der 

Europäischen Union in Kraft. 

Artikel 10 

Adressaten 

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet. 

Geschehen zu ... 

Im Namen des Europäischen Parlaments   Im Namen des Rates 

Der Präsident   Der Präsident 

 

                                                 
  ABl.: Bitte das Datum einfügen: 12 Monate nach dem Inkrafttreten dieser Richtlinie. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:83/417/EWG;Year:83;Nr:417&comp=
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ANHANG I 

NÄHRKASEINE 

I. NORMEN FÜR SÄURE-NÄHRKASEINE 

(a) Für die Zusammensetzung wesentliche Faktoren 

1. Wassergehalt, höchstens 12,0 % m/m 

2. Milchproteingehalt in der Trockenmasse, mindestens 90 % m/m,  

davon Mindestkaseingehalt 95 % m/m 

3. Milchfettgehalt, höchstens 2,0 % m/m 

4. titrierbare Säure, ausgedrückt in ml  

zehntelnormaler Natriumhydroxidlösung je g, höchstens 0,27 

5. Aschegehalt (einschließlich P2O5), höchstens 2,5 % m/m 

6. Wasserfreier Milchzucker, höchstens 1 % m/m 

7. Sedimente (verbrannte Teilchen), höchstens 22,5 mg in 25 g 

(b) Schadstoffe 

Bleigehalt, höchstens 0,75 mg/kg 
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(c) Verunreinigungen 

Fremdstoffe (z. B. Holz- oder Metallpartikel, Haare oder Insektenfragmente) keine in 25 g 

(d) Verarbeitungshilfsstoffe, Bakterienkulturen und zugelassene Zutaten 

1. Säuren:  

— Milchsäure 

— Salzsäure 

— Schwefelsäure 

— Zitronensäure  

— Essigsäure 

— Orthophosphorsäure 

2. milchsäurebildende Bakterienkulturen 

3. Molke 

(e) Organoleptische Merkmale 

1.  Geruch: ohne Fremdgerüche. 

2. Aussehen: Farbe weiß bis cremeweiß; das Erzeugnis darf außerdem keinerlei 

 Klumpen enthalten, die leichtem Druck widerstehen würden. 
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II. NORMEN FÜR LABNÄHRKASEINE 

(a) Für die Zusammensetzung wesentliche Faktoren 

1. Wassergehalt, höchstens 12 % m/m 

2. Milchproteingehalt in der Trockenmasse, mindestens 84 % m/m 

davon Kaseingehalt mindestens 95 % m/m 

3. Milchfettgehalt, höchstens 2 % m/m 

4. Aschegehalt (einschließlich P2O5), mindestens 7,50 % m/m 

5. Wasserfreier Milchzucker, höchstens 1 % m/m 

6. Sedimente (verbrannte Teilchen), höchstens 15 mg in 25 g 

(b) Schadstoffe 

Bleigehalt, höchstens 0,75 mg/kg 

(c) Verunreinigungen 

Fremdstoffe (z. B. Holz- oder Metallpartikel, Haare oder Insektenfragmente) keine in 25 g 

(d) Verarbeitungshilfsstoffe 

— Lab, das den Anforderungen der Verordnung (EG) Nr. 1332/2008 entspricht; 

— sonstige milchkoagulierende Enzyme, die den Anforderungen der Verordnung (EG) 

Nr. 1332/2008entsprechen. 

(e) Organoleptische Merkmale 

1. Geruch: ohne Fremdgerüche. 

2. Aussehen: Farbe weiß bis cremeweiß; das Erzeugnis darf außerdem keinerlei 

 Klumpen enthalten, die leichtem Druck widerstehen würden. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1332/2008;Nr:1332;Year:2008&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1332/2008;Nr:1332;Year:2008&comp=
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ANHANG II 

NÄHRKASEINATE 

NORMEN FÜR NÄHRKASEINATE 

(a) Für die Zusammensetzung wesentliche Faktoren 

1. Wassergehalt, höchstens 8 % m/m 

2. Milchproteingehalt in der Trockenmasse, mindestens 88 % m/m 

 davon Kaseingehalt, mindestens 95 % m/m 

3. Milchfettgehalt ▌, höchstens 2,0 % m/m 

4. Wasserfreier Milchzucker, höchstens 1,0 % m/m 

5. pH-Wert 6,0 bis 8,0 

6. Sedimente (verbrannte Teilchen), höchstens 22,5 mg in 25 g 

(b) Schadstoffe 

Bleigehalt, höchstens 0,75 mg/kg 
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(c) Verunreinigungen 

Fremdstoffe (z. B. Holz- oder Metallpartikel, Haare oder Insektenfragmente) keine in 25 g 

(d) Lebensmittelzusatzstoffe 

(fakultative Neutralisierungsmittel und Puffer) 

Hydroxide 

 

 Natrium 

Karbonate  Kalium 

Phosphate von Calcium 

Zitrate  Ammonium 

 Magnesium 

 

 

(e) Merkmale 

1. Geruch: sehr geringes Fremdaroma und sehr geringe Fremdgerüche. 

2. Aussehen:  Farbe weiß bis cremeweiß; das Erzeugnis darf außerdem keinerlei 

 Klumpen enthalten, die leichtem Druck widerstehen würden. 

3. Löslichkeit: fast völlig löslich in destilliertem Wasser, ausgenommen Calciumkaseinat. 
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ANHANG III 

Entsprechungstabelle 

Richtlinie 83/417/EWG des Rates Vorliegende Richtlinie 

Artikel 1 Artikel 1 und 2 

Artikel 2 Artikel 3 

Artikel 3 Artikel 3 

Artikel 4 Absatz 1 Artikel 4 Absatz 1 Unterabsatz 1 

Artikel 4 Absatz 2 Unterabsatz 1 Artikel 4 Absatz 2 

Artikel 4 Absatz 2 Unterabsatz 2 Artikel 4 Absatz 1 Unterabsatz 2 

Artikel 5 - 

Artikel 6 Absatz 1 - 

Artikel 6 Absatz 2 - 

Artikel 7 - 

Artikel 8 - 

Artikel 9 - 

Artikel 10 - 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:83/417/EWG;Year:83;Nr:417&comp=
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Artikel 11 - 

- Artikel 5 

- Artikel 6 

Artikel 12 Artikel 7 

- Artikel 8 

- Artikel 9 

Artikel 13 Artikel 10 

Anhang I Abschnitt I Artikel 2 Buchstaben a und b 

Anhang I Abschnitt II Anhang I Abschnitt I 

Anhang I Abschnitt III Anhang I Abschnitt II 

Anhang II Abschnitt I Artikel 2 Buchstabe c 

Anhang II Abschnitt II Anhang II 

- Anhang III 
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2015)0341 
Haushaltsordnung für den Gesamthaushaltsplan der Union ***I 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 7. Oktober 2015 zu dem 
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Änderung der Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012 über die Haushaltsordnung für 
den Gesamthaushaltsplan der Union (COM(2014)0358 – C8-0029/2014 – 
2014/0180(COD)) 
 
(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2014)0358), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und Artikel 322 des Vertrags über die Arbeitsweise 
der Europäischen Union sowie auf Artikel 106a des Vertrags zur Gründung der 
Europäischen Atomgemeinschaft, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der 
Kommission unterbreitet wurde (C8-0029/2014), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Rechnungshofs Nr. 1/201537, 

– unter Hinweis auf das Schreiben des Europäischen Datenschutzbeauftragten vom 
3. Dezember 2014, 

– unter Hinweis auf die vom Vertreter des Rates mit Schreiben vom 30. Juni 2015 
gemachte Zusage, den Standpunkt des Europäischen Parlaments gemäß Artikel 294 
Absatz 4 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union zu billigen, 

– gestützt auf Artikel 59 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Haushaltsausschusses sowie die Stellungnahmen des 
Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten und des Haushaltskontrollausschusses 
(A8-0049/2015), 

                                                 
37  ABl. C 52 vom 12.2.2015, S. 1. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=VER&code2=&gruppen=Link:966/2012;Nr:966;Year:2012&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2014;Nr:0358&comp=0358%7C2014%7CCOM
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2014;Nr:0180;Code:COD&comp=0180%7C2014%7C
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2014;Nr:0358&comp=0358%7C2014%7CCOM
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:52;Day:12;Month:2;Year:2015;Page:1&comp=
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1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest; 

2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie beabsichtigt, ihren 
Vorschlag entscheidend zu ändern oder durch einen anderen Text zu ersetzen; 

3. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat, der 
Kommission, dem Europäischen Rechnungshof und den nationalen Parlamenten zu 
übermitteln. 
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P8_TC1-COD(2014)0180 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 
7. Oktober 2015 im Hinblick auf den Erlass der Verordnung (EU) 2015/... des 
Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Verordnung (EU, Euratom) 
Nr. 966/2012 über die Haushaltsordnung für den Gesamthaushaltsplan der Union 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION – 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf 

Artikel 322,  

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft, insbesondere 

auf Artikel 106a, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

nach Stellungnahme des Rechnungshofs38, 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren39, 

                                                 
38 Stellungnahme Nr. 1/2015 vom 19. Januar 2015 (ABl. C 52 vom 13.2. 2015, S. 1). 
39 Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 7. Oktober 2015. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=VER&code2=&gruppen=Link:966/2012;Nr:966;Year:2012&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:52;Day:13;Month:2;Year:2015;Page:1&comp=
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in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) In der Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012 des Europäischen Parlaments und des 

Rates40 sind die Vorschriften für die Aufstellung und Ausführung des 

Gesamthaushaltsplans der Europäischen Union festgelegt. Insbesondere enthält sie auch 

die Vorschriften für die öffentliche Auftragsvergabe. Die Richtlinien 2014/23/EU41 und 

2014/24/EU42 wurden am 26. Februar 2014 erlassen, und daher muss die Verordnung 

(EU, Euratom) Nr. 966/2012 dahingehend geändert werden, dass diese beiden 

Richtlinien auch für Aufträge, die von den Organen der Union auf eigene Rechnung 

vergeben werden, berücksichtigt werden. 

(2) Damit die Terminologie der Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012 mit jener der 

Richtlinien 2014/23/EU und 2014/24/EU übereinstimmt, sollten einige 

Begriffsbestimmungen ergänzt und bestimmte inhaltliche Präzisierungen eingeführt 

werden. 

(3) Bei Aufträgen oberhalb und unterhalb der Schwellenwerte nach der 

Richtlinie 2014/24/EU sollten die für die Einleitung eines Vergabeverfahrens 

erforderlichen vorausgehenden und nachträglichen Veröffentlichungsmaßnahmen 

präzisiert werden. 

(4) Die Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012 sollte eine vollständige Liste aller 

Vergabeverfahren enthalten, die den Organen der EU unabhängig von den 

Schwellenwerten zur Verfügung stehen. 

                                                 
40 Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 25. Oktober 2012 über die Haushaltsordnung für den Gesamthaushaltsplan der 
Union und zur Aufhebung der Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1605/2002 des Rates 
(ABl. L 298 vom 26.10.2012, S. 1). 

41 Richtlinie 2014/23/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 
2014 über die Konzessionsvergabe (ABl. L 94 vom 28.3.2014, S. 1). 

42 Richtlinie 2014/24/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 
2014 über die öffentliche Auftragsvergabe und zur Aufhebung der Richtlinie 
2004/18/EG (ABl. L 94 vom 28.3.2014, S. 65). 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=VER&code2=&gruppen=Link:966/2012;Nr:966;Year:2012&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2014/23;Year2:2014;Nr2:23&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/23/EU;Year:2014;Nr:23&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2014/24;Year2:2014;Nr2:24&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=VER&code2=&gruppen=Link:966/2012;Nr:966;Year:2012&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=VER&code2=&gruppen=Link:966/2012;Nr:966;Year:2012&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2014/23;Year2:2014;Nr2:23&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/23/EU;Year:2014;Nr:23&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2014/24;Year2:2014;Nr2:24&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/24/EU;Year:2014;Nr:24&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2014/24;Year2:2014;Nr2:24&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/24/EU;Year:2014;Nr:24&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=VER&code2=&gruppen=Link:966/2012;Nr:966;Year:2012&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=VER&code2=&gruppen=Link:966/2012;Nr:966;Year:2012&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1605/2002;Nr:1605;Year:2002&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:298;Day:26;Month:10;Year:2012;Page:1&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/23/EU;Year:2014;Nr:23&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:94;Day:28;Month:3;Year:2014;Page:1&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/24/EU;Year:2014;Nr:24&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2004/18/EG;Year:2004;Nr:18&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:94;Day:28;Month:3;Year:2014;Page:65&comp=
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(5) Wie in der Richtlinie 2014/24/EU sollte in der Verordnung (EU, Euratom) 

Nr. 966/2012 vor der Einleitung eines Vergabeverfahrens eine Marktkonsultation 

vorgesehen sein. 

(6) Darüber hinaus sollte klargestellt werden, auf welche Weise die öffentlichen 

Auftraggeber zum Umweltschutz und zur Förderung einer nachhaltigen 

Entwicklung beitragen können und gleichzeitig gewährleisten, dass sie bei der 

Auftragsvergabe ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis erzielen können, 

insbesondere indem bestimmte Kennzeichnungen gefordert bzw. angemessene 

Vergabeverfahren genutzt werden. 

(7) Damit gewährleistet ist, dass Wirtschaftsteilnehmer bei der Ausführung von 

Aufträgen die durch Unionsrecht, einzelstaatliches Recht, Kollektivvereinbarungen 

oder durch die anwendbaren, in Anhang X der Richtlinie 2014/24/EU aufgeführten 

internationalen Übereinkommen im Sozial- und Umweltrecht geschaffenen umwelt-, 

sozial- und arbeitsrechtlichen Verpflichtungen einhalten, sollten diese 

Verpflichtungen zu den von dem öffentlichen Auftraggeber festgelegten 

Mindestanforderungen gehören und in die von dem öffentlichen Auftraggeber 

unterzeichneten Verträge aufgenommen werden. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/24/EU;Year:2014;Nr:24&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=VER&code2=&gruppen=Link:966/2012;Nr:966;Year:2012&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/24/EU;Year:2014;Nr:24&comp=
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(8) Zum Schutz der finanziellen Interessen der Union sollte die Kommission ein 

Früherkennungs- und Ausschlusssystem errichten, und die Vorschriften für den 

Ausschluss von der Teilnahme an Vergabeverfahren sollten zum Zwecke des besseren 

Schutzes dieser Interessen verbessert werden. 

(9) Die Entscheidung, einen Wirtschaftsteilnehmer ▌von der Teilnahme an 

Vergabeverfahren auszuschließen oder eine finanzielle Sanktion zu verhängen, und die 

Entscheidung zur Veröffentlichung der damit zusammenhängenden Informationen 

sollten von dem jeweiligen öffentlichen Auftraggeber aufgrund seiner 

Verwaltungsautonomie getroffen werden. In Ermangelung einer rechtskräftigen 

Gerichts- bzw. endgültigen Verwaltungsentscheidung und in Fällen im 

Zusammenhang mit einer schwerwiegenden Vertragsverletzung sollte der öffentliche 

Auftraggeber seine Entscheidung unter Berücksichtigung der Empfehlung eines 

Gremiums auf der Grundlage einer vorläufigen rechtlichen Bewertung des Verhal-

tens des betreffenden Wirtschaftsteilnehmers treffen. In Fällen, in denen die Dauer 

eines Ausschlusses nicht in der rechtskräftigen Gerichts- bzw. endgültigen 

Verwaltungsentscheidung festgelegt wurde, sollte das Gremium auch die Dauer eines 

Ausschlusses einschätzen. 

(10) Das Gremium sollte die kohärente Funktionsweise des Ausschlusssystems 

gewährleisten. Das Gremium sollte sich aus einem ständigen Vorsitzenden, 

Vertretern der Kommission und einem Vertreter des jeweiligen öffentlichen 

Auftraggebers zusammensetzen. 
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(11) Die vorläufige rechtliche Bewertung greift der abschließenden Beurteilung des 

Verhaltens des Wirtschaftsteilnehmers nach nationalem Recht durch die zuständigen 

Behörden der Mitgliedstaaten nicht vor. Die Empfehlungen des Gremiums sowie die 

Entscheidung des öffentlichen Auftraggebers sollten daher nach der Übermittlung 

dieser abschließenden Beurteilung überprüft werden. 

(12) In der Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012 sollten die Umstände aufgeführt 

werden, die zum Ausschluss führen. 

(13) Ein Wirtschaftsteilnehmer sollte vom öffentlichen Auftraggeber ▌dann ausgeschlossen 

werden, wenn eine rechtskräftige Gerichts- bzw. endgültige Verwaltungsentscheidung 

vorliegt wegen schwerwiegenden beruflichen Fehlverhaltens, Nichterfüllung – mit oder 

ohne Vorsatz – der Verpflichtungen zur Entrichtung von Sozialbeiträgen oder Steuern, 

Betrugs zum Nachteil des Haushaltsplans der Union (im Folgenden 

"Haushaltsplan"), Bestechung, Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung, 

Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, Straftaten im Zusammenhang mit terroristischen 

Aktivitäten, Kinderarbeit oder anderer Formen von Menschenhandel oder Unregel-

mäßigkeiten. Er sollte ferner im Fall einer schwerwiegenden Vertragsverletzung oder 

bei Konkurs ausgeschlossen werden. 

(14) Bei der Entscheidung über einen Ausschluss oder eine finanzielle Sanktion und 

deren Veröffentlichung oder bei der Ablehnung eines Wirtschaftsteilnehmers sollte 

der öffentliche Auftraggeber den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit wahren, indem 

er insbesondere Folgendes berücksichtigt: die Schwere der Umstände, ihre 

Auswirkungen auf den Haushalt, die seit dem Tatbestand verstrichene Zeit, die 

Dauer des betreffenden Verhaltens, die Frage, ob ein Wiederholungsfall, Vorsatz 

oder grobe Fahrlässigkeit vorliegen, sowie das Ausmaß der Zusammenarbeit des 

Wirtschaftsteilnehmers mit den jeweils zuständigen Behörden bei den Ermittlungen 

und seinen diesbezüglichen Beitrag. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=VER&code2=&gruppen=Link:966/2012;Nr:966;Year:2012&comp=
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(15) Der öffentliche Auftraggeber sollte einen Wirtschaftsteilnehmer auch dann 

ausschließen können, wenn eine natürliche oder juristische Person, die 

unbeschränkt für die Schulden dieses Wirtschaftsteilnehmers haftet, 

zahlungsunfähig ist oder sich in einer mit einem Insolvenzverfahren vergleichbaren 

Lage befindet oder wenn eine natürliche oder juristische Person ihren 

Verpflichtungen zur Zahlung von Sozialversicherungsbeträgen oder Steuern nicht 

nachkommt und wenn sich diese Umstände auf die finanzielle Lage des 

Wirtschaftsteilnehmers auswirken. 

(16) Gegen einen Wirtschaftsteilnehmer sollte keine Entscheidung über einen Ausschluss 

getroffen werden, wenn er Abhilfemaßnahmen getroffen und damit seine 

Zuverlässigkeit unter Beweis gestellt hat. Diese Möglichkeit sollte jedoch bei den 

schwerwiegendsten kriminellen Aktivitäten wegfallen. 

(17) Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit verlangt eine Unterscheidung zwischen den 

Fällen, in denen eine finanzielle Sanktion als Alternative zum Ausschluss verhängt 

werden kann, und den Fällen, in denen die Schwere des Verhaltens des betreffenden 

Wirtschaftsteilnehmers bei dem Versuch zur unrechtmäßigen Erlangung von Mitteln 

der Union neben dem Ausschluss zusätzlich die Verhängung einer finanziellen 

Sanktion rechtfertigt, um eine abschreckende Wirkung zu erzielen. Ebenso müssen 

die Ober- und Untergrenzen der finanziellen Sanktionen festgelegt werden, die der 

öffentliche Auftraggeber verhängen kann. 
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(18) Es ist hervorzuheben, dass die Möglichkeit der Anwendung verwaltungsrechtlicher 

und/ oder finanzieller Sanktionen auf der Grundlage von Rechtsvorschriften die 

Möglichkeit von Vertragsstrafen wie etwa pauschalisiertem Schadenersatz unberührt 

lässt. 

(19) Der Ausschluss sollte wie bei der Richtlinie 2014/24/EU zeitlich befristet sein und mit 

dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit im Einklang stehen. 

(20) Es ist notwendig, den Zeitpunkt des Beginns und die Dauer der Verjährungsfrist für 

die Verhängung von Verwaltungssanktionen festzulegen. 

(21) Es ist wichtig, dass die durch den Ausschluss und die finanzielle Sanktion erzielte 

abschreckende Wirkung verstärkt werden kann. Entsprechend sollte die 

abschreckende Wirkung dadurch verstärkt werden, dass die Informationen über den 

Ausschluss und/oder die finanzielle Sanktion unter vollständiger Beachtung der 

Datenschutzvorschriften der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 des Europäischen 

Parlaments und des Rates43 und der Richtlinie 95/46/EG des Europäischen Parlaments 

und des Rates44 veröffentlicht werden können. Dies soll zu der Gewährleistung 

beitragen, dass sich das betreffende Verhalten nicht wiederholt. Aus Gründen der 

Rechtssicherheit und im Einklang mit dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit sollte 

klargestellt werden, unter welchen Umständen keine Veröffentlichung erfolgen 

sollte. Der öffentliche Auftraggeber sollte bei seiner Beurteilung etwaige Emp-

fehlungen des Gremiums berücksichtigen. Im Fall natürlicher Personen sollten 

personenbezogene Daten nur in Ausnahmefällen veröffentlicht werden, wenn dies 

aufgrund der Schwere des Verhaltens oder seiner Auswirkungen auf die finanziellen 

Interessen der Union gerechtfertigt ist.  

                                                 
43 Verordnung (EG) Nr. 45/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

18. Dezember 2000 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten durch die Organe und Einrichtungen der Gemeinschaft 
und zum freien Datenverkehr (ABl. L 8 vom 12.1.2001, S. 1). 

44 Richtlinie 95/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. Oktober 
1995 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener 
Daten und zum freien Datenverkehr (ABl. L 281 vom 23.11.1995, S. 31). 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/24/EU;Year:2014;Nr:24&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=VER&code2=&gruppen=Link:45/2001;Nr:45;Year:2001&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:95/46/EG;Year:95;Nr:46&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=VER&code2=&gruppen=Link:45/2001;Nr:45;Year:2001&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:8;Day:12;Month:1;Year:2001;Page:1&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:95/46/EG;Year:95;Nr:46&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:281;Day:23;Month:11;Year:1995;Page:31&comp=
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(22) Die Informationen über einen Ausschluss oder eine finanzielle Sanktion sollten nur 

bei schwerwiegendem beruflichen Fehlverhalten, Betrug, einem erheblichen Mangel 

bei der Erfüllung der Hauptauflagen eines aus dem Haushalt finanzierten Auftrags 

oder im Falle einer Unregelmäßigkeit veröffentlicht werden. 

(23) Die Kriterien für den Ausschluss sind präzise von jenen für eine etwaige Ablehnung in 

einem konkreten Verfahren zu unterscheiden. 

(24) Es sollte zwischen unterschiedlichen Situationen, die üblicherweise als 

"Interessenkonflikt" bezeichnet werden, unterschieden werden, und diese sollten 

unterschiedlich behandelt werden. Der Begriff "Interessenkonflikt" sollte nur für 

Fälle im Zusammenhang mit einem Beamten oder Bediensteten eines EU-Organs 

verwendet werden. Versucht ein Wirtschaftsteilnehmer, ein Verfahren ungebührlich 

zu beeinflussen oder vertrauliche Informationen zu erhalten, so ist dies als 

"schwerwiegendes berufliches Fehlverhalten" zu behandeln. Darüber hinaus 

können sich Wirtschaftsteilnehmer in einer Situation befinden, in der sie wegen 

kollidierender beruflicher Interessen nicht für die Ausführung eines Vertrags aus-

gewählt werden sollten. So sollte beispielsweise ein Unternehmen kein Projekt 

evaluieren, bei dem es mitgewirkt hat, und ein Wirtschaftsprüfer keine 

Rechnungslegung prüfen, deren Richtigkeit er zuvor bescheinigt hat. 
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(25) Die Informationen über die frühzeitige Erkennung von Risiken und die Verhängung 

von Verwaltungssanktionen gegen Wirtschaftsteilnehmer sollten zentralisiert 

werden. Zu diesem Zweck sollten einschlägige Informationen in einer Datenbank 

gespeichert werden, die von der Kommission eingerichtet und von ihr als 

Eigentümerin des zentralisierten Systems geführt wird. Dieses System sollte in voller 

Übereinstimmung mit dem Recht auf Privatsphäre und dem Schutz 

personenbezogener Daten verwaltet werden. 

(26) Für die Einrichtung und den Betrieb dieses Früherkennungs- und 

Ausschlusssystems sollte zwar die Kommission zuständig sein, doch sollten die 

anderen Organe und Institutionen und alle Einrichtungen, die nach den Artikeln 59 

und 60 der Richtlinie (EU, Euratom) Nr. 966/2012 den Haushaltsplan ausführen, an 

diesem System mitwirken, indem sie der Kommission einschlägige Informationen 

übermitteln, damit eine frühzeitige Erkennung von Risiken gewährleistet ist. 

(27) Der öffentliche Auftraggeber und das Gremium sollten dem Wirtschaftsteilnehmer das 

Recht auf Verteidigung gewährleisten. Die gleichen Rechte sollten 

Wirtschaftsteilnehmer im Zusammenhang mit der frühzeitigen Erkennung erhalten, 

wenn der Anweisungsbefugte einen Verfahrensakt beabsichtigt, der den betreffenden 

Wirtschaftsteilnehmer in seinen Rechten beeinträchtigen könnte. Bei Betrug, 

Bestechung oder einer anderen, den finanziellen Interessen der Union schadenden 

rechtswidrigen Handlung, über die noch kein rechtskräftiges Urteil gefällt wurde, 

sollten der öffentliche Auftraggeber und das Gremium die Anhörung des 

Wirtschaftsteilnehmers verschieben können. Eine solche Verschiebung sollte nur dann 

als begründet gelten, wenn aus zwingenden schutzwürdigen Gründen die 

Vertraulichkeit der Untersuchung gewahrt werden muss. 

▌ 
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(28) Diese Verordnung steht im Einklang mit den Grundrechten und Grundsätzen, die in 

der Charta der Grundrechte der Europäischen Union verankert sind, insbesondere 

mit der Notwendigkeit, die Gesetzmäßigkeit und Verhältnismäßigkeit von 

Sanktionen, das Recht auf wirksamen Rechtsbehelf, ein unparteiisches Verfahren, 

das Recht auf Verteidigung und das Recht auf Privatsphäre und den Schutz 

personenbezogener Daten sicherzustellen. 

(29) Dem Gerichtshof der Europäischen Union sollte gemäß Artikel 261 des Vertrags 

über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) die Befugnis zu 

unbeschränkter Ermessensnachprüfung in Bezug auf die nach dieser Verordnung 

verhängten Zwangsmaßnahmen übertragen werden. 

(30) Um den Schutz der finanziellen Interessen der Union in Bezug auf die gesamte 

Mittelverwaltung zu erleichtern, sollten alle an der Ausführung des Haushaltsplans 

in geteilter und indirekter Mittelverwaltung mitwirkenden Einrichtungen 

gegebenenfalls von den öffentlichen Auftraggebern auf Unionsebene beschlossene 

Ausschlüsse berücksichtigen. 

(31) Im Einklang mit der Richtlinie 2014/24/EU sollte es möglich sein, in beliebiger 

Reihenfolge den Ausschluss eines Wirtschaftsteilnehmers zu überprüfen, Auswahl- 

und Zuschlagskriterien anzuwenden und die Einhaltung der Auftragsunterlagen zu 

überprüfen. Infolgedessen sollten Angebote aufgrund der Zuschlagskriterien abgelehnt 

werden können, ohne dass der betroffene Bieter zuvor anhand der Ausschluss- oder 

Auswahlkriterien überprüft wurde.  

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/24/EU;Year:2014;Nr:24&comp=
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(32) Der Zuschlag sollte im Einklang mit Artikel 67 der Richtlinie 2014/24/EU auf der 

Grundlage des wirtschaftlich günstigsten Angebots erteilt werden. Es sollte klargestellt 

werden, dass die Auswahlkriterien eng mit der Bewertung der Bewerber oder Bieter 

und die Vergabekriterien eng mit der Bewertung der Angebote verknüpft sind. 

(33) Bei der öffentlichen Auftragsvergabe der Union sollte gewährleistet werden, dass die 

Mittel der Union auf wirksame, transparente und angemessene Weise genutzt 

werden. Hierbei sollte die elektronische Auftragsvergabe zu einem besseren Einsatz 

von Mitteln der Union beitragen und den Zugang zu Aufträgen für alle 

Wirtschaftsteilnehmer verbessern. 

(34) Es sollte klargestellt werden, dass es für jedes Verfahren eine Eröffnungsphase und 

eine Bewertung geben sollte ▌. Der Zuschlag sollte stets das Ergebnis einer Bewertung 

sein. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/24/EU;Year:2014;Nr:24&comp=
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(35) Da die Kriterien in keiner bestimmten Reihenfolge angewandt werden, müssen die 

abgelehnten Bieter, die konforme Angebote vorgelegt hatten, die Möglichkeit erhalten, 

auf Wunsch die Eigenschaften und jeweiligen Vorteile des erfolgreichen Angebots zu 

erfahren. 

(36) Bei Rahmenverträgen mit einer erneuten Ausschreibung sollte darauf verzichtet 

werden, einem erfolglosen Bewerber die Eigenschaften und jeweiligen Vorteile eines 

Zuschlagsempfängers bekanntzugeben, da die Kenntnis dieser Informationen bei 

jeder erneuten Ausschreibung den fairen Wettbewerb zwischen Parteien desselben 

Rahmenvertrags gefährden könnte. 

(37) Ein öffentlicher Auftraggeber sollte ein Vergabeverfahren bis zur Unterzeichnung 

des Vertrags annullieren können, ohne dass die Bewerber oder Bieter Anspruch auf 

eine Entschädigung haben. Dies sollte jedoch Situationen unberührt lassen, in denen 

sich der öffentliche Auftraggeber so verhalten hat, dass er im Einklang mit den 

allgemeinen Grundsätzen des Unionsrechts für Schäden haftbar gemacht werden 

kann. 
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(38) Wie in der Richtlinie 2014/24/EU ist es erforderlich, die Bedingungen für eine 

Änderung des Vertrags während des Ausführungszeitraums ohne Durchführung 

eines neuen Vergabeverfahrens zu präzisieren. Insbesondere führen beispielsweise 

administrative Änderungen, eine Gesamtrechtsnachfolge und die Anwendung klarer 

und eindeutiger Revisionsklauseln oder -optionen nicht zu einer Änderung der 

Mindestanforderungen des ursprünglichen Verfahrens. Ein neues Vergabeverfahren 

sollte bei wesentlichen Änderungen des ursprünglichen Auftrags, insbesondere des 

Umfangs und der inhaltlichen Ausgestaltung der gegenseitigen Rechte und Pflichten 

der Parteien, einschließlich der Zuweisung der Rechte des geistigen Eigentums, 

erforderlich werden. Derartige Änderungen sind Ausdruck der Absicht der Parteien, 

wesentliche Bedingungen des betreffenden Auftrags neu zu verhandeln, 

insbesondere dann, wenn die Änderungen, hätten sie bereits für das ursprüngliche 

Verfahren gegolten, dessen Ergebnis beeinflusst hätten. 

(39) Für Bau-, Liefer- und komplexe Dienstleistungsaufträge sollten Vertragsgarantien 

verlangt werden können, damit entsprechend der üblichen Geschäftspraxis in diesen 

Branchen die Einhaltung wesentlicher vertraglicher Verpflichtungen gewährleistet und 

damit die ordnungsgemäße Erfüllung des Vertrags über die gesamte Laufzeit 

sichergestellt ist. 

(40) Die Auftragsausführung sollte ausgesetzt werden können, um festzustellen, ob es zu 

Fehlern, Unregelmäßigkeiten oder Betrug gekommen ist. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/24/EU;Year:2014;Nr:24&comp=
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(41) Zur Festlegung der anwendbaren Schwellenwerte und Verfahren ▌muss präzisiert 

werden, ob die Organe, Exekutivagenturen und Einrichtungen der Union als 

▌öffentliche Auftraggeber gelten. Bei Beschaffungen bei einer zentralen 

Beschaffungsstelle sollten sie nicht als öffentliche Auftraggeber gelten. Darüber 

hinaus bilden die Unionsorgane eine einzige rechtsfähige Körperschaft und können 

keine Verträge, sondern nur Verwaltungsvereinbarungen zwischen ihren 

Dienststellen schließen. 

(42) Es ist sinnvoll, in der Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012 einen Verweis auf die 

beiden Schwellenwerte nach der Richtlinie 2014/24/EU für Bau, Liefer- und 

Dienstleistungsaufträge aufzunehmen. In Anbetracht dieser besonderen 

Vergabeerfordernisse der Organe der Union sollten diese Schwellenwerte sowohl aus 

Gründen der Vereinfachung als auch der wirtschaftlichen Haushaltsführung ebenfalls 

für Konzessionsverträge gelten. Eine nach der Richtlinie 2014/24/EU vorgesehene 

Überprüfung dieser Schwellenwerte sollte daher unmittelbar auf die Beschaffung durch 

die Organe der Union anwendbar sein. 

(43) Es ist erforderlich zu präzisieren, unter welchen Bedingungen die Stillhaltefrist 

anzuwenden ist.  

(44) Es ist erforderlich zu präzisieren, welche Wirtschaftsteilnehmer je nach dem Ort ihrer 

Niederlassung Zugang zur Beschaffung durch die EU-Organe haben, und ausdrücklich 

festzulegen, dass auch internationale Organisationen diesen Zugang erhalten.  

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=VER&code2=&gruppen=Link:966/2012;Nr:966;Year:2012&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/24/EU;Year:2014;Nr:24&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/24/EU;Year:2014;Nr:24&comp=
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(45) Die Anwendung der Ausschlussgründe sollte auch auf andere Instrumente des 

Haushaltsvollzugs wie Finanzhilfen, Preisgelder, Finanzierungsinstrumente und die 

Vergütung von Sachverständigen sowie auf Fälle des Haushaltsvollzugs der indirekten 

Mittelverwaltung ausgeweitet werden. 

(46) Die Sonderberichte des Rechnungshofs sollten unbeschadet der vollständigen 

Unabhängigkeit des Rechnungshofs hinsichtlich der Festlegung der Dauer und des 

Zeitpunkts seiner Prüfungen rechtzeitig erstellt und angenommen werden. 

(47) Der Europäische Datenschutzbeauftragte wurde gemäß Artikel 28 Absatz 2 der 

Verordnung (EG) Nr. 45/2001 konsultiert und hat am 3. Dezember 2014 eine 

Stellungnahme abgegeben. 

(48) Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der 

Europäischen Union in Kraft um sicherzustellen, dass die delegierten Rechtsakte mit 

Beginn des Finanzjahres Anwendung finden. 

(49) Die Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012 sollte daher entsprechend geändert 

werden – 

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=VER&code2=&gruppen=Link:45/2001;Nr:45;Year:2001&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=VER&code2=&gruppen=Link:966/2012;Nr:966;Year:2012&comp=
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Artikel 1  

Die Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012 wird wie folgt geändert: 

(1) In Artikel 58 erhält Absatz 8 folgende Fassung: 

"8. Der Kommission wird die Befugnis übertragen, delegierte Rechtsakte gemäß 

Artikel 210 zu erlassen zur Festlegung detaillierter Vorschriften über die Arten 

des Haushaltsvollzugs, einschließlich direkter Mittelverwaltung, die Ausübung 

von Exekutivagenturen übertragenen Befugnissen sowie spezieller 

Bestimmungen über die indirekte Mittelverwaltung mit internationalen 

Organisationen, mit Einrichtungen nach den Artikeln 208 und 209, mit 

öffentlichen Einrichtungen oder privatrechtlichen Einrichtungen, die im 

öffentlichen Auftrag tätig werden, mit privatrechtlichen Einrichtungen eines 

Mitgliedstaats, die mit der Umsetzung einer öffentlich-privaten Partnerschaft 

betraut werden, und mit Personen, die mit der Durchführung bestimmter Maß-

nahmen im Rahmen der GASP betraut sind. Der Kommission wird ferner die 

Befugnis übertragen, delegierte Rechtsakte gemäß Artikel 210 über Kriterien 

für die Gleichstellung gemeinnütziger Organisationen mit internationalen 

Organisationen zu erlassen." 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=VER&code2=&gruppen=Link:966/2012;Nr:966;Year:2012&comp=
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(2) Artikel 60 wird wie folgt geändert:  

a) In Absatz 2 Unterabsatz 1 erhält Buchstabe d folgende Fassung: 

"d) für die Bereitstellung von Mitteln aus dem Haushalt der Union im Wege von 

Vergabeverfahren, Finanzhilfen, Preisgeldern und Finanzierungsinstrumenten 

angemessene Vorschriften und Verfahren, einschließlich der Verpflichtungen 

nach Artikel 108 Absatz 12, anzuwenden,". 

b) Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

"3. Bei der Wahrnehmung von Aufgaben im Zusammenhang mit der Ausführung 

von Mitteln aus dem Haushalt ergreifen die nach Artikel 58 Absatz 1 

Buchstabe c betrauten Einrichtungen und Personen sämtliche Maßnahmen zur 

Prävention und Aufdeckung von Unregelmäßigkeiten und Betrug sowie 

einschlägige Korrekturmaßnahmen und melden der Kommission 

Unregelmäßigkeiten und Betrugsfälle. Zu diesem Zweck führen sie unter 

Beachtung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit Ex-ante- und Ex-post-

Kontrollen durch, gegebenenfalls auch Vor-Ort-Kontrollen anhand 

repräsentativer und/oder risikogestützter Stichproben von Transaktionen, um 

sicherzustellen, dass die aus dem Haushalt der Union finanzierten Maßnahmen 

tatsächlich durchgeführt und korrekt umgesetzt werden. Außerdem ziehen sie 

rechtsgrundlos gezahlte Beträge ein, bewirken einen Ausschluss vom Zugang 

zu EU-Mitteln oder verhängen finanzielle Sanktionen und leiten – sofern in 

dieser Hinsicht erforderlich – rechtliche Schritte ein." 
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c) Die Absätze 7 und 8 erhalten folgende Fassung: 

"7. Die Absätze 5 und 6 gelten nicht für den Beitrag der Union zu Einrichtungen, 

die einem gesonderten Entlastungsverfahren nach den Artikeln 208 und 209 

unterliegen. 

8. Der Kommission wird die Befugnis übertragen, delegierte Rechtsakte gemäß 

Artikel 210 zu erlassen zur Festlegung detaillierter Vorschriften über die 

indirekte Mittelverwaltung, einschließlich der Festlegung der Bedingungen bei 

der indirekten Mittelverwaltung, unter denen die Systeme, Regeln und 

Verfahren von Einrichtungen und Personen denjenigen der Kommission 

gleichwertig sind, über Verwaltungserklärungen und Konformitätserklärungen 

sowie über die Verfahren für die Rechnungsprüfung und Rechnungsannahme, 

über die Verpflichtung der Kommission, aufgedeckte Betrugsfälle und 

Unregelmäßigkeiten zu melden, über den Ausschluss von unter Verletzung der 

anwendbaren Vorschriften getätigten Ausgaben von der Finanzierung aus 

Mitteln der Union und über die Verhängung von Geldstrafen." 
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(3) In Artikel 66 wird Absatz 9 wie folgt geändert: 

a) Unterabsatz 2 erhält folgende Fassung: 

"Der Tätigkeitsbericht gibt an, inwieweit sie die ihnen vorgegebenen Ziele realisiert 

haben, welche Risiken mit den Maßnahmen verbunden sind, wie sie die ihnen zur 

Verfügung gestellten Mittel verwendet haben und wie effizient und wirksam die 

Systeme der internen Kontrolle sind; dazu zählt auch eine Gesamtbewertung der 

Kosten und Vorteile der Kontrollen. Er enthält auch Informationen über die 

Gesamtleistung dieser Handlungen und evaluiert, inwieweit die genehmigten 

operativen Ausgaben einen Beitrag zu politischen Errungenschaften geleistet und 

einen europäischen Mehrwert erzielt haben." 
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b) Folgender Unterabsatz wird eingefügt: 

"Die jährlichen Tätigkeitsberichte der Anweisungsbefugten und gegebenenfalls der 

bevollmächtigten Anweisungsbefugten der Organe, Einrichtungen und sonstigen 

Stellen werden vorbehaltlich hinreichend begründeter Vertraulichkeits- und Sicher-

heitserwägungen spätestens am 1. Juli jedes Jahres für das Vorjahr in leicht 

zugänglicher Weise auf der Website der jeweiligen Organe, Einrichtungen oder 

sonstigen Stellen veröffentlicht." 

(4) In Artikel 99 wird folgender Absatz eingefügt: 

"3a. Jedes Jahr übermittelt die Kommission im Rahmen des Entlastungsverfahrens 

und gemäß Artikel 319 AEUV auf Ersuchen ihren jährlichen Bericht über 

interne Prüfungen im Sinne des Absatzes 3 dieses Artikels unter gebührender 

Berücksichtigung von Vertraulichkeitserfordernissen." 

(5) In Teil 1 Titel V erhält die Überschrift folgende Fassung: 

"TITEL V 

VERGABE ÖFFENTLICHER AUFTRÄGE UND KONZESSIONEN" 
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(6) Artikel 101 erhält folgende Fassung: 

"Artikel 101  

Begriffsbestimmungen für die Zwecke dieses Titels  

(1) Für die Zwecke dieses Titels: 

a) 'Auftragsvergabe' bezeichnet den im Wege eines öffentlichen Auftrags 

erfolgenden Erwerb von Bauleistungen, Lieferungen oder Dienstleistungen sowie 

den Erwerb oder die Miete oder Pacht von Grundstücken, vorhandenen 

Gebäuden oder anderem unbeweglichen Vermögen durch einen oder mehrere 

öffentliche Auftraggeber von Wirtschaftsteilnehmern, die von diesen öffentlichen 

Auftraggebern ausgewählt werden. 

b) 'Öffentlicher Auftrag' bezeichnet einen zwischen einem oder mehreren 

Wirtschaftsteilnehmern und einem oder mehreren öffentlichen Auftraggebern 

schriftlich geschlossenen entgeltlichen Vertrag im Sinne der Artikel 117 und 190 

über die Beschaffung von beweglichen oder unbeweglichen Gütern, die 

Ausführung von Bauleistungen oder die Erbringung von Dienstleistungen gegen 

Zahlung eines ganz oder teilweise aus dem Haushalt finanzierten Betrags. 

Gegenstand öffentlicher Aufträge können sein: 

i) Immobilien, 
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ii) Lieferungen, 

iii) Bauleistungen, 

iv) Dienstleistungen. 

c) 'Konzessionsvertrag' bezeichnet einen zwischen einem oder mehreren 

Wirtschaftsteilnehmern und einem oder mehreren öffentlichen Auftraggebern 

schriftlich geschlossenen entgeltlichen Vertrag im Sinne der Artikel 117 und 190, 

der dazu dient, einen Wirtschaftsteilnehmer mit der Ausführung von 

Bauleistungen oder mit der Erbringung und Verwaltung von Dienstleistungen zu 

betrauen (im Folgenden "Konzession"). Die Vergütung besteht entweder allein in 

dem Recht zur Verwertung der vertragsgegenständlichen Bauleistungen oder 

Dienstleistungen oder in diesem Recht zuzüglich einer Zahlung. Mit der Vergabe 

eines Konzessionsvertrages geht auf den Konzessionsnehmer das Betriebsrisiko 

für die Nutzung des entsprechenden Bauwerks beziehungsweise für die 

Verwertung der Dienstleistungen über, wobei es sich um ein Nachfrage- oder ein 

Angebotsrisiko oder um beides handeln kann. Es wird davon ausgegangen, dass 

der Konzessionsnehmer ein Betriebsrisiko trägt, wenn unter normalen 

Betriebsbedingungen nicht garantiert ist, dass die Investitionsaufwendungen oder 

die Kosten für den Betrieb des Bauwerks oder die Erbringung der 

Dienstleistungen, die Gegenstand der Konzession sind, wieder erwirtschaftet 

werden können. 

d) 'Vertrag' bezeichnet einen öffentlichen Auftrag oder einen Konzessionsvertrag. 
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e) 'Rahmenvertrag' bezeichnet einen Vertrag zwischen einem oder mehreren 

Wirtschaftsteilnehmern und einem oder mehreren öffentlichen Auftraggebern, der 

zum Ziel hat, die Bedingungen für die Einzelaufträge, die auf ihm beruhen und 

die im Laufe eines bestimmten Zeitraums vergeben werden sollen, festzulegen, 

insbesondere in Bezug auf den Preis und gegebenenfalls die in Aussicht 

genommene Menge. 

f) 'Dynamisches Beschaffungssystem' bezeichnet ein vollelektronisches 

Verfahren für die Beschaffung marktüblicher Leistungen. 

g) 'Wirtschaftsteilnehmer' bezeichnet eine natürliche oder juristische Person, 

einschließlich einer öffentlichen Einrichtung oder einer Gruppe solcher 

Personen, die die Lieferung von Waren, die Ausführung von Bauleistungen, die 

Erbringung von Dienstleistungen oder die Veräußerung von unbeweglichem 

Vermögen anbietet. 

h) 'Auftragsunterlagen' bezeichnen sämtliche Unterlagen, die vom öffentlichen 

Auftraggeber erstellt werden oder auf die er sich bezieht, um Bestandteile des 

Vergabeverfahrens zu beschreiben oder festzulegen; dazu gehören 

(i) die Veröffentlichungsmaßnahmen nach Artikel 103, 

(ii) die Aufforderung zur Abgabe von Angeboten, 

(iii) die Spezifikationen der Ausschreibung, die die technischen 

Spezifikationen und die relevanten Kriterien enthalten müssen, bzw. die 

Beschreibungen im Falle eines wettbewerblichen Dialogs, 

(iv) den Vertragsentwurf. 
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i) 'Endgültige Verwaltungsentscheidung' bezeichnet eine von einer Verwaltungs-

behörde getroffene, endgültige und bindende Entscheidung, die mit dem Recht 

des Landes, in dem der Wirtschaftsteilnehmer niedergelassen ist, oder mit dem 

Recht des Landes des öffentlichen Auftraggebers oder mit dem geltenden 

Unionsrecht im Einklang steht. 

j) 'Zentrale Beschaffungsstelle' bezeichnet einen öffentlichen Auftraggeber, der 

zentrale Beschaffungstätigkeiten und gegebenenfalls 

Nebenbeschaffungstätigkeiten ausübt. 

k) 'Bieter' bezeichnet einen Wirtschaftsteilnehmer, der ein Angebot abgegeben 

hat. 

l) 'Bewerber' bezeichnet einen Wirtschaftsteilnehmer, der sich um eine 

Aufforderung zur Teilnahme an einem nicht offenen Verfahren, einem 

Verhandlungsverfahren (competitive procedure with negotiation), einem 

wettbewerblichen Dialog, einer Innovationspartnerschaft, einem Wettbewerb 

oder einem Verhandlungsverfahren (negotiated procedure) beworben hat oder 

eine solche Aufforderung erhalten hat. 

m) 'Anbieter' bezeichnet einen in einem Anbieter-Verzeichnis aufgelisteten 

Wirtschaftsteilnehmer, der zur Abgabe von Teilnahmeanträgen oder 

Angeboten aufgefordert werden soll. 

n) 'Unterauftragnehmer' bezeichnet einen Wirtschaftsteilnehmer, der von einem 

Bewerber oder Bieter oder Auftragnehmer zur Ausführung eines Teilauftrags 

vorgeschlagen wird. Der Unterauftragnehmer hat keine direkte rechtliche 

Verpflichtung gegenüber dem öffentlichen Auftraggeber. 
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2. Ein gemischter Auftrag über zwei oder mehr Arten von öffentlichen Aufträgen 

(Bauleistungen, Lieferungen oder Dienstleistungen) bzw. von Konzessionen 

(Bauleistungen oder Dienstleistungen) oder über beides wird gemäß den 

Bestimmungen für die Art von Beschaffungen vergeben, die dem 

Hauptgegenstand des betreffenden Auftrags zuzuordnen ist. 

3. Bis auf die Artikel 105a bis 108 fallen Finanzhilfen oder mit der EIB oder dem 

Europäischen Investitionsfonds geschlossene Verträge über technische Hilfe nach 

Artikel 125 Absatz 8 nicht unter diesen Titel. 

4. Der Kommission wird die Befugnis übertragen, delegierte Rechtsakte gemäß 

Artikel 210 zur Festlegung detaillierter Vorschriften über die nähere Definition 

und den genaueren Anwendungsbereich öffentlicher Aufträge und 

Konzessionsverträge, über die anzuwendende Nomenklatur unter Verweis auf 

das "Gemeinsame Vokabular für öffentliche Aufträge" (CPV), über gemischte 

Aufträge, über Wirtschaftsteilnehmer sowie über auf diesen Vorschriften 

basierende Rahmenverträge und Einzelverträge zu erlassen, die die maximale 

Laufzeit von Rahmenverträgen und die Vergabe von auf Rahmenverträgen 

basierenden Einzelverträgen, die mit einem einzelnen bzw. mehreren 

Wirtschaftsteilnehmern geschlossen wurden, sowie die Verfahren für deren 

Umsetzung abdecken." 
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7. Artikel 102 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

"2. Alle Aufträge werden auf der Grundlage eines möglichst breiten Wettbewerbs 

vergeben, außer wenn das Verfahren nach Artikel 104 Absatz 1 Buchstabe d 

angewendet wird. 

Die Berechnung des geschätzten Auftragswerts darf nicht mit der Absicht 

erfolgen, die anwendbaren Vorschriften zu umgehen; auch die Aufteilung 

eines Auftrags zu diesem Zweck ist unzulässig. 

Der öffentliche Auftraggeber unterteilt einen Auftrag in Lose, wenn dies 

sinnvoll ist, und zwar unter gebührender Berücksichtigung eines breiten 

Wettbewerbs." 

b) Folgender Absatz wird eingefügt: 

"3. Der öffentliche Auftraggeber darf das Instrument des Rahmenvertrags nicht miss-

bräuchlich oder in einer Weise anwenden, durch die der Wettbewerb behindert, 

eingeschränkt oder verfälscht werden soll oder wird." 



 

 171 

 

8. Artikel 103 erhält folgende Fassung:  

"Artikel 103  

Veröffentlichungsmaßnahmen 

1. Bei allen Verfahren, deren Wert die in Artikel 118 Absatz 1 oder in 

Artikel 190 genannten Schwellenwerte erreicht oder überschreitet, veröffentlicht 

der öffentliche Auftraggeber im Amtsblatt der Europäischen Union: 

a) eine Auftragsbekanntmachung zur Einleitung eines Verfahrens, außer 

bei einem Verfahren nach Artikel 104 Absatz 1 Buchstabe d; 

b) eine Vergabebekanntmachung über die Ergebnisse des Verfahrens. 

2. Die Verfahren, deren Wert die in Artikel 118 Absatz 1 oder in Artikel 190 

genannten Schwellenwerte unterschreitet, werden auf geeignetem Weg bekannt 

gemacht. 

3. Von der Veröffentlichung bestimmter Informationen über eine 

Zuschlagserteilung kann abgesehen werden, wenn sie den Gesetzesvollzug 

behindern oder dem öffentlichen Interesse auf andere Weise zuwiderlaufen, oder 

die legitimen Geschäftsinteressen der Wirtschaftsteilnehmer beeinträchtigen oder 

dem lauteren Wettbewerb zwischen diesen schaden würde. 

4. Der Kommission wird die Befugnis übertragen, delegierte Rechtsakte 

gemäß Artikel 210 zu erlassen zur Festlegung detaillierter Vorschriften über die 

Anforderungen an die Veröffentlichung von Vergabeverfahren unter Verweis auf 

ihren Wert im Vergleich zu den in Artikel 118 Absatz 1 genannten 

Schwellenwerten, über die Veröffentlichung – die der öffentliche Auftraggeber 

unter vollständiger Wahrung des Grundsatzes der Nichtdiskriminierung 

vorzunehmen hat –, sowie über den Inhalt und die Veröffentlichung der 

Bekanntmachungen." 
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9. Artikel 104 erhält folgende Fassung: 

"Artikel 104 

Vergabeverfahren 

1. Konzessionsverträge oder öffentliche Aufträge, einschließlich 

Rahmenverträge, werden nach einem der folgenden Verfahren vergeben: 

a) im offenen Verfahren, 

b) im nicht offenen Verfahren, auch durch ein dynamisches 

Beschaffungssystem, 

c) im Wettbewerb, 

d) im Verhandlungsverfahren (negotiated procedure), auch ohne 

vorherige Bekanntmachung, 

e) im wettbewerblichen Dialog, 

f) im Verhandlungsverfahren (competitive procedure with negotiation), 

g) im Rahmen einer Innovationspartnerschaft, 

h) in Verfahren mit Aufruf zur Interessenbekundung. 

2. Bei einem offenen Verfahren kann jeder interessierte Wirtschaftsteilnehmer 

ein Angebot abgeben. 
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3. Bei einem nicht offenen Verfahren, einem wettbewerblichen Dialog, einem 

Verhandlungsverfahren (competitive procedure with negotiation) oder im 

Rahmen einer Innovationspartnerschaft kann jeder Wirtschaftsteilnehmer 

einen Teilnahmeantrag einreichen, indem er die Informationen vorlegt, die von 

dem öffentlichen Auftraggeber verlangt werden. Der öffentliche Auftraggeber 

fordert alle Bewerber, die die Eignungskriterien erfüllen und die sich nicht in 

einer Situation nach den Artikeln 106 und 107 befinden, dazu auf, ein Angebot 

abzugeben. 

Unbeschadet des Absatzes 1 kann der öffentliche Auftraggeber die Zahl 

geeigneter Bewerber, die zur Teilnahme am Verfahren aufgefordert werden, 

auf der Grundlage objektiver und nicht diskriminierender Eignungskriterien, 

die in der Auftragsbekanntmachung oder im Aufruf zur Interessenbekundung 

angegeben sein müssen, begrenzen. Die Zahl der eingeladenen Bewerber muss 

ausreichend hoch sein, dass ein echter Wettbewerb gewährleistet ist. 

4. Bei allen Verfahren, die Verhandlungen umfassen, verhandeln die öffentlichen 

Auftraggeber mit den Bietern über ihre Erstangebote und alle Folgeangebote 

bzw. Teile davon – mit Ausnahme ihrer endgültigen Angebote –, mit dem Ziel, 

die Angebote inhaltlich zu verbessern. Die Mindestanforderungen und die in 

den Auftragsunterlagen aufgeführten Kriterien sind nicht Gegenstand von 

Verhandlungen. 

Ein öffentlicher Auftraggeber kann einen Auftrag auf der Grundlage der Erst-

angebote vergeben, ohne in Verhandlungen einzutreten, wenn er in den 

Auftragsunterlagen darauf hingewiesen hat, dass er sich diese Möglichkeit 

vorbehält. 
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5. Der öffentliche Auftraggeber kann folgende Verfahren anwenden: 

a) das offene oder nicht offene Verfahren für alle Arten von Beschaffung; 

b) die Verfahren mit Aufruf zur Interessenbekundung für Aufträge, deren 

Wert unterhalb der in Artikel 118 Absatz 1 genannten Schwellenwerte 

liegt, sowie zur Vorauswahl von Bewerbern, die zur Abgabe eines 

Angebots im Rahmen von zukünftigen nicht offenen Aufforderungen zur 

Einreichung von Angeboten aufgefordert werden sollen, oder zur 

Erstellung eines Verzeichnisses von Anbietern, die zur Abgabe von 

Teilnahmeanträgen oder Angeboten aufgefordert werden sollen; 

c) den Wettbewerb für den Erwerb eines Plans oder eine Planung, deren 

Auswahl durch ein Preisgericht aufgrund vergleichender Beurteilung 

erfolgt; 

d) die Innovationspartnerschaft zur Entwicklung eines innovativen Produkts 

beziehungsweise einer innovativen Dienstleistung oder Bauleistung und 

der anschließende Erwerb der daraus hervorgehenden Lieferungen, 

Dienstleistungen oder Bauleistungen; 
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e) das Verhandlungsverfahren (competitive procedure with negotiation) 

oder den wettbewerblichen Dialog für Konzessionsverträge, für 

Dienstleistungsaufträge nach Anhang XIV der Richtlinie 2014/24/EU des 

Europäischen Parlaments und des Rates* in Fällen, in denen im Rahmen 

des ursprünglichen offenen oder nicht offenen Verfahrens keine 

ordnungsgemäßen oder nur unannehmbare Angebote eingereicht 

wurden, oder in Fällen, in denen besondere Umstände – u.a. in 

Zusammenhang mit der Beschaffenheit oder der Komplexität des Auf-

tragsgegenstands bzw. mit der besonderen Vertragsart – dieses Verfahren 

rechtfertigen, wie in den gemäß dieser Verordnung erlassenen delegierten 

Rechtsakten ausgeführt; 

f) das Verhandlungsverfahren (negotiated procedure) für Aufträge, deren 

Wert unterhalb der in Artikel 118 Absatz 1 genannten Schwellenwerte 

liegt oder das Verhandlungsverfahren ohne vorherige Bekanntmachung 

nur für bestimmte Arten von Beschaffungen, die nicht in den Anwen-

dungsbereich der Richtlinie 2014/24/EU fallen, sowie für eindeutig defi-

nierte Ausnahmefälle, wie in den gemäß dieser Verordnung erlassenen 

delegierten Rechtsakten ausgeführt. 

6. Das dynamische Beschaffungssystem steht während seiner Laufzeit jedem 

Wirtschaftsteilnehmer offen, der die Eignungskriterien erfüllt. 

Bei der Auftragsvergabe über ein dynamisches Beschaffungssystem befolgt der 

öffentliche Auftraggeber die Vorschriften für das nicht offene Verfahren. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/24/EU;Year:2014;Nr:24&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/24/EU;Year:2014;Nr:24&comp=
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7. Der Kommission wird die Befugnis übertragen, delegierte Rechtsakte gemäß 

Artikel 210 zu erlassen zur Festlegung detaillierter Vorschriften über die Arten 

von, und zusätzlicher detaillierter Regelungen für, Vergabeverfahren für die 

Vergabe von Aufträgen nach Absatz 1 unter Verweis auf ihren Wert im 

Vergleich zu den in Artikel 118 Absatz 1 genannten Schwellenwerten, über die 

Mindestzahl der für jede Art von Verfahren einzuladenden Bewerber, über die 

weiteren Bedingungen für die Anwendung der verschiedenen Verfahren, über 

ein dynamisches Beschaffungssystem sowie über nicht ordnungsgemäße oder 

unannehmbare Angebote. 

________________ 

* Richtlinie 2014/24/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

26. Februar 2014 über die öffentliche Auftragsvergabe und zur Aufhebung der 

Richtlinie 2004/18/EG (ABl. L 94 vom 28.3.2014, S. 65)." 

10. Der folgende Artikel wird eingefügt: 

"Artikel 104a 

Interinstitutionelle Auftragsvergabe und gemeinsame Auftragsvergabe 

1. Ist ein Auftrag oder ein Rahmenvertrag von Interesse für zwei oder mehr 

Organe, Exekutivagenturen oder Einrichtungen nach den Artikeln 208 und 209 

oder besteht die Möglichkeit von Effizienzgewinnen, so können die betreffenden 

öffentlichen Auftraggeber das Vergabeverfahren und die Verwaltung des daraus 

entstehenden Auftrags oder Rahmenvertrags unter der Federführung eines der 

öffentlichen Auftraggeber interinstitutionell durchführen. 

An interinstitutionellen Verfahren können auch die vom Rat im Rahmen der 

GASP gemäß Titel V EUV gegründeten Einrichtungen teilnehmen. 

Die Bedingungen eines Rahmenvertrags dürfen nur zwischen den öffentlichen 

Auftraggebern, die zu diesem Zweck bereits bei Einleitung des 

Vergabeverfahrens genannt wurden, und den Wirtschaftsteilnehmern, die 

Vertragspartei des Rahmenvertrags sind, Anwendung finden. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/24/EU;Year:2014;Nr:24&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2004/18/EG;Year:2004;Nr:18&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:94;Day:28;Month:3;Year:2014;Page:65&comp=
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2. Erfordert eine von einem Organ und einem oder mehreren öffentlichen 

Auftraggeber(n) in den Mitgliedstaaten gemeinsam durchgeführte Maßnahme 

einen Auftrag oder Rahmenvertrag, kann das Vergabeverfahren von diesem 

Organ und diesen öffentlichen Auftraggebern gemeinsam organisiert werden  

Eine gemeinsame Auftragsvergabe kann mit EFTA-Staaten und mit 

Bewerberländern der Union durchgeführt werden, wenn diese Möglichkeit in 

einem bilateralen oder multilateralen Vertrag eigens vorgesehen ist. 

 

Eine gemeinsame Auftragsvergabe erfolgt nach den Verfahrensregeln, die für 

das Organ gelten. 

In Fällen, in denen der Anteil der Mittel, für die der öffentliche Auftraggeber 

eines Mitgliedstaats verantwortlich ist oder die er verwaltet, am geschätzten 

Gesamtwert des Auftrags 50 % oder mehr beträgt, sowie in anderen hinlänglich 

begründeten Fällen kann das betreffende Organ beschließen, dass die für den 

öffentlichen einzelstaatlichen Auftraggeber geltenden Verfahrensregeln auf die 

gemeinsame Auftragsvergabe Anwendung finden, sofern diese Regeln als den 

Verfahrensregeln des Organs gleichwertig betrachtet werden können. 

Das Organ und der öffentliche Auftraggeber eines Mitgliedstaats, eines EFTA-

Staats oder eines Bewerberlandes der Union, die von einem gemeinsamen 

Auftragsvergabe betroffen sind, einigen sich darauf, welche detaillierten 

praktischen Regeln für die Bewertung der Teilnahmeanträge oder der 

Angebote sowie für die Zuschlagserteilung gelten, welches Recht auf den 

Auftrag Anwendung findet und welches Gericht bei Streitigkeiten zuständig ist. 
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3. Der Kommission wird die Befugnis übertragen, delegierte Rechtsakte gemäß 

Artikel 210 zur Festlegung detaillierter Vorschriften über die interinstitutionelle 

Auftragsvergabe zu erlassen." 

11. Artikel 105 wird wie folgt ersetzt: 

"Artikel 105 

Vorbereitung eines Vergabeverfahrens 

1. Vor der Einleitung eines Vergabeverfahrens kann der öffentliche 

Auftraggeber eine Marktkonsultation zur Vorbereitung des Verfahrens 

durchführen. 

2. Der öffentliche Auftraggeber nennt in den Auftragsunterlagen den 

Auftragsgegenstand, beschreibt dessen Erfordernisse, gibt die erforderlichen 

Merkmale der zu vergebenden Bau-, Liefer- oder Dienstleistungen an und führt 

die anzuwendenden Ausschluss-, Eignungs- und Zuschlagskriterien auf. Ferner 

nennt der öffentliche Auftraggeber die Elemente, die die von allen Angeboten zu 

erfüllenden Mindestanforderungen darstellen. Die Einhaltung der durch 

Unionsrecht, einzelstaatliches Recht, Kollektivvereinbarungen oder durch die 

anwendbaren, in Anhang X der Richtlinie 2014/24/EU aufgeführten 

internationalen Übereinkommen im Sozial- und Umweltrecht geschaffenen 

umwelt-, sozial- und arbeitsrechtlichen Verpflichtungen gehört auch zu den 

Mindestanforderungen. 

3. Der Kommission wird die Befugnis übertragen, delegierte Rechtsakte 

gemäß Artikel 210 zur Festlegung detaillierter Vorschriften über den Inhalt der 

Auftragsunterlagen – insbesondere der Vertragsentwürfe –, die Merkmale von 

umweltbezogenen, sozialen und sonstigen Gütezeichen, Normen und Standards 

sowie die vorherige Marktkonsultation zu erlassen." 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/24/EU;Year:2014;Nr:24&comp=
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12. Der folgende Artikel wird eingefügt: 

"Artikel 105a 

Schutz der finanziellen Interessen der Union durch Erkennung von Risiken 

und Verhängung von Verwaltungssanktionen 

1. Zum Schutz der finanziellen Interessen der Union errichtet die 

Kommission ein Früherkennungs- und Ausschlusssystem und unterhält es. 

Dieses System soll Folgendes erleichtern: 

a) die frühzeitige Erkennung von Risiken, die die finanziellen 

Interessen der Union bedrohen, 

b) den Ausschluss eines Wirtschaftsteilnehmers, auf den einer der in 

Artikel 106 Absatz 1 genannten Ausschlussgründe zutrifft, 

c) die Verhängung einer finanziellen Sanktion gegen einen 

Wirtschaftsteilnehmer gemäß Artikel 106 Absatz 13. 

2. Die Entscheidung über den Ausschluss und/oder die Verhängung einer 

finanziellen Sanktion wird vom öffentlichen Auftraggeber getroffen. Eine 

derartige Entscheidung stützt sich auf eine rechtskräftige Gerichts- oder eine 

endgültige Verwaltungsentscheidung. 
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Unter den in Artikel 106 Absatz 2 genannten Umständen verweist der 

öffentliche Auftraggeber den Fall jedoch an das in Artikel 108 genannte 

Gremium, um eine zentrale Bewertung der Situation zu gewährleisten. In 

derartigen Fällen trifft der öffentliche Auftraggeber seine Entscheidung 

aufgrund einer vorläufigen rechtlichen Bewertung und unter Berücksichtigung 

einer Empfehlung des Gremiums. 

Entschließt sich der öffentliche Auftraggeber dazu, von der Empfehlung des 

Gremiums abzuweichen, so muss er diese Entscheidung gegenüber dem 

Gremium begründen. 

3. Liegt einer der in Artikel 107 genannten Fälle vor, so lehnt der 

öffentliche Auftraggeber einen Wirtschaftsteilnehmer in einem konkreten 

Verfahren ab." 
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13. Artikel 106 erhält folgende Fassung: 

"Artikel 106 

Ausschlusskriterien und Verwaltungssanktionen 

1. Der öffentliche Auftraggeber schließt einen Wirtschaftsteilnehmer von der 

Teilnahme an Vergabeverfahren, die dieser Verordnung unterliegen, in den 

folgenden Fällen aus: 

a) Der Wirtschaftsteilnehmer ist zahlungsunfähig oder befindet sich in 

einem Insolvenzverfahren oder in Liquidation, seine Vermögenswerte 

werden von ▌ einem Insolvenzverwalter oder Gericht verwaltet, er 

befindet sich in einem Vergleichsverfahren, seine gewerbliche Tätigkeit 

wurde eingestellt, oder er befindet sich aufgrund eines in den nationalen 

Rechtsvorschriften vorgesehenen gleichartigen Verfahrens in einer 

vergleichbaren Lage. 

▌ 

b) Durch eine rechtskräftige Gerichts- oder eine endgültige 

Verwaltungsentscheidung wurde festgestellt, dass der 

Wirtschaftsteilnehmer seinen Verpflichtungen zur Entrichtung seiner 

Steuern oder Sozialversicherungsbeiträge gemäß dem Recht des Landes 

seiner Niederlassung, des Landes des öffentlichen Auftraggebers oder des 

Landes der Auftragsausführung nicht nachgekommen ist. 
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c) Durch eine rechtskräftige Gerichts- oder eine endgültige 

Verwaltungsentscheidung wurde festgestellt, dass der 

Wirtschaftsteilnehmer im Rahmen seiner beruflichen Tätigkeit eine 

schwere Verfehlung begangen hat aufgrund eines Verstoßes gegen 

geltende Gesetze, Bestimmungen oder ethische Normen seines 

Berufsstandes oder aufgrund jeglicher Form von rechtswidrigem 

Handeln, das sich auf seine berufliche Glaubwürdigkeit auswirkt, wenn 

es vorsätzlich oder grob fahrlässig erfolgt; dazu zählen insbesondere 

folgende Verhaltensweisen: 

i) falsche Erklärungen, die im Zuge der Mitteilung der erforderlichen 

Auskünfte zur Überprüfung des Fehlens von Ausschlussgründen 

oder der Einhaltung der Eignungskriterien bzw. bei der 

Auftragsausführung in betrügerischer Absicht oder durch 

Fahrlässigkeit abgegeben wurden, 

ii) Absprachen mit anderen Wirtschaftsteilnehmern mit dem Ziel einer 

Wettbewerbsverzerrung, 

iii) Verstoß gegen die Rechte des geistigen Eigentums, 

iv) Versuch der Einflussnahme auf die Entscheidungsfindung des 

öffentlichen Auftraggebers während des Vergabeverfahrens, 

v) Versuch, vertrauliche Informationen über das Verfahren zu 

erhalten, durch die unzulässige Vorteile beim Vergabeverfahren 

erlangt werden könnten. 
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d) Durch eine rechtskräftige Gerichtsentscheidung wurde festgestellt, dass 

der Wirtschaftsteilnehmer sich einer der folgenden Straftaten schuldig 

gemacht hat: 

i) Betrug im Sinne des Artikels 1 des mit dem Rechtsakt des Rates vom 

26. Juli 1995 ausgearbeiteten Übereinkommens über den Schutz der 

finanziellen Interessen der Europäischen Gemeinschaften*, 

ii) Bestechung im Sinne des Artikels 3 des mit dem Rechtsakt des Rates 

vom 26. Mai 1997** ausgearbeiteten Übereinkommens über die 

Bekämpfung der Bestechung, an der Beamte der Europäischen 

Gemeinschaften oder der Mitgliedstaaten der Europäischen Union 

beteiligt sind, und des Artikels 2 Absatz 1 des Rahmenbeschlusses 

2003/568/JI des Rates*** sowie Bestechung im Sinne des Rechts des 

Landes des öffentlichen Auftraggebers, des Landes der 

Niederlassung des Wirtschaftsteilnehmers oder des Landes der 

Auftragsausführung, 

iii) Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung im Sinne des 

Artikels 2 des Rahmenbeschlusses 2008/841/JI des Rates****, 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2003/568;Year3:2003;Nr3:568&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2008/841;Year3:2008;Nr3:841&comp=
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iv) Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung im Sinne des Artikels 1 

der Richtlinie 2005/60/EG des Europäischen Parlaments und des 

Rates*****, 

v) Straftaten mit terroristischem Hintergrund oder Straftaten im 

Zusammenhang mit terroristischen Aktivitäten im Sinne des 

Artikels 1 beziehungsweise des Artikels 3 des Rahmenbeschlusses 

2002/475/JI des Rates****** oder Anstiftung, Beihilfe und Versuch 

im Sinne des Artikels 4 des genannten Beschlusses,  

vi) Kinderarbeit oder andere Formen des Menschenhandels im Sinne 

des Artikels 2 der Richtlinie 2011/36/EU des Europäischen 

Parlaments und des Rates*******. 

e) Der Wirtschaftsteilnehmer hat bei der Ausführung eines aus dem 

Haushalt finanzierten Auftrags erhebliche Mängel bei der Erfüllung der 

Hauptauflagen erkennen lassen, die eine vorzeitige Beendigung des 

Auftrags, die Anwendung von pauschaliertem Schadensersatz oder 

anderen Formen von Vertragsstrafen nach sich gezogen haben oder die 

durch Überprüfungen, Rechnungsprüfungen oder Ermittlungen eines 

Anweisungsbefugten, des OLAF oder des Rechnungshofs aufgedeckt 

wurden. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2005/60/EG;Year:2005;Nr:60&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2002/475;Year3:2002;Nr3:475&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2011/36/EU;Year:2011;Nr:36&comp=
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f) Durch eine rechtskräftige Gerichts- oder eine endgültige 

Verwaltungsentscheidung wurde festgestellt, dass der 

Wirtschaftsteilnehmer eine Unregelmäßigkeit im Sinne von Artikel 1 

Absatz 2 der Verordnung (EG, Euratom) Nr. 2988/95 des Rates******** 

begangen hat. 

2. In Ermangelung einer rechtskräftigen Gerichts- bzw. endgültigen 

Verwaltungsentscheidung in den Fällen nach Absatz 1 Buchstaben c, d und f 

oder im Fall nach Absatz 1 Buchstabe e legt der öffentliche Auftraggeber bei 

entsprechendem Verhalten eines Wirtschaftsteilnehmers eine vorläufige 

rechtliche Bewertung für seinen Ausschluss zugrunde, wobei er sich auf die 

festgestellten Sachverhalte oder sonstigen Erkenntnisse aus der Empfehlung 

des in Artikel 108 genannten Gremiums stützt. 

Die in Unterabsatz 1 genannte vorläufige rechtliche Bewertung greift der 

Beurteilung der Verhaltensweise des betreffenden Wirtschaftsteilnehmers nach 

nationalem Recht durch die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten nicht 

vor. Der öffentliche Auftraggeber überprüft seine Entscheidung über den 

Ausschluss des Wirtschaftsteilnehmers und/oder die Verhängung einer 

finanziellen Sanktion unverzüglich nach der Übermittlung einer 

rechtskräftigen Gerichts- oder einer endgültigen Verwaltungsentscheidung. In 

den Fällen, in denen durch die rechtskräftige Gerichts- oder die endgültige 

Verwaltungsentscheidung keine Dauer des Ausschlusses festgelegt ist, legt der 

öffentliche Auftraggeber die Dauer aufgrund der festgestellten Sachverhalte 

und Erkenntnisse und unter Berücksichtigung der Empfehlung des in 

Artikel 108 genannten Gremiums fest. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2988/95;Nr:2988;Year:95&comp=
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Wenn in der rechtskräftigen Gerichts- oder der endgültigen 

Verwaltungsentscheidung festgestellt wird, dass sich der Wirtschaftsteilnehmer 

des Verhaltens, aufgrund dessen der Ausschluss durch die vorläufige 

rechtliche Bewertung erfolgte, nicht schuldig gemacht hat, hebt der öffentliche 

Auftraggeber den Ausschluss unverzüglich auf und/oder erstattet 

gegebenenfalls verhängte finanzielle Sanktionen. 

Die Sachverhalte und Erkenntnisse nach Unterabsatz 1 können insbesondere 

Folgendes umfassen: 

a) Sachverhalte, die im Zuge von Rechnungsprüfungen oder 

Ermittlungen des Rechnungshofs, des OLAF oder bei einer 

internen Rechnungsprüfung, oder bei sonstigen, unter der 

Verantwortung des Anweisungsbefugten durchgeführten 

Überprüfungen, Rechnungsprüfungen oder Kontrollen festgestellt 

wurden; 

b) nicht endgültige Verwaltungsentscheidungen, die 

Disziplinarmaßnahmen umfassen können, die von der für die 

Prüfung der Einhaltung ethischer Normen des Berufsstandes 

zuständigen Aufsichtsbehörde ergriffen wurden; 

c) Beschlüsse der EZB, der EIB, des Europäischen Investitionsfonds 

oder internationaler Organisationen; 

d) Entscheidungen der Kommission in Bezug auf den Verstoß gegen 

die Wettbewerbsregeln der Union oder Entscheidungen einer 

zuständigen nationalen Behörde in Bezug auf den Verstoß gegen 

das Wettbewerbsrecht der Union oder gegen nationales 

Wettbewerbsrecht. 
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3. Jede Entscheidung des öffentlichen Auftraggebers nach den Artikeln 106 

bis 108 oder, sofern anwendbar, jede Empfehlung des in Artikel 108 genannten 

Gremiums muss im Einklang mit dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit und 

insbesondere unter Berücksichtigung der Schwere der Umstände erfolgen, 

einschließlich ihrer Auswirkungen auf die finanziellen Interessen und den Ruf 

der Union, der seit dem Tatbestand verstrichenen Zeit, der Dauer ihres 

Bestehens, der Frage, ob es sich um einen Wiederholungsfall handelt und ob 

Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt, der Höhe des betreffenden Betrags 

im Falle von Absatz 1 Buchstabe b dieses Artikels oder anderer mildernder 

Umstände, wie etwa des Ausmaßes der vom öffentlichen Auftraggeber 

anerkannten Zusammenarbeit des Wirtschaftsteilnehmers mit der jeweils 

zuständigen Behörde und seines Beitrags zu den Ermittlungen oder der 

Offenlegung der Ausschlusssituation durch die in Absatz 10 dieses Artikels 

genannte Erklärung. 

4. Der öffentliche Auftraggeber schließt den Wirtschaftsteilnehmer aus, 

wenn sich eine Person, die Mitglied des Verwaltungs-, Leitungs- oder 

Aufsichtsorgans des betreffenden Wirtschaftsteilnehmers ist oder darin 

Vertretungs-, Beschluss- oder Kontrollbefugnisse hat, in einer oder mehreren 

der in Absatz 1 Buchstaben c bis f genannten Situationen befindet. Ein 

Wirtschaftsteilnehmer wird darüber hinaus durch den öffentlichen 

Auftraggeber auch dann ausgeschlossen, wenn sich eine natürliche oder 

juristische Person, die unbegrenzt für die Schulden dieses Wirt-

schaftsteilnehmer haftet, in einer oder mehreren der in Absatz 1 Buchstaben a 

oder b genannten Situation befindet. 
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5. Wird der Haushaltsplan im Wege der indirekten Mittelverwaltung mit 

Drittländern ausgeführt, kann die Kommission – gegebenenfalls unter 

Berücksichtigung der Empfehlung des in Artikel 108 genannten Gremiums – 

nach dem in diesem Artikel vorgesehen Verfahren eine 

Ausschlussentscheidung treffen und/oder eine finanzielle Sanktion verhängen, 

sofern das nach Artikel 58 Absatz 1 Buchstabe c betraute Drittland dies 

versäumt hat. Dies berührt nicht die Verantwortung des Drittlands, gemäß Arti-

kel 60 Absatz 3 Unregelmäßigkeiten und Betrug vorzubeugen, aufzudecken, zu 

korrigieren und zu melden, oder eine Ausschlussentscheidung zu treffen oder 

finanzielle Sanktionen zu verhängen. 

6. In den in Artikel 106 Absatz 2 genannten Fällen kann der öffentliche 

Auftraggeber einen Wirtschaftsteilnehmer vorläufig ohne die vorherige 

Empfehlung des Gremiums gemäß Artikel 108 ausschließen, wenn die 

Teilnahme des betreffenden Wirtschaftsteilnehmers an Vergabeverfahren eine 

ernste und unmittelbar drohende Gefahr für die finanziellen Interessen der 

Union darstellen würde. In diesen Fällen verweist der öffentliche Auftraggeber 

unverzüglich den Fall an das Gremium und trifft spätestens 14 Tage nach 

Erhalt der Empfehlung des Gremiums eine endgültige Entscheidung. 
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7. Der öffentliche Auftraggeber schließt – gegebenenfalls unter 

Berücksichtigung der Empfehlung des in Artikel 108 genannten Gremiums – 

einen Wirtschaftsteilnehmer von der Teilnahme an Vergabeverfahren nicht 

aus, wenn 

a) der Wirtschaftsteilnehmer Abhilfemaßnahmen nach Absatz 8 dieses 

Artikels getroffen und damit seine Zuverlässigkeit unter Beweis 

gestellt hat; dies ist nicht auf den in Absatz 1 Buchstabe d dieses 

Artikels genannten Fall anwendbar; 

b) eine ununterbrochene Leistungserbringung für eine begrenzte 

Dauer bis zum Ergreifen von Abhilfemaßnahmen nach Absatz 8 

dieses Artikels unerlässlich ist; 

c) ein solcher Ausschluss aufgrund der in Absatz 3 dieses Artikels 

genannten Kriterien unverhältnismäßig wäre. 

Darüber hinaus findet Absatz 1 Buchstabe a dieses Artikels keine 

Anwendung beim Kauf von Lieferungen zu besonders günstigen 

Bedingungen bei Lieferanten, die ihre Geschäftstätigkeit endgültig 

aufgeben, oder bei Konkursverwaltern in einem Insolvenzverfahren, 

Vergleichen mit Gläubigern oder durch ähnliche im einzelstaatlichen Recht 

vorgesehene Verfahren. 

In den Fällen, in denen nach den Unterabsätzen 1 und 2 dieses Absatzes 

kein Ausschluss stattfindet, gibt der öffentliche Auftraggeber die Gründe 

an, warum der Wirtschaftsteilnehmer nicht ausgeschlossen wird, und teilt 

diese dem in Artikel 108 genannten Gremium mit. 
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8. Die in Absatz 7 genannten Maßnahmen, mit denen bezüglich der 

Ausschlusssituation Abhilfe geschaffen wird, können insbesondere Folgendes 

umfassen: 

a) Maßnahmen zur Aufdeckung der Ursachen der Umstände, die zum 

Ausschluss geführt haben, sowie konkrete technische, 

organisatorische und personelle Maßnahmen in dem maßgeblichen 

Geschäftsbereich des Wirtschaftsteilnehmers, damit ein solches 

Verhalten berichtigt wird und in Zukunft nicht mehr vorkommt; 

b) den Nachweis, dass der Wirtschaftsteilnehmer Maßnahmen zur 

Entschädigung oder Wiedergutmachung des Schadens oder 

Nachteils für die finanziellen Interessen der Union ergriffen hat, 

dem der Tatbestand zugrunde liegt, der zu der Ausschlusssituation 

geführt hat; 

c) den Nachweis, dass der Wirtschaftsteilnehmer die von einer 

zuständigen Behörde verhängten Geldbußen bzw. die Steuern oder 

Sozialbeiträge nach Absatz 1 Buchstabe b gezahlt hat bzw. die 

Zahlung gewährleistet ist; 

9. Der öffentliche Auftraggeber revidiert – gegebenenfalls unter 

Berücksichtigung der überarbeiteten Empfehlung des Gremiums nach 

Artikel 108 – von Amts wegen oder auf Antrag eines ausgeschlossenen 

Wirtschaftsteilnehmers unverzüglich seine Entscheidung zum Ausschluss des 

Wirtschaftsteilnehmers, sofern dieser ausreichende Abhilfemaßnahmen 

getroffen hat, um seine Zuverlässigkeit unter Beweis zu stellen, oder neue 

Sachverhalte eingebracht hat, mit denen er nachweisen kann, dass die 

Ausschlusssituation nach Artikel 106 Absatz 1 nicht mehr besteht. 
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10. Der Bewerber oder Bieter erklärt zum Zeitpunkt der Abgabe des 

Teilnahmeantrags oder des Angebots, ob eine der in Absatz 1 dieses Artikels 

oder in Artikel 107 Absatz 1 genannten Situationen auf ihn zutrifft oder ob er 

gegebenenfalls Abhilfemaßnahmen nach Absatz 7 Buchstabe a dieses Artikels 

getroffen hat. Der Bewerber oder Bieter legt gegebenenfalls die gleiche 

Erklärung vor, die von einer Einrichtung unterschrieben ist, deren Kapazitäten er 

in Anspruch nehmen will. Der öffentliche Auftraggeber kann allerdings bei sehr 

geringen Auftragswerten von diesen Anforderungen absehen; diese Auftrags-

werte sind in den gemäß Artikel 210 erlassenen delegierten Rechtsakten zu 

definieren. 

11. Sofern es für eine angemessene Durchführung des Verfahrens 

erforderlich ist, legen der Bewerber oder der Bieter sowie die Einrichtung, 

deren Kapazitäten der Bewerber oder der Bieter in Anspruch nehmen will, auf 

Verlangen des öffentlichen Auftraggebers Folgendes vor: 

a) geeignete Nachweise dafür, dass keine der in Absatz 1 genannten 

Ausschlusssituationen auf den Bewerber, den Bieter oder die 

Einrichtung zutrifft; 

b) Auskunft über die Personen, die Mitglied des Verwaltungs-, 

Leitungs- oder Aufsichtsorgans des Bewerbers, Bieters oder der 

Einrichtung sind oder darin Vertretungs-, Beschluss- oder 

Kontrollbefugnisse haben, sowie geeignete Nachweise dafür, dass 

keine der in Absatz 1 Buchstaben c bis f genannten 

Ausschlusssituationen auf eine oder mehrere dieser Personen zutrifft. 

c) geeignete Nachweise dafür, dass keine der in Absatz 1 Buchstabe a 

oder b genannten Ausschlusssituationen auf die natürlichen oder 

juristischen Personen zutrifft, die unbegrenzt für die Schulden 

dieses Bewerbers oder Bieters oder der Einrichtung haften. 



 

 192 

 

12. Der öffentliche Auftraggeber kann die Absätze 1 bis 11 auch auf einen 

Unterauftragnehmer anwenden. In einem solchen Fall verlangt der öffentliche 

Auftraggeber von einem Bewerber oder Bieter, einen Unterauftragnehmer oder 

eine Einrichtung, deren Kapazitäten der Bewerber oder der Bieter in Anspruch 

nehmen will, zu ersetzen, wenn eine Ausschlusssituation auf ihn bzw. sie 

zutrifft. 

13. Um eine abschreckende Wirkung zu erzielen, kann der öffentliche 

Auftraggeber – gegebenenfalls unter Berücksichtigung der Empfehlung des in 

Artikel 108 genannten Gremiums – eine finanzielle Sanktion gegen einen 

Wirtschaftsteilnehmer verhängen, der versucht hat, Mittel der Union zu 

erlangen, indem er an Vergabeverfahren teilgenommen oder die Teilnahme 

beantragt hat, obwohl einer der folgenden Ausschlussgründe auf ihn zutrifft, 

ohne dass er dies gemäß Absatz 10 dieses Artikels erklärt hätte: 

a) bezüglich der Situationen nach Absatz 1 Buchstaben c, d, e und f 

dieses Artikels als Alternative zu einer Entscheidung, den 

Wirtschaftsteilnehmer auszuschließen, wenn dies nach den 

Kriterien in Absatz 3 dieses Artikels unverhältnismäßig wäre; 
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b) bezüglich der Situationen nach Absatz 1 Buchstaben c, d und e 

dieses Artikels zusätzlich zu einem Ausschluss, der zum Schutz der 

finanziellen Interessen der Union erforderlich ist, wenn der 

Wirtschaftsteilnehmer ein systematisches und wiederholtes 

Verhalten gezeigt hat in der Absicht, unrechtmäßig Mittel der 

Union zu erlangen. 

Die Höhe der finanziellen Sanktion ist zwischen 2 % und 10 % des 

Gesamtwerts des Auftrags anzusetzen. 

14. Die Dauer des Ausschlusses soll folgende Zeiträume nicht überschreiten: 

a) die gegebenenfalls durch die rechtskräftige Gerichts- oder die 

endgültige Verwaltungsentscheidung eines Mitgliedstaates 

festgelegte Dauer, 

b) fünf Jahre für die in Absatz 1 Buchstabe d genannten Fälle, 

c) drei Jahre für die in Absatz 1 Buchstaben c, e und f genannten Fälle. 

Ein Wirtschaftsteilnehmer wird ausgeschlossen, solange die in Absatz 1 

Buchstaben a und b genannten Situationen auf ihn zutreffen. 
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15. Die Verjährungsfrist für den Ausschluss eines Wirtschaftsteilnehmers 

und/oder die Verhängung finanzieller Sanktionen gegen ihn beträgt fünf 

Jahre, jeweils ab dem folgenden Zeitpunkt:  

a) ab dem Zeitpunkt des Verhaltens, das zu dem Ausschluss geführt 

hat, oder – bei anhaltenden oder wiederholten Handlungen – ab 

dem Ende des Verhaltens, in den Fällen nach Absatz 1 

Buchstaben b, c, d und e dieses Artikels; 

b) ab dem Erlass des rechtskräftigen einzelstaatlichen Gerichtsurteils 

oder der endgültigen Verwaltungsentscheidung in Fällen nach 

Absatz 1 Buchstaben b, c und d dieses Artikels. 

Die Verjährungsfrist wird durch eine Handlung der Kommission, des 

OLAF, des Gremiums gemäß Artikel 108 oder einer sonstigen, an der 

Ausführung des Haushaltsplans beteiligten Einrichtung unterbrochen; 

diese wird dem Wirtschaftsteilnehmer mitgeteilt und muss 

Untersuchungen oder ein Gerichtsverfahren betreffen. An dem auf die 

Unterbrechung folgenden Tag beginnt eine neue Verjährungsfrist. 

Für die Zwecke von Absatz 1 Buchstabe f dieses Artikels gilt für den 

Ausschluss eines Wirtschaftsteilnehmers und/oder die Verhängung 

finanzieller Sanktionen gegen ihn die in Artikel 3 der Verordnung (EG, 

Euratom) Nr. 2988/95 des Rates vorgesehene Verjährungsfrist.  

Fällt das Verhalten des Wirtschaftsteilnehmers unter mehrere der in 

Absatz 1 dieses Artikels aufgeführte Gründe, ist die Verjährungsfrist des 

schwerwiegendsten dieser Gründe anzuwenden. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2988/95;Nr:2988;Year:95&comp=
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16. Um die abschreckende Wirkung des Ausschlusses und/oder der 

finanziellen Sanktion, falls erforderlich, noch zu verstärken veröffentlicht die 

Kommission vorbehaltlich der Entscheidung des öffentlichen Auftraggebers 

folgende Informationen über den Ausschluss bzw. die finanzielle Sanktion in 

den Fällen nach Absatz 1 Buchstaben c, d, e und f dieses Artikels auf ihrer 

Internetseite: 

a) den Namen des betreffenden Wirtschaftsteilnehmers, 

b) die Ausschlusssituation nach Artikel 106 Absatz 1, 

c) die Dauer des Ausschlusses und/oder die Höhe der finanziellen 

Sanktion. 

 

Wurde die Entscheidung über den Ausschluss und/oder die finanzielle 

Sanktion auf Grundlage einer vorläufigen rechtlichen Bewertung nach 

Absatz 2 dieses Artikels getroffen, ist in der Veröffentlichung darauf 

hinzuweisen, dass keine rechtskräftige Gerichts- bzw. endgültige 

Verwaltungsentscheidung vorliegt. In diesen Fällen werden Informatio-

nen über Berufungsverfahren, deren Stand und Ergebnisse sowie 

revidierte Entscheidungen des öffentlichen Auftraggebers unverzüglich 

veröffentlicht. Wenn es sich um eine finanziellen Sanktion handelt, wird 

in der Veröffentlichung auch angegeben, ob die Sanktion bezahlt wurde. 
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Die Entscheidung über die Veröffentlichung der Informationen wird vom 

öffentlichen Auftraggeber je nach Lage des Falles entweder aufgrund 

einer einschlägigen rechtskräftigen Gerichts- bzw. endgültigen 

Verwaltungsentscheidung oder aufgrund der Empfehlung des in 

Artikel 108 genannten Gremiums getroffen. Diese Entscheidung wird 

drei Monate nach ihrer Übermittlung an den Wirtschaftsteilnehmer 

wirksam. 

Die veröffentlichten Informationen werden wieder gelöscht, sobald der 

Ausschluss ausgelaufen ist. Bei finanziellen Sanktionen wird die 

Veröffentlichung sechs Monate nach Zahlung dieser Sanktion gelöscht. 

Im Falle von personenbezogenen Daten weist der öffentliche 

Auftraggeber den Wirtschaftsteilnehmer gemäß der Verordnung (EU) 

Nr. 45/2001 auf seine Rechte im Rahmen der anwendbaren 

Datenschutzvorschriften und auf die Verfahren für die Ausübung dieser 

Rechte hin. 

17. Die Informationen nach Absatz 16 dieses Artikels werden unter den 

folgenden Umständen nicht veröffentlicht: 

a) wenn die Vertraulichkeit einer Untersuchung oder eines 

einzelstaatlichen Gerichtsverfahrens gewahrt werden muss; 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=VER&code2=&gruppen=Link:45/2001;Nr:45;Year:2001&comp=
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b) wenn aufgrund der in Absatz 3 dieses Artikels genannten Kriterien 

der Verhältnismäßigkeit und der Höhe der finanziellen Sanktion 

eine Veröffentlichung dem betreffenden Wirtschaftsteilnehmer 

unverhältnismäßig großen Schaden zufügen würde oder 

anderweitig unverhältnismäßig wäre; 

c) wenn natürliche Personen betroffen sind, es sei denn, die 

Veröffentlichung personenbezogener Daten ist u.a. durch die 

Schwere des Verhaltens oder seiner Auswirkungen auf die 

finanziellen Interessen der Union ausnahmsweise gerechtfertigt. In 

diesen Fällen sind bei der Entscheidung über die Veröffentlichung 

von Informationen das Recht auf Privatsphäre und andere in der 

Verordnung (EG) Nr. 45/2001 festgelegten Rechte gebührend zu 

berücksichtigen.  

18. Der Kommission wird die Befugnis übertragen, delegierte Rechtsakte 

gemäß Artikel 210 zu erlassen zur Festlegung detaillierter Vorschriften über 

den Inhalt der in Absatz 10 dieses Artikels genannten Erklärung, über den in 

Absatz 11 Buchstabe a dieses Artikels genannten Nachweis, dass keine der 

Ausschlusssituationen auf den Wirtschaftsteilnehmer zutrifft, auch unter 

Hinweis auf die in Artikel 59 Absatz 2 der Richtlinie 2014/24/EU vorgesehene 

Einheitliche Europäische Eigenerklärung, und über die Umstände, unter 

denen der öffentliche Auftraggeber die Vorlage einer solchen Erklärung oder 

eines solchen Nachweises verlangen kann. 

_____________________ 

* ABl. C 316 vom 27.11.1995, S. 48. 
** ABl. C 195 vom 25.6.1997, S. 1. 

*** Rahmenbeschluss 2003/568/JI des Rates vom 22. Juli 2003 zur 

Bekämpfung der Bestechung im privaten Sektor (ABl. L 192 vom 

31.7.2003, S. 54). 

**** Rahmenbeschluss 2008/841/JI des Rates vom 24. Oktober 2008 zur 

Bekämpfung der organisierten Kriminalität (ABl. L 300 vom 11.11.2008, 

S. 42). 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=VER&code2=&gruppen=Link:45/2001;Nr:45;Year:2001&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/24/EU;Year:2014;Nr:24&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:316;Day:27;Month:11;Year:1995;Page:48&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:195;Day:25;Month:6;Year:1997;Page:1&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2003/568;Year3:2003;Nr3:568&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:192;Day:31;Month:7;Year:2003;Page:54&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:192;Day:31;Month:7;Year:2003;Page:54&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2008/841;Year3:2008;Nr3:841&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:300;Day:11;Month:11;Year:2008;Page:42&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:300;Day:11;Month:11;Year:2008;Page:42&comp=


 

 198 

*****Richtlinie 2005/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

26. Oktober 2005 zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum 

Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung (ABl. L 309 

vom 25.11.2005, S. 15). 
****** Rahmenbeschluss 2002/475/JI des Rates vom 13. Juni 2002 zur 

Terrorismusbekämpfung (ABl. L 164 vom 22.6.2002, S. 3). 

*******Richtlinie 2011/36/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

5. April 2011 zur Verhütung und Bekämpfung des Menschenhandels 

und zum Schutz seiner Opfer sowie zur Ersetzung des 

Rahmenbeschlusses 2002/629/JI des Rates (ABl. L 101vom 15.4.2011, 

S. 1). 

******** Verordnung (EG, Euratom) Nr. 2988/95 des Rates vom 

18. Dezember 1995 über den Schutz der finanziellen Interessen der 

Europäischen Gemeinschaften (ABl. L 312 vom 23.12.1995, S. 1)." 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2005/60/EG;Year:2005;Nr:60&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:309;Day:25;Month:11;Year:2005;Page:15&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:309;Day:25;Month:11;Year:2005;Page:15&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2002/475;Year3:2002;Nr3:475&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:164;Day:22;Month:6;Year:2002;Page:3&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2011/36/EU;Year:2011;Nr:36&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2002/629;Year3:2002;Nr3:629&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:101;Day:15;Month:4;Year:2011;Page:1&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:101;Day:15;Month:4;Year:2011;Page:1&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2988/95;Nr:2988;Year:95&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:312;Day:23;Month:12;Year:1995;Page:1&comp=
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14. Artikel 107 erhält folgende Fassung: 

"Artikel 107 

Ablehnung in einem konkreten Vergabeverfahren 

1. Der öffentliche Auftraggeber lehnt ▌in einem konkreten Vergabeverfahren 

die Auftragsvergabe an einen Wirtschaftsteilnehmer ab, wenn dieser  

a) sich in einer Ausschlusssituation nach Artikel 106 ▌befindet; 

b) die Auskünfte, die für die Teilnahme am Vergabeverfahren verlangt 

wurden, verfälscht oder nicht erteilt hat; 

c) zuvor an der Erstellung von Auftragsunterlagen mitgewirkt hat, so 

dass eine Wettbewerbsverzerrung entsteht, die auf andere Weise nicht 

behoben werden kann. 

2. Bevor der öffentliche Auftraggeber entscheidet, einen 

Wirtschaftsteilnehmer in einem konkreten Vergabeverfahren abzulehnen, gibt 

er ihm die Gelegenheit zur Stellungnahme, es sei denn, die Ablehnung wurde 

gemäß Absatz 1 Buchstabe a mit einer Entscheidung zum Ausschluss des 

Wirtschaftsteilnehmers gerechtfertigt, bei der seine Stellungnahme schon 

geprüft wurde. 

3. Der Kommission wird die Befugnis übertragen, delegierte Rechtsakte 

gemäß Artikel 210 zur Festlegung detaillierter Vorschriften über Maßnahmen zur 

Verhinderung von Wettbewerbsverzerrungen und über die Erklärung und den 

Nachweis, dass keiner der Ablehnungsgründe nach Absatz 1 auf den 

Wirtschaftsteilnehmer zutrifft, zu erlassen." 
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15. Artikel 108 erhält folgende Fassung: 

"Artikel 108 

Das Früherkennungs- und Ausschlusssystem 

1. Die innerhalb des Früherkennungs- und Ausschlusssystems nach Artikel 

105a dieser Verordnung ausgetauschten Informationen werden in einer von 

der Kommission eingerichteten Datenbank zentralisiert und in voller 

Übereinstimmung mit dem Recht auf Privatsphäre und den in Verordnung 

(EG) Nr. 45/2001 festgelegten anderen Rechten verwaltet (im Folgenden 

"Datenbank"). 

Die Eingabe der Informationen in die Datenbank erfolgt durch den jeweiligen 

öffentlichen Auftraggeber im Rahmen seiner laufenden Vergabeverfahren und 

bestehenden Verträge nach Unterrichtung des betreffenden 

Wirtschaftsteilnehmers. Eine solche Unterrichtung kann ausnahmsweise 

aufgeschoben werden, sofern aus zwingenden schutzwürdigen Gründen die 

Vertraulichkeit einer Untersuchung oder eines einzelstaatlichen 

Gerichtsverfahrens gewahrt werden muss, und zwar solange diese zwingenden 

schutzwürdigen Gründe zur Wahrung der Vertraulichkeit bestehen. 

Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 hat jeder Wirtschaftsteilnehmer, der 

unter das Früherkennungs- und Ausschlusssystem fällt, das Recht auf 

Auskunft über die in der Datenbank gespeicherten Daten, wofür ein Antrag an 

die Kommission zu stellen ist. 

Die Informationen in die Datenbank werden gegebenenfalls im Zuge von 

Berichtigungen, Löschungen oder Änderungen der Daten aktualisiert. Sie 

werden nur im Einklang mit Artikel 106 Absätze 16 und 17 dieser Verordnung 

veröffentlicht. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=VER&code2=&gruppen=Link:45/2001;Nr:45;Year:2001&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=VER&code2=&gruppen=Link:45/2001;Nr:45;Year:2001&comp=
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2. Die in Artikel 105a Absatz 1 Buchstabe a dieser Verordnung genannte 

frühzeitige Erkennung von Risiken, die die finanziellen Interessen der Union 

bedrohen, stützt sich auf die Übermittlung von Informationen an die Kommission 

durch eine der folgenden Stellen: 

a) durch OLAF gemäß der Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883/2013 des 

Europäischen Parlaments und des Rates*, sofern eine laufende 

Untersuchung durch OLAF es geraten erscheinen lässt, 

Sicherungsmaßnahmen zum Schutz der finanziellen Interessen der 

Union zu ergreifen, unter gebührender Berücksichtigung der 

Achtung der Verfahrens- und Grundrechte sowie des Schutzes von 

Informanten;  

b) durch einen Anweisungsbefugten der Kommission, eines von der 

Kommission eingerichteten Europäischen Amts oder einer 

Exekutivagentur, wenn es sich mutmaßlich um eine schwere 

Verfehlung im Rahmen der beruflichen Tätigkeit, eine 

Unregelmäßigkeit, Betrug, Korruption oder eine schwerwiegende 

Vertragsverletzung handelt; 

c) durch ein Organ, ein Europäisches Amtoder eine Agentur, die nicht 

in Buchstabe b dieses Absatzes genannt ist, oder eine Einrichtung, 

wenn es sich mutmaßlich um eine schwere Verfehlung im Rahmen 

der beruflichen Tätigkeit, eine Unregelmäßigkeit, Betrug, Korruption 

oder eine schwerwiegende Vertragsverletzung handelt; 

d) durch Einrichtungen, die nach Artikel 59 dieser Verordnung den 

Haushaltsplan ausführen in aufgedeckten Fällen von Betrug 

und/oder anderen Unregelmäßigkeiten, wenn dies nach 

sektorspezifischen Vorschriften erforderlich ist; 

e) durch Einrichtungen, die nach Artikel 60 dieser Verordnung den 

Haushaltsplan ausführen in aufgedeckten Fällen von Betrug 

und/oder anderen Unregelmäßigkeiten. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=VER&code2=&gruppen=Link:883/2013;Nr:883;Year:2013&comp=
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3. Abgesehen von den Fällen, in denen die Informationen nach 

sektorspezifischen Vorschriften vorzulegen sind, müssen die nach Absatz 2 

dieses Artikels zu übermittelnden Informationen Folgendes umfassen: 

a) die Identifikation des betreffenden Wirtschaftsteilnehmers, 

b) eine Übersicht über die erkannten Risiken oder die betreffenden 

Sachverhalte, 

c) Informationen, die für den Anweisungsbefugten bei der 

Durchführung der Überprüfung nach Absatz 4 des vorliegenden 

Artikels oder beim Treffen einer Ausschlussentscheidung nach 

Artikel 106 Absätze 1 oder 2 oder einer Entscheidung zur Ver-

hängung einer finanziellen Sanktion nach Artikel 106 Absatz 13 

nützlich sein könnten; 

d) gegebenenfalls Sondermaßnahmen zur Sicherstellung einer 

vertraulichen Behandlung der übermittelten Informationen, 

einschließlich Maßnahmen zur Beweissicherung für den Schutz der 

Untersuchung oder des einzelstaatlichen Gerichtsverfahrens. 
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4. Die Kommission übermittelt die in Absatz 3 dieses Artikels genannten 

Informationen unverzüglich ▌an ihre Anweisungsbefugten und an diejenigen 

ihrer Exekutivagenturen sowie an alle anderen Organe, Einrichtungen, 

Europäischen Ämter und Agenturen, damit diese Stellen die notwendige 

Überprüfung hinsichtlich ihrer laufenden Vergabeverfahren und bestehenden 

Verträge durchführen können. 

Bei der Durchführung dieser Überprüfung übt der Anweisungsbefugte seine 

Befugnisse gemäß Artikel 66 aus und geht nicht über das hinaus, was in den 

Bedingungen der Auftragsunterlagen und in den vertraglichen Bestimmungen 

vorgesehen ist. 

Die übermittelten Informationen nach Absatz 3 dieses Artikels dürfen 

höchstens ein Jahr lang gespeichert werden. Stellt der öffentliche Auftraggeber 

in dieser Zeit bei dem Gremium den Antrag, eine Empfehlung in einem Aus-

schlussfall abzugeben, kann die Speicherdauer verlängert werden, bis der 

öffentliche Auftraggeber eine Entscheidung getroffen hat. 
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5. Der öffentliche Auftraggeber darf eine Entscheidung zum Ausschluss 

und/oder zur Verhängung einer finanziellen Sanktion sowie eine Entscheidung 

zur Veröffentlichung der damit in Zusammenhang stehenden Informationen 

erst nach Erhalt einer Empfehlung des Gremiums treffen, wenn eine solche 

Entscheidung auf einer vorläufigen rechtlichen Bewertung nach Artikel 106 

Absatz 2 gründet. 

6. Das Gremium wird auf Antrag eines öffentlichen Auftraggebers nach 

Artikel 117 einberufen. 

7. Das Gremium setzt sich zusammen aus 

a) einem ständigen, hochrangigen und unabhängigen Vorsitzenden, 

b) zwei Vertretern der Kommission als Eigentümerin des Systems, die 

einen gemeinsamen Standpunkt zum Ausdruck bringen, und  

c) einem Vertreter des antragstellenden öffentlichen Auftraggebers. 

Bei der Zusammensetzung des Gremiums wird sichergestellt, dass geeignetes 

rechtliches und technisches Fachwissen zur Verfügung steht. 

Das Gremium erhält ein ständiges, bei der Kommission angesiedeltes 

Sekretariat, das für seine laufende Verwaltung zuständig ist. 
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8. Für das Gremium gilt folgendes Verfahren: 

a) Der antragstellende öffentliche Auftraggeber verweist den Fall mit 

den nötigen, in Absatz 3 dieses Artikels genannten Informationen, 

den in Artikel 106 Absatz 2 genannten Sachverhalten und 

Erkenntnissen und der mutmaßlichen Ausschlusssituation an das 

Gremium; 

b) das Gremium unterrichtet den Wirtschaftsteilnehmer unverzüglich 

über die betreffenden Sachverhalte und ihre vorläufige rechtliche 

Bewertung, die möglicherweise als eine in Artikel 106 Absatz 1 

Buchstaben c, d, e und f genannte Ausschlusssituation gelten 

und/oder zur Verhängung einer finanziellen Sanktion führen können. 

Das Gremium unterrichtet gleichzeitig die anderen öffentlichen 

Auftraggeber; 

c) bevor das Gremium eine Empfehlung abgibt, gibt es dem 

Wirtschaftsteilnehmer und den unterrichteten öffentlichen 

Auftraggebern Gelegenheit zur Stellungnahme. Der 

Wirtschaftsteilnehmer und die unterrichteten öffentlichen Auftrag-

geber verfügen über mindestens 15 Tage, um ihre Stellungnahme 

abzugeben; 
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d) in den in Artikel 106 Absatz 1 Buchstaben d und f genannten Fällen 

können die in Buchstabe b dieses Absatzes genannte Unterrichtung 

und die in Buchstabe c dieses Absatzes genannte Gelegenheit zur 

Stellungnahme ausnahmsweise aufgeschoben werden, sofern aus 

zwingenden schutzwürdigen Gründen die Vertraulichkeit einer 

Untersuchung oder eines einzelstaatlichen Gerichtsverfahrens 

gewahrt werden muss, und zwar solange diese zwingenden 

schutzwürdigen Gründe zur Wahrung der Vertraulichkeit bestehen; 

e) soweit der Antrag des öffentlichen Auftraggebers unter anderem auf 

den von OLAF vorgelegten Informationen beruht, arbeitet dieses Amt 

gemäß der Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883/2013 mit dem 

Gremium zusammen, unter gebührender Berücksichtigung der 

Achtung der Verfahrens- und Grundrechte sowie des Schutzes von 

Informanten; 

f) das Gremium gibt seine Empfehlung innerhalb von 45 Tagen nach 

Erhalt des Antrags des öffentlichen Auftraggebers ab. Verlangt das 

Gremium zusätzliche Informationen von dem 

Wirtschaftsteilnehmer, wird diese Frist um bis zu 15 Tage 

verlängert. In hinreichend begründeten Ausnahmefällen kann das 

Gremium die Frist für die Abgabe seiner Empfehlung um bis zu 

einem Monat weiter verlängern. Versäumt es der 

Wirtschaftsteilnehmer, innerhalb der gesetzten Frist seine 

Stellungnahme abzugeben oder die verlangten Informationen zu 

übermitteln, kann das Gremium seine Empfehlung abgeben. 

 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=VER&code2=&gruppen=Link:883/2013;Nr:883;Year:2013&comp=
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9. Die Empfehlung des Gremiums für einen Ausschluss und/oder die 

Verhängung einer finanziellen Sanktion muss je nach Einzelfall folgende 

Angaben enthalten: 

a) die in Artikel 106 Absatz 2 genannten Sachverhalte oder 

Erkenntnisse und ihre vorläufige rechtliche Bewertung; 

b) eine Beurteilung, ob und in welcher Höhe eine finanzielle Sanktion 

verhängt werden soll; 

c) eine Beurteilung, ob der betreffende Wirtschaftsteilnehmer 

ausgeschlossen werden soll, und, sollte dies der Fall sein, einen 

Vorschlag für die Dauer des Ausschlusses; 

d) eine Beurteilung, ob die Informationen über den 

Wirtschaftsteilnehmer, der ausgeschlossen wurde und/oder gegen 

den eine finanzielle Sanktion verhängt wurde, veröffentlicht werden 

sollen; 

e) eine Beurteilung der vom Wirtschaftsteilnehmer eventuell 

ergriffenen Abhilfemaßnahmen. 

Erwägt der öffentliche Auftraggeber eine strengere Entscheidung als die von 

dem Gremium empfohlene, stellt er sicher, dass diese Entscheidung unter 

gebührender Berücksichtigung des Anspruchs auf rechtliches Gehör und der 

Vorschriften über den Schutz personenbezogener Daten getroffen wird. 
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10. Das Gremium revidiert seine Empfehlung während des 

Ausschlusszeitraums auf Antrag des öffentlichen Auftraggebers in den in 

Artikel 106 Absatz 9 genannten Fällen oder nach der Übermittlung einer 

rechtskräftigen Gerichts- oder endgültigen Verwaltungsentscheidung, die den 

Ausschluss begründet, in den Fällen nach Artikel 106 Absatz 2 Unterabsatz 2, 

in denen durch die Gerichts- oder Verwaltungsentscheidung keine Dauer des 

Ausschlusses festgelegt ist. 

Das Gremium unterrichtet den antragstellenden öffentlichen Auftraggeber 

unmittelbar über seine revidierte Empfehlung, und dieser überprüft daraufhin 

seine Entscheidung. 

11. Der Gerichtshof der Europäischen Union hat die unbeschränkte 

Befugnis zur Überprüfung einer Entscheidung, durch die der öffentliche 

Auftraggeber einen Wirtschaftsteilnehmer ausschließt und/oder eine finanzielle 

Sanktion gegen ihn verhängt; er kann z.B. die Ausschlussdauer verkürzen oder 

verlängern und/oder die finanzielle Sanktion aufheben, senken oder erhöhen. 

12. Alle nach Artikel 58 am Haushaltsvollzug beteiligten Einrichtungen 

erhalten von der Kommission Zugang zu den Informationen über 

Ausschlussentscheidungen nach Artikel 106, um prüfen zu können, ob ein 

Ausschluss im System vorliegt, und um diese Informationen gegebenenfalls 

und in eigener Verantwortung bei der Vergabe von Aufträgen im 

Zusammenhang mit dem Haushaltsvollzug zu berücksichtigen. 
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13. Im Rahmen des Jahresberichts der Kommission an das Europäische 

Parlament und den Rat nach Artikel 325 Absatz 5 AEUV liefert die 

Kommission eine Zusammenfassung von Informationen über die 

Entscheidungen der öffentlichen Auftraggeber nach den Artikeln 105a bis 108 

dieser Verordnung. Dieser Bericht enthält auch weitere Informationen über 

alle Entscheidungen der öffentlichen Auftraggeber nach Artikel 106 Absatz 7 

dieser Verordnung und Artikel 106 Absatz 17 dieser Verordnung sowie über 

alle Entscheidungen eines öffentlichen Auftraggebers, nach Artikel 105a 

Absatz 2 dieser Verordnung von der Empfehlung des Gremiums abzuweichen. 

Die in Unterabsatz 1dieses Absatzes genannten Informationen sind unter 

gebührender Berücksichtigung der Vertraulichkeitserfordernisse zu erteilen 

und dürfen insbesondere keine Identifizierung des betreffenden 

Wirtschaftsteilnehmers ermöglichen. 

14. Der Kommission wird die Befugnis übertragen, delegierte Rechtsakte 

gemäß Artikel 210 zu erlassen, um detaillierte Vorschriften über das System der 

Union zum Schutz der finanziellen Interessen der Union festzulegen, 

einschließlich einer Datenbank und standardisierter Verfahren für das System, 

▌über die Organisation und die Zusammensetzung des Gremiums, über die 

Ernennung und der Unabhängigkeit des Vorsitzenden sowie über die 

Vorbeugung und des Umgangs mit Interessenkonflikten des Vorsitzenden und 

der Mitglieder des Gremiums. 

____________________ 

* Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883/2013 des Europäischen Parlaments und 

des Rates vom 11. September 2013 über die Untersuchungen des 

Europäischen Amtes für Betrugsbekämpfung (OLAF) und zur Aufhebung 

der Verordnung (EG) Nr. 1073/1999 des Europäischen Parlaments und des 

Rates und der Verordnung (Euratom) Nr. 1074/1999 des Rates (ABl. L 248 

vom 18.9.2013, S. 1)." 

16. Artikel 109 wird gestrichen. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=VER&code2=&gruppen=Link:883/2013;Nr:883;Year:2013&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1073/1999;Nr:1073;Year:1999&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1074/1999;Nr:1074;Year:1999&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:248;Day:18;Month:9;Year:2013;Page:1&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:248;Day:18;Month:9;Year:2013;Page:1&comp=
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17.  Artikel 110 erhält folgende Fassung: 

"Artikel 110 

Auftragsvergabe 

1. Aufträge werden auf der Grundlage von Zuschlagskriterien vergeben, 

sofern der öffentliche Auftraggeber folgende Bedingungen überprüft hat: 

a) Das Angebot erfüllt die in den Auftragsunterlagen genannten 

Mindestanforderungen; 

b) der Bewerber oder Bieter wird nicht nach Artikel 106 ausgeschlossen 

oder nach Artikel 107 abgelehnt und 

c) der Bewerber oder Bieter erfüllt die in den Auftragsunterlagen 

genannten Eignungskriterien, und es bestehen keine kollidierenden 

Interessen, die sich negativ auf die Auftragsausführung auswirken 

könnten. 

2. Der öffentliche Auftraggeber wendet für die Bewertung der 

Leistungsfähigkeit eines Bewerbers oder Bieters die Eignungskriterien an. 

Eignungskriterien können sich nur auf die Rechts- und Geschäftsfähigkeit zur 

Ausübung der beruflichen Tätigkeit, auf die wirtschaftliche und finanzielle 

Leistungsfähigkeit sowie auf technische und berufliche Leistungsfähigkeit 

beziehen. 

3. Der öffentliche Auftraggeber wendet für die Bewertung des Angebots die 

Zuschlagskriterien an. 
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4. Der öffentliche Auftraggeber erteilt den Zuschlag auf der Grundlage des 

wirtschaftlich günstigsten Angebots, für das eines der drei folgenden 

Zuschlagsverfahren gelten muss: niedrigster Preis, niedrigste Kosten oder 

bestes Preis-Leistungs-Verhältnis. 

Für das Verfahren der niedrigsten Kosten wendet der öffentliche Auftraggeber 

einen Kosten-Wirksamkeits-Ansatz, beispielsweise den Lebenszyklus-

Kostenansatz, an. 

Für das beste Preis-Leistungs-Verhältnis bewertet der öffentliche Auftraggeber 

den Preis oder die Kosten und andere Qualitätskriterien, die mit dem 

Auftragsgegenstand in Verbindung stehen. 

5. Der Kommission wird die Befugnis übertragen, delegierte Rechtsakte 

gemäß Artikel 210 zur Festlegung detaillierter Vorschriften über die Auswahl- 

und Zuschlagskriterien einschließlich Qualitätskriterien, über das wirtschaftlich 

günstigste Angebot sowie über die Verfahren zur Abschätzung der 

Lebensdauerkosten des Kaufs zu erlassen. Der Kommission wird ebenfalls die 

Befugnis übertragen, delegierte Rechtsakte gemäß Artikel 210 zur Festlegung der 

Unterlagen, die als Nachweis für die Rechts- und Geschäftsfähigkeit sowie für die 

wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit dienen, und der Belege für die 

technische und berufliche Leistungsfähigkeit sowie zur Festlegung detaillierter 

Vorschriften über elektronische Auktionen und ungewöhnlich niedrige Angebote 

zu erlassen." 
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18. Artikel 111 erhält folgende Fassung: 

"Artikel 111 

Abgabe, elektronische Kommunikation und Bewertung 

1. Die Modalitäten der Angebotsabgabe müssen einen effektiven Wettbewerb 

und die Vertraulichkeit der Angebote bis zu deren gleichzeitiger Eröffnung 

gewährleisten. 

2. Die Kommission stellt in Anwendung von Artikel 95 durch geeignete 

Mittel sicher, dass Bieter auf elektronischem Wege ("e-Vergabe") den Inhalt der 

Angebote und ergänzende Unterlagen eingeben können, mit Ausnahme 

hinreichend begründeter Fälle, die in den gemäß Artikel 210 erlassenen 

delegierten Rechtsakten festgelegt sind. Elektronische Kommunikationssysteme 

für den Kommunikations- und Informationsaustausch müssen nicht 

diskriminierend, allgemein verfügbar sowie mit den allgemein verbreiteten 

Erzeugnissen der Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT) kom-

patibel sein und dürfen den Zugang der Wirtschaftsteilnehmer zum 

Vergabeverfahren nicht einschränken. 

Die Kommission erstattet dem Europäischen Parlament und dem Rat regelmäßig 

Bericht über die Fortschritte bei der Umsetzung dieses Absatzes.  
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3. Der öffentliche Auftraggeber kann, sofern dies zweckmäßig und 

verhältnismäßig ist, vorab von den Bietern eine Sicherheitsleistung verlangen, um 

sicherzustellen, dass sie ihr Angebot aufrechterhalten. Die verlangte 

Sicherheitsleistung steht in einem angemessenen Verhältnis zum geschätzten 

Auftragswert, und ihre Höhe wird so angesetzt, dass keine Diskriminierung von 

verschiedenen Wirtschaftsteilnehmern entsteht. 

4. Der öffentliche Auftraggeber öffnet alle Anträge auf Teilnahme und 

Angebote. Folgende Anträge werden jedoch abgelehnt: 

a) Teilnahmeanträge und Angebote, bei denen die Frist für den Eingang 

nicht eingehalten wurde und die nicht geöffnet werden, 

b) Angebote, ▌die bereits geöffnet ▌eingehen und deren Inhalt nicht 

geprüft wird. 

5. Der öffentliche Auftraggeber bewertet alle Teilnahmeanträge oder 

Angebote, die in der Eröffnungsphase nach Absatz 4 nicht abgelehnt wurden, 

anhand der in den Auftragsunterlagen festgelegten Kriterien im Hinblick darauf, 

den Auftrag zu vergeben oder eine elektronische Auktion durchzuführen. 
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6. Teilnahmeanträge und Angebote, bei denen nicht alle in den 

Auftragsunterlagen aufgeführten Mindestanforderungen erfüllt sind, werden 

abgelehnt. 

Außer in hinreichend begründeten Fällen ersucht der Bewertungsausschuss 

oder der öffentliche Auftraggeber den Bewerber oder Bieter, innerhalb der von 

ihm gesetzten Frist zusätzliche Angaben oder fehlende Unterlagen 

nachzureichen, Unterlagen klarzustellen, die zum Beleg von Ausschluss- und 

Eignungskriterien dienen, oder ein ungewöhnlich niedriges Angebot zu 

erläutern. 

7. Der Kommission wird die Befugnis übertragen, delegierte Rechtsakte 

gemäß Artikel 210 zur Festlegung detaillierter Vorschriften zu erlassen über die 

Festsetzung der Fristen für den Eingang von Angeboten und Teilnahmeanträgen, 

über den Zugang zu den Auftragsunterlagen, über die Fristen für die 

Nachreichung zusätzlicher Informationen, über die Fristen in dringenden Fällen, 

über die Kommunikationsmittel zur Abgabe von Angeboten und elektronischen 

Katalogen, über technische und gesetzliche Anforderungen an elektronische 

Systeme zum Datenaustausch sowie über Ausnahmen von der elektronischen 

Einreichung von Angeboten in hinreichend begründeten Fällen. Der 

Kommission wird ferner die Befugnis übertragen, delegierte Rechtsakte gemäß 

Artikel 210 zur Festlegung detaillierter Vorschriften über die Möglichkeit, von 

den Bietern eine Sicherheitsleistung zu verlangen, und über die Bedingungen für 

die Inanspruchnahme bzw. die Freigabe der Sicherheitsleistung, über die 

Eröffnung und Bewertung von Angeboten und Teilnahmeanträgen sowie über die 

Einrichtung und Zusammensetzung von Eröffnungs- und 

Bewertungsausschüssen zu erlassen." 
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19. Artikel 112 erhält folgende Fassung 

"Artikel 112 

Kontaktaufnahme während des Vergabeverfahrens 

1. Während eines Vergabeverfahrens sind Kontakte zwischen dem 

öffentlichen Auftraggeber und den Bewerbern oder Bietern nur unter 

Bedingungen zulässig, die Transparenz, Gleichbehandlung und eine 

ordnungsgemäße Verwaltung nach Artikel 96 gewährleisten. Nach Ablauf der 

Frist für den Eingang von Angeboten nimmt der öffentliche Auftraggeber – 

außer in hinreichend begründeten Fällen – mit dem Bieter Kontakt auf, um 

offensichtliche redaktionellen Irrtümer zu korrigieren oder die Bestätigung 

eines spezifischen oder technischen Bestandteils anzufordern. Diese 

Kontaktaufnahmen wie auch alle anderen Kontakte dürfen nicht zu Änderungen 

der Auftragsunterlagen oder zu wesentlichen Veränderungen der Bedingungen 

des eingereichten Angebots führen, es sei denn, dies ist in einem der in 

Artikel 104 Absatz 1 genannten Vergabeverfahren ausdrücklich vorgesehen. 

2. Der Kommission wird die Befugnis übertragen, delegierte Rechtsakte 

gemäß Artikel 210 hinsichtlich detaillierter Vorschriften über Kontakte zu 

erlassen, die während des Vergabeverfahrens zwischen dem öffentlichen 

Auftraggeber und den Bewerbern oder Bietern zulässig bzw. erforderlich sind." 
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20. Artikel 113 erhält folgende Fassung: 

"Artikel 113 

Vergabeentscheidung und Unterrichtung der Bewerber oder Bieter 

1. Der zuständige Anweisungsbefugte entscheidet unter Einhaltung der in den 

Auftragsunterlagen aufgeführten Auswahl- und Zuschlagskriterien, wem der 

Zuschlag für den Auftrag erteilt wird. 

2. Der öffentliche Auftraggeber unterrichtet alle Bewerber oder Bieter, deren 

Teilnahmeantrag oder Angebot abgelehnt wurde, über die Gründe für die 

Ablehnung und die Dauer der in Artikel 118 Absatz 2 genannten Stillhaltefrist. 

Bei der Vergabe von Einzelverträgen innerhalb eines Rahmenvertrags mit 

erneutem Aufruf zum Wettbewerb unterrichtet der öffentliche Auftraggeber die 

Bieter über das Ergebnis der Bewertung. 

3. Der öffentliche Auftraggeber unterrichtet auf schriftlichen Antrag jeden 

Bewerber, für den kein Ausschlussgrund vorliegt und dessen Angebot den 

Auftragsunterlagen entspricht, über folgende Aspekte: 

a) den Namen des Bieters bzw. die Namen der Bieter, wenn es sich um 

einen Rahmenvertrag handelt, dem bzw. denen der Zuschlag für den 

Auftrag erteilt wurde, sowie – außer im Fall eines Einzelvertrags 

innerhalb eines Rahmenvertrags mit erneutem Aufruf zum 

Wettbewerb – die Merkmale und relativen Vorteile des 

erfolgreichen Angebots, den Preis bzw. den Auftragswert; 
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b) die Fortschritte der Verhandlungen und des Dialogs mit den Bietern. 

Er kann jedoch beschließen, bestimmte Angaben nicht mitzuteilen, wenn die 

Offenlegung dieser Angaben den Gesetzesvollzug behindern, dem öffentlichen 

Interesse zuwiderlaufen, den berechtigten geschäftlichen Interessen von 

Wirtschaftsteilnehmern schaden oder den lauteren Wettbewerb zwischen den 

Wirtschaftsteilnehmern verfälschen würde. 

4. Der Kommission wird die Befugnis übertragen, delegierte Rechtsakte 

gemäß Artikel 210 zur Festlegung detaillierter Vorschriften darüber zu erlassen, 

welche Anforderungen an den Bewertungsbericht und die Vergabeentscheidung 

gestellt werden und was sie beinhalten müssen und wie die Bewerber und Bieter 

unterrichtet werden." 

21. Artikel 114 erhält folgende Fassung: 

"Artikel 114 

Annullierung des Vergabeverfahrens 

Der öffentliche Auftraggeber kann bis zur Unterzeichnung des Vertrags das 

Vergabeverfahren annullieren, ohne dass die Bewerber oder Bieter Anspruch auf 

eine Entschädigung haben. 

Die entsprechende Entscheidung ist zu begründen und den Bewerbern oder 

Bietern baldmöglichst bekannt zu geben. ▌" 
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(22) Folgender Artikel wird eingefügt:  

"Artikel 114a 

Ausführung und Änderungen des Auftrags 

1. Die Auftragsausführung beginnt erst nach Vertragsunterzeichnung. 

2. Der öffentliche Auftraggeber darf einen Auftrag oder Rahmenvertrag nur in 

den in Absatz 3 vorgesehenen Fällen ohne Vergabeverfahren ▌verändern, 

vorausgesetzt, die ▌Änderung bezieht sich nicht auf den Gegenstand des 

Auftrags oder Rahmenvertrags. 

3. Ein Auftrag bzw. ein Einzelauftrag innerhalb eines Rahmenvertrags 

kann in den folgenden Fällen ohne Durchführung eines neuen 

Vergabeverfahrens geändert werden: 

a) bei zusätzlichen Bauleistungen, Lieferungen oder Dienstleistungen 

durch den ursprünglichen Auftragnehmer, die erforderlich 

geworden sind und nicht in der ursprünglichen Auftragsunterlagen 

vorgesehen waren, wenn die nachstehend genannten 

Voraussetzungen erfüllt sind: 

i) Ein Wechsel des Auftragnehmers kann aus technischen 

Gründen im Zusammenhang mit Anforderungen an 

Austauschbarkeit oder Kompatibilität mit vorhandenen 

Ausrüstungsgegenständen, Dienstleistungen oder Anlagen 

nicht erfolgen; 
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ii) ein Wechsel des Auftragnehmers wäre mit beträchtlichen 

Zusatzkosten für den öffentlichen Auftraggeber verbunden 

und 

iii) eine Preiserhöhung, einschließlich des kumulierten 

Nettowerts von aufeinanderfolgenden Änderungen, darf nicht 

mehr als 50 % des ursprünglichen Auftragswerts betragen; 

b) wenn die nachstehend genannten Voraussetzungen erfüllt sind: 

i) Die Änderung wurde erforderlich aufgrund von Umständen, 

die ein seiner Sorgfaltspflicht nachkommender öffentlicher 

Auftraggeber nicht vorhersehen konnte und 

ii) eine Preiserhöhung darf nicht mehr als 50 % des 

ursprünglichen Auftragswerts betragen; 

c) wenn der Wert der Änderung die folgenden Schwellenwerte nicht 

übersteigt: 

i) die in Artikel 118 Absatz 1 und in den gemäß Artikel 190 

Absatz 2 erlassenen delegierten Rechtsakten auf dem Gebiet 

der Maßnahmen im Außenbereich, die zum Zeitpunkt der 

Änderung maßgeblich sind, genannten Schwellenwerte; 

ii) 10 % des ursprünglichen Auftragswerts bei öffentlichen 

Dienstleistungs- und Lieferaufträgen sowie Bau- oder 

Dienstleistungs-Konzessionsverträgen  und 15 % des 

ursprünglichen Auftragswerts bei öffentlichen Bauaufträgen; 
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d) wenn die Mindestanforderungen des ursprünglichen 

Vergabeverfahrens nicht geändert werden; in diesem Fall muss jede 

nachfolgende Änderung des Werts die unter Buchstabe c dieses 

Unterabsatzes festgelegten Bedingungen erfüllen, es sei denn, eine 

solche Änderung des Werts ergibt sich aus der strikten Anwendung 

der Auftragsunterlagen oder der vertraglichen Bestimmungen. 

Unterabsatz 1 Buchstaben a, c und d dieses Absatzes können auch auf 

Rahmenverträge angewandt werden. 

Preisanpassungen werden beim ursprünglichen Auftragswert nicht 

berücksichtigt. 

Der kumulierte Nettowert von mehreren aufeinanderfolgenden Änderungen 

gemäß Unterabsatz 1 Buchstabe c dieses Absatzes darf die dort genannten 

Schwellenwerte nicht übersteigen. 

Der öffentliche Auftraggeber wendet die in Artikel 103 Absatz 1 vorgesehenen 

nachträglichen Veröffentlichungsmaßnahmen an." 
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23. Artikel 115 bis 120 erhalten folgende Fassung: 

"Artikel 115 

Sicherheitsleistungen 

1. Mit Ausnahme der Aufträge mit geringem Wert kann der öffentliche 

Auftraggeber, sofern dies zweckmäßig und verhältnismäßig ist, von Fall zu Fall 

und vorbehaltlich einer Risikoanalyse vom Auftragnehmer eine 

Sicherheitsleistung verlangen, um 

a) die mit den Vorfinanzierungen verbundenen finanziellen Risiken zu 

begrenzen, 

b) im Fall von Bauleistungen, Lieferungen oder komplexen 

Dienstleistungen die Einhaltung der wesentlichen vertraglichen 

Pflichten zu gewährleisten, 

c) die ordnungsgemäße Erfüllung des Auftrags während seines 

Haftungszeitraums sicherzustellen. 

2. Der Kommission wird die Befugnis übertragen, delegierte Rechtsakte 

gemäß Artikel 210 zur Festlegung detaillierter Vorschriften über die Arten von 

Sicherheitsleistungen, die von den Auftragnehmern verlangt werden können, 

einschließlich der Festlegung der Kriterien für die Risikoanalyse, und über den 

Höchstbetrag jeder Art von Sicherheitsleistung als prozentualer Anteil an dem 

Gesamtwert des Auftrags zu erlassen. 



 

 222 

 

Artikel 116 

Schwerwiegende Fehler, Unregelmäßigkeiten oder Betrug 

1. Für die Zwecke dieses Artikels bezeichnet der Ausdruck 

"schwerwiegender Fehler" jegliche Verstöße gegen Vertragsvorschriften 

aufgrund von Handlungen oder Versäumnissen, die dem Haushalt Schaden 

zufügen bzw. zufügen könnten. 

2. Stellt sich heraus, dass das Vergabeverfahren mit schwerwiegenden Fehlern 

oder Unregelmäßigkeiten behaftet ist oder Betrug vorliegt, setzt der öffentliche 

Auftraggeber das Verfahren aus und kann alle erforderlichen Maßnahmen 

ergreifen, einschließlich der Annullierung des Verfahrens. 

3. Stellt sich nach der Unterzeichnung des Vertrags heraus, dass das 

Vergabeverfahren oder die Ausführung des Auftrags mit schwerwiegenden 

Fehlern oder Unregelmäßigkeiten behaftet ist oder dass Betrug vorliegt, kann der 

öffentliche Auftraggeber die Ausführung des Auftrags aussetzen oder ihn 

gegebenenfalls kündigen. 

Die Ausführung eines Auftrags kann auch zum Zweck der Prüfung, ob sich der 

Verdacht auf schwerwiegende Fehler, Unregelmäßigkeiten oder Betrug bestätigt, 

ausgesetzt werden. 

Sind diese schwerwiegenden Fehler, die Unregelmäßigkeiten oder der Betrug 

dem Auftragnehmer anzulasten, so kann der öffentliche Auftraggeber außerdem 

Zahlungen ablehnen oder rechtsgrundlos gezahlte Beträge im Verhältnis zur 

Schwere der schwerwiegenden Fehler, der Unregelmäßigkeiten oder des Betrugs 

wieder einziehen. 
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4. OLAF übt die der Kommission durch die Verordnung (Euratom, EG) 

Nr. 2185/96 des Rates  übertragenen Befugnisse zur Durchführung von 

Kontrollen und Überprüfungen vor Ort in den Mitgliedstaaten und gemäß den 

geltenden Abkommen über Zusammenarbeit und gegenseitige Unterstützung in 

Drittstaaten und in den Räumlichkeiten internationaler Organisationen aus. 

5. Der Kommission wird die Befugnis übertragen, delegierte Rechtsakte 

gemäß Artikel 210 zur Festlegung detaillierter Vorschriften über die Aussetzung 

der Durchführung eines Auftrags im Fall von schwerwiegenden Fehlern, 

Unregelmäßigkeiten oder Betrug ▌zu erlassen." 

▌ 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2185/96;Nr:2185;Year:96&comp=
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Artikel 117 

Öffentlicher Auftraggeber 

1. In den Fällen, in denen die Organe der Union im Sinne von Artikel 2 bzw. 

Exekutivagenturen und Einrichtungen im Sinne der Artikel 208 und 209 

Aufträge auf eigene Rechnung vergeben, gelten sie als öffentliche Auftraggeber, 

es sei denn, sie tätigen die Beschaffung über eine zentrale Beschaffungsstelle. 

Dienststellen dieser Organe gelten nicht als öffentliche Auftraggeber, wenn sie 

untereinander Verwaltungsvereinbarungen schließen. 

Diese Organe übertragen nach Maßgabe von Artikel 65 die Befugnisse, die für 

die Ausübung der Funktion als öffentlicher Auftraggeber erforderlich sind.  

2. Der Kommission wird die Befugnis übertragen, delegierte Rechtsakte 

gemäß Artikel 210 zur Festlegung detaillierter Vorschriften über die Übertragung 

der Funktion als öffentlicher Auftraggeber und über zentrale 

Beschaffungsstellen zu erlassen. 
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Artikel 118 

Schwellenwerte und Stillhaltefrist 

1. Für die Vergabe von öffentlichen Aufträgen und Konzessionsverträgen 

beachtet der öffentliche Auftraggeber bei der Auswahl eines in Artikel 104 

Absatz 1 dieser Verordnung aufgeführten Verfahrens die in Artikel 4 

Buchstaben a und b der Richtlinie 2014/24/EU festgelegten Schwellenwerte. 

Nach diesen Schwellenwerten richten sich die in Artikel 103 Absätze 1 und 2 

dieser Verordnung aufgeführten Veröffentlichungsmaßnahmen. 

2. Vorbehaltlich der Ausnahmen und Bedingungen nach den gemäß dieser 

Verordnung erlassenen delegierten Rechtsakten unterzeichnet der öffentliche 

Auftraggeber bei Aufträgen, deren Wert über den in Absatz 1 genannten 

Schwellenwerten liegt, den Vertrag oder Rahmenvertrag mit dem erfolgreichen 

Bieter erst nach Ablauf einer Stillhaltefrist. 

3. Die Stillhaltefrist beträgt 10 Tage, wenn elektronische 

Kommunikationsmittel genutzt werden, und 15 Tage, wenn andere Mittel 

genutzt werden. 

4. Der Kommission wird die Befugnis übertragen, delegierte Rechtsakte 

gemäß Artikel 210 zur Festlegung detaillierter Vorschriften über getrennte 

Aufträge und Aufträge mit Losen, über die Schätzung des Wertes von 

öffentlichen Aufträgen und Konzessionsverträgen sowie über die Stillhaltefrist 

vor Unterzeichnung des Vertrags zu erlassen. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/24/EU;Year:2014;Nr:24&comp=
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Artikel 119 

Regeln für den Zugang zu Vergabeverfahren 

Die Teilnahme an Vergabeverfahren steht allen natürlichen und juristischen 

Personen im Geltungsbereich der Verträge zu gleichen Bedingungen sowie allen 

natürlichen und juristischen Personen mit Sitz in einem Drittland, das mit der 

Union ein besonderes Abkommen im Bereich der öffentlichen Aufträge 

geschlossen hat, unter den Bedingungen dieses Abkommens offen. Ebenso 

können internationale Organisationen an solchen Verfahren teilnehmen.  

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, delegierte Rechtsakte gemäß 

Artikel 210 zur Festlegung detaillierter Vorschriften über die hinsichtlich des 

Zugangs zu Vergabeverfahren zu erbringenden Nachweise zu erlassen. 

Artikel 120 

Vergabevorschriften der Welthandelsorganisation 

In den Fällen, in denen das im Rahmen der Welthandelsorganisation geschlossene 

multilaterale Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen 

anwendbar ist, steht das Vergabeverfahren unter den Bedingungen dieses 

Übereinkommens auch Wirtschaftsteilnehmern offen, die ihren Sitz in den 

Staaten haben, die es ratifiziert haben." 

____________ 

* Verordnung (EURATOM, EG) Nr. 2185/96 des Rates vom 11. November 

1996 betreffend die Kontrollen und Überprüfungen vor Ort durch die 

Kommission zum Schutz der finanziellen Interessen der Europäischen 

Gemeinschaften vor Betrug und anderen Unregelmäßigkeiten (ABl. L 292 

vom 15.11.1996, S. 2)." 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2185/96;Nr:2185;Year:96&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:292;Day:15;Month:11;Year:1996;Page:2&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:292;Day:15;Month:11;Year:1996;Page:2&comp=
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(24) Artikel 131wird wie folgt geändert: 

 a) Absatz 4 erhält folgende Fassung: 

"4. Artikel 105a Absätze 1 bis 4 und 6 und 7, außer Unterabsatz 1 Buch-

stabe b und Unterabsatz 2 dieses Absatzes, Artikel 106 Absätze 8, 9, 11 und 13 

bis 17 sowie Artikel 108 () ▌gelten für Antragsteller von Finanzhilfen und 

Begünstigte. Artikel 107 gilt für Antragsteller. Antragsteller erklären, ob ▌ eine 

der in Artikel 106 Absatz 1 oder in Artikel 107 genannten Situationen auf sie 

zutrifft und ob sie gegebenenfalls Abhilfemaßnahmen nach Artikel 106 

Absatz 7 Buchstabe a getroffen haben. 

Bei der erforderlichen Überprüfung im Hinblick auf seine laufenden 

Finanzhilfeverfahren und die geltenden Vereinbarungen gemäß Artikel 108 

Absatz 4 gewährleistet der Anweisungsbefugte, dass dem Antragsteller oder 

dem Begünstigten eine Gelegenheit zur Äußerung gegeben wurde, bevor eine 

Maßnahme getroffen wird, die ihn in seinen Rechten beeinträchtigt." 

 b) Absatz 5 wird gestrichen.  

 c) Absatz 6 erhält folgende Fassung: 

"6. Der Kommission wird die Befugnis übertragen, delegierte Rechtsakte 

gemäß Artikel 210 zur Festlegung detaillierter Vorschriften über die 

Vorkehrungen für Finanzhilfeanträge, den Nachweis über die 

Nichteinschlägigkeit einer Ausschlusssituation, Antragsteller ohne 

Rechtspersönlichkeit, juristische Personen, die einen Antragsteller bilden, 

▌Kriterien für die Förderfähigkeit und Finanzhilfen mit geringem Wert zu 

erlassen." 
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(25) Artikel 138 Absatz 2 Unterabsatz 3 erhält folgende Fassung: 

In den Wettbewerbsregeln müssen mindestens die Teilnahmebedingungen, 

einschließlich der Ausschlusskriterien ▌, die Vergabekriterien, die Höhe des 

Preisgeldes und die Zahlungsmodalitäten festgelegt sein. Artikel 105aAbsätze 1 

bis 4 und 6 und 7, Absatz 7 außer Unterabsatz 1 Buchstabe b und Unterabsatz 2 

dieses Absatzes,  sowie Artikel 106Absätze 8, 9, 11 und 13 bis 17 sowie 

Artikel 108 ▌gelten für Teilnehmer und Preisträger. Artikel 107 gilt für Teil-

nehmer." 

(26) In Artikel 139 wird folgender Absatz ▌eingefügt: 

"5a. Artikel 105a, Absatz 1 außer Buchstaben e und f, Artikel 106 Absätze 2 

bis 4, 6 bis 9 und 13 bis 17 sowie die Artikel 107 und 108 gelten für 

spezialisierte Investitionsgesellschaften oder Finanzmittler ▌. Die 

Endempfänger legen den Finanzmittlern eine unterzeichnete 

ehrenwörtliche Erklärung vor, in der sie bestätigen, dass die in Arti-

kel 106 Absatz 1 Buchstaben a, b, c und d oder in Artikel 107 Absatz 1 

Buchstaben b und c dargelegten Situationen nicht auf sie zutreffen." 
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(27) In Artikel 163 erhält Absatz 1 folgende Fassung: 

"1. Der Rechnungshof übermittelt dem betroffenen Organ oder der 

betroffenen Einrichtung sämtliche Bemerkungen, die nach seiner Auffassung 

in einen Sonderbericht aufzunehmen sind. Diese Bemerkungen müssen 

vertraulich bleiben und unterliegen einem kontradiktorischen Verfahren. 

Das betroffene Organ oder die betroffene Einrichtung leitet dem Rechnungshof 

im Allgemeinen binnen sechs Wochen nach der Übermittlung dieser 

Bemerkungen seine bzw. ihre Antworten in Bezug auf diese Bemerkungen zu. 

Diese Frist wird in hinreichend begründeten Fällen ausgesetzt, insbesondere 

dann, wenn es während des kontradiktorischen Verfahrens für das betroffene 

Organ oder die betroffene Einrichtung zur Fertigstellung seiner bzw. ihrer 

Antwort erforderlich ist, Rückmeldungen von Mitgliedstaaten einzuholen. 

Die Antworten des betroffenen Organs oder der betroffenen Einrichtung 

beziehen sich unmittelbar und ausschließlich auf die Bemerkungen des 

Rechnungshofes. 
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Der Rechnungshof stellt sicher, dass Sonderberichte innerhalb eines 

angemessenen Zeitraums, der im Allgemeinen 13 Monate nicht überschreitet, 

erarbeitet und angenommen werden. 

Die Sonderberichte werden zusammen mit den Antworten der betroffenen 

Organe oder Einrichtungen unverzüglich dem Europäischen Parlament und 

dem Rat übermittelt, die gesondert, gegebenenfalls im Benehmen mit der 

Kommission, über deren weitere Behandlung befinden. 

Der Rechnungshof sorgt dafür, dass die Antworten der betroffenen Organe 

oder Einrichtungen auf seine Bemerkungen sowie der Zeitplan für die 

Ausarbeitung des Sonderberichts zusammen mit dem Sonderbericht 

veröffentlicht werden." 

(28) Artikel 166 erhält folgende Fassung: 

"Artikel 166 

Folgemaßnahmen 

1. Gemäß Artikel 319 AEUV und Artikel 106a des Euratom-Vertrags treffen 

die Kommission und die anderen in den Artikeln 208 und 209 dieser 

Verordnung genannten Organe und Einrichtungen alle zweckdienlichen 

Maßnahmen, um den Bemerkungen im Entlastungsbeschluss des 

Europäischen Parlaments sowie den Erläuterungen, die den 

Entlastungsempfehlungen des Rates beigefügt sind, nachzukommen. 
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2. Auf Ersuchen des Europäischen Parlaments oder des Rates erstatten die 

in Absatz 1 genannten Organe und Einrichtungen Bericht über die 

Maßnahmen, die sie aufgrund dieser Bemerkungen und Erläuterungen 

getroffen haben, insbesondere über die Weisungen, die sie ihren am 

Haushaltsvollzug beteiligten Dienststellen erteilt haben. Die Mitgliedstaaten 

arbeiten mit der Kommission zusammen und teilen ihr die Maßnahmen mit, die 

sie auf die sie betreffenden Bemerkungen hin getroffen haben, damit die 

Kommission sie in ihrem eigenen Bericht entsprechend berücksichtigen kann. 

Die Berichte der Organe werden auch dem Rechnungshof zugeleitet." 

(29) Artikel 183 Absatz 4 Unterabsatz 1 erhält folgende Fassung: 

"4. Bei der Teilnahme an Finanzhilfe- oder Vergabeverfahren nach Absatz 1 

unterliegt die Gemeinsame Forschungsstelle nicht den in den Artikeln 105a, 106, 

Artikel 107 Absatz 1 Buchstaben a und b, Artikel 108 und Artikel 131 Absatz 4 

verankerten Bestimmungen über Ausschluss und Sanktionen im Zusammenhang 

mit Auftragsvergabe und Finanzhilfen." 
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(30) Artikel 190 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

"2. Vorbehaltlich der besonderen Bestimmungen zu den Schwellenwerten und 

Modalitäten der Auftragsvergabe für Maßnahmen im Außenbereich, die in den 

gemäß dieser Verordnung zu erlassenden delegierten Rechtsakten festgelegt 

werden, gelten für Aufträge nach diesem Titel die allgemeinen Bestimmungen für 

die Auftragsvergabe in Teil 1 Titel V Kapitel 1. Die Artikel 117 und 120 gelten 

nicht für die in diesem Kapitel geregelte Auftragsvergabe. 

Dieses Kapitel gilt für 

a) die Auftragsvergabe in Fällen, in denen die Kommission Aufträge 

nicht auf eigene Rechnung vergibt, 

b) die Auftragsvergabe durch gemäß Artikel 58 Absatz 1 Buchstabe c 

betraute Einrichtungen oder Personen, soweit dies in der in Artikel 189 

genannten Finanzierungsvereinbarung vorgesehen ist." 
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b) Absatz 4 erhält folgende Fassung: 

"4. Dieses Kapitel gilt nicht für humanitäre Hilfen in Notstandssituationen, 

Katastrophenschutzeinsätze und humanitäre Hilfsmaßnahmen, die 

sektorspezifischen Basisrechtsakten unterliegen." 

31. Artikel 191 erhält folgende Fassung: 

"Artikel 191 

Regeln für den Zugang zu Vergabeverfahren 

1. Die Teilnahme an einem Vergabeverfahren steht allen natürlichen und 

juristischen Personen im Geltungsbereich der Verträge zu gleichen Bedingungen 

sowie sonstigen natürlichen und juristischen Personen nach Maßgabe der 

Sonderbestimmungen in den Basisrechtsakten für den Bereich der jeweiligen 

Zusammenarbeit offen. Ebenso können internationale Organisationen an solchen 

Verfahren teilnehmen. 

2. In den Fällen nach Artikel 54 Absatz 2 können auch andere als die 

Drittlandsangehörigen im Sinne des Absatzes 1 zur Teilnahme zugelassen 

werden, sofern außergewöhnliche Umstände vorliegen, die der zuständige 

Anweisungsbefugte ordnungsgemäß begründet. 
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3. Soll eine Vereinbarung über die Öffnung der Waren- und 

Dienstleistungsmärkte angewandt werden, an der die Union teilnimmt, stehen die 

Vergabeverfahren für aus dem Haushalt finanzierte Aufträge auch anderen als 

den in den Absätzen 1 und 2 genannten natürlichen und juristischen Personen mit 

Sitz in einem Drittland nach den in dieser Vereinbarung festgelegten 

Bedingungen offen. 

4. Der Kommission wird die Befugnis übertragen, delegierte Rechtsakte 

gemäß Artikel 210 zur Festlegung detaillierter Vorschriften über den Zugang zu 

Vergabeverfahren zu erlassen." 

(32) In Artikel 204 wird folgender Absatz angefügt: 

"Sachverständige unterliegen den Bestimmungen in Artikel 105a, Absätze 1 bis 3 

und 7 außer Unterabsatz 1 Buchstabe b und Unterabsatz 2 dieses Absatzes, 

Artikel 106 Absätze 8 bis 10, Absatz 11 Buchstabe a und Absätze 13 bis 17 

sowie in den Artikeln 107 und 108." 
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(33) Artikel 209 wird wie folgt geändert: 

a) Die ersten vier Absätze werden zu Absatz 1; 

b) Der folgende Absatz wird angefügt: 

"2. Artikel 208 Absätze 2 bis 4 finden Anwendung." 
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(34) Artikel 211Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

" Die Überarbeitung betrifft unter anderem die Durchführung der 

Bestimmungen von Teil 1 Titel VIII und die in Artikel 163 Absatz 1 

festgelegten Fristen." 
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Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen 

Union in Kraft. 

Sie gilt ab dem 1. Januar 2016. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 

Mitgliedstaat. 

Geschehen zu … 

Im Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates 

Der Präsident Der Präsident 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
EUROPÄISCHES PARLAMENT  2015 - 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AUSZUG 
 

AUS DEM DOKUMENT „ANGENOMMENE TEXTE“ 
 
 

DER TAGUNG VOM 
 

05. – 08. Oktober 2015 
 
 
 

(Teil II) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
 

 

DE  In Vielfalt geeint DE 





 

  3 

INHALTSVERZEICHNIS 
 

P8_TA-PROV(2015)0343 ........................................................................................................ 5 
LAGE IN THAILAND 

P8_TA-PROV(2015)0344 ...................................................................................................... 11 
DIE MASSENVERTREIBUNG VON KINDERN IN NIGERIA INFOLGE DER ANGRIFFE VON BOKO 
HARAM 

P8_TA-PROV(2015)0345 ...................................................................................................... 19 
DER FALL ALI MOHAMMED AL-NIMR 

P8_TA-PROV(2015)0346 ...................................................................................................... 23 
ZAHLUNGSDIENSTE IM BINNENMARKT ***I 

P8_TA-PROV(2015)0348 .................................................................................................... 297 
DIE TODESSTRAFE 

P8_TA-PROV(2015)0349 .................................................................................................... 303 
LEHREN AUS DER ROTSCHLAMMKATASTROPHE IN UNGARN - FÜNF JAHRE NACH DEM UNFALL 

P8_TA-PROV(2015)0350 .................................................................................................... 311 
ERNEUERUNG DES EU-AKTIONSPLANS ZUR GLEICHSTELLUNG DER GESCHLECHTER UND 
MACHTGLEICHSTELLUNG DER FRAUEN IN DER ENTWICKLUNGSZUSAMMENARBEIT 
 





 

  5 

Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2015)0343 
Lage in Thailand  
Entschließung des Europäischen Parlaments vom 8. Oktober 2015 zur Lage in Thailand 
(2015/2875(RSP)) 
 
Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf seine früheren Entschließungen zu Thailand, insbesondere die 
Entschließungen vom 20. Mai 20101, vom 6. Februar 20142 und vom 21. Mai 20153, 

– unter Hinweis auf die Erklärung des Sprechers der Vizepräsidentin der 
Kommission/Hohen Vertreterin der Union für Außen- und Sicherheitspolitik, Federica 
Mogherini, vom 2. April 2015 zu Entwicklungen in Thailand, 

– unter Hinweis auf die am 14. November 2014, 30. Juni 2015 und 24. September 2015 
von der EU-Delegation in Thailand in Abstimmung mit den Missionschefs der EU in 
Thailand veröffentlichte Erklärungen, 

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates vom 23. Juni 2014 zu Thailand, 

– unter Hinweis auf die Antwort der damaligen Vizepräsidentin der Kommission/Hohen 
Vertreterin der Union für Außen- und Sicherheitspolitik, Catherine Ashton, vom 
15. Mai 2013 im Namen der Kommission zur Lage von Andy Hall, 

– unter Hinweis auf die Presseerklärung des Sonderberichterstatters der Vereinten 
Nationen zur Förderung und zum Schutz des Rechts auf Freiheit der Meinung und des 
Ausdrucks vom 1. April 2015,  

– unter Hinweis auf die allgemeine regelmäßige Überprüfung Thailands vor dem 
Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen vom 5. Oktober 2011 und die daraus 
hervorgegangenen Empfehlungen, 

– unter Hinweis auf die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte von 1948, 

– unter Hinweis auf die Erklärung der Vereinten Nationen zu 
Menschenrechtsverteidigern aus dem Jahre 1998, 

                                                 
1  ABl. C 161 E vom 31.5.2011, S. 152. 
2  Angenommene Texte, P7_TA(2014)0107. 
3  Angenommene Texte, P8_TA(2015)0211. 
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– unter Hinweis auf den Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte 
(IPBPR) von 1966, zu dessen Vertragsparteien Thailand gehört, 

– unter Hinweis auf das Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen Folter und 
andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe von 1984, 

– unter Hinweis auf die Menschenrechtserklärung des Verbands Südostasiatischer 
Nationen, 

– gestützt auf Artikel 135 Absatz 5 und Artikel 123 Absatz 4 seiner Geschäftsordnung, 

A. in der Erwägung, dass die Regierung von Thailand am 20. Mai 2014 vom Militär des 
Landes abgesetzt und anschließend im ganzen Land das Kriegsrecht verhängt wurde, 
woraufhin die Polizeibehörde der Übergangsregierung, das Zentrum für die Verwaltung 
von Frieden und Ordnung, aufgelöst wurde; 

B. in der Erwägung, dass die Streitkräfte anschließend einen Nationalrat für Frieden und 
Ordnung (NCPO) unter der Führung von General Prayuth Chan-ocha eingerichtet 
haben, der über schrankenlose Vollmachten und unbegrenzte Befugnisse verfügt, 
Anordnungen zu erlassen und Verfassungsreformen durchzuführen; 

C. in der Erwägung, dass vom NCPO geschaffene wichtige Verfassungsorgane durch 
Militärangehörige kontrolliert werden und dass alle Mitglieder des NCPO absolute 
Immunität für ihre Handlungen verfügen und für etwaiges Fehlverhalten nicht 
verantwortlich gemacht bzw. zur Rechenschaft gezogen werden können, solange sie 
gemäß Artikel 44 und 47 der Übergangsverfassung im Amt sind; 

D. in der Erwägung, dass der konstituierende Ausschuss den neuen Verfassungsentwurf 
am 29. August 2015 fertiggestellt hat, der dann am 6. September 2015 vom Nationalen 
Reformrat abgelehnt wurde; in der Erwägung, dass ein neuer konstituierender 
Ausschuss nun einen neuen Verfassungsentwurf binnen 180 Tagen ausarbeiten soll und 
dass sich die Militärherrschaft über das Land infolge der jüngsten Ablehnung des 
Verfassungsentwurfs verlängern könnte; 

E. in der Erwägung, dass führende Websites zur Politik und Menschenrechtslage in 
Thailand vom NCPO gemäß Artikel 44 der Übergangsverfassung der Gefährdung der 
nationalen Sicherheit beschuldigt werden und dass Fernsehsender und lokale 
Radiostationen, die einem der politischen Lager des Landes zugerechnet werden, 
massiv zensiert werden; 

F. in der Erwägung, dass die Versammlungsfreiheit durch das vor kurzem verabschiedete 
Gesetz über öffentliche Versammlungen, das am 14. August 2015 in Kraft trat, massiv 
eingeschränkt wird und Straftaten wie die Störung der öffentlichen Dienste gemäß 
diesem Gesetz nun mit langen Gefängnisstrafen von bis zu zehn Jahren geahndet 
werden können;  

G. in der Erwägung, dass Armeeangehörige zu „Beamten zur Aufrechterhaltung von 
Frieden und Ordnung“ ernannt wurden und dadurch befugt sind, Menschen willkürlich 
festzunehmen, Ermittlungen durchzuführen und Durchsuchungen ohne 
Durchsuchungsbefehl vorzunehmen; 

H. in der Erwägung, dass Teilnehmer an friedlichen Demonstrationen wiederholt wegen 



 

  7 

Aufruhr und anderen Gesetzesverstößen angeklagt und 14 Aktivisten der 
Neudemokratischen Bewegung verhaftet wurden; 

I. in der Erwägung, dass die Todesstrafe in Thailand immer noch vollstreckt wird und 
dass die Bedingungen, unter denen sie verhängt werden kann, durch neue 
Gesetzesvorschriften erweitert wurden;  

J. in der Erwägung, dass die Zahl der unter Berufung auf das Majestätsbeleidigungsgesetz 
inhaftierten Personen seit dem Putsch sprunghaft angestiegen ist; 

K. in der Erwägung, dass der Nationalen Menschenrechtskommission der Zugang zu 
Folter- und Misshandlungsopfern verwehrt wird, die ohne Anklage oder 
Gerichtsverfahren auf Anordnung der Militärgerichte für unbegrenzte Zeit in Haft 
gehalten werden;  

L. in der Erwägung, dass sich die Sicherheit von Menschen, die sich für lokale 
Gemeinschaften oder die Landrechte engagieren, seit dem Putsch verschlechtert hat; 

M. in der Erwägung, dass Thailand die Genfer Flüchtlingskonvention von 1951 und das 
dazugehörige Protokoll von 1967 nicht unterzeichnet hat und dass das Land über 
keinen formalen nationalen Asylrahmen verfügt; in der Erwägung, dass die staatlichen 
Stellen Thailands nach wie vor Flüchtlinge und Asylsuchende in Länder zurückführen, 
in denen diesen wahrscheinlich Verfolgung droht; 

N. in der Erwägung, dass Thailand gemäß internationalen Abkommen, denen es 
beigetreten ist, verpflichtet ist, Fälle von Folter, Tod in der Haft und anderen 
mutmaßlichen schweren Menschenrechtsverletzungen zu untersuchen und angemessen 
strafrechtlich zu verfolgen; 

O. in der Erwägung, dass das Strafverfahren wegen Verleumdung gegen den EU-Bürger 
und Verfechter der Arbeitnehmerrechte Andy Hall, eingestellt wurde, er sich aber 
immer noch wegen Computer- und Verleumdungsstraftaten sowie wegen zwei 
Zivilklagen wegen Verleumdung vor Gericht verantworten muss, die in einer 
siebenjährigen Haftstrafe und einer Geldbuße in Höhe von mehreren Millionen USD 
münden könnten, da er zu einem Bericht von Finnwatch beigetragen hat, in dem einem 
thailändischen Ananasgroßhändler Verstöße gegen das Arbeitsrecht zur Last gelegt 
werden, wobei Verstöße dieses Unternehmens gegen Arbeitnehmerrechte vom 
thailändischen Arbeitsministerium sowie von einem Beschäftigten der Firma vor 
Gericht bestätigt wurden; in der Erwägung, dass der Fall von Andy Hall am 
19. Oktober 2015 vor Gericht verhandelt wird;  

P. in der Erwägung, dass Thailand zwar das Übereinkommen 29 der Internationalen 
Arbeitsorganisation ratifiziert hat, Arbeitsmigranten dort aber wenig Schutz genießen; 
in der Erwägung, dass der Menschenhandel mit Arbeitskräften ein gravierendes 
Problem ist; in der Erwägung, dass die Lage im Fischereisektor besonderen Anlass zur 
Sorge bereitet;  

Q. in der Erwägung, dass die EU die erst 2013 begonnenen Verhandlungen mit Thailand 
über ein bilaterales Freihandelsabkommen auf Eis gelegt hat und dass sie nicht bereit 
ist, das im November 2013 abgeschlossene Partnerschafts- und 
Kooperationsabkommen zu unterzeichnen, solange es in Thailand keine demokratische 
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Regierung gibt; in der Erwägung, dass die EU der drittgrößte Handelspartner Thailands 
ist; 

1. begrüßt das starke Engagement der EU für die Menschen in Thailand, mit denen sie seit 
langer Zeit intensive politische, wirtschaftliche und kulturelle Kontakte pflegt; betont, 
dass die EU als ein Freund und Partner Thailands wiederholt eine Rückkehr zu 
demokratischen Verhältnissen gefordert hat; 

2. ist jedoch zutiefst über die sich Menschenrechtslage in Thailand besorgt, die sich seit 
dem rechtswidrigen Staatsstreich vom Mai 2014 verschlechtert hat; 

3. fordert die staatlichen Stellen Thailands nachdrücklich auf, die einschneidenden 
Beschränkungen des Rechts auf Freiheit und der friedlichen Wahrnehmung anderer 
Menschenrechte, insbesondere der im Zusammenhang mit der friedlichen Mitwirkung 
an politischen Aktivitäten, aufzuheben; 

4. fordert die staatlichen Stellen Thailands auf, Schuldsprüche und Gerichtsurteile wieder 
aufzuheben, Anklagen zurückzuziehen sowie Medienvertreter und andere Personen 
freizulassen, die wegen der friedlichen Wahrnehmung ihres Rechts auf freie 
Meinungsäußerung bzw. Versammlungsfreiheit verurteilt oder angeklagt worden sind; 
fordert die Regierung auf, Artikel 44 der Übergangsverfassung und andere 
Bestimmungen umgehend abzuschaffen, auf die die thailändischen Staatsorgane 
zurückgreifen, um die Grundfreiheiten einzuschränken und straflos 
Menschenrechtsverletzungen zu begehen; 

5. fordert die staatlichen Stellen Thailands auf, Gefahren für die Sicherheit der 
Bevölkerung abzuwenden und stärker auf die Anliegen von Bevölkerungsgruppen und 
Landrechteaktivisten einzugehen; 

6. fordert die staatlichen Stellen Thailands auf, so rasch wie möglich mit der Übergabe der 
politischen Macht vom Militär an zivile Stellen zu beginnen; nimmt die konkreten 
Pläne für eine freie und faire Wahl zur Kenntnis und fordert, dass der Zeitplan dabei 
eingehalten wird; 

7. spricht sich für die Übertragung aller Gerichtsverfahren, die Zivilisten betreffen, von 
Militärgerichten an zivile Gerichte sowie für die Einstellung willkürlicher Festnahmen 
unter Berufung auf das Kriegsrecht und für Maßnahmen ein, mit denen die Befugnisse 
des Militärs, Zivilisten zu inhaftieren, eingeschränkt und nicht ausgeweitet werden; 

8. fordert die staatlichen Stellen auf, das Majestätsbeleidigungsgesetz einer Überprüfung 
zu unterziehen, damit verhindert wird, dass die friedliche Wahrnehmung des Rechts auf 
die freie Äußerung politischer Meinungen unter Strafe gestellt wird, und fordert des 
Weiteren, dass dieses Gesetz fortan nicht mehr massiv bei Sachverhalten, die damit in 
keinem Zusammenhang stehen, angewandt wird;  

9. fordert, dass das Recht auf Sicherheit (unter anderem von Menschenrechtsverteidigern) 
geachtet und gewahrt wird und dass alle Verstöße gegen die Rechte von 
Menschenrechtsverfechtern ohne Verzug zum Gegenstand einer wirksamen und 
unabhängigen Untersuchung gemacht werden; 

10. nimmt zur Kenntnis, dass die thailändische Regierung einen neuen Ausschuss 
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eingerichtet hat, der so rasch wie möglich einen neuen Verfassungsentwurf ausarbeiten 
soll; fordert eine Verfassung auf der Grundlage demokratischer Prinzipien, wie 
Gleichheit, Freiheit, faire Vertretung, Transparenz, Rechenschaftspflicht, 
Menschenrechte, Rechtsstaatlichkeit und öffentlicher Zugang zu Ressourcen; 

11. fordert die thailändische Regierung insbesondere vor dem Hintergrund der immer 
strengeren Auslegung der Verleumdungsgesetze des Landes auf, ihre eigenen 
verfassungsmäßigen und völkerrechtlichen Verpflichtungen zu erfüllen, was die 
Unabhängigkeit der Justiz, das Recht auf freie Meinungsäußerung, Vereinigungs- und 
Versammlungsfreiheit und politischen Pluralismus anbelangt; 

12. nimmt die Maßnahmen der thailändischen Regierung zur Kenntnis, die 
Mindeststandards für die Beseitigung von Menschenhandel einzuhalten und der 
grassierenden Form der modernen Sklaverei ein Ende zu setzen, wie es sie in der 
Lieferkette der Fischereiindustrie des Landes gibt; legt der Regierung nahe, diese 
Maßnahmen dringend umzusetzen und ihre Anstrengungen in dieser Hinsicht zu 
verstärken;  

13. fordert Thailand auf, die Genfer Flüchtlingskonvention von 1951 und das dazugehörige 
Protokoll von 1967 zu unterzeichnen und zu ratifizieren; 

14. fordert Thailand nachdrücklich auf, konkrete Schritte in Richtung der Abschaffung der 
Todesstrafe zu unternehmen;  

15. begrüßt ausdrücklich die Verabschiedung des thailändischen Gesetztes zur 
Gleichstellung der Geschlechter, was ein Anzeichen für eine stärker inklusive 
Einstellung bei der rechtlichen Behandlung von Lesben, Schwulen, Bi- und 
Transsexuellen in Zukunft ist;  

16. begrüßt die Entscheidung, das Strafverfahren wegen Verleumdung gegen Andy Hall 
einzustellen und ihn auf freien Fuß zu setzen; fordert, dass auch die Anklagen gegen 
ihn wegen Computer- und Verleumdungsstraftaten vor dem Strafgericht von Süd-
Bangkok fallengelassen werden, da seine Handlungen im Rahmen seines 
Menschenrechtsengagements darauf abzielten, Fälle von Menschenhandel aufzudecken 
und die Rechtslage von Arbeitsmigranten in Thailand zu verbessern, und er das Recht 
hat, Recherchen durchzuführen und sich zu engagieren, ohne Vergeltungsmaßnahmen 
fürchten zu müssen; weist im Hinblick auf die Zivilklagen wegen Verleumdung mit 
Besorgnis darauf hin, dass sein Prozess möglicherweise nicht völlig unparteiisch ist, da 
es Berichte über Verbindungen bei den Eigentumsverhältnissen zwischen dem 
Unternehmen, das als Kläger auftritt, und ranghohen thailändischen Politikern gibt; 
fordert die EU-Delegation auf, die Rechtslage von Andy Hall weiterhin aufmerksam zu 
verfolgen und einen Prozessbeobachter zu seinem Verfahren zu entsenden; 

17. begrüßt, dass die Journalisten Chutima „Oi“ Sidasathian und Alan Morison am 
1. September 2015 vom Provinzgericht in Phuket freigesprochen wurden;  

18. fordert die internationale Gemeinschaft und die EU im Besonderen nachdrücklich auf, 
alles in Ihrer Macht Stehende zu tun, um gegen Menschenhandel, Sklavenarbeit und 
Zwangsmigration vorzugehen, indem eine internationale Zusammenarbeit bei der 
Überwachung und Prävention von Menschenrechtsverletzungen im Zusammenhang mit 
Arbeitsfragen befördert wird; 
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19. legt der EU und der thailändischen Regierung nahe, in einen konstruktiven Dialog über 
Fragen des Menschenrechtsschutzes und Demokratisierungsprozesses in Thailand und 
der Region zu treten; bekräftigt seine Unterstützung des Demokratisierungsprozesses in 
Thailand; 

20. unterstützt die Kommission und den Europäischen Auswärtigen Dienst (EAD) dabei, 
den wirtschaftlichen und politischen Druck auf Thailand aufrechtzuerhalten, damit eine 
Rückkehr des Landes zu einer demokratischen Regierungsform gewährleistet ist; 
erinnert die thailändische Regierung in diesem Zusammenhang daran, dass sie keine 
Fortschritte beim Freihandelsabkommen und beim Partnerschafts- und 
Assoziierungsabkommen zwischen der EU und Thailand erwarten darf, solange die 
Militärjunta an der Macht bleibt; 

21. begrüßt die neue Aufgabe Thailands als Länderkoordinator für die Beziehungen 
zwischen ASEAN und der EU für den Zeitraum von 2015 bis 2018; weist auf den 
gegenseitigen Nutzen der Zusammenarbeit zwischen ASEAN und der EU für beide 
Seiten hin; 

22. fordert den EAD und die EU-Delegation sowie die diplomatischen Vertretungen der 
Mitgliedstaaten auf, alle zur Verfügung stehenden Instrumente zu nutzen, um für die 
Achtung der Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit in Thailand zu sorgen, 
insbesondere durch die Fortführung der Praxis, Ermittlungen gegen Oppositionsführer 
und entsprechende Anhörungen vor Gericht zu beobachten; 

23. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung der Vizepräsidentin der 
Kommission/Hohen Vertreterin der Union für Außen- und Sicherheitspolitik, der 
Kommission, der Regierung und dem Parlament Thailands, den Parlamenten und 
Regierungen der Mitgliedstaaten, dem Hohen Kommissar der Vereinten Nationen für 
Menschenrechte und den Regierungen des Verbands Südostasiatischer Nationen zu 
übermitteln. 
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2015)0344 
Die Massenvertreibung von Kindern in Nigeria infolge der Angriffe von 
Boko Haram  
Entschließung des Europäischen Parlaments vom 8. Oktober 2015 zu der 
Massenvertreibung von Kindern in Nigeria infolge der Angriffe von Boko Haram 
(2015/2876(RSP)) 
 
Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf seine vorangegangenen Entschließungen zu Nigeria, insbesondere 
vom 17. Juli 20144 und vom 30. April 20155, 

– unter Hinweis auf frühere Erklärungen der Vizepräsidentin der Kommission und Hohen 
Vertreterin der Union für Außen- und Sicherheitspolitik, Federica Mogherini, 
einschließlich der Erklärungen vom 8. Januar, 19. Januar, 31. März, 14. April, 15. April 
und 3. Juli 2015, 

– unter Hinweis auf die Erklärung des Präsidenten des Sicherheitsrats der Vereinten 
Nationen vom 28. Juli 2015,  

– unter Hinweis auf die Rede von Präsident Muhammadu Buhari vor der 
Generalversammlung der Vereinten Nationen am 28. September 2015 und das 
Gipfeltreffen der Vereinten Nationen zur Bekämpfung des Terrorismus, 

– unter Hinweis auf das Cotonou-Abkommen, 

– unter Hinweis auf die am 31. Oktober 2000 verabschiedete Resolution 1325 des 
Sicherheitsrats der Vereinten Nationen zu Frauen, Frieden und Sicherheit, 

– unter Hinweis auf das Übereinkommen über die Rechte des Kindes der Vereinten 
Nationen und die Charta für die Rechte und das Wohl des Kindes der Organisation der 
Afrikanischen Einheit (OAU, 1990), 

– unter Hinweis auf die 2003 von der Bundesregierung Nigerias in den Rang eines 
Gesetzes erhobene Kinderrechtsverordnung, 

4  Angenommene Texte, P8_TA(2014)0008.  
5  Angenommene Texte, P8_TA(2015)0185. 
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– unter Hinweis auf die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte von 1948, 

– unter Hinweis auf das von Nigeria am 16. Mai 2003 ratifizierte Übereinkommen der 
Afrikanischen Union über die Verhütung und Bekämpfung des Terrorismus und das 
von Nigeria am 22. Dezember 2008 ratifizierte Zusatzprotokoll hierzu, 

– unter Hinweis auf den Nothilfe-Treuhandfonds der Europäischen Union zur 
Unterstützung der Stabilität und zur Bekämpfung der Ursachen von irregulärer 
Migration und Vertreibungen in Afrika, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für 
Menschenrechte vom 29. September 2015 über von Boko Haram begangene 
Gewaltakte und Gräueltaten und die Auswirkungen auf die Menschenrechte in den 
betroffenen Ländern; unter Hinweis auf die Erklärungen des Hohen Kommissars der 
Vereinten Nationen für Menschenrechte, wonach Angehörige von Boko Haram 
möglicherweise aufgrund von Kriegsverbrechen angeklagt werden können;  

– gestützt auf Artikel 135 Absatz 5 und Artikel 123 Absatz 4 seiner Geschäftsordnung, 

A. in der Erwägung, dass Nigeria – die bevölkerungsreichste und größte Volkswirtschaft 
Afrikas, in der zahlreiche Ethnien zusammenleben und die von großen regionalen und 
religiösen Gegensätzen und einem Nord-Süd-Gefälle mit schwerwiegenden 
wirtschaftlichen und sozialen Ungleichheiten geprägt ist – seit 2009 Kampfgebiet der 
islamischen Terrororganisation Boko Haram ist, die dem Da'isch Gefolgschaft 
geschworen hat; in der Erwägung, dass diese Terrororganisation zunehmend eine 
Bedrohung für die Stabilität Nigerias und Westafrikas darstellt; in der Erwägung, dass 
die nigerianischen Sicherheitskräfte bei Militäreinsätzen zur Bekämpfung der Unruhen 
häufig auf übermäßige Gewalt zurückgegriffen und Rechtsverstöße begangen haben; 

B. in der Erwägung, dass Boko Haram in den vergangenen vier Monaten mindestens 
1 600 Zivilisten getötet hat, womit sich die Opferzahl allein im Jahr 2015 auf über 
3 500 erhöht; 

C. in der Erwägung, dass das gezielte Vorgehen von Boko Haram gegen Schulkinder in 
der Region dazu geführt hat, dass Kinder seit dem Beginn der Umtriebe der 
Terrorgruppe keinen Zugang mehr zu Bildung haben, und dass der UNESCO zufolge in 
keinem Land der Welt mehr Kinder im Grundschulalter keine Schule besuchen als in 
Nigeria (10,5 Millionen); in der Erwägung, dass Boko Haram wie auch Al-Schabab in 
Somalia, AQIM, Mujao und Ansar Dine im Norden Malis und die Taliban in 
Afghanistan und Pakistan gezielt gegen Kinder und Frauen vorgeht, die 
Bildungseinrichtungen besuchen; 

D. in der Erwägung, dass Übergriffe und Selbstmordanschläge trotz der Vorstöße 
nigerianischer und regionaler Streitkräfte zunehmend auch in den Nachbarstaaten 
verübt werden und dadurch die Stabilität und die Lebensgrundlagen von Millionen 
Menschen in der gesamten Region bedroht sind; in der Erwägung, dass Kinder 
aufgrund der sich verschlechternden humanitären Lage, die von einer immer 
gravierenderen Ernährungsunsicherheit und einem unzureichenden Zugang zu Bildung, 
sauberem Trinkwasser und Gesundheitsdienstleistungen gekennzeichnet ist, stark 
gefährdet sind; 
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E. in der Erwägung, dass die Gewalt in den Bundesstaaten Borno, Yobe und Adamawa 
Schätzungen der Vereinten Nationen zufolge dazu geführt hat, dass die Zahl der 
Binnenvertriebenen in jüngster Zeit dramatisch auf 2,1 Millionen Menschen – davon 
nach Angaben der IOM 58 % Kinder – angestiegen ist; in der Erwägung, dass 
insgesamt mehr als drei Millionen Menschen von den Unruhen betroffen sind und 
5,5 Millionen Menschen im Tschadseebecken humanitäre Hilfe benötigen; 

F. in der Erwägung, dass es Nigeria trotz der Drohungen von Boko Haram, die 
Stimmabgabe zu behindern, gelungen ist, weitgehend friedliche Präsidentschafts- und 
Gouverneurswahlen abzuhalten; in der Erwägung, dass Nigeria und seine 
Nachbarstaaten am 11. Juni 2015 in Abuja einen multinationalen Einsatzverband 
(MNJTF) gegründet haben, mit dem die im Januar 2015 in Niamey gefassten 
Beschlüsse, Boko Haram zu bekämpfen, umgesetzt werden sollen; 

G. in der Erwägung, dass Boko Haram seit 2009 mehr als 2 000 Frauen und Mädchen in 
Nigeria entführt hat, wozu auch die Verschleppung von 276 Schulmädchen am 
14. April 2014 in Chibok im Nordosten des Landes gehört, die die ganze Welt 
erschüttert und eine internationale Kampagne („Bring back our Girls“ – Bringt unsere 
Mädchen zurück) für ihre Befreiung ausgelöst hat; in der Erwägung, dass fast 
eineinhalb Jahre danach immer noch mehr als 200 der bei diesem Angriff entführten 
Mädchen verschollen sind; 

H. in der Erwägung, dass seither zahlreiche weitere Kinder verschwunden sind oder 
verschleppt wurden und zwangsweise als Kindersoldaten oder Haushaltshilfen 
eingesetzt werden und dass die Mädchen vergewaltigt und zwangsverheiratet oder zum 
Übertritt zum Islam gezwungen werden; in der Erwägung, dass seit April 2015 etwa 
300 weitere Mädchen, die von den nigerianischen Streitkräften aus Hochburgen der 
Terroristen befreit wurden, und etwa 60 andere Mädchen, die ihren Entführern aus 
einem anderen Lager entkommen konnten, der Organisation Human Rights Watch 
(HRW) ihr Leben in Gefangenschaft als von täglicher Gewalt und Terror sowie 
physischem und psychischem Missbrauch geprägt geschildert haben; in der Erwägung, 
dass der bewaffnete Konflikt im Nordosten Nigerias der Sonderbeauftragten der 
Vereinten Nationen für Kinder und bewaffnete Konflikte zufolge im vergangenen Jahr 
einer der schlimmsten Konflikte weltweit für Kinder gewesen ist, da er von Tötungen, 
einer zunehmenden Zahl von Rekrutierungen und dem Missbrauch von Kindern, 
zahllosen Entführungen und sexueller Gewalt gegen Mädchen gekennzeichnet war; in 
der Erwägung, dass Angaben von UNICEF zufolge mehr als 23 000 Kinder gewaltsam 
von ihren Eltern getrennt und zum Verlassen ihres Elternhauses gezwungen worden 
sind und innerhalb Nigerias um ihr Leben laufen mussten oder die Grenze nach 
Kamerun, Tschad und Niger überquert haben; 

I. in der Erwägung, dass die meisten Kinder, die in Lagern für Binnenvertriebene und 
Flüchtlinge leben, einen oder beide Elternteile (die entweder getötet wurden oder 
verschollen sind) sowie Geschwister und andere Verwandte verloren haben; in der 
Erwägung, dass zwar eine ganze Reihe internationaler und nationaler humanitärer 
Organisationen in den Lagern tätig ist, der Zugang vieler dieser Kinder zu 
grundlegenden Rechten – einschließlich Nahrung, Obdach (überfüllt und 
unhygienisch), Gesundheitsdienstleistungen und Bildung – jedoch katastrophal schlecht 
ist; 
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J. in der Erwägung, dass in der Teilregion (Nigeria, Kamerun, Tschad und Niger) 
mindestens 208 000 Kinder keinen Zugang zu Bildung und 83 000 Kinder keinen 
Zugang zu sauberem Trinkwasser haben und 23 000 Kinder im Nordosten Nigerias von 
ihren Familien getrennt worden sind; 

K. in der Erwägung, dass die Zahl der Übergriffe von Boko Haram sowohl in Nigeria als 
auch in den Nachbarstaaten Kamerun, Tschad und Niger gestiegen ist; in der 
Erwägung, dass Boko Haram nach wie vor Kinder und Frauen entführt, Sprengstoff an 
ihnen befestigt und sie so ohne ihr Wissen für Selbstmordanschläge missbraucht; in der 
Erwägung, dass manche der Menschen, die auf der zu Tschad gehörenden Seite des 
Tschadsees Schutz gesucht haben, von den gleichen Terroristen auf tschadischem 
Boden erneut angegriffen worden sind; 

L. in der Erwägung, dass die EU im Juni 2015 21 Mio. EUR an humanitärer Hilfe 
bereitgestellt hat, mit denen von der Gewalt der Terrororganisationen betroffenen 
Vertriebenen in Nigeria und den Nachbarstaaten geholfen werden soll; 

M. in der Erwägung, dass UNICEF gemeinsam mit den Regierungen und weiteren 
Partnern in Nigeria, Kamerun, Tschad und Niger seine Arbeit intensiviert und 
Tausenden Kindern und ihren Familien in der Region mit dem Zugang zu sauberem 
Trinkwasser, Bildung, Beratung und psychologischer Unterstützung sowie Impfungen 
und der Behandlung von schweren Fällen von akuter Unterernährung zur Seite steht; in 
der Erwägung, dass UNICEF nur 32 % der 50,3 Millionen erhalten hat, die es in diesem 
Jahr für seine humanitäre Arbeit in der Tschadseeregion angefordert hat; 

N. in der Erwägung, dass zahlreiche entführte Frauen und Mädchen, die entkommen 
konnten bzw. gerettet oder befreit wurden, nun schwanger sind und dringend 
Gesundheitsdienstleistungen für Schwangere und Mütter benötigen, während andere 
Frauen und Mädchen Human Rights Watch zufolge keinen Zugang zu grundlegenden 
medizinischen Untersuchungen nach Vergewaltigungen, posttraumatischer Versorgung, 
sozialer Unterstützung und Beratung für Vergewaltigungsopfer haben; in der 
Erwägung, dass einer Erklärung der Kommission zufolge Frauen immer dann, wenn die 
Schwangerschaft unerträgliches Leiden verursacht, Zugang zu allen Dienstleistungen 
der Sexual- und Fortpflanzungsmedizin haben müssen, die ihrem Gesundheitszustand 
angemessen sind, und dass die Kommission somit festgestellt hat, dass das humanitäre 
Völkerrecht in jedem Fall Vorrang haben muss; 

1. verurteilt aufs Schärfste die Verbrechen von Boko Haram, darunter terroristische 
Überfälle und Selbstmordanschläge in Tschad, Kamerun und Niger; betrauert die Opfer 
und bekundet allen Familien, die Angehörige verloren haben, sein Mitgefühl; verurteilt 
die anhaltende erbarmungslose Gewalt in den nigerianischen Bundesstaaten Borno, 
Yobe und Adamawa sowie in anderen Städten des Landes; 

2. missbilligt Handlungen, die zu Massenvertreibungen unschuldiger Kinder geführt 
haben, und fordert sofortige und koordinierte internationale Maßnahmen, mit denen die 
Organisationen der Vereinten Nationen und nichtstaatliche Organisationen dabei 
unterstützt werden, zu verhindern, dass vertriebene Kinder und Jugendliche von der 
terroristischen Sekte Boko Haram als Sexsklaven missbraucht, anderen Formen 
sexueller Gewalt ausgesetzt, verschleppt und zur Beteiligung an bewaffneten 
Überfällen auf zivile, staatliche und militärische Ziele in Nigeria gezwungen werden; 
hält es für dringend geboten, die Kinderrechte in Nigeria – einem Land, in dem über 
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40 % der Gesamtbevölkerung zwischen 0 und 14 Jahre alt sind – angemessen zu 
schützen; 

3. vertritt die Auffassung, dass bei Kindern, die ehedem Boko Haram oder anderen 
bewaffneten Gruppen angehörten, als Alternative zu strafrechtlicher Verfolgung und 
Haft außergerichtliche Maßnahmen in Betracht gezogen werden sollten; 

4. begrüßt, dass die Kommission unlängst angekündigt hat, weitere Mittel zur 
Aufstockung der dringend benötigten humanitären Hilfe in der Region bereitzustellen; 
ist jedoch zutiefst besorgt über die Diskrepanz zwischen den Finanzierungszusagen der 
gesamten internationalen Gemeinschaft gegenüber UNICEF und den tatsächlich 
geleisteten Zahlungen für Hilfsleistungen in der Region; fordert die Geldgeber auf, 
ihren Zusagen unverzüglich Taten folgen zu lassen, damit der dringend benötigte 
Zugang zu Gütern des täglichen Bedarfs wie Trinkwasser, grundlegenden Leistungen 
der Gesundheitsversorgung und Bildung hergestellt werden kann; 

5. fordert den Präsidenten Nigerias und seine neu ernannte Bundesregierung auf, 
überzeugende Maßnahmen zum Schutz der Zivilbevölkerung zu ergreifen, den Schutz 
von Frauen und Mädchen in den Vordergrund zu rücken, den Frauen- und 
Kinderrechten im Rahmen der Extremismusbekämpfung Vorrang einzuräumen, den 
Opfern Hilfe angedeihen zu lassen, die Täter vor Gericht zu stellen und für die Teilhabe 
von Frauen an Entscheidungen auf allen Ebenen Sorge zu tragen; 

6. fordert die Regierung Nigerias auf, in Fällen von völkerrechtswidrigen Verbrechen und 
anderen schwerwiegenden Menschenrechtsverletzungen, die von allen Konfliktparteien 
begangen wurden, rasche, unabhängige und sorgfältige Ermittlungen einzuleiten – wie 
von Präsident Buhari versprochen; 

7. begrüßt den Wechsel in der Militärführung und fordert, dass alle 
Menschenrechtsverletzungen und Verbrechen, die von den Terroristen und den 
nigerianischen Sicherheitskräften verübt wurden, untersucht werden, damit anders als 
unter dem vorherigen Präsidenten alle Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen 
werden können; begrüßt die Zusage von Präsident Buhari, Hinweisen nachzugehen, 
wonach die Streitkräfte Nigerias schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen, 
Kriegsverbrechen und Taten, die Verbrechen gegen die Menschlichkeit darstellen 
können, begangen haben sollen; 

8. fordert den Präsidenten der Bundesrepublik Nigeria auf, die Herausforderungen im 
Zusammenhang mit der Einhaltung aller Wahlversprechen und seinen aktuellen 
Erklärungen in Angriff zu nehmen, von denen die wichtigsten darin bestehen, die 
terroristische Bedrohung niederzuschlagen, die Achtung der Menschenrechte und des 
humanitären Völkerrechts zu einem zentralen Bestandteil von Militäreinsätzen zu 
machen, die Mädchen aus Chibok und alle anderen verschleppten Frauen und Kinder 
lebend und unversehrt in ihre Familien zurückkehren zu lassen, das Problem der 
Mangelernährung, das immer größere Ausmaße annimmt, anzugehen, die Korruption 
zu bekämpfen und der Straflosigkeit ein Ende zu setzen, um künftigen derartigen 
Vergehen vorzubeugen und jedem Opfer Gerechtigkeit widerfahren zu lassen; 

9. fordert die Staatsorgane Nigerias und die internationale Gemeinschaft nachdrücklich 
auf, eng zusammenzuarbeiten und ihre Bemühungen zu intensivieren, dass die 
ungebrochene Tendenz zu weiteren Vertreibungen umgekehrt wird; begrüßt die 
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Entschlossenheit, die die 13 teilnehmenden Staaten auf dem regionalen Gipfeltreffen 
vom 20. und 21. Januar 2015 in Niamey zum Ausdruck gebracht haben, insbesondere 
die Zusagen von Tschad, Kamerun und Niger, sich an der Bekämpfung der von Boko 
Haram ausgehenden terroristischen Bedrohungen zu beteiligen; fordert den 
multinationalen gemeinsamen Einsatzverband auf, sich bei Einsätzen gegen Boko 
Haram gewissenhaft an die internationalen Menschenrechtsnormen und das humanitäre 
Völkerrecht zu halten; bekräftigt, dass ein rein militärischer Ansatz nicht ausreichen 
wird, um den Aufstand von Boko Haram niederzuschlagen; 

10. weist darauf hin, dass die Ursachen für die Entstehung von Boko Haram in aus einer 
schlechten Regierungsführung resultierenden Missständen, der grassierenden 
Korruption und der eklatanten Ungleichheit innerhalb der Gesellschaft Nigerias zu 
finden sind; fordert die Staatsorgane Nigerias nachdrücklich auf, die Korruption, 
Missmanagement und Ineffizienz in öffentlichen Einrichtungen und den Streitkräften 
zu beseitigen und sich für eine gerechte Besteuerung einzusetzen; fordert, dass 
Maßnahmen beschlossen werden, mit denen durch die Zusammenarbeit mit den 
Nachbarländern, insbesondere in Bezug auf Schmuggel und illegalen Handel, die 
Quellen der illegalen Einnahmen von Boko Haram ausgetrocknet werden; 

11. fordert die internationale Gemeinschaft nachdrücklich auf, Nigeria und seine 
Nachbarländer, die Flüchtlinge aufgenommen haben (Kamerun, Tschad und Niger), 
dabei zu unterstützen, den Bedürftigen die benötigte medizinische und psychologische 
Hilfe zukommen zu lassen; fordert die Regierungen der Region auf, vergewaltigten 
Frauen und Mädchen im Einklang mit Artikel 3 der Genfer Abkommen 
uneingeschränkt Zugang zu Dienstleistungen im Bereich Sexual- und 
Fortpflanzungsgesundheit zu gewähren; betont, dass ein universeller Standard für die 
Behandlung von in Kriegen vergewaltigten Frauen und Mädchen eingeführt und dem 
Primat des humanitären Völkerrechts in bewaffneten Konflikten Geltung verschafft 
werden muss; bekundet den Frauen und Kindern, die den blindwütigen Terrorismus 
von Boko Haram überlebt haben, sein tief empfundenes Mitgefühl; fordert die 
Einführung spezieller Bildungsprogramme für Frauen und Kinder, die im Krieg gelitten 
haben, und für die Gesellschaft insgesamt, mit denen darauf abgezielt wird, den Opfern 
bei der Überwindung der durchlebten Schrecken zu helfen, angemessene und 
umfassende Informationen bereitzustellen, gegen Stigmatisierung und soziale 
Ausgrenzung vorzugehen und die Opfer bei ihrer vollständigen Wiedereingliederung in 
die Gesellschaft zu unterstützen; 

12. fordert die Kommission nachdrücklich auf, vorrangig Hilfe für entwurzelte Kinder und 
Jugendliche in Nigeria, Kamerun, Tschad und Niger bereitzustellen und dabei 
besonders darauf zu achten, dass sie vor allen Formen von Grausamkeit und 
geschlechtsbezogener Gewalt geschützt werden und Zugang zu Bildung, 
Gesundheitsversorgung und unbedenklichem Trinkwasser erhalten, und zwar im 
Rahmen des Nothilfe-Treuhandfonds zur Unterstützung der Stabilität und zur 
Bekämpfung der Ursachen von irregulärer Migration und Vertreibungen in Afrika; 

13. fordert die Regierung Nigerias auf, Maßnahmen zur Erleichterung der Rückkehr von 
Vertriebenen, vor allem von Kindern, zu treffen, für ihre Sicherheit zu sorgen und 
nichtstaatliche Organisationen in ihren Bemühungen zu unterstützen, die Bedingungen 
– beispielsweise die Hygieneeinrichtungen und die Abwasserentsorgung – in den 
Lagern, in denen die wegen des Konflikts Vertriebenen leben, zu verbessern, um der 
Ausbreitung von Seuchen vorzubeugen; 
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14. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat, der Kommission, der 
Vizepräsidentin der Kommission und Hohen Vertreterin der Union für Außen- und 
Sicherheitspolitik und den Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten sowie der 
Regierung und dem Parlament der Bundesrepublik Nigeria, den Vertretern der 
Wirtschaftsgemeinschaft der westafrikanischen Staaten und der Afrikanischen Union 
zu übermitteln. 
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2015)0345 
Der Fall Ali Mohammed Al-Nimr  
Entschließung des Europäischen Parlaments vom 8. Oktober 2015 zum Fall Ali 
Mohammad al-Nimr (2015/2883(RSP)) 
 
Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf seine vorangegangenen Entschließungen vom 12. Februar 2015 zu 
dem Fall Raif Badawi, Saudi-Arabien6, sowie vom 11. März 2014 zu Saudi-Arabien, 
seinen Beziehungen zur EU und seiner Rolle in Nahost und Nordafrika7, 

– unter Hinweis auf die im Juni 1998 angenommenen und im April 2013 überarbeiteten 
und aktualisierten EU-Leitlinien zur Todesstrafe, 

– unter Hinweis auf die Resolutionen der Generalversammlung der Vereinten Nationen, 
insbesondere die Resolution vom 18. Dezember 2014 zum Moratorium für die 
Anwendung der Todesstrafe (A/RES/69/186), 

– unter Hinweis auf die Erklärungen der Menschenrechtsexperten der Vereinten Nationen 
vom 22. September 2015 zum Fall Ali Mohammad al-Nimr, 

– unter Hinweis auf das Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen Folter und 
andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe, 

– unter Hinweis auf Artikel 11 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union, dem 
zufolge jeder das Recht auf freie Meinungsäußerung hat, sowie unter Hinweis auf 
Artikel 4, das Folter untersagt; 

– unter Hinweis auf die EU-Leitlinien betreffend den Schutz von 
Menschenrechtsverteidigern, die im Juni 2004 angenommen und im Dezember 2008 
überarbeitet wurden, 

– unter Hinweis auf das Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte des 
Kindes, zu dessen Vertragsparteien Saudi-Arabien gehört, 

– unter Hinweis auf Artikel 18 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte von 1948 
und Artikel 19 des Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte von 

6  Angenommene Texte, P8_TA(2015)0037. 
7  Angenommene Texte, P7_TA(2014)0207. 
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1966, 

– unter Hinweis auf die Arabische Charta der Menschenrechte, zu deren Vertragsparteien 
Saudi-Arabien gehört, und insbesondere auf Artikel 32 Absatz 1, in dem das Recht auf 
Information und das Recht auf Meinungsfreiheit und freie Meinungsäußerung garantiert 
werden, sowie unter Hinweis auf deren Artikel 8, der körperliche und seelische Folter 
und grausame, entwürdigende, erniedrigende oder unmenschliche Behandlung 
untersagt, 

– unter Hinweis darauf, dass unlängst ein weiterer Jugendlicher zum Tod durch 
Enthauptung verurteilt wurde, und zwar Dawoud al-Marhoon, der im Alter von 17 
Jahren gefoltert und gezwungen worden sein soll, ein Geständnis zu unterschreiben, 
dass von Beamten verwendet wurde, um ihn zu verurteilen, nachdem er bei Protesten in 
der östlichen Provinz Saudi-Arabiens im Mai 2012 verhaftet worden war; 

– gestützt auf Artikel 135 Absatz 5 und Artikel 123 Absatz 4 seiner Geschäftsordnung, 

A. in der Erwägung, dass der 21-jährige Ali Mohammad al-Nimr, Neffe eines berühmten 
Dissidenten, vom Obersten Gericht Saudi-Arabiens im Mai 2015 dem Vernehmen nach 
zum Tod durch Enthauptung mit anschließender Kreuzigung verurteilt wurde, weil er 
unter anderem der Verhetzung, der Unruhestiftung, der Anstiftung zu Protesten, des 
Raubes sowie der Zugehörigkeit zu einer Terrorzelle beschuldigt wurde; in der 
Erwägung, dass Ali al-Nimr zu dem Zeitpunkt, als er verhaftet wurde, weil er für 
Demokratie und gleiche Rechte in Saudi-Arabien protestierte, noch keine 18 Jahre alt 
und somit minderjährig war; in der Erwägung, dass er wegen der Proteste zum Tode 
verurteilt wurde, die zum überwiegenden Teil in der östlichen Provinz Saudi-Arabiens, 
in der die meisten saudischen Schiiten leben, stattfanden; in der Erwägung, dass Ali al-
Nimr laut zuverlässigen Quellen gefoltert und gezwungen worden sein soll, ein 
Geständnis zu unterschreiben; in der Erwägung, dass ihm jegliche Garantie auf ein 
faires Verfahren und ein ordentliches Gerichtsverfahren im Einklang mit dem 
Völkerrecht verwehrt wurde; 

B. in der Erwägung, dass die Verhängung der Todesstrafe gegen jemanden, der zum 
Zeitpunkt des Delikts minderjährig war und mutmaßlich gefoltert wurde, mit den 
internationalen Verpflichtungen Saudi-Arabiens unvereinbar ist; 

C. in der Erwägung, dass das Verbot der Folter und anderer grausamer, unmenschlicher 
oder erniedrigender Behandlung oder Strafe in allen internationalen und regionalen 
Menschenrechtsinstrumenten verankert ist und eine Regel des internationalen 
Gewohnheitsrechts darstellt, die somit für alle Staaten verbindlich ist, unabhängig 
davon, ob sie die einschlägigen internationalen Vereinbarungen unterzeichnet haben; 

D. in der Erwägung, dass die Zunahme der Todesurteile in engem Zusammenhang mit den 
Gerichtsurteilen des saudi-arabischen Sonderstrafgerichts steht, die in Massenverfahren 
bei Straftaten im Zusammenhang mit Terrorismus ergangen sind; in der Erwägung, 
dass internationalen Menschenrechtsorganisationen zufolge im Zeitraum zwischen 
August 2014 und Juni 2015 in Saudi-Arabien mindestens 175 Hinrichtungen vollstreckt 
wurden; 

E. in der Erwägung, dass dieser Fall einer von vielen ist, in denen harte Urteile gegen 
saudische Aktivisten gefällt wurden, diese eingeschüchtert wurden, und dass diese 
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Aktivisten verfolgt wurden, weil sie ihre Meinung zum Ausdruck gebracht haben, 
sowie in der Erwägung, dass einige von ihnen in Gerichtsverfahren verurteilt wurden, 
die den internationalen Standards für faire Verfahren nicht gerecht wurden, wie der 
ehemalige Hohe Kommissar der Vereinten Nationen für Menschenrechte im Juli 2014 
bekräftigt hat; 

F. in der Erwägung, dass laut Artikel 19 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte 
jeder das Recht auf Meinungsfreiheit und freie Meinungsäußerung hat, sowohl online 
als auch offline; in der Erwägung, dass dieses Recht die Freiheit einschließt, 
Meinungen ungehindert zu vertreten sowie über Medien jeder Art und ohne Rücksicht 
auf Grenzen Informationen und Vorstellungen zu suchen, zu empfangen und zu 
verbreiten; 

G. in der Erwägung, dass Saudi-Arabiens Botschafter bei den Vereinten Nationen, in 
Genf, S.E. Faisal bin Hassan Trad, zum Vorsitzenden eines Gremiums unabhängiger 
Experten beim Sicherheitsrat der Vereinten Nationen ernannt wurde; 

H. in der Erwägung, dass die Aufnahme eines Dialogs zwischen dem Königreich Saudi-
Arabien und der EU über die Menschenrechte ein konstruktiver Schritt zur 
Verbesserung des gegenseitigen Verständnisses und zur Förderung von Reformen im 
Land sein könnte, unter anderem der Reform des Justizwesens; 

I. in der Erwägung, dass Saudi-Arabien ein einflussreicher und wichtiger politischer und 
wirtschaftlicher Akteur im Nahen Osten und in Nordafrika ist; 

1. verurteilt aufs Schärfste das gegen Ali Mohammad al-Nimr verhängte Todesurteil; 
bekräftigt erneut, dass es die Anwendung der Todesstrafe verurteilt und befürwortet 
entschieden die Einführung eines Moratoriums für die Todesstrafe als einen Schritt zu 
ihrer Abschaffung; 

2. fordert die saudi-arabischen Behörden und insbesondere Seine Majestät, den König 
Saudi-Arabiens, Salman bin Abdulaziz Al Saud, auf, die Hinrichtung von Ali 
Mohammad al-Nimr auszusetzen und ihn zu begnadigen oder sein Urteil umzuwandeln; 
fordert den Europäischen Auswärtigen Dienst und die Mitgliedstaaten auf, alle ihnen 
zur Verfügung stehenden diplomatischen Instrumente zu nutzen und alle erdenklichen 
Anstrengungen zu unternehmen, um diese Hinrichtung unverzüglich zu verhindern; 

3. weist das Königreich Saudi-Arabien darauf hin, dass es zu den Vertragsparteien des 
Übereinkommens über die Rechte des Kindes gehört, nach dem die Verhängung der 
Todesstrafe für Straftaten, die von Minderjährigen unter 18 Jahren begangen wurden, 
strikt verboten ist; 

4. fordert die staatlichen Stellen Saudi-Arabiens auf, den Sonderstrafgerichthof 
abzuschaffen, der 2008 zwar für Verfahren im Zusammenhang mit Terrorismus 
eingerichtet wurde, allerdings zunehmend eingesetzt wird, um friedliche Dissidenten in 
Verfahren, die gegen das Grundrecht auf ein faires Verfahren verstoßen, strafrechtlich 
zu verfolgen, und zwar aufgrund offenbar politisch motivierter Beschuldigungen; 

5. fordert die Regierung Saudi-Arabiens auf, dafür zu sorgen, dass die mutmaßlichen Fälle 
von Folter rasch und auf unabhängige Art und Weise untersucht werden, und zu 
gewährleisten, dass Ali Mohammad al-Nimr die medizinische Betreuung erhält, die er 
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gegebenenfalls braucht, und dass er regelmäßigen Zugang zu seiner Familie und zu 
seinen Anwälten erhält; 

6. weist Saudi-Arabien auf seine Verpflichtungen als Mitglied des Menschenrechtsrats der 
Vereinten Nationen hin; stellt fest, dass Saudi-Arabien unlängst der Vorsitz eines 
Gremiums unabhängiger Experten beim Sicherheitsrat der Vereinten Nationen 
übertragen wurde; fordert die saudischen Behörden nachdrücklich auf, dafür zu sorgen, 
dass die Menschenrechte und Grundfreiheiten in ihrem Land einer solchen 
internationalen Rolle entsprechend geachtet werden; 

7. fordert einen verbesserten Mechanismus für den Dialog über Menschenrechtsfragen 
zwischen der EU und Saudi-Arabien sowie einen fachlichen Austausch über justizielle 
und rechtliche Fragen, damit die individuellen Rechte im Königreich Saudi-Arabien im 
Einklang mit der Reform der Justiz, die das Königreich derzeit durchführt, besser 
geschützt werden; fordert die Behörden des Königreichs Saudi-Arabien auf, die 
erforderlichen Menschenrechtsreformen durchzuführen, insbesondere im 
Zusammenhang mit der Einschränkung der Todesstrafe und ihrer Vollstreckung; 

8. fordert Saudi-Arabien auf, den 1976 in Kraft getretenen Internationalen Pakt über 
bürgerliche und politische Rechte zu unterzeichnen und zu ratifizieren, nach dessen 
Artikel 6 jeder Mensch ein angeborenes Recht auf Leben hat; 

9. ist äußerst besorgt angesichts der Berichte über den zahlenmäßigen Anstieg der 
Todesurteile im Königreich Saudi-Arabien im Jahr 2014 sowie über das alarmierende 
Tempo, mit dem die Gerichte im Jahr 2015 Todesurteile verhängt haben; 

10. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat, der Kommission, der 
Vizepräsidentin der Kommission/Hohen Vertreterin der Union für Außen- und 
Sicherheitspolitik, den Parlamenten und Regierungen der Mitgliedstaaten, Seiner 
Majestät König Salman bin Abdulaziz Al Saud, der Regierung des Königreichs Saudi-
Arabien, dem Hohen Kommissar der Vereinten Nationen für Menschenrechte und dem 
Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen zu übermitteln.  
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEX1TE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2015)0346 
Zahlungsdienste im Binnenmarkt ***I 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 8. Oktober 2015 zu dem 
Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über 
Zahlungsdienste im Binnenmarkt, zur Änderung der Richtlinien 2002/65/EG, 
2013/36/EU und 2009/110/EG sowie zur Aufhebung der Richtlinie 2007/64/EG 
(COM(2013)0547 – C7-0230/2013 – 2013/0264(COD)) 
 
(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2013)0547), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und Artikel 114 des Vertrags über die Arbeitsweise 
der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der Kommission 
unterbreitet wurde (C7-0230/2013), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme der Europäischen Zentralbank vom 5. Februar 
20148, 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses vom 11. Dezember 20139, 

– unter Hinweis auf die vom Vertreter des Rates mit Schreiben vom 4. Juni 2015 
gemachte Zusage, den Standpunkt des Europäischen Parlaments gemäß Artikel 294 
Absatz 4 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union zu billigen, 

– gestützt auf Artikel 59 und Artikel 61 Absatz 2 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Wirtschaft und Währung sowie der 
Stellungnahme des Rechtsausschusses (A7-0169/2014), 

8  ABl. C 224 vom 15.7.2014, S. 1. 
9  ABl. C 170 vom 5.6.2014, S. 78. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/65/EG;Year:2002;Nr:65&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/110/EG;Year:2009;Nr:110&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2007/64/EG;Year:2007;Nr:64&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2013;Nr:0547&comp=0547%7C2013%7CCOM
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2013;Nr:0264;Code:COD&comp=0264%7C2013%7C
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2013;Nr:0547&comp=0547%7C2013%7CCOM
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:224;Day:15;Month:7;Year:2014;Page:1&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:170;Day:5;Month:6;Year:2014;Page:78&comp=
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– unter Hinweis auf die Abänderungen, die es in seiner Sitzung vom 3. April 2014 
angenommen hat10, 

– unter Hinweis auf den Beschluss der Konferenz der Präsidenten vom 18. September 
2014 zu unerledigten Angelegenheiten aus der 7. Wahlperiode, 

– unter Hinweis auf den Ergänzenden Bericht des Ausschusses für Wirtschaft und 
Währung (A8-0266/2015), 

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest; 

2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie beabsichtigt, ihren 
Vorschlag entscheidend zu ändern oder durch einen anderen Text zu ersetzen; 

3. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln. 

                                                 
10  Angenommene Texte, P7_TA(2014)0280. 
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P8_TC1-COD(2013)0264 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 8. Oktober 2015 im 
Hinblick auf den Erlass der Richtlinie 2015/.../EU des Europäischen Parlaments und des Rates 
über Zahlungsdienste im Binnenmarkt, zur Änderung der Richtlinien 2002/65/EG, 2009/110/EG 
und 2013/36/EU und der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 sowie zur Aufhebung der Richtlinie 
2007/64/EG 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf 

Artikel 114, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

nach Stellungnahme der Europäischen Zentralbank11, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses12, 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren13, 

                                                 
11 ABl. C 224 vom 15.7.2014, S.1. 
12 ABl. C 170 vom 5.6.2014, S. 78. 
13 Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 8. Oktober 2015. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/65/EG;Year:2002;Nr:65&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/110/EG;Year:2009;Nr:110&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1093/2010;Nr:1093;Year:2010&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2007/64/EG;Year:2007;Nr:64&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:224;Day:15;Month:7;Year:2014&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:170;Day:5;Month:6;Year:2014;Page:78&comp=
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in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) In den letzten Jahren sind bei der Integration von Massenzahlungen in der Union 

erhebliche Fortschritte erzielt worden, insbesondere im Zusammenhang mit den 

Rechtsakten der Union zum Zahlungsverkehr, und hier vor allem durch die 

Richtlinie 2007/64/EG des Europäischen Parlaments und des Rates14, die 

Verordnung (EG) Nr. 924/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates15, die 

Richtlinie 2009/110/EG des Europäischen Parlaments und des Rates16 sowie die 

Verordnung (EU) Nr. 260/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates17. Mit 

der Richtlinie 2011/83/EU des Europäischen Parlaments und des Rates18 wurde der 

Rechtsrahmen für Zahlungsdienste weiter ergänzt, indem durch die Festlegung einer 

bestimmten Obergrenze die Fähigkeit der Einzelhändler, ihren Kunden für die 

Nutzung eines bestimmten Zahlungsmittels einen Aufschlag zu berechnen, 

eingeschränkt wurde. 

(2) Der überarbeitete Rechtsrahmen der Union für Zahlungsdienste wird durch die 

Verordnung (EU) 2015/751 des Europäischen Parlaments und des Rates19 

ergänzt. Mit jener Verordnung werden insbesondere Vorschriften über das 

Erheben von Interbankenentgelten für kartengebundene Zahlungsvorgänge 

                                                 
14 Richtlinie 2007/64/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. November 

2007 über Zahlungsdienste im Binnenmarkt, zur Änderung der Richtlinien 97/7/EG, 
2002/65/EG, 2005/60/EG und 2006/48/EG sowie zur Aufhebung der Richtlinie 
97/5/EG  (ABl. L 319 vom 5.12.2007, S. 1). 

15 Verordnung (EG) Nr. 924/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
16. September 2009 über grenzüberschreitende Zahlungen in der Gemeinschaft und zur 
Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 2560/2001 (ABl. L 266 vom 9.10.2009, S. 11). 

16 Richtlinie 2009/110/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
16. September 2009 über die Aufnahme, Ausübung und Beaufsichtigung der Tätigkeit 
von E-Geld-Instituten, zur Änderung der Richtlinien 2005/60/EG und 2006/48/EG 
sowie zur Aufhebung der Richtlinie 2000/46/EG (ABl. L 267 vom 10.10.2009, S. 7). 

17 Verordnung (EU) Nr. 260/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
14. März 2012 zur Festlegung der technischen Vorschriften und der 
Geschäftsanforderungen für Überweisungen und Lastschriften in Euro und zur 
Änderung der Verordnung (EG) Nr. 924/2009 (ABl. L 94 vom 30.3.2012, S. 22). 

18 Richtlinie 2011/83/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Oktober 
2011 über die Rechte der Verbraucher, zur Abänderung der Richtlinie 93/13/EWG des 
Rates und der Richtlinie 1999/44/EG des Europäischen Parlaments und des Rates sowie 
zur Aufhebung der Richtlinie 85/577/EWG des Rates und der Richtlinie 97/7/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 304 vom 22.11.2011, S. 64). 

19 Verordnung (EU) 2015/751 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. 
April 2015 über Interbankenentgelte für kartengebundene Zahlungsvorgänge (ABl. 
L 123 vom 19.5.2015, S.1). 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2007/64/EG;Year:2007;Nr:64&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=VER&code2=&gruppen=Link:924/2009;Nr:924;Year:2009&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2009/110;Year2:2009;Nr2:110&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/110/EG;Year:2009;Nr:110&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=VER&code2=&gruppen=Link:260/2012;Nr:260;Year:2012&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2011/83;Nr:2011;Year:83&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2011/83/EU;Year:2011;Nr:83&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2015/75;Nr:2015;Year:75&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2007/64;Nr:2007;Year:64&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2007/64/EG;Year:2007;Nr:64&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:97/7/EG;Year:97;Nr:7&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2002/65;Nr:2002;Year:65&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/65/EG;Year:2002;Nr:65&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2005/60;Nr:2005;Year:60&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2005/60/EG;Year:2005;Nr:60&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2006/48;Year2:2006;Nr2:48&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2006/48/EG;Year:2006;Nr:48&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:97/5/EG;Year:97;Nr:5&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(ABl.%20L%20319%20vom%205.12.2007,%20S.%201).%2015%20Verordnung%20(EG)%20Nr.%20924/2009%20des%20Europ%E4ischen%20Parlaments%20und%20des%20Rates%20vom%2016.%20September%202009%20%FCber%20grenz%FCberschreitende%20Zahlungen%20in%20der%20Gemeinschaft%20und%20zur%20Aufhebung%20der%20Verordnung%20(EG)%20Nr.%202560/2001%20(ABl.%20L%20266%20vom%209.10.2009,%20S.%2011).%2016%20Richtlinie%202009/110/EG%20des%20Europ%E4ischen%20Parlaments%20und%20des%20Rates%20vom%2016.%20September%202009%20%FCber%20die%20Aufnahme,%20Aus%FCbung%20und%20Beaufsichtigung%20der%20T%E4tigkeit%20von%20E-Geld-Instituten,%20zur%20%C4nderung%20der%20Richtlinien%202005/60/EG%20und%202006/48/EG%20sowie%20zur%20Aufhebung%20der%20Richtlinie%202000/46/EG%20(ABl.%20L%20267%20vom%2010.10.2009,%20S.%207).%2017%20Verordnung%20(EU)%20Nr.%20260/2012%20des%20Europ%E4ischen%20Parlaments%20und%20des%20Rates%20vom%2014.%20M%E4rz%202012%20zur%20Festlegung%20der%20technischen%20Vorschriften%20und%20der%20Gesch%E4ftsanforderungen%20f%FCr%20%DCberweisungen%20und%20Lastschriften%20in%20Euro%20und%20zur%20%C4nderung%20der%20Verordnung%20(EG)%20Nr.%20924/2009%20(ABl.%20L%2094%20vom%2030.3.2012,%20S.%2022).%2018%20Richtlinie%202011/83/EU%20des%20Europ%E4ischen%20Parlaments%20und%20des%20Rates%20vom%2025.%20Oktober%202011%20%FCber%20die%20Rechte%20der%20Verbraucher,%20zur%20Ab%E4nderung%20der%20Richtlinie%2093/13/EWG%20des%20Rates%20und%20der%20Richtlinie%201999/44/EG%20des%20Europ%E4ischen%20Parlaments%20und%20des%20Rates%20sowie%20zur%20Aufhebung%20der%20Richtlinie%2085/577/EWG%20des%20Rates%20und%20der%20Richtlinie%2097/7/EG%20des%20Europ%E4ischen%20Parlaments%20und%20des%20Rates%20(ABl.%20L%20304%20vom%2022.11.2011,%20S.%2064).%2019%20Verordnung%20(EU)%202015/751;Year2:2015;Nr2:751&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(ABl.%20L%20319%20vom%205.12.2007,%20S.%201).%2015%20Verordnung%20(EG)%20Nr.%20924/2009%20des%20Europ%E4ischen%20Parlaments%20und%20des%20Rates%20vom%2016.%20September%202009%20%FCber%20grenz%FCberschreitende%20Zahlungen%20in%20der%20Gemeinschaft%20und%20zur%20Aufhebung%20der%20Verordnung%20(EG)%20Nr.%202560/2001%20(ABl.%20L%20266%20vom%209.10.2009,%20S.%2011).%2016%20Richtlinie%202009/110/EG%20des%20Europ%E4ischen%20Parlaments%20und%20des%20Rates%20vom%2016.%20September%202009%20%FCber%20die%20Aufnahme,%20Aus%FCbung%20und%20Beaufsichtigung%20der%20T%E4tigkeit%20von%20E-Geld-Instituten,%20zur%20%C4nderung%20der%20Richtlinien%202005/60/EG%20und%202006/48/EG%20sowie%20zur%20Aufhebung%20der%20Richtlinie%202000/46/EG%20(ABl.%20L%20267%20vom%2010.10.2009,%20S.%207).%2017%20Verordnung%20(EU)%20Nr.%20260/2012%20des%20Europ%E4ischen%20Parlaments%20und%20des%20Rates%20vom%2014.%20M%E4rz%202012%20zur%20Festlegung%20der%20technischen%20Vorschriften%20und%20der%20Gesch%E4ftsanforderungen%20f%FCr%20%DCberweisungen%20und%20Lastschriften%20in%20Euro%20und%20zur%20%C4nderung%20der%20Verordnung%20(EG)%20Nr.%20924/2009%20(ABl.%20L%2094%20vom%2030.3.2012,%20S.%2022).%2018%20Richtlinie%202011/83/EU%20des%20Europ%E4ischen%20Parlaments%20und%20des%20Rates%20vom%2025.%20Oktober%202011%20%FCber%20die%20Rechte%20der%20Verbraucher,%20zur%20Ab%E4nderung%20der%20Richtlinie%2093/13/EWG%20des%20Rates%20und%20der%20Richtlinie%201999/44/EG%20des%20Europ%E4ischen%20Parlaments%20und%20des%20Rates%20sowie%20zur%20Aufhebung%20der%20Richtlinie%2085/577/EWG%20des%20Rates%20und%20der%20Richtlinie%2097/7/EG%20des%20Europ%E4ischen%20Parlaments%20und%20des%20Rates%20(ABl.%20L%20304%20vom%2022.11.2011,%20S.%2064).%2019%20Verordnung%20(EU)%202015/751;Year2:2015;Nr2:751&comp=
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http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:94;Day:30;Month:3;Year:2012;Page:22&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2011/83;Nr:2011;Year:83&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=VER&code2=&gruppen=Link:85/57;Nr:85;Year:57&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:304;Day:22;Month:11;Year:2011;Page:64&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2015/75;Nr:2015;Year:75&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:123;Day:19;Month:5;Year:2015&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:123;Day:19;Month:5;Year:2015&comp=
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eingeführt und es wird bezweckt, die Vollendung eines tatsächlich integrierten 

Marktes für kartengebundene Zahlungen weiter zu beschleunigen. 

(3) Die Richtlinie 2007/64/EG wurde im Dezember 2007 auf der Grundlage eines 

Kommissionsvorschlags vom Dezember 2005 angenommen. Seitdem hat der Markt 

für Massenzahlungsverkehr bedeutende technische Innovationen erfahren, die mit 

einem raschen zahlenmäßigen Wachstum der elektronischen und mobilen Zahlungen 

und mit dem Aufkommen neuer Arten von Zahlungsdiensten am Markt 

einhergingen, die eine Herausforderung für den derzeit geltenden Rahmen 

darstellen. 

(4) Die Prüfung des Rechtsrahmens der Union für Zahlungsdienste und insbesondere die 

Analyse der Auswirkungen der Richtlinie 2007/64/EG sowie die Konsultation zum 

Grünbuch der Kommission vom 11. Januar 2012 "Ein integrierter europäischer 

Markt für Karten-, Internet- und mobile Zahlungen" ▌haben gezeigt, dass diese 

Entwicklungen in regulatorischer Hinsicht erhebliche Herausforderungen zur Folge 

haben. Wichtige Bereiche des Zahlungsverkehrsmarkts, insbesondere die Märkte für 

Karten-, Internet- und mobile Zahlungen, sind ▌ nach wie vor entlang der nationalen 

Grenzen aufgeteilt. Viele innovative Zahlungsmittel oder -dienste fallen teilweise 

oder ganz aus dem Anwendungsbereich der Richtlinie 2007/64/EG heraus. Darüber 

hinaus hat sich der Anwendungsbereich der Richtlinie 2007/64/EG, insbesondere die 

davon ausgenommenen Elemente wie bestimmte zahlungsbezogene Aktivitäten, ▌ 

in Anbetracht der Marktentwicklung in einigen Fällen als zu wenig eindeutig, zu 

allgemein oder schlicht überholt erwiesen. Das hat in bestimmten Bereichen zu 

Rechtsunsicherheit, potenziellen Sicherheitsrisiken in der Zahlungskette und 

mangelndem Verbraucherschutz geführt. Es hat sich für Zahlungsdienstleister als 

schwierig erwiesen, innovative, sichere und benutzerfreundliche digitale 

Zahlungsdienste einzuführen und den Verbrauchern wie auch den Einzelhändlern in 

der Union wirksame, bequeme und sichere Zahlungsmethoden anzubieten. In 

diesem Bereich besteht jedoch ein großes positives Potenzial, das konsequenter 

geprüft werden sollte. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2007/64/EG;Year:2007;Nr:64&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2007/64/EG;Year:2007;Nr:64&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2007/64/EG;Year:2007;Nr:64&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2007/64/EG;Year:2007;Nr:64&comp=
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(5) Die kontinuierliche Weiterentwicklung eines integrierten Binnenmarktes für 

sichere elektronische Zahlungen ist entscheidend für die Unterstützung des 

Wirtschaftswachstums der Union, und um sicherzustellen, dass Verbraucher, 

Händler und Unternehmen durch Wahlmöglichkeit und Transparenz bei 

Zahlungsdiensten in den vollen Genuss der Vorteile des Binnenmarkts kommen ▌. 

(6) Zur Schließung der Regulierungslücken sollten neue Vorschriften vorgesehen 

werden, und gleichzeitig sollte mehr Rechtsklarheit geschaffen und die unionsweit 

einheitliche Anwendung des rechtlichen Rahmens sichergestellt werden. Den 

bestehenden sowie den neuen Marktteilnehmern sollten gleichwertige Bedingungen 

für ihre Tätigkeit garantiert werden, indem neuen Zahlungsmitteln der Zugang zu 

einem größeren Markt eröffnet und ein hohes Maß an Verbraucherschutz bei der 

Nutzung dieser Zahlungsdienstleistungen in der Union als Ganzes gewährleistet 

wird. Das dürfte zu Effizienzgewinnen im Zahlungssystem insgesamt sowie zu 

mehr Auswahl und Transparenz bei den Zahlungsdiensten führen und gleichzeitig 

das Vertrauen der Verbraucher in einen harmonisierten Markt für Zahlungen 

stärken. 

(7) In den letzten Jahren haben sich die Sicherheitsrisiken für elektronische Zahlungen 

erhöht. Das ist der größeren technischen Komplexität dieser Zahlungen, ihrem 

weltweit ständig wachsendem Volumen und den neu aufkommenden Arten von 

Zahlungsdiensten geschuldet. Zuverlässige und sichere Zahlungsdienste stellen eine 

entscheidende Bedingung für einen gut funktionierenden Zahlungsverkehrsmarkt 

dar. Die Nutzer von Zahlungsdiensten sollten daher vor solchen Risiken angemessen 

geschützt werden. Zahlungsdienste sind eine wesentliche Voraussetzung für das 

Funktionieren zentraler wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Tätigkeiten ▌. 
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(8) Die Vorschriften der vorliegenden Richtlinie über die Transparenz- und 

Informationspflichten für Zahlungsdienstleister und die Vorschriften über die 

Rechte und Pflichten im Zusammenhang mit der Bereitstellung und Nutzung von 

Zahlungsdiensten sollten gegebenenfalls auch für Zahlungsvorgänge gelten, bei 

denen einer der Zahlungsdienstleister außerhalb des Europäischen 

Wirtschaftsraums (EWR) ansässig ist, damit voneinander abweichende Ansätze in 

den Mitgliedstaaten, die sich nachteilig auf die Verbraucher auswirken könnten, 

vermieden werden. Gegebenenfalls sollten diese Bestimmungen auf 

Zahlungsvorgänge in allen amtlichen Währungen zwischen im EWR ansässigen 

Zahlungsdienstleistern ausgedehnt werden. 
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(9) Ein Finanztransfer ist ein einfacher Zahlungsdienst, der in der Regel auf Bargeld 

beruht, das der Zahler einem Zahlungsdienstleister übergibt, der den entsprechenden 

Betrag beispielsweise über ein Kommunikationsnetz an einen Zahlungsempfänger 

oder an einen anderen, im Namen des Zahlungsempfängers handelnden 

Zahlungsdienstleister weiterleitet. In einigen Mitgliedstaaten bieten Supermärkte, 

Groß- und Einzelhändler ihren Kunden eine entsprechende Dienstleistung für die 

Bezahlung von Rechnungen von Versorgungsunternehmen und anderen 

regelmäßiger Haushaltsrechnungen. Derartige Bezahldienste sollten als 

Finanztransfer behandelt werden, sofern die zuständigen Behörden nicht der 

Auffassung sind, dass diese Tätigkeit von einem anderen Zahlungsdienst erfasst 

wird. 
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(10) Mit dieser Richtlinie wird eine neutrale Definition der Annahme und Abrechnung 

("Acquiring") von Zahlungsvorgängen eingeführt, um nicht nur die 

herkömmlichen Modelle der Annahme und Abrechnung auf der Grundlage der 

Nutzung von Zahlungskarten, sondern auch andere Geschäftsmodelle zu erfassen, 

einschließlich solcher, an denen mehr als ein Acquirer beteiligt ist. So soll 

sichergestellt werden, dass die Händler unabhängig von dem verwendeten 

Zahlungsinstrument denselben Schutz genießen, wenn die Tätigkeit der Annahme 

und Abrechnung von Kartentransaktionen entspricht. Technische 

Dienstleistungen für Zahlungsdienstleister wie die reine Verarbeitung und 

Speicherung von Daten oder das Betreiben von Terminals sollten nicht als 

Annahme und Abrechnung erachtet werden. Zudem sehen manche Modelle der 

Annahme und Abrechnung keinen tatsächlichen Geldtransfer vom Acquirer an 

den Zahlungsempfänger vor, da die Parteien unter Umständen andere 

Verrechnungsarten vereinbart haben. 



 

 32 

(11) Die Ausnahme für Zahlungsvorgänge, die über einen Handelsagenten im Namen des 

Zahlers oder des Zahlungsempfängers durchgeführt werden, vom 

Anwendungsbereich der Richtlinie 2007/64/EG wird in den Mitgliedstaaten sehr 

unterschiedlich angewandt. Bestimmte Mitgliedstaaten gestatten, dass die Ausnahme 

von Plattformen des elektronischen Geschäftsverkehrs in Anspruch genommen wird, 

die als zwischengeschaltete Stelle sowohl im Namen der einzelnen Käufer als auch 

der einzelnen Verkäufer fungieren, ohne über eine echte Spanne für die 

Aushandlung oder den Abschluss eines Verkaufs bzw. Kaufs von Waren und 

Dienstleistungen zu verfügen. Die Anwendung dieser Ausnahme geht über den 

beabsichtigten Anwendungsbereich gemäß jener Richtlinie hinaus und hat das 

Potenzial, die Risiken für Verbraucher zu erhöhen, da jene Anbieter außerhalb des 

durch den Rechtsrahmen gebotenen Schutzes bleiben. Unterschiedliche 

Anwendungspraktiken verzerren auch den Wettbewerb auf dem 

Zahlungsverkehrsmarkt. Um diesen Bedenken zu begegnen, sollte die Ausnahme 

daher  dann anwendbar sein, wenn Agenten entweder ausschließlich im Namen 

des Zahlers oder ausschließlich im Namen des Zahlungsempfängers tätig sind, 

unabhängig davon, ob sie im Besitz von Kundengeldern sind  oder nicht. Sind 

Agenten im Namen sowohl des Zahlers als auch des Zahlungsempfängers tätig 

(wie etwa bestimmte Plattformen des elektronischen Geschäftsverkehrs), sollte die 

Ausnahme für sie nur dann gelten, wenn sie zu keinem Zeitpunkt  im Besitz von 

Kundengeldern sind oder diese kontrollieren. 

(12) Diese Richtlinie sollte nicht für die Tätigkeiten von Geldtransportunternehmen 

und  Cash-Management-Unternehmen gelten, wenn sich die betreffenden 

Tätigkeiten auf den physischen Transport von Banknoten und Münzen 

beschränken. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2007/64/EG;Year:2007;Nr:64&comp=
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(13) Aus den Rückmeldungen des Marktes ergibt sich, dass die unter die Ausnahme für 

begrenzte Netze fallenden Zahlungen häufig beträchtliche Volumen und Werte 

umfassen und den Verbrauchern Hunderte oder Tausende verschiedener Produkte 

und Dienstleistungen angeboten werden. Das entspricht nicht dem Zweck der für 

begrenzte Netze geltenden Ausnahme im Sinne der Richtlinie 2007/64/EG, und es 

bedeutet, dass für die Nutzer dieser Zahlungsdienste, insbesondere für Verbraucher, 

größere Risiken bestehen und kein rechtlicher Schutz gewährleistet ist und 

beaufsichtigten Akteuren am Markt eindeutige Nachteile entstehen. Zur 

Beschränkung jener Risiken sollte dasselbe Instrument nicht für 

Zahlungsvorgänge zum Erwerb von Waren und Dienstleistungen in mehr als 

einem begrenzten Netz oder zum Erwerb eines unbegrenzten Waren- oder 

Dienstleistungsspektrums verwendet werden können. Als im Rahmen eines 

begrenzten Netzes verwendbar sollte ▌ein Zahlungsinstrument gelten, wenn es unter 

den folgenden Umständen verwendet wird: ▌ für den Erwerb von Waren und 

Dienstleistungen bei einem bestimmten Einzelhändler oder einer bestimmten 

Einzelhandelskette, wenn die beteiligten Stellen unmittelbar durch eine 

gewerbliche Vereinbarung verbunden sind, in der beispielsweise die Verwendung 

einer einheitlichen Zahlungsmarke vorgesehen ist, und diese Zahlungsmarke in 

den Verkaufsstellen verwendet wird und – nach Möglichkeit – auf dem dort 

verwendbaren Zahlungsinstrument aufgeführt ist; zweitens  nur zum Erwerb einer 

sehr begrenzten Auswahl von Gütern oder Dienstleistungen, sofern beispielsweise 

der Verwendungszweck unabhängig vom geografischen Ort der Verkaufsstelle 

wirksam auf eine feste Zahl funktional verbundener Waren oder Dienstleistungen 

begrenzt ist; oder  drittens wenn das Zahlungsinstrument einer Regelung durch 

eine nationale oder regionale öffentliche Stelle für bestimmte soziale oder 

steuerliche Zwecke zum Erwerb bestimmter Waren oder Dienstleistungen 

unterliegt. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2007/64/EG;Year:2007;Nr:64&comp=
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(14) Zahlungsinstrumente, die unter die Ausnahme für begrenzte Netze fallen, könnten 

Kundenkarten, Tankkarten, Mitgliedskarten, Fahrkarten des öffentlichen Verkehrs, 

Parktickets, Essensgutscheine oder Gutscheine für bestimmte Dienstleistungen sein, 

die manchmal einem bestimmten steuer- oder arbeitsrechtlichen Rahmen 

unterliegen, der die Verwendung solcher Instrumente zur Erfüllung der Ziele der 

Sozialgesetzgebung fördert. Entwickelt sich ein solches Instrument mit bestimmtem 

Verwendungszweck zu einem Instrument zur allgemeinen Verwendung, sollte die 

Ausnahme vom Geltungsbereich dieser Richtlinie keine Anwendung mehr finden. 

Instrumente, die für Einkäufe in den Geschäften der teilnehmenden Händler 

verwendet werden können, sollten nicht vom Geltungsbereich dieser Richtlinie 

ausgenommen sein, da sie in der Regel für ein stetig wachsendes Netz von 

Dienstleistern gedacht sind. Die Ausnahme für begrenzte Netzwerke sollte in 

Verbindung mit der Pflicht gelten, dass potenzielle Zahlungsdienstleister in den 

Geltungsbereich der Ausnahme fallende Tätigkeiten melden. 
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(15) Vom Anwendungsbereich der Richtlinie 2007/64/EG ausgenommen sind bestimmte 

Zahlungsvorgänge, die über ein Telekommunikations- oder IT-Gerät ausgeführt 

werden, wobei der Netzbetreiber nicht ausschließlich als zwischengeschaltete Stelle 

für die Lieferung digitaler Waren und Dienstleistungen über das betreffende Gerät 

fungiert, sondern diesen Waren und Dienstleistungen auch einen Mehrwert verleiht. 

Insbesondere sind nach dieser Ausnahme die Abrechnung über den Betreiber bzw. 

direkte über die Telefonrechnung abgerechnete Käufe zugelassen, was bereits mit 

Klingeltönen und Premium-SMS-Diensten funktioniert und zur Entwicklung neuer 

Geschäftsmodelle beiträgt, die sich auf den Verkauf von digitalen Inhalten und 

Sprachdiensten im Kleinbetragsbereich stützen. Diese Dienste umfassen 

Unterhaltung wie Chat und Downloads wie Videos, Musik und Spiele, 

Informationen wie Wetter, Nachrichten, aktuelle Sportmeldungen und 

Aktienkurse, Auskunftsdienste sowie die Teilnahme an Fernseh- und 

Radiosendungen wie Abstimmungen, Wettbewerbe und Live-Feedback. Aus den 

Rückmeldungen des Marktes ergeben sich keine Belege dafür, dass sich diese bei 

den Verbrauchern im Falle niedrigschwelliger Zahlungen beliebten 

Zahlungsvorgänge zu einem allgemeinen Zahlungsvermittlungsdienst entwickelt 

haben. Aufgrund des zweideutigen Wortlauts der einschlägigen Ausnahme wird 

diese Vorschrift in den Mitgliedstaaten jedoch unterschiedlich angewandt, was zu 

einem Mangel an Rechtssicherheit für Betreiber und Verbraucher führt und es 

gelegentlich Zahlungsvermittlungsdiensten ermöglicht, auf ihre Berechtigung zu 

pochen, eine uneingeschränkte Ausnahme vom Anwendungsbereich der Richtlinie 

2007/64/EG in Anspruch zu nehmen. Daher sollte der Anwendungsbereich dieser 

Ausnahme präzisiert und das Recht dieser Zahlungsdienstleister, sie in Anspruch 

zu nehmen, dadurch eingeengt werden, dass die Arten der Zahlungsvorgänge, für 

die die Ausnahme gilt, bezeichnet werden.  

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2007/64/EG;Year:2007;Nr:64&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2007/64/EG;Year:2007;Nr:64&comp=
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(16) Die Ausnahme für Zahlungsvorgänge, die über ein Telekommunikations- oder IT-

Gerät ausgeführt werden, sollte speziell auf Kleinstbetragszahlungen für digitale 

Inhalte und Sprachdienste ausgerichtet werden.  Es sollte ein deutlicher Hinweis 

auf Zahlungsvorgänge für den Erwerb von elektronischen Tickets eingeführt 

werden, um der Entwicklung bei den Zahlungen gebührend Rechnung zu tragen, 

bei denen die Kunden insbesondere von jedem Ort aus und zu jeder Zeit über ihr 

Mobiltelefon oder ein anderes Gerät elektronische Tickets bestellen, bezahlen, 

erhalten und validieren können. Elektronische Tickets ermöglichen und 

erleichtern die Bereitstellung von Diensten, die die Kunden andernfalls in 

Papierform erwerben würden, und gelten in den Bereichen Beförderung, 

Unterhaltung, Parken und Eintritt zu Veranstaltungen, jedoch nicht für 

körperliche Waren. Sie senken also die Produktions- und Vertriebskosten, die für 

die herkömmliche Ausstellung von Tickets auf Papier anfallen, und steigern die 

Kundenfreundlichkeit durch die Bereitstellung neuer und einfacher Wege für den 

Kauf von Tickets. Um die Belastungen für Stellen zu verringern, die Spenden für 

gemeinnützige Zwecke sammeln, sollten Zahlungsvorgänge im Zusammenhang 

mit derartigen Spenden ebenfalls ausgenommen werden. Den Mitgliedstaaten 

sollte es freistehen, die Ausnahme für Spenden auf registrierte gemeinnützige 

Organisationen nach Maßgabe ihres nationalen Rechts zu begrenzen. Insgesamt 

sollte die Ausnahme nur gelten, wenn der Wert des Zahlungsvorgangs unter 

einem bestimmten Schwellenwert liegt, um sie klar auf Zahlungen mit niedrigem 

Risikoprofil zu beschränken. 
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(17) Der einheitliche Euro-Zahlungsverkehrsraum (Single Euro Payments Area - 

SEPA) hat die Einrichtung unionsweiter " Zahlungs-und Inkassozentralen" 

erleichtert, die die Zentralisierung der Zahlungsvorgänge ein und derselben 

Gruppe ermöglicht. In diesem Zusammenhang sollten Zahlungsvorgänge 

zwischen einem Mutterunternehmen und seinem Tochterunternehmen oder 

zwischen Tochterunternehmen desselben Mutterunternehmens, die von einem 

Zahlungsdienstleister derselben Gruppe ausgeführt werden, vom 

Anwendungsbereich dieser Richtlinie ausgenommen werden. Der Einzug von 

Zahlungsaufträgen im Namen der Gruppe durch ein Mutterunternehmen oder 

sein Tochterunternehmen für die Weiterleitung an einen Zahlungsdienstleister 

sollte nicht als Zahlungsdienst im Sinne dieser Richtlinie gelten. 
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(18) Zahlungsdienste wurden vom Anwendungsbereich der Richtlinie 2007/64/EG 

ausgenommen, die von Aufstellern von Geldausgabeautomaten unabhängig von 

kontoführenden Zahlungsdienstleistern angeboten werden. Diese Ausnahme führte 

zur Zunahme unabhängiger Geldautomatendienste in vielen Mitgliedstaaten, 

insbesondere in dünn besiedelten Gebieten. Diesen schnell wachsenden Teil des 

Geldautomatenmarkts vom Anwendungsbereich der vorliegenden Richtlinie 

vollständig auszunehmen, würde jedoch Verwirrung bei den Gebühren für 

Geldabhebungen stiften. In grenzüberschreitenden Situationen könnte das dazu 

führen, dass die Gebühren für dieselbe Abhebung doppelt in Rechnung gestellt 

werden -vom kontoführenden Zahlungsdienstleister und vom 

Geldautomatenbetreiber. Um die Bereitstellung von Geldautomatendiensten 

aufrechtzuerhalten und gleichzeitig Klarheit hinsichtlich der Gebühren für 

Geldabhebungen zu gewährleisten, sollte die Ausnahme daher weiter gelten, 

Geldautomatenbetreibern jedoch die Einhaltung bestimmter 

Transparenzvorschriften dieser Richtlinie vorgeschrieben werden. Zudem sollten 

die Gebühren der Geldautomatenbetreiber unbeschadet der Verordnung (EG) 

Nr. 924/2009 gelten. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2007/64/EG;Year:2007;Nr:64&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=VER&code2=&gruppen=Link:924/2009;Nr:924;Year:2009&comp=
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(19) Dienstleister, die von der Ausnahme vom Anwendungsbereich der Richtlinie 

2007/64/EG profitieren wollen, haben häufig nicht bei den Behörden nachgefragt, 

ob ihre Tätigkeiten von der genannten Richtlinie erfasst seien oder davon 

ausgenommen seien, sondern verließen sich auf eigene Einschätzungen. Das führte 

dazu, dass bestimmte Ausnahmen in den Mitgliedstaaten unterschiedlich 

angewandt werden. Außerdem wurden einige Ausnahmen offenbar von 

Zahlungsdienstleistern zum Anlass genommen, ihre Geschäftsmodelle so 

umzugestalten, dass die angebotenen Zahlungstätigkeiten nicht in den 

Anwendungsbereich jener Richtlinie fielen. Das kann zu erhöhten Risiken für 

Zahlungsdienstnutzer und zu unterschiedlichen Bedingungen für 

Zahlungsdienstleister im Binnenmarkt führen. Die Dienstleister sollten daher 

verpflichtet sein, den zuständigen Behörden einschlägige Tätigkeiten zu melden, 

damit diese beurteilen können, ob die Anforderungen der jeweiligen 

Bestimmungen erfüllt sind und gewährleistet ist, dass die Vorschriften im gesamten 

Binnenmarkt einheitlich ausgelegt werden. Insbesondere sollte für alle 

Ausnahmen, die auf der Einhaltung eines Schwellenwerts beruhen, ein 

Meldeverfahren vorgesehen sein, um die Einhaltung der besonderen 

Anforderungen sicherzustellen. 

(20) Darüber hinaus ist es wichtig, eine Vorschrift für potenzielle Zahlungsdienstleister 

aufzunehmen, wonach diese den zuständigen Behörden ihre Tätigkeiten melden 

müssen, die sie ▌ im Rahmen eines begrenzten Netzes auf der Grundlage der 

Kriterien dieser Richtlinie erbringen, sofern der Wert der entsprechenden 

Zahlungsvorgänge einen bestimmten Schwellenwert überschreitet. Die zuständigen 

Behörden sollten prüfen, ob die gemeldeten Tätigkeiten als Tätigkeiten innerhalb 

eines begrenzten Netzes betrachtet werden können. 

(21) Die Definition des Begriffs Zahlungsdienste sollte technologieneutral sein, die 

Entwicklung neuer Arten von Zahlungsdiensten zulassen und gleichzeitig sowohl 

bestehenden als auch neuen Zahlungsdienstleistern gleichwertige Bedingungen für 

ihre Tätigkeit gewährleisten. 

 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2007/64/EG;Year:2007;Nr:64&comp=
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(22) Diese Richtlinie sollte dem Ansatz der Richtlinie 2007/64/EG folgen, der sämtliche 

Arten elektronischer Zahlungsdienste umfasst. Daher wäre es nicht angemessen, die 

neuen Vorschriften auf Dienste anzuwenden, bei denen ausschließlich Banknoten 

und Münzen vom Zahler an den Zahlungsempfänger transferiert oder transportiert 

werden oder der Transfer mit Hilfe eines Schecks in Papierform, eines Wechsels in 

Papierform, eines Schuldscheins oder anderen Instruments, eines Gutscheins in 

Papierform oder einer Karte, die auf einen Zahlungsdienstleister oder eine andere 

Partei gezogen sind, zwecks Bereitstellung eines Geldbetrags an einen 

Zahlungsempfänger erfolgt. 

(23) Diese Richtlinie sollte nicht für Barzahlungen gelten, da es bereits einen 

Binnenmarkt für Barzahlungen gibt. Ebensowenig sollte diese Richtlinie für 

Scheckzahlungen gelten, da Scheckzahlungen naturgemäß nicht so zügig bearbeitet 

werden können wie Zahlungen mit anderen Zahlungsmitteln. Allerdings sollte sich 

die gute Praxis in diesem Bereich an den Prinzipien dieser Richtlinie orientieren. 

(24) Es sollte festgelegt werden, welche Kategorien von Zahlungsdienstleistern die 

Erlaubnis zur unionsweiten Erbringung von Zahlungsdiensten erhalten können, 

nämlich Kreditinstitute, die Einlagen von Nutzern entgegennehmen, die für 

Zahlungsvorgänge verwendet werden können und die weiterhin den in der 

Richtlinie 2013/36/EU des Europäischen Parlaments und des Rates20 festgelegten 

aufsichtsrechtlichen Anforderungen unterliegen sollten, E-Geld-Institute, die E-Geld 

ausgeben, das für Zahlungsvorgänge verwendet werden kann und die weiterhin den 

in der Richtlinie 2009/110/EG festgelegten aufsichtsrechtlichen Anforderungen 

genügen sollten, sowie Zahlungsinstitute und Postscheckämter, die nach nationalem 

Recht zur Erbringung dieser Dienste berechtigt sind. Die Anwendung dieses 

Rechtsrahmens sollte auf Dienstleister beschränkt sein, die gemäß der 

vorliegenden Richtlinie Zahlungsdienste hauptberuflich oder gewerblich 

erbringen. 

                                                 
20 Richtlinie 2013/36/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 

über den Zugang zur Tätigkeit von Kreditinstituten und die Beaufsichtigung von 
Kreditinstituten und Wertpapierfirmen, zur Änderung der Richtlinie 2002/87/EG und 
zur Aufhebung der Richtlinien 2006/48/EG und 2006/49/EG (ABl. L 176 vom 
27.6.2013, S. 338). 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2007/64/EG;Year:2007;Nr:64&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/110/EG;Year:2009;Nr:110&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/87/EG;Year:2002;Nr:87&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2006/48/EG;Year:2006;Nr:48&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2006/49/EG;Year:2006;Nr:49&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:176;Day:27;Month:6;Year:2013;Page:338&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:176;Day:27;Month:6;Year:2013;Page:338&comp=
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(25) Diese Richtlinie legt Vorschriften für die Ausführung von Zahlungsvorgängen fest, 

soweit es sich bei den Geldbeträgen um E-Geld im Sinne der Richtlinie 

2009/110/EG handelt. Diese Richtlinie regelt jedoch nicht die Ausgabe von E-Geld 

im Sinne der Richtlinie 2009/110/EG. Zahlungsinstitute sollten daher nicht befugt 

sein, E-Geld auszugeben. 

(26) Mit der Richtlinie 2007/64/EG wurden aufsichtsrechtliche Bestimmungen festgelegt, 

mit denen eine einheitliche Zulassung für alle Zahlungsdienstleister, die keine 

Einlagen entgegennehmen oder kein E-Geld ausgeben, eingeführt wird. Zu diesem 

Zweck wurde mit der Richtlinie 2007/64/EG eine neue Kategorie von 

Zahlungsdienstleistern, nämlich "Zahlungsinstitute", eingeführt, wodurch juristische 

Personen, die aus den derzeitigen Kategorien herausfallen, unter strengen und 

umfassenden Auflagen die Zulassung zur unionsweiten Erbringung von 

Zahlungsdiensten erhalten. Auf diese Weise würden die genannten Dienste 

unionsweit den gleichen Bedingungen unterliegen. 

 

(27) Seit der Verabschiedung der Richtlinie 2007/64/EG sind neue Arten von 

Zahlungsdiensten entstanden, vor allem im Bereich der Internetzahlungen. 

Insbesondere ▌ sind Zahlungsauslösedienste im Bereich des elektronischen 

Geschäftsverkehrs entstanden. Diese Zahlungsdienste spielen eine Rolle bei 

Zahlungen im elektronischen Geschäftsverkehr, indem sie eine Softwarebrücke 

zwischen der Website des Händlers und der Plattform des kontoführenden 

Zahlungsdienstleisters  des Zahlers einrichten ,, um auf Überweisungen gestützte 

Zahlungen über das Internet auszulösen.  

(28) Darüber hinaus sind im Zuge der technischen Entwicklung in den letzten Jahren 

eine Reihe ergänzender Dienstleistungen entstanden, wie zum Beispiel 

Kontoinformationsdienste. Diese Dienste bieten dem Zahlungsdienstnutzer 

aggregierte Online-Informationen zu einem oder mehreren Zahlungskonten bei 

einem oder mehreren anderen Zahlungsdienstleistern, die über Online-

Schnittstellen des kontoführenden Zahlungsdienstleisters zugänglich sind. Der 

Zahlungsdienstnutzer erhält somit in Echtzeit einen Gesamtüberblick über seine 

finanzielle Situation zu einem bestimmten Zeitpunkt. Diese Dienste sollten 

gleichfalls von dieser Richtlinie erfasst werden, um Verbrauchern adäquaten 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/110/EG;Year:2009;Nr:110&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/110/EG;Year:2009;Nr:110&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2007/64/EG;Year:2007;Nr:64&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2007/64/EG;Year:2007;Nr:64&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2007/64/EG;Year:2007;Nr:64&comp=
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Schutz ihrer Zahlungs- und Kontendaten zu verschaffen sowie Rechtssicherheit 

bezüglich des Status der Kontoinformationsdienstleister zu geben. 

(29) Zahlungsauslösedienste ermöglichen es dem Zahlungsauslösedienstleister, dem 

Zahlungsempfänger die Gewissheit zu geben, dass die Zahlung ausgelöst wurde, 

um den Zahlungsempfänger zu veranlassen, die Ware unverzüglich freizugeben 

oder die Dienstleistung unverzüglich zu erbringen. Solche Dienste bieten sowohl 

Händlern als auch Verbrauchern eine kostengünstige Lösung und ermöglichen es 

Verbrauchern, auch dann online einzukaufen, wenn sie nicht über Zahlungskarten 

verfügen. Da Zahlungsauslösedienstleister derzeit nicht der Richtlinie 2007/64/EG 

unterliegen, werden sie nicht zwangsläufig von einer zuständigen Behörde 

beaufsichtigt und müssen nicht den Anforderungen der Richtlinie 2007/64/EG 

entsprechen. Das wirft eine Reihe rechtlicher Fragen auf, zum Beispiel in Bezug auf 

den Verbraucherschutz, die Sicherheit, die Haftung, den Wettbewerb und den 

Datenschutz, insbesondere den Schutz der Daten des Zahlungsdienstnutzers nach 

den Datenschutzvorschriften der Union. Daher sollten die neuen Vorschriften auf 

diese Aspekte eingehen. 

(30) Die personalisierten Sicherheitsmerkmale, die  für die sichere 

Kundenauthentifizierung durch den Zahlungsdienstnutzer oder durch den 

Zahlungsauslösedienstleister verwendet werden,   sind in der Regel diejenigen, die 

vom kontoführenden Zahlungsdienstleister zur Verfügung gestellt werden. 

Zahlungsauslösedienstleister treten nicht notwendigerweise in ein 

Vertragsverhältnis mit den kontoführenden Zahlungsdienstleistern ein, und 

unabhängig vom Geschäftsmodell der Zahlungsauslösedienstleister sollten die 

kontoführenden Zahlungsdienstleister es ihnen ermöglichen, sich auf die 

Authentifizierungsverfahren des kontoführenden Zahlungsdienstleisters zur 

Auslösung einer bestimmten Zahlung im Namen des  Zahlers zu verlassen. 

(31) Erbringt der Zahlungsauslösedienstleister ausschließlich Zahlungsauslösedienste, 

so ist er zu keinem Zeitpunkt der Zahlungskette im Besitz der Gelder des Nutzers. 

Beabsichtigt ein Zahlungsauslösedienstleister andere Zahlungsdienste zu 

erbringen, für die er im Besitz der Gelder des Nutzers ist, sollte er die 

uneingeschränkte Autorisierung für diese Dienste erlangen.  

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2007/64/EG;Year:2007;Nr:64&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2007/64/EG;Year:2007;Nr:64&comp=
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(32) Solche Zahlungsauslösedienste beruhen entweder auf dem unmittelbaren oder 

dem mittelbaren Zugang des Zahlungsauslösedienstleisters zu den Konten des 

Zahlers. Ein kontoführender Zahlungsdienstleister, der einen Mechanismus für 

den mittelbaren Zugang bereitstellt, sollte den Zahlungsauslösedienstleistern auch 

den unmittelbaren Zugang gestatten. 

(33) Diese Richtlinie sollte darauf abzielen, die Kontinuität im Markt sicherzustellen 

und gleichzeitig bestehenden und neuen Dienstleistern unabhängig von ihrem 

Geschäftsmodell die Möglichkeit zu geben, ihre Dienste in einem klaren und 

harmonisierten Rechtsrahmen anzubieten. Unbeschadet der Notwendigkeit, die 

Sicherheit von Zahlungsvorgängen und den Schutz der Verbraucher vor 

nachweislichen Betrugsrisiken zu gewährleisten, sollten die Mitgliedstaaten, die 

Kommission, die Europäische Zentralbank (EZB) und die EBA bis zur 

Anwendung dieser Vorschriften den fairen Wettbewerb in diesem Markt 

sicherstellen und dabei eine ungerechtfertigte Diskriminierung der vorhandenen 

Marktteilnehmer vermeiden. Jeder Zahlungsdienstleister, auch der kontoführende 

Zahlungsdienstleister des Zahlungsdienstnutzers, sollte 

Zahlungsauslösungsdienste anbieten können. 
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(34) Diese Richtlinie führt nicht zu einer wesentlichen Änderung der Bedingungen für 

die Erteilung und den Fortbestand der Zulassung als Zahlungsinstitut. Wie in der 

Richtlinie 2007/64/EG umfassen die Bedingungen aufsichtsrechtliche Vorschriften, 

die den operationellen und finanziellen Risiken dieser Institute gerecht werden. In 

diesem Zusammenhang bedarf es solider Anforderungen an das Anfangskapital in 

Verbindung mit der laufenden Kapitalausstattung, die zu gegebener Zeit je nach den 

Bedürfnissen des Marktes detaillierter ausgearbeitet werden könnten. Angesichts der 

großen Vielfalt im Bereich der Zahlungsdienste sollte diese Richtlinie verschiedene 

Methoden in Verbindung mit einem gewissen Ermessensspielraum der 

Aufsichtsbehörden zulassen, um sicherzustellen, dass gleiche Risiken bei allen 

Zahlungsdienstleistern gleich behandelt werden. Die Vorschriften für die 

Zahlungsinstitute sollten der Tatsache Rechnung tragen, dass Zahlungsinstitute ein 

stärker spezialisiertes und eingeschränkteres Geschäftsfeld als Kreditinstitute haben 

und ihre betriebsbedingten Risiken deshalb enger sind und leichter überwacht und 

gesteuert werden können. So sollten Zahlungsinstitute insbesondere keine Einlagen 

von Nutzern entgegennehmen und Geldbeträge von Nutzern nur für das Erbringen 

von Zahlungsdiensten verwenden dürfen. Die erforderlichen aufsichtsrechtlichen 

Bestimmungen einschließlich des vorgeschriebenen Anfangskapitals sollten dem 

Risiko angemessen sein, das mit dem jeweiligen vom Zahlungsinstitut erbrachten 

Zahlungsdienst verbunden ist. Zahlungsdienstleister, die lediglich 

Zahlungsauslösedienste bereitstellen, sollten im Hinblick auf das Anfangskapital als 

mittleres Risiko betrachtet werden. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2007/64/EG;Year:2007;Nr:64&comp=


 

 45 

(35) Zahlungsauslösedienstleister und Kontoinformationsdienstleister halten – wenn 

sie ausschließlich diese Dienste bereitstellen –keine Gelder des Nutzers. Es wäre 

daher unverhältnismäßig, diesen neuen Marktteilnehmern  

Eigenmittelanforderungen aufzuerlegen. Dessen ungeachtet ist es allerdings 

wichtig, dass sie ihre Haftungsverpflichtungen in Bezug auf ihre Tätigkeiten 

erfüllen können. Daher sollte von ihnen verlangt werden, im Besitz einer 

Berufshaftpflichtversicherung oder einer gleichwertigen Garantie zu sein. Die 

EBA sollte gemäß Artikel 16 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 Leitlinien für 

die Kriterien ausarbeiten, nach denen die Mitgliedstaaten die 

Mindestdeckungssumme der Berufshaftpflichtversicherung oder der 

gleichwertigen Garantie festlegen. Dabei sollte sie keine Unterscheidung zwischen 

einer Berufshaftpflichtversicherung und einer gleichwertigen Garantie 

vornehmen, da diese austauschbar sein sollten. 

 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1093/2010;Nr:1093;Year:2010&comp=
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(36) Zur Vermeidung von Verstößen gegen das Niederlassungsrecht muss 

vorgeschrieben werden, dass das Zahlungsinstitut, das die Zulassung in einem 

Mitgliedstaat beantragt, mindestens einen Teil seines Zahlungsdienstgeschäfts in 

diesem Mitgliedstaat ausübt. 

(37) Es sollte vorgesehen werden, dass Gelder der Zahlungsdienstnutzer von den Geldern 

des Zahlungsinstituts getrennt sind. Schutzanforderungen sind erforderlich, wenn 

ein Zahlungsinstitut Zahlungsdienstnutzergelder hält. Wickelt dasselbe 

Zahlungsinstitut einen Zahlungsvorgang sowohl für den Zahler als auch den 

Zahlungsempfänger ab und wird dem Zahler ein Kreditrahmen eingeräumt, 

könnte es angebracht sein, die Gelder zugunsten des Zahlungsempfängers 

abzusichern, sobald sie die Forderung des Zahlungsempfängers gegenüber dem 

Zahlungsinstitut darstellen. Auch sollten die Zahlungsinstitute wirksamen 

Bestimmungen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung 

unterworfen werden. 

(38) Diese Richtlinie ändert nicht die Verpflichtungen von Zahlungsinstituten zur 

Rechnungslegung oder zur Prüfung ihrer Jahresabschlüsse und konsolidierten 

Abschlüsse. Zahlungsinstitute müssen ihre Jahres- und konsolidierten Abschlüsse 

gemäß der Richtlinie 86/635/EWG des Rates21 und der Richtlinie 2013/34/EU des 

Europäischen Parlaments und  des Rates22  aufstellen. Der Jahresabschluss und der 

konsolidierte Abschluss müssen geprüft werden, es sei denn, das Zahlungsinstitut ist 

nach den genannten Richtlinien  von dieser Auflage befreit. 

 ▌ 

                                                 
21 Richtlinie 86/635/EWG des Rates vom 8. Dezember 1986 über den Jahresabschluss 

und den konsolidierten Abschluss von Banken und anderen Finanzinstituten 
(ABl. L 372 vom 31.12.1986, S. 1). 

22 Richtlinie 2013/34/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 
über den Jahresabschluss, den konsolidierten Abschluss und damit verbundene Berichte 
von Unternehmen bestimmter Rechtsformen und zur Änderung der Richtlinie 
2006/43/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der 
Richtlinien 78/660/EWG und 83/349/EWG des Rates (ABl. L 182 vom 29.6.2014, 
S. 19). 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:86/635/EWG;Year:86;Nr:635&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/34/EU;Year:2013;Nr:34&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:86/635/EWG;Year:86;Nr:635&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:372;Day:31;Month:12;Year:1986;Page:1&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/34/EU;Year:2013;Nr:34&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2006/43/EG;Year:2006;Nr:43&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:78/660/EWG;Year:78;Nr:660&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:83/349/EWG;Year:83;Nr:349&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:182;Day:29;Month:6;Year:2014;Page:19&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:182;Day:29;Month:6;Year:2014;Page:19&comp=
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(39) Bei der Erbringung eines oder mehrerer der von dieser Richtlinie erfassten 

Zahlungsdienste sollten Zahlungsdienstleister stets Zahlungskonten führen, die 

ausschließlich für Zahlungsvorgänge genutzt werden. Damit Zahlungsdienstleister 

Zahlungsdienste anbieten können, müssen sie die Möglichkeit haben, Konten bei 

Kreditinstituten zu eröffnen und zu führen. Die Mitgliedstaaten sollten 

sicherstellen, dass der Zugang zu derartigen Konten nichtdiskriminierend und in 

einer seinem legitimen Zweck angemessenen Weise gewährt wird. Zwar kann es 

sich dabei auch um einen einfachen Zugang handeln, doch sollte er immer 

hinreichend umfassend sein, dass das Zahlungsinstitut seine Dienstleistungen 

ungehindert und effizient erbringen kann. 

(40) Diese Richtlinie sollte die Gewährung von Krediten durch Zahlungsinstitute, und 

zwar die Einräumung von Kreditrahmen und die Ausgabe von Kreditkarten, nur in 

den Fällen regeln, in denen die Gewährung eng mit Zahlungsdiensten verbunden ist. 

Nur wenn Kredit gewährt wird, um Zahlungsdienste zu erleichtern, er für eine kurze 

Laufzeit – auch als revolvierender Kredit – für einen Zeitraum von höchstens 

12 Monaten gewährt wird, ist es angemessen, den Zahlungsinstituten zu erlauben, 

solche Kredite für ihre grenzüberschreitenden Tätigkeiten zu gewähren, sofern sie 

hauptsächlich aus den Eigenmitteln des Zahlungsinstituts sowie anderen an den 

Kapitalmärkten aufgenommenen Mitteln finanziert werden, und nicht aus Geldern, 

die das Zahlungsinstitut im Namen von Kunden für Zahlungsdienste hält. Diese 

Vorschriften sollten die Richtlinie 2008/48/EG des Europäischen Parlaments und 

des Rates 23▌ oder anderes einschlägiges Unionsrecht oder Maßnahmen der 

Mitgliedstaaten in Bezug auf Bedingungen für die Gewährung von Krediten an 

Verbraucher, die durch diese Richtlinie nicht harmonisiert werden, unberührt lassen. 

                                                 
23 Richtlinie 2008/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. April 2008 

über Verbraucherkreditverträge und zur Aufhebung der Richtlinie 87/102/EWG des 
Rates (ABl. L 133 vom 22.5.2008, S. 66). 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2008/48/EG;Year:2008;Nr:48&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2008/48/EG;Year:2008;Nr:48&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:87/102/EWG;Year:87;Nr:102&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:133;Day:22;Month:5;Year:2008;Page:66&comp=
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(41) Insgesamt hat sich die Art der Zusammenarbeit zwischen den für die Erteilung von 

Zulassungen für Zahlungsinstitute, die Durchführung von Kontrollen und 

Entscheidungen über den Entzug dieser Zulassungen zuständigen nationalen 

Behörden als zufriedenstellend erwiesen. Diese Zusammenarbeit der zuständigen 

Behörden sollte jedoch in Fällen, in denen das zugelassene Zahlungsinstitut in 

Ausübung des Niederlassungsrechts oder des Rechts auf freien 

Dienstleistungsverkehr Zahlungsdienste, auch über das Internet, in einem anderen 

Mitgliedstaat als seinem Herkunftsmitgliedstaat erbringen will ("Europäischer 

Pass"), verstärkt werden, sowohl was den Informationsaustausch als auch eine 

kohärente Anwendung und Auslegung dieser Richtlinie angeht. Die EBA sollte bei 

der Beilegung von Meinungsverschiedenheiten zwischen den zuständigen 

Behörden im Rahmen der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit gemäß der 

Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 unterstützend tätig werden. Zudem sollte sie eine 

Reihe von Entwürfen technischer Regulierungsstandards für die Zusammenarbeit 

und den Datenaustausch ausarbeiten. 

(42) Zur Verbesserung der Transparenz der Tätigkeiten der von den zuständigen 

Behörden des Herkunftsmitgliedstaats zugelassenen oder eingetragenen 

Zahlungsinstitute einschließlich deren Agenten und zur Gewährleistung eines 

hohen Maßes an Verbraucherschutz in der Union muss sichergestellt werden, 

dass die Öffentlichkeit leichten Zugang zu der Liste der Stellen hat, die 

Zahlungsdienste erbringen. Daher sollte die EBA ein zentrales Register einrichten 

und führen, in dem sie eine Liste der Namen der Stellen veröffentlicht, die 

Zahlungsdienste erbringen. Die Mitgliedstaaten sollten sicherstellen, dass die von 

ihnen mitgeteilten Daten auf dem neuesten Stand gehalten werden. Diese 

Maßnahmen sollten auch der Verstärkung der Zusammenarbeit zwischen den 

zuständigen Behörden dienen. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1093/2010;Nr:1093;Year:2010&comp=
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(43) Die Verfügbarkeit zutreffender aktueller Informationen sollte dadurch verbessert 

werden, dass Zahlungsinstitute verpflichtet werden, der zuständigen Behörde ihres 

Herkunftsmitgliedstaats unverzüglich alle Änderungen mitzuteilen, die sich auf die 

Richtigkeit der hinsichtlich der Zulassung vorgelegten Daten und Nachweise 

auswirken, einschließlich zusätzlicher Agenten ▌ oder Stellen, an die Tätigkeiten 

ausgelagert werden. Darüber hinaus sollten die zuständigen Behörden wenn Zweifel 

bestehen prüfen, ob die eingegangenen Informationen korrekt sind. 

(44) Die Mitgliedstaaten sollten von den in ihrem Hoheitsgebiet tätigen 

Zahlungsinstituten mit Sitz in einem anderen Mitgliedstaat verlangen können, 

ihnen zu Informations- oder statistischen Zwecken regelmäßig über ihre 

Tätigkeiten in ihrem Hoheitsgebiet zu berichten. Werden diese Zahlungsinstitute 

auf der Grundlage der Niederlassungsfreiheit tätig, sollten diese Informationen 

außerdem für die Überwachung der Einhaltung der Titel III und IV dieser 

Richtlinie verwendet werden können, und die Mitgliedstaaten sollten von den 

Zahlungsinstituten verlangen können, eine zentrale Kontaktstelle in ihrem 

Hoheitsgebiet zu benennen, um die Beaufsichtigung ihres Agentennetzes durch 

die zuständigen Behörden zu erleichtern. Die EBA sollte Entwürfe für 

Regulierungsstandards ausarbeiten, in denen die Kriterien festgelegt sind, anhand 

deren ermittelt wird, unter welchen Umständen die Benennung einer zentralen 

Kontaktstelle angebracht ist und welche Aufgaben diese erfüllen sollte. Die 

Anforderung der Benennung einer zentralen Kontaktstelle sollte verhältnismäßig 

zu dem Ziel einer angemessenen Kommunikation und Information im Hinblick 

auf die Einhaltung der Titel III und IV im Aufnahmemitgliedstaat sein. 
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(45) In Dringlichkeitsfällen, in denen Sofortmaßnahmen erforderlich sind, um eine 

ernste Bedrohung der kollektiven Interessen der Zahlungsdienstnutzer im 

Aufnahmemitgliedstaat, wie beispielsweise Betrug in großem Umfang, 

abzuwenden, sollten die zuständigen Behörden des Aufnahmemitgliedstaats 

parallel zu der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit zwischen den zuständigen 

Behörden des Aufnahme- und des Herkunftsmitgliedstaats und solange die 

zuständigen Behörde des Herkunftsmitgliedstaats noch keine Maßnahmen 

ergriffen haben, Sicherungsmaßnahmen treffen können. Diese Maßnahmen 

sollten sachdienlich, ihrem Zweck angemessen, nichtdiskriminierend und befristet 

sein. Jede dieser Maßnahmen sollte angemessen begründet werden. Die 

zuständigen Behörden des Herkunftsmitgliedstaats des betreffenden 

Zahlungsinstituts und andere betroffene Behörden wie die Kommission und die 

EBA, sollten vorab und, falls das in Anbetracht des Dringlichkeitsfalls nicht 

möglich ist, so rasch wie möglich unterrichtet werden. 

(46) In dieser Richtlinie werden zwar die Befugnisse festgelegt, die die zuständigen 

Behörden bei der Aufsicht über die Einhaltung der Vorschriften durch die 

Zahlungsinstitute mindestens haben sollten, doch sind diese Befugnisse unter 

Achtung der Grundrechte einschließlich des Rechts auf Privatsphäre auszuüben. 

Unbeschadet der Überwachung durch eine unabhängige Behörde (die nationale 

Datenschutzbehörde) und im Einklang mit der Charta der Grundrechte der 

Europäischen Union sollten die Mitgliedstaaten angemessene und wirksame 

Schutzmaßnahmen für die Fälle vorsehen, in denen die Ausübung dieser Befugnisse 

zu Missbrauch oder Willkür führen könnte, die auf einen schwerwiegenden 

Eingriff in derartige Rechte hinausliefe; das kann beispielsweise, sofern 

angemessen die vorherige Genehmigung durch die zuständige Justizbehörde des 

betreffenden Mitgliedstaats sein. 
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(47) Es ist wichtig sicherzustellen, dass alle Personen, die Zahlungsdienste erbringen, 

bestimmten rechtlichen und regulatorischen Mindestanforderungen unterworfen 

werden. Somit ist es wünschenswert, vorzuschreiben, dass Name und Wohn- bzw. 

Standort aller Personen, die Zahlungsdienste erbringen registriert werden, 

einschließlich derjenigen, die nicht sämtliche Voraussetzungen für eine Zulassung 

als Zahlungsinstitut erfüllen. Dieser Ansatz steht im Einklang mit der Logik der 

Sonderempfehlung VI der Arbeitsgruppe "Bekämpfung der Geldwäsche und der 

Terrorismusfinanzierung", der die Schaffung eines Mechanismus vorsieht, der es 

erlaubt, auch solche Zahlungsdienstleister, die nicht alle in der Empfehlung 

genannten Voraussetzungen erfüllen können, als Zahlungsinstitute zu behandeln. Zu 

diesem Zweck sollten die Mitgliedstaaten diese Personen in das Register der 

Zahlungsinstitute aufnehmen, auch wenn die Personen von allen oder einem Teil der 

Zulassungsvoraussetzungen ausgenommen sind. Jedoch sollte diese 

Ausnahmemöglichkeit an strikte Bedingungen, d. h. einen bestimmten Wert der 

Zahlungsvorgänge, geknüpft werden. Zahlungsinstituten, die unter diese Ausnahme 

fallen, sollte weder Niederlassungsfreiheit noch das Recht auf freien 

Dienstleistungsverkehr gewährt werden, noch sollten sie diese Rechte indirekt 

ausüben können, solange sie Mitglieder eines Zahlungssystems sind.. 
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(48) Angesichts der Besonderheiten der ausgeübten Tätigkeit und der mit der 

Bereitstellung von Kontoinformationsdiensten verbundenen Risiken sollte eine 

besondere Aufsichtsregelung für Kontoinformationsdienstleister vorgesehen 

werden.  Kontoinformationsdienstleistern sollte gestattet werden, ihre Dienste 

unter Nutzung eines "Europäischen Passes" grenzüberschreitend zu erbringen. 

(49) Jeder Zahlungsdienstleister muss unbedingt Zugang zu den technischen 

Infrastrukturdiensten der Zahlungssysteme haben. Der Zugang sollte jedoch 

bestimmten Anforderungen unterliegen, um die Integrität und Stabilität dieser 

Systeme zu gewährleisten. Jeder Zahlungsdienstleister, der die Teilnahme an einem 

Zahlungssystem beantragt, sollte die Entscheidung für ein System auf eigenes 

Risiko treffen und gegenüber dem ▌Zahlungssystem den Nachweis erbringen, dass 

seine internen Vorkehrungen hinreichend solide sind, um allen Arten von Risiken 

standhalten zu können. Typische Beispiele für solche Zahlungssysteme sind die 

Vier-Parteien-Kartensysteme sowie die wichtigsten Überweisungs- und 

Lastschriftsysteme. Um zwischen den einzelnen Kategorien von zugelassenen 

Zahlungsdienstleistern entsprechend ihrer Zulassung eine unionsweite 

Gleichbehandlung zu gewährleisten, sollten die Regeln für den ▌ Zugang zu 

Zahlungssystemen präzisiert werden. 
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(50) Es sollte sichergestellt werden, dass es zwischen zugelassenen Zahlungsinstituten 

und Kreditinstituten zu keinerlei Diskriminierung kommt, so dass alle im 

Binnenmarkt konkurrierenden Zahlungsdienstleister die technischen 

Infrastrukturdienste dieser Zahlungsverkehrssysteme zu denselben Bedingungen 

nutzen können. Es sollte wegen des jeweils unterschiedlichen Aufsichtsrahmens eine 

unterschiedliche Behandlung zugelassener Zahlungsdienstleister und solcher, die 

sowohl unter eine Ausnahme nach dieser Richtlinie als auch unter die 

Ausnahmeregelung nach Artikel 3 der Richtlinie 2009/110/EG fallen, vorgesehen 

werden. Unterschiedliche Preise sollten jedoch nur dann erlaubt sein, wenn den 

Zahlungsdienstleistern unterschiedlich hohe Kosten entstehen. Das gilt unbeschadet 

des Rechts der Mitgliedstaaten, den Zugang zu den für das Gesamtsystem 

wesentlichen Systemen im Einklang mit der Richtlinie 98/26/EG des Europäischen 

Parlaments und des Rates24 einzuschränken, sowie unbeschadet der Zuständigkeiten 

der Europäischen Zentralbank und des Europäischen Systems der Zentralbanken  

hinsichtlich des Zugangs zu Zahlungssystemen. 

                                                 
24 Richtlinie 98/26/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. Mai 1998 

über die Wirksamkeit von Abrechnungen in Zahlungs- sowie Wertpapierliefer- und 
-abrechnungssystemen (ABl. L 166 vom 11.6.1998, S. 45). 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/110/EG;Year:2009;Nr:110&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:98/26/EG;Year:98;Nr:26&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:98/26/EG;Year:98;Nr:26&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:166;Day:11;Month:6;Year:1998;Page:45&comp=
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(51) Diese Richtlinie lässt den Anwendungsbereich der Richtlinie 98/26/EG unberührt. 

Um jedoch einen fairen Wettbewerb zwischen Zahlungsdienstleistern zu 

gewährleisten, sollte einem Teilnehmer eines unter den Bedingungen der 

Richtlinie 98/26/EG bezeichneten Zahlungssystems, das für einen zugelassenen 

oder registrierten Zahlungsdienstleister Dienste im Zusammenhang mit einem 

solchen System erbringt, der Zugang zu diesen Diensten wie jedem anderen 

zugelassenen oder registrierten Zahlungsdienstleister auf Antrag in objektiver, 

verhältnismäßiger und nichtdiskriminierender Weise gewährt werden. 

Zahlungsdienstleister, denen dieser Zugang gewährt wird, sollten jedoch nicht als 

Teilnehmer im Sinne der Richtlinie 98/26/EG gelten und daher nicht den 

aufgrund jener Richtlinie gewährten Schutz genießen. 

▌

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:98/26/EG;Year:98;Nr:26&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:98/26/EG;Year:98;Nr:26&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:98/26/EG;Year:98;Nr:26&comp=
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(52) Die Bestimmungen über den Zugang zu den Zahlungssystemen sollten nicht 

für Systeme gelten, die von einem einzigen Zahlungsdienstleister eingerichtet und 

betrieben werden. Solche Zahlungssysteme können zwar auch in unmittelbarem 

Wettbewerb mit anderen Zahlungssystemen stehen, in der Regel aber besetzen sie 

eine Marktnische, die von diesen nicht ausreichend abgedeckt wird. Zu diesen 

Systemen zählen Dreiparteiensysteme wie Drei-Parteien-Kartensysteme, solange 

sie niemals de facto - beispielsweise durch Rückgriff auf Lizenznehmer, Agenten 

oder Markenpartner ("Co-Branding-Partner") - als Vier-Parteien-Kartensysteme 

betrieben werden. Zu ihnen zählen in der Regel auch Zahlungsdienste von 

Telekommunikationsdiensten, bei denen der Betreiber der Zahlungsdienstleister 

sowohl des Zahlers als auch des Zahlungsempfängers ist, sowie interne Systeme 

von Bankengruppen. Um den Wettbewerb zwischen diesen geschlossenen 

Zahlungssystemen und den etablierten gängigen Zahlungssystemen anzuregen, 

wäre es nicht angebracht, Dritten Zugang zu diesen geschlossenen firmeneigenen 

Zahlungssystemen zu gewähren. Allerdings sollten auch solche geschlossenen 

Systeme den Wettbewerbsvorschriften der Union und der Mitgliedstaaten 

unterliegen, so dass es nötig sein könnte, Zugang zu diesen Zahlungssystemen zu 

gewähren, um einen wirksamen Wettbewerb in den Zahlungsmärkten 

aufrechtzuerhalten. 
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(53) Da die Situation von Verbrauchern und Unternehmen nicht dieselbe ist, brauchen sie 

nicht im selben Umfang geschützt zu werden. Zwar müssen die Verbraucherrechte 

durch Vorschriften geschützt werden, die nicht vertraglich abbedungen werden 

können, doch sollte es Unternehmen und Organisationen freistehen, abweichende 

Vereinbarungen zu schließen, wenn es nicht um vertragliche Beziehungen zu 

Verbrauchern geht. Gleichwohl sollten die Mitgliedstaaten vorschreiben können, 

dass Kleinstunternehmen im Sinne der Empfehlung 2003/361/EG der Kommission25 

genauso behandelt werden wie Verbraucher. In jedem Fall sollten bestimmte 

zentrale Bestimmungen dieser Richtlinie unabhängig vom Status des Nutzers immer 

gelten. 

                                                 
25 Empfehlung 2003/361/EG der Kommission vom 6. Mai 2003 betreffend die Definition 

der Kleinstunternehmen sowie der kleinen und mittleren Unternehmen (ABl. L 124 
vom 20.5.2003, S. 36). 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=EMP&code2=&gruppen=Link:2003/361/EG;Year:2003;Nr:361&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=EMP&code2=&gruppen=Link:2003/361/EG;Year:2003;Nr:361&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:124;Day:20;Month:5;Year:2003;Page:36&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:124;Day:20;Month:5;Year:2003;Page:36&comp=
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(54) In dieser Richtlinie sollten die Informationspflichten der Zahlungsdienstleister 

gegenüber den Zahlungsdienstnutzern festgelegt werden, damit Letztere ein gleich 

hohes Maß an verständlichen Informationen über Zahlungsdienste erhalten und so in 

voller Kenntnis der Sachlage entscheiden und innerhalb der Union eine freie Wahl 

treffen können. Im Interesse der Transparenz legt diese Richtlinie die harmonisierten 

Anforderungen fest, die erforderlich sind, um sicherzustellen, dass der 

Zahlungsdienstnutzer sowohl zu dem mit dem Zahlungsdienstleister geschlossenen 

Vertrag als auch zu den Zahlungsvorgängen alle notwendigen, ausreichenden und 

verständlichen Informationen erhält. Damit der Binnenmarkt für Zahlungsdienste 

reibungslos funktionieren kann, sollten die Mitgliedstaaten nur solche 

Informationsvorschriften erlassen, die in dieser Richtlinie vorgesehen sind. 

(55) Verbraucher sollten gemäß der Richtlinie 2005/29/EG des Europäischen Parlaments 

und des Rates26, der Richtlinie 2000/31/EG des Europäischen Parlaments und des 

Rates27 , der Richtlinie 2002/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates28, 

der Richtlinie 2011/83/EU des Europäischen Parlaments und des Rates29 sowie der 

Richtlinie 2014/92/EU des Europäischen Parlaments und des Rates 30 vor unlauteren 

oder irreführenden Praktiken geschützt werden. Die Bestimmungen jener Richtlinien 

gelten weiterhin. Doch sollte insbesondere präzisiert werden, in welchem Verhältnis 
                                                 
26 Richtlinie 2005/29/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Mai 2005 

über unlautere Geschäftspraktiken im binnenmarktinternen Geschäftsverkehr zwischen 
Unternehmen und Verbrauchern und zur Änderung der Richtlinie 84/450/EWG des 
Rates, der Richtlinien 97/7/EG, 98/27/EG und 2002/65/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates sowie der Verordnung (EG) Nr. 2006/2004 des 
Europäischen Parlaments und des Rates (Richtlinie über unlautere 
Geschäftspraktiken) (ABl. L 149 vom 11.6.2005, S. 22). 

27 Richtlinie 2000/31/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2000 
über bestimmte rechtliche Aspekte der Dienste der Informationsgesellschaft, 
insbesondere des elektronischen Geschäftsverkehrs, im Binnenmarkt (ABl. L 178 vom 
17.7.2000, S. 1). 

28 Richtlinie 2002/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. September 
2002 über den Fernabsatz von Finanzdienstleistungen an Verbraucher und zur 
Änderung der Richtlinie 90/619/EWG des Rates und der Richtlinien 97/7/EG und 
98/27/EG (ABl. L 271 vom 9.10.2002, S. 16). 

29  Richtlinie 2011/83/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Oktober 
2011 über die Rechte der Verbraucher, zur Abänderung der Richtlinie 93/13/EWG des 
Rates und der Richtlinie 1999/44/EG des Europäischen Parlaments und des Rates sowie 
zur Aufhebung der Richtlinie 85/577/EWG des Rates und der Richtlinie 97/7/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 304 vom 22.11.2011, S. 64). 

30  Richtlinie 2014/92/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 2014 
über die Vergleichbarkeit von Zahlungskontoentgelten, den Wechsel von 
Zahlungskonten und den Zugang zu Zahlungskonten mit grundlegenden Funktionen 
(ABl. L 257 vom 28.8.2014, S. 214). 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2005/29/EG;Year:2005;Nr:29&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2000/31/EG;Year:2000;Nr:31&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/65/EG;Year:2002;Nr:65&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2011/83/EU;Year:2011;Nr:83&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/92/EU;Year:2014;Nr:92&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2005/29/EG;Year:2005;Nr:29&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:84/450/EWG;Year:84;Nr:450&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:97/7/EG;Year:97;Nr:7&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:98/27/EG;Year:98;Nr:27&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/65/EG;Year:2002;Nr:65&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2006/2004;Nr:2006;Year:2004&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:149;Day:11;Month:6;Year:2005;Page:22&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2000/31/EG;Year:2000;Nr:31&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:178;Day:17;Month:7;Year:2000;Page:1&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:178;Day:17;Month:7;Year:2000;Page:1&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/65/EG;Year:2002;Nr:65&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:90/619/EWG;Year:90;Nr:619&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:97/7/EG;Year:97;Nr:7&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:98/27/EG;Year:98;Nr:27&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:271;Day:9;Month:10;Year:2002;Page:16&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2011/83/EU;Year:2011;Nr:83&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:93/13/EWG;Year:93;Nr:13&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:1999/44/EG;Year:1999;Nr:44&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:85/577/EWG;Year:85;Nr:577&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:97/7/EG;Year:97;Nr:7&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:304;Day:22;Month:11;Year:2011;Page:64&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/92/EU;Year:2014;Nr:92&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:257;Day:28;Month:8;Year:2014;Page:214&comp=
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die vorvertraglichen Informationspflichten der vorliegenden Richtlinie zu denen der 

Richtlinie 2002/65/EG stehen. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/65/EG;Year:2002;Nr:65&comp=
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(56) Zwecks größerer Effizienz sollten die Informationen den Bedürfnissen der Nutzer 

angemessen sein und in standardisierter Form übermittelt werden. Allerdings sollten 

für Einzelzahlungen andere Informationspflichten gelten als für Rahmenverträge, die 

mehrere Zahlungsvorgänge betreffen. 

(57) In der Praxis sind Rahmenverträge und darunter fallende Zahlungsvorgänge weitaus 

häufiger und fallen wirtschaftlich mehr ins Gewicht als Einzelzahlungen. Bei 

Zahlungskonten oder bestimmten Zahlungsinstrumenten ist ein Rahmenvertrag 

erforderlich. Daher sollten die Vorabinformationspflichten bei Rahmenverträgen 

umfassend sein und die Informationen sollten immer auf Papier oder einem anderen 

dauerhaften Datenträger mitgeteilt werden, wie beispielsweise Ausdrucke von 

Kontoauszugsdruckern, CD-ROMs, DVDs, PC-Festplattenlaufwerken, auf denen 

elektronische Post gespeichert werden kann, sowie Websites, sofern diese Websites 

es erlauben, die dort gespeicherten Informationen in einem unveränderten Format zu 

reproduzieren. Allerdings sollten Zahlungsdienstleister und Zahlungsdienstnutzer in 

dem Rahmenvertrag vereinbaren können, in welcher Weise die nachträgliche 

Information über die ausgeführten Zahlungsvorgänge erfolgen soll, beispielsweise 

dadurch, dass beim Internetbanking alle das Zahlungskonto betreffenden 

Informationen online zugänglich gemacht werden. 
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(58) Bei Einzelzahlungen sollte der Zahlungsdienstleister stets lediglich die wichtigsten 

Informationen von sich aus geben müssen. Da der Zahler in der Regel anwesend ist, 

wenn er den Zahlungsauftrag erteilt, sollte nicht vorgeschrieben werden dass die 

Informationen in jedem Fall auf Papier oder einem anderen dauerhaften Datenträger 

mitgeteilt werden müssen. Der Zahlungsdienstleister sollte entweder mündlich am 

Schalter Auskunft erteilen können oder die Informationen anderweitig leicht 

zugänglich machen, indem er beispielsweise eine Tafel mit den 

Vertragsbedingungen in seinen Geschäftsräumen anbringt. Es sollte darauf 

hingewiesen werden, wo weitere Informationen erhältlich sind, z. B. auf der 

Website. Allerdings sollte der Verbraucher auf Verlangen die wichtigsten 

Informationen auch auf Papier oder einem anderen dauerhaften Datenträger erhalten 

können. 

(59) Diese Richtlinie sollte das Recht der Verbraucher festlegen, einschlägige 

Informationen kostenlos zu erhalten, bevor er an einen Zahlungsdienstvertrag 

gebunden ist. Zur Aufrechterhaltung eines hohes Verbraucherschutzniveaus sollte 

der Verbraucher ebenso während des Vertragsverhältnisses jederzeit verlangen 

können, dass ihm die vorvertraglichen Informationen und der Rahmenvertrag 

kostenlos in Papierform übermittelt werden, damit er die Dienste von 

Zahlungsdienstleistern und ihre Vertragsbedingungen vergleichen und im Streitfall 

überprüfen kann, welche Rechte und Pflichten sich für ihn aus dem Vertrag ergeben. 

Diese Bestimmungen sollten mit der Richtlinie 2002/65/EG im Einklang stehen. Die 

Tatsache, dass diese Richtlinie ausdrücklich die Entgeltfreiheit der Information 

vorschreibt, sollte nicht zur Folge haben, dass den Verbrauchern für Informationen, 

die nach anderen geltenden Richtlinien vorgeschrieben sind, Entgelte in Rechnung 

gestellt werden dürfen. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/65/EG;Year:2002;Nr:65&comp=
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(60) Die Art und Weise, in der der Zahlungsdienstleister den Zahlungsdienstnutzer 

informieren muss, sollte den Erfordernissen des Letzteren sowie – je nach den im 

jeweiligen Zahlungsdienstvertrag getroffenen Vereinbarungen – praktischen 

technischen Aspekten und der Kosteneffizienz Rechnung tragen. Daher sollte in 

dieser Richtlinie zwischen zwei Arten unterschieden werden, auf denen 

Informationen vom Zahlungsdienstleister gegeben werden müssen: Entweder sollte 

die Information mitgeteilt, d. h. vom Zahlungsdienstleister zu dem in dieser 

Richtlinie geforderten Zeitpunkt von sich aus übermittelt werden, ohne dass der 

Zahlungsdienstnutzer sie ausdrücklich anfordern muss; oderdie Information sollte 

dem Zahlungsdienstnutzer aufgrund seines Ersuchens um nähere Auskünfte 

zugänglich gemacht werden. In der zweiten Situation sollte der 

Zahlungsdienstnutzer selbst aktiv werden, um sich die Informationen zu verschaffen, 

indem er sie beispielsweise ausdrücklich vom Zahlungsdienstleister anfordert, sich 

in eine Mailbox des Bankkontos einloggt oder eine Bankkarte in den Drucker für 

Kontoauszüge einführt. Zu diesem Zweck sollte der Zahlungsdienstleister 

sicherstellen, dass die Informationen zugänglich sind und der Zahlungsdienstnutzer 

darauf zugreifen kann. 
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(61) Der Verbraucher sollte für die elementaren Informationen über ausgeführte 

Zahlungsvorgänge kein zusätzliches Entgelt zu entrichten haben. Bei 

Einzelzahlungen sollte der Zahlungsdienstleister diese Informationen nicht getrennt 

in Rechnung stellen. Ebenso sollte die Information über die Zahlungsvorgänge im 

Rahmen eines Rahmenvertrags monatlich und kostenlos erfolgen. Da die 

Preisbildung jedoch transparent sein muss und die Kunden unterschiedliche 

Bedürfnisse haben, sollten die Parteien vereinbaren können, dass für die häufigere 

Übermittlung von Informationen oder die Übermittlung zusätzlicher Informationen 

Entgelte erhoben werden. Um den unterschiedlichen nationalen Gepflogenheiten 

Rechnung zu tragen, sollten die Mitgliedstaaten vorschreiben können, dass 

monatliche Kontoauszüge in Papierform stets kostenlos erhältlich sein müssen. 

(62) Um Kunden den Wechsel zwischen verschiedenen Zahlungsdienstleistern zu 

erleichtern, sollten Verbraucher einen Rahmenvertrag ▌kostenlos kündigen können. 

Wird ein Vertrag weniger als sechs Monate nach Inkrafttreten vom Verbraucher 

gekündigt, sollte es Zahlungsdienstleistern allerdings gestattet sein, entsprechend 

den durch die Kündigung des Rahmenvertrags durch den Verbraucher 

entstandenen Kosten ein Entgelt zu erheben. Die vertraglich festgelegte 

Kündigungsfrist sollte für den Verbraucher einen Monat nicht überschreiten und für 

den Zahlungsdienstleister mindestens zwei Monate betragen. Diese Richtlinie sollte 

nicht die aus anderem einschlägigen Recht der Union oder der Mitgliedstaaten – wie 

etwa jenem über Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, Maßnahmen im 

Hinblick auf das Einfrieren von Geldern oder mit der Prävention und Aufklärung 

von Straftaten zusammenhängende Sondermaßnahmen – erwachsende Verpflichtung 

des Zahlungsdienstleisters berühren, unter besonderen Umständen einen 

Zahlungsdienstvertrag zu kündigen. 



 

 63 

(63) Um ein hohes Verbraucherschutzniveau zu gewährleisten, sollten die 

Mitgliedstaaten im Interesse des Verbrauchers Beschränkungen oder Verbote 

einseitiger Änderungen der Bedingungen eines Rahmenvertrags aufrechterhalten 

oder einführen können, beispielsweise wenn eine solche Änderung nicht 

gerechtfertigt ist. 

(64) Vertragliche Bestimmungen sollten nicht die Diskriminierung von Verbrauchern 

mit rechtmäßigem Wohnsitz in der Union aufgrund ihrer Staatsangehörigkeit 

oder ihres Wohnsitzes bezwecken oder bewirken. Ist in einem Rahmenvertrag 

beispielsweise das Recht vorgesehen, das Zahlungsinstrument aus objektiv 

gerechtfertigten Gründen zu sperren, sollte der Zahlungsdienstleister nicht die 

Möglichkeit haben, dieses Recht in Anspruch zu nehmen, nur weil der 

Zahlungsdienstnutzer seinen Wohnsitz innerhalb der Union geändert hat. 

(65) Eine Aufteilung der Entgelte zwischen Zahler und Zahlungsempfänger ist 

erfahrungsgemäß der beste Weg, da sie die vollautomatisierte Abwicklung von 

Zahlungen erleichtert. Aus diesem Grund sollte sichergestellt werden, dass die 

jeweiligen Zahlungsdienstleister ihre Entgelte im Normalfall direkt beim Zahler und 

Zahlungsempfänger erheben. Es können auch gar keine Entgelte erhoben werden, 

denn diese Richtlinie sollte nicht die Praxis berühren, dass Zahlungsdienstleister 

Kontogutschriften für Verbraucher kostenlos ausführen. Ebenso kann ein 

Zahlungsdienstleister je nach Vertragsbedingungen lediglich beim 

Zahlungsempfänger (Händler) Entgelte für die Nutzung des Zahlungsdienstes 

erheben; in diesem Fall hat der Zahler keine Entgelte zu entrichten. Die 

Zahlungssysteme erheben möglicherweise Entgelte in Form einer Grundgebühr . Die 

Bestimmungen über die transferierten Beträge oder Entgelte haben keine 

unmittelbaren Auswirkungen auf die Preisbildung zwischen Zahlungsdienstleistern 

oder sonstigen zwischengeschalteten Stellen. 
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(66) Unterschiedliche Vorgehensweisen in den einzelnen Ländern bei der 

Entgeltberechnung für die Nutzung eines bestimmten Zahlungsinstruments 

(nachstehend " zusätzliche Entgelte"") haben zu einer enormen Heterogenität des 

Zahlungsverkehrsmarkts in der Union geführt und bei den Verbrauchern Verwirrung 

ausgelöst, insbesondere beim elektronischen Geschäftsverkehr und im 

grenzüberschreitenden Zahlungsverkehr. Händler, die in Mitgliedstaaten ansässig 

sind, in denen Aufschlagsberechnung zulässig ist, bieten in Mitgliedstaaten, in denen 

das verboten ist, Produkte und Dienstleistungen an und berechnen dem Verbraucher 

einen Aufschlag. Viele Händler berechnen Verbrauchern auch einen Aufschlag, 

der viel höher ist als die Kosten, die ihnen durch die Nutzung eines bestimmten 

Zahlungsinstruments entstehen. Deutlich für eine Überprüfung der  Praxis der 

zusätzlichen Entgelte spricht des Weiteren die Tatsache, dass in der Verordnung 

(EU) Nr. 2015751 Vorschriften über ▌Interbankenentgelte für kartengebundene 

Zahlungsvorgänge festgelegt werden. Interbankenentgelte sind der wichtigste 

Bestandteil der Händlerentgelte für Karten und Kartenzahlungen. Die 

zusätzlichen Entgelte werden von Händlern manchmal als Vorgehensweise zur 

Kompensierung zusätzlicher Kosten von Kartenzahlungen verwendet. Die 

Verordnung (EU) Nr. 2015/751 begrenzt die Interbankenentgelte. Diese 

Begrenzungen gelten, bevor das in der vorliegenden Richtlinie bestimmte Verbot 

greift. Daher  sollten die Mitgliedstaaten in Erwägung ziehen, 

Zahlungsempfänger davon abzuhalten, Entgelte für die Verwendung von 

Zahlungsinstrumenten zu fordern, für die Kapitel II der Verordnung (EU) 

Nr. 2015/751 Vorschriften für die Interbankenentgelte enthält. 

▌ 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2015/75;Nr:2015;Year:75&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2015/75;Nr:2015;Year:75&comp=
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(67) In dieser Richtlinie wird zwar die Bedeutung von Zahlungsinstituten anerkannt, 

doch stellen nach wie vor Kreditinstitute die wichtigste Möglichkeit für 

Verbraucher dar, um ein Zahlungsinstrument zu erhalten. Das Ausstellen eines 

kartengebundenen Zahlungsinstruments durch einen Zahlungsdienstleister 

(unabhängig davon, ob dieser ein Kreditinstitut oder ein Zahlungsinstitut ist), der 

nicht das Konto des Verbrauchers führt, würde für mehr Wettbewerb am Markt 

sorgen und somit für mehr Auswahlmöglichkeiten und bessere Angebote für die 

Verbraucher. Derzeit sind die meisten Zahlungen an einer Verkaufsstelle zwar 

kartengebunden, doch das aktuelle Ausmaß an Innovation im Zahlungsverkehr 

könnte dazu führen, dass in den kommenden Jahren rasch neue Zahlungskanäle 

entstehen. Daher ist es angemessen, dass die Kommission bei ihrer Überprüfung 

dieser Richtlinie diesen Entwicklungen besondere Aufmerksamkeit widmet, 

ebenso wie der Frage, ob der Anwendungsbereich der Bestimmungen über die 

Bestätigung der Verfügbarkeit eines Geldbetrags geändert werden muss. Dem 

Zahlungsdienstleister, der das kartengebundene Zahlungsinstrument 

(insbesondere Debitkarten) ausstellt (Emittent), wäre es möglich, sein Kreditrisiko 

besser zu verwalten und es zu verringern, wenn ihm der kontoführende 

Zahlungsdienstleister die Deckung durch Gelder auf dem Konto des Verbrauchers 

bestätigte. Gleichzeitig sollte die Deckungsbestätigung es dem kontoführenden 

Zahlungsdienstleister nicht gestatten, einen Geldbetrag auf dem Zahlungskonto 

des Zahlers zu blockieren.  
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(68) Die Verwendung einer Karte oder eines kartengebundenen Zahlungsinstruments 

für das Ausführen einer Zahlung bewirkt oft das Versenden einer Nachricht zur 

Bestätigung der Deckung und zwei sich daraus ergebende Zahlungsvorgänge. Der 

erste Zahlungsvorgang erfolgt zwischen dem Emittenten und dem kontoführenden 

Zahlungsdienstleister des Händlers, der zweite (gewöhnlich eine Lastschrift) 

erfolgt zwischen dem kontoführenden Zahlungsdienstleister des Zahlers und dem 

Emittenten. Beide Vorgänge sollten auf die gleiche Weise behandelt werden wie 

andere gleichwertige Zahlungsvorgänge. Zahlungsdienstleister, die 

kartengebundene Zahlungsinstrumente ausstellen, sollten die gleichen Rechte 

genießen und den gleichen Pflichten unterliegen, die sich aus der Richtlinie 

ergeben, – unabhängig davon, ob sie der kontoführende Zahlungsdienstleister des 

Zahlers sind oder nicht – insbesondere im Hinblick auf die Verantwortung (z.B. 

für die Authentifizierung) und die Haftung gegenüber den verschiedenen 

Akteuren in der Zahlungskette.Da das Ersuchen des Zahlungsdienstleisters und 

die Deckungsbestätigung unter Beachtung der erforderlichen 

Sicherheitsmaßnahmen über bestehende sichere Kommunikationskanäle, 

technische Verfahren und Infrastrukturen für die Kommunikation zwischen 

Zahlungsauslösedienstleistern oder Kontoinformationsdienstleistern und 

kontoführenden Zahlungsdienstleistern erfolgen können, sollten 

Zahlungsdienstleistern oder Karteninhabern keine zusätzlichen Kosten entstehen. 

Darüber hinaus sollte der kontoführende Zahlungsdienstleister unabhängig 

davon, ob der Zahlungsvorgang im Internet (d.h. auf der Website eines Händlers) 

oder in Räumlichkeiten für Endkunden erfolgt, nur dann verpflichtet sein, die 

vom Emittenten verlangte Bestätigung zu geben, wenn die vom kontoführenden 

Zahlungsdienstleister unterhaltenen Konten für diese Bestätigung zumindest 

online auf elektronischem Wege zugänglich sind. Angesichts der Besonderheiten 

von E-Geld sollte es nicht möglich sein, diesen Mechanismus auf 

kartengebundene Zahlungsinstrumente anzuwenden, auf denen E-Geld im Sinne 

der Richtlinie 2009/110/EG gelagert wird. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/110/EG;Year:2009;Nr:110&comp=
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(69) Die Verpflichtung, personalisierte  Sicherheitsmerkmale vor unbefugtem Zugriff 

zu schützen, ist äußerst wichtig, um die Gelder des Zahlungsdienstnutzers zu 

schützen und Betrugsrisiken und den unbefugten Zugriff auf das Zahlungskonto 

zu begrenzen. Die Geschäftsbedingungen oder andere dem Zahlungsdienstnutzer 

durch Zahlungsdienstleister auferlegte Pflichten zum Schutz personalisierter 

Sicherheitsmerkmale vor unbefugtem Zugriff sollten jedoch nicht so abgefasst 

sein, dass Zahlungsdienstnutzer davon abgehalten werden, die Vorteile der durch 

andere Zahlungsdienstleister angebotenen Dienste, einschließlich 

Zahlungsauslösedienste und Kontoinformationsdienste, zu nutzen. Ferner sollten 

solche Geschäftsbedingungen keine Bestimmungen enthalten, die die Nutzung 

von Zahlungsdiensten anderer gemäß dieser Richtlinie zugelassener oder 

registrierter Zahlungsdienstleister in irgendeiner Weise erschweren. 
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(70) Um die Risiken oder Folgen nicht autorisierter oder fehlerhaft ausgeführter 

Zahlungsvorgänge gering zu halten, sollte der Zahlungsdienstnutzer den 

Zahlungsdienstleister so bald wie möglich über Einwendungen gegen angeblich 

nicht autorisierte oder fehlerhaft ausgeführte Zahlungsvorgänge informieren, 

vorausgesetzt, der Zahlungsdienstleister hat seine Informationspflichten gemäß 

dieser Richtlinie erfüllt. Hält der Zahlungsdienstnutzer die Anzeigefrist ein, so sollte 

er diese Ansprüche innerhalb der nationalen Einschränkungen geltend machen 

können. Diese Richtlinie sollte andere Ansprüche zwischen Zahlungsdienstnutzern 

und Zahlungsdienstleistern nicht berühren. 
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(71) Im Falle eines nicht autorisierten Zahlungsvorgangs sollte der 

Zahlungsdienstleister dem Zahler unverzüglich den Betrag, der Gegenstand dieses 

Zahlungsvorgangs war, erstatten. Besteht jedoch ein dringender Verdacht, dass 

ein nicht autorisierter Zahlungsvorgang Folge eines betrügerischen Verhaltens 

des Zahlungsdienstnutzers ist, und beruht dieser Verdacht auf objektiven 

Gründen, die der zuständigen nationalen Behörde mitgeteilt wurden, so sollte der 

Zahlungsdienstleister innerhalb einer angemessenen Frist eine Untersuchung 

durchführen können, bevor er dem Zahler den entsprechenden Betrag erstattet. 

Um den Zahler vor Nachteilen zu schützen, sollte das Wertstellungsdatum der 

Erstattung nicht nach dem Datum liegen, an dem das Konto mit dem Betrag belastet 

wurde. Um dem Zahlungsdienstnutzer einen Anreiz zu geben, seinem 

Zahlungsdienstleister jeden Diebstahl oder Verlust eines Zahlungsinstruments 

unverzüglich anzuzeigen und so das Risiko nicht autorisierter Zahlungsvorgänge zu 

verringern, sollte der Nutzer für einen begrenzten Betrag selbst haften, es sei denn, 

er hat in betrügerischer Absicht oder grob fahrlässig gehandelt. In diesem 

Zusammenhang erscheint ein Betrag von 50 EUR zur Gewährleistung eines 

harmonisierten und hochgradigen Schutzes der Nutzer innerhalb der Union 

angemessen. Ist der Zahler nicht in der Lage, den Verlust, den Diebstahl oder die 

missbräuchliche Verwendung des Zahlungsinstruments zu bemerken, sollte die 

Haftung ausgeschlossen sein. Auch sollten Nutzer eines Zahlungsinstruments, 

sobald sie ihrem Zahlungsdienstleister angezeigt haben, dass ihr Zahlungsinstrument 

missbraucht worden sein könnte, keine weiteren, durch die nicht autorisierte 

Nutzung dieses Instruments verursachten Schäden tragen müssen. Diese Richtlinie 

sollte die Verantwortung der Zahlungsdienstleister für die technische Sicherheit 

ihrer eigenen Produkte nicht berühren. 
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(72) Zur Feststellung einer möglichen Fahrlässigkeit oder einer groben Fahrlässigkeit 

des Zahlungsdienstnutzers sollten alle Umstände berücksichtigt werden. Ob und in 

welchem Maße fahrlässig gehandelt wurde, sollte nach nationalem Recht beurteilt 

werden. Während der Begriff der Fahrlässigkeit einen Verstoß gegen die 

Sorgfaltspflicht beinhaltet, sollte unter grober Fahrlässigkeit mehr als lediglich 

Fahrlässigkeit verstanden werden, d.h. ein Verhalten, das ein erhebliches Ausmaß 

an Nachlässigkeit aufweist,  beispielsweise die offene und leicht für Dritte 

einzusehende Aufbewahrung der Sicherheitsmerkmale, die zur Autorisierung 

eines Zahlungsvorgangs verwendet werden, zusammen mit dem 

Zahlungsinstrument. Klauseln und Bedingungen in einem Vertrag über die 

Bereitstellung und Nutzung eines Zahlungsinstruments, die eine Erhöhung der 

Beweislast für den Verbraucher oder eine Verringerung der Beweislast für die 

kartenausgebende Stelle zur Folge hätten, sollten nichtig sein. Darüber hinaus ist es 

angemessen, dass in bestimmten Situationen und insbesondere dann, wenn das 

Zahlungsinstrument bei der Verkaufsstelle nicht vorliegt, wie im Falle von Online-

Zahlungen, die Beweislast für eine angebliche Fahrlässigkeit beim 

Zahlungsdienstleister liegt, da die entsprechenden Möglichkeiten des Zahlers in 

solchen Fällen sehr begrenzt sind. 
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(73) Die Aufteilung von Verlusten, die durch nicht autorisierte Zahlungsvorgänge 

verursacht werden, sollte geregelt werden. ▌Für andere Zahlungsdienstnutzer als 

Verbraucher können andere Bestimmungen gelten, da diese in der Regel besser in 

der Lage sein dürften, das Betrugsrisiko einzuschätzen und Gegenmaßnahmen zu 

treffen. Zur Gewährleistung eines hohen Verbraucherschutzniveaus sollten Zahler 

stets berechtigt sein, ihren Antrag auf Erstattung an den kontoführenden 

Zahlungsdienstleister zu richten, auch wenn ein Zahlungsauslösedienstleister am 

Zahlungsvorgang beteiligt war. Die Haftungsverteilung zwischen den 

Zahlungsdienstleistern bleibt davon unberührt. 

▌(74) Im Fall von Zahlungsauslösediensten sollten die Rechte und Pflichten der 

Zahlungsdienstnutzer und der beteiligten Zahlungsdienstleister dem erbrachten 

Dienst angemessen sein. Insbesondere sollten der das Konto führende 

Zahlungsdienstleister und der in den Zahlungsvorgang eingebundene 

Zahlungsauslösedienstleister durch Haftungsverteilung ▌ gezwungen sein, für den 

jeweils von ihnen kontrollierten Teil des Zahlungsvorgangs die Verantwortung zu 

übernehmen▌. 

(75) Diese Richtlinie zielt darauf ab, den Verbraucherschutz in Fällen von 

kartengebundenen Zahlungsvorgängen zu stärken, bei denen der genaue Betrag 

zum Zeitpunkt, an dem der Zahler seine Zustimmung zur Ausführung des 

Zahlungsvorgangs erteilt, nicht bekannt ist, beispielsweise an automatischen 

Tankstellen, bei Mietwagenverträgen oder Hotelbuchungen. Der 

Zahlungsdienstleister des Zahlers sollte nur dann einen Betrag auf dem 

Zahlungskonto des Zahlers blockieren können, wenn dieser seine Zustimmung zu 

der genauen Höhe des zu blockierenden Geldbetrags erteilt hat, und dieser sollte 

unverzüglich nach Eingang der Information zum genauen Betrag, der 

Gegenstand des Zahlungsvorgangs ist, spätestens jedoch unmittelbar nach 

Eingang des Zahlungsauftrags freigegeben werden. 
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(76) Mit SEPA sollen gemeinsame unionsweite Zahlungsdienste weiterentwickelt 

werden, die die derzeitigen nationalen Zahlungsdienste bei auf Euro lautende 

Zahlungen ersetzen sollen. Um eine komplette Umstellung auf unionsweite 

Überweisungen und Lastschriften zu gewährleisten, werden mit der Verordnung 

(EU) Nr. 260/2012 technische Vorschriften und Geschäftsanforderungen für 

Überweisungen und Lastschriften in Euro festgelegt. Für Lastschriften wird mit 

der genannten Verordnung beabsichtigt, dass der Zahler sowohl dem 

Zahlungsempfänger als auch dem Zahlungsdienstleister des Zahlers (direkt oder 

indirekt über den Zahlungsempfänger) seine Zustimmung erteilt und dass die 

Mandate zusammen mit nachfolgenden Änderungen oder Löschungen vom 

Zahlungsempfänger oder von einem Dritten im Auftrag des Zahlungsempfängers 

aufbewahrt werden. Das derzeitige und bisher einzige europaweite 

Lastschriftverfahren für Euro-Zahlungen von Verbrauchern, das vom 

Europäischen Zahlungsverkehrsausschuss entwickelt wurde, beruht auf dem 

Grundsatz, dass das Mandat für die Ausführung einer Lastschrift durch den 

Zahler an den Zahlungsempfänger erteilt wird, und – zusammen mit 

nachfolgenden Änderungen oder Löschungen – vom Zahlungsempfänger 

aufbewahrt wird. Das Mandat kann auch im Auftrag des Zahlungsempfängers 

durch einen Dritten aufbewahrt werden. Um für den SEPA eine breite 

Unterstützung in der Öffentlichkeit zu gewährleisten und ein hohes Maß an 

Verbraucherschutz im Rahmen des SEPA sicherzustellen, beinhaltet das 

bestehende europaweite Lastschriftverfahren ein bedingungsloses 

Erstattungsrecht für autorisierte Zahlungen. Um diesen Gegebenheiten Rechnung 

zu tragen, soll mit der vorliegenden Richtlinie ein bedingungsloses 

Erstattungsrecht als eine allgemeine Anforderung an alle Euro-

Lastschriftverfahren in der Union festgelegt werden. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=VER&code2=&gruppen=Link:260/2012;Nr:260;Year:2012&comp=
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Neben dem SEPA bestehen allerdings in Mitgliedstaaten, deren Währung nicht 

der Euro ist, weiterhin herkömmliche Lastschriftverfahren für andere Währungen 

als den Euro. Diese Verfahren haben sich als effizient erwiesen und gewährleisten 

dem Zahler das gleiche hohe Schutzniveau durch andere Formen des Schutzes, 

der nicht immer auf einem bedingungslosen Erstattungsrecht beruht. In diesem 

Fall sollte der Zahler durch den allgemeinen Grundsatz der Erstattung geschützt 

werden, wenn der ausgeführte Zahlungsvorgang den Betrag übersteigt, den der 

Zahler vernünftigerweise hätte erwarten können. Darüber hinaus sollten die 

Mitgliedstaaten Vorschriften für das Recht auf Erstattung festlegen können, die 

für den Zahler günstiger sind. Es besteht eine tatsächliche Nachfrage für 

besondere Produkte des Euro-Lastschriftverfahrens innerhalb des SEPA, was an 

dem weiteren Bestehen bestimmter herkömmlicher Zahlungsdienste für den Euro 

in manchen Mitgliedstaaten zu erkennen ist. Es wäre angemessen, zuzulassen, 

dass der Zahler und sein Zahlungsdienstleister in einem Rahmenvertrag 

vereinbaren, dass der Zahler in den Fällen keinen Anspruch auf Erstattung hat, 

in denen er geschützt ist, entweder weil er die Zustimmung zur Ausführung des 

Zahlungsvorgangs seinem Zahlungsdienstleister direkt erteilt hat – auch wenn der 

Zahlungsdienstleister im Auftrag des Zahlungsempfängers handelt- oder weil 

gegebenenfalls die Informationen über den anstehenden Zahlungsvorgang dem 

Zahler in einer vereinbarten Form mindestens vier Wochen vor dem 

Fälligkeitstermin vom Zahlungsdienstleister oder vom Zahlungsempfänger 

mitgeteilt oder zugänglich gemacht wurden. Im Falle eines nicht autorisierten 

oder fehlerhaft ausgeführten Zahlungsvorgangs sollte der Zahler immer durch die 

allgemeine Erstattungsvorschrift geschützt sein. 
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(77) Für ihre Finanzplanung und die fristgerechte Erfüllung ihrer 

Zahlungsverpflichtungen müssen Verbraucher und Unternehmen genau wissen, wie 

lange es dauert, bis ein Zahlungsauftrag ausgeführt ist. Daher sollte in dieser 

Richtlinie festgelegt werden, ab wann Rechte und Pflichten gelten, nämlich wenn 

der Zahlungsdienstleister den Zahlungsauftrag erhält – auch wenn der 

Zahlungsauftrag ihm über die im Zahlungsdienstvertrag vereinbarten 

Kommunikationsmittel abrufbereit zugegangen ist –, ungeachtet einer etwaigen 

vorherigen Beteiligung an dem zur Erstellung und Übermittlung des 

Zahlungsauftrags führenden Prozess, z. B. im Rahmen von Sicherheits- oder 

Deckungsprüfungen, Information über die Nutzung der persönlichen 

Identifikationsnummer oder bei der Abgabe eines Zahlungsversprechens. Darüber 

hinaus sollte als Eingang eines Zahlungsauftrags der Zeitpunkt gelten, zu dem der 

Zahlungsauftrag, mit dem das Konto des Zahlers belastet werden soll, beim 

Zahlungsdienstleister des Zahlers eingeht. Der Tag oder Zeitpunkt, an dem ein 

Zahlungsempfänger seinem Zahlungsdienstleister Zahlungsaufträge z. B. für das 

Inkasso von Kartenzahlungen oder Lastschriften übermittelt oder an dem er von 

seinem Zahlungsdienstleister eine Vorfinanzierung der entsprechenden Beträge 

(Gutschrift unter Vorbehalt) erhält, sollte hingegen unerheblich sein. Die Nutzer 

sollten sich darauf verlassen können, dass ihr vollständig ausgefüllter und gültiger 

Zahlungsauftrag ordnungsgemäß ausgeführt wird, wenn der Zahlungsdienstleister 

keinen vertraglichen oder gesetzlichen Grund hat, ihn abzulehnen. Lehnt der 

Zahlungsdienstleister es ab, einen Zahlungsauftrag auszuführen, sollte der 

Zahlungsdienstnutzer von der Ablehnung und den Gründen dafür unter Beachtung 

des Unionsrechts und des nationalen Rechts so rasch wie möglich in Kenntnis 

gesetzt werden. Bestimmt der Rahmenvertrag, dass der Zahlungsdienstleister ein 

Entgelt für die Ablehnung erheben kann, sollte ein derartiges Entgelt objektiv 

begründet und so niedrig wie möglich gehalten werden. 
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(78) Da moderne vollautomatisierte Zahlungssysteme Zahlungen mit hoher 

Geschwindigkeit abwickeln und Zahlungsaufträge ab einem bestimmten Zeitpunkt 

nicht ohne kostspieligen manuellen Eingriff widerrufen werden können, muss eine 

Widerrufsfrist festgelegt werden. Allerdings sollten die Parteien je nach Art des 

Zahlungsdienstes und des Zahlungsauftrags unterschiedliche Zeitpunkte vereinbaren 

können. Der Widerruf sollte dabei nur für die Beziehung zwischen einem 

Zahlungsdienstnutzer und einem Zahlungsdienstleister gelten und somit nicht die 

Unwiderruflichkeit und Endgültigkeit der Zahlungsvorgänge in Zahlungssystemen 

berühren. 

(79) Diese Unwiderruflichkeit sollte nicht die Rechte oder die Pflichten eines 

Zahlungsdienstleisters nach dem Recht einiger Mitgliedstaaten – soweit sie sich aus 

dem Rahmenvertrag des Zahlers, nationalen Rechts- und Verwaltungsvorschriften 

oder Leitlinien ergeben – berühren, im Falle einer Streitigkeit zwischen dem Zahler 

und dem Zahlungsempfänger dem Zahler den Betrag, der Gegenstand des 

ausgeführten Zahlungsvorgangs war, zu erstatten. Eine solche Erstattung sollte als 

neuer Zahlungsauftrag gelten. In allen anderen Fällen sollten Rechtsstreitigkeiten, 

die sich aus der dem Zahlungsauftrag zugrunde liegenden Vertragsbeziehung 

ergeben, ausschließlich zwischen Zahler und Zahlungsempfänger geregelt werden. 
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(80) Im Interesse einer voll integrierten und vollautomatisierten Abwicklung von 

Zahlungen und im Interesse der Rechtssicherheit im Hinblick auf sämtliche 

Verpflichtungen der Zahlungsdienstnutzer untereinander sollte der vom Zahler 

transferierte Betrag dem Konto des Zahlungsempfängers in voller Höhe 

gutgeschrieben werden. Aus diesem Grund sollte keine der an der Ausführung eines 

Zahlungsauftrags beteiligten zwischengeschalteten Stellen Abzüge vom 

transferierten Betrag vornehmen dürfen. Zahlungsempfänger sollten jedoch mit 

ihrem Zahlungsdienstleister eine ausdrückliche Vereinbarung treffen dürfen, die 

Letztere zum Abzug ihrer eigenen Entgelte berechtigt. Damit der 

Zahlungsempfänger jedoch überprüfen kann, ob der geschuldete Betrag 

ordnungsgemäß bezahlt wurde, sollten in den Informationen über die Ausführung 

des Zahlungsvorgangs nicht nur die transferierten Beträge in voller Höhe, sondern 

auch die abgezogenen Entgelte aufgeführt werden. 

(81) Zahlungsinstrumente für Kleinbetragszahlungen sollten bei Waren und 

Dienstleistungen des Niedrigpreissegments eine kostengünstige und 

benutzerfreundliche Alternative darstellen und nicht durch übermäßig hohe 

Anforderungen überfrachtet werden. Aus diesem Grund sollten die betreffenden 

Informationspflichten und Ausführungsvorschriften auf die unbedingt notwendigen 

Informationen beschränkt werden, wobei auch die technischen Möglichkeiten, die 

von diesen Instrumenten berechtigterweise erwartet werden können, berücksichtigt 

werden sollten. Trotz einer weniger strengen Regelung sollten die 

Zahlungsdienstnutzer gegen die mit diesen Zahlungsinstrumenten verbundenen 

begrenzten Risiken angemessen geschützt sein, speziell im Hinblick auf Instrumente 

auf Guthabenbasis.  
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(82) Im Interesse einer zügigeren unionsweiten Abwicklung von Zahlungen sollte für alle 

Zahlungsaufträge, die vom Zahler in Euro oder einer Währung eines Mitgliedstaats 

außerhalb des Euro-Währungsgebiets ausgelöst werden, einschließlich 

Überweisungen und Finanztransfers, eine Ausführungsfrist von maximal einem Tag 

festgelegt werden. Für alle anderen Zahlungen, z. B. solche, die vom oder über den 

Zahlungsempfänger ausgelöst werden (einschließlich Lastschriften oder 

Kartenzahlungen), sollte ebenfalls eine Eintagesfrist gelten, sofern 

Zahlungsdienstleister und Zahler nicht ausdrücklich eine längere Frist vereinbart 

haben. Diese Fristen sollten um einen zusätzlichen Geschäftstag verlängert werden 

können, wenn ein Zahlungsauftrag in Papierform erteilt wird, um auch weiterhin 

Zahlungsdienste für die Verbraucher erbringen zu können, die nur mit Dokumenten 

in Papierform vertraut sind. Wenn ein Lastschriftverfahren genutzt wird, sollte der 

Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers den Inkassoauftrag so rechtzeitig 

innerhalb der zwischen ihm und dem Zahlungsempfänger vereinbarten Frist 

übermitteln, dass eine Verrechnung zu dem vereinbarten Fälligkeitstermin möglich 

ist. In Anbetracht der in vielen Fällen äußerst effizienten Zahlungsinfrastrukturen 

sollten die Mitgliedstaaten jedoch gegebenenfalls Vorschriften über 

Ausführungsfristen von weniger als einem Geschäftstag beibehalten oder erlassen 

dürfen, um eine Verschlechterung des derzeitigen Leistungsniveaus zu vermeiden. 

(83) Die Vorschriften über die Gutschrift des vollen Betrags und die Ausführungsfrist 

sollten eine gute Praxis darstellen, wenn einer der Zahlungsdienstleister nicht in der 

Union ansässig ist. 
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(84) Um das Vertrauen der Verbraucher in einen harmonisierten Zahlungsmarkt zu 

stärken, ist es unbedingt notwendig, dass Zahlungsdienstnutzer die tatsächlichen 

Kosten und Entgeltforderungen der Zahlungsdienste kennen, damit sie ihre Wahl 

treffen können. Eine intransparente Preisgestaltung sollte deshalb untersagt werden, 

da diese es den Nutzern anerkanntermaßen extrem erschwert, den tatsächlichen Preis 

eines Zahlungsdienstes zu ermitteln. Insbesondere sollte eine für den Nutzer 

ungünstige Wertstellungspraxis unzulässig sein. 

(85) Ein reibungslos und effizient funktionierendes Zahlungssystem setzt voraus, dass der 

Nutzer sich auf die ordnungsgemäße und fristgerechte Ausführung seines 

Zahlungsvorgangs durch den Zahlungsdienstleister verlassen kann. In der Regel ist 

der Zahlungsdienstleister in der Lage, die mit einem Zahlungsvorgang verbundenen 

Risiken einzuschätzen. Er ist es, der das Zahlungssystem vorgibt, Vorkehrungen 

trifft, um fehlgeleitete oder falsch zugewiesene Geldbeträge zurückzurufen, und in 

den meisten Fällen darüber entscheidet, welche zwischengeschalteten Stellen an der 

Ausführung eines Zahlungsvorgangs beteiligt werden. Daher ist es außer im Falle 

ungewöhnlicher und unvorhersehbarer Ereignisse gerechtfertigt, dem 

Zahlungsdienstleister die Haftung für die Ausführung eines vom Nutzer 

entgegengenommenen Zahlungsauftrags zu übertragen, außer für Handlungen und 

Unterlassungen des Zahlungsdienstleisters des Zahlungsempfängers, für dessen 

Auswahl allein der Zahlungsempfänger verantwortlich ist. Um jedoch den Zahler in 

der unwahrscheinlichen Situation, in der unklar bleibt, ob der Zahlungsbetrag 

tatsächlich beim Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers eingegangen ist 

oder nicht, nicht ungeschützt zu lassen, sollte die entsprechende Beweislast in 

diesem Fall beim Zahlungsdienstleister des Zahlers liegen. Im Regelfall kann davon 

ausgegangen werden, dass das zwischengeschaltete Institut (üblicherweise eine 

"neutrale" Stelle wie eine Zentralbank oder eine Clearingstelle), das den 

Zahlungsbetrag vom sendenden zum empfangenden Zahlungsdienstleister 

transferiert, die Kontendaten speichert und in der Lage ist, sie erforderlichenfalls 

mitzuteilen. Ist Zahlungsbetrag dem Konto des empfangenden 

Zahlungsdienstleisters gutgeschrieben worden, so sollte der Zahlungsempfänger 

einen unmittelbaren Anspruch gegen seinen Zahlungsdienstleister auf Gutschrift des 

Betrags auf seinem Konto haben. 



 

 79 

(86) Der Zahlungsdienstleister des Zahlers, also der kontoführende 

Zahlungsdienstleister oder, gegebenenfalls, der Zahlungsauslösedienstleister, 

sollte für die ordnungsgemäße Ausführung des Zahlungsvorgangs haften, 

insbesondere dafür, dass die Zahlung in voller Höhe und fristgerecht ausgeführt 

wird, und für Fehler anderer Parteien in der Zahlungskette bis zum Zahlungskonto 

des Zahlungsempfängers vollverantwortlich sein. Im Zuge dieser Haftung sollte der 

Zahlungsdienstleister des Zahlers dann, wenn dem Zahlungsdienstleister des 

Zahlungsempfängers der vollständige Betrag nicht oder zu spät gutgeschrieben wird, 

den Zahlungsvorgang korrigieren oder dem Zahler den betreffenden Betrag des 

Zahlungsvorgangs unbeschadet etwaiger anderer nach nationalem Recht 

angemeldeter Ansprüche unverzüglich zurückerstatten. Wegen der Haftung des 

Zahlungsdienstleisters sollten Zahler oder Zahlungsempfänger im Zusammenhang 

mit der fehlerhaften Zahlung keine Kosten tragen. Für den Fall der nicht erfolgten, 

fehlerhaften oder verspäteten Ausführung von Zahlungsvorgängen sollten die 

Mitgliedstaaten gewährleisten, dass das Wertstellungsdatum korrigierender 

Zahlungen durch Zahlungsdienstleister stets dem Datum der Wertstellung bei 

korrekter Ausführung entspricht. 
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(87) Diese Richtlinie sollte nur die vertraglichen Verpflichtungen und 

Verantwortlichkeiten zwischen dem Zahlungsdienstnutzer und dem 

Zahlungsdienstleister zum Gegenstand haben. Allerdings setzt das ordnungsgemäße 

Funktionieren von Überweisungen und anderen Zahlungsdiensten voraus, dass die 

Zahlungsdienstleister und ihre zwischengeschalteten Stellen, wie z. B. Verarbeiter, 

an Verträge gebunden sind, die ihre wechselseitigen Rechte und Pflichten festlegen. 

Haftungsfragen bilden einen wesentlichen Teil dieser einheitlichen Verträge. Um 

sicherzustellen, dass die an einem Zahlungsvorgang beteiligten Zahlungsdienstleister 

und zwischengeschalteten Stellen sich aufeinander verlassen können, muss 

Rechtssicherheit dahin gehend geschaffen werden, dass ein Zahlungsdienstleister bei 

Nichtverschulden für Verluste oder gemäß der Haftungsbestimmungen dieser 

Richtlinie gezahlte Beträge entschädigt wird. Weitere Ansprüche und Einzelheiten 

der Ausgestaltung des Regressrechts sowie die Frage der praktischen Handhabung 

von Ansprüchen gegenüber dem Zahlungsdienstleister oder der 

zwischengeschalteten Stelle, aufgrund eines fehlerhaft ausgeführten 

Zahlungsvorgang sollten einer vertraglichen Regelung überlassen bleiben. 
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(88) Der Zahlungsdienstleister sollte unmissverständlich angeben können, welche 

Angaben für die korrekte Ausführung eines Zahlungsauftrags erforderlich sind. 

Andererseits sollte es den Mitgliedstaaten nicht gestattet sein, für Zahlungsvorgänge 

einen speziellen Identifikator vorzuschreiben, da das zu einer Fragmentierung führen 

und die Schaffung integrierter Zahlungssysteme in der Union gefährden würde. Das 

sollte die Mitgliedstaaten jedoch nicht daran hindern, vom Zahlungsdienstleister des 

Zahlers zu verlangen, die im Verkehr erforderliche Sorgfalt zu beachten und – 

soweit technisch und ohne manuelles Eingreifen möglich – zu überprüfen, ob der 

Kundenidentifikator kohärent ist, und wenn das nicht der Fall ist, den 

Zahlungsauftrag zurückzuweisen und den Zahler davon zu unterrichten. Die Haftung 

des Zahlungsdienstleisters sollte auf die korrekte Ausführung eines 

Zahlungsvorgangs gemäß dem vom Zahlungsdienstnutzer erteilten Auftrag 

beschränkt werden. Falls der Betrag, der Gegenstand eines Zahlungsvorgangs ist, 

dem falschen Empfänger gutgeschrieben wird, weil der Zahler einen falschen 

Kundenidentifikator angegeben hat, so sollte weder der Zahlungsdienstleister des 

Zahlers noch der des Zahlungsempfängers haften, doch sollten beide zur 

Zusammenarbeit verpflichtet sein, bei der sie sich im Rahmen des Zumutbaren – 

auch durch die Mitteilung sachdienlicher Informationen – darum bemühen, den 

Betrag wiederzuerlangen. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
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(89) Das Erbringen von Zahlungsdiensten durch den Zahlungsdienstleister kann mit 

der Verarbeitung personenbezogener Daten einhergehen. Die Richtlinie 95/46/EG 

des Europäischen Parlaments und des Rates31, die nationalen Vorschriften zur 

Umsetzung der genannten Richtlinie und die Verordnung (EG) Nr. 45/2001 des 

Europäischen Parlaments und des Rates32 finden Anwendung auf die Verarbeitung 

personenbezogener Daten für die Zwecke dieser Richtlinie. Insbesondere bei der 

Verarbeitung personenbezogener Daten für die Zwecke dieser Richtlinie sollte der 

genaue Zweck angegeben, die entsprechende Rechtsgrundlage genannt und die 

Sicherheitsanforderungen der Richtlinie 95/46/EG erfüllt werden; darüber hinaus 

sollten die Grundsätze der Notwendigkeit, Verhältnismäßigkeit, Beschränkung auf 

den Zweck und Angemessenheit der Frist für die Speicherung der Daten zu 

achten sein. Ferner sollte in allen im Rahmen dieser Richtlinie entwickelten und 

eingesetzten Datenverarbeitungssystemen der Datenschutz durch Technik und 

durch datenschutzfreundliche Voreinstellungen eingebaut sein. 

(90) Diese Richtlinie steht im Einklang mit den Grundrechten und den mit der Charta der 

Grundrechte der Europäischen Union anerkannten Grundsätzen, einschließlich des 

Rechts auf Achtung des Privat- und Familienlebens, des Rechts auf Schutz 

personenbezogener Daten, der unternehmerischen Freiheit, des Rechts auf einen 

wirksamen Rechtsbehelf und des Rechts, wegen derselben Straftat nicht zweimal 

strafrechtlich verfolgt oder bestraft zu werden. Diese Richtlinie muss im Einklang 

mit diesen Rechten und Grundsätzen angewandt werden. 

                                                 
31 Richtlinie 95/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. Oktober 1995 

zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und 
zum freien Datenverkehr (ABl. L 281 vom 23.11.1995, S. 31). 

32 Verordnung (EG) Nr. 45/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
18. Dezember 2000 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten durch die Organe und Einrichtungen der Gemeinschaft und 
zum freien Datenverkehr (ABl. L 8 vom 12.1.2001, S. 1). 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:95/46/EG;Year:95;Nr:46&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=VER&code2=&gruppen=Link:45/2001;Nr:45;Year:2001&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:95/46/EG;Year:95;Nr:46&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:95/46/EG;Year:95;Nr:46&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:281;Day:23;Month:11;Year:1995;Page:31&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=VER&code2=&gruppen=Link:45/2001;Nr:45;Year:2001&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:8;Day:12;Month:1;Year:2001;Page:1&comp=
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(91) Zahlungsdienstleister sind für die Sicherheitsmaßnahmen verantwortlich. Diese 

Maßnahmen müssen den jeweiligen Sicherheitsrisiken angemessen sein. Die 

Zahlungsdienstleister sollten einen Rahmen festlegen, um Risiken zu vermindern 

und wirksame Verfahren für den Umgang mit Vorfällen aufrechtzuerhalten. Es 

sollte ein Mechanismus zur regelmäßigen Berichterstattung geschaffen werden, 

damit Zahlungsdienstleister den zuständigen Behörden regelmäßig eine aktualisierte 

▌Bewertung ihrer Sicherheitsrisiken und die ▌ als Reaktion darauf ergriffenen 

Maßnahmen übermitteln. Damit sichergestellt ist, dass Schäden für Nutzer, für 

andere Zahlungsdienstleister oder für Zahlungssysteme, zum Beispiel eine 

wesentliche Störung eines Zahlungssystems, auf ein Minimum begrenzt werden, ist 

es des Weiteren von entscheidender Bedeutung, dass Zahlungsdienstleister 

verpflichtet werden, schwere Sicherheitsvorfälle unverzüglich den zuständigen 

Behörden zu melden. Die mit der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 des 

Europäischen Parlaments und des Rates33 eingerichtete Europäische 

Aufsichtsbehörde (Europäische Bankenaufsichtsbehörde, EBA) sollte dabei als 

Koordinatorin tätig werden. 

(92) Die Pflichten zur Meldung von Sicherheitsvorfällen sollten nicht die in anderen 

Rechtsakten der Union niedergelegten Pflichten zur Meldung anderer Vorfälle 

berühren und jede Anforderung nach dieser Richtlinie sollte an die 

Meldepflichten aufgrund anderer Vorschriften des Unionsrechts angeglichen und 

diesen angemessen sein. 

                                                 
33 Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

24. November 2010 zur Errichtung einer Europäischen Aufsichtsbehörde (Europäische 
Bankenaufsichtsbehörde), zur Änderung des Beschlusses Nr. 716/2009/EG und zur 
Aufhebung des Beschlusses 2009/78/EG der Kommission (ABl. L 331 vom 
15.12.2010, S. 12). 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1093/2010;Nr:1093;Year:2010&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1093/2010;Nr:1093;Year:2010&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=BES&code2=&gruppen=Link:Nr.%20716/2009/EG;Nr:716;Year:2009&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2009/78/EG;Year2:2009;Nr2:78&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:331;Day:15;Month:12;Year:2010;Page:12&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:331;Day:15;Month:12;Year:2010;Page:12&comp=
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(93) Es ist notwendig, einen eindeutigen Rechtsrahmen festzulegen,  der die 

Bedingungen dafür enthält, unter denen Zahlungsauslösedienstleister und 

Kontoinformationsdienstleister ihre Dienste mit Zustimmung des Kontoinhabers 

erbringen können, ohne dass der kontoführende Zahlungsdienstleister von ihnen 

verlangt, für diese Arten von Diensten ein besonderes Geschäftsmodell, ob auf der 

Grundlage eines unmittelbaren oder eines mittelbaren Zugangs, zu verwenden. 

Die Zahlungsauslösedienstleister und die Kontoinformationsdienstleister 

einerseits und der kontoführende Zahlungsdienstleister andererseits sollten die 

erforderlichen Datenschutz- und die Sicherheitsanforderungen beachten, die in 

dieser Richtlinie festgelegt sind, oder auf die in dieser Richtlinie verwiesen wird, 

oder die in den Entwürfe für technische Regulierungsstandards enthalten sind. 

Diese technischen Regulierungsstandards sollten mit den verschiedenen 

verfügbaren technischen Lösungen vereinbar sein. Um eine sichere 

Kommunikation zwischen den einschlägigen Akteuren im Kontext dieser Dienste 

zu gewährleisten, sollte die EBA auch die Anforderungen an gemeinsame und 

offene Standards für die Kommunikation festlegen, die von allen kontoführenden 

Zahlungsdienstleistern anzuwenden  sind, die Online-Zahlungsdienste zulassen. 

Das bedeutet, dass diese offenen Standards die Interoperabilität der verschiedenen 

technischen Kommunikationslösungen gewährleisten sollten. Diese gemeinsamen 

und offenen Standards sollten außerdem sicherstellen, dass dem kontoführenden 

Zahlungsdienstleister bewusst ist, dass er von einem Zahlungsauslösedienstleister 

oder einem Kontoinformationsdienstleister und nicht vom Kunden selbst 

kontaktiert wird. Die Standards sollten außerdem gewährleisten, dass 

Zahlungsauslösedienstleister und Kontoinformationsdienstleister mit dem 

kontoführenden Zahlungsdienstleister und dem betroffenen Verbraucher auf 

sichere Weise kommunizieren. Bei der Ausarbeitung dieser Anforderungen sollte 

die EBA besonders beachten, dass die anzuwendenden Standards die Verwendung 

sämtlicher herkömmlicher Gerätetypen (wie Computer, Tablet-Computer und 

Mobiltelefone) für die Ausführung verschiedener Zahlungsdienste erlauben. 
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(94) Bei der Ausarbeitung der technischen Regulierungsstandards für die 

Authentifizierung und die Kommunikation sollte die EBA systematisch den Aspekt 

des Schutzes der Privatsphäre prüfen und berücksichtigen, um die mit jeder 

verfügbaren technischen Möglichkeit verbundenen Risiken zu erkennen und 

Lösungen zu finden, die zur Minimierung der Gefährdung des Datenschutzes 

vorgesehen werden könnten. 

(95) Die Sicherheit elektronischer Zahlungen ist von grundlegender Bedeutung für die 

Gewährleistung des Schutzes der Nutzer und die Entwicklung eines soliden 

Umfelds für den elektronischen Geschäftsverkehr. Alle elektronisch angebotenen 

Zahlungsdienste sollten sicher abgewickelt werden, wobei Technologien 

einzusetzen sind, die eine sichere Authentifizierung des Nutzers gewährleisten und 

das Betrugsrisiko möglichst weitgehend einschränken können. Es dürfte nicht 

notwendig sein, für Zahlungsvorgänge, die in anderer Form als unter Nutzung 

elektronischer Plattformen und Geräte ausgelöst und durchgeführt werden, wie 

etwa papiergestützte Zahlungsvorgänge oder Bestellungen per Post oder Telefon, 

dasselbe Schutzniveau zu gewährleisten. Die erhebliche Zunahme von 

Internetzahlungen und mobilen Zahlungen sollte mit einer allgemeinen 

Verbesserung der Sicherheitsmaßnahmen einhergehen. Zahlungsdienste, die über 

das Internet oder über andere Fernkommunikationskanäle angeboten werden  

und nicht davon abhängig sind, an welchem Ort sich das für die Auslösung des 

Zahlungsvorgangs verwendete Gerät oder das verwendete Zahlungsinstrument 

tatsächlich befinden, sollten daher die Authentifizierung von Zahlungsvorgängen 

durch dynamische Codes enthalten, damit der Nutzer stets Klarheit über den 

Betrag und über den Empfänger der Zahlung hat, die er veranlasst.  
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(96) Die Sicherheitsmaßnahmen sollten dem Risikoniveau des Zahlungsdienstes 

angemessen sein. Um die Entwicklung benutzerfreundlicher und leicht 

zugänglicher Zahlungsmittel für Zahlungen mit einem niedrigen Risiko wie 

kontaktlose Kleinbetragszahlungen an der Verkaufsstelle, unabhängig davon, ob 

sie  an ein Mobiltelefon gebunden sind, zu ermöglichen, sollten in den 

technischen Regulierungsstandards die Ausnahmen von der Anwendung der 

Sicherheitsanforderungen dargelegt sein. Die sichere Nutzung personalisierter 

Sicherheitsmerkmale ist notwendig, um die Risiken im Zusammenhang mit 

Phishing und anderen betrügerischen Tätigkeiten einzuschränken. Dabei sollte 

sich der Nutzer darauf verlassen können, dass Vorkehrungen getroffen werden, 

die die Vertraulichkeit und Integrität der personalisierten Sicherheitsmerkmale 

schützen. Diese Vorkehrungen umfassen in der Regel Verschlüsselungssysteme, 

die auf den persönlichen Geräten des Zahlers – einschließlich Kartenlesegeräten 

oder Mobiltelefonen – installiert sind oder dem Zahler von seinem 

kontoführenden Zahlungsdienstleister über verschiedene Kanäle wie SMS oder E-

Mails zur Verfügung gestellt werden. Die Maßnahmen, zu denen in der Regel 

auch Verschlüsselungssysteme gehören, die Authentifizierungscodes wie etwa 

einmalige Passwörter generieren, können die Sicherheit von Zahlungsvorgängen 

verbessern. Die Verwendung solcher Authentifizierungscodes durch 

Zahlungsdienstnutzer sollte auch dann als mit deren Pflichten im Hinblick auf 

Zahlungsinstrumente und personalisierte Sicherheitsmerkmale vereinbar 

betrachtet werden, wenn Zahlungsauslösedienstleister oder 

Kontoinformationsdienstleister daran beteiligt sind. 

(97) Die Mitgliedstaaten sollten entscheiden, ob die für die Zulassung von 

Zahlungsinstituten benannten zuständigen Behörden auch als zuständige Behörden 

für Verfahren zur alternativen Streitbeilegung fungieren können.  

(98) Unbeschadet des Rechts der Kunden, die Gerichte anzurufen, sollten die 

Mitgliedstaaten gewährleisten, dass ein leicht zugängliches, adäquates, 

unabhängiges, unparteiisches, transparentes und wirksames Verfahren zur 

alternativen Streitbeilegung zwischen Zahlungsdienstleistern und 

Zahlungsdienstnutzern über die in dieser Richtlinie festgelegten Rechte und 

Pflichten besteht. Die Verordnung (EG) Nr. 593/2008 des Europäischen Parlaments 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=VER&code2=&gruppen=Link:593/2008;Nr:593;Year:2008&comp=
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und des Rates34 sieht vor, dass der Schutz, der einem Verbraucher nach den 

zwingenden Rechtsvorschriften des Landes gewährt wird, in dem er seinen 

gewöhnlichen Aufenthalt hat, nicht durch vertragliche Bestimmungen über das auf 

den Vertrag anzuwendende Recht ausgehöhlt werden darf. Zur Einrichtung eines 

effizienten und wirksamen Streitbeilegungsverfahrens sollten die Mitgliedstaaten 

sicherstellen, dass die Zahlungsdienstleister ein wirksames ▌ Beschwerdeverfahren 

einführen, das von den Nutzern ihrer Zahlungsdienste befolgt werden kann, bevor 

auf ein Verfahren zur alternativen Streitbeilegung zurückgegriffen oder der Streitfall 

an ein Gericht verwiesen wird. In dem Beschwerdeverfahren sollten kurze und klar 

definierte zeitliche Rahmen vorgegeben sein, innerhalb deren der 

Zahlungsdienstleister auf eine Beschwerde antworten sollte. Die Mitgliedstaaten 

sollten gewährleisten, dass die Stellen für alternative Streitbeilegung über 

ausreichende Kapazitätenfür eine angemessene und effiziente 

grenzüberschreitende Zusammenarbeit in Streitfällen über aus dieser Richtlinie 

erwachsende Rechte und Pflichten verfügen . 

(99) Es muss sichergestellt werden, dass die nach dieser Richtlinie erlassenen nationalen 

Rechtsvorschriften auch tatsächlich durchgesetzt werden. Aus diesem Grund sollten 

geeignete Verfahren eingeführt werden, mit deren Hilfe gegen Zahlungsdienstleister, 

die diesen Vorschriften nicht nachkommen, Beschwerde erhoben werden kann, und 

die gewährleisten, dass gegebenenfalls wirksame, verhältnismäßige und 

abschreckende Sanktionen verhängt werden. Um die Einhaltung dieser Richtlinie zu 

gewährleisten, sollten die Mitgliedstaaten zuständige Behörden benennen, die die 

Bedingungen der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 erfüllen und unabhängig von den 

Zahlungsdienstleistern handeln. Aus Gründen der Transparenz sollten die 

Mitgliedstaaten der Kommission mitteilen, welche Behörden benannt wurden, und 

eine genaue Beschreibung der ihnen gemäß dieser Richtlinie übertragenen Aufgaben 

vorlegen. 

(100) Unbeschadet des Rechts, die Gerichte anzurufen, um die Einhaltung der 

Richtlinie sicherzustellen, sollten die Mitgliedstaaten ebenfalls gewährleisten, dass 

den zuständigen Behörden die notwendigen Befugnisse, einschließlich der 

                                                 
34 Verordnung (EG) Nr. 593/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

17. Juni 2008 über das auf vertragliche Schuldverhältnisse anzuwendende Recht 
(Rom I) (ABl. L 177 vom 4.7.2008, S. 6). 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1093/2010;Nr:1093;Year:2010&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=VER&code2=&gruppen=Link:593/2008;Nr:593;Year:2008&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:177;Day:4;Month:7;Year:2008;Page:6&comp=
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Befugnis zur Auferlegung von Sanktionen , für den Fall erteilt werden, dass der 

Zahlungsdienstleister die Rechte und Pflichten gemäß dieser Richtlinie nicht 

erfüllt, insbesondere wenn die Gefahr eines erneuten Verstoßes oder andere 

Bedenken im Hinblick auf die kollektiven Verbraucherinteressen bestehen. 
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(101) Es ist wichtig, dass die Verbraucher auf klare und verständliche Weise über ihre 

Rechte und Pflichten gemäß dieser Richtlinie informiert werden. Die Kommission 

sollte daher ein Merkblatt zu diesen Rechten und Pflichten erstellen. 

(102) Nationale Rechtsvorschriften, die die Rechtsfolgen einer Haftung für ungenaue 

Formulierungen oder eine ungenaue  Übermittlung von Angaben betreffen, sollten 

von dieser Richtlinie unberührt bleiben. 

(103) Die Bestimmungen der Richtlinie 2006/112/EG des Rates35 über die 

mehrwertsteuerliche Behandlung von Zahlungsdienstleistungen sollten von dieser 

Richtlinie unberührt bleiben. 

(104) Werden in dieser Richtlinie Beträge in Euro genannt, so sind diese Beträge als 

entsprechender Gegenwert in der nationalen Währung der Mitgliedstaaten zu 

verstehen, deren Währung nicht der Euro ist. 

(105) Im Interesse der Rechtssicherheit sollten Übergangsregelungen getroffen werden, 

die es Zahlungsinstituten, welche ihre Tätigkeit nach den vor Inkrafttreten dieser 

Richtlinie geltenden nationalen Rechtsvorschriften zur Umsetzung der Richtlinie 

2007/64/EG aufgenommen haben, ermöglichen, diese Tätigkeit in dem betreffenden 

Mitgliedstaat für einen bestimmten Zeitraum fortzusetzen. 

                                                 
35 Richtlinie 2006/112/EG des Rates vom 28. November 2006 über das gemeinsame 

Mehrwertsteuersystem (ABl. L 347 vom 11.12.2006, S. 1). 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2006/112/EG;Year:2006;Nr:112&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2007/64/EG;Year:2007;Nr:64&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2006/112/EG;Year:2006;Nr:112&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:347;Day:11;Month:12;Year:2006;Page:1&comp=
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(106) Der Kommission sollte die Befugnis übertragen werden, gemäß Artikel 290 des 

Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union Rechtsakte zu erlassen, um 

im Falle einer Änderung der Empfehlung 2003/361/EG den Verweis auf diese 

Empfehlung anzupassen und ▌ den durchschnittlichen Betrag der vom 

Zahlungsdienstleister ausgeführten Zahlungsvorgänge zu aktualisieren, der als 

Schwelle für Mitgliedstaaten dient, die von der Option Gebrauch machen, kleinere 

Zahlungsinstitute ganz oder teilweise von den Zulassungsanforderungen 

auszunehmen, um die Inflation zu berücksichtigen. Es ist von besonderer 

Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit angemessene 

Konsultationen, auch auf der Ebene von Sachverständigen, durchführt. Bei der 

Vorbereitung und Ausarbeitung delegierter Rechtsakte sollte die Kommission 

gewährleisten, dass die einschlägigen Dokumente dem Europäischen Parlament und 

dem Rat gleichzeitig, rechtzeitig und auf angemessene Weise übermittelt werden. 

(107) Um eine einheitliche Anwendung dieser Richtlinie sicherzustellen, sollte die 

Kommission auf das Fachwissen und die Unterstützung der EBA zurückgreifen 

können, die damit betraut werden sollte, Leitlinien aufzustellen und Entwürfe 

technischer Regulierungsstandards für Sicherheitsaspekte im Zusammenhang mit 

Zahlungsdiensten – insbesondere im Hinblick auf eine starke 

Kundenauthentifizierung – auszuarbeiten; ferner sollte sie im Zusammenhang mit 

dem Erbringen von Dienstleistungen und der Niederlassung zugelassener 

Zahlungsinstitute in anderen Mitgliedstaaten auf die Zusammenarbeit zwischen den 

Mitgliedstaaten vertrauen können. Der Kommission sollte die Befugnis übertragen 

werden, diese Entwürfe technischer Regulierungsstandards zu erlassen. Diese 

spezifischen Aufgaben stehen uneingeschränkt im Einklang mit der Rolle und den 

Zuständigkeiten der EBA gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=EMP&code2=&gruppen=Link:2003/361/EG;Year:2003;Nr:361&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1093/2010;Nr:1093;Year:2010&comp=
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(108) Die EBA sollte bei der Ausarbeitung von Leitlinien, Entwürfen technischer 

Regulierungsstandards und Entwürfen technischer Durchführungsstandards 

gemäß dieser Richtlinie und im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 

gewährleisten, dass sie alle einschlägigen Interessenträger, einschließlich derer 

des Zahlungsdienstmarktes, anhört und den Interessen aller Beteiligten Rechnung 

trägt. Falls es für die Ausgewogenheit der Ansichten erforderlich ist, sollte sich 

die EBA besonders um die Ansichten wichtiger Akteure bemühen, bei denen es 

sich nicht um Banken handelt.. 

(109) Da das Ziel dieser Richtlinie, nämlich die stärkere Integration eines Binnenmarkts 

für Zahlungsdienste, auf Ebene der Mitgliedstaaten nicht ausreichend verwirklicht 

werden kann, weil hierfür die Harmonisierung einer Vielzahl unterschiedlicher 

Rechtsvorschriften der verschiedenen Mitgliedstaaten erforderlich ist, sondern 

vielmehr wegen ihres Umfangs und ihrer Wirkungen auf Unionsebene besser zu 

verwirklichen ist, kann die Union im Einklang mit dem in Artikel 5 des Vertrags 

über die Europäische Union verankerten Subsidiaritätsprinzip tätig werden. 

Entsprechend dem in demselben Artikel genannten Grundsatz der 

Verhältnismäßigkeit geht diese Richtlinie nicht über das für die Verwirklichung 

dieses Ziels erforderliche Maß hinaus. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1093/2010;Nr:1093;Year:2010&comp=
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(110) Gemäß der Gemeinsamen Politischen Erklärung der Mitgliedstaaten und der 

Kommission vom 28. September 2011 zu erläuternden Dokumenten36 haben sich die 

Mitgliedstaaten verpflichtet, in begründeten Fällen zusätzlich zur Mitteilung ihrer 

Umsetzungsmaßnahmen ein oder mehrere Dokumente zu übermitteln, in dem bzw. 

denen der Zusammenhang zwischen den Bestandteilen einer Richtlinie und den 

entsprechenden Teilen nationaler Umsetzungsinstrumente erläutert wird. In Bezug 

auf diese Richtlinie hält der Gesetzgeber die Übermittlung derartiger Dokumente für 

gerechtfertigt. 

(111) Der Europäische Datenschutzbeauftragte wurde gemäß Artikel 28 Absatz 2 der 

Verordnung (EG) Nr. 45/2001 angehört und hat am 5. Dezember 2013 eine 

Stellungnahme37 abgegeben. 

(112) Die Richtlinien 2002/65/EG, 2009/110/EG, 2013/36/EU und die Verordnung (EU) 

Nr. 1093/2010 sollten daher entsprechend geändert werden. 

(113) Angesichts der Vielzahl der an der Richtlinie 2007/64/EG vorzunehmenden 

Änderungen sollte diese aufgehoben und ersetzt werden — 

HABEN FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN: 

                                                 
36 Gemeinsame Politische Erklärung der Mitgliedstaaten und der Kommission vom 

28. September 2011 zu erläuternden Dokumenten (ABl. C 369 vom 17.12.2011, S. 14). 
37 ABl. C 38 vom 8.2.2014, S. 14. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=VER&code2=&gruppen=Link:45/2001;Nr:45;Year:2001&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2002/65;Nr:2002;Year:65&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/65/EG;Year:2002;Nr:65&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2009/110;Year2:2009;Nr2:110&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/110/EG;Year:2009;Nr:110&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2013/36;Year2:2013;Nr2:36&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1093/2010;Nr:1093;Year:2010&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2007/64/EG;Year:2007;Nr:64&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:369;Day:17;Month:12;Year:2011;Page:14&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:38;Day:8;Month:2;Year:2014;Page:14&comp=
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TITEL I 

GEGENSTAND, ANWENDUNGSBEREICH UND 

BEGRIFFSBESTIMMUNGEN 

Artikel 1 

Gegenstand 

(1) In dieser Richtlinie werden die Regeln festgelegt, nach denen die Mitgliedstaaten die 

folgenden Kategorien von Zahlungsdienstleistern unterscheiden: 

a) Kreditinstitute im Sinne des Artikels 4 Absatz 1 Nummer 1 der Verordnung 

(EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates38, 

einschließlich deren Zweigstellen im Sinne des Artikels 4 Absatz 1 Nummer 

17 der genannten Verordnung, sofern sich diese Zweigstellen innerhalb der 

Union befinden, unabhängig davon, ob sich die Hauptverwaltungen dieser 

Zweigstellen innerhalb der Union befinden oder gemäß Artikel 47 der 

Richtlinie 2013/36/EU und nationalem Recht außerhalb der Union; 

b) E-Geld-Institute im Sinne des Artikels 2 Nummer 1 der 

Richtlinie 2009/110/EG, einschließlich deren Zweigniederlassungen gemäß 

Artikel 8 der genannten Richtlinie und dem nationalen Recht, sofern sich die 

Zweigniederlassungen innerhalb der Union befinden und die 

Hauptverwaltung des E-Geld-Instituts, dem sie angehören, sich außerhalb 

der Union befindet und nur insofern, als die von diesen 

Zweigniederlassungen erbrachten Zahlungsdienste mit der Ausgabe von E-

Geld in Zusammenhang stehen; 

                                                 
38 Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

26. Juni 2013 über Aufsichtsanforderungen an Kreditinstitute und Wertpapierfirmen 
und zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 (ABl. L 176 vom 27.6.2013, 
S. 1). 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2013/36;Year2:2013;Nr2:36&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2009/110;Year2:2009;Nr2:110&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/110/EG;Year:2009;Nr:110&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=VER&code2=&gruppen=Link:648/2012;Nr:648;Year:2012&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:176;Day:27;Month:6;Year:2013;Page:1&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:176;Day:27;Month:6;Year:2013;Page:1&comp=
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c) Postscheckämter, die nach nationalem Recht zur Erbringung von 

Zahlungsdiensten berechtigt sind; 

d) Zahlungsinstitute; 

e) die Europäische Zentralbank (EZB) und die nationalen Zentralbanken, wenn 

sie nicht in ihrer Eigenschaft als Währungsbehörden oder andere Behörden 

handeln; 

f) die Mitgliedstaaten oder ihre regionalen oder lokalen Gebietskörperschaften, 

wenn sie nicht in ihrer Eigenschaft als Behörden handeln. 

(2) Darüber hinaus werden in dieser Richtlinie Regelungen festgelegt  

a) zur Transparenz der Vertragsbedingungen und zu Informationspflichten für 

Zahlungsdienste sowie  

b) zu den jeweiligen Rechte und Pflichten von Zahlungsdienstnutzern und 

Zahlungsdienstleistern bei der hauptberuflichen oder gewerblichen Erbringung 

von Zahlungsdiensten.  

 

Artikel 2 

Anwendungsbereich 

(1) Diese Richtlinie gilt für Zahlungsdienste, die innerhalb der Union erbracht werden ▌. 
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(2) Die Titel III und IV gelten für Zahlungsvorgänge in der Währung eines 

Mitgliedstaats, wenn sowohl der Zahlungsdienstleister des Zahlers als auch der des 

Zahlungsempfängers oder — falls nur ein einziger Zahlungsdienstleister an dem 

Zahlungsvorgang beteiligt ist — dieser in der Union ansässig ist. 

(3) Titel III, mit Ausnahme des Artikels 45 Absatz 1 Buchstabe b, des Artikels 52 

Nummer 2 Buchstabe e und des Artikels 56 Buchstabe a, sowie Titel IV, mit Ausnahme der 

Artikel 81 bis 86, gelten für Zahlungsvorgänge in einer Währung, die keine Währung 

eines Mitgliedstaats ist, wenn sowohl der Zahlungsdienstleister des Zahlers als auch der 

des Zahlungsempfängers in der Union ansässig sind oder — falls nur ein einziger 

Zahlungsdienstleister an dem Zahlungsvorgang beteiligt ist — dieser in der Union 

ansässig ist, für die Bestandteile der Zahlungsvorgänge, die in der Union getätigt werden. 

(4) Titel III, mit Ausnahme des Artikels 45 Absatz 1 Buchstabe b, des Artikels 52 

Nummer 2 Buchstabe e, des Artikels 52 Nummer 5 Buchstabe g und des Artikels 56 

Buchstabe a, sowie Titel IV, mit Ausnahme des Artikels 62 Absätze 2 und 4 und der 

Artikel 76, 77 und 81, des Artikels 83 Absatz 1 und der Artikel 89 und 92, gelten für 

Zahlungsvorgänge in allen Währungen, bei denen lediglich einer der beteiligten 

Zahlungsdienstleister in der Union ansässig ist, für die Bestandteile der Zahlungsvorgänge, 

die in der Union getätigt werden. 

▌ 

(5) Die Mitgliedstaaten können die in Artikel 2 Absatz 5 Nummern 4 bis 23 der 

Richtlinie 2013/36/EU genannten Institute von der Anwendung dieser Richtlinie ganz oder 

teilweise ausnehmen ▌. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
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Artikel 3  

Ausnahmen 

Diese Richtlinie gilt nicht für 

a) Zahlungsvorgänge, die ohne zwischengeschaltete Stellen ausschließlich als direkte 

Bargeldzahlung vom Zahler an den Zahlungsempfänger erfolgen; 

b) Zahlungsvorgänge zwischen Zahler und Zahlungsempfänger über einen 

Handelsagenten, der aufgrund einer Vereinbarung befugt ist, den Verkauf oder 

Kauf von Waren oder Dienstleistungen nur im Namen des Zahlers oder nur im 

Namen des Zahlungsempfängers auszuhandeln oder abzuschließen; 

c) den gewerbsmäßigen Transport von Banknoten und Münzen einschließlich 

Entgegennahme, Bearbeitung und Übergabe; 

d) die nicht gewerbsmäßige Entgegennahme und Übergabe von Bargeld im Rahmen 

einer gemeinnützigen Tätigkeit oder einer Tätigkeit ohne Erwerbszweck; 

e) Dienste, bei denen der Zahlungsempfänger dem Zahler Bargeld im Rahmen eines 

Zahlungsvorgangs aushändigt, nachdem ihn der Zahlungsdienstnutzer kurz vor der 

Ausführung eines Zahlungsvorgangs zum Erwerb von Waren oder Dienstleistungen 

ausdrücklich hierum gebeten hat; 
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f) Bargeldwechselgeschäfte, sofern die betreffenden Beträge nicht auf einem 

Zahlungskonto liegen; 

g) Zahlungsvorgänge, denen eines der folgenden Dokumente zugrunde liegt, das auf 

den Zahlungsdienstleister gezogen ist und die Bereitstellung eines Geldbetrags an 

einen Zahlungsempfänger vorsieht: 

i) ein Papierscheck im Sinne des Genfer Abkommens vom 19. März 1931 über 

das Einheitliche Scheckgesetz; 

ii) ein dem unter Ziffer i genannten Scheck vergleichbarer Papierscheck  nach 

dem Recht der Mitgliedstaaten, die nicht Vertragspartei des Genfer 

Abkommens vom 19. März 1931 über das Einheitliche Scheckgesetz sind; 

iii) ein Wechsel in Papierform im Sinne des Genfer Abkommens vom 7. Juni 

1930 über das Einheitliche Wechselgesetz; 

iv) Wechsel in Papierform, die den unter Ziffer iii genannten ähnlich sind und 

dem Recht von Mitgliedstaaten unterliegen, die nicht Mitglied des Genfer 

Abkommens vom 7. Juni 1930 über das Einheitliche Wechselgesetz sind; 
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v) ein Gutschein in Papierform; 

vi) ein Reisescheck in Papierform; 

vii) eine Postanweisung in Papierform im Sinne der Definition des 

Weltpostvereins; 

h) Zahlungsvorgänge, die innerhalb eines Zahlungs- oder 

Wertpapierabwicklungssystems zwischen Zahlungsausgleichsagenten, zentralen 

Gegenparteien, Clearingstellen und/oder Zentralbanken und anderen Teilnehmern 

des Systems und Zahlungsdienstleistern abgewickelt werden; Artikel 35 bleibt 

hiervon unberührt; 

i) Zahlungsvorgänge im Zusammenhang mit der Bedienung von Wertpapieranlagen, 

wie z.B. Dividenden, Erträge oder sonstige Ausschüttungen oder deren Einlösung 

oder Veräußerung, die von den unter Buchstabe h genannten Personen oder von 

Wertpapierdienstleistungen erbringenden Wertpapierfirmen, Kreditinstituten, 

Organismen für gemeinsame Anlagen oder Vermögensverwaltungsgesellschaften 

und jeder anderen Stelle, die für die Verwahrung von Finanzinstrumenten 

zugelassen ist, durchgeführt werden; 

j) Dienste, die von technischen Dienstleistern erbracht werden, die zwar zur 

Erbringung der Zahlungsdienste beitragen, jedoch zu keiner Zeit in den Besitz der zu 

transferierenden Geldbeträge gelangen, wie die Verarbeitung und Speicherung von 

Daten, vertrauensbildende Maßnahmen und Dienste zum Schutz der Privatsphäre, 

Nachrichten- und Instanzenauthentisierung, Bereitstellung von 

Informationstechnologie- (IT-) und Kommunikationsnetzen sowie Bereitstellung 

und Wartung der für Zahlungsdienste genutzten Endgeräte und Einrichtungen mit 

Ausnahme von Zahlungsauslösediensten und Kontoinformationsdiensten; 
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k) Dienste, die auf bestimmten nur begrenzt verwendbaren Zahlungsinstrumenten 

beruhen ▌, die eine der folgenden Bedingungen erfüllen: 

i) die Instrumente gestatten ihrem Inhaber, Waren oder Dienstleistungen 

lediglich in den Geschäftsräumen des Emittenten oder innerhalb eines 

begrenzten Netzes von Dienstleistern im Rahmen einer Geschäftsvereinbarung 

mit einem professionellen Emittenten ▌zu erwerben; 

ii) die Instrumente können nur zum Erwerb eines sehr begrenzten Waren- oder 

Dienstleistungsspektrums verwendet werden; 

iii) die Instrumente sind nur in einem Mitgliedstaat gültig, werden auf 

Ersuchen eines Unternehmens oder einer öffentlichen Stelle bereitgestellt, 

unterliegen zu bestimmten sozialen oder steuerlichen Zwecken den 

Vorschriften einer nationalen oder regionalen öffentlichen Stelle und 

dienen dem Erwerb bestimmter Waren oder Dienstleistungen von Anbietern, 

die eine gewerbliche Vereinbarung mit dem Emittenten geschlossen haben. 
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l) Zahlungsvorgänge, die von einem Anbieter elektronischer Kommunikationsnetze 

oder -dienste ▌zusätzlich zu elektronischen Kommunikationsdiensten für einen 

Teilnehmer des Netzes oder Dienstes ▌bereitgestellt werden: 

i) im Zusammenhang mit dem Erwerb von digitalen Inhalten und 

Sprachdiensten, ungeachtet des für den Erwerb oder Konsum des digitalen 

Inhalts verwendeten Geräts, und die auf der entsprechenden Rechnung 

abgerechnet werden, oder 

ii) die von einem elektronischen Gerät aus oder über dieses ausgeführt und auf 

der entsprechenden Rechnung im Rahmen einer gemeinnützigen Tätigkeit 

oder für den Erwerb von Tickets abgerechnet werden; 

sofern der Wert einer Einzelzahlung nach den Ziffern i und ii 50 EUR nicht 

überschreitet und   

– der kumulative Wert der Zahlungsvorgänge eines einzelnen Teilnehmers 

monatlich 300 EUR nicht überschreitet oder 

– der kumulative Wert der Zahlungsvorgänge innerhalb pro Monat 300 EUR 

nicht überschreitet, wenn ein Teilnehmer auf sein Konto bei einem Anbieter 

elektronischer Kommunikationsnetze oder -dienste Vorauszahlungen tätigt; 
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m) Zahlungsvorgänge, die zwischen Zahlungsdienstleistern, ihren Agenten oder 

Zweigniederlassungen auf eigene Rechnung ausgeführt werden; 

n) Zahlungsvorgänge zwischen einem Mutterunternehmen und seinem 

Tochterunternehmen oder zwischen Tochterunternehmen desselben 

Mutterunternehmens und damit verbundene Dienste ohne Mitwirkung eines 

Zahlungsdienstleisters, es sei denn, es handelt sich bei diesem um ein Unternehmen 

derselben Gruppe; 

o) Bargeldabhebungsdienste, die von Dienstleistern über Geldausgabeautomaten für 

einen oder mehrere Kartenemittenten angeboten werden, die keinen 

Rahmenvertrag mit dem Geld von einem Zahlungskonto abhebenden Kunden 

geschlossen haben, vorausgesetzt, dass diese Dienstleister keine anderen der in 

Anhang I genannten Zahlungsdienste erbringen. Jedoch sind dem Kunden  über 

alle Gebühren für Geldabhebungen nach den Artikeln 45, 48, 49 und 59 sowohl 

vor der Abhebung als auch auf der Quittung nach dem Erhalt von Bargeld 

mitzuteilen. 
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Artikel 4  

Begriffsbestimmungen 

Für die Zwecke dieser Richtlinie bezeichnet der Ausdruck: 

1. "Herkunftsmitgliedstaat" 

a) den Mitgliedstaat, in dem sich der Sitz des Zahlungsdienstleisters befindet, 

oder 

b) wenn der Zahlungsdienstleister nach dem für ihn geltenden nationalen Recht 

keinen Sitz hat, den Mitgliedstaat, in dem sich seine Hauptverwaltung 

befindet; 

2. "Aufnahmemitgliedstaat" den Mitgliedstaat, in dem ein Zahlungsdienstleister einen 

Agenten oder eine Zweigniederlassung hat oder Zahlungsdienste erbringt und der 

nicht der Herkunftsmitgliedstaat dieses Zahlungsdienstleisters ist; 

3. "Zahlungsdienst" eine oder mehrere der in Anhang I aufgeführten gewerblichen 

Tätigkeiten; 

4. "Zahlungsinstitut" eine juristische Person, der nach Artikel 11 eine Zulassung für die 

unionsweite Erbringung und Ausführung von Zahlungsdiensten erteilt wurde; 
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5. "Zahlungsvorgang" die bzw. den vom Zahler, im Namen des Zahlers oder vom 

Zahlungsempfänger ausgelöste(n) Bereitstellung, Transfer oder Abhebung eines 

Geldbetrags, unabhängig von etwaigen zugrunde liegenden Verpflichtungen im 

Verhältnis zwischen Zahler und Zahlungsempfänger; 

6. "Fernzahlungsvorgang" einen Zahlungsvorgang, der über das Internet oder 

mittels eines Geräts, das für die Fernkommunikation verwendet werden kann, 

ausgelöst wird; 

7. "Zahlungssystem" ein System zum Transfer von Geldbeträgen mit formalen und 

standardisierten Regeln und einheitlichen Vorschriften für die Verarbeitung, das 

Clearing und/oder die Verrechnung von Zahlungsvorgängen; 

8. "Zahler" eine natürliche oder juristische Person, die Inhaber eines Zahlungskontos 

ist und die einen Zahlungsauftrag von diesem Zahlungskonto gestattet oder – falls 

kein Zahlungskonto vorhanden ist – eine natürliche oder juristische Person, die den 

Auftrag für einen Zahlungsvorgang erteilt; 

9. "Zahlungsempfänger" eine natürliche oder juristische Person, die den Geldbetrag, 

der Gegenstand eines Zahlungsvorgangs ist, als Empfänger erhalten soll; 

10. "Zahlungsdienstnutzer" eine natürliche oder juristische Person, die einen 

Zahlungsdienst als Zahler oder Zahlungsempfänger oder in beiden Eigenschaften in 

Anspruch nimmt; 

11. "Zahlungsdienstleister" eine Stelle im Sinne des Artikels 1 Absatz 1 oder eine 

natürliche oder juristische Personen, für die die Ausnahme gemäß Artikel 32 oder 33 

gilt; 

12. "Zahlungskonto" ein auf den Namen eines oder mehrerer Zahlungsdienstnutzer(s) 

lautendes Konto, das für die Ausführung von Zahlungsvorgängen genutzt wird; 

13. "Zahlungsauftrag" einen Auftrag, den ein Zahler oder Zahlungsempfänger seinem 

Zahlungsdienstleister zur Ausführung eines Zahlungsvorgangs erteilt; 

14. "Zahlungsinstrument" jedes personalisierte Instrument und/oder jeden 

personalisierten Verfahrensablauf, das bzw. der zwischen dem Zahlungsdienstnutzer 

und dem Zahlungsdienstleister vereinbart wurde und zur Erteilung eines 

Zahlungsauftrags verwendet wird; 
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15. "Zahlungsauslösedienst" einen Dienst, der auf Antrag des Zahlungsdienstnutzers 

einen Zahlungsauftrag in Bezug auf ein bei einem anderen Zahlungsdienstleister 

geführtes Zahlungskonto auslöst; 

16. "Kontoinformationsdienst" einen Online-Dienst zur Mitteilung konsolidierter 

▌Informationen über ein Zahlungskonto oder mehrere Zahlungskonten ▌, das/die 

ein Zahlungsdienstnutzer entweder bei einem anderen Zahlungsdienstleister oder 

bei mehr als einem ▌Zahlungsdienstleister hält; 

17. "kontoführender Zahlungsdienstleister" einen Zahlungsdienstleister, der für einen 

Zahler ein Zahlungskonto bereitstellt und führt;18. "Zahlungsauslösedienstleister" 

einen Zahlungsdienstleister, der gewerbliche Tätigkeiten nach Anhang I Nummer 7 

ausübt; 

18. "Zahlungsauslösedienstleister" einen Zahlungsdienstleister, der gewerbliche 
Tätigkeiten nach Anhang I Nummer 7 ausübt; 
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19. "Kontoinformationsdienstleister" einen Zahlungsdienstleister, der gewerbliche 

Tätigkeiten nach Anhang I Nummer 8 ausübt; 

20. "Verbraucher" eine natürliche Person, die bei den von dieser Richtlinie erfassten 

Zahlungsdienstverträgen zu Zwecken handelt, die nicht ihrer gewerblichen oder 

beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können; 

21. "Rahmenvertrag" einen Zahlungsdienstvertrag, der die zukünftige Ausführung 

einzelner und aufeinander folgender Zahlungsvorgänge regelt und die Verpflichtung 

zur Einrichtung eines Zahlungskontos und die entsprechenden Bedingungen 

enthalten kann; 

22. "Finanztransfer" einen Zahlungsdienst, bei dem ohne Einrichtung eines 

Zahlungskontos auf den Namen des Zahlers oder des Zahlungsempfängers ein 

Geldbetrag eines Zahlers nur zum Transfer eines entsprechenden Betrags an einen 

Zahlungsempfänger oder an einen anderen, im Namen des Zahlungsempfängers 

handelnden Zahlungsdienstleister entgegengenommen wird und/oder bei dem der 

Geldbetrag im Namen des Zahlungsempfängers entgegengenommen und diesem 

verfügbar gemacht wird; 

23. "Lastschrift" einen Zahlungsdienst zur Belastung des Zahlungskontos des Zahlers, 

wenn ein Zahlungsvorgang vom Zahlungsempfänger aufgrund der Zustimmung des 

Zahlers gegenüber dem Zahlungsempfänger, dessen Zahlungsdienstleister oder 

seinem eigenen Zahlungsdienstleister ausgelöst wird; 

24. "Überweisung" einen auf Aufforderung des Zahlers ausgelösten Zahlungsdienst 

zur Erteilung einer Gutschrift auf das Zahlungskonto des Zahlungsempfängers 

zulasten des Zahlungskontos des Zahlers in Ausführung eines oder mehrerer 

Zahlungsvorgänge durch den Zahlungsdienstleister, der das Zahlungskonto des 

Zahlers führt; 
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25. "Geldbetrag" Banknoten und Münzen, Giralgeld oder E-Geld im Sinne des 

Artikels 2 Nummer 2 der Richtlinie 2009/110/EG; 

26. "Wertstellungsdatum" den Zeitpunkt, den ein Zahlungsdienstleister für die 

Berechnung der Zinsen bei Gutschrift oder Belastung eines Betrags auf einem 

Zahlungskonto zugrunde legt; 

27. "Referenzwechselkurs" den Wechselkurs, der bei jedem Währungsumtausch 

zugrunde gelegt und vom Zahlungsdienstleister zugänglich gemacht wird oder aus 

einer öffentlich zugänglichen Quelle stammt; 

28. "Referenzzinssatz" den Zinssatz, der bei der Zinsberechnung zugrunde gelegt wird 

und aus einer öffentlich zugänglichen und für beide Parteien eines 

Zahlungsdienstvertrags überprüfbaren Quelle stammt; 

29. "Authentifizierung" ein Verfahren, mit dessen Hilfe der Zahlungsdienstleister die 

Identität eines Zahlungsdienstnutzers oder die berechtigte  Verwendung eines 

bestimmten Zahlungsinstruments, einschließlich der Verwendung der 

personalisierten Sicherheitsmerkmale des Nutzers, überprüfen kann; 

30. "starke  Kundenauthentifizierung" eine Authentifizierung unter Heranziehung von 

mindestens zwei Elementen der Kategorien Wissen (etwas, das nur der Nutzer 

weiß), Besitz (etwas, das nur der Nutzer besitzt) oder Inhärenz (etwas, das der 

Nutzer ist), die insofern voneinander unabhängig sind, als die Nichterfüllung eines 

Kriteriums die Zuverlässigkeit der anderen nicht in Frage stellt, und die so 

konzipiert ist, dass die Vertraulichkeit der Authentifizierungsdaten geschützt ist; 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/110/EG;Year:2009;Nr:110&comp=
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31. "personalisierte Sicherheitsmerkmale" personalisierte Merkmale, die der 

Zahlungsdienstleister einem Zahlungsdienstnutzer zum Zwecke der 

Authentifizierung bereitstellt;; 

32. "sensible Zahlungsdaten" Daten, einschließlich personalisierter 

Sicherheitsmerkmale, die für betrügerische Handlungen verwendet werden 

können. Für die Tätigkeiten von Zahlungsauslösedienstleistern und 

Kontoinformationsdienstleistern stellen der Name des Kontoinhabers und die 

Kontonummer keine sensiblen Zahlungsdaten dar; 

33. "Kundenidentifikator" eine Kombination aus Buchstaben, Zahlen oder Symbolen, 

die dem Zahlungsdienstnutzer vom Zahlungsdienstleister mitgeteilt wird und die der 

Zahlungsdienstnutzer angeben muss, damit ein anderer am Zahlungsvorgang 

beteiligter Zahlungsdienstnutzer und/oder dessen Zahlungskonto bei einem 

Zahlungsvorgang zweifelsfrei ermittelt werden kann; 
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34. "Fernkommunikationsmittel" ein Verfahren, das ohne gleichzeitige körperliche 

Anwesenheit von Zahlungsdienstleister und Zahlungsdienstnutzer für den Abschluss 

eines Vertrags über die Erbringung von Zahlungsdiensten eingesetzt werden kann; 

35. „dauerhafter Datenträger“ jedes Medium, das es dem Zahlungsdienstnutzer gestattet, 

an ihn persönlich gerichtete Informationen derart zu speichern, dass die Information 

für eine für die Zwecke der Informationen angemessene Dauer zugänglich bleibt, 

und das die unveränderte Wiedergabe der gespeicherten Informationen ermöglicht;; 

36. "Kleinstunternehmen" ein Unternehmen, das zum Zeitpunkt des Abschlusses des 

Zahlungsdienstvertrags ein Unternehmen im Sinne des Artikels 1 und des Artikels 2 

Absätze 1 und 3 des Anhangs der Empfehlung 2003/361/EG  ist; 

37. "Geschäftstag" einen Tag, an dem der an der Ausführung eines Zahlungsvorgangs 

beteiligte Zahlungsdienstleister des Zahlers bzw. des Zahlungsempfängers den für 

die Ausführung von Zahlungsvorgängen erforderlichen Geschäftsbetrieb unterhält; 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=EMP&code2=&gruppen=Link:2003/361/EG;Year:2003;Nr:361&comp=
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38. "Agent" eine natürliche oder juristische Person, die im Namen eines 

Zahlungsinstituts Zahlungsdienste ausführt; 

39. "Zweigniederlassung" eine Geschäftsstelle, die nicht die Hauptverwaltung ist und 

die einen Teil eines Zahlungsinstituts bildet, keine Rechtspersönlichkeit hat und 

unmittelbar sämtliche oder einen Teil der Geschäfte betreibt, die mit der Tätigkeit 

eines Zahlungsinstituts verbunden sind; alle Geschäftsstellen eines Kredit- bzw. 

Zahlungsinstituts mit Hauptverwaltung in einem anderen Mitgliedstaat, die sich in 

ein und demselben Mitgliedstaat befinden, gelten als eine einzige 

Zweigniederlassung; 
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40. "Gruppe" eine Gruppe von Unternehmen, die untereinander durch eine in Artikel 22 

Absätze 1, 2 oder 7 der Richtlinie 2013/34/EU genannte Beziehung verbunden sind, 

oder Unternehmen im Sinne der Artikel 4, 5, 6 und 7 der delegierten Verordnung 

(EU) Nr. 241/2014 der Kommission39, die untereinander durch eine in Artikel 10 

Absatz 1 oder Artikel 113 Absätze 6 oder 7 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 

genannte Beziehung verbunden sind; 

41. "elektronisches Kommunikationsnetz" ein Netz im Sinne des Artikels 2 Buchstabe a 

der Richtlinie 2002/21/EG des Europäischen Parlaments und des Rates40; 

42. "elektronische Kommunikationsdienste" ein Dienst im Sinne des Artikels 2 

Buchstabe c der Richtlinie 2002/21/EG; 

43. "digitale Inhalte" Waren oder Dienstleistungen, die in digitaler Form hergestellt 

und bereitgestellt werden, deren Nutzung oder Verbrauch auf ein technisches 

Gerät beschränkt ist und die in keiner Weise die Nutzung oder den Verbrauch von 

Waren oder Dienstleistungen in physischer Form einschließen; 

                                                 
39 Delegierte Verordnung (EU) Nr. 241/2014 der Kommission vom 7. Januar 2014 zur 

Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des 
Rates im Hinblick auf technische Regulierungsstandards für die 
Eigenmittelanforderungen an Institute (ABl. L 74 vom 14.3.2014, S. 8). 

40 Richtlinie 2002/21/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. März 2002 
über einen gemeinsamen Rechtsrahmen für elektronische Kommunikationsnetze und -
dienste (Rahmenrichtlinie) (ABl. L 108 vom 24.4.2002, S. 33). 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/34/EU;Year:2013;Nr:34&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=VER&code2=&gruppen=Link:241/2014;Nr:241;Year:2014&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2002/21;Year2:2002;Nr2:21&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/21/EG;Year:2002;Nr:21&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2002/21;Year2:2002;Nr2:21&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/21/EG;Year:2002;Nr:21&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=VER&code2=&gruppen=Link:241/2014;Nr:241;Year:2014&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:74;Day:14;Month:3;Year:2014;Page:8&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/21/EG;Year:2002;Nr:21&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:108;Day:24;Month:4;Year:2002;Page:33&comp=
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44. "Annahme und Abrechnung von Zahlungsvorgängen (Acquiring)" einen den 

Transfer von Geldbeträgen zum Zahlungsempfänger bewirkenden Zahlungsdienst 

eines Zahlungsdienstleisters, der mit einem Zahlungsempfänger eine vertragliche 

Vereinbarung über die Annahme und die Verarbeitung von Zahlungsvorgängen 

schließt; 

45. "Ausgabe von Zahlungsinstrumenten" einen Zahlungsdienst, bei dem ein 

Zahlungsdienstleister eine vertragliche Vereinbarung schließt, um einem Zahler 

ein Zahlungsinstrument zur Auslösung und Verarbeitung der Zahlungsvorgänge 

des Zahlers zur Verfügung zu stellen; 

46. "Eigenmittel" Mittel im Sinne des Artikels 4 Absatz 1 Nummer 118 der 

Verordnung (EU) Nr. 575/2013, wobei mindestens 75 % des Kernkapitals in Form 

von hartem Kernkapital nach Artikel 50 der genannten Verordnung gehalten 

werden und das Ergänzungskapital höchstens ein Drittel des harten Kernkapitals 

beträgt;  

47. "Zahlungsmarke" jeder reale oder digitale Name, jeder reale oder digitale Begriff, 

jedes reale oder digitale Zeichen, jedes reale oder digitale Symbol oder jede 

Kombination davon, mittels dem oder der bezeichnet werden kann, unter welchem 

Zahlungskartensystem kartengebundene Zahlungsvorgänge ausgeführt werden; 

48. "Co-badging" das Aufnehmen von zwei oder mehr Zahlungsmarken oder 

Zahlungsanwendungen derselben Zahlungsmarke auf dasselbe 

Zahlungsinstrument. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
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TITEL II  

ZAHLUNGSDIENSTLEISTER 

KAPITEL 1 

Zahlungsinstitute 

Abschnitt 1 

Allgemeine Vorschriften 

Artikel 5 

Beantragung der Zulassung 

(1) Die Zulassung als Zahlungsinstitut ist bei den zuständigen Behörden des 

Herkunftsmitgliedstaats zu beantragen; dem Antrag ist Folgendes beizufügen: 

a) das Geschäftsmodell, aus dem insbesondere die Art der beabsichtigten 

Zahlungsdienste hervorgeht; 
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b) der Geschäftsplan mit einer Budgetplanung für die ersten drei Geschäftsjahre, 

aus dem hervorgeht, dass der Antragsteller über geeignete und angemessene 

Systeme, Ressourcen und Verfahren verfügt, um seine Tätigkeit 

ordnungsgemäß auszuführen; 

c) der Nachweis, dass das Zahlungsinstitut über das Anfangskapital nach 

Artikel 7 verfügt; 

d) für die in Artikel 10 Absatz 1 genannten Zahlungsinstitute eine Beschreibung 

der Maßnahmen zum Schutz der Geldbeträge der Zahlungsdienstnutzer nach 

Artikel 10; 

e) eine Beschreibung der  Unternehmenssteuerung und der internen 

Kontrollmechanismen des Antragstellers einschließlich der Verwaltungs-, 

Risikomanagement- und Rechnungslegungsverfahren, aus der hervorgeht, dass 

diese Unternehmenssteuerung, Kontrollmechanismen und Verfahren 

verhältnismäßig, angemessen, zuverlässig und ausreichend sind; 

f) eine Beschreibung der vorhandenen Verfahren für Überwachung, Handhabung 

und Folgemaßnahmen bei Sicherheitsvorfällen und sicherheitsbezogenen 

Kundenbeschwerden, einschließlich eines Mechanismus für die Meldung von 

Vorfällen, der die Meldepflichten des Zahlungsinstituts nach Artikel 96 

berücksichtigt; 

g) eine Beschreibung der vorhandenen Verfahren für die Erfassung, 

Überwachung, Rückverfolgung sowie Beschränkung des Zugangs zu sensiblen 

Zahlungsdaten  ▌; 



 

 114 

h) eine Beschreibung der Regelungen zur Geschäftsfortführung im Krisenfall, 

einschließlich klarer Angaben der entscheidenden Operationen, der wirksamen 

Notfallpläne und eines Verfahrens für die regelmäßige Überprüfung der 

Angemessenheit und Wirksamkeit solcher Pläne; 

i) eine Beschreibung der Grundsätze und Definitionen für die Erfassung 

statistischer Daten über Leistungsfähigkeit, Geschäftsvorgänge und 

Betrugsfälle; 

j) ein Dokument zur Sicherheitsstrategie, einschließlich einer detaillierten 

Risikobewertung der erbrachten Zahlungsdienste und eine Beschreibung von 

Sicherheitskontroll- und Risikominderungsmaßnahmen zur Gewährleistung 

eines angemessen Schutzes der Zahlungsdienstnutzer vor den festgestellten 

Risiken, einschließlich Betrug und illegaler Verwendung sensibler und 

personenbezogener Daten; 

k) bei Zahlungsinstituten, die den Pflichten der Richtlinie (EU) 2015/849 des 

Europäischen Parlaments und des Rates41 und der Verordnung (EU) Nr. 

2015/847 des Europäischen Parlaments und des Rates42 im Zusammenhang 

mit Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung unterliegen, eine Beschreibung 

der internen Kontrollmechanismen, die der Antragsteller eingeführt hat, um 

diese Pflichten zu erfüllen; 

                                                 
41 Richtlinie (EU) 2015/849 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Mai 

2015 zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche 
und der Terrorismusfinanzierung, zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 
des Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der Richtlinie 
2005/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und der Richtlinie 
2006/70/EG der Kommission (ABl. L 141 vom 5.6.2015, S. 73). 

42 Verordnung (EU) 2015/847 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Mai 
2015 über die Übermittlung von Angaben bei Geldtransfers und zur Aufhebung der 
Verordnung (EU) Nr. 1781/2006 (ABl. L 141 vom 5.6.2015, S. 1). 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(EU)%202015/849%20des%20Europ%E4ischen%20Parlaments%20und%20des%20Rates41%20und%20der%20Verordnung%20(EU)%20Nr.%202015/847%20des%20Europ%E4ischen%20Parlaments%20und%20des%20Rates42%20im%20Zusammenhang%20mit%20Geldw%E4sche%20und%20Terrorismusfinanzierung%20unterliegen,%20eine%20Beschreibung%20der%20internen%20Kontrollmechanismen,%20die%20der%20Antragsteller%20eingef%FChrt%20hat,%20um%20diese%20Pflichten%20zu%20erf%FCllen;%2041%20Richtlinie%20(EU)%202015/849%20des%20Europ%E4ischen%20Parlaments%20und%20des%20Rates%20vom%2020.%20Mai%202015%20zur%20Verhinderung%20der%20Nutzung%20des%20Finanzsystems%20zum%20Zwecke%20der%20Geldw%E4sche%20und%20der%20Terrorismusfinanzierung,%20zur%20%C4nderung%20der%20Verordnung%20(EU)%20Nr.%20648/2012%20des%20Europ%E4ischen%20Parlaments%20und%20des%20Rates%20und%20zur%20Aufhebung%20der%20Richtlinie%202005/60/EG%20des%20Europ%E4ischen%20Parlaments%20und%20des%20Rates%20und%20der%20Richtlinie%202006/70/EG%20der%20Kommission%20(ABl.%20L%20141%20vom%205.6.2015,%20S.%2073).%2042%20Verordnung%20(EU)%202015/847;Year2:2015;Nr2:847&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(EU)%202015/849%20des%20Europ%E4ischen%20Parlaments%20und%20des%20Rates41%20und%20der%20Verordnung%20(EU)%20Nr.%202015/847%20des%20Europ%E4ischen%20Parlaments%20und%20des%20Rates42%20im%20Zusammenhang%20mit%20Geldw%E4sche%20und%20Terrorismusfinanzierung%20unterliegen,%20eine%20Beschreibung%20der%20internen%20Kontrollmechanismen,%20die%20der%20Antragsteller%20eingef%FChrt%20hat,%20um%20diese%20Pflichten%20zu%20erf%FCllen;%2041%20Richtlinie%20(EU)%202015/849%20des%20Europ%E4ischen%20Parlaments%20und%20des%20Rates%20vom%2020.%20Mai%202015%20zur%20Verhinderung%20der%20Nutzung%20des%20Finanzsystems%20zum%20Zwecke%20der%20Geldw%E4sche%20und%20der%20Terrorismusfinanzierung,%20zur%20%C4nderung%20der%20Verordnung%20(EU)%20Nr.%20648/2012%20des%20Europ%E4ischen%20Parlaments%20und%20des%20Rates%20und%20zur%20Aufhebung%20der%20Richtlinie%202005/60/EG%20des%20Europ%E4ischen%20Parlaments%20und%20des%20Rates%20und%20der%20Richtlinie%202006/70/EG%20der%20Kommission%20(ABl.%20L%20141%20vom%205.6.2015,%20S.%2073).%2042%20Verordnung%20(EU)%202015/847;Year2:2015;Nr2:847&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(EU)%202015/849%20des%20Europ%E4ischen%20Parlaments%20und%20des%20Rates41%20und%20der%20Verordnung%20(EU)%20Nr.%202015/847%20des%20Europ%E4ischen%20Parlaments%20und%20des%20Rates42%20im%20Zusammenhang%20mit%20Geldw%E4sche%20und%20Terrorismusfinanzierung%20unterliegen,%20eine%20Beschreibung%20der%20internen%20Kontrollmechanismen,%20die%20der%20Antragsteller%20eingef%FChrt%20hat,%20um%20diese%20Pflichten%20zu%20erf%FCllen;%2041%20Richtlinie%20(EU)%202015/849%20des%20Europ%E4ischen%20Parlaments%20und%20des%20Rates%20vom%2020.%20Mai%202015%20zur%20Verhinderung%20der%20Nutzung%20des%20Finanzsystems%20zum%20Zwecke%20der%20Geldw%E4sche%20und%20der%20Terrorismusfinanzierung,%20zur%20%C4nderung%20der%20Verordnung%20(EU)%20Nr.%20648/2012%20des%20Europ%E4ischen%20Parlaments%20und%20des%20Rates%20und%20zur%20Aufhebung%20der%20Richtlinie%202005/60/EG%20des%20Europ%E4ischen%20Parlaments%20und%20des%20Rates%20und%20der%20Richtlinie%202006/70/EG%20der%20Kommission%20(ABl.%20L%20141%20vom%205.6.2015,%20S.%2073).%2042%20Verordnung%20(EU)%202015/847;Year2:2015;Nr2:847&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(EU)%202015/849%20des%20Europ%E4ischen%20Parlaments%20und%20des%20Rates41%20und%20der%20Verordnung%20(EU)%20Nr.%202015/847%20des%20Europ%E4ischen%20Parlaments%20und%20des%20Rates42%20im%20Zusammenhang%20mit%20Geldw%E4sche%20und%20Terrorismusfinanzierung%20unterliegen,%20eine%20Beschreibung%20der%20internen%20Kontrollmechanismen,%20die%20der%20Antragsteller%20eingef%FChrt%20hat,%20um%20diese%20Pflichten%20zu%20erf%FCllen;%2041%20Richtlinie%20(EU)%202015/849%20des%20Europ%E4ischen%20Parlaments%20und%20des%20Rates%20vom%2020.%20Mai%202015%20zur%20Verhinderung%20der%20Nutzung%20des%20Finanzsystems%20zum%20Zwecke%20der%20Geldw%E4sche%20und%20der%20Terrorismusfinanzierung,%20zur%20%C4nderung%20der%20Verordnung%20(EU)%20Nr.%20648/2012%20des%20Europ%E4ischen%20Parlaments%20und%20des%20Rates%20und%20zur%20Aufhebung%20der%20Richtlinie%202005/60/EG%20des%20Europ%E4ischen%20Parlaments%20und%20des%20Rates%20und%20der%20Richtlinie%202006/70/EG%20der%20Kommission%20(ABl.%20L%20141%20vom%205.6.2015,%20S.%2073).%2042%20Verordnung%20(EU)%202015/847;Year2:2015;Nr2:847&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(EU)%202015/849%20des%20Europ%E4ischen%20Parlaments%20und%20des%20Rates41%20und%20der%20Verordnung%20(EU)%20Nr.%202015/847%20des%20Europ%E4ischen%20Parlaments%20und%20des%20Rates42%20im%20Zusammenhang%20mit%20Geldw%E4sche%20und%20Terrorismusfinanzierung%20unterliegen,%20eine%20Beschreibung%20der%20internen%20Kontrollmechanismen,%20die%20der%20Antragsteller%20eingef%FChrt%20hat,%20um%20diese%20Pflichten%20zu%20erf%FCllen;%2041%20Richtlinie%20(EU)%202015/849%20des%20Europ%E4ischen%20Parlaments%20und%20des%20Rates%20vom%2020.%20Mai%202015%20zur%20Verhinderung%20der%20Nutzung%20des%20Finanzsystems%20zum%20Zwecke%20der%20Geldw%E4sche%20und%20der%20Terrorismusfinanzierung,%20zur%20%C4nderung%20der%20Verordnung%20(EU)%20Nr.%20648/2012%20des%20Europ%E4ischen%20Parlaments%20und%20des%20Rates%20und%20zur%20Aufhebung%20der%20Richtlinie%202005/60/EG%20des%20Europ%E4ischen%20Parlaments%20und%20des%20Rates%20und%20der%20Richtlinie%202006/70/EG%20der%20Kommission%20(ABl.%20L%20141%20vom%205.6.2015,%20S.%2073).%2042%20Verordnung%20(EU)%202015/847;Year2:2015;Nr2:847&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(EU)%202015/849%20des%20Europ%E4ischen%20Parlaments%20und%20des%20Rates41%20und%20der%20Verordnung%20(EU)%20Nr.%202015/847%20des%20Europ%E4ischen%20Parlaments%20und%20des%20Rates42%20im%20Zusammenhang%20mit%20Geldw%E4sche%20und%20Terrorismusfinanzierung%20unterliegen,%20eine%20Beschreibung%20der%20internen%20Kontrollmechanismen,%20die%20der%20Antragsteller%20eingef%FChrt%20hat,%20um%20diese%20Pflichten%20zu%20erf%FCllen;%2041%20Richtlinie%20(EU)%202015/849%20des%20Europ%E4ischen%20Parlaments%20und%20des%20Rates%20vom%2020.%20Mai%202015%20zur%20Verhinderung%20der%20Nutzung%20des%20Finanzsystems%20zum%20Zwecke%20der%20Geldw%E4sche%20und%20der%20Terrorismusfinanzierung,%20zur%20%C4nderung%20der%20Verordnung%20(EU)%20Nr.%20648/2012%20des%20Europ%E4ischen%20Parlaments%20und%20des%20Rates%20und%20zur%20Aufhebung%20der%20Richtlinie%202005/60/EG%20des%20Europ%E4ischen%20Parlaments%20und%20des%20Rates%20und%20der%20Richtlinie%202006/70/EG%20der%20Kommission%20(ABl.%20L%20141%20vom%205.6.2015,%20S.%2073).%2042%20Verordnung%20(EU)%202015/847;Year2:2015;Nr2:847&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(EU)%202015/849%20des%20Europ%E4ischen%20Parlaments%20und%20des%20Rates41%20und%20der%20Verordnung%20(EU)%20Nr.%202015/847%20des%20Europ%E4ischen%20Parlaments%20und%20des%20Rates42%20im%20Zusammenhang%20mit%20Geldw%E4sche%20und%20Terrorismusfinanzierung%20unterliegen,%20eine%20Beschreibung%20der%20internen%20Kontrollmechanismen,%20die%20der%20Antragsteller%20eingef%FChrt%20hat,%20um%20diese%20Pflichten%20zu%20erf%FCllen;%2041%20Richtlinie%20(EU)%202015/849%20des%20Europ%E4ischen%20Parlaments%20und%20des%20Rates%20vom%2020.%20Mai%202015%20zur%20Verhinderung%20der%20Nutzung%20des%20Finanzsystems%20zum%20Zwecke%20der%20Geldw%E4sche%20und%20der%20Terrorismusfinanzierung,%20zur%20%C4nderung%20der%20Verordnung%20(EU)%20Nr.%20648/2012%20des%20Europ%E4ischen%20Parlaments%20und%20des%20Rates%20und%20zur%20Aufhebung%20der%20Richtlinie%202005/60/EG%20des%20Europ%E4ischen%20Parlaments%20und%20des%20Rates%20und%20der%20Richtlinie%202006/70/EG%20der%20Kommission%20(ABl.%20L%20141%20vom%205.6.2015,%20S.%2073).%2042%20Verordnung%20(EU)%202015/847;Year2:2015;Nr2:847&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(EU)%202015/849%20des%20Europ%E4ischen%20Parlaments%20und%20des%20Rates41%20und%20der%20Verordnung%20(EU)%20Nr.%202015/847%20des%20Europ%E4ischen%20Parlaments%20und%20des%20Rates42%20im%20Zusammenhang%20mit%20Geldw%E4sche%20und%20Terrorismusfinanzierung%20unterliegen,%20eine%20Beschreibung%20der%20internen%20Kontrollmechanismen,%20die%20der%20Antragsteller%20eingef%FChrt%20hat,%20um%20diese%20Pflichten%20zu%20erf%FCllen;%2041%20Richtlinie%20(EU)%202015/849%20des%20Europ%E4ischen%20Parlaments%20und%20des%20Rates%20vom%2020.%20Mai%202015%20zur%20Verhinderung%20der%20Nutzung%20des%20Finanzsystems%20zum%20Zwecke%20der%20Geldw%E4sche%20und%20der%20Terrorismusfinanzierung,%20zur%20%C4nderung%20der%20Verordnung%20(EU)%20Nr.%20648/2012%20des%20Europ%E4ischen%20Parlaments%20und%20des%20Rates%20und%20zur%20Aufhebung%20der%20Richtlinie%202005/60/EG%20des%20Europ%E4ischen%20Parlaments%20und%20des%20Rates%20und%20der%20Richtlinie%202006/70/EG%20der%20Kommission%20(ABl.%20L%20141%20vom%205.6.2015,%20S.%2073).%2042%20Verordnung%20(EU)%202015/847;Year2:2015;Nr2:847&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(EU)%202015/849%20des%20Europ%E4ischen%20Parlaments%20und%20des%20Rates41%20und%20der%20Verordnung%20(EU)%20Nr.%202015/847%20des%20Europ%E4ischen%20Parlaments%20und%20des%20Rates42%20im%20Zusammenhang%20mit%20Geldw%E4sche%20und%20Terrorismusfinanzierung%20unterliegen,%20eine%20Beschreibung%20der%20internen%20Kontrollmechanismen,%20die%20der%20Antragsteller%20eingef%FChrt%20hat,%20um%20diese%20Pflichten%20zu%20erf%FCllen;%2041%20Richtlinie%20(EU)%202015/849%20des%20Europ%E4ischen%20Parlaments%20und%20des%20Rates%20vom%2020.%20Mai%202015%20zur%20Verhinderung%20der%20Nutzung%20des%20Finanzsystems%20zum%20Zwecke%20der%20Geldw%E4sche%20und%20der%20Terrorismusfinanzierung,%20zur%20%C4nderung%20der%20Verordnung%20(EU)%20Nr.%20648/2012%20des%20Europ%E4ischen%20Parlaments%20und%20des%20Rates%20und%20zur%20Aufhebung%20der%20Richtlinie%202005/60/EG%20des%20Europ%E4ischen%20Parlaments%20und%20des%20Rates%20und%20der%20Richtlinie%202006/70/EG%20der%20Kommission%20(ABl.%20L%20141%20vom%205.6.2015,%20S.%2073).%2042%20Verordnung%20(EU)%202015/847;Year2:2015;Nr2:847&comp=
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http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=VER&code2=&gruppen=Link:648/2012;Nr:648;Year:2012&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2005/60;Nr:2005;Year:60&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2006/70;Nr:2006;Year:70&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:141;Day:5;Month:6;Year:2015;Page:73&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2015/84;Nr:2015;Year:84&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1781/2006;Nr:1781;Year:2006&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:141;Day:5;Month:6;Year:2015;Page:1&comp=
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l) eine Darstellung des organisatorischen Aufbaus des Antragstellers, 

gegebenenfalls einschließlich einer Beschreibung der geplanten 

Inanspruchnahme von Agenten und Zweigniederlassungen und von deren  -

Überprüfungen vor Ort bzw. von außerhalb ihres Standorts erfolgenden 

Überprüfungen , zu deren mindestens jährlicher Durchführung der 

Antragsteller sich verpflichtet, sowie einer Darstellung der 

Auslagerungsvereinbarungen, und eine Beschreibung der Art und Weise seiner 

Teilnahme an einem nationalen oder internationalen Zahlungssystem; 

m) die Namen der Personen, die direkt oder indirekt eine qualifizierte Beteiligung 

im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 36 der  Verordnung (EU) Nr. 

575/2013 an dem Antragsteller halten, die Höhe ihrer Beteiligung sowie der 

Nachweis, dass sie den Anforderungen genügen, die zur Gewährleistung einer 

soliden und umsichtigen Führung des Zahlungsinstituts zu stellen sind; 

n) die Namen der Geschäftsleiter und der für die Geschäftsführung des 

Zahlungsinstituts verantwortlichen Personen und gegebenenfalls der für die 

Führung der Zahlungsdienstgeschäfte des Zahlungsinstituts verantwortlichen 

Personen sowie der Nachweis, dass sie zuverlässig sind und über die vom 

Herkunftsmitgliedstaat des Zahlungsinstituts festgelegten angemessenen 

Kenntnisse und Erfahrungen zur Erbringung von Zahlungsdiensten verfügen; 

o) gegebenenfalls die Namen der Abschlussprüfer und Prüfungsgesellschaften im 

Sinne der Richtlinie 2006/43/EG des Europäischen Parlaments und des 

Rates43; 

                                                 
43 Richtlinie 2006/43/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Mai 2006 

über Abschlussprüfungen von Jahresabschlüssen und konsolidierten Abschlüssen, zur 
Änderung der Richtlinien 78/660/EWG und 83/349/EWG des Rates und zur Aufhebung 
der Richtlinie 84/253/EWG des Rates (ABl. L 157 vom 9.6.2006, S. 87). 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2006/43/EG;Year:2006;Nr:43&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2006/43/EG;Year:2006;Nr:43&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:78/660/EWG;Year:78;Nr:660&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:83/349/EWG;Year:83;Nr:349&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:84/253/EWG;Year:84;Nr:253&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:157;Day:9;Month:6;Year:2006;Page:87&comp=
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p) die Rechtsform und die Satzung des Antragstellers; 

q) die Anschrift der Hauptverwaltung des Antragstellers. 

Für die Zwecke der Buchstaben d, e, f und l legt der Antragsteller eine Beschreibung 

seiner Prüfmodalitäten und seiner organisatorischen Vorkehrungen für das Ergreifen 

aller angemessenen Maßnahmen zum Schutz der Interessen seiner Nutzer und zur 

Gewährleistung der Kontinuität und Verlässlichkeit der von ihm erbrachten 

Zahlungsdienste vor. 

Bei den unter Buchstabe j genannten Sicherheitskontroll- und 

Risikominderungsmaßnahmen ist anzugeben, auf welche Weise dadurch ein hohes 

Maß an technischer Sicherheit und Datenschutz gewährleistet wird; das gilt auch für 

Software und IT-Systeme, die der Antragsteller oder die Unternehmen, an die er alle 

oder einen Teil seiner Tätigkeiten auslagert, verwenden. Zu diesen Maßnahmen 

gehören auch die Sicherheitsmaßnahmen gemäß Artikel 95 Absatz 1. Bei diesen 

Maßnahmen ist den in Artikel 95 Absatz 3 genannten Leitlinien für 

Sicherheitsmaßnahmen der EBA Rechnung zu tragen, sobald diese vorliegen. 

(2) Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass Unternehmen, die eine Zulassung für die 

Erbringung der in Anhang I Nummer 7 genannten Zahlungsdienste beantragen, als 

Voraussetzung für ihre Zulassung über eine Berufshaftpflichtversicherung für die 

Gebiete, in denen sie ihre Dienste anbieten, oder eine andere gleichwertige, die Haftung 

abdeckende Garantie verfügen, um sicherzustellen, dass sie ihre Haftungsverpflichtungen 

gemäß den Artikeln 73, 89 und 92 erfüllen können. 
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(3) Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass Unternehmen, die eine Eintragung in das 

Register für die Erbringung der in Anhang I Nummer 8 genannten Zahlungsdienste 

beantragen, als Voraussetzung für ihre Eintragung eine Berufshaftpflichtversicherung für 

die Gebiete, in denen sie ihre Dienste anbieten, oder eine andere gleichwertige Garantie 

abgeschlossen haben, die ihre Haftung gegenüber dem kontoführenden 

Zahlungsdienstleister oder dem Zahlungsdienstnutzer für einen nicht autorisierten oder 

betrügerischen Zugang zu Zahlungskontoinformationen oder deren nicht autorisierte oder 

betrügerische Nutzung abdeckt. 

(4) Die EBA gibt bis zum ….44und nach Anhörung aller maßgeblichen Akteure, 

einschließlich jener des Zahlungsverkehrsmarktes, und unter Berücksichtigung der 

Interessen aller Beteiligten, für die zuständigen Behörden Leitlinien gemäß Artikel 16 der 

Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 für die Kriterien heraus, anhand deren die 

Mindestdeckungssumme der Berufshaftpflichtversicherung oder einer anderen 

gleichwertigen Garantie nach den Absätzen 2 und 3 festzulegen ist. 

Bei der Ausarbeitung der Kriterien nach Unterabsatz 1 trägt die EBA den folgenden 

Aspekten Rechnung: 

a) dem Risikoprofil des Unternehmens; 

b) der Frage, ob das Unternehmen andere in Anhang I genannte 

Zahlungsdienste erbringt oder andere gewerbliche Tätigkeiten ausübt; 

                                                 
44 ABl.: Bitte Datum einfügen: ein Jahr nach Inkrafttreten dieser Richtlinie. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1093/2010;Nr:1093;Year:2010&comp=
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c) dem Umfang der Tätigkeit, d.h.: 

i) bei Unternehmen, die eine Zulassung für die Erbringung der in 

Anhang I Nummer 7 genannten Zahlungsdienste beantragen, dem 

Wert der ausgelösten Zahlungsvorgänge; 

ii) bei Unternehmen, die eine Eintragung in das Register für die 

Erbringung der in Anhang I Nummer 8 genannten Zahlungsdienste 

beantragen, der Zahl der Kunden, die die Kontoinformationsdienste 

nutzen. 

d) den besonderen Merkmalen der gleichwertigen Garantien und den Kriterien 

für deren Anwendung. 

Die EBA überprüft diese Leitlinien regelmäßig. 
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(5) Die EBA gibt bis zum…  und nach Anhörung aller maßgeblichen Akteure, 

einschließlich jener des Zahlungsverkehrsmarktes, und unter Berücksichtigung der 

Interessen aller Beteiligten, Leitlinien gemäß Artikel 16 der Verordnung (EU) Nr. 

1093/2010 für die Informationen heraus, die den zuständigen Behörden in dem Antrag auf 

Zulassung von Zahlungsinstituten zu übermitteln sind, einschließlich der Anforderungen 

nach Absatz 1 Buchstaben a, b, c, e, g, h, i und j. 

Die EBA überprüft diese Leitlinien regelmäßig, mindestens aber alle drei Jahre. 

(6) Die EBA kann - gegebenenfalls unter Berücksichtigung der Erfahrungen aus der 

Anwendung der in Absatz 5 genannten Leitlinien - Entwürfe technischer 

Regulierungsstandards zur Präzisierung der Informationen ausarbeiten, die den 

zuständigen Behörden in dem Antrag auf Zulassung von Zahlungsinstituten zu 

übermitteln sind, einschließlich der Anforderungen nach Absatz 1 Buchstaben a, b, c, e, g, 

h, i und j. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 genannten 

technischen Regulierungsstandards gemäß den Artikeln 10 bis 14 der Verordnung (EU) 

Nr. 1093/2010 zu erlassen. 

(7) Die in Absatz 4 genannten Angaben werden gemäß Absatz 1 den zuständigen 

Behörden mitgeteilt. 

                                                 
  ABl.: Bitte Datum einfügen: 18 Monate nach Inkrafttreten dieser Richtlinie. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1093/2010;Nr:1093;Year:2010&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1093/2010;Nr:1093;Year:2010&comp=
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Artikel 6 

Kontrolle der Beteiligung 

(1) Jede natürliche oder juristische Person, die beschlossen hat, direkt oder indirekt 

eine qualifizierte Beteiligung im Sinne des Artikels 4 Absatz 1 Nummer 36 der Verordnung 

(EU) Nr. 575/2013 an einem Zahlungsinstitut zu erwerben oder zu erhöhen, mit der Folge, 

dass der Anteil am Kapital oder an den Stimmrechten 20 %, 30 % oder 50 % erreichen 

oder überschreiten würde oder das Zahlungsinstitut ihr Tochterunternehmen würde, hat 

diese Absicht den zuständigen Behörden dieses Zahlungsinstituts vorher schriftlich 

anzuzeigen. Dasselbe gilt für jede natürliche oder juristische Person, die beschlossen hat, 

direkt oder indirekt eine qualifizierte Beteiligung zu veräußern oder ihre qualifizierte 

Beteiligung so zu verringern, dass ihr Anteil am Kapital oder an den Stimmrechten 20 %, 

30 % oder 50 % unterschreiten würde oder das Zahlungsinstitut nicht mehr ihr 

Tochterunternehmen wäre. 

(2) Der interessierte Erwerber einer qualifizierten Beteiligung legt der zuständigen 

Behörde Angaben über den Umfang der geplanten Beteiligung sowie alle relevanten 

Angaben gemäß Artikel 23 Absatz 4 der Richtlinie 2013/36/EU vor. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
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(3) Für den Fall, dass sich der Einfluss, der von dem in Absatz 2 genannten 

interessierten Erwerber ausgeübt wird, voraussichtlich zum Schaden einer umsichtigen 

und soliden Geschäftsführung des Zahlungsinstituts auswirkt, schreiben die 

Mitgliedstaaten vor, dass die zuständigen Behörden Einspruch erheben oder andere 

angemessene Maßnahmen ergreifen, um diesen Zustand zu beenden. Diese Maßnahmen 

können in einstweiligen Verfügungen, Sanktionen gegen Direktoren oder die für die 

Geschäftsführung verantwortlichen Personen oder in der Aussetzung der Ausübung des 

Stimmrechts für Aktien oder Anteile, die von den Anteilseignern oder Gesellschaftern des 

betreffenden Zahlungsinstituts gehalten werden, bestehen. 

Entsprechende Maßnahmen gelten für natürliche oder juristische Personen, die der 

Verpflichtung zur vorherigen Unterrichtung nach diesem Artikel nicht nachkommen. 

(4) Für den Fall, dass eine Beteiligung trotz Einspruchs der zuständigen Behörden 

erworben wird, sehen die Mitgliedstaaten unbeschadet der sonstigen zu verhängenden 

Sanktionen vor, dass die Ausübung der entsprechenden Stimmrechte ausgesetzt wird, die 

Stimmrechtsausübung ungültig ist oder diese Stimmen für nichtig erklärt werden können. 
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Artikel 7 

Anfangskapital 

Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass Zahlungsinstitute zum Zeitpunkt der Zulassung wie 

folgt über ein Anfangskapital verfügen müssen, das einen oder mehrere der in Artikel 26 

Absatz 1 Buchstaben a bis e der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 genannten Bestandteile 

umfasst: 

a) Betreibt das Zahlungsinstitut nur den in Anhang I Nummer 6 genannten 

Zahlungsdienst, darf sein Kapital zu keinem Zeitpunkt weniger als 20 000 EUR 

betragen; 

b) betreibt das Zahlungsinstitut nur die in Anhang I Nummer 7 genannten 

Zahlungsdienste, darf sein Kapital zu keinem Zeitpunkt weniger als 50 000 EUR 

betragen; 

c) betreibt das Zahlungsinstitut einen der in Anhang I Nummern 1 bis 5 genannten 

Zahlungsdienste, darf sein Kapital zu keinem Zeitpunkt weniger als 125 000 EUR 

betragen. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
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Artikel 8 

Eigenmittel 

(1) Die Eigenmittel des Zahlungsinstituts dürfen nicht unter den Betrag des 

Anfangskapitals nach Artikel 7 oder den Betrag der Eigenmittel gemäß der Berechnung nach 

Artikel 9 der vorliegenden Richtlinie,  absinken, wobei der jeweils höhere Betrag maßgebend 

ist. 

(2) Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen Maßnahmen, um in Fällen, in denen ein 

Zahlungsinstitut zu derselben Gruppe gehört wie ein anderes Zahlungsinstitut, ein anderes 

Kreditinstitut, eine andere Wertpapierfirma, eine andere Vermögensverwaltungsgesellschaft 

oder ein anderes Versicherungsunternehmen, die Mehrfachbelegung anerkennungsfähiger 

Eigenmittelbestandteile zu verhindern. Dieser Absatz findet auch Anwendung, wenn ein 

Zahlungsinstitut hybriden Charakter hat und neben der Erbringung von Zahlungsdiensten 

noch andere Tätigkeiten ausübt. 

(3) Sofern die Anforderungen des Artikels 7 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 

eingehalten werden, können die Mitgliedstaaten oder ihre zuständigen Behörden davon 

absehen, Artikel 9 der vorliegenden Richtlinie auf Zahlungsinstitute anzuwenden, die in die 

konsolidierte Beaufsichtigung des Mutterkreditinstituts nach der Richtlinie 2013/36/EU 

einbezogen sind. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
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Artikel 9 

Berechnung der Eigenmittel 

(1) Ungeachtet der Anfangskapitalanforderungen nach Artikel 7 schreiben die 

Mitgliedstaaten Zahlungsinstituten – mit Ausnahme der Zahlungsinstitute, die lediglich 

Dienste nach Anhang I Nummer 7 oder 8 oder nach beiden Nummern anbieten – vor, 

jederzeit Eigenmittel in einer Höhe zu halten, die nach einer der folgenden drei Methoden, 

wie von den zuständigen Behörden nach Maßgabe des jeweiligen nationalen Rechts 

festgelegt, berechnet wird: 

Methode A 

Zahlungsinstitute müssen Eigenmittel in Höhe von mindestens 10 % ihrer fixen 

Gemeinkosten des Vorjahres aufweisen. Die zuständigen Behörden können diese 

Anforderung bei einer gegenüber dem Vorjahr erheblich veränderten 

Geschäftstätigkeit eines Zahlungsinstituts anpassen. Zahlungsinstitute, die ihre 

Geschäftstätigkeit zum Zeitpunkt der Berechnung seit weniger als einem Jahr 

ausüben, müssen Eigenmittel in Höhe von 10 % der im Geschäftsplan vorgesehenen 

entsprechenden fixen Gemeinkosten aufweisen, sofern die zuständigen Behörden 

nicht eine Anpassung dieses Plans verlangen. 
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Methode B 

Zahlungsinstitute müssen Eigenmittel aufweisen, die mindestens der Summe der 

folgenden Elemente multipliziert mit dem Skalierungsfaktor k des Absatzes 2 

entspricht, wobei das Zahlungsvolumen (ZV) einem Zwölftel der Gesamtsumme der 

von dem Zahlungsinstitut im Vorjahr ausgeführten Zahlungsvorgänge entspricht: 

a) 4,0 % der Tranche des ZV bis 5 Mio. EUR 

plus 

b) 2,5 % der Tranche des ZV von über 5 Mio. EUR bis 10 Mio. EUR 

plus 

c) 1 % der Tranche des ZV von über 10 Mio. EUR bis 100 Mio. EUR 

plus 

d) 0,5 % der Tranche des ZV von über 100 Mio. EUR bis 250 Mio. EUR 

plus 

e) 0,25 % der Tranche des ZV über 250 Mio. EUR. 
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Methode C 

Zahlungsinstitute müssen Eigenmittel aufweisen, die mindestens dem maßgeblichen 

Indikator des Buchstabens a entsprechen, multipliziert mit dem 

Multiplikationsfaktor des Buchstabens b und mit dem Skalierungsfaktor k des 

Absatzes 2. 

a) Der maßgebliche Indikator ist die Summe der folgenden Werte: 

i) Zinserträge 

ii) Zinsaufwand 

iii) Einnahmen aus Provisionen und Entgelten sowie 

iv) sonstige betriebliche Erträge. 
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In die Summe geht jeder Wert mit seinem positiven oder negativen Vorzeichen ein. 

Außerordentliche oder unregelmäßige Erträge dürfen nicht in die Berechnung des 

maßgeblichen Indikators einfließen. Aufwendungen für die Auslagerung von 

Dienstleistungen, die durch Dritte erbracht werden, dürfen den maßgeblichen 

Indikator dann mindern, wenn die Aufwendungen von einem Unternehmen getragen 

werden, das gemäß dieser Richtlinie beaufsichtigt wird. Der maßgebliche Indikator 

wird auf der Grundlage der letzten Zwölfmonatsbeobachtung, die am Ende des 

vorausgegangenen Geschäftsjahres erfolgt, berechnet. Der maßgebliche Indikator 

wird für das vorausgegangene Geschäftsjahr berechnet. Jedoch dürfen die nach 

Methode C berechneten Eigenmittel nicht weniger als 80 % des Betrags ausmachen, 

der als Durchschnittswert des maßgeblichen Indikators für die vorausgegangenen 

drei Geschäftsjahre berechnet wurde. Liegen keine geprüften Zahlen vor, können 

Schätzungen herangezogen werden. 

b) Der Multiplikationsfaktor entspricht: 

i) 10 % der Tranche des maßgeblichen Indikators bis 2,5 Mio. EUR, 

ii) 8 % der Tranche des maßgeblichen Indikators von 2,5 Mio. EUR bis 

5 Mio. EUR, 

iii) 6 % der Tranche des maßgeblichen Indikators von 5 Mio. EUR bis 

25 Mio. EUR, 

iv) 3 % der Tranche des maßgeblichen Indikators von 25 Mio. EUR bis 

50 Mio. EUR, 

v) 1,5 % der Tranche des maßgeblichen Indikators über 50 Mio. EUR. 
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(2) Der bei den Methoden B und C anzuwendende Skalierungsfaktor k entspricht: 

a) 0,5, wenn das Zahlungsinstitut nur den in Anhang I Nummer 6 genannten 

Zahlungsdienst erbringt; 

b) 1, wenn das Zahlungsinstitut einen der in Anhang I Nummern 1 bis 5 

genannten Zahlungsdienste erbringt. 

(3) Die zuständigen Behörden können auf der Grundlage einer Bewertung der 

Risikomanagementprozesse, der Verlustdatenbank und der internen Kontrollmechanismen 

des Zahlungsinstituts vorschreiben, dass die Eigenmittel des Zahlungsinstituts einem Betrag 

entsprechen müssen, der bis zu 20 % höher ist als der Betrag, der sich aus der Anwendung 

der gemäß Absatz 1 gewählten Methode ergeben würde, oder dem Zahlungsinstitut gestatten, 

dass seine Eigenmittel einem Betrag entsprechen, der bis zu 20 % niedriger ist als der Betrag, 

der sich aus der Anwendung der gemäß Absatz 1 gewählten Methode ergeben würde. 
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Artikel 10  

Sicherungsanforderungen 

(1) Die Mitgliedstaaten oder die zuständigen Behörden schreiben Zahlungsinstituten, die 

die in Anhang I Nummern 1 bis 6 genannten Zahlungsdienste ▌erbringen ▌, vor, alle 

Geldbeträge, die sie von den Zahlungsdienstnutzern oder über einen anderen 

Zahlungsdienstleister für die Ausführung von Zahlungsvorgängen entgegengenommen haben, 

nach einer der beiden folgenden Vorgehensweisen zu sichern: 

a) Geldbeträge dürfen zu keinem Zeitpunkt mit den Geldbeträgen anderer 

natürlicher oder juristischer Personen als der Zahlungsdienstnutzer, für die sie 

gehalten werden, vermischt werden und müssen, wenn sie sich am Ende des 

auf den Tag ihres Eingangs folgenden Geschäftstags noch in Händen des 

Zahlungsinstituts befinden und noch nicht dem Zahlungsempfänger übergeben 

oder an einen anderen Zahlungsdienstleister transferiert wurden, auf einem 

gesonderten Konto bei einem Kreditinstitut hinterlegt oder in von den 

zuständigen Behörden des Herkunftsmitgliedstaats als solche definierte sichere 

liquide Aktiva mit niedrigem Risiko investiert werden; sie sind gemäß dem 

nationalen Recht im Interesse dieser Zahlungsdienstnutzer gegen Ansprüche 

anderer Gläubiger des Zahlungsinstituts, insbesondere im Falle einer Insolvenz 

zu schützen; 
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b) Geldbeträge müssen durch eine Versicherungspolice oder eine andere 

vergleichbare Garantie einer Versicherungsgesellschaft oder eines 

Kreditinstituts, die bzw. das nicht zur selben Gruppe gehört wie das 

Zahlungsinstitut selbst, in Höhe eines Betrags abgesichert werden, der 

demjenigen entspricht, der ohne die Versicherungspolice oder andere 

vergleichbare Garantie getrennt gehalten werden müsste und im Falle der 

Zahlungsunfähigkeit des Zahlungsinstituts auszuzahlen wäre. 

(2) Muss ein Zahlungsinstitut Geldbeträge nach Absatz 1 absichern und ist ein Teil dieser 

Geldbeträge für zukünftige Zahlungsvorgänge zu verwenden, während der verbleibende Teil 

für Nicht-Zahlungsdienste verwendet werden muss, so gelten die Auflagen des Absatzes 1 

auch für diesen Anteil der für zukünftige Zahlungsvorgänge zu verwendenden Geldbeträge. 

Ist dieser Anteil variabel oder nicht im Voraus bekannt, so gestatten die Mitgliedstaaten 

Zahlungsinstituten, den vorliegenden Absatz unter Zugrundelegung eines repräsentativen 

Anteils anzuwenden, der typischerweise für Zahlungsdienste verwendet wird, sofern sich 

dieser repräsentative Anteil auf der Grundlage historischer Daten nach Überzeugung der 

zuständigen Behörden mit hinreichender Sicherheit schätzen lässt. 
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Artikel 11  

Erteilung der Zulassung 

(1) Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass andere Unternehmen als Unternehmen im 

Sinne des Artikels 1 Absatz 1 Buchstaben a, b, c, e und f sowie andere als die unter die 

Ausnahmen der Artikel 32 oder 33 fallende natürliche oder juristische Personen, die 

Zahlungsdienste zu erbringen beabsichtigen, vor dem Beginn der Erbringung von 

Zahlungsdiensten die Zulassung als Zahlungsinstitut erlangen müssen. Die Zulassung wird 

lediglich in einem Mitgliedstaat ansässigen juristischen Personen erteilt. 

(2) Die zuständigen Behörden erteilen die Zulassung, wenn die dem Antrag beigefügten 

Angaben und Nachweise allen Anforderungen gemäß Artikel 5 genügen und die zuständigen 

Behörden nach eingehender Prüfung des Antrags zu einer positiven Gesamtbewertung 

gelangen. Vor Erteilung der Zulassung können die zuständigen Behörden gegebenenfalls die 

nationale Zentralbank oder andere einschlägige Behörden anhören. 

(3) Zahlungsinstitute, die gemäß dem nationalen Recht ihres Herkunftsmitgliedstaats 

einen Sitz haben müssen, müssen ihre Hauptverwaltung in demselben Mitgliedstaat haben, in 

dem sich dieser Sitz befindet, und müssen zumindest einen Teil ihres 

Zahlungsdienstgeschäfts dort erbringen. 
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(4) Die zuständigen Behörden erteilen die Zulassung nur, wenn, im Interesse der 

Gewährleistung einer soliden und umsichtigen Führung eines Zahlungsinstituts, das 

Zahlungsinstitut über solide Unternehmenssteuerungsregelungen für sein 

Zahlungsdienstgeschäft verfügt, wozu eine klare Organisationsstruktur mit genau 

abgegrenzten, transparenten und kohärenten Verantwortungsbereichen, wirksame Verfahren 

zur Ermittlung, Steuerung, Überwachung und Meldung der Risiken, denen es ausgesetzt ist 

oder ausgesetzt sein könnte, sowie angemessene interne Kontrollmechanismen, einschließlich 

solider Verwaltungs- und Rechnungslegungsverfahren, zählen; diese Regelungen, Verfahren 

und Mechanismen müssen umfassend und der Art, dem Umfang und der Komplexität der von 

dem Zahlungsinstitut erbrachten Zahlungsdienste angemessen sein. 

(5) Erbringt ein Zahlungsinstitut einen der in Anhang I Nummern 1 bis 7 genannten 

Zahlungsdienste und übt es zugleich andere Geschäftstätigkeiten aus, so können die 

zuständigen Behörden vorschreiben, dass ein eigenes Unternehmen für das 

Zahlungsdienstgeschäft geschaffen werden muss, wenn die Nicht-Zahlungsdienstgeschäfte 

des Zahlungsinstituts entweder die finanzielle Solidität des Zahlungsinstituts oder die 

Möglichkeit der zuständigen Behörden, zu überprüfen, ob das Zahlungsinstitut sämtlichen 

Anforderungen dieser Richtlinie genügt, beeinträchtigen oder beeinträchtigen könnten. 
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(6) Die zuständigen Behörden verweigern die Zulassung, wenn sie nicht davon überzeugt 

sind, dass die Anteilseigner oder Gesellschafter, die qualifizierte Beteiligungen halten, den im 

Interesse der Gewährleistung einer soliden und umsichtigen Führung des Zahlungsinstituts zu 

stellenden Ansprüchen genügen. 

(7) Bestehen zwischen dem Zahlungsinstitut und anderen natürlichen oder juristischen 

Personen enge Verbindungen im Sinne des Artikels 4 Absatz 1 Nummer 38 der 

Verordnung (EU) Nr. 575/2013, so erteilen die zuständigen Behörden die Zulassung nur 

dann, wenn diese Verbindungen sie nicht an der wirksamen Wahrnehmung ihrer 

Aufsichtsaufgaben hindern. 

(8) Die zuständigen Behörden erteilen die Zulassung nur dann, wenn sie bei der 

wirksamen Wahrnehmung ihrer Aufsichtsaufgaben nicht durch die Rechts- und 

Verwaltungsvorschriften eines Drittlandes, denen eine oder mehrere natürliche oder 

juristische Personen unterstehen, zu denen das Zahlungsinstitut enge Verbindungen besitzt, 

oder durch Schwierigkeiten bei deren Durchsetzung behindert werden. 

(9) Die Zulassung gilt in allen Mitgliedstaaten und gestattet dem betreffenden 

Zahlungsinstitut, auf der Grundlage der Dienstleistungs- oder der Niederlassungsfreiheit 

überall in der Union die Zahlungsdienste zu erbringen, die von der Zulassung erfasst sind. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
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Artikel 12 

Mitteilung des Bescheids 

Die zuständige Behörde teilt dem Antragsteller binnen drei Monaten nach Eingang des 

Antrags oder, wenn dieser unvollständig ist, binnen drei Monaten nach Übermittlung aller für 

die Entscheidung erforderlichen Angaben mit, ob die Zulassung erteilt oder verweigert wird. 

Die zuständige Behörde begründet eine Verweigerung der Zulassung. 

Artikel 13 

Entzug der Zulassung 

(1) Die zuständigen Behörden dürfen die einem Zahlungsinstitut erteilte Zulassung nur 

dann entziehen, wenn: 

a) das Institut nicht binnen 12 Monaten von der Zulassung Gebrauch macht, 

ausdrücklich auf sie verzichtet oder seit mehr als sechs Monaten seine 

Tätigkeit eingestellt hat, sofern der betreffende Mitgliedstaat in diesen Fällen 

keine Regelung für das Erlöschen der Zulassung getroffen hat; 

b) das Institut die Zulassung aufgrund falscher Angaben oder auf andere Weise 

unrechtmäßig erlangt hat; 
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c) das Institut die Voraussetzungen für die Erteilung der Zulassung nicht mehr 

erfüllt oder seiner Pflicht zur Unterrichtung der zuständigen Behörde über 

wichtige Entwicklungen in diesem Zusammenhang nicht nachkommt; 

d) das Institut bei einer Fortsetzung seines Zahlungsdienstgeschäfts die Stabilität 

des Zahlungssystems oder das Vertrauen in das Zahlungssystem gefährden 

würde; oder 

e) ein anderer im nationalen Recht vorgesehener Fall für den Entzug vorliegt. 

(2) Die zuständige Behörde begründet jeden Entzug einer Zulassung und  teilt den 

Betroffenen die Gründe mit. 

(3) Die zuständige Behörde macht jeden Entzug einer Zulassung, auch in den Registern 

nach den Artikeln 14 und 15, öffentlich bekannt. 
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Artikel 14 

Eintragung im Herkunftsmitgliedstaat 

(1) Die Mitgliedstaaten richten ein öffentliches Register ein, in das Folgendes 

eingetragen wird: 

a) zugelassene Zahlungsinstitute und ihre Agenten ▌,  

b) natürliche und juristische Personen ▌, für die nach den Artikeln 32 oder 33 

eine Ausnahme gilt, sowie gegebenenfalls ihre Agenten, 

c) und die Institute nach Artikel 2 Absatz 5, die gemäß nationalem Recht 

berechtigt sind, Zahlungsdienste zu erbringen.  Zweigniederlassungen von 

Zahlungsinstituten werden in das Register des Herkunftsmitgliedstaats 

eingetragen, wenn sie Dienstleistungen in einem anderen Mitgliedstaat als 

ihrem Herkunftsmitgliedstaat erbringen. 

(2) In diesem Register werden die Zahlungsdienste genannt, für die das Zahlungsinstitut 

zugelassen bzw. die natürliche oder juristische Person registriert worden ist. Zugelassene 

Zahlungsinstitute werden im Register getrennt von den natürlichen und juristischen Personen 

eingetragen, denen eine Ausnahme nach den Artikeln 32 oder 33 gewährt wurde. Das 

Register ist öffentlich zugänglich und kann online eingesehen werden; es wird unverzüglich 

auf den neuesten Stand gebracht. 

(3) Die zuständigen Behörden tragen in das öffentliche Register jeden Entzug einer 

Zulassung und jede Aufhebung einer nach Artikel 32 oder 33 gewährten Ausnahme ein. 

(4) Die zuständigen Behörden unterrichten die EBA über die Gründe für den Entzug 

einer Zulassung und für eine Aufhebung einer nach Artikel 32 oder 33 gewährten 

Ausnahme. 
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Artikel 15 

Register der EBA 

(1) Die EBA entwickelt, betreibt und führt ein elektronisches zentrales Register, das die 

von den zuständigen Behörden nach Absatz 2 übermittelten Angaben enthält. Die EBA ist 

für die korrekte Wiedergabe dieser Angaben verantwortlich. 

Die EBA macht das Register auf ihrer Website kostenlos öffentlich zugänglich und stellt 

einen leichten Zugang zu den darin enthaltenen Angaben und eine einfache Suche danach 

sicher. 

(2) Die zuständigen Behörden übermitteln der EBA unverzüglich in einer im 

Finanzsektor gebräuchlichen Sprache die in ihre öffentlichen Register aufgenommenen 

Angaben nach Artikel 14 . 

(3) Die zuständigen Behörden sind dafür verantwortlich, dass die Angaben nach 

Absatz 2 richtig sind und auf dem neuesten Stand gehalten werden. 

(4) Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards zur Festlegung der 

technischen Anforderungen für die Entwicklung, den Betrieb und die Führung des 

elektronischen zentralen Registers und für den Zugang zu den darin enthaltenen Angaben 

aus. Durch die technischen Anforderungen wird sichergestellt, dass die Angaben nur von 

den zuständigen Behörden und der EBA geändert werden können. 
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Die EBA übermittelt der Kommission diese Entwürfe technischer Regulierungsstandards 

bis zum...   

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 genannten 

technischen Regulierungsstandards gemäß den Artikeln 10 bis 14 der Verordnung (EU) 

Nr. 1093/2010 zu erlassen. 

(5) Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Durchführungsstandards für die 

Einzelheiten und die Struktur der nach Absatz 1 zu übermittelnden Angaben aus, 

einschließlich des gemeinsamen Formats und Musters, in dem diese Angaben zu 

übermitteln sind. 

Die EBA übermittelt der Kommission diese Entwürfe technischer 

Durchführungsstandards bis zum … [...  

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die technischen Durchführungsstandards 

im Sinne von Unterabsatz 1 gemäß Artikel 15 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 zu 

erlassen. 

▌ 

                                                 
  ABl.: Bitte Datum einfügen: innerhalb von zwei Jahren nach Inkrafttreten dieser 

Richtlinie]. 
  ABl.: Bitte Datum einfügen: innerhalb von 18 Monaten nach Inkrafttreten dieser 

Richtlinie]. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1093/2010;Nr:1093;Year:2010&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1093/2010;Nr:1093;Year:2010&comp=
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Artikel 16 

Fortbestand der Zulassung 

Das Zahlungsinstitut teilt den zuständigen Behörden seines Herkunftsmitgliedstaats 

unverzüglich jede Änderung mit, durch die die Richtigkeit der nach Artikel 5 vorgelegten 

Angaben und Nachweise beeinträchtigt wird. 

Artikel 17 

Rechnungslegung und Abschlussprüfung 

(1) Die Richtlinien   86/635/EWG und 2013/34/EU sowie die Verordnung (EG) Nr. 

1606/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates45 finden auf Zahlungsinstitute 

entsprechend Anwendung. 

(2) Die Jahresabschlüsse und die konsolidierten Abschlüsse von Zahlungsinstituten 

werden von Abschlussprüfern oder von Prüfungsgesellschaften im Sinne der Richtlinie 

2006/43/EG geprüft, sofern die Zahlungsinstitute hiervon nicht gemäß der 

Richtlinie 2013/34/EU und gegebenenfalls der Richtlinie  86/635/EWG ausgenommen sind. 

                                                 
45 Verordnung (EG) Nr. 1606/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. 

Juli 2002 betreffend die Anwendung internationaler Rechnungslegungsstandards (ABl. 
L 243 vom 11.9.2002, S. 1). 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:86/635/EWG;Year:86;Nr:635&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/34/EU;Year:2013;Nr:34&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1606/2002;Nr:1606;Year:2002&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2006/43;Year2:2006;Nr2:43&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2006/43/EG;Year:2006;Nr:43&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2013/34;Year2:2013;Nr2:34&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/34/EU;Year:2013;Nr:34&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=VER&code2=&gruppen=Link:86/63;Nr:86;Year:63&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:86/635/EWG;Year:86;Nr:635&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1606/2002;Nr:1606;Year:2002&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:243;Day:11;Month:9;Year:2002;Page:1&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:243;Day:11;Month:9;Year:2002;Page:1&comp=
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(3) Die Mitgliedstaaten schreiben für Aufsichtszwecke vor, dass die Zahlungsinstitute für 

Zahlungsdienste und für die Tätigkeiten nach Artikel 18 Absatz 1 getrennte 

Rechnungslegungsangaben vorlegen, über die ein Prüfbericht erstellt wird. Dieser Bericht 

wird gegebenenfalls von den Abschlussprüfern oder einer Prüfungsgesellschaft erstellt. 

(4) Die Pflichten nach Artikel 63 der Richtlinie 2013/36/EU gelten in Bezug auf 

Zahlungsdienste entsprechend für die Abschlussprüfer oder die Prüfungsgesellschaften von 

Zahlungsinstituten. 

Artikel 18 

Tätigkeiten 

(1) Über die Erbringung von Zahlungsdiensten hinaus dürfen Zahlungsinstitute folgende 

Tätigkeiten ausüben: 

a) Erbringen betrieblicher und eng verbundener Nebendienstleistungen, wie die 

Sicherstellung der Ausführung von Zahlungsvorgängen, Devisengeschäfte, 

Verwahrleistungen, sowie Datenspeicherung und -verarbeitung; 

b) Betrieb von Zahlungssystemen, unbeschadet des Artikels 35; 

c) andere gewerbliche Tätigkeiten als das Erbringen von Zahlungsdiensten, unter 

Einhaltung der geltenden Vorschriften des Unionsrechts und des nationalen 

Rechts. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
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(2) Bei der Erbringung eines oder mehrerer Zahlungsdienste dürfen Zahlungsinstitute nur 

Zahlungskonten führen, die ausschließlich für Zahlungsvorgänge genutzt werden. ▌ 

(3) Geldbeträge, die Zahlungsinstitute von Zahlungsdienstnutzern für die Erbringung von 

Zahlungsdiensten erhalten, gelten nicht als Einlagen oder andere rückzahlbare Gelder im 

Sinne des Artikels 9 der Richtlinie 2013/36/EU oder als E-Geld im Sinne des Artikels 2 

Nummer 2 der Richtlinie 2009/110/EG. 

(4) Zahlungsinstitute dürfen Kredite im Zusammenhang mit den in Anhang I Nummer 4 

oder Nummer 5 genannten Zahlungsdiensten nur gewähren, wenn alle folgenden 

Anforderungen erfüllt sind: 

a) Die Kreditgewährung ist eine Nebentätigkeit und erfolgt ausschließlich im 

Zusammenhang mit der Ausführung eines Zahlungsvorgangs; 

b) ungeachtet der nationalen Vorschriften über die Kreditgewährung mittels 

Kreditkarten wird der im Zusammenhang mit einer Zahlung gewährte und 

gemäß Artikel 11 Absatz 9 und Artikel 28 vergebene Kredit innerhalb einer 

kurzen Frist zurückgezahlt, die zwölf Monate in keinem Fall überschreiten 

darf; 

c) der Kredit wird nicht aus den zur Ausführung eines Zahlungsvorgangs 

entgegengenommenen oder gehaltenen Geldbeträgen gewährt; 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/110/EG;Year:2009;Nr:110&comp=
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d) die Eigenmittel des Zahlungsinstituts stehen nach Auffassung der 

Aufsichtsbehörden jederzeit in einem angemessenen Verhältnis zum 

Gesamtbetrag der gewährten Kredite. 

(5) Zahlungsinstitute dürfen die Entgegennahme von Einlagen oder anderen 

rückzahlbaren Geldern im Sinne des Artikels 9 der Richtlinie 2013/36/EU nicht 

gewerbsmäßig betreiben. 

(6) Diese Richtlinie berührt nicht die Richtlinie 2008/48/EG oder anderes einschlägiges 

Unionsrecht oder andere einschlägige nationale Maßnahmen über nicht durch diese Richtlinie 

harmonisierte Bedingungen für die Gewährung von Krediten an Verbraucher, die dem 

Unionsrecht entsprechen. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2008/48/EG;Year:2008;Nr:48&comp=
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Abschnitt 2  

Sonstige Anforderungen 

Artikel 19 

Inanspruchnahme von Agenten, Zweigniederlassungen oder Stellen, an die Tätigkeiten 

ausgelagert werden 

(1) Beabsichtigt ein Zahlungsinstitut, Zahlungsdienste über einen Agenten zu erbringen, 

so teilt es den zuständigen Behörden seines Herkunftsmitgliedstaats Folgendes mit: 

a) Name und Anschrift des Agenten; 

b) eine Beschreibung der internen Kontrollmechanismen, die der Agent 

anwendet, um die Anforderungen der Richtlinie (EU) 2015/849 zur 

Verhinderung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung zu erfüllen, 

und die bei sachlichen Änderungen der im Rahmen der 

Erstbenachrichtigung übermittelten Angaben unverzüglich zu aktualisieren 

ist; 

c) die Namen der Geschäftsleiter und der für die Geschäftsleitung 

verantwortlichen Personen des Agenten, der für die Erbringung von 

Zahlungsdiensten in Anspruch genommen werden soll, und im Falle von 

Agenten, die keine Zahlungsdienstleister sind, den Nachweis, dass sie 

zuverlässig und fachlich geeignet sind; 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(EU)%202015/849;Year2:2015;Nr2:849&comp=
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d) die Zahlungsdienste des Zahlungsinstituts, mit denen der Agent beauftragt 

ist, und 

e) gegebenenfalls den Identifikationscode oder die Kennnummer des Agenten. 

(2) Die zuständige Behörde des Herkunftsmitgliedstaats teilt dem Zahlungsinstitut 

innerhalb von zwei Monaten nach Erhalt der Angaben nach Absatz 1  mit, ob der Agent in 

das Register gemäß Artikel 14 eingetragen wird. Nach Eintragung in das Register darf der 

Agent mit der Erbringung von Zahlungsdiensten beginnen. 

(3) Vor der Eintragung eines Agenten in das Register ergreifen die zuständigen Behörden 

weitere Maßnahmen zur Prüfung der ihnen übermittelten Angaben, wenn sie der Auffassung 

sind, dass diese nicht korrekt sind. 

(4) Sind die zuständigen Behörden im Anschluss an diese Maßnahmen zur Prüfung der 

ihnen nach Absatz 1 übermittelten Angaben nicht überzeugt, dass diese korrekt sind, so 

verweigern sie die Eintragung des Agenten in das Register gemäß Artikel 14 und setzen das 

Zahlungsinstitut hiervon unverzüglich in Kenntnis. 

(5) Beabsichtigt ein Zahlungsinstitut, in einem anderen Mitgliedstaat durch 

Inanspruchnahme eines Agenten oder durch Errichtung einer Zweigniederlassung 

Zahlungsdienste zu erbringen, so wendet es die Verfahren nach Artikel 28 an. ▌ 

▌ 
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(6) Beabsichtigt ein Zahlungsinstitut, betriebliche Aufgaben von Zahlungsdiensten 

auszulagern, so setzt es die zuständigen Behörden seines Herkunftsmitgliedstaats hiervon in 

Kenntnis. 

Die Auslagerung wichtiger betrieblicher Aufgaben, einschließlich IT-Systeme, darf nicht auf 

eine Weise erfolgen, dass die Qualität der internen Kontrolle des Zahlungsinstituts und die 

Möglichkeit der zuständigen Behörde, zu überprüfen und zurückzuverfolgen, ob das 

Zahlungsinstitut sämtlichen Anforderungen dieser Richtlinie genügt, wesentlich 

beeinträchtigt werden. 

Für die Zwecke des Unterabsatzes 2 wird eine betriebliche Aufgabe als wichtig betrachtet, 

wenn deren unzureichende oder unterlassene Wahrnehmung die kontinuierliche Einhaltung 

der Zulassungsanforderungen gemäß diesem Titel oder der anderen Verpflichtungen des 

Zahlungsinstituts gemäß dieser Richtlinie, seine finanzielle Leistungsfähigkeit oder die 

Solidität oder Kontinuität seiner Zahlungsdienste wesentlich beeinträchtigen würde. Die 

Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Zahlungsinstitute, die wichtige betriebliche Aufgaben 

auslagern, folgende Voraussetzungen erfüllen: 

a) Die Auslagerung darf nicht zu einer Delegation der Aufgaben der 

Geschäftsleitung führen; 

b) das Verhältnis und die Pflichten des Zahlungsinstituts gegenüber seinen 

Zahlungsdienstnutzern gemäß dieser Richtlinie müssen unverändert bleiben; 
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c) die Voraussetzungen, die ein Zahlungsinstitut erfüllen muss, um gemäß 

diesem Titel zugelassen zu werden und diese Zulassung zu behalten, dürfen 

nicht ausgehöhlt werden; 

d) keine der anderen Voraussetzungen, unter denen dem Zahlungsinstitut die 

Zulassung erteilt wurde, darf entfallen oder sich verändern. 

(7) Das Zahlungsinstitut gewährleistet, dass Agenten oder Zweigniederlassungen, die in 

seinem Namen tätig sind, das den Zahlungsdienstnutzern mitteilen. 

(8) Das Zahlungsinstitut teilt den zuständigen Behörden seines Herkunftsmitgliedstaats 

unverzüglich alle Änderungen hinsichtlich der Inanspruchnahme von Stellen, an die 

Tätigkeiten ausgelagert werden und, gemäß dem Verfahren der Absätze 2, 3 und 4, der 

Inanspruchnahme von Agenten, einschließlich zusätzlicher Agenten ▌, mit ▌.  
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Artikel 20  

Haftung 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass ein Zahlungsinstitut, das Dritte mit 

betrieblichen Aufgaben betraut, angemessene Vorkehrungen trifft, um zu gewährleisten, dass 

die Anforderungen dieser Richtlinie erfüllt werden. 

(2) Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass Zahlungsinstitute für jede Handlung ihrer 

Angestellten oder jedes Agenten, jeder Zweigniederlassung  oder jeder Stelle, an den bzw. 

die Tätigkeiten ausgelagert werden, uneingeschränkt haften. 

Artikel 21  

Führung von Aufzeichnungen 

Unbeschadet der Richtlinie (EU) 2015/849 oder anderem einschlägigen Unionsrecht 

schreiben die Mitgliedstaaten vor, dass Zahlungsinstitute für die Zwecke dieses Titels alle 

relevanten Aufzeichnungen und Belege mindestens fünf Jahre aufbewahren. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(EU)%202015/849;Year2:2015;Nr2:849&comp=
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Abschnitt 3  

Zuständige Behörden und Beaufsichtigung 

Artikel 22  

Benennung der zuständigen Behörden 

(1) Die Mitgliedstaaten benennen als zuständige Behörden für die Zulassung und 

Beaufsichtigung der Zahlungsinstitute, denen die Wahrnehmung der Aufgaben gemäß diesem 

Titel obliegt, entweder Behörden oder Stellen, die durch nationales Recht oder von gesetzlich 

ausdrücklich hierzu befugten Behörden, einschließlich der nationalen Zentralbanken, 

anerkannt worden sind. 

Die zuständigen Behörden müssen ihre Unabhängigkeit von der Wirtschaft gewährleisten und 

Interessenkonflikte vermeiden. Unbeschadet des Unterabsatzes 1 dürfen Zahlungsinstitute, 

Kreditinstitute, E-Geld-Institute oder Postscheckämter nicht als zuständige Behörden benannt 

werden. 

Die Mitgliedstaaten setzen die Kommission hiervon in Kenntnis. 
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(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die gemäß Absatz 1 benannten zuständigen 

Behörden mit allen zur Erfüllung ihrer Aufgaben notwendigen Befugnissen ausgestattet sind. 

(3) Mitgliedstaaten, auf deren Hoheitsgebiet es für den unter diesen Titel fallenden 

Regelungsbereich mehr als eine zuständige Behörde gibt, stellen sicher, dass diese Behörden 

eng zusammenarbeiten, damit sie ihre jeweiligen Aufgaben effizient erfüllen können. Das gilt 

auch, wenn die Behörden, die für den unter diesen Titel fallenden Regelungsbereich 

zuständig sind, nicht die für die Beaufsichtigung von Kreditinstituten zuständigen Behörden 

sind. 

(4) Die Wahrnehmung der Aufgaben der gemäß Absatz 1 benannten zuständigen 

Behörden obliegt den zuständigen Behörden des Herkunftsmitgliedstaats. 

(5) Absatz 1 bedeutet nicht, dass die zuständigen Behörden verpflichtet sind, gewerbliche 

Tätigkeiten der Zahlungsinstitute zu beaufsichtigen, bei denen es sich weder um 

Zahlungsdienste noch um die in Artikel 18 Absatz 1 Buchstabe a genannten Tätigkeiten 

handelt. 
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Artikel 23  

Beaufsichtigung 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Kontrollen der zuständigen Behörden, mit 

denen sie die laufende Einhaltung der Bestimmungen dieses Titels überprüfen, 

verhältnismäßig, geeignet und den Risiken von Zahlungsinstituten angemessen sind. 

Um die Einhaltung der Bestimmungen dieses Titels zu überprüfen, sind die zuständigen 

Behörden insbesondere befugt, 

a) von dem Zahlungsinstitut die Angaben anzufordern, die notwendig sind, um 

die Einhaltung dieser Bestimmungen zu überprüfen, wobei sie gegebenenfalls 

den Zweck der Anforderung und die Frist für die Bereitstellung der 

Angaben festlegen; 

b) Inspektionen vor Ort bei dem Zahlungsinstitut, bei allen Agenten und 

Zweigniederlassungen, die unter der Verantwortung des Zahlungsinstituts 

Zahlungsdienste erbringen, sowie bei allen Stellen, an die Zahlungsdienste 

ausgelagert werden, durchzuführen; 

c) Empfehlungen und Leitlinien sowie gegebenenfalls verbindliche 

Verwaltungsvorschriften zu erlassen; 

d) die Zulassung in den in Artikel 13 genannten Fällen auszusetzen oder zu 

entziehen. 
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(2) Unbeschadet des Verfahrens zum Entzug der Zulassung und der strafrechtlichen 

Bestimmungen sehen die Mitgliedstaaten vor, dass ihre zuständigen Behörden gegen die 

Zahlungsinstitute oder diejenigen, die tatsächlich die Geschäfte leiten und gegen die Rechts- 

und Verwaltungsvorschriften über die Beaufsichtigung oder der Ausübung ihres 

Zahlungsdienstgeschäfts verstoßen, Sanktionen verhängen oder Maßnahmen ergreifen 

können, damit die festgestellten Verstöße abgestellt oder ihre Ursachen beseitigt werden. 

(3) Die Mitgliedstaaten stellen ungeachtet der Anforderungen des Artikels 7, des 

Artikels 8 Absätze 1 und 2 sowie des Artikels 9 sicher, dass die zuständigen Behörden befugt 

sind, die in Absatz 1 des vorliegenden Artikels beschriebenen Maßnahmen zu ergreifen, um 

zu gewährleisten, dass Kapital in ausreichendem Umfang für die Zahlungsdienste zur 

Verfügung steht, insbesondere, wenn die Nicht-Zahlungsdienstgeschäfte des 

Zahlungsinstituts seine finanzielle Solidität beeinträchtigen oder beeinträchtigen könnten. 

Artikel 24 

Geheimhaltungspflicht 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass alle Personen, die für die zuständigen 

Behörden tätig sind oder waren, sowie die von diesen Behörden beauftragten 

Sachverständigen der beruflichen Geheimhaltungspflicht unterliegen, unbeschadet der Fälle, 

die unter das Strafrecht fallen. 
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(2) Der Informationsaustausch nach Artikel 26 unterliegt der uneingeschränkten 

beruflichen Geheimhaltungspflicht, um den Schutz der Rechte von Privatpersonen und 

Unternehmen zu gewährleisten. 

(3) Die Mitgliedstaaten können bei der Anwendung des vorliegenden Artikels die 

Artikel 53 bis 61 der Richtlinie 2013/36/EU sinngemäß anwenden. 

Artikel 25  

Rechtsweggarantie 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Zahlungsinstituten hinsichtlich der sie 

betreffenden Entscheidungen, die von den zuständigen Behörden nach Maßgabe von gemäß 

dieser Richtlinie erlassenen Rechts- und Verwaltungsvorschriften getroffen werden, der 

Rechtsweg offen steht. 

(2) Absatz 1 findet auch bei Untätigkeit Anwendung. 

Artikel 26  

Informationsaustausch 

(1) Die zuständigen Behörden der einzelnen Mitgliedstaaten arbeiten untereinander und 

gegebenenfalls mit der EZB und den nationalen Zentralbanken der Mitgliedstaaten, der EBA 

und anderen zuständigen Behörden zusammen, die nach dem auf Zahlungsdienstleister 

anwendbaren Recht der Union oder der Mitgliedstaaten benannt worden sind,. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
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(2) Darüber hinaus erlauben die Mitgliedstaaten den Austausch von Informationen 

zwischen ihren zuständigen Behörden und 

a) den für die Zulassung und Beaufsichtigung von Zahlungsinstituten 

zuständigen Behörden anderer Mitgliedstaaten, 

b) der EZB und den nationalen Zentralbanken der Mitgliedstaaten in ihrer 

Eigenschaft als Währungs- und Aufsichtsbehörden sowie gegebenenfalls 

anderen Behörden, die für die Aufsicht über Zahlungs- und 

Abwicklungssysteme zuständig sind, 

c) anderen zuständigen Behörden, die gemäß dieser Richtlinie, der Richtlinie 

(EU) 2015/849 oder gemäß anderem für Zahlungsdienstleister Unionsrecht, 

z.B. über Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, benannt wurden, 

d) der EBA im Rahmen ihrer Aufgabe, zum einheitlichen und kohärenten 

Funktionieren von Überwachungsmechanismen gemäß Artikel 1 Absatz 5 

Buchstabe a der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 beizutragen. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(EU)%202015/849;Year2:2015;Nr2:849&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1093/2010;Nr:1093;Year:2010&comp=
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Artikel 27 

Beilegung von Meinungsverschiedenheiten zwischen zuständigen Behörden 

verschiedener Mitgliedstaaten 

(1) Ist eine zuständige Behörde eines Mitgliedstaats der Auffassung, dass bei der 

grenzüberschreitenden Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden anderer 

Mitgliedstaaten nach den Artikeln 26, 28, 29, 30 und 31 der vorliegenden Richtlinie in 

einer bestimmten Angelegenheit die einschlägigen Bedingungen jener Bestimmungen 

nicht eingehalten werden, so kann sie gemäß Artikel 19 der Verordnung (EU) 

Nr. 1093/2010 die EBA mit der Angelegenheit befassen und um ihre Unterstützung 

ersuchen. 

(2) Wird die EBA auf ein Ersuchen nach Absatz 1 des vorliegenden Artikels tätig, so 

fasst sie unverzüglich einen Beschluss gemäß Artikel 19 Absatz 3 der Verordnung (EU) 

Nr. 1093/2010 . Sie kann die zuständigen Behörden gemäß Artikel 19 Absatz 1 Unterabsatz 

2 jener Verordnung auch von Amts wegen dabei unterstützen, eine Einigung zu erzielen. 

In jedem Fall stellen die beteiligten zuständigen Behörden ihre Entscheidung bis zu einer 

Beilegung gemäß Artikel 19 jener Verordnung zurück. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1093/2010;Nr:1093;Year:2010&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1093/2010;Nr:1093;Year:2010&comp=
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Artikel 28 

Antrag auf Ausübung der Niederlassungsfreiheit 

und des Rechts auf freien Dienstleistungsverkehr 

(1) Ein zugelassenes Zahlungsinstitut, das in Ausübung der Niederlassungsfreiheit oder 

des Rechts auf freien Dienstleistungsverkehr erstmals in einem anderen Mitgliedstaat als 

seinem Herkunftsmitgliedstaat Zahlungsdienste erbringen will, übermittelt den zuständigen 

Behörden seines Herkunftsmitgliedstaats die folgenden Angaben ▌: 

a) Name, Anschrift und gegebenenfalls Zulassungsnummer des 

Zahlungsinstituts; 

b) den bzw. die Mitgliedstaat(en), in dem bzw. denen es seine Tätigkeit 

auszuüben beabsichtigt; 

c) den bzw. die Zahlungsdienste, der bzw. die erbracht werden; 

d) die Angaben nach Artikel 19 Absatz 1 , wenn das Zahlungsinstitut 

beabsichtigt, einen Agenten in Anspruch zu nehmen; 

e) die Angaben nach Artikel 5 Absatz 1 Buchstaben b und e über das 

Zahlungsdienstgeschäft im Aufnahmemitgliedstaat, eine Darstellung des 

organisatorischen Aufbaus der Zweigniederlassung und die Identität der 

Personen, die für die Geschäftsführung der Zweigniederlassung 

verantwortlich sind, wenn das Zahlungsinstitut beabsichtigt, eine 

Zweigniederlassung in Anspruch zu nehmen. 

Beabsichtigt das Zahlungsinstitut, betriebliche Aufgaben von Zahlungsdiensten 

an andere Stellen im Aufnahmemitgliedstaat auszulagern, so setzt es die 

zuständigen Behörden seines Herkunftsmitgliedstaats hiervon in Kenntnis. 
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(2) Innerhalb eines Monats nach Erhalt aller Angaben gemäß Absatz 1 leiten die 

zuständigen Behörden des Herkunftsmitgliedstaats diese an die zuständigen Behörden des 

Aufnahmemitgliedstaats weiter. 

Innerhalb eines Monats nach Erhalt der Angaben von den zuständigen Behörden des 

Herkunftsmitgliedstaats bewerten die zuständigen Behörden des Aufnahmemitgliedstaats 

diese Angaben und teilen den zuständigen Behörden des Herkunftsmitgliedstaats die 

einschlägigen Angaben zu den Zahlungsdiensten mit, die das betreffende Zahlungsinstitut 

in Ausübung seiner Niederlassungs- bzw. Dienstleistungsfreiheit zu erbringen 

beabsichtigt. Die zuständigen Behörden des Aufnahmemitgliedstaats teilen den 

zuständigen Behörden des Herkunftsmitgliedstaats insbesondere jeden begründeten Anlass 

zur Besorgnis im Hinblick auf Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung im Sinne der 

Richtlinie  (EU) 2015/849 im Zusammenhang mit der geplanten Inanspruchnahme eines 

Agenten oder der Errichtung einer Zweigniederlassung mit. 

Stimmen die zuständigen Behörden des Herkunftsmitgliedstaats der Bewertung durch die 

zuständigen Behörden des Aufnahmemitgliedstaats nicht zu, so teilen sie Letzteren die 

Gründe für ihre Entscheidung mit. 

Fällt die Bewertung der zuständigen Behörden des Herkunftsmitgliedstaats insbesondere 

vor dem Hintergrund der von den zuständigen Behörden des Aufnahmemitgliedstaats 

übermittelten Angaben negativ aus, so lehnt die zuständige Behörde des 

Herkunftsmitgliedstaats  die Eintragung des Agenten oder der Zweigniederlassung ab oder 

löschen diese Eintragung, falls sie bereits erfolgt ist. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(EU)%202015/849;Year2:2015;Nr2:849&comp=
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(3) Die zuständigen Behörden des Herkunftsmitgliedstaats teilen ihre Entscheidung 

den zuständigen Behörden des Aufnahmemitgliedstaats und dem Zahlungsinstitut 

innerhalb von drei Monaten nach Erhalt der in Absatz 1 genannten Angaben mit. 

Nach Eintragung in das in Artikel 14 genannte Register dürfen die Agenten oder 

Zweigniederlassungen ihre Tätigkeiten in dementsprechenden Aufnahmemitgliedstaat 

aufnehmen. 

Das Zahlungsinstitut teilt den zuständigen Behörden des Herkunftsmitgliedstaats den 

Zeitpunkt mit, ab dem es seine Tätigkeiten über den Agenten oder die Zweigniederlassung 

in dem betreffenden Aufnahmemitgliedstaat aufnimmt. Die zuständigen Behörden des 

Herkunftsmitgliedstaats setzen die zuständigen Behörden des Aufnahmemitgliedstaats 

hiervon in Kenntnis. 

(4) Das Zahlungsinstitut teilt den zuständigen Behörden des Herkunftsmitgliedstaats 

unverzüglich jede relevante Änderung der nach Absatz 1 übermittelten Angaben mit, 

einschließlich Angaben zu zusätzlichen Agenten, Zweigniederlassungen oder Stellen, an 

die Tätigkeiten in den Aufnahmemitgliedstaaten, in denen es operiert,   ausgelagert 

werden. Das Verfahren der Absätze 2 und 3 findet Anwendung. 

(5) Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards zur Festlegung der 

Rahmenbedingungen für die Zusammenarbeit und den Informationsaustausch gemäß 

diesem Artikel zwischen den zuständigen Behörden des Herkunftsmitgliedstaats und denen 

des Aufnahmemitgliedstaats aus. In diesen Entwürfen technischer Regulierungsstandards 

werden die Verfahren, Instrumente und Einzelheiten der Zusammenarbeit bei der 

Meldung grenzüberschreitend tätiger Zahlungsinstitute und insbesondere der Umfang und 

die Verarbeitung der vorzulegenden Informationen einschließlich einer gemeinsamen 

Terminologie und Standardformblättern für die Meldungen festgelegt, um die Kohärenz 

und Effizienz des Mitteilungsverfahrens zu gewährleisten. 
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Die EBA übermittelt der Kommission diese Entwürfe bis zum … . 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1genannten technischen 

Regulierungsstandards gemäß dem Verfahren der Artikel 10 bis 14 der Verordnung (EU) 

Nr. 1093/2010 zu erlassen. 

Artikel 29 

Beaufsichtigung von Zahlungsinstituten, die ihr Niederlassungsrecht 

und das Recht auf freien Dienstleistungsverkehr ausüben 

(1) Die zuständigen Behörden des Herkunftsmitgliedstaats arbeiten gemäß Artikel 100 

Absatz 5 mit den zuständigen Behörden des Aufnahmemitgliedstaats zusammen, um in 

Bezug auf den Agenten oder die Zweigniederlassung ▌eines Zahlungsinstituts im 

Hoheitsgebiet eines anderen Mitgliedstaats die Kontrollen und erforderlichen Maßnahmen 

nach diesem Titel und den zur Umsetzung der Titel III und IV erlassenen nationalen 

Rechtsvorschriften durchführen bzw. ergreifen zu können. 

▌Beabsichtigen die zuständigen Behörden des Herkunftsmitgliedstaats im Hoheitsgebiet des 

Aufnahmemitgliedstaats Inspektionen vor Ort durchzuführen, so setzen sie die zuständigen 

Behörden des Aufnahmemitgliedstaats im Rahmen der Zusammenarbeit nach Unterabsatz 1 

davon in Kenntnis. 

                                                 
 ABl.: Bitte Datum einfügen: zwei Jahren nach Inkrafttreten dieser Richtlinie. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1093/2010;Nr:1093;Year:2010&comp=
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Die zuständigen Behörden des Herkunftsmitgliedstaats können jedoch den zuständigen 

Behörden des Aufnahmemitgliedstaats die Aufgabe übertragen, bei dem betreffenden Institut 

Vor-Ort-Prüfungen durchzuführen. 

(2) Die zuständigen Behörden des Aufnahmemitgliedstaats können vorschreiben, dass 

Zahlungsinstitute mit Agenten oder Zweigniederlassungen in ihrem Hoheitsgebiet ihnen in 

regelmäßigen Abständen über die in ihrem Hoheitsgebiet ausgeübten Tätigkeiten 

berichten. 

Solche Meldungen sind für Informations- oder statistische Zwecke und, sofern die 

Agenten oder Zweigniederlassungen das Zahlungsdienstgeschäft im Rahmen der 

Niederlassungsfreiheit ausüben, für die Überwachung der Einhaltung der zur Umsetzung 

der Titel III und IV erlassenen nationalen Rechtsvorschriften vorzuschreiben. Die Agenten 

und Zweigniederlassungen unterliegen Anforderungen an die berufliche 

Geheimhaltungspflicht, die denen des Artikels 24 mindestens gleichwertig sind. 

(3) Die zuständigen Behörden teilen einander alle wesentlichen und/oder 

zweckdienlichen Informationen mit, insbesondere bei Zuwiderhandlungen oder 

mutmaßlichen Zuwiderhandlungen eines Agenten oder einer Zweigniederlassung, und wenn 

diese Zuwiderhandlungen im Zusammenhang mit der Ausübung des Rechts auf 

Dienstleistungsfreiheit erfolgten. Dabei übermitteln die zuständigen Behörden auf 

Verlangen alle zweckdienlichen Informationen und legen von sich aus alle wesentlichen 

Informationen vor, einschließlich solcher über die Einhaltung der Voraussetzungen nach 

Artikel 11 Absatz 3 durch das Zahlungsinstitut. 

 ▌ 



 

 160 

(4) Die Mitgliedstaaten können Zahlungsinstituten, die in ihrem Hoheitsgebiet über 

Agenten auf Grundlage des Niederlassungsrechts tätig sind und deren Sitz sich in einem 

anderen Mitgliedstaat befindet, vorschreiben, eine zentrale Kontaktstelle in ihrem 

Hoheitsgebiet zu benennen, um - unbeschadet aller Bestimmungen zur Bekämpfung von 

Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung - eine angemessene Kommunikation und 

Berichterstattung über die Einhaltung der Titel III und IV sicherzustellen, und um die 

Beaufsichtigung durch die zuständigen Behörden des Herkunfts- und der 

Aufnahmemitgliedstaaten zu erleichtern, wozu auch die Übermittlung von Unterlagen und 

Informationen an die zuständigen Behörden auf Verlangen gehört. 

(5) Die EBA erarbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards, in denen die 

Kriterien bestimmt werden, die bei der Festlegung - in Einklang mit dem Grundsatz der 

Verhältnismäßigkeit - der Umstände, unter denen die Benennung einer zentralen 

Kontaktstelle angebracht ist, und bei der Festlegung der Aufgaben dieser Kontaktstellen 

gemäß Absatz 4 anzuwenden sind. 

Die Entwürfe technischer Regulierungsstandards berücksichtigen insbesondere: 

a) Gesamtvolumen und Wert der von dem Zahlungsinstitut im 

Aufnahmemitgliedstaaten ausgeführten Zahlungsvorgänge, 

b) Art der erbrachten Zahlungsdienste und 

c) Gesamtzahl der im Aufnahmemitgliedstaat ansässigen Agenten. 

Die EBA übermittelt der Kommission diese Entwürfe technischer 

Regulierungsstandards bis zum … . 

                                                 
 ABl.: Bitte Datum einfügen: ein Jahr nach Inkrafttreten dieser Richtlinie. 
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(6) Die EBA erarbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards zur Festlegung der 

Rahmenbedingungen für die Zusammenarbeit und den Informationsaustausch zwischen den 

zuständigen Behörden des Herkunftsmitgliedstaats und den zuständigen Behörden des 

Aufnahmemitgliedstaats gemäß diesem Titel und für die Überwachung der Einhaltung der 

nationalen Rechtsvorschriften, die zur Umsetzung der Titel III und IV erlassen werden. In 

den Entwürfen technischer Regulierungsstandards werden die Verfahren, Instrumente und 

Einzelheiten der Zusammenarbeit bei der Beaufsichtigung grenzüberschreitend tätiger 

Zahlungsinstitute und insbesondere der Umfang und die Verarbeitung der auszutauschenden 

Informationen festgelegt, um die Kohärenz und Effizienz der Beaufsichtigung von 

Zahlungsinstituten, die Zahlungsdienste grenzübergreifend erbringen, zu gewährleisten. 

In den Entwürfen technischer Regulierungsstandards werden ferner die Instrumente und 

Einzelheiten der Meldungen festgelegt, die die Aufnahmemitgliedstaaten von den 

Zahlungsinstituten über die in ihrem Hoheitsgebiet erbrachten Zahlungsdiensttätigkeiten 

nach Absatz 2 verlangen, einschließlich der Häufigkeit solcher Meldungen. 
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Die EBA übermittelt der Kommission diese Entwürfe technischer Regulierungsstandards bis 

zum … . 

▌ 

(7) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in den Absätzen 5 und 6 

genannten technischen Regulierungsstandards gemäß dem Verfahren der Artikel 10 bis 14 

der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 zu erlassen. 

Artikel 30 

Maßnahmen bei Nichteinhaltung, einschließlich Sicherungsmaßnahmen 

(1) Stellt die zuständige Behörden des Aufnahmemitgliedstaats fest, dass ein 

Zahlungsinstitut, das Agenten oder Zweigniederlassungen in ihrem Hoheitsgebiet hat, 

diesen Titel oder die zur Umsetzung der Titel III oder IV erlassenen nationalen 

Rechtsvorschriften nicht einhält, so setzt sie die zuständige Behörde des 

Herkunftsmitgliedstaats unverzüglich davon in Kenntnis; die Zuständigkeit der 

zuständigen Behörden des Herkunftsmitgliedstaats bleibt hiervon unberührt. 

Die zuständige Behörde des Herkunftsmitgliedstaats trifft nach Bewertung der gemäß 

Unterabsatz 1 erhaltenen Informationen unverzüglich alle geeigneten Maßnahmen, um 

dafür zu sorgen, dass das betreffende Zahlungsinstitut seine  vorschriftswidrige Situation 

beendet. Sie teilt diese Maßnahmen der zuständigen Behörde des Aufnahmemitgliedstaats 

und den zuständigen Behörden jedes anderen betroffenen Mitgliedstaats unverzüglich mit. 

                                                 
 ABl.: Bitte Datum einfügen: zwei Jahre nach Inkrafttreten dieser Richtlinie. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1093/2010;Nr:1093;Year:2010&comp=
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(2) In Notfallsituationen, in denen Sofortmaßnahmen erforderlich sind, um eine ernste 

Bedrohung der kollektiven Interessen der Zahlungsdienstnutzer im Aufnahmemitgliedstaat 

abzuwenden, können die zuständigen Behörden des Aufnahmemitgliedstaats parallel zu 

der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit zwischen den zuständigen Behörden und 

solange die zuständigen Behörden des Herkunftsmitgliedstaats  noch keine Maßnahmen 

nach Artikel 29 ergriffen haben, Sicherungsmaßnahmen treffen. 

(3) Sicherungsmaßnahmen nach Absatz 2 müssen zweckmäßig und dem mit ihnen 

verfolgten Zweck, eine ernste Bedrohung für die kollektiven Interessen der 

Zahlungsdienstnutzer im Aufnahmemitgliedstaat abzuwenden, angemessen sein. Sie 

dürfen nicht zu einer Bevorzugung der Zahlungsdienstnutzer des Zahlungsinstituts im 

Aufnahmemitgliedstaat gegenüber den Zahlungsdienstnutzern von Zahlungsinstituten in 

anderen Mitgliedstaaten führen. 

Die Sicherungsmaßnahmen sind befristet und werden beendet, wenn die festgestellte ernste 

Bedrohung, auch mit Hilfe der zuständigen Behörden des Herkunftsmitgliedstaats oder 

der EBA gemäß Artikel 27 Absatz 1 oder in Zusammenarbeit mit diesen, abgewendet 

wurde. 



 

 164 

(4) Sofern es mit der Notfallsituation vereinbar ist, unterrichten die zuständigen 

Behörden des Aufnahmemitgliedstaats  die zuständigen Behörden des 

Herkunftsmitgliedstaats und die jedes anderen betroffenen Mitgliedstaats sowie die 

Kommission und die EBA vorab, in jedem Fall aber unverzüglich, über die nach Absatz 2 

ergriffenen Sicherungsmaßnahmen und die Gründe hierfür. 

Artikel 31 

Begründung und Mitteilung  

(1) Jede gemäß den Artikeln 23, 28, 29 oder 30 von einer zuständigen Behörde 

ergriffene Maßnahme, die Sanktionen oder Einschränkungen des freien 

Dienstleistungsverkehrs oder der Niederlassungsfreiheit umfasst, wird ordnungsgemäß 

begründet und dem betroffenen Zahlungsinstitut mitgeteilt. 

(2) Die Artikel 28 bis 30 gelten unbeschadet der Verpflichtung der zuständigen 

Behörden gemäß der Richtlinie(EU) 2015/849, insbesondere ihres Artikels 48 Absatz 1, 

und der Verordnung (EU) 2015/847, insbesondere ihres Artikels 22 Absatz 1, die 

Einhaltung der Anforderungen jener Rechtsinstrumente zu beaufsichtigen oder zu 

überwachen. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(EU)%202015/849,%20insbesondere%20ihres%20Artikels%2048%20Absatz%201,%20und%20der%20Verordnung%20(EU)%202015/847;Year2:2015;Nr2:847&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(EU)%202015/849,%20insbesondere%20ihres%20Artikels%2048%20Absatz%201,%20und%20der%20Verordnung%20(EU)%202015/847;Year2:2015;Nr2:847&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2015/84;Nr:2015;Year:84&comp=
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Abschnitt 4  

Ausnahme 

Artikel 32 

Bedingungen 

(1) Die Mitgliedstaaten können ▌ natürliche oder juristische Personen, die 

Zahlungsdienste nach Anhang I Nummern 1 bis 6 erbringen, von der Anwendung des 

Verfahrens und der Bedingungen nach den Abschnitten 1 bis 3 mit Ausnahme der Artikel 14, 

15, 22, 24, 25 und 26 ganz oder teilweise ausnehmen oder ihren zuständigen Behörden 

gestatten, sie ganz oder teilweise auszunehmen, wenn 

a) der Gesamtwert der Zahlungsvorgänge, die von der betreffenden Person, 

einschließlich der Agenten, für die sie unbeschränkt haftet, ausgeführt werden, 

im Monatsdurchschnitt der vorangegangenen 12 Monate die von dem 

Mitgliedstaat festgesetzte Obergrenze, in jeden Fall aber höchstens 3 Mio. 

EUR nicht überschreitet. Diese Anforderung wird unter Zugrundelegung des 

im Geschäftsplan vorgesehenen Gesamtbetrags der Zahlungsvorgänge 

bewertet, sofern die zuständigen Behörden nicht eine Anpassung dieses Plans 

verlangen, und 

b) keine der für die Leitung oder den Betrieb des Unternehmens verantwortlichen 

natürlichen Personen wegen Verstößen im Zusammenhang mit Geldwäsche 

oder mit Terrorismusfinanzierung oder wegen anderer Finanzstraftaten 

verurteilt wurde. 
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(2) Natürliche oder juristische Personen, die nach Absatz 1 registriert sind, sind zu 

verpflichten, ihre Hauptverwaltung oder den Wohnort in dem Mitgliedstaat zu haben, in dem 

sie ihre Tätigkeit tatsächlich ausüben. 

(3) Die Personen nach Absatz 1 werden wie Zahlungsinstitute behandelt; Artikel 11 

Absatz 9 sowie die Artikel 28, 29 und 30 gelten jedoch nicht für sie. 

(4) Die Mitgliedstaaten können ferner vorsehen, dass natürliche oder juristische 

Personen, die gemäß Absatz 1 registriert sind, nur bestimmte der in Artikel 18 genannten 

Tätigkeiten ausüben dürfen. 

(5) Die Personen nach Absatz 1 des vorliegenden Artikels melden den zuständigen 

Behörden jede Änderung ihrer Verhältnisse, die für die Bedingungen des genannten Absatzes 

von Bedeutung sind. Die Mitgliedstaaten ergreifen die Maßnahmen, die notwendig sind, um 

sicherzustellen, dass die betroffenen Personen binnen 30 Kalendertagen eine Zulassung nach 

dem Verfahren des Artikels 11 beantragen, wenn die Bedingungen der Absätze 1, 2 oder 4 

des vorliegenden Artikels nicht mehr erfüllt sind. 

(6) Die Absätze 1 bis 5 gelten nicht in Bezug auf die Richtlinie  (EU) 2015/849 oder 

nationales Recht zur Bekämpfung der Geldwäsche. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(EU)%202015/849;Year2:2015;Nr2:849&comp=
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Artikel 33 

Kontoinformationsdienstleister 

(1) Natürliche oder juristische Personen, die ausschließlich den in Anhang I 

Nummer 8 genannten Zahlungsdienst erbringen, sind von der Anwendung des Verfahrens 

und der Bedingungen nach den Abschnitten 1 und 2 mit Ausnahme des Artikels 5 Absatz 1 

Buchstaben a, b, e bis h, j, l, n, p und q und Absatz 3 sowie der Artikel 14 und 15 

ausgenommen. Abschnitt 3 findet mit Ausnahme des Artikels 23 Absatz 3 Anwendung. 

(2) Die Personen nach Absatz 1 des vorliegenden Artikels werden wie 

Zahlungsinstitute behandelt; Titel III und IV gelten jedoch mit Ausnahme der Artikel 41, 

 45 und 52 sowie – soweit anwendbar –der Artikel 67, 69 und 95 bis 98 nicht für sie. 

Artikel 34  

Mitteilung und Angaben 

Macht ein Mitgliedstaat von der Ausnahmeregelung nach Artikel 32 Gebrauch, so übermittelt 

er der Kommission seine Entscheidung bis zum …  und setzt sie von allen nachfolgenden 

Änderungen unverzüglich in Kenntnis. Des Weiteren teilt er der Kommission die Zahl der 

betroffenen natürlichen und juristischen Personen sowie jährlich den Gesamtwert der zum 

31. Dezember jedes Kalenderjahres ausgeführten Zahlungsvorgänge im Sinne des Artikels 32 

Absatz 1 Buchstabe a mit. 

                                                 
 ABl.: Bitte Datum einfügen: zwei Jahre nach Inkrafttreten dieser Richtlinie. 
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KAPITEL 2  

Gemeinsame Bestimmungen 

Artikel 35 

Zugang zu Zahlungssystemen 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Vorschriften für den Zugang zugelassener 

oder registrierter Zahlungsdienstleister, die juristische Personen sind, zu Zahlungssystemen 

objektiv, nicht diskriminierend und verhältnismäßig sind und dass diese Vorschriften den 

Zugang zu diesen Systemen nicht stärker einschränken, als es für die Absicherung 

bestimmter Risiken, wie beispielsweise Erfüllungsrisiko, operationelles Risiko und 

unternehmerisches Risiko, sowie den Schutz der finanziellen und operativen Stabilität des 

Zahlungssystems nötig ist. 

Zahlungssysteme dürfen Zahlungsdienstleistern, Zahlungsdienstnutzern oder anderen 

Zahlungssystemen keine der folgenden Beschränkungen auferlegen: 

a) restriktive Regelungen über die effektive Teilnahme an anderen 

Zahlungssystemen; 

b) Regelungen, die zugelassene Zahlungsdienstleister oder registrierte 

Zahlungsdienstleister untereinander in Bezug auf Rechte, Pflichten und 

Ansprüche der Teilnehmer des Zahlungssystems unterschiedlich behandeln; 

c) Beschränkungen, die auf den institutionellen Status des Instituts abstellen. 
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(2) Absatz 1 gilt nicht für 

a) die gemäß der Richtlinie 98/26/EG benannten Zahlungssysteme; 

b) Zahlungssysteme, die ausschließlich aus einer einzigen Unternehmensgruppe 

angehörenden Zahlungsdienstleistern bestehen ▌. 

Für die Zwecke des Unterabsatzes 1 Buchstabe a stellen die Mitgliedstaaten sicher, 

dass ein Teilnehmer eines benannten ▌Systems, der einem zugelassenen oder 

registrierten Zahlungsdienstleister, der kein Teilnehmer des Systems ist, gestattet, 

Überweisungsaufträge über das System zu erteilen,  anderen zugelassenen oder 

registrierten Zahlungsdienstleistern auf Antrag dieselbe Möglichkeit gemäß 

Absatz 1 in objektiver, verhältnismäßiger und nichtdiskriminierender Weise 

gewährt. 

Der Teilnehmer teilt dem beantragenden Zahlungsdienstleister für eine etwaige 

Ablehnung eine umfassende Begründung mit. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:98/26/EG;Year:98;Nr:26&comp=
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Artikel 36 

Zugang zu  Konten, die bei einem Kreditinstitut geführt werden 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Zahlungsinstitute auf objektiver, 

nichtdiskriminierender und verhältnismäßiger Grundlage Zugang zu 

Zahlungskontodiensten von Kreditinstituten haben. Ein solcher Zugang muss so 

umfassend sein, dass Zahlungsinstitute Zahlungsdienste ungehindert und effizient 

erbringen können. 

Das Kreditinstitut teilt der zuständigen Behörde für jede Ablehnung eine nachvollziehbare 

Begründung mit. 

Artikel 37 

Verbot des Erbringens von Zahlungsdiensten 

durch andere Personen als Zahlungsdienstleister, und Meldepflicht 

(1) Die Mitgliedstaaten untersagen natürlichen oder juristischen Personen, die weder 

Zahlungsdienstleister noch ausdrücklich vom Anwendungsbereich dieser Richtlinie 

ausgenommen sind, Zahlungsdienste zu erbringen. 

(2) Die Mitgliedstaaten verpflichten Dienstleister, die eine der Tätigkeiten nach Artikel 3 

Buchstabe k Ziffer i und ii oder beide Tätigkeiten ausüben, wobei der Gesamtwert der 

Zahlungsvorgänge der vorangegangenen 12 Monate den Betrag von 1 Mio. EUR 

überschreitet, diese Tatsache den zuständigen Behörden anzuzeigen und in einer 

Beschreibung der angebotenen Dienstleistungen anzugeben, welche Ausnahme nach 

Artikel 3 Buchstabe k Ziffern i und ii für die Ausübung der Tätigkeit in Anspruch 

genommen wird. 
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Auf der Grundlage dieser Anzeige trifft die zuständige Behörde eine ordnungsgemäß 

begründete, auf die ▌Kriterien des Artikels 3 Buchstabe k gestützte Entscheidung, falls die 

Tätigkeit nicht als begrenztes Netz anerkannt wird, und setzt den Dienstleister hiervon in 

Kenntnis. ▌ 

(3) Die Mitgliedstaaten verpflichten Dienstleister, die eine Tätigkeit nach Artikel 3 

Buchstabe l ausüben, diese Tatsache den zuständigen Behörden anzuzeigen und ihnen 

einen jährlichen Bestätigungsvermerk mitzuteilen, aus dem hervorgeht, dass die Tätigkeit 

mit den in Artikel 3 Buchstabe l festgesetzten Obergrenzen vereinbar ist. 

(4) Ungeachtet des Absatzes 1 unterrichten die zuständigen Behörden die EBA über die 

nach den Absätzen 2 oder 3 angezeigten Dienstleistungen und geben an, im Rahmen 

welcher Ausnahme sie erbracht werden. 

(5) Die Beschreibung der nach den Absätzen 2 oder 3 des vorliegenden Artikels 

angezeigten Dienstleistungen wird in den ▌Registern gemäß den Artikeln 14 und 15 

öffentlich zugänglich gemacht. 
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TITEL III  

TRANSPARENZ DER VERTRAGSBEDINGUNGEN UND 

INFORMATIONSPFLICHTEN DER ZAHLUNGSDIENSTE 

KAPITEL 1 

Allgemeine Vorschriften 

Artikel 38 

Anwendungsbereich 

(1) Dieser Titel gilt für Einzelzahlungen sowie für Rahmenverträge und die von ihnen 

erfassten Zahlungsvorgänge. Die Parteien können vereinbaren, dass dieser Titel insgesamt 

oder teilweise keine Anwendung findet, wenn es sich bei dem Zahlungsdienstnutzer nicht um 

einen Verbraucher handelt. 

(2) Die Mitgliedstaaten können die Bestimmungen dieses Titels auf Kleinstunternehmen 

in gleicher Weise anwenden wie auf Verbraucher. 

(3) Diese Richtlinie berührt nicht die Richtlinie 2008/48/EG, anderes einschlägiges 

Unionsrecht oder mit dem Unionsrecht vereinbare nationale Maßnahmen im Zusammenhang 

mit den durch die vorliegende Richtlinie nicht harmonisierten Bedingungen für die 

Gewährung von Krediten an Verbraucher, . 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2008/48/EG;Year:2008;Nr:48&comp=
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Artikel 39 

Andere Bestimmungen des Unionsrechts 

Dieser Titel lässt sonstiges Unionsrecht, das zusätzliche Anforderungen an die 

vorvertragliche Unterrichtung enthält, unberührt. 

Jedoch werden in den Fällen, in denen auch die Richtlinie 2002/65/EG Anwendung findet, 

die Informationsbestimmungen des Artikels 3 Absatz 1 jener Richtlinie mit Ausnahme von 

Nummer 2 Buchstaben c bis g, Nummer 3 Buchstaben a, d und e sowie Nummer 4 

Buchstabe b jenes Absatzes durch die Artikel 44, 45, 51 und 52 der vorliegenden Richtlinie 

ersetzt. 

Artikel 40  

Entgelte für Informationen 

(1) Der Zahlungsdienstleister darf dem Zahlungsdienstnutzer die Bereitstellung von 

Informationen nach diesem Titel nicht in Rechnung stellen. 

(2) Der Zahlungsdienstleister und der Zahlungsdienstnutzer können Entgelte für darüber 

hinausgehende Informationen oder für deren häufigere Bereitstellung oder für ihre 

Übermittlung über andere als die im Rahmenvertrag vorgesehenen Kommunikationsmittel 

vereinbaren, sofern die betreffenden Leistungen auf Verlangen des Zahlungsdienstnutzers 

erbracht werden. 

(3) Darf ein Zahlungsdienstleister für die Bereitstellung von Informationen nach Absatz 2 

ein Entgelt in Rechnung stellen, so muss es angemessen und an den tatsächlichen Kosten des 

Zahlungsdienstleisters ausgerichtet sein. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/65/EG;Year:2002;Nr:65&comp=
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Artikel 41  

Beweislast hinsichtlich der Informationsanforderungen 

Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass der Zahlungsdienstleister den Nachweis zu erbringen 

hat, dass er den Informationspflichten dieses Titels nachgekommen ist. 

Artikel 42  

Ausnahmen von den Informationsanforderungen für Kleinbetragszahlungsinstrumente und E-

Geld 

(1) Im Falle von Zahlungsinstrumenten, die gemäß dem entsprechenden Rahmenvertrag 

nur einzelne Zahlungsvorgänge bis höchstens 30 EUR betreffen oder die entweder eine 

Ausgabenobergrenze von 150 EUR haben oder Geldbeträge speichern, die zu keiner Zeit 

150 EUR übersteigen, 

a) teilt der Zahlungsdienstleister dem Zahler abweichend von den Artikeln 51, 52 

und 56 nur die wesentlichen Merkmale des Zahlungsdienstes, einschließlich 

der Nutzungsmöglichkeiten des Zahlungsinstruments, Haftungshinweise sowie 

anfallende Entgelte und andere wesentliche Informationen mit, die notwendig 

sind, um in Kenntnis der Sachlage entscheiden zu können; ferner gibt er an, 

wo die weiteren nach Artikel 52 vorgeschriebenen Informationen und 

Vertragsbedingungen in leicht zugänglicher Form verfügbar sind; 

b) kann vereinbart werden, dass der Zahlungsdienstleister abweichend von 

Artikel 54 Änderungen der Bedingungen des Rahmenvertrags nicht in der in 

Artikel 51 Absatz 1 vorgesehenen Weise vorschlagen muss, 
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c) kann abweichend von den Artikeln 57 und 58 vereinbart werden, dass der 

Zahlungsdienstleister nach Ausführung eines Zahlungsvorgangs 

i) dem Zahlungsdienstnutzer nur eine Referenz mitteilt oder zugänglich 

macht, die diesem die Identifizierung des betreffenden 

Zahlungsvorgangs, des Betrags des Zahlungsvorgangs und der 

entsprechenden Entgelte ermöglicht und/oder im Falle mehrerer 

gleichartiger Zahlungsvorgänge an den gleichen Zahlungsempfänger nur 

Informationen über den Gesamtbetrag und die entsprechenden Entgelte 

für diese Zahlungsvorgänge bereitstellt; 

ii) die unter Ziffer i genannten Informationen nicht mitteilen bzw. 

zugänglich machen muss, wenn das Zahlungsinstrument anonym genutzt 

wird oder der Zahlungsdienstleister ansonsten technisch nicht in der 

Lage ist, diese Informationen mitzuteilen. Der Zahlungsdienstleister 

bietet dem Zahler jedoch die Möglichkeit zur Überprüfung der 

gespeicherten Beträge. 

(2) Für innerstaatliche Zahlungsvorgänge können die Mitgliedstaaten oder ihre 

zuständigen Behörden die in Absatz 1 genannten Beträge verringern oder verdoppeln. Für 

Zahlungsinstrumente auf Guthabenbasis können die Mitgliedstaaten diese Beträge auf bis zu 

500 EUR erhöhen. 
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KAPITEL 2  

Einzelzahlungen 

Artikel 43 

Anwendungsbereich 

(1) Dieses Kapitel gilt für Einzelzahlungen, die nicht Gegenstand eines Rahmenvertrags 

sind. 

(2) Wird ein Zahlungsauftrag für eine Einzelzahlung über ein rahmenvertraglich 

geregeltes Zahlungsinstrument übermittelt, so ist der Zahlungsdienstleister nicht verpflichtet, 

Informationen, mitzuteilen oder zugänglich zu machen, die der Zahlungsdienstnutzer 

aufgrund eines Rahmenvertrags mit einem anderen Zahlungsdienstleister bereits erhalten hat 

oder noch erhalten wird,. 
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Artikel 44  

Allgemeine vorvertragliche Unterrichtung  

(1) Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass der Zahlungsdienstleister dem 

Zahlungsdienstnutzer die Informationen und Vertragsbedingungen gemäß Artikel 45 für 

seine eigenen Dienste in leicht zugänglicher Form verfügbar macht, bevor der 

Zahlungsdienstnutzer durch einen Vertrag oder ein Angebot über eine Einzelzahlung 

gebunden ist. Auf Verlangen des Zahlungsdienstnutzers teilt ihm der Zahlungsdienstleister 

die Informationen und Vertragsbedingungen in Papierform oder auf einem anderen 

dauerhaften Datenträger mit. Die Informationen und Vertragsbedingungen sind in einer 

Amtssprache des Mitgliedstaats, in dem der Zahlungsdienst angeboten wird, oder in einer 

anderen zwischen den Parteien vereinbarten Sprache in leicht verständlichen Worten und in 

klarer und verständlicher Form abzufassen. 

(2) Wurde der Vertrag über eine Einzelzahlung auf Verlangen des Zahlungsdienstnutzers 

mittels eines Fernkommunikationsmittels geschlossen, das es dem Zahlungsdienstleister nicht 

erlaubt, seinen Verpflichtungen nach Absatz 1 nachzukommen, so erfüllt der 

Zahlungsdienstleister diese Pflichten unverzüglich nach Ausführung des Zahlungsvorgangs. 

(3) Die Pflichten gemäß Absatz 1 können auch erfüllt werden, indem eine Kopie des 

Entwurfs für einen Vertrag über eine Einzelzahlung bzw. des Entwurfs für einen 

Zahlungsauftrag, der die nach Artikel 45 erforderlichen Informationen und 

Vertragsbedingungen enthält, zur Verfügung gestellt wird. 
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Artikel45 

Informationen und Vertragsbedingungen 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass dem Zahlungsdienstnutzer vom 

Zahlungsdienstleister folgende Informationen und Vertragsbedingungen mitgeteilt oder 

zugänglich gemacht werden: 

a) die vom Zahlungsdienstnutzer mitzuteilenden Informationen oder 

Kundenidentifikatoren, die für die ordnungsgemäße Auslösung oder 

Ausführung eines Zahlungsauftrags erforderlich sind; 

b) die maximale Ausführungsfrist für den zu erbringenden Zahlungsdienst; 

c) alle Entgelte, die der Zahlungsdienstnutzer an den Zahlungsdienstleister zu 

entrichten hat, und gegebenenfalls eine Aufschlüsselung dieser Entgelte; 

d) gegebenenfalls der dem Zahlungsvorgang zugrunde zu legende tatsächliche 

Wechselkurs oder Referenzwechselkurs. 
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(2) Zudem stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass ▌ Zahlungsauslösedienstleister dem 

Zahler vor der Auslösung die folgenden klaren und umfassenden Informationen mitteilen 

oder zugänglich machen▌: 

a) den Namen des Zahlungsauslösedienstleisters, die Anschrift seiner 

Hauptverwaltung und gegebenenfalls die Anschrift seines Agenten oder 

seiner Zweigniederlassung in dem Mitgliedstaat, in dem der Zahlungsdienst 

angeboten wird, sowie  alle anderen Kontaktdaten einschließlich der E-Mail-

Adresse, die für die Kommunikation mit dem Zahlungsauslösedienstleister 

von Belang sind, und 

b) die Kontaktdaten der zuständigen Behörde. 

(3) Die anderen in Artikel 52 genannten einschlägigen Informationen und 

Vertragsbedingungen sind dem Zahlungsdienstnutzer gegebenenfalls in einer leicht 

zugänglichen Form zur Verfügung zu stellen. 
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Artikel 46 

Informationen für Zahler und Zahlungsempfänger nach Auslösung eines Zahlungsauftrags 

Wird ein Zahlungsauftrag über einen Zahlungsauslösedienstleister ausgelöst, so teilt der 

Zahlungsauslösedienstleister ▌zusätzlich zu den Informationen und Vertragsbedingungen 

nach Artikel 45 dem Zahler und gegebenenfalls dem Zahlungsempfänger unmittelbar nach 

der Auslösung alle nachstehenden Daten mit oder macht sie ihnen zugänglich: 

a) eine Bestätigung der erfolgreichen Auslösung des Zahlungsauftrags beim 

kontoführenden Zahlungsdienstleister des Zahlers; 

b) eine Referenz , die dem Zahler und dem Zahlungsempfänger die Identifizierung des 

Zahlungsvorgangs und dem Zahlungsempfänger gegebenenfalls die Identifizierung 

des Zahlers ermöglicht, sowie jede weitere mit dem Zahlungsvorgang übermittelte 

Angabe; 

c) den Betrag des Zahlungsvorgangs; 

d) gegebenenfalls die Höhe aller an den Zahlungsauslösedienstleister für den 

Zahlungsvorgang zu entrichtenden Entgelte sowie ▌gegebenenfalls ▌eine 

Aufschlüsselung der Beträge dieser Entgelte. 
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Artikel 47 

Informationen für den kontoführenden Zahlungsdienstleister des Zahlers 

im Falle eines Zahlungsauslösedienstes 

Erfolgt die Auslösung eines Zahlungsauftrags durch einen ▌Zahlungsauslösedienstleister ▌, 

so ▌macht dieser dem kontoführenden Zahlungsdienstleister des Zahlers die Referenz des 

Zahlungsvorgangs zugänglich. 

Artikel 48  

Informationen an den Zahler nach Eingang des Zahlungsauftrags 

Unverzüglich nach Eingang des Zahlungsauftrags teilt der Zahlungsdienstleister des Zahlers 

dem Zahler nach Maßgabe des Artikels 44 Absatz 1 alle nachstehenden Daten in Bezug auf 

seine eigenen Dienste mit oder macht sie ihm zugänglich: 

a) eine Referenz, die dem Zahler die Identifizierung des betreffenden 

Zahlungsvorgangs ermöglicht, sowie gegebenenfalls Angaben zum 

Zahlungsempfänger; 

b) den Betrag des Zahlungsvorgangs in der im Zahlungsauftrag verwendeten Währung; 
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c) die Höhe der vom Zahler für den Zahlungsvorgang zu entrichtenden Entgelte, sowie 

gegebenenfalls eine Aufschlüsselung der Beträge dieser Entgelte; 

d) gegebenenfalls den Wechselkurs, den der Zahlungsdienstleister des Zahlers dem 

Zahlungsvorgang zugrunde gelegt hat, oder einen Verweis darauf, sofern dieser Kurs 

von dem in Artikel 45 Absatz 1 Buchstabe d genannten Kurs abweicht, und den 

Betrag des Zahlungsvorgangs nach dieser Währungsumrechnung; 

e) das Datum des Eingangs des Zahlungsauftrags. 

Artikel 49 

Informationen an den Zahlungsempfänger nach Ausführung des Zahlungsvorgangs 

Unverzüglich nach Ausführung des Zahlungsvorgangs teilt der Zahlungsdienstleister des 

Zahlungsempfängers dem Zahlungsempfänger nach Maßgabe des Artikels 44 Absatz 1 alle 

nachstehenden Daten in Bezug auf seine eigenen Dienste mit oder macht sie ihm 

zugänglich: 

a) eine Referenz, die dem Zahlungsempfänger die Identifizierung des betreffenden 

Zahlungsvorgangs und gegebenenfalls des Zahlers ermöglicht, sowie jede weitere 

mit dem Zahlungsvorgang übermittelte Angabe; 

b) den Betrag des Zahlungsvorgangs, in der Währung, in der er dem 

Zahlungsempfänger zur Verfügung steht; 
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c) die Höhe aller vom Zahlungsempfänger für den Zahlungsvorgang zu entrichtenden 

Entgelte, und gegebenenfalls die Aufschlüsselung der Beträge dieser Entgelte; 

d) gegebenenfalls den Wechselkurs, den der Zahlungsdienstleister des 

Zahlungsempfängers dem Zahlungsvorgang zugrunde gelegt hat, und den Betrag des 

Zahlungsvorgangs vor dieser Währungsumrechnung; 

e) das Wertstellungsdatum der Gutschrift. 

KAPITEL 3  

Rahmenverträge 

Artikel 50 

Anwendungsbereich 

Dieses Kapitel gilt für Zahlungsvorgänge, die von einem Rahmenvertrag erfasst sind. 
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Artikel 51 

Allgemeine Vorabunterrichtung 

(1) Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass der Zahlungsdienstleister dem 

Zahlungsdienstnutzer die Informationen und Vertragsbedingungen gemäß Artikel 52 in 

Papierform oder auf einem anderen dauerhaften Datenträger rechtzeitig mitteilt, bevor der 

Zahlungsdienstnutzer durch einen Rahmenvertrag oder ein Vertragsangebot gebunden ist. Die 

Informationen und Vertragsbedingungen sind in einer Amtssprache des Mitgliedstaats, in 

dem der Zahlungsdienst angeboten wird, oder in einer anderen zwischen den Parteien 

vereinbarten Sprache in leicht verständlichen Worten und in klarer und verständlicher Form 

abzufassen. 

(2) Wurde der Rahmenvertrag auf Verlangen des Zahlungsdienstnutzers mittels eines 

Fernkommunikationsmittels geschlossen, das es dem Zahlungsdienstleister nicht erlaubt, 

seinen Verpflichtungen nach Absatz 1 nachzukommen, so erfüllt der Zahlungsdienstleister 

diese Pflichten unverzüglich nach Abschluss des Rahmenvertrags. 

(3) Die Pflichten gemäß Absatz 1 können auch erfüllt werden, indem eine Kopie des 

Rahmenvertragsentwurfs, der die nach Artikel 52 erforderlichen Informationen und 

Vertragsbedingungen enthält, übermittelt wird. 
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Artikel 52 

Informationen und Vertragsbedingungen 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass dem Zahlungsdienstnutzer folgende Informationen 

und Bedingungen mitgeteilt werden: 

(1) über den Zahlungsdienstleister: 

a) der Name des Zahlungsdienstleisters, die Anschrift seiner Hauptverwaltung 

und gegebenenfalls die Anschrift seines Agenten oder seiner 

Zweigniederlassung in dem Mitgliedstaat, in dem der Zahlungsdienst 

angeboten wird, sowie alle anderen Anschriften einschließlich der E-Mail-

Adresse, die für die Kommunikation mit dem Zahlungsdienstleister von 

Belang sind; 

b) die Angaben über die zuständigen Aufsichtsbehörden und das Register nach 

Artikel 14 oder jedes andere relevante öffentliche Register, in das der 

Zahlungsdienstleister als zugelassen eingetragen ist, sowie seine 

Registernummer oder eine gleichwertige in dem betreffenden Register 

verwendete Kennung; 
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(2) über die Nutzung des Zahlungsdienstes: 

а) eine Beschreibung der wesentlichen Merkmale des zu erbringenden 

Zahlungsdienstes; 

b) die vom Zahlungsdienstnutzer mitzuteilenden Informationen oder 

Kundenidentifikatoren, die für die ordnungsgemäße Auslösung oder 

Ausführung eines Zahlungsauftrags erforderlich sind; 

c) die Form und das Verfahren für die Zustimmung zur Auslösung eines 

Zahlungsauftrags oder zur Ausführung eines Zahlungsvorgangs bzw. des 

Widerrufs dieser Zustimmung gemäß den Artikeln 64 und 80; 

d) der Zeitpunkt des Eingangs eines Zahlungsauftrags gemäß Artikel 78 und 

gegebenenfalls der vom Zahlungsdienstleister festgelegte Annahmeschluss; 

e) die maximale Ausführungsfrist für die zu erbringenden Zahlungsdienste; 

f) die Angabe, ob die Möglichkeit besteht, gemäß Artikel 68 Absatz 1 

Ausgabenobergrenzen für die Nutzung des Zahlungsinstruments zu 

vereinbaren; 

g) im Fall von kartengebundenen Zahlungsinstrumenten, die durch Co-

Badging mehrere Zahlungsmarken tragen, die Rechte des 

Zahlungsdienstnutzers gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) 2015/751.  

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2015/75;Nr:2015;Year:75&comp=
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(3) über Entgelte, Zinsen und Wechselkurse: 

a) alle Entgelte, die der Zahlungsdienstnutzer an den Zahlungsdienstleister zu 

entrichten hat, einschließlich derjenigen, die sich danach richten, wie und wie 

oft die nach dieser Richtlinie geforderten Informationen mitgeteilt oder 

zugänglich gemacht werden, sowie gegebenenfalls die Aufschlüsselung der 

Beträge dieser Entgelte; 

b) gegebenenfalls die zugrunde gelegten Zinssätze und Wechselkurse oder – bei 

Anwendung von Referenzzinssätzen bzw. -wechselkursen – die Methode für 

die Berechnung der tatsächlichen Zinsen sowie den maßgeblichen Stichtag und 

den maßgeblichen Index oder die maßgebliche Grundlage für die Bestimmung 

des Referenzzinssatzes bzw. –wechselkurses; 

c) soweit vereinbart, die unmittelbare Anwendung von Änderungen des 

Referenzzinssatzes bzw. -wechselkurses und die Informationspflichten in 

Bezug auf diese Änderungen gemäß Artikel 54 Absatz 2; 

(4) über die Kommunikation: 

a) gegebenenfalls die Kommunikationsmittel, die zwischen den Parteien für die 

Übermittlung von Informationen und Anzeigen nach Maßgabe dieser 

Richtlinie vereinbart werden, einschließlich der technischen Anforderungen an 

die Ausstattung und die Software des Zahlungsdienstnutzers; 
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b) Angaben dazu, wie und wie oft die nach dieser Richtlinie geforderten 

Informationen mitzuteilen oder zugänglich zu machen sind; 

c) die Sprache oder Sprachen, in der bzw. denen der Rahmenvertrag geschlossen 

wird und in der bzw. denen die Kommunikation für die Dauer des 

Vertragsverhältnisses erfolgen soll; 

d) ein Hinweis auf das Recht des Zahlungsdienstnutzers, Informationen und die 

Vertragsbedingungen des Rahmenvertrags nach Maßgabe des Artikels 53 zu 

erhalten; 

(5) über Schutz- und Abhilfemaßnahmen: 

a) gegebenenfalls eine Beschreibung der Vorkehrungen, die der 

Zahlungsdienstnutzer für die sichere Aufbewahrung eines 

Zahlungsinstruments zu treffen hat, und wie der Anzeigepflicht gegenüber 

dem Zahlungsdienstleister nach Artikel 69 Absatz 1 Buchstabe b 

nachzukommen ist;▌ 

b) eine Beschreibung des sicheren Verfahrens zur Unterrichtung des 

Zahlungsdienstnutzers durch den Zahlungsdienstleister im Falle vermuteten 

oder tatsächlichen Betrugs oder bei Sicherheitsrisiken; 

c) sofern vereinbart, die Bedingungen, unter denen sich der Zahlungsdienstleister 

das Recht vorbehält, ein Zahlungsinstrument nach Maßgabe des Artikels 68 zu 

sperren; 
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d) Informationen zur Haftung des Zahlers nach Artikel 74 einschließlich 

Angaben zum relevanten Betrag; 

e) Angaben dazu, wie und innerhalb welcher Frist der Zahlungsdienstnutzer dem 

Zahlungsdienstleister nicht autorisierte oder fehlerhaft ausgelöste oder 

ausgeführte Zahlungsvorgänge gemäß Artikel 71 anzeigen muss, sowie 

Informationen über die Haftung des Zahlungsdienstleisters bei nicht 

autorisierten Zahlungsvorgängen gemäß Artikel 73; 

f) Informationen über die Haftung des Zahlungsdienstleisters bei der Auslösung 

oder Ausführung von Zahlungsvorgängen gemäß Artikel 89; 

g) die Bedingungen für Erstattungen nach den Artikeln 76 und 77; 

(6) über Änderungen und Kündigung des Rahmenvertrags: 

a) soweit vereinbart, die Angabe, dass die Zustimmung des 

Zahlungsdienstnutzers zu einer Änderung der Vertragsbedingungen nach 

Artikel 54 als erteilt gilt, außer der Zahlungsdienstnutzer zeigt dem 

Zahlungsdienstleister seine Ablehnung vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt 

des Inkrafttretens der geänderten Bedingungen an; 
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b) die Laufzeit des Rahmenvertrags; 

c) ein Hinweis auf das Recht des Zahlungsdienstnutzers, den Rahmenvertrag zu 

kündigen, sowie auf sonstige kündigungsrelevante Vereinbarungen nach 

Artikel 54 Absatz 1 und Artikel 55; 

(7) über den Rechtsbehelf: 

a) die Vertragsklauseln über das auf den Rahmenvertrag anwendbare Recht 

und/oder die zuständigen Gerichte; 

b) ein Hinweis auf die dem Zahlungsdienstnutzer gemäß den Artikeln 99 bis 102 

offenstehenden außergerichtlichen Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfahren. 

Artikel 53 

Zugänglichkeit der Informationen und der Vertragsbedingungen des Rahmenvertrags 

Der Zahlungsdienstnutzer hat jederzeit während der Vertragslaufzeit Anspruch darauf, auf 

seine Aufforderung hin die Vertragsbedingungen des Rahmenvertrags sowie die in Artikel 52 

genannten Informationen und Vertragsbedingungen in Papierform oder auf einem anderen 

dauerhaften Datenträger zu erhalten. 
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Artikel 54 

Änderungen der Vertragsbedingungen 

(1) Der Zahlungsdienstleister schlägt Änderungen des Rahmenvertrags oder der in 

Artikel 52 genannten Informationen und Vertragsbedingungen in der in Artikel 51 Absatz 1 

vorgesehenen Weise spätestens zwei Monate vor dem geplanten Tag ihrer Anwendung vor. 

Der Zahlungsdienstnutzer kann den Änderungen vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt 

ihres Inkrafttretens entweder zustimmen oder sie ablehnen. 

Sofern gemäß Artikel 52 Nummer 6 Buchstabe a vereinbart, setzt der Zahlungsdienstleister 

den Zahlungsdienstnutzer davon in Kenntnis, dass dessen Zustimmung zu den Änderungen 

als erteilt gilt, wenn er dem Zahlungsdienstleister seine Ablehnung nicht vor dem 

vorgeschlagenen Tag des Inkrafttretens der geänderten Bedingungen angezeigt hat. Der 

Zahlungsdienstleister setzt den Zahlungsdienstnutzer ferner davon in Kenntnis, dass der 

Zahlungsdienstnutzer, wenn er diese Änderungen ablehnt, das Recht hat, den Rahmenvertrag 

jederzeit bis zum Tag der Anwendung der Änderungen kostenlos zu kündigen. 
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(2) Änderungen der Zinssätze oder der Wechselkurse können unmittelbar und ohne 

vorherige Benachrichtigung angewandt werden, sofern dieses Recht im Rahmenvertrag 

vereinbart wurde und die Änderungen der Zinssätze oder Wechselkurse auf den gemäß 

Artikel 52 Nummer 3 Buchstaben b und c vereinbarten Referenzzinssätzen oder -

wechselkursen beruhen. Der Zahlungsdienstnutzer ist so rasch wie möglich in der in 

Artikel 51 Absatz 1 vorgesehenen Weise von jeder Änderung des Zinssatzes zu unterrichten, 

es sei denn, die Parteien haben eine besondere Vereinbarung darüber getroffen, wie oft und 

wie die Informationen mitzuteilen oder zugänglich zu machen sind. Änderungen der 

Zinssätze oder Wechselkurse, die für den Zahlungsdienstnutzer günstiger sind, können jedoch 

ohne Benachrichtigung angewandt werden. 

(3) Die den Zahlungsvorgängen zugrunde gelegten geänderten Zinssätze oder 

Wechselkurse sind neutral anzuwenden und so zu berechnen, dass Zahlungsdienstnutzer nicht 

benachteiligt werden. 

Artikel 55  

Kündigung 

(1) Der Zahlungsdienstnutzer kann den Rahmenvertrag jederzeit kündigen, sofern die 

Parteien nicht eine Kündigungsfrist vereinbart haben. Die Kündigungsfrist darf einen Monat 

nicht überschreiten. 

(2) Die Kündigung des Rahmenvertrags ▌muss für den Zahlungsdienstnutzer kostenlos 

sein, es sei denn, der Vertrag war weniger als sechs Monate in Kraft. Sofern Entgelte für 

▌die Kündigung des Rahmenvertrags anfallen, müssen sie angemessen und an den Kosten 

ausgerichtet sein. 
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(3) Sofern im Rahmenvertrag vereinbart, kann der Zahlungsdienstleister einen auf 

unbestimmte Zeit geschlossenen Rahmenvertrag unter Einhaltung einer Zweimonatsfrist nach 

Maßgabe des Artikels 51 Absatz 1 kündigen. 

(4) Regelmäßig erhobene Zahlungsdienstentgelte sind nur anteilmäßig bis zur Kündigung 

des Vertrags durch den Zahlungsdienstnutzer zu entrichten. Im Voraus gezahlte Entgelte sind 

anteilmäßig zu erstatten. 

(5) Dieser Artikel berührt nicht die Rechts- und Verwaltungsvorschriften der 

Mitgliedstaaten über das Recht der Parteien, den Rahmenvertrag für aufgehoben oder nichtig 

zu erklären. 

(6) Die Mitgliedstaaten können Vorschriften erlassen, die für Zahlungsdienstnutzer 

vorteilhafter sind. 

Artikel 56  

Information vor Ausführung einzelner Zahlungsvorgänge 

Im Fall eines einzelnen Zahlungsvorgangs innerhalb eines Rahmenvertrags, der durch den 

Zahler ausgelöst wurde, teilt der Zahlungsdienstleister auf Verlangen des Zahlers für diesen 

bestimmten Zahlungsvorgang genaue Informationen über alles Folgende mit: 

a) die maximale Ausführungsfrist; 

b) die dem Zahler in Rechnung gestellten Entgelte;  

c) gegebenenfalls eine Aufschlüsselung der Beträge aller Entgelte. 
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Artikel 57  

Informationen an den Zahler bei einzelnen Zahlungsvorgängen 

(1) Nach Belastung des Kontos des Zahlers mit dem Betrag eines einzelnen 

Zahlungsvorgangs oder – falls der Zahler kein Zahlungskonto verwendet – nach Eingang des 

Zahlungsauftrags teilt der Zahlungsdienstleister des Zahlers dem Zahler unverzüglich und 

nach Maßgabe des Artikels 51 Absatz 1 alle nachstehenden Informationen mit: 

a) eine Referenz, die dem Zahler die Identifizierung des betreffenden 

Zahlungsvorgangs ermöglicht, sowie gegebenenfalls Angaben zum 

Zahlungsempfänger; 

b) den Betrag des Zahlungsvorgangs, in der Währung, in der das Zahlungskonto 

des Zahlers belastet wird, oder in der Währung, die im Zahlungsauftrag 

verwendet wird; 

c) die für den Zahlungsvorgang zu entrichtenden Entgelte und gegebenenfalls 

eine Aufschlüsselung der Beträge dieser Entgelte oder die vom Zahler zu 

entrichtenden Zinsen; 

d) gegebenenfalls den Wechselkurs, den der Zahlungsdienstleister des Zahlers 

dem Zahlungsvorgang zugrunde gelegt hat, und den Betrag des 

Zahlungsvorgangs nach dieser Währungsumrechnung; 

e) das Wertstellungsdatum der Belastung oder das Datum des Eingangs des 

Zahlungsauftrags. 
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(2) Der Rahmenvertrag enthält eine Klausel, der zufolge der Zahler verlangen kann, 

dass die Informationen nach Absatz 1 ▌mindestens einmal monatlich kostenlos und nach 

einem vereinbarten Verfahren so mitgeteilt  oder zugänglich gemacht werden, dass der Zahler 

die Informationen unverändert aufbewahren und reproduzieren kann. 

(3) Die Mitgliedstaaten können Zahlungsdienstleistern jedoch vorschreiben, dass die 

Informationen in Papierform oder auf einem anderen dauerhaften Datenträger mindestens 

einmal monatlich kostenlos mitgeteilt werden. 

Artikel 58  

Informationen an den Zahlungsempfänger bei einzelnen Zahlungsvorgängen 

(1) Nach Ausführung eines einzelnen Zahlungsvorgangs teilt der Zahlungsdienstleister 

des Zahlungsempfängers dem Zahlungsempfänger unverzüglich alle nachstehenden Angaben 

nach Maßgabe des Artikels 51 Absatz 1 alle folgenden Informationen mit: 

a) eine Referenz, die dem Zahlungsempfänger die Identifizierung des 

Zahlungsvorgangs und ▌ des Zahlers ermöglicht, sowie alle weiteren mit dem 

Zahlungsvorgang übermittelten Angaben; 

b) den Betrag des Zahlungsvorgangs, in der Währung, in der der Betrag dem 

Zahlungskonto des Zahlungsempfängers gutgeschrieben wird; 
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c) die für den Zahlungsvorgang zu entrichtenden Entgelte und gegebenenfalls 

eine Aufschlüsselung dieser Entgelte oder die vom Zahlungsempfänger zu 

entrichtenden Zinsen; 

d) gegebenenfalls den Wechselkurs, den der Zahlungsdienstleister des 

Zahlungsempfängers dem Zahlungsvorgang zugrunde gelegt hat, und den 

Betrag des Zahlungsvorgangsvor dieser Währungsumrechnung; 

e) das Wertstellungsdatum der Gutschrift. 

(2) Der Rahmenvertrag kann eine Klausel enthalten, wonach die Informationen nach 

Absatz 1 mindestens einmal monatlich und nach einem vereinbarten Verfahren so mitgeteilt 

oder zugänglich gemacht werden, dass der Zahlungsempfänger die Informationen 

unverändert aufbewahren und reproduzieren kann. 

(3) Die Mitgliedstaaten können Zahlungsdienstleistern jedoch vorschreiben, dass die 

Informationen in Papierform oder auf einem anderen dauerhaften Datenträger mindestens 

einmal monatlich kostenlos mitgeteilt werden. 

KAPITEL 4  

Gemeinsame Bestimmungen 

Artikel 59  

Währung und Währungsumrechnung 

(1) Die Zahlungen erfolgen in der zwischen den Parteien vereinbarten Währung. 
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(2) Wird vor Auslösung eines Zahlungsvorgangs eine Währungsumrechnung angeboten, 

und zwar an einem Geldautomaten, an der Verkaufsstelle oder vom Zahlungsempfänger, so 

muss der Anbieter dieser Währungsumrechnung dem Zahler alle damit verbundenen Entgelte 

sowie den der Währungsumrechnung zugrunde gelegten Wechselkurs offen legen. 

Der Zahler muss der auf dieser Grundlage angebotenen Währungsumrechnung zustimmen. 

Artikel 60  

Informationen über zusätzliche Entgelte oder Ermäßigungen 

(1) Verlangt der Zahlungsempfänger für die Nutzung eines bestimmten 

Zahlungsinstruments ein Entgelt oder bietet er eine Ermäßigung an, so teilt er das dem Zahler 

vor Auslösung des Zahlungsvorgangs mit. 

(2) Verlangt der Zahlungsdienstleister oder eine andere, an dem Zahlungsvorgang 

beteiligte Partei für die Nutzung eines bestimmten Zahlungsinstruments ein Entgelt, so teilt 

der Zahlungsdienstleister oder die andere Partei das dem Zahlungsdienstnutzer vor der 

Auslösung des Zahlungsvorgangs mit. 

(3) Der Zahler ist nur dann zur Zahlung der Entgelte nach den Absätzen 1 und 2 

verpflichtet, wenn deren volle Höhe vor der Auslösung des Zahlungsvorgangs bekannt 

gemacht wurde. 
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TITEL IV 

RECHTE UND PFLICHTEN BEI DER ERBRINGUNG UND 

NUTZUNG VON ZAHLUNGSDIENSTEN 

KAPITEL 1  

Gemeinsame Bestimmungen 

Artikel 61 

Anwendungsbereich 

(1) Handelt es sich bei dem Zahlungsdienstnutzer nicht um einen Verbraucher, können 

der Zahlungsdienstnutzer und der Zahlungsdienstleister vereinbaren, dass Artikel 62 Absatz 

1, Artikel 64 Absatz 3 sowie die Artikel 72, 74, 76, 77, 80 und 90 ganz oder teilweise nicht 

angewandt werden. Der Zahlungsdienstnutzer und der Zahlungsdienstleister können auch 

andere als die in Artikel 71 vorgesehenen Fristen vereinbaren. 

(2) Die Mitgliedstaaten können vorsehen, dass Artikel 102 keine Anwendung findet, 

wenn es sich bei dem Zahlungsdienstnutzer nicht um einen Verbraucher handelt. 

(3) Die Mitgliedstaaten können vorsehen, dass die Bestimmungen dieses Titels auf 

Kleinstunternehmen in gleicher Weise angewandt werden wie auf Verbraucher. 
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(4) Diese Richtlinie berührt nicht die Richtlinie 2008/48/EG, anderes einschlägiges 

Unionsrecht oder mit dem Unionsrecht vereinbare nationale Maßnahmen im Zusammenhang 

mit den durch die vorliegende Richtlinie nicht harmonisierten Bedingungen für die 

Gewährung von Krediten an Verbraucher. 

Artikel 62  

Entgelte 

(1) Der Zahlungsdienstleister darf dem Zahlungsdienstnutzer für die Erfüllung seiner 

Informationspflichten oder für Berichtigungs- und Schutzmaßnahmen  nach diesem Titel nur 

dann Entgelte in Rechnung stellen, wenn das in Artikel 79 Absatz 1, Artikel 80 Absatz 5 und 

Artikel 88 Absatz 2 ausdrücklich vorgesehen ist. Diese Entgelte müssen zwischen dem 

Zahlungsdienstnutzer und dem Zahlungsdienstleister vereinbart werden; sie müssen 

angemessen und an den tatsächlichen Kosten des Zahlungsdienstleisters ausgerichtet sein. 

(2) ▌Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass bei Zahlungsvorgängen innerhalb der 

Union, bei denen sowohl der Zahlungsdienstleister des Zahlers als auch der des 

Zahlungsempfängers in der Union ansässig ist oder – falls nur ein einziger 

Zahlungsdienstleister an dem Zahlungsvorgang beteiligt ist – dieser in der Union ansässig 

ist, Zahlungsempfänger und Zahler die von ihrem jeweiligen Zahlungsdienstleister erhobenen 

Entgelte tragen. 

(3) Der Zahlungsdienstleister darf dem Zahlungsempfänger nicht verwehren, vom Zahler 

für die Nutzung eines bestimmten Zahlungsinstruments ein Entgelt zu verlangen, ihm eine 

Ermäßigung anzubieten oder ihm anderweitig einen Anreiz zur Nutzung dieses Instruments 

zu geben. Entgelte dürfen ▌nicht höher sein als die direkten   Kosten, die dem 

Zahlungsempfänger für die Nutzung des betreffenden Zahlungsinstruments entstehen. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2008/48/EG;Year:2008;Nr:48&comp=
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(4) Die Mitgliedstaaten stellen in jedem Fall sicher, dass der Zahlungsempfänger keine 

Entgelte für die Nutzung von Zahlungsinstrumenten verlangt, für die mit Kapitel II der 

Verordnung (EU) Nr. 2015/751 Interbankenentgelte festgelegt geregelt werden, und für die 

Zahlungsdienstleistungen, auf die die Verordnung (EU) Nr. 260/2012 anwendbar ist. 

(5) Die Mitgliedstaaten können dem Zahlungsempfänger die Erhebung von Entgelten 

untersagen oder dieses Recht begrenzen; dabei tragen sie der Notwendigkeit Rechnung, 

den Wettbewerb und die Nutzung effizienter Zahlungsinstrumente zu fördern. 

Artikel 63  

Ausnahmeregelung für Kleinbetragszahlungsinstrumente und E-Geld 

(1) Im Falle von Zahlungsinstrumenten, die gemäß dem Rahmenvertrag nur einzelne 

Zahlungsvorgänge bis höchstens 30 EUR betreffen oder die entweder eine 

Ausgabenobergrenze von 150 EUR haben oder Geldbeträge speichern, die zu keiner Zeit 

150 EUR übersteigen, können die Zahlungsdienstleister mit ihren Zahlungsdienstnutzern 

vereinbaren, dass 

a) Artikel 69 Absatz 1 Buchstabe b, Artikel 70 Absatz 1 Buchstaben c und d 

sowie Artikel 74 Absatz 2 keine Anwendung finden, wenn das 

Zahlungsinstrument nicht gesperrt werden oder eine weitere Nutzung nicht 

verhindert werden kann; 

b) die Artikel 72 und 73 sowie Artikel 74 Absätze 1 und 3 keine Anwendung 

finden, wenn das Zahlungsinstrument anonym genutzt wird oder der 

Zahlungsdienstleister aus anderen Gründen, die dem Zahlungsinstrument 

immanent sind, nicht nachweisen kann, dass ein Zahlungsvorgang autorisiert 

war; 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2015/75;Nr:2015;Year:75&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=VER&code2=&gruppen=Link:260/2012;Nr:260;Year:2012&comp=
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c) abweichend von Artikel 79 Absatz 1 der Zahlungsdienstleister nicht 

verpflichtet  ist, den Zahlungsdienstnutzer von einer Ablehnung des 

Zahlungsauftrags zu unterrichten, wenn die Nichtausführung aus dem 

Zusammenhang hervorgeht; 

d) abweichend von Artikel 80 der Zahler den Zahlungsauftrag nach dessen 

Übermittlung bzw. nachdem er dem Zahlungsempfänger seine Zustimmung 

zum Zahlungsauftrag erteilt hat, nicht widerrufen kann; 

e) abweichend von den Artikeln 83 und 84 andere Ausführungsfristen gelten. 

(2) Für innerstaatliche Zahlungsvorgänge können die Mitgliedstaaten oder ihre 

zuständigen Behörden die in Absatz 1 genannten Beträge verringern oder verdoppeln. Für 

Zahlungsinstrumente auf Guthabenbasis können diese Beträge auf bis zu 500 EUR erhöht 

werden. 

(3) Die Artikel 73 und 74 gelten auch für E-Geld im Sinne des Artikels 2 Nummer 2 der 

Richtlinie 2009/110/EG, außer in dem Fall, in dem der Zahlungsdienstleister des Zahlers 

nicht die Möglichkeit hat, das Zahlungskonto, auf dem das E-Geld gespeichert ist, oder das 

Zahlungsinstrument zu sperren. Die Mitgliedstaaten können diese Ausnahmeregelung auf 

Zahlungskonten, auf denen das E-Geld gespeichert ist, oder auf Zahlungsinstrumente mit 

einem gewissen Wert beschränken. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/110/EG;Year:2009;Nr:110&comp=
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KAPITEL 2  

Autorisierung von Zahlungsvorgängen 

Artikel 64  

Zustimmung und Widerruf der Zustimmung 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass ein Zahlungsvorgang nur dann als autorisiert 

gilt, wenn der Zahler der Ausführung des Zahlungsvorgangs zugestimmt hat. Der Zahler kann 

einen Zahlungsvorgang entweder vor oder — sofern zwischen dem Zahler und dem 

Zahlungsdienstleister so vereinbart — nach der Ausführung autorisieren. 

(2) Die Zustimmung zur Ausführung eines Zahlungsvorgangs oder mehrerer 

Zahlungsvorgänge wird in der zwischen dem Zahler und dem Zahlungsdienstleister 

vereinbarten Form erteilt. Die Zustimmung ▌zur Ausführung eines Zahlungsvorgangs kann 

auch über den Zahlungsempfänger oder den Zahlungsauslösedienstleister erteilt werden. 

Fehlt diese Zustimmung, gilt der Zahlungsvorgang als nicht autorisiert. 

(3) Die Zustimmung kann vom Zahler jederzeit widerrufen werden, jedoch nur bis zu 

dem Zeitpunkt, an dem nach Artikel 80 die Unwiderruflichkeit eintritt. Auch die Zustimmung 

zur Ausführung mehrerer Zahlungsvorgänge kann widerrufen werden; in diesem Fall gilt 

jeder nachfolgende Zahlungsvorgang als nicht autorisiert. 
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(4) Das Verfahren für die Erteilung der Zustimmung wird zwischen dem Zahler und 

dem(den) betroffenen Zahlungsdienstleister(n) vereinbart. 

Artikel 65 

Bestätigung der Verfügbarkeit eines Geldbetrags 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass ein kontoführender Zahlungsdienstleister 

auf Ersuchen eines Zahlungsdienstleisters, der kartengebundene Zahlungsinstrumente 

ausgibt, unverzüglich bestätigt, ob ein für die Ausführung eines kartengebundenen 

Zahlungsvorgangs erforderlicher Betrag auf dem Zahlungskonto des Zahlers verfügbar 

ist, sofern alle nachfolgenden Voraussetzungen erfüllt sind: 

a) das Zahlungskonto des Zahlers ist zum Zeitpunkt des Ersuchens online 

zugänglich; 

b) der Zahler hat dem kontoführenden Zahlungsdienstleister seine 

ausdrückliche Zustimmung erteilt, den Ersuchen eines bestimmten 

Zahlungsdienstleisters um Bestätigung der Verfügbarkeit des Betrags, der 

einem bestimmten kartengebundenen Zahlungsvorgang entspricht, auf dem 

Zahlungskonto des Zahlers nachzukommen; 

c) die Zustimmung nach Buchstabe b ist erteilt worden, bevor das erste 

Ersuchen um Bestätigung ergeht.  
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(2) Der Zahlungsdienstleister kann um die Bestätigung nach Absatz 1 ersuchen, wenn 

alle nachfolgenden Voraussetzungen erfüllt sind: 

a) der Zahler hat dem Zahlungsdienstleister seine ausdrückliche Zustimmung 

erteilt, um die Bestätigung nach Absatz 1 zu ersuchen; 

b) der Zahler hat den kartengebundenen Zahlungsvorgang für den 

betreffenden Betrag unter Verwendung eines vom Zahlungsdienstleister 

ausgegebenen kartengebundenen Zahlungsinstruments ausgelöst; 

c) der Zahlungsdienstleister authentifiziert sich gegenüber dem 

kontoführenden Zahlungsdienstleister vor jedem einzelnen  Ersuchen um 

Bestätigung und kommuniziert mit dem kontoführenden 

Zahlungsdienstleister gemäß Artikel 98 Absatz 1 Buchstabe d auf sichere 

Weise. 

(3) Die Bestätigung nach Absatz 1 besteht im Einklang mit der Richtlinie 95/46/EG 

ausschließlich aus „Ja“ oder „Nein“, nicht jedoch in der Mitteilung des Kontostands. 

Diese Antwort darf nicht gespeichert oder für andere Zwecke als für die Ausführung des 

kartengebundenen Zahlungsvorgangs verwendet werden. 

(4) Die Bestätigung nach Absatz 1 gestattet dem kontoführenden Zahlungsdienstleister 

nicht, einen Geldbetrag auf dem Zahlungskonto des Zahlers zu blockieren. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:95/46/EG;Year:95;Nr:46&comp=
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(5) Der Zahler kann den kontoführenden Zahlungsdienstleister ersuchen, ihm die 

Identifizierungsdaten des Zahlungsdienstleisters und die erteilte Antwort mitzuteilen. 

(6) Dieser Artikel gilt nicht für Zahlungsvorgänge, die durch kartengebundene 

Zahlungsinstrumente ausgelöst wurden, auf denen E-Geld im Sinne der Richtlinie 

2009/110/EG gespeichert ist. 

Artikel 66 

Vorschriften für den Zugang zum Zahlungskonto im Fall von Zahlungsauslösediensten 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass ein Zahler das Recht hat, die in Anhang I 

Nummer 7 genannten Zahlungsdienste ▌über einen ▌Zahlungsauslösedienstleister zu nutzen. 

Das Recht, einen Zahlungsauslösedienstleister zu nutzen, besteht nicht, wenn das 

Zahlungskonto nicht online zugänglich ist. 

(2) Erteilt der Zahler seine ausdrückliche Zustimmung zur Ausführung einer Zahlung 

gemäß Artikel 64, so nimmt der kontoführende Zahlungsdienstleister die Handlungen 

gemäß Absatz 4 des vorliegenden Artikels vor, um das Recht des Zahlers, den 

Zahlungsauslösedienst zu nutzen, zu gewährleisten. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/110/EG;Year:2009;Nr:110&comp=
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(3) Der Zahlungsauslösedienstleister: 

a) darf zu keiner Zeit Geldbeträge des Zahlers im Zusammenhang mit der 

Bereitstellung des Zahlungsauslösedienstes halten; 

b) muss sicherstellen, dass die personalisierten Sicherheitsmerkmale des 

Zahlungsdienstnutzers keiner anderen Partei als dem Nutzer und dem 

Emittenten der personalisierten Sicherheitsmerkmale zugänglich sind und 

dass sie vom Zahlungsauslösedienstleister über sichere und effiziente 

Kanäle übermittelt werden; 

c) muss sicherstellen, dass alle anderen Informationen über den 

Zahlungsdienstnutzer, die er bei der Bereitstellung von 

Zahlungsauslösediensten erlangt hat, nur dem Zahlungsempfänger und nur 

mit ausdrücklicher Zustimmung des Zahlungsdienstnutzers mitgeteilt 

werden; 

d) muss sich gemäß Artikel 98 Absatz 1 Buchstabe d gegenüber dem 

kontoführenden Zahlungsdienstleister des Zahlers jedes Mal, wenn eine 

Zahlung ausgelöst wird, identifizieren und mit dem kontoführenden 

Zahlungsdienstleister, dem Zahler und dem Zahlungsempfänger auf sichere 

Weise kommunizieren; 

e) darf keine sensiblen Zahlungsdaten des Zahlungsdienstnutzers speichern; 
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f) darf vom Zahlungsdienstnutzer keine anderen als die für das Erbringen des 

Zahlungsauslösedienstes erforderlichen Daten verlangen;  

g) darf Daten nicht für andere Zwecke als für das Erbringen des vom Zahler 

ausdrücklich geforderten Zahlungsauslösedienstes verwenden, darauf 

zugreifen und speichern; 

h) darf den Betrag, den Zahlungsempfänger oder ein anderes Merkmal des 

Zahlungsvorgangs nicht ändern. 

(4) Der kontoführende Zahlungsdienstleister muss 

a) gemäß Artikel 98 Absatz 1 Buchstabe d mit Zahlungsauslösedienstleistern 

auf sichere Weise kommunizieren; 

b) unmittelbar nach Eingang des Zahlungsauftrags von einem 

Zahlungsauslösedienstleister diesem alle Informationen über die Auslösung 

des Zahlungsvorgangs und alle ihm selbst zugänglichen Informationen 

hinsichtlich der Ausführung des Zahlungsvorgangs mitteilen oder 

zugänglich machen; 
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c) Zahlungsaufträge, die über die Dienste eines Zahlungsauslösedienstleisters 

übermittelt werden, insbesondere in Bezug auf zeitliche Abwicklung, 

Prioritäten oder Entgelte, in derselben Weise behandeln wie 

Zahlungsaufträge, die der Zahler direkt übermittelt hat, es sei denn, es 

liegen objektive Gründe für eine Andersbehandlung vor. 

(5) Das Erbringen von Zahlungsauslösediensten ist nicht vom Bestehen einer 

vertraglichen Beziehung zu diesem Zweck zwischen den Zahlungsauslösedienstleistern 

und den kontoführenden Zahlungsdienstleistern abhängig. 

Artikel 67 

Vorschriften für den Zugang zu Zahlungskontoinformationen und deren Nutzung im Fall 

von Kontoinformationsdiensten 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass ein Zahlungsdienstnutzer das Recht hat, 

Dienste, die den Zugang zu Zahlungskontoinformationen gemäß Anhang I Nummer 8 

ermöglichen, zu nutzen. Dieses Recht besteht nicht, wenn das Zahlungskonto nicht online 

zugänglich ist.  

(2) Der Kontoinformationsdienstleister: 

a) darf die Dienstleistungen nur mit der ausdrücklichen Zustimmung des 

Zahlungsdienstnutzers erbringen; 
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b) muss sicherstellen, dass die personalisierten Sicherheitsmerkmale des 

Zahlungsdienstnutzers keiner anderen Partei als dem Nutzer und dem 

Emittenten der personalisierten Sicherheitsmerkmale zugänglich sind und 

dass die Übermittlung durch den Kontoinformationsdienstleister über 

sichere und effiziente Kanäle erfolgt; 

c) muss sich gemäß Artikel 98Absatz 1 Buchstabe d gegenüber dem (den) 

kontoführenden Zahlungsdienstleister(n) des Zahlungsdienstnutzers bei 

jedem Kommunikationsvorgang identifizieren und mit dem (den) 

kontoführenden Zahlungsdienstleister(n) und dem Zahlungsdienstnutzer 

auf sichere Weise kommunizieren; 

d) darf nur auf Informationen von bezeichneten Zahlungskonten und damit in 

Zusammenhang stehenden Zahlungsvorgängen zugreifen; 

e) darf keine sensiblen Zahlungsdaten anfordern, die mit den Zahlungskonten 

in Zusammenhang stehen; 

f) darf im Einklang mit den Datenschutzvorschriften Daten nicht für andere 

Zwecke als für den vom Zahlungsdienstnutzer ausdrücklich geforderten 

Kontoinformationsdienst verwenden, darauf zugreifen oder speichern. 
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(3) Der kontoführende Zahlungsdienstleister muss in Bezug auf Zahlungskonten 

a) gemäß Artikel 98 Absatz 1 Buchstabe d mit den 

Zahlungsauslösedienstleistern auf sichere Weise kommunizieren und 

b) Datenanfragen, die über die Dienste eines Kontoinformationsdienstleisters 

übermittelt werden, ohne Diskriminierung behandeln, es sei denn, es liegen 

objektive Gründe für eine Andersbehandlung vor. 

(4) Das Erbringen von Kontoinformationsdiensten ist nicht vom Bestehen einer 

vertraglichen Beziehung zu diesem Zweck zwischen den Kontoinformationsdienstleistern 

und den kontoführenden Zahlungsdienstleistern abhängig. 

▌ 

Artikel 68 

Begrenzung der Nutzung des Zahlungsinstruments 

und des Zugangs von Zahlungsdienstleistern zu Zahlungskonten 

(1) Wenn eine Zustimmung mittels eines bestimmten Zahlungsinstruments erteilt wird, 

können der Zahler und sein Zahlungsdienstleister Ausgabenobergrenzen für 

Zahlungsvorgänge, die durch dieses Zahlungsinstrument ausgeführt werden, vereinbaren. 
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(2) Bei einer entsprechenden Vereinbarung im Rahmenvertrag kann der 

Zahlungsdienstleister sich das Recht vorbehalten, ein Zahlungsinstrument zu sperren, wenn 

objektive Gründe im Zusammenhang mit der Sicherheit des Zahlungsinstruments es 

rechtfertigen, der Verdacht einer nicht autorisierten oder betrügerischen Nutzung des 

Zahlungsinstruments besteht oder im Fall eines Zahlungsinstruments mit einer Kreditlinie ein 

beträchtlich erhöhtes Risiko besteht, dass der Zahler seiner Zahlungspflicht nicht 

nachkommen kann. 

(3) In diesen Fällen unterrichtet der Zahlungsdienstleister den Zahler möglichst vor, 

spätestens jedoch unverzüglich nach der Sperrung des Zahlungsinstruments in einer 

vereinbarten Form von der Sperrung und den Gründen hierfür, es sei denn, das würde 

objektiv gerechtfertigten Sicherheitserwägungen zuwiderlaufen oder gegen sonstiges 

einschlägiges Recht der Union oder der Mitgliedstaaten verstoßen. 

(4) Der Zahlungsdienstleister hebt die Sperrung des Zahlungsinstruments auf oder 

ersetzt es durch ein neues Zahlungsinstrument, wenn die Gründe für die Sperrung nicht mehr 

gegeben sind. 
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(5) Ein kontoführender Zahlungsdienstleister kann einem 

Kontoinformationsdienstleister oder einem Zahlungsauslösedienstleister den Zugang zu 

einem Zahlungskonto verweigern, wenn objektive und gebührend nachgewiesene Gründe 

im Zusammenhang mit einem nicht autorisierten oder betrügerischen Zugang des 

Kontoinformationsdienstleisters oder des Zahlungsauslösedienstleisters zum 

Zahlungskonto, einschließlich der nicht autorisierten oder betrügerischen Auslösung eines 

Zahlungsvorgangs, es rechtfertigen. In diesen Fällen unterrichtet der kontoführende 

Zahlungsdienstleister den Zahler in einer vereinbarten Form über die Verweigerung des 

Zugangs und die Gründe hierfür. Diese Information wird dem Zahler möglichst vor, 

spätestens jedoch unverzüglich nach der Verweigerung des Zugangs zum Zahlungskonto 

gegeben, es sei denn, das würde objektiv begründeten Sicherheitserwägungen 

zuwiderlaufen oder gegen sonstiges einschlägiges Recht der Union oder der 

Mitgliedstaaten verstoßen. 

Der kontoführende Zahlungsdienstleister gewährt Zugang zu dem Zahlungskonto, sobald 

die Gründe für die Verweigerung des Zugangs nicht mehr bestehen. 

(6) In den Fällen nach Absatz 5 meldet der kontoführende Zahlungsdienstleister der 

zuständigen Behörde unverzüglich den Vorfall im Zusammenhang mit dem 

Kontoinformationsdienstleister oder dem Zahlungsauslösedienstleister. Die gemeldeten 

Informationen umfassen die einschlägigen Einzelheiten des Vorfalls und die Gründe für 

das Tätigwerden. Die zuständige Behörde bewertet den Fall und ergreift 

erforderlichenfalls geeignete Maßnahmen. 
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Artikel 69 

Pflichten des Zahlungsdienstnutzers in Bezug auf Zahlungsinstrumente 

und personalisierte Sicherheitsmerkmale 

(1) Der zur Nutzung eines Zahlungsinstruments berechtigte Zahlungsdienstnutzer  

a) hält bei der Nutzung des Zahlungsinstruments die ▌Bedingungen für dessen 

Ausgabe und Nutzung ein, die objektiv, nichtdiskriminierend und 

verhältnismäßig sein müssen;  

b) zeigt dem Zahlungsdienstleister oder der von diesem benannten Stelle den 

Verlust, den Diebstahl, die missbräuchliche Verwendung oder die nicht 

autorisierte Nutzung des Zahlungsinstruments unverzüglich an, sobald er 

davon Kenntnis erhält. 

(2) Für die Zwecke des Absatzes 1 Buchstabe a trifft der Zahlungsdienstnutzer 

unmittelbar nach Erhalt eines Zahlungsinstruments alle zumutbaren Vorkehrungen, um seine 

personalisierten Sicherheitsmerkmale  vor unbefugtem Zugriff zu schützen. 
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Artikel 70 

Pflichten des Zahlungsdienstleisters in Bezug auf Zahlungsinstrumente 

(1) Der Zahlungsdienstleister, der ein Zahlungsinstrument ausgibt: 

a) muss unbeschadet der Pflichten des Zahlungsdienstnutzers nach Artikel 69 

sicherstellen, dass die personalisierten Sicherheitsmerkmale keiner anderen 

Person als dem zur Nutzung des Zahlungsinstruments berechtigten 

Zahlungsdienstnutzer zugänglich sind; 

b) darf dem Zahlungsdienstnutzer nicht unaufgefordert ein Zahlungsinstrument 

zusenden, es sei denn, ein bereits an den Zahlungsdienstnutzer ausgegebenes 

Zahlungsinstrument muss ersetzt werden; 

c) muss sicherstellen, dass der Zahlungsdienstnutzer durch geeignete Mittel 

jederzeit die Möglichkeit hat, eine Anzeige gemäß Artikel 69Absatz 1 

Buchstabe b vorzunehmen oder die Aufhebung der Sperrung des 

Zahlungsinstruments gemäß Artikel 68 Absatz 4 zu verlangen; er stellt dem 

Zahlungsdienstnutzer auf Verlangen die Mittel zur Verfügung, mit denen 

dieser bis zu 18 Monate nach der Anzeige nachweisen kann, dass der 

Zahlungsdienstnutzer seiner Anzeigepflicht nachgekommen ist; 
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d) bietet dem Zahlungsdienstnutzer die Möglichkeit, eine Anzeige gemäß Artikel 

69 Absatz 1 Buchstabe b kostenlos vorzunehmen, und darf allenfalls , 

ausschließlich die direkt mit dem Zahlungsinstrument verbundenen 

Ersatzkosten anrechnen; 

e) muss jede Nutzung des Zahlungsinstruments verhindern, sobald eine Anzeige 

nach Artikel 69 Absatz 1 Buchstabe b erfolgt ist. 

(2) Der Zahlungsdienstleister trägt das Risiko der Versendung eines 

Zahlungsinstruments oder personalisierter Sicherheitsmerkmale des Zahlungsinstruments an 

den Zahlungsdienstnutzer. 

Artikel 71 

Anzeige und Korrektur nicht autorisierter oder fehlerhaft ausgeführter Zahlungsvorgänge 

(1) Der Zahlungsdienstnutzer kann nur dann eine Korrektur eines nicht autorisierten 

oder fehlerhaft ausgeführten Zahlungsvorgangs durch den ▌Zahlungsdienstleister erwirken, 

wenn der Zahlungsdienstnutzer unverzüglich nach Feststellung eines solchen 

Zahlungsvorgangs, der zur Entstehung eines Anspruchs – einschließlich eines solchen nach 

Artikel 80 – geführt hat, jedoch spätestens 13 Monate nach dem Tag der Belastung seinen 

Zahlungsdienstleister hiervon unterrichtet.  

Die in Unterabsatz 1 festgelegten Fristen gelten nicht, wenn  der Zahlungsdienstleister die 

Angaben nach Titel III zu dem betreffenden Zahlungsvorgang nicht mitgeteilt oder nicht 

zugänglich gemacht hat. 
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(2) Ist ein ▌Zahlungsauslösedienstleister beteiligt, ▌erwirkt der Zahlungsdienstnutzer 

unbeschadet des Artikels 73 Absatz 2 und des Artikels 89 Absatz 1 eine Korrektur von dem 

kontoführenden Zahlungsdienstleister gemäß Absatz 1. 

Artikel 72 

Nachweis der Authentifizierung und Ausführung von Zahlungsvorgängen 

(1) Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass ein Zahlungsdienstleister in dem Fall, dass 

ein Zahlungsdienstnutzer bestreitet, einen ausgeführten Zahlungsvorgang autorisiert zu 

haben, oder geltend macht, dass der Zahlungsvorgang nicht ordnungsgemäß ausgeführt 

wurde, ▌nachweisen muss, dass der Zahlungsvorgang authentifiziert war, ordnungsgemäß 

aufgezeichnet und verbucht und nicht durch eine technische Panne oder einen anderen 

Mangel des von dem Zahlungsdienstleister erbrachten Dienstes beeinträchtigt wurde. 

Wird der Zahlungsvorgang ▌über einen ▌Zahlungsauslösedienstleister ausgelöst, so muss 

der Zahlungsauslösedienstleister nachweisen, dass der Zahlungsvorgang – innerhalb seines 

Zuständigkeitsbereichs – authentifiziert, ordnungsgemäß aufgezeichnet und nicht durch 

eine technische Panne oder einen anderen Mangel im Zusammenhang mit dem von ihm 

verantworteten Zahlungsdienst beeinträchtigt wurde. 
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(2) Bestreitet ein Zahlungsdienstnutzer, einen ausgeführten Zahlungsvorgang autorisiert 

zu haben, so reicht die vom Zahlungsdienstleister, gegebenenfalls einschließlich des 

▌Zahlungsauslösedienstleisters aufgezeichnete Nutzung eines Zahlungsinstruments für sich 

gesehen nicht notwendigerweise aus, um nachzuweisen, dass der Zahler entweder den 

Zahlungsvorgang autorisiert oder aber in betrügerischer Absicht gehandelt oder eine oder 

mehrere seiner Pflichten nach Artikel 69 vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt hat. Der 

Zahlungsdienstleister, gegebenenfalls einschließlich des Zahlungsauslösedienstleisters, 

muss unterstützende Beweismittel vorlegen, um Betrug oder grobe Fahrlässigkeit des 

Zahlungsdienstnutzers nachzuweisen.  

Artikel 73  

Haftung des Zahlungsdienstleisters für nicht autorisierte Zahlungsvorgänge 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen unbeschadet des Artikels 71 sicher, dass im Falle eines 

nicht autorisierten Zahlungsvorgangs der Zahlungsdienstleister des Zahlers diesem ▌den 

Betrag des nicht autorisierten Zahlungsvorgangs unverzüglich, auf jeden Fall spätestens bis 

zum Ende des folgenden Geschäftstags erstattet, nachdem er von dem Zahlungsvorgang 

Kenntnis erhalten hat oder dieser ihm angezeigt wurde, es sei denn, er hat berechtigte 

Gründe für den Verdacht, dass Betrug vorliegt, und teilt der zuständigen nationalen 

Behörde diese Gründe schriftlich mit. Der Zahlungsdienstleister des Zahlers bringt 

gegebenenfalls das belastete Zahlungskonto wieder auf den Stand, auf dem es sich ohne den 

nicht autorisierten Zahlungsvorgang befunden hätte. Dabei wird sichergestellt, dass der 

Betrag auf dem Zahlungskonto des Zahlers spätestens zum Datum der Belastung des Kontos 

wertgestellt wird. 
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(2) Wird der Zahlungsvorgang über einen ▌Zahlungsauslösedienstleister ausgelöst ▌, 

so erstattet der kontoführende Zahlungsdienstleister unverzüglich, auf jeden Fall spätestens 

bis zum Ende des folgenden Geschäftstags den Betrag des nicht autorisierten 

Zahlungsvorgangs und bringt das belastete Zahlungskonto gegebenenfalls wieder auf den 

Stand, auf dem es sich ohne den nicht autorisierten Zahlungsvorgang befunden hätte. ▌ 

Haftet der Zahlungsauslösedienstleister für den nicht autorisierten Zahlungsvorgang, so 

entschädigt er den kontoführenden Zahlungsdienstleister auf dessen Verlangen 

unverzüglich für die infolge der Erstattung an den Zahler erlittenen Verluste oder 

gezahlten Beträge, einschließlich des Betrags des nicht autorisierten Zahlungsvorgangs. 

Im Einklang mit Artikel 72 Absatz 1 muss der Zahlungsauslösedienstleister nachweisen, 

dass der Zahlungsvorgang – innerhalb seines Zuständigkeitsbereichs – authentifiziert, 

ordnungsgemäß aufgezeichnet und nicht durch eine technische Panne oder einen anderen 

Mangel im Zusammenhang mit dem von ihm verantworteten Zahlungsdienst 

beeinträchtigt wurde. 

(3) Eine darüber hinausgehende finanzielle Entschädigung kann nach dem auf den 

Vertrag zwischen dem Zahler und dem Zahlungsdienstleister oder gegebenenfalls auf den 

Vertrag zwischen dem Zahler und dem ▌Zahlungsauslösedienstleister anwendbaren Recht 

festgelegt werden. 
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Artikel 74  

Haftung des Zahlers für nicht autorisierte Zahlungsvorgänge 

(1) Abweichend von Artikel 73 kann der Zahler dazu verpflichtet werden, Schäden, die 

infolge eines nicht autorisierten Zahlungsvorgangs unter Nutzung eines verlorenen oder 

gestohlenen Zahlungsinstruments oder infolge der missbräuchlichen Verwendung eines 

Zahlungsinstruments entstehen, bis höchstens 50 EUR zu tragen.  

Unterabsatz 1 findet keine Anwendung, wenn  

a) der Verlust, der Diebstahl oder die missbräuchliche Verwendung des 

Zahlungsinstruments für den Zahler vor einer Zahlung nicht bemerkbar 

war, es sei denn, der Zahler hat selbst in betrügerischer Absicht gehandelt 

oder  

b) der Verlust durch Handlungen oder Unterlassungen eines Angestellten oder 

eines Agenten, einer Zweigniederlassung eines Zahlungsdienstleisters oder 

einer Stelle, an den bzw. die Tätigkeiten ausgelagert werden, verursacht 

wurde. 

Der Zahler trägt alle Verluste, die in Verbindung mit nicht autorisierten Zahlungsvorgängen 

entstanden sind, wenn er sie in betrügerischer Absicht oder durch vorsätzliche oder grob 

fahrlässige Verletzung einer oder mehrerer der Pflichten nach Artikel 69 herbeigeführt hat. 

In diesen Fällen findet der Höchstbetrag nach Unterabsatz 1 keine Anwendung. ▌ 

Wenn der Zahler weder in betrügerischer Absicht gehandelt hat noch seinen Pflichten 

nach Artikel 69 vorsätzlich nicht nachgekommen ist, können die Mitgliedstaaten die 

Haftung nach dem vorliegenden Absatz einschränken, wobei sie insbesondere der Art der 

personalisierten Sicherheitsmerkmale sowie den besonderen Umständen Rechnung tragen, 

unter denen der Verlust, der Diebstahl oder die missbräuchliche Verwendung des 

Zahlungsinstruments stattgefunden hat. 

(2) Verlangt der Zahlungsdienstleister des Zahlers keine starke 

Kundenauthentifizierung, so trägt der Zahler einen finanziellen Verlust nur, wenn der Zahler 

in betrügerischer Absicht gehandelt hat. Akzeptiert der Zahlungsempfänger oder der 

Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers eine starke Kundenauthentifizierung nicht, 

muss er dem Zahlungsdienstleister des Zahlers den finanziellen Schaden ersetzen. 
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(3) Nach einer Anzeige gemäß Artikel 69 Absatz 1 Buchstabe b trägt der Zahler keine 

finanziellen Folgen der Nutzung des verlorenen, gestohlenen oder missbräuchlich 

verwendeten Zahlungsinstruments, es sei denn, er hat in betrügerischer Absicht gehandelt.  

Stellt der Zahlungsdienstleister nicht nach Artikel 70 Absatz 1 Buchstabe c geeignete Mittel 

bereit, um jederzeit den Verlust, Diebstahl oder die missbräuchliche Verwendung eines 

Zahlungsinstruments anzeigen zu können, so haftet der Zahler nicht für die finanziellen 

Folgen der Nutzung dieses Zahlungsinstruments, es sei denn, er hat in betrügerischer Absicht 

gehandelt. 
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Artikel 75 

Zahlungsvorgänge, bei denen der Betrag nicht im Voraus bekannt ist 

(1) Wird ein Zahlungsvorgang im Zusammenhang mit einem kartengebundenen 

Zahlungsvorgang von dem oder über den Zahlungsempfänger ausgelöst, und ist dabei der 

genaue Betrag zu dem Zeitpunkt, zu dem der Zahler seine Zustimmung zur Ausführung 

des Zahlungsvorgangs erteilt, nicht bekannt, so darf der Zahlungsdienstleister des Zahlers 

einen Geldbetrag auf dem Zahlungskonto des Zahlers nur blockieren, wenn der Zahler der 

genauen Höhe des zu blockierenden Geldbetrags, zugestimmt hat. 

(2) Der Zahlungsdienstleister des Zahlers gibt den Geldbetrag, der gemäß Absatz 1 auf 

dem Zahlungskonto des Zahlers blockiert ist, unverzüglich nach Eingang der Information 

über den genauen Betrag des Zahlungsvorgangs, spätestens jedoch unverzüglich nach 

Eingang des Zahlungsauftrags frei. 

Artikel 76  

Erstattung eines von einem oder über einen Zahlungsempfänger ausgelösten 

Zahlungsvorgangs 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass ein Zahler gegen den Zahlungsdienstleister 

einen Anspruch auf Erstattung eines autorisierten, von einem oder über einen 

Zahlungsempfänger ausgelösten und bereits ausgeführten Zahlungsvorgangs hat, wenn beide 

der folgenden Voraussetzungen erfüllt sind: 

a) Bei der Autorisierung wurde der genaue Betrag des Zahlungsvorgangs nicht 

angegeben, 
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b) der Betrag des Zahlungsvorgangs,  übersteigt den Betrag, den der Zahler 

entsprechend dem bisherigen Ausgabeverhalten, den Bedingungen des 

Rahmenvertrags und den jeweiligen Umständen des Einzelfalls 

vernünftigerweise hätte erwarten können. 

Auf Verlangen des Zahlungsdienstleisters muss der Zahler nachweisen, dass diese 

Bedingungen erfüllt sind. 

Erstattet wird der vollständige Betrag des ausgeführten Zahlungsvorgangs. Der Betrag wird 

auf dem Zahlungskonto des Zahlers spätestens zum Datum der Belastung des Kontos 

wertgestellt. 

Unbeschadet des Absatzes 3 stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass der Zahler bei 

Lastschriften nach Artikel 1 der Verordnung (EU) Nr. 260/2012 zusätzlich zu dem 

Anspruch nach Absatz 1 einen bedingungslosen Anspruch auf Erstattung innerhalb der 

Fristen des Artikels 77 der vorliegenden Richtlinie hat ▌. 

(2) Jedoch darf der Zahler für die Zwecke des Absatzes 1 Unterabsatz 1 Buchstabe b 

keine mit dem Währungsumtausch zusammenhängenden Gründe geltend machen, wenn der 

mit seinem Zahlungsdienstleister nach Maßgabe des Artikels 45 Absatz 1 Buchstabe d und 

des Artikels 52 Absatz 3 Buchstabe b vereinbarte Referenzwechselkurs zugrunde gelegt 

wurde. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=VER&code2=&gruppen=Link:260/2012;Nr:260;Year:2012&comp=
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(3) In einem Rahmenvertrag zwischen dem Zahler und dem Zahlungsdienstleister kann 

vereinbart werden, dass der Zahler keinen Anspruch auf Erstattung hat, wenn 

a) er die Zustimmung zur Ausführung des Zahlungsvorgangs dem 

Zahlungsdienstleister direkt erteilt hat und  

b) ihm gegebenenfalls die Informationen über den anstehenden Zahlungsvorgang 

in einer vereinbarten Form mindestens vier Wochen vor dem Fälligkeitstermin 

vom Zahlungsdienstleister oder vom Zahlungsempfänger mitgeteilt oder 

zugänglich gemacht wurden. 

(4) Für Lastschriften in anderen Währungen als dem Euro können die 

Mitgliedstaaten ihren Zahlungsdienstleistern vorschreiben, im Rahmen ihrer 

Lastschriftverfahren günstigere Erstattungsrechte anzubieten, sofern diese für den Zahler 

vorteilhafter sind. 

Artikel 77  

Verlangen der Erstattung eines von einem oder über einen Zahlungsempfänger 

ausgelösten Zahlungsvorgangs 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass der Zahler die Erstattung eines autorisierten 

und von einem oder über einen Zahlungsempfänger ausgelösten Zahlungsvorgangs nach 

Artikel 76 innerhalb von acht Wochen ab dem Zeitpunkt der Belastung des betreffenden 

Geldbetrags verlangen kann. 
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(2) Der Zahlungsdienstleister erstattet innerhalb von zehn Geschäftstagen nach Erhalt 

eines Erstattungsbegehrens entweder den vollständigen Betrag des Zahlungsvorgangs, oder er 

teilt dem Zahler die Gründe für die Ablehnung der Erstattung unter Angabe der Stellen mit, 

an die sich der Zahler nach den Artikeln 99 bis 102 wenden kann, wenn er diese Begründung 

nicht akzeptiert. 

Das Recht des Zahlungsdienstleisters nach Unterabsatz 1 dieses Absatzes, eine Erstattung 

abzulehnen, erstreckt sich nicht auf den Fall nach Artikel 76 Absatz 1 Unterabsatz 4. 

KAPITEL 3  

Ausführung von Zahlungsvorgängen 

Abschnitt 1  

Zahlungsaufträge und transferierte Beträge 

Artikel 78 

Eingang von Zahlungsaufträgen 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass als Zeitpunkt des Eingangs der Zeitpunkt 

gilt, an dem der Zahlungsauftrag ▌beim Zahlungsdienstleister des Zahlers eingeht. 

Das Konto des Zahlers darf nicht vor dem Eingang des Zahlungsauftrags belastet werden. 

Fällt der Zeitpunkt des Eingangs nicht auf einen Geschäftstag des Zahlungsdienstleisters des 

Zahlers, so gilt der Zahlungsauftrag als am darauf folgenden Geschäftstag eingegangen. Der 

Zahlungsdienstleister kann festlegen, dass Zahlungsaufträge die nach einem bestimmten 

Zeitpunkt nahe dem Ende des Geschäftstages eingehen, als am darauf folgenden Geschäftstag 

eingegangen gelten. 
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(2) Vereinbaren der Zahlungsdienstnutzer, der einen Zahlungsauftrag auslöst, und der 

Zahlungsdienstleister, dass die Ausführung des Zahlungsauftrags zu einem bestimmten Tag 

oder am Ende eines bestimmten Zeitraums oder an dem Tag, an dem der Zahler dem 

Zahlungsdienstleister den Geldbetrag zur Verfügung gestellt hat, beginnen soll, so gilt der 

vereinbarte Termin für die Zwecke des Artikels 83 als Zeitpunkt des Eingangs. Fällt der 

vereinbarte Termin nicht auf einen Geschäftstag des Zahlungsdienstleisters, so gilt der 

eingegangene Zahlungsauftrag als am darauf folgenden Geschäftstag eingegangen. 

Artikel 79  

Ablehnung von Zahlungsaufträgen 

(1) Lehnt der Zahlungsdienstleister es ab, einen Zahlungsauftrag auszuführen oder einen 

Zahlungsvorgang auszulösen, so zeigt er das dem Zahlungsdienstnutzer, sofern möglich 

unter Angabe der Gründe, an und teilt ihm mit, nach welchem Verfahren sachliche Fehler, 

die zur Ablehnung des Auftrags geführt haben, berichtigt werden können, sofern das nicht 

gegen sonstiges einschlägiges Recht der Union oder der Mitgliedstaaten verstößt. 

Der Zahlungsdienstleister hat diese Unterrichtung so rasch wie möglich, auf jeden Fall aber 

innerhalb der Fristen gemäß Artikel 83, vorzunehmen oder in einer vereinbarten Form 

zugänglich zu machen. 

Der Rahmenvertrag kann vorsehen, dass der Zahlungsdienstleister für diese Ablehnung ein 

angemessenes Entgelt in Rechnung stellen darf, sofern die Ablehnung sachlich gerechtfertigt 

ist. 
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(2) Sind alle im Rahmenvertrag des Zahlers festgelegten Bedingungen erfüllt, so darf 

der kontoführende Zahlungsdienstleister des Zahlers die Ausführung eines autorisierten 

Zahlungsauftrages, unabhängig davon, ob der Zahlungsauftrag von einem Zahler, auch durch 

einen Zahlungsauslösedienstleister, oder von einem ▌Zahlungsempfänger oder über diesen 

ausgelöst wurde, nicht ablehnen, sofern das nicht gegen sonstiges einschlägiges Recht der 

Union oder der Mitgliedstaaten verstößt. 

(3) Für die Zwecke der Artikel 83und 89 gilt ein Zahlungsauftrag, dessen Ausführung 

abgelehnt wurde, als nicht eingegangen. 

Artikel 80  

Unwiderruflichkeit eines Zahlungsauftrags 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass der Zahlungsdienstnutzer einen 

Zahlungsauftrag nach dem Eingang beim Zahlungsdienstleister des Zahlers nicht mehr 

widerrufen kann, sofern dieser Artikel nichts anderes vorsieht. 

(2) Wurde der Zahlungsvorgang von einem ▌Zahlungsauslösedienstleister ▌oder vom 

Zahlungsempfänger oder über diesen ausgelöst, darf der Zahler den Zahlungsauftrag nicht 

mehr widerrufen, nachdem er dem ▌Zahlungsauslösedienstleister die Zustimmung zur 

Auslösung des Zahlungsvorgangs erteilt oder dem Zahlungsempfänger die Zustimmung zur 

Ausführung des Zahlungsauftrags erteilt hat. 
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(3) Im Fall einer Lastschrift kann der Zahler den Zahlungsauftrag jedoch unbeschadet 

etwaiger Erstattungsansprüche spätestens bis zum Ende des Geschäftstages vor dem 

vereinbarten Belastungstag widerrufen. 

(4) In dem Fall von Artikel 78 Absatz 2 kann der Zahlungsdienstnutzer einen 

Zahlungsauftrag spätestens bis zum Ende des Geschäftstages vor dem vereinbarten Tag 

widerrufen. 

(5) Nach Ablauf der Fristen der Absätze 1 bis 4 kann der Zahlungsauftrag nur 

widerrufen werden, wenn der Zahlungsdienstnutzer und die betreffenden 

Zahlungsdienstleister es vereinbart haben. In den Fällen der Absätze 2 und 3 ist zudem die 

Zustimmung des Zahlungsempfängers erforderlich. Wenn das im Rahmenvertrag vereinbart 

ist, kann der betreffende Zahlungsdienstleister den Widerruf in Rechnung stellen. 

Artikel 81  

Transferierte und eingegangene Beträge 

(1) Die Mitgliedstaaten verpflichten den/die Zahlungsdienstleister des Zahlers, den/die 

Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers und alle zwischengeschalteten Stellen, den 

Betrag in voller Höhe zu transferieren und keine Entgelte davon abzuziehen. 
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(2) Der Zahlungsempfänger und der Zahlungsdienstleister können jedoch vereinbaren, 

dass der betreffende Zahlungsdienstleister seine Entgelte von dem transferierten Betrag 

abziehen darf, bevor er ihn dem Zahlungsempfänger gutschreibt. In diesem Fall werden der 

vollständige Betrag des Zahlungsvorgangs und die Entgelte in den Informationen für den 

Zahlungsempfänger getrennt ausgewiesen. 

(3) Werden andere Entgelte als die in Absatz 2 genannten von dem transferierten Betrag 

abgezogen, stellt der Zahlungsdienstleister des Zahlers sicher, dass der Zahlungsempfänger 

den Betrag des vom Zahler ausgelösten Zahlungsvorgangs in voller Höhe erhält. Wird der 

Zahlungsvorgang von dem Zahlungsempfänger oder über diesen ausgelöst, stellt der 

Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers sicher, dass der Zahlungsempfänger den 

Betrag des Zahlungsvorgangs, in voller Höhe erhält. 

Abschnitt 2 

Ausführungsfrist und Wertstellungsdatum 

Artikel 82 

Anwendungsbereich 

1. Dieser Abschnitt gilt für 

a) Zahlungsvorgänge in Euro, 
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b) innerstaatliche Zahlungsvorgänge in der Währung des Mitgliedstaats, der nicht 

dem Euro-Währungsgebiet angehört, 

c) Zahlungsvorgänge, bei denen nur eine Währungsumrechnung zwischen dem Euro 

und der Währung eines nicht dem Euro-Währungsgebiet angehörenden 

Mitgliedstaats stattfindet, sofern die erforderliche Währungsumrechnung in dem 

nicht dem Euro-Währungsgebiet angehörenden Mitgliedstaat durchgeführt wird 

und – im Falle von grenzüberschreitenden Zahlungsvorgängen – der 

grenzüberschreitende Transfer in Euro stattfindet. 

2. Dieser Abschnitt findet auf in Absatz 1 nicht genannte Zahlungsvorgänge Anwendung, 

sofern nicht zwischen dem Zahlungsdienstnutzer und dem Zahlungsdienstleister etwas 

anderes vereinbart wurde; hiervon ausgenommen ist Artikel 87, den die Parteien nicht 

vertraglich abbedingen können. Vereinbaren der Zahlungsdienstnutzer und der 

Zahlungsdienstleister jedoch für Zahlungsvorgänge innerhalb der Union eine längere 

Frist als die nach Artikel 83, so darf diese längere Frist vier Geschäftstage ab dem in 

Artikel 78 genannten Zeitpunkt des Eingangs nicht überschreiten. 
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Artikel 83  

Zahlungsvorgänge mit Übertragung auf ein Zahlungskonto 

(1) Die Mitgliedstaaten schreiben dem Zahlungsdienstleister des Zahlers vor, 

sicherzustellen, dass nach Eingang im Sinne des Artikels 78 der Betrag des 

Zahlungsvorgangs bis Ende des folgenden Geschäftstags dem Konto des 

Zahlungsdienstleisters des Zahlungsempfängers gutgeschrieben wird. Diese Frist kann für in 

Papierform ausgelöste Zahlungsvorgänge um einen weiteren Geschäftstag verlängert werden. 

(2) Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass der Zahlungsdienstleister des 

Zahlungsempfängers den Betrag des Zahlungsvorgangs dem Zahlungskonto des 

Zahlungsempfängers gemäß Artikel 87 wertstellt und verfügbar macht, nachdem er 

seinerseits den Geldbetrag erhalten hat. 

(3) Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass der Zahlungsdienstleister des 

Zahlungsempfängers dem Zahlungsdienstleister des Zahlers einen vom Zahlungsempfänger 

oder über diesen ausgelösten Zahlungsauftrag innerhalb der zwischen dem 

Zahlungsempfänger und dem Zahlungsdienstleister vereinbarten Fristen übermittelt, um im 

Falle von Lastschriften die Verrechnung am vereinbarten Fälligkeitstermin zu ermöglichen. 

Artikel 84  

Fehlen eines Zahlungskontos des Zahlungsempfängers beim Zahlungsdienstleister 

Hat der Zahlungsempfänger beim Zahlungsdienstleister kein Zahlungskonto, so macht der 

Zahlungsdienstleister, bei dem Geldbeträge zugunsten des Zahlungsempfängers eingegangen 

sind, diese Geldbeträge für den Zahlungsempfänger innerhalb der Frist des Artikels 83 

verfügbar. 
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Artikel 85  

Auf ein Zahlungskonto eingezahltes Bargeld 

Zahlt ein Verbraucher Bargeld auf ein Zahlungskonto bei einem Zahlungsdienstleister in der 

Währung des betreffenden Zahlungskontos ein, so stellt dieser Zahlungsdienstleister sicher, 

dass der Betrag unverzüglich nach der Entgegennahme verfügbar gemacht und wertgestellt 

wird. Ist der Zahlungsdienstnutzer kein Verbraucher, muss der Geldbetrag spätestens an dem 

auf die Entgegennahme folgenden Geschäftstag auf dem Konto des Zahlungsempfängers 

verfügbar gemacht und wertgestellt sein. 

Artikel 86  

Innerstaatliche Zahlungsvorgänge 

Für innerstaatliche Zahlungsvorgänge können die Mitgliedstaaten kürzere Ausführungsfristen 

als nach diesem Abschnitt festlegen. 
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Artikel 87 

Wertstellungsdatum und Verfügbarkeit von Geldbeträgen 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass das Datum der Wertstellung einer Gutschrift 

auf dem Zahlungskonto des Zahlungsempfängers spätestens der Geschäftstag ist, an dem der 

Betrag des Zahlungsvorgangs, dem Konto des Zahlungsdienstleisters des 

Zahlungsempfängers gutgeschrieben wird. 

(2) Der Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers stellt sicher, dass der Betrag des 

Zahlungsvorgangs dem Zahlungsempfänger unverzüglich zur Verfügung steht, nachdem er 

dem Konto seines Zahlungsdienstleisters gutgeschrieben wurde, wenn auf Seiten des 

Zahlungsdienstleisters des Zahlungsempfängers 

a) keine Währungsumrechnung erfolgt oder 

b) eine Währungsumrechnung zwischen dem Euro und einer Währung eines 

Mitgliedstaats oder zwischen den Währungen zweier Mitgliedstaaten erfolgt. 

Die Verpflichtung nach diesem Absatz gilt auch für Zahlungen innerhalb eines 

Zahlungsdienstleisters. 

(3) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass das Datum der Wertstellung einer Belastung 

auf dem Zahlungskonto des Zahlers frühestens der Zeitpunkt ist, an dem dieses 

Zahlungskonto mit dem Betrag des Zahlungsvorgangs belastet wird. 
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Abschnitt 3 

Haftung 

Artikel 88 

Fehlerhafte Kundenidentifikatoren 

(1) Wird ein Zahlungsauftrag in Übereinstimmung mit dem Kundenidentifikator 

ausgeführt, gilt der Zahlungsauftrag gegenüber dem durch den Kundenidentifikator 

bezeichneten Zahlungsempfänger als korrekt ausgeführt. 

(2) Ist der vom Zahlungsdienstnutzer angegebene Kundenidentifikator fehlerhaft, haftet 

der Zahlungsdienstleister nicht gemäß Artikel 89 für die nicht erfolgte oder fehlerhafte 

Ausführung des Zahlungsvorgangs. 

(3) Der Zahlungsdienstleister des Zahlers bemüht sich jedoch im Rahmen des 

Zumutbaren, den Geldbetrag, der Gegenstand des Zahlungsvorgangs war, wiederzuerlangen. 

Der Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers beteiligt sich an diesen Bemühungen 

auch dadurch, dass er dem Zahlungsdienstleister des Zahlers alle für die Wiedererlangung 

des Geldbetrags maßgeblichen Informationen mitteilt. 

Ist die Einziehung des Geldbetrags nach Unterabsatz 1 nicht möglich, so teilt der 

Zahlungsdienstleister des Zahlers dem Zahler auf schriftlichen Antrag alle Informationen 

mit, über die der Zahlungsdienstleister des Zahlers verfügt, und die für den Zahler relevant 

sind, damit dieser seinen Anspruch auf Rückerstattung des Betrags auf dem Rechtsweg 

geltend machen kann. 
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(4) Der Zahlungsdienstleister kann dem Zahlungsdienstnutzer für die 

Wiederbeschaffung ein Entgelt in Rechnung stellen, wenn das im Rahmenvertrag vereinbart 

wurde. 

(5) Macht der Zahlungsdienstnutzer weitergehende Angaben als die nach Artikel 45 

Absatz 1 Buchstabe a oder Artikel 52 Nummer 2 Buchstabe b, haftet der 

Zahlungsdienstleister nur für die Ausführung von Zahlungsvorgängen in Übereinstimmung 

mit dem vom Zahlungsdienstnutzer angegebenen Kundenidentifikator. 

Artikel 89 

Haftung der Zahlungsdienstleister für nicht erfolgte, 

fehlerhafte oder verspätete Ausführung von Zahlungsvorgängen 

(1) Wird ein Zahlungsauftrag vom Zahler direkt ausgelöst, so haftet der 

Zahlungsdienstleister des Zahlers unbeschadet des Artikels 71, des Artikels 88 Absätze 2 und 

3 sowie des Artikels 93 gegenüber dem Zahler für die ordnungsgemäße Ausführung des 

Zahlungsvorgangs, es sei denn, er kann gegenüber dem Zahler und gegebenenfalls dem 

Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers nachweisen, dass der Betrag des 

Zahlungsvorgangs gemäß Artikel 83 Absatz 1 beim Zahlungsdienstleister des 

Zahlungsempfängers eingegangen ist. In diesem Fall haftet der Zahlungsdienstleister des 

Zahlungsempfängers gegenüber dem Zahlungsempfänger für die ordnungsgemäße 

Ausführung des Zahlungsvorgangs. 

▌ 
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Haftet der Zahlungsdienstleister des Zahlers ▌nach Unterabsatz 1 ▌, so erstattet er dem 

Zahler unverzüglich den Betrag des nicht oder fehlerhaft ausgeführten Zahlungsvorgangs und 

bringt das belastete Zahlungskonto gegebenenfalls wieder auf den Stand, auf dem es sich 

ohne den fehlerhaft ausgeführten Zahlungsvorgang befunden hätte. 

Der Betrag wird auf dem Zahlungskonto des Zahlers spätestens zu dem Datum der Belastung 

des Kontos wertgestellt. 

▌ 

Haftet der Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers nach Unterabsatz 1, so stellt er dem 

Zahlungsempfänger den Betrag des Zahlungsvorgangs unverzüglich zur Verfügung und 

schreibt gegebenenfalls dem Zahlungskonto des Zahlungsempfängers den entsprechenden 

Betrag gut. ▌ 

Der Betrag wird auf dem Zahlungskonto des Zahlungsempfängers spätestens zu dem 

Datum wertgestellt, zu dem der Betrag bei korrekter Ausführung gemäß Artikel 87 

wertgestellt worden wäre. 

Wird ein Zahlungsvorgang verspätet ausgeführt, stellt der Zahlungsdienstleister des 

Zahlungsempfängers auf Verlangen des für den Zahler auftretenden 

Zahlungsdienstleisters des Zahlers sicher, dass der Betrag auf dem Zahlungskonto des 

Zahlungsempfängers spätestens zu dem Datum wertgestellt wird, zu dem der Betrag bei 

korrekter Ausführung wertgestellt worden wäre. 
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Im Falle eines nicht oder fehlerhaft ausgeführten Zahlungsvorgangs, bei dem der 

Zahlungsauftrag durch den Zahler ausgelöst wurde, bemüht sich der Zahlungsdienstleister 

des Zahlers auf Verlangen – ungeachtet der Haftung nach diesem Absatz – unverzüglich 

darum, den Zahlungsvorgang zurückzuverfolgen und den Zahler über das Ergebnis zu 

unterrichten. Dem Zahler wird dafür kein Entgelt in Rechnung gestellt. 

(2) Wird ein Zahlungsauftrag vom Zahlungsempfänger oder über diesen ausgelöst, 

haftet der Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers unbeschadet des Artikels 71, des 

Artikels 88 Absätze 2 und 3 sowie des Artikels 93 gegenüber dem Zahlungsempfänger für die 

ordnungsgemäße Übermittlung des Zahlungsauftrags an den Zahlungsdienstleister des 

Zahlers gemäß Artikel 88 Absatz 3. Haftet der Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers 

nach diesem Unterabsatz, muss er den fraglichen Zahlungsauftrag unverzüglich zurück an 

den Zahlungsdienstleister des Zahlers übermitteln. 

Bei verspäteter Übermittlung des Zahlungsauftrags wird der Betrag auf dem Zahlungskonto 

des Zahlungsempfängers spätestens zu dem Datum wertgestellt, zu dem der Betrag bei 

korrekter Ausführung wertgestellt worden wäre. 
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Darüber hinaus haftet der Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers unbeschadet des 

Artikels 71, des Artikels 88 Absätze 2 und 3 sowie des Artikels 93 gegenüber dem 

Zahlungsempfänger für die Bearbeitung des Zahlungsvorgangs entsprechend seinen Pflichten 

nach Artikel 87. Haftet der Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers nach diesem 

Unterabsatz, stellt er sicher, dass der Betrag des Zahlungsvorgangs dem Zahlungsempfänger 

unverzüglich zur Verfügung steht, nachdem er dem Zahlungskonto des Zahlungsdienstleisters 

des Zahlungsempfängers gutgeschrieben wurde. Der Betrag wird auf dem Zahlungskonto des 

Zahlungsempfängers spätestens zu dem Datum wertgestellt, zu dem der Betrag bei korrekter 

Ausführung wertgestellt worden wäre. 

Im Falle eines nicht oder fehlerhaft ausgeführten Zahlungsvorgangs, für den der 

Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers nicht nach den Unterabsätzen 1 und 2 haftet, 

haftet der Zahlungsdienstleister des Zahlers gegenüber dem Zahler. Haftet der 

Zahlungsdienstleister des Zahlers wie vorgenannt, erstattet er dem Zahler gegebenenfalls 

unverzüglich den Betrag des nicht oder fehlerhaft ausgeführten Zahlungsvorgangs und bringt 

das belastete Zahlungskonto gegebenenfalls wieder auf den Stand, auf dem es sich ohne den 

fehlerhaft ausgeführten Zahlungsvorgang befunden hätte. Der Betrag wird auf dem 

Zahlungskonto des Zahlers spätestens zu dem Datum der Belastung des Kontos wertgestellt. 

▌ 
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Die Verpflichtung des Zahlungsdienstleisters des Zahlers gemäß Unterabsatz 4 besteht 

nicht, wenn der Zahlungsdienstleister des Zahlers nachweist, dass der Zahlungsdienstleister 

des Zahlungsempfängers den Betrag des Zahlungsvorgangs, erhalten hat,  auch wenn die 

Zahlung lediglich mit einer geringfügigen Verzögerung ausgeführt wurde. 

In diesem Fall wird der Betrag vom Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers auf 

dem Zahlungskonto des Zahlungsempfängers spätestens zu dem Datum wertgestellt, zu dem 

der Betrag bei korrekter Ausführung wertgestellt worden wäre. 

Im Falle eines nicht oder fehlerhaft ausgeführten Zahlungsvorgangs, bei dem der 

Zahlungsauftrag vom Zahlungsempfänger oder über diesen ausgelöst wurde, bemüht sich der 

Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers auf dessen Verlangen – ungeachtet der 

Haftung nach diesem Absatz – unverzüglich darum, den Zahlungsvorgang zurückzuverfolgen 

und den Zahlungsempfänger über das Ergebnis zu unterrichten. Dem Zahlungsempfänger 

wird dafür kein Entgelt in Rechnung gestellt. 

(3) Zahlungsdienstleister haften darüber hinaus gegenüber ihren jeweiligen 

Zahlungsdienstnutzern für alle von ihnen zu verantwortenden Entgelte und für Zinsen, die 

dem Zahlungsdienstnutzer infolge einer nicht erfolgten oder fehlerhaften oder verspäteten 

Ausführung des Zahlungsvorgangs in Rechnung gestellt werden. 
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Artikel 90 

Haftung im Fall von Zahlungsauslösediensten für nicht erfolgte, 

fehlerhafte oder verspätete Ausführung von Zahlungsvorgängen 

(1) Wird ein Zahlungsauftrag vom Zahler über einen Zahlungsauslösedienstleister 

ausgelöst, so erstattet der kontoführende Zahlungsdienstleister unbeschadet des Artikels 71 

und des Artikels 88 Absätze 2 und 3 dem Zahler den Betrag des nicht oder fehlerhaft 

ausgeführten Zahlungsvorgangs und bringt das belastete Zahlungskonto gegebenenfalls 

wieder auf den Stand, auf dem es sich ohne den fehlerhaft ausgeführten Zahlungsvorgang 

befunden hätte. 

Der Zahlungsauslösedienstleister muss nachweisen, dass der Zahlungsauftrag gemäß 

Artikel 78 beim kontoführenden Zahlungsdienstleister des Zahlers eingegangen ist und 

dass der Zahlungsvorgang innerhalb seines Zuständigkeitsbereichs authentifiziert, 

ordnungsgemäß aufgezeichnet und nicht durch ein technisches Versagen oder einen 

anderen Mangel im Zusammenhang mit der nicht erfolgten, fehlerhaften oder verspäteten 

Ausführung des Vorgangs beeinträchtigt wurde. 

(2) Haftet der Zahlungsauslösedienstleister für die nicht erfolgte, fehlerhafte oder 

verspätete Ausführung des Zahlungsvorgangs, so entschädigt er den kontoführenden 

Zahlungsdienstleister auf dessen Verlangen unverzüglich für die infolge der Erstattung an 

den Zahler erlittenen Verluste oder gezahlten Beträge. 
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Artikel 91 

Zusätzliche Entschädigung 

Eine etwaige über die Bestimmungen dieses Abschnitts hinausgehende finanzielle 

Entschädigung kann nach dem auf den Vertrag zwischen dem Zahlungsdienstnutzer und dem 

Zahlungsdienstleister anwendbaren Recht festgelegt werden. 

Artikel 92 

Regressanspruch 

(1) Kann in Bezug auf die Haftung eines Zahlungsdienstleisters nach den Artikeln 73 

und 89 ein anderer Zahlungsdienstleister oder eine zwischengeschaltete Stelle in Regress 

genommen werden, entschädigt dieser Zahlungsdienstleister oder diese Stelle den 

erstgenannten Zahlungsdienstleister für alle nach den Artikeln 73 und 89 erlittenen Verluste 

oder gezahlten Beträge. Das umfasst Entschädigungen in dem Falle, dass einer der 

Zahlungsdienstleister keine starke Kundenauthentifizierung verlangt. 

(2) Eine darüber hinausgehende finanzielle Entschädigung kann nach den 

Vereinbarungen zwischen Zahlungsdienstleistern und/oder zwischengeschalteten Stellen und 

gemäß dem auf diese Vereinbarungen anwendbaren Recht festgelegt werden. 
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Artikel 93 

Ungewöhnliche und unvorhersehbare Ereignisse 

Die Haftung nach den Kapiteln 2 oder 3  entsteht nicht für ungewöhnliche und 

unvorhersehbare Ereignisse, auf die die Partei, die sich darauf beruft, keinen Einfluss hat und 

deren Folgen trotz Anwendung der gebotenen Sorgfalt nicht hätten vermieden werden 

können, oder auf Fälle, in denen ein Zahlungsdienstleister durch andere rechtliche 

Verpflichtungen nach dem Recht der Union oder nach nationalem Recht gebunden ist. 

KAPITEL 4 

Datenschutz 

Artikel 94 

Datenschutz 

(1) Die Mitgliedstaaten gestatten die Verarbeitung personenbezogener Daten durch 

Zahlungssysteme und Zahlungsdienstleister, sofern das zur Verhütung, Ermittlung und 

Feststellung von Betrugsfällen im Zahlungsverkehr notwendig ist. Die Unterrichtung 

natürlicher Personen über die Verarbeitung personenbezogener Daten sowie die 

Verarbeitung solcher personenbezogener Daten und jede andere Verarbeitung 

personenbezogener Daten für die Zwecke dieser Richtlinie erfolgt gemäß der Richtlinie 

95/46/EG, den nationalen Vorschriften zur Umsetzung der Richtlinie 95/46/EG ▌, und 

gemäß der Verordnung (EG) Nr. 45/2001. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:95/46/EG;Year:95;Nr:46&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:95/46/EG;Year:95;Nr:46&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=VER&code2=&gruppen=Link:45/2001;Nr:45;Year:2001&comp=
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(2) Zahlungsdienstleister dürfen die für das Erbringen ihrer Zahlungsdienste 

notwendigen personenbezogenen Daten nur mit der ausdrücklichen Zustimmung des 

Zahlungsdienstnutzers abrufen, verarbeiten und speichern. 

KAPITEL 5 

Operationelle und sicherheitsrelevante Risiken und 

Authentifizierung 

▌ 

Artikel 95 

Management operationeller und sicherheitsrelevanter Risiken 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Zahlungsdienstleister einen Rahmen 

angemessener Risikominderungsmaßnahmen und Kontrollmechanismen zur 

Beherrschung der operationellen und der sicherheitsrelevanten Risiken im 

Zusammenhang mit den von ihnen erbrachten Zahlungsdiensten schaffen. Als Teil dieses 

Rahmens müssen die Zahlungsdienstleister wirksame Verfahren für das Management von 

Vorfällen– auch zur Aufdeckung und Klassifizierung schwerer Betriebs- und 

Sicherheitsvorfälle – festlegen und anwenden. 

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Zahlungsdienstleister der zuständigen 

Behörde jährlich oder in den von den zuständigen Behörde festgelegten kürzeren 

Abständen eine aktualisierte und umfassende Bewertung der operationellen und 

sicherheitsrelevanten Risiken im Zusammenhang mit den von ihnen erbrachten 

Zahlungsdiensten und der Angemessenheit der zur Beherrschung dieser Risiken ergriffenen 

Risikominderungsmaßnahmen und Kontrollmechanismen übermitteln. 

▌ 
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(3) Die EBA gibt bis zum    in enger Zusammenarbeit mit der EZB und nach 

Anhörung aller maßgeblichen Akteure, einschließlich der des Zahlungsverkehrsmarktes, 

unter Berücksichtigung der Interessen aller Beteiligten Leitlinien gemäß Artikel 16 der 

Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 für die Festlegung, Anwendung und Überwachung der 

Sicherheitsmaßnahmen,  gegebenenfalls unter Einbeziehung von Zertifizierungsverfahren, 

heraus. ▌ 

Die EBA überprüft die in Unterabsatz 1 genannten Leitlinien in enger Zusammenarbeit mit 

der EZB regelmäßig, mindestens aber alle zwei Jahre. 

. ▌ 

(4) Unter Berücksichtigung der bei der Anwendung der Leitlinien nach Absatz 3 

gewonnenen Erfahrung erstellt die EBA, wenn von der Kommission darum ersucht, einen 

Entwurf von technischen Regulierungsstandards zu den Kriterien und den Bedingungen 

für die Festlegung und Überwachung von Sicherheitsmaßnahmen. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die technischen Regulierungsstandards 

nach Unterabsatz 1 gemäß den Artikeln 10 bis 14 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 zu 

erlassen. 

(5) Die EBA fördert die Zusammenarbeit, einschließlich des Austauschs von 

Informationen, zwischen den zuständigen Behörden untereinander sowie zwischen den 

zuständigen Behörden und der EZB und gegebenenfalls der Agentur der Europäischen 

Union für Netz- und Informationssicherheit im Bereich der operationellen und 

sicherheitsrelevanten Risiken im Zusammenhang mit Zahlungsdiensten. 

                                                 
 ABl.: Bitte  Datum einfügen: 18 Monate nach Inkrafttreten dieser Richtlinie. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1093/2010;Nr:1093;Year:2010&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1093/2010;Nr:1093;Year:2010&comp=
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Artikel 96 

Meldung von Vorfällen 

(1) Im Falle eines schwerwiegenden Betriebs- oder eines Sicherheitsvorfalls 

unterrichten die Zahlungsdienstleister unverzüglich die zuständige Behörde in dem 

Herkunftsmitgliedstaat des Zahlungsdienstleisters. 

Wenn sich der Vorfall auf die finanziellen Interessen seiner Zahlungsdienstnutzer 

auswirkt oder  auswirken könnte, benachrichtigt der Zahlungsdienstleister unverzüglich 

seine Zahlungsdienstnutzer über den Vorfall und über alle Maßnahmen, die sie ergreifen 

können, um die negativen Auswirkungen des Vorfalls zu begrenzen. 

(2) Nach Eingang der Meldung nach Absatz 1 unterrichtet die zuständige Behörde 

des Herkunftsmitgliedstaats die EBA und die EZB unverzüglich über die maßgeblichen 

Einzelheiten des Vorfalls. Nachdem die genannte zuständige Behörde die Relevanz des 

Vorfalls für die maßgeblichen Behörden des betreffenden Mitgliedstaats geprüft hat, 

unterrichtet sie auch diese entsprechend. 

Die EBA und die EZB prüfen in Zusammenarbeit mit der zuständigen Behörde des 

Herkunftsmitgliedstaats die Relevanz des Vorfalls für andere maßgebliche Behörden der 

Union und der Mitgliedstaaten und informieren diese entsprechend. Die EZB unterrichtet 

die Mitglieder des Europäischen Systems der Zentralbanken über die für das 

Zahlungssystem relevanten Aspekte. 
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Auf der Grundlage der Unterrichtung treffen die zuständigen Behörden gegebenenfalls 

alle für die unmittelbare Sicherheit des Finanzsystems notwendigen Schutzvorkehrungen. 

(3) Bis zum  gibt die EBA in enger Zusammenarbeit mit der EZB und nach 

Anhörung aller maßgeblichen Akteure, einschließlich des Zahlungsverkehrsmarktes, unter 

Berücksichtigung der Interessen aller Beteiligten Leitlinien gemäß Artikel 16 der 

Verordnung (EU) Nr. 1093/2010  für jeden der folgenden Akteure heraus: 

a) Zahlungsdienstleister: Klassifizierung der schwerwiegenden Vorfälle im 

Sinne des Absatzes 1 sowie Inhalt, Format – einschließlich 

Standardformblättern für die Meldungen – und Verfahren für die Meldung 

solcher Vorfälle; 

b) die zuständigen Behörden: Kriterien für die Bewertung der Relevanz eines 

Vorfalls und Einzelheiten der Meldung von Vorfällen an andere nationale 

Behörden. 

(4) Die EBA überprüft die in Absatz 3 genannten Leitlinien in enger Zusammenarbeit 

mit der EZB regelmäßig, mindestens aber alle zwei Jahre. 

(5) Bei der Ausarbeitung und Überprüfung der Leitlinien nach Absatz 3 

berücksichtigt die EBA die von der Agentur der Europäischen Union für Netz- und 

Informationssicherheit entwickelten und veröffentlichten Standards und/oder 

Spezifikationen für Branchen, in denen andere Tätigkeiten als Zahlungsdienstleistungen 

ausgeübt werden. 

                                                 
 ABl.: Bitte Datum einfügen: Zwei Jahre nach Inkrafttreten dieser Richtlinie. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1093/2010;Nr:1093;Year:2010&comp=
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(6) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Zahlungsdienstleister den für sie 

zuständigen Behörden mindestens einmal jährlich statistische Daten zu Betrugsfällen in 

Verbindung mit den unterschiedlichen Zahlungsmitteln vorlegen. Die betreffenden 

zuständigen Behörden stellen der EBA und der EZB diese Daten in aggregierter Form zur 

Verfügung. 

Artikel 97 

Authentifizierung 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass ein Zahlungsdienstleister eine starke 

Kundenauthentifizierung verlangt, wenn der Zahler 

a) online auf sein Zahlungskonto zugreift, 

b) einen elektronischen Zahlungsvorgang auslöst, 

c) über einen Fernzugang eine Handlung vornimmt, die das Risiko eines 

Betrugs im Zahlungsverkehr oder anderen Missbrauchs birgt. 

(2) Im Fall der Einleitung elektronischer Fernzahlungsvorgänge nach Absatz 1 

Buchstabe b stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass die Zahlungsdienstleister für 

elektronische Fernzahlungsvorgänge eine starke Kundenauthentifizierung verlangen, die 

Elemente umfasst, die den Zahlungsvorgang dynamisch mit einem bestimmten Betrag und 

einem bestimmten Zahlungsempfänger verknüpfen. 
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(3) Im Fall des Absatzes 1 stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass die 

Zahlungsdienstleister über angemessene Sicherheitsvorkehrungen verfügen, um die 

Vertraulichkeit und die Integrität der personalisierten Sicherheitsmerkmale der 

Zahlungsdienstnutzer zu schützen. 

(4) Die Absätze 2 und 3 gelten auch, wenn Zahlungen über einen 

Zahlungsauslösedienstleister ausgelöst werden. Die Absätze 1 und 3 gelten auch, wenn die 

Informationen über einen Kontoinformationsdienstleister angefordert werden. 

(5) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass der kontoführende Zahlungsdienstleister 

dem Zahlungsauslösedienstleister und dem Kontoinformationsdienstleister gestattet, sich 

auf die Authentifizierungsverfahren zu stützen, die er dem Zahlungsdienstnutzer gemäß 

den Absätzen 1 und 3 sowie – in Fällen, in denen der Zahlungsauslösedienstleister beteiligt 

ist – auch gemäß den Absätzen 1, 2 und 3 bereitstellt. 

▌ 
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Artikel 98 

Technische Regulierungsstandards für die Authentifizierung und die Kommunikation 

(1) Die EBA arbeitet im Einklang mit Artikel 10 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 

in enger Zusammenarbeit mit der EZB und nach Anhörung aller maßgeblichen Akteure, 

einschließlich des Zahlungsverkehrsmarktes, unter Berücksichtigung der Interessen aller 

Beteiligten für Zahlungsdienstleister im Sinne des Artikels 1 Absatz 1 dieser Richtlinie 

technische Regulierungsstandards aus, in denen Folgendes präzisiert wird: 

a) die Erfordernisse des Verfahrens zur starken Kundenauthentifizierung 

gemäß Artikel 97 Absätze 1 und 2, 

b) die Ausnahmen von der Anwendung des Artikels 97 Absätze 1, 2 und 3 unter 

Zugrundelegung der Kriterien des Absatzes 3 dieses Artikels, 

c) die Anforderungen, die Sicherheitsmaßnahmen gemäß Artikel 97 Absatz 3 

erfüllen müssen, um die Vertraulichkeit und die Integrität der 

personalisierten Sicherheitsmerkmale der Zahlungsdienstnutzer zu 

schützen, und 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1093/2010;Nr:1093;Year:2010&comp=
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d) die Anforderungen an gemeinsame und sichere offene Standards für die 

Kommunikation zwischen kontoführenden Zahlungsdienstleistern, 

Zahlungsauslösedienstleistern, Kontoinformationsdienstleistern, Zahlern, 

Zahlungsempfängern und anderen Zahlungsdienstleistern zum Zwecke der 

Identifizierung, der Authentifizierung, der Meldung und der Weitergabe von 

Informationen sowie der Anwendung von Sicherheitsmaßnahmen. 

(2) Die Entwürfe technischer Regulierungsstandards gemäß Absatz 1 werden von der 

EBA mit folgender Zielsetzung ausgearbeitet: 

a) Sicherstellung eines angemessenen Sicherheitsniveaus für 

Zahlungsdienstnutzer und Zahlungsdienstleister durch die Festlegung 

wirksamer und risikobasierter Anforderungen, 

b) Gewährleistung der Sicherheit für die Gelder und die personenbezogenen 

Daten der Zahlungsdienstnutzer, 

c) Sicherstellung und Aufrechterhaltung eines fairen Wettbewerbs zwischen 

allen Zahlungsdienstleistern, 

d) Gewährleistung der Neutralität im Hinblick auf die Technologie und das 

Geschäftsmodell, 

e) Ermöglichung der Entwicklung benutzerfreundlicher, allgemein 

zugänglicher und innovativer Zahlungsmittel. 



 

 250 

(3) Die Ausnahmen nach Absatz 1 Buchstabe b werden unter Zugrundelegung 

folgender Kriterien gewährt: 

a) mit der Dienstleistung verbundenes Risikoniveau, 

b) der Betrag des Zahlungsvorgangs oder dessen Periodizität, oder beide, 

c) für die Ausführung des Zahlungsvorgangs genutzter Zahlungsweg. 

(4) Die EBA übermittelt der Kommission diese in Absatz 1 genannten Entwürfe 

technischer Regulierungsstandards bis zum … . 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die technischen Regulierungsstandards 

gemäß den Artikeln 10 bis 14 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 zu erlassen. 

(5) Gemäß Artikel 10 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 überprüft und aktualisiert 

die EBA – soweit erforderlich – die technischen Regulierungsstandards regelmäßig, um 

unter anderem der Innovation und den technologischen Entwicklungen Rechnung zu 

tragen. 

                                                 
 ABl.: Bitte  Datum einfügen: 12 Monate nach Inkrafttreten dieser Richtlinie. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1093/2010;Nr:1093;Year:2010&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1093/2010;Nr:1093;Year:2010&comp=
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KAPITEL 6 

Alternative Streitbeilegungsverfahren 

Abschnitt 1 

Beschwerdeverfahren 

Artikel 99 

Beschwerden 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Verfahren bestehen, nach denen 

Zahlungsdienstnutzer und andere interessierte Parteien einschließlich Verbraucherverbänden 

bei den zuständigen Behörden Beschwerde wegen mutmaßlicher Verstöße der 

Zahlungsdienstleister gegen diese Richtlinie einlegen können. 

(2) Gegebenenfalls und unbeschadet des Rechts, die Gerichte nach dem nationalen 

Verfahrensrecht anrufen zu können, verweist die zuständige Behörde in ihrer Antwort an den 

Beschwerdeführer auf die nach Artikel 102 eingerichteten alternativen 

Streitbeilegungsverfahren. 
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Artikel 100 

Zuständige Behörden 

(1) Die Mitgliedstaaten benennen die für die Gewährleistung und Überwachung der 

Einhaltung dieser Richtlinie zuständigen Behörden. Diese Behörden ergreifen alle geeigneten 

Maßnahmen,  um die Einhaltung sicherzustellen.  

Sie sind entweder 

a) zuständige Behörden im Sinne des Artikels 4 Nummer 2 der Verordnung (EU) 

Nr. 1093/2010 oder 

b) anerkannte Stellen nach nationalem Recht oder durch Behörden, die nach 

nationalem Recht ausdrücklich hierzu befugt sind. 

Sie sind ▌ keine Zahlungsdienstleister ▌, es sei denn, es handelt sich um nationale 

Zentralbanken. 

(2) Die Behörden nach Absatz 1 werden mit allen Befugnissen und mit angemessenen 

Mitteln ausgestattet, die zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben erforderlich sind. Ist mehr als 

eine zuständige Behörde befugt, die Einhaltung dieser Richtlinie zu gewährleisten und zu 

überwachen, so stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass diese Behörden eng 

zusammenarbeiten, um ihre Aufgaben effizient wahrnehmen zu können. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1093/2010;Nr:1093;Year:2010&comp=
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(3) Die zuständigen Behörden üben ihre Befugnisse im Einklang mit dem nationalen 

Recht wie folgt aus: 

a) entweder unmittelbar in eigener Verantwortung oder unter Aufsicht der 

Justizbehörden oder 

b) durch Anrufen der Gerichte, die für den Erlass der erforderlichen 

Entscheidung zuständig sind, gegebenenfalls auch durch Einlegen von 

Rechtsmitteln, wenn der Antrag auf Erlass der erforderlichen Entscheidung 

keinen Erfolg hatte. 

(4) Bei Verstößen oder mutmaßlichen Verstößen gegen die zur Umsetzung der Titel III 

und IV erlassenen nationalen Rechtsvorschriften sind die zuständigen Behörden nach Absatz 

1 die Behörden des Herkunftsmitgliedstaats des Zahlungsdienstleisters, im Falle von Agenten 

und Zweigniederlassungen, die auf Grundlage des Niederlassungsrechts tätig sind, jedoch die 

Behörden des Aufnahmemitgliedstaats. 

(5) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission so bald wie möglich, auf jeden Fall 

aber bis zum …  die gemäß Absatz 1 benannten zuständigen Behörden ▌mit. Ferner 

unterrichten sie die Kommission über eine etwaige Aufgabenteilung zwischen diesen 

Behörden. Sie teilen der Kommission unmittelbar jede Änderung der Benennung und der 

Zuständigkeiten dieser Behörden mit. 

                                                 
 ABl.: Bitte Datum einfügen: zwei Jahre nach Inkrafttreten dieser Richtlinie. 
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(6) Die EBA gibt nach Anhörung der EZB gemäß Artikel 16 der Verordnung (EU) 

Nr. 1093/2010 Leitlinien für die zuständigen Behörden zu den Beschwerdeverfahren 

heraus, die in Betracht zu ziehen sind, um die Einhaltung gemäß Absatz 1 sicherzustellen. 

Diese Leitlinien werden bis ...   herausgegeben und gegebenenfalls regelmäßig 

aktualisiert. 

Abschnitt 2 

Alternative Streitbeilegungsverfahren und Sanktionen 

Artikel 101 

▌Streitbeilegung 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher und überprüfen, dass Zahlungsdienstleister 

angemessene und wirksame ▌Beschwerdeverfahren für die Abhilfe bei Beschwerden von 

Zahlungsdienstnutzern in Bezug auf aus Titel III und IV dieser Richtlinie erwachsende 

Rechte und Pflichten schaffen und anwenden. 

Diese Verfahren gelten in jedem Mitgliedstaat, in dem der Zahlungsdienstleister die 

Zahlungsdienste anbietet, und stehen in einer Amtssprache des betreffenden Mitgliedstaats 

oder in einer anderen zwischen dem Zahlungsdienstleister und dem Zahlungsdienstnutzer 

vereinbarten Sprache zur Verfügung. 

                                                 
 ABl.: Bitte Datum einfügen: zwei Jahre nach Inkrafttreten dieser Richtlinie. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1093/2010;Nr:1093;Year:2010&comp=


 

 255 

(2) Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass Zahlungsdienstleister jede Anstrengung 

unternehmen, um Beschwerden der Zahlungsdienstnutzer ▌ in Papierform oder – bei 

entsprechender Vereinbarung zwischen Zahlungsdienstleister und Zahlungsdienstnutzer – 

auf einem anderen dauerhaften Datenträger zu beantworten. In dieser Antwort, die 

innerhalb einer angemessenen Frist, spätestens aber innerhalb von 15 Arbeitstagen nach 

Eingang der Beschwerde zu erfolgen hat, ist auf alle angesprochenen Fragen einzugehen. 

Kann der Zahlungsdienstleister in Ausnahmefällen aus Gründen, die er nicht zu verantworten 

hat, nicht innerhalb von 15 Arbeitstagen antworten, ist er verpflichtet, ein vorläufiges 

Antwortschreiben mit eindeutiger Angabe der Gründe für die Verzögerung bei der 

Beantwortung der Beschwerde zu versenden und darin einen Zeitpunkt zu nennen, bis zu dem 

der Zahlungsdienstnutzer die endgültige Antwort spätestens erhält. Die Frist für den Erhalt 

der endgültigen Antwort darf 35 Arbeitstage in keinem Fall überschreiten. 

Die Mitgliedstaaten können Vorschriften über Streitbeilegungsverfahren einführen oder 

beibehalten, die für den Zahlungsdienstnutzer vorteilhafter sind als die in Unterabsatz 1 

genannten. In diesem Fall gelten diese Vorschriften. 

(3) Der Zahlungsdienstleister informiert den Zahlungsdienstnutzer über mindestens eine 

Stelle zur alternativen Streitbeilegung, die für die Beilegung von Streitigkeiten über aus 

Titel III und IV erwachsende Rechte und Pflichten zuständig ist. 
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(4) Die Informationen nach Absatz 3 müssen klar, umfassend und leicht ▌ zugänglich 

auf der Website des Zahlungsdienstleisters, sofern vorhanden, in der Zweigniederlassung 

sowie in den Allgemeinen Bedingungen des Vertrags zwischen dem Zahlungsdienstleister 

und dem Zahlungsdienstnutzer ▌genannt werden. Dabei ist auch anzugeben, wo weitere 

Informationen über die betreffende Stelle zur alternativen Streitbeilegung und über die 

Bedingungen für deren Anrufung erhältlich sind. 

Artikel 102 

Alternative Streitbeilegungsverfahren 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass gemäß der Richtlinie 2013/11/EU des 

Europäischen Parlaments und des Rates46 nach Maßgabe der einschlägigen Vorschriften des 

nationalen Rechts und des Unionsrechts angemessene, unabhängige, unparteiische, 

transparente und wirksame alternative Streitbeilegungsverfahren für die Beilegung von 

Streitigkeiten zwischen Zahlungsdienstnutzern und Zahlungsdienstleistern über aus den 

Titeln III und IV dieser Richtlinie erwachsende Rechte und Pflichten geschaffen werden, 

wobei gegebenenfalls auf bestehende zuständige Einrichtungen zurückgegriffen wird. Die 

Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die alternativen Streitbeilegungsverfahren auf 

Zahlungsdienstleister anwendbar sind und auch die Tätigkeiten benannter Stellvertreter 

erfassen. 

(2) Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass die Einrichtungen nach Absatz 1 dieses 

Artikels bei der Beilegung grenzüberschreitender Streitigkeiten über aus den Titeln III und 

IV erwachsende Rechte und Pflichten wirksam zusammenarbeiten. 

▌ 

                                                 
46 Richtlinie 2013/11/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Mai 2013 

über die alternative Beilegung verbraucherrechtlicher Streitigkeiten und zur Änderung 
der Verordnung (EG) Nr. 2006/2004 und der Richtlinie 2009/22/EG (Richtlinie über 
alternative Streitbeilegung in Verbraucherangelegenheiten) (ABl. L 165 vom 
18.6.2013, S. 63). 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/11/EU;Year:2013;Nr:11&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/11/EU;Year:2013;Nr:11&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2006/2004;Nr:2006;Year:2004&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/22/EG;Year:2009;Nr:22&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:165;Day:18;Month:6;Year:2013;Page:63&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:165;Day:18;Month:6;Year:2013;Page:63&comp=
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Artikel 103 

Sanktionen 

(1) Die Mitgliedstaaten legen Vorschriften über die Sanktionen fest, die bei 

Zuwiderhandlungen gegen nationales Recht zur Umsetzung dieser Richtlinie zu verhängen 

sind, und treffen alle erforderlichen Maßnahmen, um deren Anwendung zu 

sicherzustellen. Die Sanktionen müssen wirksam, angemessen und abschreckend sein. 

(2) Die Mitgliedstaaten erlauben ihren zuständigen Behörden, jede 

Verwaltungssanktion, die bei einem Verstoß gegen die zur Umsetzung dieser Richtlinie 

erlassenen Vorschriften verhängt wird, bekanntzumachen, sofern eine solche 

Bekanntmachung die Stabilität der Finanzmärkte nicht ernstlich gefährdet oder den 

Beteiligten unverhältnismäßigen Schaden zufügt. 
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TITEL V 

DELEGIERTE RECHTSAKTE UND TECHNISCHE 

REGULIERUNGSSTANDARDS 

Artikel 104 

Delegierte Rechtsakte 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 105 delegierte Rechtsakte zu 

erlassen, um Folgendes festzulegen: 

a) die Anpassung des Verweises auf die Empfehlung 2003/361/EG in Artikel 4 

Nummer 29, wenn diese Empfehlung geändert wird; 

b) die Anpassung der in Artikel 32 Absatz 1 und in Artikel 74 Absatz 1 

genannten Beträge, um der Inflation ▌Rechnung zu tragen. 

Artikel 105 

Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter den in 

diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 104 wird der 

Kommission auf unbestimmte Zeit ab dem …  übertragen. 

                                                 
 ABl.: Bitte Datum einfügen: des Inkrafttretens dieser Richtlinie. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=EMP&code2=&gruppen=Link:2003/361/EG;Year:2003;Nr:361&comp=
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(3) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 104 kann vom 

Europäischen Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss, mit dem 

der Widerruf ausgesprochen wird, beendet die Übertragung der in dem Beschluss 

angegebenen Befugnis. Er wird am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der 

Europäischen Union oder zu einem im Beschluss angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. 

Die Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird von dem Beschluss 

nicht berührt. 

(4) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 

gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 

(5) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 104 erlassen wurde, tritt nur in Kraft, 

wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist von ▌drei 

Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische Parlament und den Rat 

Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist das Europäische Parlament und 

der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine Einwände erheben werden. 

Auf Initiative des Europäischen Parlaments oder des Rates wird diese Frist um ▌drei Monate 

verlängert. 
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Artikel 106 

Verpflichtung zur Belehrung der Verbraucher über ihre Rechte 

(1) Die Kommission erstellt bis zum ...  ein benutzerfreundliches elektronisches 

Merkblatt, in dem die Rechte der Verbraucher nach dieser Richtlinie und dem 

einschlägigen Unionsrecht klar und leicht verständlich aufgeführt sind. 

(2) Die Kommission informiert die Mitgliedstaaten, die europäischen Verbände der 

Zahlungsdienstleister und die europäischen Verbraucherverbände über die 

Veröffentlichung des Merkblatts nach Absatz 1.  

Die Kommission, die EBA und die zuständigen Behörden tragen dafür Sorge, dass das 

Merkblatt auf ihren jeweiligen Websites leicht zugänglich gemacht wird. 

(3) Die Zahlungsdienstleister stellen sicher, dass das Merkblatt auf ihren Websites, 

sofern vorhanden, sowie in Papierform in ihren Zweigniederlassungen, bei ihren Agenten 

und bei den Stellen, an die sie ihre Tätigkeiten ausgelagert haben, leicht zugänglich 

gemacht wird. 

(4) Die Zahlungsdienstleister dürfen ihren Kunden keine Kosten dafür in Rechnung 

stellen, dass sie ihnen Informationen nach diesem Artikel zugänglich machen. 

(5) Auf Menschen mit Behinderungen werden die Bestimmungen dieses Artikels 

durch den Einsatz geeigneter alternativer Mittel angewandt, welche es ermöglichen, ihnen 

die Informationen in einem zugänglichen Format zugänglich zu machen. 

                                                 
 ABl.: Bitte  Datum einfügen: zwei Jahre nach Inkrafttreten dieser Richtlinie. 
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TITEL VI 

SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

Artikel 107 

Vollständige Harmonisierung 

(1) Unbeschadet des Artikels 2, des Artikels 8 Absatz 3, des Artikels 32, des Artikels 38 

Absatz 2, des Artikels 42 Absatz 2, des Artikels 55 Absatz 6, des Artikels 57 Absatz 3, des 

Artikels 58Absatz 3, des Artikels 61 Absätze 2 und 3, des Artikels 62 Absatz 5, des 

Artikels 63 Absätze 2 und 3, des Artikels 74Absatz 1 Unterabsatz 2 und des Artikels 86 

dürfen die Mitgliedstaaten in den Bereichen, in denen diese Richtlinie harmonisierte 

Bestimmungen enthält, keine anderen als die in dieser Richtlinie festgelegten Bestimmungen 

beibehalten oder einführen. 

(2) Macht ein Mitgliedstaat von einer der in Absatz 1 genannten Optionen Gebrauch, so 

teilt er das der Kommission mit und setzt sie von allen nachfolgenden Änderungen in 

Kenntnis. Die Kommission veröffentlicht die Informationen auf einer Website oder auf eine 

sonstige leicht zugängliche Weise. 

(3) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Zahlungsdienstleister nicht zum Nachteil 

der Zahlungsdienstnutzer von den nationalen Vorschriften zur Umsetzung dieser Richtlinie 

abweichen, es sei denn, das ist in diesen Vorschriften ausdrücklich vorgesehen. 

Zahlungsdienstleister können jedoch beschließen, Zahlungsdienstnutzern günstigere 

Konditionen einzuräumen. 
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Artikel 108  

Überprüfungsklausel 

Die Kommission legt bis zum …  dem Europäischen Parlament, dem Rat, der EZB und dem 

Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss einen Bericht über die Anwendung und die 

Auswirkungen dieser Richtlinie und insbesondere über folgende Aspekte vor: 

a) die Eignung und Wirkung der Bestimmungen des Artikels 62 Absätze 4 und 5 über 

Entgelte; 

b) die Anwendung des Artikels 2 Absätze 3 und4, einschließlich einer Prüfung, ob 

Titel III und IV, sofern technisch möglich, in vollem Umfang auf 

Zahlungsvorgänge nach jenen Absätzen angewendet werden kann; 

c) den Zugang zu Zahlungssystemen, insbesondere im Hinblick auf das Ausmaß des 

Wettbewerbs; 

d) die Angemessenheit und die Auswirkungen der Schwellenwerte für die 

Zahlungsvorgänge nach Artikel 3 Nummer 1; 

e) die Angemessenheit und die Auswirkungen der Schwelle für die Ausnahme nach 

Artikel 32 Absatz 1 Buchstabe a; 

                                                 
 ABl.: Bitte Datum einfügen: fünf Jahre nach Inkrafttreten dieser Richtlinie. 
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f) die Frage, ob es unter Berücksichtigung der Entwicklungen wünschenswert wäre, 

ergänzend zu den Bestimmungen des Artikels 75 über Zahlungsvorgänge, bei 

denen der Betrag nicht im Voraus bekannt ist und Geldbeträge blockiert werden, 

Höchstgrenzen für die Beträge einzuführen, die in solchen Situationen auf dem 

Zahlungskonto des Zahlers blockiert werden dürfen. 

Die Kommission legt auf zusammen mit dieser Überprüfung gegebenenfalls einen 

Gesetzgebungsvorschlag vor. 

Artikel 109 

Übergangsbestimmung 

(1) Die Mitgliedstaaten gestatten Zahlungsinstituten, die bis zum …  Tätigkeiten 

gemäß dem nationalen Recht zur Umsetzung der Richtlinie 2007/64/EG aufgenommen 

haben, diese Tätigkeiten gemäß den Anforderungen der Richtlinie 2007/64/EG bis zum ...  

fortzusetzen, ohne eine Zulassung gemäß Artikel 5 der vorliegenden Richtlinie beantragen 

oder die anderen  Bestimmungen des Titel IIs oder die dort genannten Bestimmungen 

einhalten zu müssen. 

Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass diese Zahlungsinstitute den zuständigen Behörden 

alle sachdienlichen Informationen übermitteln, damit die Letztgenannten bis zum …** 

beurteilen können, ob die betreffenden Zahlungsinstitute die Anforderungen des Titels II 

erfüllen und welche Maßnahmen andernfalls zu ergreifen sind, um die Erfüllung der 

Anforderungen sicherzustellen, oder ob ein Entzug der Zulassung angebracht ist. 

                                                 
 ABl.: Bitte Datum einfügen: zwei Jahre nach Inkrafttreten der vorliegenden Richtlinie. 
 ABl.: Bitte Datum einfügen: 30 Monate nach Inkrafttreten der vorliegenden Richtlinie. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2007/64/EG;Year:2007;Nr:64&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2007/64/EG;Year:2007;Nr:64&comp=
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Zahlungsinstitute, die nach Überprüfung durch die zuständigen Behörden die Anforderungen 

des Titels II erfüllen, erhalten eine Zulassung und werden in die in den Artikeln 14und 15 

genannten Register eingetragen. Erfüllen die betreffenden Zahlungsinstitute die 

Anforderungen des Titels II nicht bis zum … , so wird ihnen gemäß Artikel 37 untersagt, 

Zahlungsdienste zu erbringen. 

(2) Die Mitgliedstaaten können vorsehen, dass die in Absatz 1 des vorliegenden Artikels 

genannten Zahlungsinstitute automatisch eine Zulassung erhalten und in die in den 

Artikeln 14 und 15 genannten Register eingetragen werden, wenn den zuständigen Behörden 

bereits nachgewiesen wurde, dass die Anforderungen der Artikel 5 und 11 erfüllt sind. Die 

zuständigen Behörden setzen die betroffenen Zahlungsinstitute in Kenntnis, bevor die 

Zulassung erteilt wird. 

                                                 
 ABl.: Bitte Datum einfügen: 30 Monate nach Inkrafttreten dieser Richtlinie. 
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(3) Dieser Absatz gilt für natürliche oder juristische Personen, die vor dem …  in den 

Genuss einer Ausnahme gemäß Artikel 26 der Richtlinie 2007/64/EG ▌ ▌ gekommen sind, 

und die Zahlungsdienste im Sinne der Richtlinie 2007/64/EG▌ erbracht haben. 

Die Mitgliedstaaten gestatten diesen Personen, diese Tätigkeit in dem betreffenden 

Mitgliedstaat nach Maßgabe der Richtlinie 2007/64/EG bis zum …  fortzusetzen, ohne eine 

Zulassung gemäß Artikel 5 der vorliegenden Richtlinie beantragen oder eine Ausnahme 

gemäß Artikel 32 der vorliegenden Richtlinie erlangen oder die anderen Bestimmungen des 

Titels II der vorliegenden Richtlinie oder die dort genannten Bestimmungen einhalten zu 

müssen.  

Alle Personen, auf die in Unterabsatz 1 Bezug genommen wird, denen nicht bis …** eine 

Zulassung erteilt bzw. eine Ausnahme gemäß dieser Richtlinie gewährt wurde, wird gemäß 

Artikel 37 untersagt, Zahlungsdienste zu erbringen. 

(4) Die Mitgliedstaaten können erlauben, dass natürliche und juristische Personen, 

denen eine Ausnahme nach Absatz 3 des vorliegenden Artikels gewährt wird, als Institute 

betrachtet werden, die in den Genuss einer Ausnahme kommen und automatisch in die 

Register der Artikel 14 bzw. 15 eingetragen werden, wenn den zuständigen Behörden 

nachgewiesen wurde, dass die Anforderungen des Artikels 32 erfüllt sind. Die zuständigen 

Behörden setzen die betroffenen Zahlungsinstitute in Kenntnis. 

                                                 
 ABl.: Bitte Datum einfügen: zwei Jahre nach Inkrafttreten dieser Richtlinie. 
 ABl.: Bitte Datum einfügen: 36 Monate nach Inkrafttreten dieser Richtlinie. 

 
 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2007/64/EG;Year:2007;Nr:64&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2007/64/EG;Year:2007;Nr:64&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2007/64/EG;Year:2007;Nr:64&comp=
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(5) Ungeachtet des Absatzes 1 des vorliegenden Artikels behalten Zahlungsinstitute, 

die eine Zulassung für die Erbringung von Zahlungsdiensten erhalten haben, die unter 

Nummer 7 des Anhangs der Richtlinie 2007/64/EG genannt sind, die Zulassung zur 

Erbringung dieser Zahlungsdienste, die als Zahlungsdienste im Sinne der Nummer 3 des 

Anhangs I der vorliegenden Richtlinie gelten, wenn den zuständigen Behörden spätestens 

bis zum …   nachgewiesen wurde, dass den in Artikel 7 Buchstabe c und Artikel 9 der 

vorliegenden Richtlinie genannten Anforderungen genügt wird. 

Artikel 110 

Änderungen der Richtlinie 2002/65/EG 

Artikel 4 Absatz 5 der Richtlinie 2002/65/EG erhält folgende Fassung: 

"5. In den Fällen, in denen auch die Richtlinie (EU) 2015/…  des Europäischen 

Parlaments und des Rates*  Anwendung findet, werden die Bestimmungen des 

Artikels 3 Absatz 1 der vorliegenden Richtlinie über die Unterrichtung mit 

Ausnahme von Absatz 2 Buchstaben c bis g, Absatz 3 Buchstaben a, d und e 

sowie Absatz 4 Buchstabe b durch die Artikel 44, 45, 51 und 52 der Richtlinie 

(EU) 2015/…* ersetzt. ▌ 

____________________ 

* Richtlinie (EU) 2015/… des Europäischen Parlaments und des Rates vom … über 

Zahlungsdienste im Binnenmarkt, zur Änderung der Richtlinien 2002/65/EG, 

2009/110/EG, 2013/36/EU und der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 sowie zur 

Aufhebung der Richtlinie 2007/64/EG (ABl. L...)." 

Artikel 111 

Änderungen der Richtlinie 2009/110/EG 

Richtlinie 2009/110/EG wird wie folgt geändert: 

1. Artikel 3 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

"1. Unbeschadet der vorliegenden Richtlinie gelten Artikel 5, die Artikel 

11 bis 17, Artikel 19 Absätze 5 und 6 sowie die Artikel 20 bis 31 der 

                                                 
 ABl.: Bitte Datum einfügen: vier Jahre nach Inkrafttreten dieser Richtlinie. 
 ABl.: Bitte Titel, Datum, Nummer und Amtsblattfundstelle von PE-CONS 35/15 - 

2013/0264 (COD) einfügen. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2007/64/EG;Year:2007;Nr:64&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/65/EG;Year:2002;Nr:65&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/65/EG;Year:2002;Nr:65&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/65/EG;Year:2002;Nr:65&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/110/EG;Year:2009;Nr:110&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1093/2010;Nr:1093;Year:2010&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2007/64/EG;Year:2007;Nr:64&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/110/EG;Year:2009;Nr:110&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/110/EG;Year:2009;Nr:110&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:PE-CONS%2035/15;Code:PE-CONS;Nr:35;Year:15&comp=35%7C2015%7CPE-CONS
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2013;Nr:0264;Code:COD&comp=0264%7C2013%7C
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Richtlinie (EU) 2015/… des Europäischen Parlaments und des Rates   

einschließlich der nach Artikel 15 Absatz 4, Artikel 28 Absatz 5 und 

Artikel  29 Absatz 7 angenommenen delegierten Rechtsakte für E-

Geld-Institute entsprechend. 

____________________ 

* Richtlinie (EU) 2015/… des Europäischen Parlaments und des Rates vom … über 

Zahlungsdienste im Binnenmarkt, zur Änderung der Richtlinien 2002/65/EG, 

2009/110/EG, 2013/36/EU und der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 sowie zur 

Aufhebung der Richtlinie 2007/64/EG (ABl. L …)." 

                                                 
 ABl.: Bitte Titel, Datum, Nummer und Amtsblattfundstelle aus PE-CONS 35/15 - 

2013/0264 (COD) einfügen. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/65/EG;Year:2002;Nr:65&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/110/EG;Year:2009;Nr:110&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1093/2010;Nr:1093;Year:2010&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2007/64/EG;Year:2007;Nr:64&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:PE-CONS%2035/15;Code:PE-CONS;Nr:35;Year:15&comp=35%7C2015%7CPE-CONS
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2013;Nr:0264;Code:COD&comp=0264%7C2013%7C
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b) Absätze 4 und 5 erhalten folgende Fassung: 

"4. Die Mitgliedstaaten erlauben E-Geld-Instituten den Vertrieb und den 

Rücktausch von E-Geld über natürliche oder juristische Personen, die 

in ihrem Namen tätig sind. Vertreibt ein E-Geld-Institut in einem 

anderen Mitgliedstaat unter Inanspruchnahme einer solchen 

natürlichen oder juristischen Person E-Geld, so gelten die Artikel 27 

bis 31, mit Ausnahme des Artikels 29 Absätze 4 und 5, der Richtlinie 

(EU) 2015/… , einschließlich der nach Artikel 28 Absatz 5und 

Artikel 29 Absatz 7 angenommenen delegierten Rechtsakte, für ein 

solches E-Geld-Institut entsprechend. 

5. Ungeachtet des Absatzes 4 des vorliegenden Artikels emittieren E-

Geld-Institute elektronisches Geld nicht über Agenten. E-Geld-

Institute sind befugt, Zahlungsdienste gemäß Artikel 6 Absatz 1 

Buchstabe a der vorliegenden Richtlinie über Agenten zu erbringen, 

wenn die Voraussetzungen des Artikels 19 der Richtlinie (EU) 

2015/…+ erfüllt sind." 

                                                 
 ABl.: Bitte Nummer von PE-CONS 35/15 - 2013/0264 (COD) einfügen. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:PE-CONS%2035/15;Code:PE-CONS;Nr:35;Year:15&comp=35%7C2015%7CPE-CONS
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2013;Nr:0264;Code:COD&comp=0264%7C2013%7C
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2. In Artikel 18  wird folgender Absatz angefügt: 

"4. Die Mitgliedstaaten gestatten E-Geld-Instituten, die vor dem Erlass der 

Richtlinie … im Mitgliedstaat ihres Sitzes vor dem …  Tätigkeiten gemäß der 

vorliegenden Richtlinie und der Richtlinie 2007/64/EG aufgenommen haben, 

diese Tätigkeiten in dem betreffenden Mitgliedstaat oder in einem anderen 

Mitgliedstaat bis …   fortzusetzen, ohne eine Zulassung gemäß Artikel 3 der 

vorliegenden Richtlinie beantragen und ohne die anderen Bestimmungen des 

Titels II der vorliegenden Richtlinie oder die dort genannten Bestimmungen 

einhalten zu müssen. 

Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass E-Geld-Institute nach Unterabsatz 1 

den zuständigen Behörden alle sachdienlichen Informationen übermitteln, 

damit diese bis zum …++ beurteilen können, ob die betreffenden E-Geld-

Institute die Anforderungen des Titels II erfüllen und welche Maßnahmen 

andernfalls zu ergreifen sind, um das sicherzustellen, oder ob die Zulassung 

entzogen werden muss. 

                                                 
 ABl.: Bitte Datum einfügen: 2 Jahre nach Inkrafttreten dieser Richtlinie. 
 ABl.: Bitte Datum einfügen: 30 Monate nach Inkrafttreten dieser Richtlinie. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2007/64/EG;Year:2007;Nr:64&comp=
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Die E-Geld-Institute nach Unterabsatz 1, die nach Überprüfung durch die 

zuständigen Behörden die Anforderungen des Titels II erfüllen, erhalten eine 

Zulassung und werden in das Register eingetragen. Erfüllen die E-Geld-

Institute die Anforderungen des Titels II nicht bis zum … , so wird ihnen die 

Ausgabe von E-Geld untersagt." 

 

▌ 

                                                 
 ABl.: Bitte Datum einfügen: 30 Monate nach Inkrafttreten dieser Richtlinie. 
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Artikel 112  

Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 

Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 wird wie folgt geändert: 

1. Artikel 1 Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

"2. Die Behörde handelt im Rahmen der ihr durch diese Verordnung 

übertragenen Befugnisse und innerhalb des Anwendungsbereichs der 

Richtlinie 2002/87/EG, der Richtlinie 2009/110/EG, der Verordnung (EU) 

Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates *, der Richtlinie 

2013/36/EU des Europäischen Parlaments und des Rates **, der Richtlinie 

2014/49/EU des Europäischen Parlaments und des Rates ***, der 

Verordnung (EU) 2015/847 des Europäischen Parlaments und des 

Rates****, der Richtlinie (EU) 2015/… des Europäischen Parlaments und 

des Rates*****+der Richtlinie (EU) 2015/… des Europäischen Parlaments 

und des Rates***  und, soweit diese Rechtsvorschriften sich auf Kredit- und 

Finanzinstitute sowie die zuständigen Behörden, die diese beaufsichtigen, 

beziehen, der einschlägigen Teile der Richtlinie 2002/65/EG und der 

Richtlinie (EU) 2015/849 des Europäischen Parlaments und des 

Rates******, einschließlich sämtlicher Richtlinien, Verordnungen und 

Beschlüsse, die auf der Grundlage dieser Rechtsakte angenommen wurden, 

sowie aller weiteren verbindlichen Rechtsakte der Union, die der Behörde 

Aufgaben übertragen. Die Behörde handelt ferner im Einklang mit der 

Verordnung (EU) Nr. 1024/2013 **** des Rates. 

_________________ 

* Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 26. Juni 2013 über Aufsichtsanforderungen an Kreditinstitute und 

Wertpapierfirmen und zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 646/2012 

(ABl. L 176 vom 27.6.2013, S. 1). 

** Richtlinie 2003/36/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

26. Juni 2013 über den Zugang zur Tätigkeit von Kreditinstituten und die 

                                                 
+  
 ABl.: Bitte Titel, Datum, Nummer und Amtsblattfundstelle von PE-CONS 35/15 - 

2013/0264 (COD) einfügen.  

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1093/2010;Nr:1093;Year:2010&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1093/2010;Nr:1093;Year:2010&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2002/87;Nr:2002;Year:87&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/87/EG;Year:2002;Nr:87&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2009/110;Year2:2009;Nr2:110&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/110/EG;Year:2009;Nr:110&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2013/36;Year2:2013;Nr2:36&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2014/49;Year2:2014;Nr2:49&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/49/EU;Year:2014;Nr:49&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2015/84;Nr:2015;Year:84&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(EU)%202015/%BF%20des%20Europ%E4ischen%20Parlaments%20und%20des%20Rates*****+der%20Richtlinie%20(EU)%202015/%BF%20des%20Europ%E4ischen%20Parlaments%20und%20des%20Rates***%20und,%20soweit%20diese%20Rechtsvorschriften%20sich%20auf%20Kredit-%20und%20Finanzinstitute%20sowie%20die%20zust%E4ndigen%20Beh%F6rden,%20die%20diese%20beaufsichtigen,%20beziehen,%20der%20einschl%E4gigen%20Teile%20der%20Richtlinie%202002/65/EG%20und%20der%20Richtlinie%20(EU)%202015/849;Year2:2015;Nr2:849&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(EU)%202015/%BF%20des%20Europ%E4ischen%20Parlaments%20und%20des%20Rates*****+der%20Richtlinie%20(EU)%202015/%BF%20des%20Europ%E4ischen%20Parlaments%20und%20des%20Rates***%20und,%20soweit%20diese%20Rechtsvorschriften%20sich%20auf%20Kredit-%20und%20Finanzinstitute%20sowie%20die%20zust%E4ndigen%20Beh%F6rden,%20die%20diese%20beaufsichtigen,%20beziehen,%20der%20einschl%E4gigen%20Teile%20der%20Richtlinie%202002/65/EG%20und%20der%20Richtlinie%20(EU)%202015/849;Year2:2015;Nr2:849&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(EU)%202015/%BF%20des%20Europ%E4ischen%20Parlaments%20und%20des%20Rates*****+der%20Richtlinie%20(EU)%202015/%BF%20des%20Europ%E4ischen%20Parlaments%20und%20des%20Rates***%20und,%20soweit%20diese%20Rechtsvorschriften%20sich%20auf%20Kredit-%20und%20Finanzinstitute%20sowie%20die%20zust%E4ndigen%20Beh%F6rden,%20die%20diese%20beaufsichtigen,%20beziehen,%20der%20einschl%E4gigen%20Teile%20der%20Richtlinie%202002/65/EG%20und%20der%20Richtlinie%20(EU)%202015/849;Year2:2015;Nr2:849&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(EU)%202015/%BF%20des%20Europ%E4ischen%20Parlaments%20und%20des%20Rates*****+der%20Richtlinie%20(EU)%202015/%BF%20des%20Europ%E4ischen%20Parlaments%20und%20des%20Rates***%20und,%20soweit%20diese%20Rechtsvorschriften%20sich%20auf%20Kredit-%20und%20Finanzinstitute%20sowie%20die%20zust%E4ndigen%20Beh%F6rden,%20die%20diese%20beaufsichtigen,%20beziehen,%20der%20einschl%E4gigen%20Teile%20der%20Richtlinie%202002/65/EG%20und%20der%20Richtlinie%20(EU)%202015/849;Year2:2015;Nr2:849&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(EU)%202015/%BF%20des%20Europ%E4ischen%20Parlaments%20und%20des%20Rates*****+der%20Richtlinie%20(EU)%202015/%BF%20des%20Europ%E4ischen%20Parlaments%20und%20des%20Rates***%20und,%20soweit%20diese%20Rechtsvorschriften%20sich%20auf%20Kredit-%20und%20Finanzinstitute%20sowie%20die%20zust%E4ndigen%20Beh%F6rden,%20die%20diese%20beaufsichtigen,%20beziehen,%20der%20einschl%E4gigen%20Teile%20der%20Richtlinie%202002/65/EG%20und%20der%20Richtlinie%20(EU)%202015/849;Year2:2015;Nr2:849&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(EU)%202015/%BF%20des%20Europ%E4ischen%20Parlaments%20und%20des%20Rates*****+der%20Richtlinie%20(EU)%202015/%BF%20des%20Europ%E4ischen%20Parlaments%20und%20des%20Rates***%20und,%20soweit%20diese%20Rechtsvorschriften%20sich%20auf%20Kredit-%20und%20Finanzinstitute%20sowie%20die%20zust%E4ndigen%20Beh%F6rden,%20die%20diese%20beaufsichtigen,%20beziehen,%20der%20einschl%E4gigen%20Teile%20der%20Richtlinie%202002/65/EG%20und%20der%20Richtlinie%20(EU)%202015/849;Year2:2015;Nr2:849&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(EU)%202015/%BF%20des%20Europ%E4ischen%20Parlaments%20und%20des%20Rates*****+der%20Richtlinie%20(EU)%202015/%BF%20des%20Europ%E4ischen%20Parlaments%20und%20des%20Rates***%20und,%20soweit%20diese%20Rechtsvorschriften%20sich%20auf%20Kredit-%20und%20Finanzinstitute%20sowie%20die%20zust%E4ndigen%20Beh%F6rden,%20die%20diese%20beaufsichtigen,%20beziehen,%20der%20einschl%E4gigen%20Teile%20der%20Richtlinie%202002/65/EG%20und%20der%20Richtlinie%20(EU)%202015/849;Year2:2015;Nr2:849&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(EU)%202015/%BF%20des%20Europ%E4ischen%20Parlaments%20und%20des%20Rates*****+der%20Richtlinie%20(EU)%202015/%BF%20des%20Europ%E4ischen%20Parlaments%20und%20des%20Rates***%20und,%20soweit%20diese%20Rechtsvorschriften%20sich%20auf%20Kredit-%20und%20Finanzinstitute%20sowie%20die%20zust%E4ndigen%20Beh%F6rden,%20die%20diese%20beaufsichtigen,%20beziehen,%20der%20einschl%E4gigen%20Teile%20der%20Richtlinie%202002/65/EG%20und%20der%20Richtlinie%20(EU)%202015/849;Year2:2015;Nr2:849&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(EU)%202015/%BF%20des%20Europ%E4ischen%20Parlaments%20und%20des%20Rates*****+der%20Richtlinie%20(EU)%202015/%BF%20des%20Europ%E4ischen%20Parlaments%20und%20des%20Rates***%20und,%20soweit%20diese%20Rechtsvorschriften%20sich%20auf%20Kredit-%20und%20Finanzinstitute%20sowie%20die%20zust%E4ndigen%20Beh%F6rden,%20die%20diese%20beaufsichtigen,%20beziehen,%20der%20einschl%E4gigen%20Teile%20der%20Richtlinie%202002/65/EG%20und%20der%20Richtlinie%20(EU)%202015/849;Year2:2015;Nr2:849&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(EU)%202015/%BF%20des%20Europ%E4ischen%20Parlaments%20und%20des%20Rates*****+der%20Richtlinie%20(EU)%202015/%BF%20des%20Europ%E4ischen%20Parlaments%20und%20des%20Rates***%20und,%20soweit%20diese%20Rechtsvorschriften%20sich%20auf%20Kredit-%20und%20Finanzinstitute%20sowie%20die%20zust%E4ndigen%20Beh%F6rden,%20die%20diese%20beaufsichtigen,%20beziehen,%20der%20einschl%E4gigen%20Teile%20der%20Richtlinie%202002/65/EG%20und%20der%20Richtlinie%20(EU)%202015/849;Year2:2015;Nr2:849&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2002/65;Nr:2002;Year:65&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2015/84;Nr:2015;Year:84&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1024/2013;Nr:1024;Year:2013&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=VER&code2=&gruppen=Link:646/2012;Nr:646;Year:2012&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:176;Day:27;Month:6;Year:2013;Page:1&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2003/36/EU;Year:2003;Nr:36&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:PE-CONS%2035/15;Code:PE-CONS;Nr:35;Year:15&comp=35%7C2015%7CPE-CONS
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2013;Nr:0264;Code:COD&comp=0264%7C2013%7C
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Beaufsichtigung von Kreditinstituten und Wertpapierfirmen, zur Änderung 

der Richtlinie 2002/87/EG und zur Aufhebung der Richtlinien 2006/48/EG 

und 2006/49/EG (ABl. L 176 vom 27.6. 2013, S. 338). 

*** Richtlinie 2014/49/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. 

April 2014 über Einlagensicherungssysteme (ABl. L 173 vom 12.6.2014, S. 

149). 

**** Verordnung (EU) 2015/847 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

20. Mai 2015 über die Übermittlung von Angaben bei Geldtransfers und zur 

Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 1781/2006 (ABl. L 141 vom 5.6.2015, S. 

1). 

***** Richtlinie (EU) 2015/… des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom … über Zahlungsdienste im Binnenmarkt, zur Änderung der 

Richtlinien 2002/65/EG, 2009/110/EG, 2013/36/EU und der Verordnung 

(EU) Nr. 1093/2010 sowie zur Aufhebung der Richtlinie 2007/64/EG (ABl. L 

…). 

****** Richtlinie (EU) 2015/849 des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 20. Mai 2015 zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems 

zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung, zur 

Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments 

und des Rates und zur Aufhebung der Richtlinie 2005/60/EG des 

Europäischen Parlaments und des Rates und der Richtlinie 2006/70/EG der 

Kommission (ABl. L 141 vom 5.6.2015, S. 73). 

******* Verordnung (EU) Nr. 1024/2013 des Rates vom 15. Oktober 2013 zur 

Übertragung besonderer Aufgaben im Zusammenhang mit der Aufsicht über 

Kreditinstitute auf die Europäische Zentralbank (ABl. L 287 vom 29. 10.2013, 

S. 63)." 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/87/EG;Year:2002;Nr:87&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2006/48/EG;Year:2006;Nr:48&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2006/49/EG;Year:2006;Nr:49&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(ABl.%20L%20176%20vom%2027.6.%202013,%20S.%20338).%20***%20Richtlinie%202014/49/EU%20des%20Europ%E4ischen%20Parlaments%20und%20des%20Rates%20vom%2016.%20April%202014%20%FCber%20Einlagensicherungssysteme%20(ABl.%20L%20173%20vom%2012.6.2014,%20S.%20149).%20****%20Verordnung%20(EU)%202015/847%20des%20Europ%E4ischen%20Parlaments%20und%20des%20Rates%20vom%2020.%20Mai%202015%20%FCber%20die%20%DCbermittlung%20von%20Angaben%20bei%20Geldtransfers%20und%20zur%20Aufhebung%20der%20Verordnung%20(EU)%20Nr.%201781/2006%20(ABl.%20L%20141%20vom%205.6.2015,%20S.%201).%20*****%20Richtlinie%20(EU)%202015/%BF%20des%20Europ%E4ischen%20Parlaments%20und%20des%20Rates%20vom%20%BF%20%FCber%20Zahlungsdienste%20im%20Binnenmarkt,%20zur%20%C4nderung%20der%20Richtlinien%202002/65/EG,%202009/110/EG,%202013/36/EU%20und%20der%20Verordnung%20(EU)%20Nr.%201093/2010%20sowie%20zur%20Aufhebung%20der%20Richtlinie%202007/64/EG%20(ABl.%20L%20%BF).%20******%20Richtlinie%20(EU)%202015/849;Year2:2015;Nr2:849&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(ABl.%20L%20176%20vom%2027.6.%202013,%20S.%20338).%20***%20Richtlinie%202014/49/EU%20des%20Europ%E4ischen%20Parlaments%20und%20des%20Rates%20vom%2016.%20April%202014%20%FCber%20Einlagensicherungssysteme%20(ABl.%20L%20173%20vom%2012.6.2014,%20S.%20149).%20****%20Verordnung%20(EU)%202015/847%20des%20Europ%E4ischen%20Parlaments%20und%20des%20Rates%20vom%2020.%20Mai%202015%20%FCber%20die%20%DCbermittlung%20von%20Angaben%20bei%20Geldtransfers%20und%20zur%20Aufhebung%20der%20Verordnung%20(EU)%20Nr.%201781/2006%20(ABl.%20L%20141%20vom%205.6.2015,%20S.%201).%20*****%20Richtlinie%20(EU)%202015/%BF%20des%20Europ%E4ischen%20Parlaments%20und%20des%20Rates%20vom%20%BF%20%FCber%20Zahlungsdienste%20im%20Binnenmarkt,%20zur%20%C4nderung%20der%20Richtlinien%202002/65/EG,%202009/110/EG,%202013/36/EU%20und%20der%20Verordnung%20(EU)%20Nr.%201093/2010%20sowie%20zur%20Aufhebung%20der%20Richtlinie%202007/64/EG%20(ABl.%20L%20%BF).%20******%20Richtlinie%20(EU)%202015/849;Year2:2015;Nr2:849&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(ABl.%20L%20176%20vom%2027.6.%202013,%20S.%20338).%20***%20Richtlinie%202014/49/EU%20des%20Europ%E4ischen%20Parlaments%20und%20des%20Rates%20vom%2016.%20April%202014%20%FCber%20Einlagensicherungssysteme%20(ABl.%20L%20173%20vom%2012.6.2014,%20S.%20149).%20****%20Verordnung%20(EU)%202015/847%20des%20Europ%E4ischen%20Parlaments%20und%20des%20Rates%20vom%2020.%20Mai%202015%20%FCber%20die%20%DCbermittlung%20von%20Angaben%20bei%20Geldtransfers%20und%20zur%20Aufhebung%20der%20Verordnung%20(EU)%20Nr.%201781/2006%20(ABl.%20L%20141%20vom%205.6.2015,%20S.%201).%20*****%20Richtlinie%20(EU)%202015/%BF%20des%20Europ%E4ischen%20Parlaments%20und%20des%20Rates%20vom%20%BF%20%FCber%20Zahlungsdienste%20im%20Binnenmarkt,%20zur%20%C4nderung%20der%20Richtlinien%202002/65/EG,%202009/110/EG,%202013/36/EU%20und%20der%20Verordnung%20(EU)%20Nr.%201093/2010%20sowie%20zur%20Aufhebung%20der%20Richtlinie%202007/64/EG%20(ABl.%20L%20%BF).%20******%20Richtlinie%20(EU)%202015/849;Year2:2015;Nr2:849&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(ABl.%20L%20176%20vom%2027.6.%202013,%20S.%20338).%20***%20Richtlinie%202014/49/EU%20des%20Europ%E4ischen%20Parlaments%20und%20des%20Rates%20vom%2016.%20April%202014%20%FCber%20Einlagensicherungssysteme%20(ABl.%20L%20173%20vom%2012.6.2014,%20S.%20149).%20****%20Verordnung%20(EU)%202015/847%20des%20Europ%E4ischen%20Parlaments%20und%20des%20Rates%20vom%2020.%20Mai%202015%20%FCber%20die%20%DCbermittlung%20von%20Angaben%20bei%20Geldtransfers%20und%20zur%20Aufhebung%20der%20Verordnung%20(EU)%20Nr.%201781/2006%20(ABl.%20L%20141%20vom%205.6.2015,%20S.%201).%20*****%20Richtlinie%20(EU)%202015/%BF%20des%20Europ%E4ischen%20Parlaments%20und%20des%20Rates%20vom%20%BF%20%FCber%20Zahlungsdienste%20im%20Binnenmarkt,%20zur%20%C4nderung%20der%20Richtlinien%202002/65/EG,%202009/110/EG,%202013/36/EU%20und%20der%20Verordnung%20(EU)%20Nr.%201093/2010%20sowie%20zur%20Aufhebung%20der%20Richtlinie%202007/64/EG%20(ABl.%20L%20%BF).%20******%20Richtlinie%20(EU)%202015/849;Year2:2015;Nr2:849&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(ABl.%20L%20176%20vom%2027.6.%202013,%20S.%20338).%20***%20Richtlinie%202014/49/EU%20des%20Europ%E4ischen%20Parlaments%20und%20des%20Rates%20vom%2016.%20April%202014%20%FCber%20Einlagensicherungssysteme%20(ABl.%20L%20173%20vom%2012.6.2014,%20S.%20149).%20****%20Verordnung%20(EU)%202015/847%20des%20Europ%E4ischen%20Parlaments%20und%20des%20Rates%20vom%2020.%20Mai%202015%20%FCber%20die%20%DCbermittlung%20von%20Angaben%20bei%20Geldtransfers%20und%20zur%20Aufhebung%20der%20Verordnung%20(EU)%20Nr.%201781/2006%20(ABl.%20L%20141%20vom%205.6.2015,%20S.%201).%20*****%20Richtlinie%20(EU)%202015/%BF%20des%20Europ%E4ischen%20Parlaments%20und%20des%20Rates%20vom%20%BF%20%FCber%20Zahlungsdienste%20im%20Binnenmarkt,%20zur%20%C4nderung%20der%20Richtlinien%202002/65/EG,%202009/110/EG,%202013/36/EU%20und%20der%20Verordnung%20(EU)%20Nr.%201093/2010%20sowie%20zur%20Aufhebung%20der%20Richtlinie%202007/64/EG%20(ABl.%20L%20%BF).%20******%20Richtlinie%20(EU)%202015/849;Year2:2015;Nr2:849&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(ABl.%20L%20176%20vom%2027.6.%202013,%20S.%20338).%20***%20Richtlinie%202014/49/EU%20des%20Europ%E4ischen%20Parlaments%20und%20des%20Rates%20vom%2016.%20April%202014%20%FCber%20Einlagensicherungssysteme%20(ABl.%20L%20173%20vom%2012.6.2014,%20S.%20149).%20****%20Verordnung%20(EU)%202015/847%20des%20Europ%E4ischen%20Parlaments%20und%20des%20Rates%20vom%2020.%20Mai%202015%20%FCber%20die%20%DCbermittlung%20von%20Angaben%20bei%20Geldtransfers%20und%20zur%20Aufhebung%20der%20Verordnung%20(EU)%20Nr.%201781/2006%20(ABl.%20L%20141%20vom%205.6.2015,%20S.%201).%20*****%20Richtlinie%20(EU)%202015/%BF%20des%20Europ%E4ischen%20Parlaments%20und%20des%20Rates%20vom%20%BF%20%FCber%20Zahlungsdienste%20im%20Binnenmarkt,%20zur%20%C4nderung%20der%20Richtlinien%202002/65/EG,%202009/110/EG,%202013/36/EU%20und%20der%20Verordnung%20(EU)%20Nr.%201093/2010%20sowie%20zur%20Aufhebung%20der%20Richtlinie%202007/64/EG%20(ABl.%20L%20%BF).%20******%20Richtlinie%20(EU)%202015/849;Year2:2015;Nr2:849&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(ABl.%20L%20176%20vom%2027.6.%202013,%20S.%20338).%20***%20Richtlinie%202014/49/EU%20des%20Europ%E4ischen%20Parlaments%20und%20des%20Rates%20vom%2016.%20April%202014%20%FCber%20Einlagensicherungssysteme%20(ABl.%20L%20173%20vom%2012.6.2014,%20S.%20149).%20****%20Verordnung%20(EU)%202015/847%20des%20Europ%E4ischen%20Parlaments%20und%20des%20Rates%20vom%2020.%20Mai%202015%20%FCber%20die%20%DCbermittlung%20von%20Angaben%20bei%20Geldtransfers%20und%20zur%20Aufhebung%20der%20Verordnung%20(EU)%20Nr.%201781/2006%20(ABl.%20L%20141%20vom%205.6.2015,%20S.%201).%20*****%20Richtlinie%20(EU)%202015/%BF%20des%20Europ%E4ischen%20Parlaments%20und%20des%20Rates%20vom%20%BF%20%FCber%20Zahlungsdienste%20im%20Binnenmarkt,%20zur%20%C4nderung%20der%20Richtlinien%202002/65/EG,%202009/110/EG,%202013/36/EU%20und%20der%20Verordnung%20(EU)%20Nr.%201093/2010%20sowie%20zur%20Aufhebung%20der%20Richtlinie%202007/64/EG%20(ABl.%20L%20%BF).%20******%20Richtlinie%20(EU)%202015/849;Year2:2015;Nr2:849&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(ABl.%20L%20176%20vom%2027.6.%202013,%20S.%20338).%20***%20Richtlinie%202014/49/EU%20des%20Europ%E4ischen%20Parlaments%20und%20des%20Rates%20vom%2016.%20April%202014%20%FCber%20Einlagensicherungssysteme%20(ABl.%20L%20173%20vom%2012.6.2014,%20S.%20149).%20****%20Verordnung%20(EU)%202015/847%20des%20Europ%E4ischen%20Parlaments%20und%20des%20Rates%20vom%2020.%20Mai%202015%20%FCber%20die%20%DCbermittlung%20von%20Angaben%20bei%20Geldtransfers%20und%20zur%20Aufhebung%20der%20Verordnung%20(EU)%20Nr.%201781/2006%20(ABl.%20L%20141%20vom%205.6.2015,%20S.%201).%20*****%20Richtlinie%20(EU)%202015/%BF%20des%20Europ%E4ischen%20Parlaments%20und%20des%20Rates%20vom%20%BF%20%FCber%20Zahlungsdienste%20im%20Binnenmarkt,%20zur%20%C4nderung%20der%20Richtlinien%202002/65/EG,%202009/110/EG,%202013/36/EU%20und%20der%20Verordnung%20(EU)%20Nr.%201093/2010%20sowie%20zur%20Aufhebung%20der%20Richtlinie%202007/64/EG%20(ABl.%20L%20%BF).%20******%20Richtlinie%20(EU)%202015/849;Year2:2015;Nr2:849&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(ABl.%20L%20176%20vom%2027.6.%202013,%20S.%20338).%20***%20Richtlinie%202014/49/EU%20des%20Europ%E4ischen%20Parlaments%20und%20des%20Rates%20vom%2016.%20April%202014%20%FCber%20Einlagensicherungssysteme%20(ABl.%20L%20173%20vom%2012.6.2014,%20S.%20149).%20****%20Verordnung%20(EU)%202015/847%20des%20Europ%E4ischen%20Parlaments%20und%20des%20Rates%20vom%2020.%20Mai%202015%20%FCber%20die%20%DCbermittlung%20von%20Angaben%20bei%20Geldtransfers%20und%20zur%20Aufhebung%20der%20Verordnung%20(EU)%20Nr.%201781/2006%20(ABl.%20L%20141%20vom%205.6.2015,%20S.%201).%20*****%20Richtlinie%20(EU)%202015/%BF%20des%20Europ%E4ischen%20Parlaments%20und%20des%20Rates%20vom%20%BF%20%FCber%20Zahlungsdienste%20im%20Binnenmarkt,%20zur%20%C4nderung%20der%20Richtlinien%202002/65/EG,%202009/110/EG,%202013/36/EU%20und%20der%20Verordnung%20(EU)%20Nr.%201093/2010%20sowie%20zur%20Aufhebung%20der%20Richtlinie%202007/64/EG%20(ABl.%20L%20%BF).%20******%20Richtlinie%20(EU)%202015/849;Year2:2015;Nr2:849&comp=
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http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(ABl.%20L%20176%20vom%2027.6.%202013,%20S.%20338).%20***%20Richtlinie%202014/49/EU%20des%20Europ%E4ischen%20Parlaments%20und%20des%20Rates%20vom%2016.%20April%202014%20%FCber%20Einlagensicherungssysteme%20(ABl.%20L%20173%20vom%2012.6.2014,%20S.%20149).%20****%20Verordnung%20(EU)%202015/847%20des%20Europ%E4ischen%20Parlaments%20und%20des%20Rates%20vom%2020.%20Mai%202015%20%FCber%20die%20%DCbermittlung%20von%20Angaben%20bei%20Geldtransfers%20und%20zur%20Aufhebung%20der%20Verordnung%20(EU)%20Nr.%201781/2006%20(ABl.%20L%20141%20vom%205.6.2015,%20S.%201).%20*****%20Richtlinie%20(EU)%202015/%BF%20des%20Europ%E4ischen%20Parlaments%20und%20des%20Rates%20vom%20%BF%20%FCber%20Zahlungsdienste%20im%20Binnenmarkt,%20zur%20%C4nderung%20der%20Richtlinien%202002/65/EG,%202009/110/EG,%202013/36/EU%20und%20der%20Verordnung%20(EU)%20Nr.%201093/2010%20sowie%20zur%20Aufhebung%20der%20Richtlinie%202007/64/EG%20(ABl.%20L%20%BF).%20******%20Richtlinie%20(EU)%202015/849;Year2:2015;Nr2:849&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:176;Day:27;Month:6;Year:2013;Page:338&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:173;Day:12;Month:6;Year:2014;Page:149&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:173;Day:12;Month:6;Year:2014;Page:149&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2015/84;Nr:2015;Year:84&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1781/2006;Nr:1781;Year:2006&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:141;Day:5;Month:6;Year:2015;Page:1&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:141;Day:5;Month:6;Year:2015;Page:1&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2002/65;Nr:2002;Year:65&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2009/110;Year2:2009;Nr2:110&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2013/36;Year2:2013;Nr2:36&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1093/2010;Nr:1093;Year:2010&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2007/64;Nr:2007;Year:64&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2015/84;Nr:2015;Year:84&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=VER&code2=&gruppen=Link:648/2012;Nr:648;Year:2012&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2005/60;Nr:2005;Year:60&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2005/60/EG;Year:2005;Nr:60&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2006/70;Nr:2006;Year:70&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2006/70/EG;Year:2006;Nr:70&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:141;Day:5;Month:6;Year:2015;Page:73&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1024/2013;Nr:1024;Year:2013&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:287;Day:29;Month:10;Year:2013;Page:63&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:287;Day:29;Month:10;Year:2013;Page:63&comp=
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2. Artikel 4 Nummer 1 erhält folgende Fassung: 

"1. 'Finanzinstitute' Kreditinstitute im Sinne des Artikels 4 Absatz 1 Nummer 1 

der Verordnung (EU) Nr. 575/2013, Wertpapierfirmen im Sinne des Artikels 

3 Absatz 1 Nummer 2 der  Verordnung (EU) Nr. 575/2013, 

Finanzkonglomerate im Sinne des Artikels 2 Nummer 14 der Richtlinie 

2002/87/EG, Zahlungsdienstleister im Sinne des Artikels 4 Nummer 11 der 

Richtlinie (EU) 2015/…  sowie E-Geld-Institute im Sinne des Artikels 2 

Nummer 1 der Richtlinie 2009/110/EG; bezüglich der Richtlinie  (EU) 

2015/849 bezeichnet der Ausdruck 'Finanzinstitute' Kreditinstitute und 

Finanzinstitute im Sinne des Artikels 3 Nummern 1 und 2 der Richtlinie 

(EU) 2015/849;" 

                                                 
 ABl.: Bitte Nummer des Rechtsakts in Dokument PE-CONS 35/15 - 2013/0264 

(COD) einfügen. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2002/87;Nr:2002;Year:87&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/87/EG;Year:2002;Nr:87&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(EU)%202015/%BF%20sowie%20E-Geld-Institute%20im%20Sinne%20des%20Artikels%202%20Nummer%201%20der%20Richtlinie%202009/110/EG;%20bez%FCglich%20der%20Richtlinie%20(EU)%202015/849%20bezeichnet%20der%20Ausdruck%20'Finanzinstitute'%20Kreditinstitute%20und%20Finanzinstitute%20im%20Sinne%20des%20Artikels%203%20Nummern%201%20und%202%20der%20Richtlinie%20(EU)%202015/849;Year2:2015;Nr2:849&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(EU)%202015/%BF%20sowie%20E-Geld-Institute%20im%20Sinne%20des%20Artikels%202%20Nummer%201%20der%20Richtlinie%202009/110/EG;%20bez%FCglich%20der%20Richtlinie%20(EU)%202015/849%20bezeichnet%20der%20Ausdruck%20'Finanzinstitute'%20Kreditinstitute%20und%20Finanzinstitute%20im%20Sinne%20des%20Artikels%203%20Nummern%201%20und%202%20der%20Richtlinie%20(EU)%202015/849;Year2:2015;Nr2:849&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(EU)%202015/%BF%20sowie%20E-Geld-Institute%20im%20Sinne%20des%20Artikels%202%20Nummer%201%20der%20Richtlinie%202009/110/EG;%20bez%FCglich%20der%20Richtlinie%20(EU)%202015/849%20bezeichnet%20der%20Ausdruck%20'Finanzinstitute'%20Kreditinstitute%20und%20Finanzinstitute%20im%20Sinne%20des%20Artikels%203%20Nummern%201%20und%202%20der%20Richtlinie%20(EU)%202015/849;Year2:2015;Nr2:849&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(EU)%202015/%BF%20sowie%20E-Geld-Institute%20im%20Sinne%20des%20Artikels%202%20Nummer%201%20der%20Richtlinie%202009/110/EG;%20bez%FCglich%20der%20Richtlinie%20(EU)%202015/849%20bezeichnet%20der%20Ausdruck%20'Finanzinstitute'%20Kreditinstitute%20und%20Finanzinstitute%20im%20Sinne%20des%20Artikels%203%20Nummern%201%20und%202%20der%20Richtlinie%20(EU)%202015/849;Year2:2015;Nr2:849&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(EU)%202015/%BF%20sowie%20E-Geld-Institute%20im%20Sinne%20des%20Artikels%202%20Nummer%201%20der%20Richtlinie%202009/110/EG;%20bez%FCglich%20der%20Richtlinie%20(EU)%202015/849%20bezeichnet%20der%20Ausdruck%20'Finanzinstitute'%20Kreditinstitute%20und%20Finanzinstitute%20im%20Sinne%20des%20Artikels%203%20Nummern%201%20und%202%20der%20Richtlinie%20(EU)%202015/849;Year2:2015;Nr2:849&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(EU)%202015/%BF%20sowie%20E-Geld-Institute%20im%20Sinne%20des%20Artikels%202%20Nummer%201%20der%20Richtlinie%202009/110/EG;%20bez%FCglich%20der%20Richtlinie%20(EU)%202015/849%20bezeichnet%20der%20Ausdruck%20'Finanzinstitute'%20Kreditinstitute%20und%20Finanzinstitute%20im%20Sinne%20des%20Artikels%203%20Nummern%201%20und%202%20der%20Richtlinie%20(EU)%202015/849;Year2:2015;Nr2:849&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2009/110;Year2:2009;Nr2:110&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2015/84;Nr:2015;Year:84&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2015/84;Nr:2015;Year:84&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:PE-CONS%2035/15;Code:PE-CONS;Nr:35;Year:15&comp=35%7C2015%7CPE-CONS
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2013;Nr:0264;Code:COD&comp=0264%7C2013%7C
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2013;Nr:0264;Code:COD&comp=0264%7C2013%7C
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Artikel 113  

Änderung der Richtlinie 2013/36/EG 

Anhang I Nummer 4 der Richtlinie 2013/36/EU erhält folgende Fassung: 

"(4) Zahlungsdienste im Sinne des Artikels 4 Nummer 3 der Richtlinie (EU) 

2015/… des Europäischen Parlaments und des Rates*   

________________ 

* Richtlinie (EU) 2015/…... des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

… über Zahlungsdienste im Binnenmarkt, zur Änderung der Richtlinien 

2002/65/EG, 2009/110/EG, 2013/36/EU und der Verordnung (EU) Nr. 

1093/2010 sowie zur Aufhebung der Richtlinie 2007/64/EG (ABl. L …)." 

                                                 
  ABl.: Bitte Namen, Datum, Nummer und Amtsblattfundstelle des Dokuments PE-

CONS Nr. 35/15 – 2013/0264(COD) einfügen. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EG;Year:2013;Nr:36&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/65/EG;Year:2002;Nr:65&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/110/EG;Year:2009;Nr:110&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1093/2010;Nr:1093;Year:2010&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2007/64/EG;Year:2007;Nr:64&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:35/15;Nr:35;Year:15&comp=35%7C2015%7C
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2013;Nr:0264;Code:COD&comp=0264%7C2013%7C
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Artikel 114  

Aufhebung 

Die Richtlinie 2007/64/EG wird mit Wirkung vom … aufgehoben. 

Bezugnahmen auf die aufgehobene Richtlinie gelten als Bezugnahmen auf die vorliegende 

Richtlinie und sind nach Maßgabe der Entsprechungstabelle in Anhang II der vorliegenden 

Richtlinie zu lesen. 

                                                 
 ABl.: Bitte Datum einfügen: 2 Jahre nach Inkrafttreten dieser Richtlinie. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2007/64/EG;Year:2007;Nr:64&comp=
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Artikel 115 

Umsetzung 

(1) Die Mitgliedstaaten erlassen und veröffentlichen bis zum ...  die Rechts- und 

Verwaltungsvorschriften, die erforderlich sind, um dieser Richtlinie nachzukommen. Sie 

setzen die Kommission unverzüglich davon in Kenntnis. 

(2) Sie wenden diese Vorschriften ab dem …* an. 

Wenn die Mitgliedstaaten diese Vorschriften erlassen, nehmen sie in den Vorschriften selbst 

oder durch einen Hinweis bei der amtlichen Veröffentlichung auf diese Richtlinie Bezug. Die 

Mitgliedstaaten regeln die Einzelheiten dieser Bezugnahme. 

(3) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den Wortlaut der wichtigsten nationalen 

Rechtsvorschriften mit, die sie auf dem unter diese Richtlinie fallenden Gebiet erlassen. 

(4) Abweichend von Absatz 2 stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass die in den 

Artikeln 65, 66, 67 und 97 genannten Sicherheitsmaßnahmen 18 Monate nach dem 

Zeitpunkt des Inkrafttretens der in Artikel 98 genannten technischen 

Regulierungsstandards angewandt werden. 

                                                 
 ABl.: Bitte Datum einfügen: 2 Jahre nach Inkrafttreten dieser Richtlinie. 
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5) Die Mitgliedstaaten untersagen juristischen Personen, die vor dem …  in ihrem 

Hoheitsgebiet Tätigkeiten von Zahlungsauslösedienstleistern und 

Kontoinformationsdienstleistern im Sinne dieser Richtlinie ausgeübt haben, nicht, 

dieselben Tätigkeiten in ihrem Hoheitsgebiet während der Übergangsfrist nach den 

Absätzen 2 und 4 im Einklang mit dem derzeit geltenden Rechtsrahmen weiterhin 

auszuüben. 

6. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die einzelnen kontoführenden 

Zahlungsdienstleister bis zu dem Zeitpunkt, an dem sie die technischen 

Regulierungsstandards nach Absatz 4 einhalten, das Nichteinhalten nicht dazu 

missbrauchen, die Nutzung von Zahlungsauslöse- und Kontoinformationsdiensten für die 

von ihnen geführten Konten zu blockieren oder zu behindern. 

Artikel 116 

Inkrafttreten 

Diese Richtlinie tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der 

Europäischen Union in Kraft. 

                                                 
 ABl.: Bitte Datum des Inkrafttretens dieser Richtlinie einfügen. 
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Artikel 117 

Adressaten 

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet. 

Geschehen zu … 

Im Namen des Europäischen Parlaments  Im Namen des Rates 

Der Präsident Der Präsident 
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ANHANG I 

ZAHLUNGSDIENSTE (gemäß Artikel 4 Nummer 3) 

1. Dienste, mit denen Bareinzahlungen auf ein Zahlungskonto ermöglicht werden, 

sowie alle für die Führung eines Zahlungskontos erforderlichen Vorgänge 

2. Dienste, mit denen Barabhebungen von einem Zahlungskonto ermöglicht werden, 

sowie alle für die Führung eines Zahlungskontos erforderlichen Vorgänge 

3. Ausführung von Zahlungsvorgängen einschließlich des Transfers von Geldbeträgen 

auf ein Zahlungskonto beim Zahlungsdienstleister des Nutzers oder bei einem 

anderen Zahlungsdienstleister: 

a) Ausführung von Lastschriften einschließlich einmaliger Lastschriften; 

b) Ausführung von Zahlungsvorgängen mittels einer Zahlungskarte oder eines 

ähnlichen Instruments ; 

c) Ausführung von Überweisungen einschließlich Daueraufträgen. 
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4. Ausführung von Zahlungsvorgängen, wenn die Beträge durch einen Kreditrahmen 

für einen Zahlungsdienstnutzer gedeckt sind: 

a) Ausführung von Lastschriften einschließlich einmaliger Lastschriften; 

b) Ausführung von Zahlungsvorgängen mittels einer Zahlungskarte oder eines 

ähnlichen Instruments; 

c) Ausführung von Überweisungen einschließlich Daueraufträgen. 

5. Ausgabe von Zahlungsinstrumenten und/oder Annahme und Abrechnung 

("Acquiring") von Zahlungsvorgängen. 

6. Finanztransfer. 

▌ 

7. Zahlungsauslösedienste 

8. Kontoinformationsdienste 
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ANHANG II 
ENTSPRECHUNGSTABELLE 

Vorliegende Richtlinie Richtlinie 2007/64/EG 

Artikel 1 Absatz 1 Artikel 1 Absatz 1 

Artikel 1 Absatz 2 Artikel 1 Absatz 2 

Artikel 2 Absatz 1 Artikel 2 Absatz 1 

Artikel 2 Absatz 2   

Artikel 2 Absatz 3  

Artikel 2 Absatz 4  

Artikel 2 Absatz 5 Artikel 2 Absatz 3 

Artikel 3  

 

Artikel 3 

Artikel 4 

Weitere Begriffsbestimmungen hinzugefügt 

 

 

Artikel 4 

 

 

Artikel 5 Absatz 1 Artikel 5 

Artikel 5 Absatz 2  

Artikel 5 Absatz 3  

Artikel 5Absatz 4  

Artikel 5 Absatz 5  

Artikel 5 Absatz 6  

Artikel 5 Absatz 7  

Artikel 6 Absatz 1  

Artikel 6 Absatz 2  

Artikel 6 Absatz 3  

Artikel 6 Absatz 4  

Artikel 7 Artikel 6 

Artikel 8 Absatz 1 Artikel 7 Absatz 1 

Artikel 8 Absatz 2 Artikel 7 Absatz 2 

Artikel 8 Absatz 3 Artikel 7 Absatz 3 

Artikel 9 Absatz 1 Artikel 8 Absatz 1 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2007/64/EG;Year:2007;Nr:64&comp=
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Vorliegende Richtlinie Richtlinie 2007/64/EG 

Artikel 9 Absatz 2 Artikel 8 Absatz 2 

Artikel 9 Absatz 3 Artikel 8 Absatz 3 

Artikel 10 Absatz 1 Artikel 9 Absatz 1 

Artikel 10 Absatz 2 Artikel 9 Absatz 2 

– Artikel 9 Absätze 3 und 4 

Artikel 11 Absatz 1 Artikel 10 Absatz 1 

Artikel 11 Absatz 2 Artikel 10 Absatz 2 

Artikel 11 Absatz 3 Artikel 10 Absatz 3 

Artikel 11 Absatz 4 Artikel 10 Absatz 4 

Artikel 11 Absatz 5 Artikel 10 Absatz 5 

Artikel 11 Absatz 6 Artikel 10 Absatz 6 

Artikel 11 Absatz 7 Artikel 10 Absatz 7 

Artikel 11 Absatz 8 Artikel 10 Absatz 8 

Artikel 11 Absatz 9 Artikel 10 Absatz 9 

Artikel 12 Artikel 11 

Artikel 13 Absatz 1 Artikel 12 Absatz 1 

Artikel 13 Absatz 2 Artikel 12 Absatz 2 

Artikel 13 Absatz 3 Artikel 12 Absatz 3 

Artikel 14 Absatz 1 Artikel 13 

Artikel 14 Absatz 2 Artikel 13 

Artikel 14 Absatz 3   

Artikel 14 Absatz 4   

Artikel 15 Absatz 1  

Artikel 15 Absatz 2  

Artikel 15 Absatz 3  

Artikel 15 Absatz 4  

Artikel 15 Absatz 5  

Artikel 16 Artikel 14 

Article 17 Absatz 1 Artikel 15 Absatz 1 
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2015)0348 
Die Todesstrafe  
Entschließung des Europäischen Parlaments vom 8. Oktober 2015 zur Todesstrafe 
(2015/2879(RSP)) 
 
Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf seine vorangegangenen Entschließungen zur Abschaffung der 
Todesstrafe, insbesondere seine Entschließung vom 7. Oktober 201047, 

– unter Hinweis auf die Gemeinsame Erklärung der Vizepräsidentin der Europäischen 
Kommission und Hohen Vertreterin der Union für Außen- und Sicherheitspolitik, 
Federica Mogherini, und des Generalsekretärs des Europarats, Thorbjørn Jagland, zum 
Europäischen und Internationalen Tag gegen die Todesstrafe vom 10. Oktober 2014,  

– unter Hinweis auf die Protokolle Nr. 6 und Nr. 13 zur Europäischen 
Menschenrechtskonvention, 

– unter Hinweis auf Artikel 2 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union, 

– unter Hinweis auf die EU-Leitlinien zur Todesstrafe, 

– unter Hinweis auf die Ausfuhrkontrollregelung der EU für Produkte, die zur 
Vollstreckung der Todesstrafe verwendet werden können, die zurzeit aktualisiert wird; 

– unter Hinweis auf den Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte 
(IPBPR) und das dazugehörige zweite Fakultativprotokoll,  

– unter Hinweis auf das Übereinkommen der Vereinten Nationen von 1984 gegen Folter 
und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe,  

– unter Hinweis auf die vom Hohen Kommissar der Vereinten Nationen für 
Menschenrechte im September 2015 veröffentlichte Studie über die Auswirkungen des 
weltweiten Drogenproblems auf die Achtung der Menschenrechte,  

– unter Hinweis auf die Resolutionen der Generalversammlung der Vereinten Nationen, 
insbesondere die Resolution vom 18. Dezember 2014 zum Moratorium für die 
Anwendung der Todesstrafe (A/RES/69/186),  
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– unter Hinweis auf die Schlusserklärung des fünften Weltkongresses gegen die 
Todesstrafe, der vom 12. bis 15. Juni 2013 in Madrid stattfand,  

– unter Hinweis darauf, dass jedes Jahr am 10. Oktober der „Internationale Tag gegen die 
Todesstrafe“ und der „Europäische Tag gegen die Todesstrafe“ begangen werden,  

– gestützt auf Artikel 128 Absatz 5 und Artikel 123 Absatz 4 seiner Geschäftsordnung, 

A. in der Erwägung, dass die weltweite Abschaffung der Todesstrafe eines der wichtigsten 
Ziele der EU-Menschenrechtspolitik ist; 

B. in der Erwägung, dass mit dem Internationalen Tag gegen die Todesstrafe am 
10. Oktober 2015 vor allem ein Bewusstsein für die Anwendung der Todesstrafe bei 
Drogendelikten geschaffen werden soll;  

C. in der Erwägung, dass den Angaben des Amtes des Hohen Kommissars der Vereinten 
Nationen für Menschenrechte zufolge über 160 Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen 
mit unterschiedlichen Rechtssystemen, Traditionen, Kulturen und religiösen 
Hintergründen die Todesstrafe entweder abgeschafft haben oder sie nicht anwenden;  

D. in der Erwägung, dass aus den neuesten Zahlen hervorgeht, dass 2014 mindestens 2 466 
Menschen in 55 Staaten zum Tode verurteilt wurden, was einer Zunahme von fast 23 
Prozent im Vergleich zu 2013 entspricht; in der Erwägung, dass die Todesstrafe 2014 
weltweit in mindestens 607 Fällen vollstreckt wurde; in der Erwägung, dass diese 
Angaben nicht die vermutlich in China Hingerichteten enthalten, wo nach wie vor mehr 
Menschen als in der gesamten restlichen Welt zusammen hingerichtet und Tausende 
weitere Menschen zum Tode verurteilt werden; in der Erwägung, dass das Ausmaß, in 
dem 2015 weiterhin Todesurteile verhängt und vollstreckt werden, besorgniserregend 
ist; in der Erwägung, dass die Zunahme der Todesurteile in engem Zusammenhang mit 
den Gerichtsurteilen steht, die beispielsweise in Ägypten und Nigeria in 
Massenverfahren bei Straftaten im Zusammenhang mit Terrorismus verhängt wurden; 
in der Erwägung, dass die Wiedereinführung der Todesstrafe in Tschad und Tunesien 
geprüft wird; in der Erwägung, dass in bestimmten Bundesstaaten der USA weiterhin 
Todesurteile verhängt und vollstreckt werden;  

E. in der Erwägung, dass Berichten zufolge in Pakistan, Nigeria, Afghanistan, Iran, Irak, 
Sudan, Somalia und Saudi-Arabien Menschen zum Tode durch Steinigung verurteilt 
wurden, und in der Erwägung, dass Hunderte Frauen in den letzten Jahren wegen 
Ehebruchs gesteinigt wurden; in der Erwägung, dass Steinigung als Methode der 
Todesstrafe als Form der Folter gilt;  

F. in der Erwägung, dass in acht Staaten (Mauretanien, Sudan, Iran, Saudi-Arabien, 
Jemen, Pakistan, Afghanistan und Katar) für Homosexualität die Todesstrafe gesetzlich 
vorgesehen ist, und Bundesstaaten in Nigeria und Regionen in Somalia die Todesstrafe 
für sexuelle Handlungen zwischen Gleichgeschlechtlichen offiziell vollstrecken; 

G. in der Erwägung, dass die Todesstrafe häufig gegen Benachteiligte, psychisch Kranke 
und insbesondere gegen Angehörige von nationalen oder kulturellen Minderheiten 
eingesetzt wird; 

H. in der Erwägung, dass 33 Staaten die Todesstrafe für Drogendelikte anwenden, was zur 
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Folge hat, dass jährlich etwa 1 000 Menschen hingerichtet werden; in der Erwägung, 
dass 2015 in China, Iran, Indonesien und Saudi-Arabien wegen solcher Straftaten 
Hinrichtungen vollzogen wurden; in der Erwägung, dass in China, Indonesien, Iran, 
Kuwait, Malaysia, Saudi-Arabien, Sri Lanka, den Vereinigten Arabischen Emiraten und 
Vietnam 2015 noch immer die Todesstrafe für Drogendelikte verhängt wurde; in der 
Erwägung, dass diese Delikte verschiedene Straftatbestände wie Drogenhandel oder 
Drogenbesitz umfassen können;  

I. in der Erwägung, dass in den vergangenen 12 Monaten weltweit ein Wiederanstieg der 
Verhängung der Todesstrafe wegen Drogendelikten festzustellen war und in einer 
Reihe von Ländern beträchtlich mehr Menschen wegen Drogendelikten hingerichtet 
wurden, die Wiedereinführung der Todesstrafe für Drogendelikte in Erwägung gezogen 
wird oder seit langem bestehende Moratorien für die Todesstrafe aufgehoben werden; 

J. in der Erwägung, dass Berichten zufolge im ersten Halbjahr 2015 im Iran 394 Personen 
wegen Drogendelikten hingerichtet wurden, im Vergleich zu 367 im gesamten Jahr 
2014; in der Erwägung, dass die Hälfte der in Saudi-Arabien in diesem Jahr bislang 
vollzogenen Hinrichtungen auf Drogendelikte zurückzuführen ist, während dieser 
Anteil im Jahr 2010 nur 4 % betrug; in der Erwägung, dass in Pakistan derzeit 
mindestens 112 Personen wegen Drogendelikten auf ihre Hinrichtung warten;  

K. in der Erwägung, dass mehrere Staatsbürger von EU-Mitgliedstaaten wegen 
Drogendelikten in Drittstaaten hingerichtet wurden oder ihrer Hinrichtung 
entgegensehen;  

L. in der Erwägung, dass in Artikel 6 Absatz 2 des Internationalen Pakts über bürgerliche 
und politische Rechte festgelegt ist, dass ein Todesurteil nur für „schwerste 
Verbrechen“ verhängt werden darf; in der Erwägung, dass der Ausschuss der Vereinten 
Nationen für Menschenrechte und die VN-Sonderberichterstatter über 
außergerichtliche, summarische oder willkürliche Hinrichtungen und über Folter erklärt 
haben, die Todesstrafe sollte nicht für Drogendelikte verhängt werden; in der 
Erwägung, dass die obligatorische Verhängung der Todesstrafe und ihre Anwendung 
bei Drogendelikten gegen das Völkerrecht und internationale Normen verstoßen;  

M. in der Erwägung, dass der Internationale Suchtstoff-Kontrollrat die Staaten, in denen 
die Todesstrafe verhängt wird, aufgefordert hat, sie für Drogendelikte abzuschaffen;  

N. in der Erwägung, dass die Kommission und die Mitgliedstaaten mindestens 
60 Millionen EUR zu den Drogenbekämpfungsprogrammen des Büros der Vereinten 
Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung (UNODC) beigesteuert haben, die 
in erster Linie für die strafrechtliche Verfolgung von Drogendelikten in den Ländern 
eingesetzt werden, die für diese Delikte die Todesstrafe verhängen; in der Erwägung, 
dass in aktuellen Berichten nichtstaatlicher Organisationen Besorgnis darüber geäußert 
wird, dass durch von der EU finanzierte Programme zur Drogenbekämpfung in Staaten, 
die an der Todesstrafe festhalten, Todesurteilen und Hinrichtungen Vorschub geleistet 
werden könnte, und in der Erwägung, dass diese Berichte geprüft werden müssen;  

O. in der Erwägung, dass die Kommission im Rahmen des EU-Instruments, das zu 
Stabilität und Frieden beiträgt (IcSP), und seines Vorläufers, des Instruments für 
Stabilität (IfS), zwei groß angelegte regionale Drogenbekämpfungsmaßnahmen 
eingeleitet hat – das Kokain- und das Heroinroutenprogramm, die sich auch auf Länder 
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erstrecken, in denen auf Drogendelikte die Todesstrafe steht; in der Erwägung, dass die 
Kommission nach Maßgabe von Artikel 10 der IcSP-Verordnung verpflichtet ist, mit 
Blick auf die Maßnahmen gegen die organisierte Kriminalität operative Leitlinien für 
die Einhaltung der Menschenrechte und des humanitären Völkerrechts zu befolgen; 

1. bekräftigt seine Verurteilung der Anwendung der Todesstrafe und befürwortet 
entschieden die Einführung eines Moratoriums für die Todesstrafe als Schritt zu ihrer 
Abschaffung; betont erneut, dass die Abschaffung der Todesstrafe zur Förderung der 
Menschenwürde beiträgt und es das Ziel der EU ist, dass die Todesstrafe letztendlich 
vollkommen abgeschafft wird; 

2. verurteilt sämtliche Hinrichtungen, wo auch immer sie stattfinden; ist nach wie vor 
zutiefst besorgt darüber, dass die Todesstrafe gegen Minderjährige und gegen 
Menschen mit geistigen Behinderungen verhängt wird, und fordert die sofortige und 
endgültige Einstellung dieser Praxis, die gegen internationale Menschenrechtsstandards 
verstößt; ist zutiefst besorgt über die Massenverfahren, die unlängst zu einer enormen 
Zahl an Todesurteilen geführt haben;  

3. bringt seine große Besorgnis über die Praxis der Steinigung zum Ausdruck, die in 
mehreren Staaten immer noch gebräuchlich ist, und fordert die Regierungen der 
betroffenen Staaten nachdrücklich auf, unverzüglich Gesetze zum Verbot der 
Steinigung zu erlassen;  

4. fordert den Europäischen Auswärtigen Dienst (EAD) und die Mitgliedstaaten mit 
Nachdruck auf, auch künftig die Anwendung der Todesstrafe zu bekämpfen und das 
Moratorium als Schritt zu ihrer Abschaffung entschieden zu unterstützen, auch 
weiterhin auf eine weltweite Abschaffung hinzuwirken und Staaten, die die Todesstrafe 
immer noch anwenden, nachdrücklich aufzufordern, sich an die internationalen 
Mindeststandards zu halten, den Anwendungsbereich und die Vollstreckung der 
Todesstrafe zu beschränken und eindeutige und präzise Daten zur Zahl der Todesurteile 
und Hinrichtungen zu veröffentlichen; fordert den EAD auf, in Bezug auf 
Entwicklungen in allen Ländern der Welt wachsam zu bleiben – insbesondere in 
Belarus, bei dem es sich um das einzige europäische Land handelt, in dem die 
Todesstrafe noch verhängt wird – und alle ihnen zur Verfügung stehenden Mittel der 
Einflussnahme zu nutzen;  

5. begrüßt, dass die Todesstrafe in einigen US-Bundesstaaten abgeschafft wurde, und 
fordert die EU auf, ihren Dialog mit den USA mit Blick auf eine vollkommene 
Abschaffung fortzusetzen, um sich gemeinsam für die Abschaffung der Todesstrafe in 
der gesamten Welt einsetzen zu können;  

6. fordert die Kommission auf, sich bei der Gewährung von Hilfe und politischer 
Unterstützung besonders Staaten zuzuwenden, die bei der Abschaffung der Todesstrafe 
vorankommen oder ein universelles Moratorium für die Verhängung der Todesstrafe 
unterstützen; unterstützt bilaterale und multilaterale Initiativen zwischen den 
Mitgliedstaaten, der EU, den Vereinten Nationen, Drittstaaten und anderen regionalen 
Organisationen zu Angelegenheiten in Bezug auf die Todesstrafe;  

7. stellt erneut fest, dass die Todesstrafe nicht mit Werten wie der Achtung der 
Menschenwürde, der Freiheit, der Demokratie, der Gleichheit, der Rechtsstaatlichkeit 
und der Wahrung der Menschenrechte, auf die sich die Union gründet, vereinbar ist und 
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dass folglich ein Mitgliedstaat, der die Todesstrafe wieder einführen würde, gegen die 
Verträge und die Charta der Grundrechte der EU verstoßen würde; 

8. ist besonders über die zunehmenden Einsatz der Todesstrafe im Zusammenhang mit 
dem Kampf gegen den Terrorismus in zahlreichen Ländern besorgt, wie auch über die 
mögliche Wiedereinführung der Todesstrafe in anderen Ländern;  

9. verurteilt insbesondere, dass die Todesstrafe zwecks Unterdrückung der Opposition 
oder wegen der religiösen Überzeugung, Homosexualität oder Ehebruch oder wegen 
anderer Gesetzesverstöße verhängt wird, die entweder als geringfügige Delikte gelten 
würden oder gar nicht als Verbrechen eingestuft würden; fordert daher die Staaten auf, 
in denen Homosexualität strafbar ist, die Todesstrafe für diesen Straftatbestand nicht 
anzuwenden;  

10. ist nach wie vor der festen Überzeugung, dass Todesurteile nicht vom Drogenhandel 
abschrecken und Menschen nicht davon abhalten, dem Drogenmissbrauch 
anheimzufallen; fordert die Staaten, die an der Todesstrafe festhalten, auf, bei 
Drogendelikten Alternativen zur Todesstrafe einzuführen, die insbesondere die Form 
von Programmen zur Vorbeugung von Drogenmissbrauch und zur Schadensbegrenzung 
annehmen könnten;  

11. bekräftigt seine Empfehlung an die Kommission und die Mitgliedstaaten, die 
Abschaffung der Todesstrafe für Drogendelikte zur Vorbedingung für die Gewährung 
von finanzieller und technischer Unterstützung, den Aufbau von Kapazitäten und 
andere Unterstützungsmaßnahmen im Rahmen der Politik zur strafrechtlichen 
Verfolgung von Drogendelikten zu machen; 

12. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, den kategorischen Grundsatz zu 
bekräftigen, dass europäische Hilfe und Unterstützung – auch für Programme des Büros 
der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung (UNODC) – nicht 
der strafrechtlichen Verfolgung Vorschub leisten darf, die zu Todesurteilen und der 
Hinrichtung der Inhaftierten führt;  

13. fordert die Kommission auf, die Kontrollen, was die Ausfuhr von Produkten betrifft, 
die zur Vollstreckung der Todesstrafe verwendet werden können, zu verstärken;  

14. ist zutiefst besorgt über die mangelnde Transparenz mit Blick auf die von der 
Kommission und den Mitgliedstaaten geleistete Unterstützung und Hilfe für 
Maßnahmen zur strafrechtlichen Verfolgung von Drogendelikten in Ländern, die bei 
diesen Delikten die Todesstrafe verhängen; fordert die Kommission auf, jährlich eine 
Bestandsaufnahme ihrer Finanzhilfen für Programme zur Drogenbekämpfung in den 
Staaten zu veröffentlichen, die an der Todesstrafe für Drogendelikte festhalten, wobei 
über die Mechanismen für den Schutz der Menschenrechte, die angewandt wurden, 
damit es nicht zu Todesurteilen kommt, zu berichten ist;  

15. fordert die Kommission mit Nachdruck auf, unverzüglich die in Artikel 10 der 
IcSP-Verordnung festgelegten operativen Leitlinien umzusetzen und sie strikt auf die 
Kokain- und Heroinroutenprogramme anzuwenden; 

16. fordert die Kommission mit Nachdruck auf, der Empfehlung im Drogenaktionsplan der 
EU (2013–2016) nachzukommen, wonach ein „Instrument für Leitlinien und die 
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Bewertung der Ergebnisse im Bereich Menschenrechte“ ausgearbeitet und umgesetzt 
werden sollte, damit die Menschenrechte „wirksam in das externe Handeln der EU zur 
Drogenbekämpfung einbezogen“ werden;  

17. fordert den EAD, die Kommission und die Mitgliedstaaten mit Nachdruck auf, im 
Hinblick auf Dutzende europäische Staatsbürger, denen in Drittländern die Hinrichtung 
droht, Vorgaben für eine umfassende und konkrete EU-Politik zum Umgang mit der 
Todesstrafe zu machen, wobei diese Politik leistungsfähige und verstärkte 
Mechanismen für die Ermittlung, die Leistung von Rechtsbeistand und die 
diplomatische Vertretung umfassen sollte;  

18. fordert die EU und ihre Mitgliedstaaten auf, dafür zu sorgen, dass die Anwendung der 
Todesstrafe für Drogendelikte auf der Sondertagung der VN-Generalversammlung zur 
weltweiten Drogenproblematik im April 2016 zur Sprache kommt und verurteilt wird;  

19. unterstützt alle Organisationen der Vereinten Nationen, zwischenstaatlichen regionalen 
Gremien und nichtstaatlichen Organisationen bei ihren anhaltenden Bemühungen, die 
Staaten dazu aufzurufen, die Todesstrafe abzuschaffen; fordert die Kommission auf, im 
Rahmen des Europäischen Instruments für Demokratie und Menschenrechte auch 
künftig einschlägige Projekte zu fördern;  

20. begrüßt, dass das zweite Fakultativprotokoll zum IPBPR zur Abschaffung der 
Todesstrafe unlängst von mehreren Staaten ratifiziert wurde, wodurch die Zahl der 
Vertragsstaaten auf 81 angestiegen ist; fordert die unverzügliche Ratifizierung durch 
alle Staaten, die nicht Vertragsparteien des Protokolls sind; 

21. fordert die Mitgliedstaaten des Europarats, die dies noch nicht getan haben, dazu auf, 
die Protokolle Nr. 6 und Nr. 13 zur Europäischen Menschenrechtskonvention zu 
ratifizieren, um für die tatsächliche Abschaffung der Todesstrafe in allen 
Mitgliedstaaten des Europarats zu sorgen; 

22. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung der Vizepräsidentin der 
Kommission und Hohen Vertreterin der Union für Außen- und Sicherheitspolitik, dem 
Rat, der Kommission, den Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten, dem 
Generalsekretär der Vereinten Nationen, dem Präsidenten der Generalversammlung der 
Vereinten Nationen und den Regierungen der Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen 
zu übermitteln. 
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ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2015)0349 
Lehren aus der Rotschlammkatastrophe in Ungarn - fünf Jahre nach dem 
Unfall  
Entschließung des Europäischen Parlaments vom 8. Oktober 2015 zu den fünf Jahre 
nach dem Unfall in Ungarn aus der Rotschlammkatastrophe gezogenen Lehren 
(2015/2801(RSP)) 
 
Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf die in Artikel 191 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union verankerten Grundsätze der EU-Umweltpolitik, insbesondere auf 
den Grundsatz der Vorbeugung und das Verursacherprinzip, 

– unter Hinweis auf das Übereinkommen zum Schutz der Meeresumwelt und der 
Küstengebiete des Mittelmeers („Übereinkommen von Barcelona“) und die 
dazugehörigen Protokolle; 

– unter Hinweis auf die Richtlinie 91/689/EWG des Rates vom 12. Dezember 1991 über 
gefährliche Abfälle48, 

– unter Hinweis auf die Entscheidung 2000/532/EG der Kommission vom 3. Mai 2000 
zur Ersetzung der Entscheidung 94/3/EG über ein Abfallverzeichnis gemäß Artikel 1 
Buchstabe a der Richtlinie 75/442/EWG des Rates über Abfälle und der 
Entscheidung 94/904/EG des Rates über ein Verzeichnis gefährlicher Abfälle im Sinne 
von Artikel 1 Absatz 4 der Richtlinie 91/689/EWG über gefährliche Abfälle49 
(Europäisches Abfallverzeichnis), 

– unter Hinweis auf den Beschluss 2014/955/EU der Kommission vom 18. Dezember 
2014 zur Änderung der Entscheidung 2000/532/EG über ein Abfallverzeichnis gemäß 
der Richtlinie 2008/98/EG des Europäischen Parlaments und des Rates50, 

– unter Hinweis auf die im Juni 2015 von der Kommission an Ungarn übermittelte und 
mit Gründen versehene Stellungnahme, in der sie das Land aufforderte, die 

                                                 
48  ABl. L 377 vom 31.12.1991, S. 20. 
49  ABl. L 226 vom 6.9.2000, S. 3. 
50  ABl. L 370 vom 30.12.2014, S. 44. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:91/689/EWG;Year:91;Nr:689&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2000/532/EG;Year2:2000;Nr2:532&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=BES&code2=&gruppen=Link:94/3/EG;Year2:94;Nr2:3&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:75/442/EWG;Year:75;Nr:442&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=BES&code2=&gruppen=Link:94/904/EG;Year2:94;Nr2:904&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:91/689/EWG;Year:91;Nr:689&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2014/955/EU;Year2:2014;Nr2:955&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2000/532/EG;Year2:2000;Nr2:532&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2008/98/EG;Year:2008;Nr:98&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:377;Day:31;Month:12;Year:1991;Page:20&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:226;Day:6;Month:9;Year:2000;Page:3&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:370;Day:30;Month:12;Year:2014;Page:44&comp=
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Umweltstandards an einem Auffangbecken für Rotschlamm  zu verbessern51, 

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2006/21/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 15. März 2006 über die Bewirtschaftung von Abfällen aus der 
mineralgewinnenden Industrie und zur Änderung der Richtlinie 2004/35/EG52 
(Richtlinie über Abfälle aus der mineralgewinnenden Industrie), 

– unter Hinweis auf die Empfehlung 2001/331/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 4. April 2001 zur Festlegung von Mindestkriterien für Umweltinspektionen 
in den Mitgliedstaaten53, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 20. November 2008 zu der Überprüfung 
der Empfehlung 2001/331/EG zur Festlegung von Mindestkriterien für 
Umweltinspektionen in den Mitgliedstaaten54, 

– unter Hinweis auf den Beschluss Nr. 1386/2013/EU des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 20. November 2013 über ein allgemeines Umweltaktionsprogramm der 
Union für die Zeit bis 2020 „Gut leben innerhalb der Belastbarkeitsgrenzen unseres 
Planeten“55 (siebtes Umweltaktionsprogramm), 

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2004/35/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 21. April 2004 über Umwelthaftung zur Vermeidung und Sanierung von 
Umweltschäden56 (Umwelthaftungsrichtlinie), 

– unter Hinweis auf die Entscheidung 2009/335/EG der Kommission vom 20. April 2009 
über technische Leitlinien für die Festsetzung der finanziellen Sicherheitsleistung 
gemäß der Richtlinie 2006/21/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über die 
Bewirtschaftung von Abfällen aus der mineralgewinnenden Industrie57, 

– unter Hinweis auf die Machbarkeitsstudie der Kommission zu einer EU-weiten Fazilität 
auf Risikoteilungsbasis für Industriekatastrophen58, 

– unter Hinweis auf den im Jahr 2013 für die Kommission (GD Umwelt) angefertigten 
endgültigen Bericht mit dem Titel „Implementation challenges and obstacles of the 
Environmental Liability Directive“ (Herausforderungen und Hindernisse bei der 
Umsetzung der Umwelthaftungsrichtlinie), 

– unter Hinweis auf die an die Kommission und an den Rat gerichteten Anfragen zu den 

                                                 
51  Europäische Kommission – Factsheet – Vertragsverletzungsverfahren im Juni: 

wichtigste Beschlüsse; http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5162_de.htm. 
52  ABl. L 102 vom 11.4.2006, S. 15. 
53  ABl. L 118 vom 27.4.2001, S. 41. 
54  ABl. C 16 E vom 22.1.2010, S. 67. 
55  ABl. L 354 vom 28.12.2013, S. 171. 
56  ABl. L 143 vom 30.4.2004, S. 56. 
57  ABl. L 101 vom 21.4.2009, S. 25. 
58  Machbarkeitsstudie im Hinblick auf die Einrichtung eines Fonds für die 

Umwelthaftung und zur Deckung von Umweltschäden infolge von Industrieunfällen. 
Abschlussbericht. Europäische Kommission, GD ENV, 17. April 2013. 
http://ec.europa.eu/environment/archives/liability/eld/eldfund/pdf/Final%20report%20ELD%20
Fund%20BIO%20for%20web2.pdf. 
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http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2006/21/EG;Year:2006;Nr:21&comp=
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fünf Jahre nach dem Unfall in Ungarn aus der Rotschlammkatastrophe gezogenen 
Lehren (O-000096/2015 – B8-0757/2015 und O-000097/2015 – B8-0758/2015), 

– gestützt auf Artikel 128 Absatz 5 und Artikel 123 Absatz 2 seiner Geschäftsordnung, 

A. in der Erwägung, dass am 4. Oktober 2010 bei dem Bruch des Damms eines 
Deponiebeckens in Ungarn annähernd eine Million Kubikmeter stark alkalischen 
Rotschlamms austrat, der mehrere Dörfer überflutete und durch den zehn Menschen 
ums Leben kamen, fast 150 Menschen Verletzungen erlitten und weite Landstriche –
 darunter vier Natura-2000-Gebiete – verschmutzt wurden; 

B. in der Erwägung, dass es sich bei dem Rotschlamm aus diesem Deponiebecken um 
gefährlichen Abfall im Sinne der Richtlinie 91/689/EWG des Rates handelt; 

C. in der Erwägung, dass in dem Beschluss 2014/955/EU der Kommission ausdrücklich 
darauf hingewiesen wird, dass Rotschlamm bis zum Beweis des Gegenteils als 
gefährlicher Abfall eingestuft werden sollte; in der Erwägung, dass dieser Beschluss 
seit dem 1. Juni 2015 in Kraft ist; 

D. in der Erwägung, dass die Gefahr besteht, dass Rotschlamm in der Vergangenheit auch 
in anderen Mitgliedstaaten fälschlicherweise als nicht gefährlicher Abfall eingestuft 
wurde und dass deshalb mit Mängeln behaftete Genehmigungen erteilt wurden; 

E. in der Erwägung, dass es sich bei Rotschlamm um Abfall aus der mineralgewinnenden 
Industrie im Sinne der Richtlinie über Abfälle aus der mineralgewinnenden Industrie 
handelt, in der – unter anderem auf der Grundlage der besten verfügbaren 
Technologien – Sicherheitsauflagen für den Umgang mit diesen Abfällen festgelegt 
sind; 

F. in der Erwägung, dass anderweitige Abbautätigkeiten (z. B. die Verwendung von 
Zyanid beim Goldabbau) und die unsachgemäße Entsorgung gefährlicher Abfälle in 
einigen Mitgliedstaaten ebenfalls mit einer starken Verschmutzung der Umwelt 
einhergehen;  

G. in der Erwägung, dass die Empfehlung 2001/331/EG darauf abzielt, die Einhaltung der 
Bestimmungen zu verbessern und zu einer kohärenteren Anwendung und Durchsetzung 
des EU-Umweltrechts beizutragen; 

H. in der Erwägung, dass das Parlament in seiner Entschließung vom 20. November 2008 
die Umsetzung des Umweltrechts in den Mitgliedstaaten als unvollständig und nicht 
kohärent bezeichnete und die Kommission eindringlich aufforderte, bis Ende 2009 
einen Legislativvorschlag über Umweltinspektionen vorzulegen; 

I. in der Erwägung, dass im siebten Umweltaktionsprogramm angekündigt wird, die EU 
werde die Auflagen für Inspektionen und für Überwachungsmaßnahmen auf das 
gesamte Umweltrecht ausweiten und auf EU-Ebene zusätzliche Kapazitäten zur 
Inspektionsunterstützung schaffen; 

J. in der Erwägung, dass die Umwelthaftungsrichtlinie auf einen auf dem 
Verursacherprinzip beruhenden Rahmen für die Umwelthaftung abzielt und vorsieht, 
dass die Mitgliedstaaten Anreize setzen müssen, damit die entsprechenden Wirtschafts- 
und Finanzakteure Instrumente und Märkte für die Deckungsvorsorge schaffen; in der 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:91/689/EWG;Year:91;Nr:689&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2014/955/EU;Year2:2014;Nr2:955&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=EMP&code2=&gruppen=Link:2001/331/EG;Year:2001;Nr:331&comp=
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Erwägung, dass die Kommission in Artikel 18 Absatz 2 aufgefordert wurde, dem 
Parlament und dem Rat vor dem 30. April 2014 einen Bericht vorzulegen, und dass 
dieser Bericht bislang nicht vorgelegt wurde; 

K. in der Erwägung, dass in dem im Jahr 2013 für die Kommission angefertigten Bericht 
zur Umsetzung der Umwelthaftungsrichtlinie festgestellt wurde, dass die Umsetzung 
der Richtlinie in das nationale Recht der Mitgliedstaaten nicht zu gleichen 
Ausgangsbedingungen, sondern zu einer Vielzahl unterschiedlicher 
Haftungsregelungen für die Verhinderung und Bewältigung von Umweltschäden in der 
gesamten EU geführt hat; 

L. in der Erwägung, dass die Kommission 2010 in einer Reaktion auf die 
Rotschlammkatastrophe erklärte, sie würde erneut die Einführung einer harmonisierten 
obligatorischen Deckungsvorsorge noch vor der für 2014 vorgesehenen Überprüfung 
der Umwelthaftungsrichtlinie in Erwägung ziehen; 

1. stellt fest, dass die Rotschlammkatastrophe von 2010 das schwerste Industrieunglück in 
der Geschichte Ungarns war, und gedenkt anlässlich des fünften Jahrestags dieses 
tragischen Ereignisses der Opfer; 

2. weist darauf hin, dass die staatlichen Stellen in der Phase unmittelbar nach der Krise 
zügig und effizient vorgegangen sind und die Zivilgesellschaft während dieser 
beispiellosen Katastrophe immense Anstrengungen unternommen hat; 

3. erinnert daran, dass Ungarn das Katastrophenschutzverfahren der EU in Gang setzte 
und ein europäisches Expertenteam in das Land reiste, dessen Aufgabe darin bestand, 
Empfehlungen unter anderem zur Ausarbeitung optimaler Lösungen zur Beseitigung 
und Verringerung der Schäden zu erstellen; 

4. stellt fest, dass die Rotschlammkatastrophe mit der dürftigen Umsetzung des EU-
Rechts, Mängeln bei den Inspektionen, Lücken im einschlägigen EU-Recht und der 
Arbeitsweise des Betreibers der Anlage in Zusammenhang gebracht werden kann; 

5. ist besorgt darüber, dass in den vergangenen fünf Jahren anscheinend fast keine 
Konsequenzen gezogen worden sind, da die dürftige Umsetzung der einschlägigen EU-
Rechtsvorschriften und internationalen Übereinkommen und die Mängel bei den 
Inspektionen fortbestehen und so gut wie keine der Lücken im einschlägigen EU-Recht 
geschlossen worden ist; 

6. stellt fest, dass in erster Linie bei der Richtlinie über Abfälle aus der 
mineralgewinnenden Industrie und dem Europäischen Abfallverzeichnis 
Handlungsbedarf besteht; 

7. ist besorgt darüber, dass es in mehreren Mitgliedstaaten ähnliche Auffangbecken gibt; 
fordert die Mitgliedstaaten auf, dafür Sorge zu tragen, dass sachgemäße Inspektionen 
durchgeführt werden; 

8. fordert die Mitgliedstaaten, in denen es Rotschlammbecken gibt, auf, der Frage 
nachzugehen, ob der Rotschlamm ordnungsgemäß als gefährlich eingestuft wurde, und 
Genehmigungen, die aufgrund falscher Einstufungen erteilt wurden, so schnell wie 
möglich zu überprüfen; fordert die Kommission auf, dafür zu sorgen, dass die 
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Mitgliedstaaten Maßnahmen ergreifen und ihr darüber Bericht erstatten; fordert die 
Kommission auf, bis Ende 2016 einen Bericht über die von den Mitgliedstaaten 
ergriffenen Maßnahmen zu veröffentlichen; 

9. hält es für entscheidend, stärker auf Katastrophenvorbeugung zu setzen, da ähnliche 
Umweltzwischenfälle auch bereits in anderen Mitgliedstaaten aufgetreten sind; 

10. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, ihre Bemühungen zu verstärken, 
damit das gesamte einschlägige EU-Recht und alle einschlägigen internationalen 
Übereinkommen vollständig übernommen und ordnungsgemäß angewendet bzw. 
durchgeführt werden – nicht nur, was die Herstellung von Aluminium und die 
umweltgerechte Behandlung von Rotschlamm betrifft, sondern auch in Bezug auf die 
umweltgerechte Behandlung von gefährlichen Abfällen insgesamt; 

11. betont, dass beim Umgang mit Abfällen aus der mineralgewinnenden Industrie 
grundsätzlich die besten verfügbaren Technologien verwendet werden müssen, und 
fordert die vollständige Umstellung auf Trockenentsorgungsanlagen bis 2016, wobei 
sichergestellt werden muss, dass dies weder zu Luft- noch zu Wasserverschmutzung 
führt; 

12. fordert die Kommission auf, die Forschung und Entwicklung im Bereich der 
Vermeidung und Behandlung gefährlicher Abfälle stärker in den Vordergrund zu 
rücken; 

13. fordert die Kommission mit Nachdruck auf, Leitlinien für die Risiko- und 
Sicherheitsbewertung von Bergwerken mit großen Auffangbecken zu erstellen; 

14. vertritt die Ansicht, dass der Umweltverschmutzung nur dann wirksam vorgebeugt 
werden kann, wenn es strikte Regelungen über Umweltinspektionen gibt und geeignete 
Maßnahmen getroffen werden, um die Durchführung dieser Inspektionen zu 
kontrollieren; 

15. fordert die Mitgliedstaaten auf, ihre nationalen Umweltaufsichtsämter zu stärken und in 
die Lage zu versetzen, Industrieanlagen transparent, regelmäßig und systematisch zu 
kontrollieren, indem sie unter anderem dafür sorgen, dass diese Ämter unabhängig sind, 
indem sie ausreichende Ressourcen bereitstellen, die Zuständigkeiten klar festlegen und 
sich für eine verstärkte Zusammenarbeit und abgestimmte Maßnahmen einsetzen; 

16. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die Überwachung zu verbessern 
und dabei auf den bestehenden verbindlichen und nicht verbindlichen Instrumenten 
aufzubauen, aber auch darauf zu achten, dass kein unnötiger Verwaltungsaufwand 
verursacht wird; 

17. fordert die Kommission erneut auf, einen Legislativvorschlag über Umweltinspektionen 
vorzulegen, mit dem der Industrie keine zusätzlichen finanziellen Belastungen auferlegt 
werden; 

18. fordert die Kommission mit Nachdruck auf, die verbindlichen Kriterien für die 
Inspektionen durch die Mitgliedstaaten auf einen größeren Teil des umweltrechtlichen 
Besitzstands der EU auszuweiten und auf EU-Ebene zusätzliche Kapazitäten zur 
Unterstützung von Umweltinspektionen zu schaffen; 
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19. fürchtet, dass durch bedeutende Unterschiede zwischen den Haftungsregelungen in der 
EU die gemeinsamen Normen möglicherweise geschwächt werden und einige 
Mitgliedstaaten und Regionen einer höheren Gefahr von Umweltkatastrophen und 
damit einhergehenden finanziellen Folgen ausgesetzt sein könnten; 

20. hält es für bedauerlich, dass die Kommission ihren in der Umwelthaftungsrichtlinie 
vorgesehenen Bericht noch nicht vorgelegt hat; fordert die Kommission auf, diesen 
Bericht bis Ende 2015 vorzulegen; 

21. fordert die Kommission auf, bei der aktuellen Überarbeitung der 
Umwelthaftungsrichtlinie sicherzustellen, dass dem Verursacherprinzip 
uneingeschränkt Rechnung getragen wird; 

22. fordert die Kommission mit Nachdruck auf, der Frage nachzugehen, inwieweit die 
Entscheidung 2009/335/EG der Kommission in den Mitgliedstaaten umgesetzt worden 
ist und ob die Obergrenzen der eingeführten Instrumente der Deckungsvorsorge 
ausreichen; fordert die Kommission nachdrücklich auf, eine harmonisierte 
obligatorische Deckungsvorsorge vorzuschlagen; 

23. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, für Transparenz bei den 
finanziellen Gesichtspunkten der Beseitigung der Folgen von Umweltkatastrophen –
 wozu auch die finanzielle Entschädigung der Opfer gehört – zu sorgen; 

24. fordert die Kommission auf, einen neuen Legislativvorschlag zum Zugang zu Gerichten 
in Umweltangelegenheiten auszuarbeiten, der mit den Bestimmungen des siebten 
Umweltaktionsprogramms im Einklang steht; fordert die Kommission auf, diesen 
Vorschlag bis Ende 2016 vorzulegen; 

25. erachtet es als sehr wichtig, die Gebietskörperschaften, die Bürger und die 
Zivilgesellschaft in die Beschlussfassung einzubeziehen, was die Beseitigung 
gefährlicher Abfälle und die Planung von Maßnahmen zum Risikomanagement 
anbelangt; 

26. fordert die zuständigen staatlichen Stellen auf, die Öffentlichkeit regelmäßig über den 
Stand der Verschmutzung und die etwaigen Auswirkungen auf Fauna und Flora sowie 
auf die Gesundheit der ortsansässigen Bevölkerung zu informieren; 

27. fordert die Kommission auf, die Idee einer EU-weiten Fazilität auf Risikoteilungsbasis 
für Industrieunfälle weiterzuverfolgen, wobei das Verursacherprinzip uneingeschränkt 
zu achten ist, um die Kosten für die Sanierung über die obligatorische 
Deckungsvorsorge hinaus abzudecken; 

28. ist der Ansicht, dass im Rahmen einer solchen speziellen EU-Fazilität auf 
Risikoteilungsbasis für Industrieunfälle auch die Beseitigung von Altlasten abgedeckt 
werden sollte, die noch immer Gefahren für die Gesellschaft bergen und für die nach 
dem geltenden Rechtsrahmen objektiv niemand die Verantwortung trägt, der die 
Beseitigungskosten übernehmen könnte; 

29. weist auf die große Bedeutung von Zusammenarbeit und Solidarität auf EU-Ebene bei 
Umweltkatastrophen und Industrieunfällen hin; 

30. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat, der Kommission und den 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2009/335/EG;Year2:2009;Nr2:335&comp=
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Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten zu übermitteln. 
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2015)0350 
Erneuerung des EU-Aktionsplans zur Gleichstellung der Geschlechter und 
Machtgleichstellung der Frauen in der Entwicklungszusammenarbeit  
Entschließung des Europäischen Parlaments vom 8. Oktober 2015 zur Erneuerung des 
EU-Aktionsplans zur Gleichstellung der Geschlechter und Machtgleichstellung der 
Frauen in der Entwicklungszusammenarbeit (2015/2754(RSP)) 
 
Das Europäische Parlament, 

– gestützt auf Artikel 2 und Artikel 3 Absatz 3 des Vertrags über die Europäische Union 
(EUV), nach denen die Gleichstellung von Frauen und Männern einer der wichtigsten 
Grundsätze ist, auf die sich die EU gründet, 

– gestützt auf Artikel 208 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union 
(AEUV), mit dem der Grundsatz der Politikkohärenz im Interesse der Entwicklung 
eingeführt wurde, gemäß dem bei der Durchführung politischer Maßnahmen, die sich 
auf die Entwicklungsländer auswirken können, den Zielen der 
Entwicklungszusammenarbeit Rechnung getragen werden muss, 

– unter Hinweis auf die im September 1995 in Beijing abgehaltene Vierte 
Weltfrauenkonferenz, die Erklärung und Aktionsplattform von Beijing sowie die 
anschließenden, jeweils am 9. Juni 2000, 11. März 2005, 2. März 2010 und 9. März 
2015 angenommenen Abschlussdokumente der Sondertagungen der Vereinten 
Nationen Beijing +5, Beijing +10, Beijing +15 und Beijing +20 zu weiteren 
Maßnahmen und Initiativen zur Umsetzung der Erklärung und der Aktionsplattform 
von Beijing, 

– unter Hinweis auf die Umsetzung des Aktionsprogramms der Internationalen 
Konferenz über Bevölkerung und Entwicklung (ICPD), die im Jahr 1994 in Kairo 
stattfand und auf der die internationale Gemeinschaft anerkannte und bekräftigte, dass 
die sexuelle und reproduktive Gesundheit und die reproduktiven Rechte von 
grundlegender Bedeutung für eine nachhaltige Entwicklung sind, 

– unter Hinweis auf die Strategie der EU für die Gleichstellung von Frauen und Männern 
2010–2015 (COM(2010)0491), 

– unter Hinweis auf den EU-Aktionsplan zur Gleichstellung der Geschlechter und 
Machtgleichstellung der Frauen in der Entwicklungszusammenarbeit (2010–2015), den 
Bericht über seine Umsetzung 2013 (SWD(2013)0509), die Schlussfolgerungen des 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2010;Nr:0491&comp=0491%7C2010%7CCOM
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=COM&code2=&gruppen=Code:SWD;Year:2013;Nr:0509&comp=0509%7C2013%7CSWD
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Rates vom 19. Mai 2014 zu diesem Bericht sowie auf den Bericht über die Umsetzung 
2014 SWD(2015)0011), 

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates vom 26. Mai 2015 zu 
Gleichstellungsfragen in der Entwicklungspolitik und zu einer neuen globalen 
Partnerschaft für Armutsbeseitigung und nachhaltige Entwicklung,  

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 25. November 2014 zur EU und zum 
globalen Entwicklungsrahmen für die Zeit nach 201559, 

– unter Hinweis auf die Bewertung der EU-Unterstützung für die Gleichstellung der 
Geschlechter und die Machtgleichstellung der Frauen in Partnerländern60,  

– unter Hinweis auf das Übereinkommen der Vereinten Nationen vom 18. Dezember 
1979 zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau (CEDAW),  

– unter Hinweis auf die Resolutionen 1325 (2000) und 1820 (2008) des Sicherheitsrates 
der Vereinten Nationen zu Frauen, Frieden und Sicherheit,  

– unter Hinweis auf die an die Kommission und an den Rat gerichteten Anfragen zur 
Erneuerung des EU-Aktionsplans zur Gleichstellung der Geschlechter und 
Machtgleichstellung der Frauen in der Entwicklungszusammenarbeit (O-000109/2015 –
 B8-0762/2015 und O-000110/2015 – B8-0763/2015), 

– unter Hinweis auf den Entschließungsantrag des Entwicklungsausschusses, 

– gestützt auf Artikel 128 Absatz 5 und Artikel 123 Absatz 2 seiner Geschäftsordnung, 

A. in der Erwägung, dass die Europäische Union (EU) sich verpflichtet hat, für die 
Gleichstellung der Geschlechter einzutreten und den Gleichstellungsaspekt in ihrem 
gesamten Handeln zu berücksichtigen; in der Erwägung, dass die Gleichstellung der 
Geschlechter und die Machtgleichstellung der Frauen nicht nur eine Voraussetzung für 
die Verwirklichung der Ziele der nachhaltigen Entwicklung in der Zeit nach 2015 
darstellt, sondern auch eine eigenständige Menschenrechtsfrage ist, die unabhängig von 
ihrem Nutzen für Entwicklung und Wachstum verfolgt werden sollte; in der Erwägung, 
dass geschlechtsspezifische Gewalt eine schwere Verletzung der Menschenrechte ist, 
die niemals durch Religion, Kultur oder Traditionen zu rechtfertigen ist; 

B. in der Erwägung, dass bei der Überprüfung der Umsetzung der Erklärung und des 
Aktionsprogramms von Beijing 20 Jahre nach dessen Annahme festgestellt wurde, dass 
die Fortschritte bei der Gleichstellung der Geschlechter und der Machtgleichstellung 
der Frauen langsam und ungleichmäßig waren und kein Staat der Welt das 
Geschlechtergefälle vollständig abgebaut hat; in der Erwägung, dass bei der 
Überprüfung festgestellt wurde, dass dieser mangelnde Fortschritt durch das 
andauernde und chronische Investitionsdefizit bei der Gleichstellung der Geschlechter 
und der Machtgleichstellung der Frauen noch verschärft wurde; 

C. in der Erwägung, dass zwei der Millenniumsentwicklungsziele (MDG), bei denen es 
                                                 
59  Angenommene Texte, P8_TA(2014)0059. 
60  https://ec.europa.eu/europeaid/evaluation-eu-support-gender-equality-and-womens-

empowerment-partner-countries-final-report_en 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=83111&code1=COM&code2=&gruppen=Code:SWD;Year:2015;Nr:0011&comp=0011%7C2015%7CSWD
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ausdrücklich um die Rechte der Frauen geht, nämlich die Förderung der Gleichstellung 
der Geschlechter und die Ermächtigung der Frauen (MDG 3) und die Verbesserung der 
Gesundheit von Müttern (MDG 5), größtenteils noch nicht verwirklicht wurden; in der 
Erwägung, dass Schätzungen zufolge weltweit jeden Tag 800 Frauen aufgrund von 
Komplikationen bei der Schwangerschaft oder der Geburt sterben; in der Erwägung, 
dass etwa 222 Millionen Frauen in den Entwicklungsländern keinen Zugang zu 
sicheren und modernen Methoden der Familienplanung haben und zugleich der Anteil 
an Entwicklungshilfe, der für die Familienplanung bestimmt ist, im Verhältnis zur 
weltweiten Hilfe für die Gesundheit insgesamt zurückgeht; 

D. in der Erwägung, dass die Mehrheit der Bedürftigen weltweit Frauen und Menschen in 
von Frauen geführten Haushalten sind; in der Erwägung, dass die Schutzbedürftigkeit 
von sozial ausgegrenzten Frauen zunimmt; in der Erwägung, dass weltweit 
62 Millionen Mädchen keine Schulausbildung erhalten;  

E. in der Erwägung, dass eine von drei Frauen weltweit zu irgendeinem Zeitpunkt in 
ihrem Leben mit großer Wahrscheinlichkeit körperlicher oder sexueller Gewalt 
ausgesetzt ist; in der Erwägung, dass jedes Jahr 14 Millionen Mädchen 
zwangsverheiratet werden; in der Erwägung, dass die EU für das Recht jeder Person 
eintritt, über Angelegenheiten, die mit ihrer Sexualität und ihrer sexuellen und 
reproduktiven Gesundheit zusammenhängen, die vollständige Kontrolle zu behalten 
und frei über diese Fragen zu entscheiden, ohne dabei Diskriminierung, Zwang oder 
Gewalt ausgesetzt zu sein; 

F. in der Erwägung, dass die Investitionen laut der Organisation für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD)61 völlig unzureichend sind, um die 
Gleichstellung der Geschlechter zu verwirklichen, obwohl die für diesen Zweck 
bestimmte Hilfe ihrer Mitglieder im Jahr 2012 auf 28 Milliarden USD verdreifacht 
wurde; in der Erwägung, dass sich die Finanzierung der Gleichstellung der 
Geschlechter überwiegend auf soziale Bereiche konzentriert und es in wirtschaftlichen 
und produktiven Branchen an Investitionen fehlt, obwohl aus Untersuchungen der 
OECD hervorgeht, dass Investitionen in die Gleichstellung der Geschlechter von allen 
Investitionen in die Entwicklung zu den besten Ergebnissen führen; 

G. in der Erwägung, dass 2,5 Milliarden Menschen, von denen die Mehrheit Frauen und 
Jugendliche sind, weiterhin vom offiziellen Finanzsektor ausgeschlossen sind; 

Eine erhebliche Veränderung im GAP 2 (zweiter EU-Aktionsplan für die Gleichstellung)  

1. vertritt die Auffassung, dass die Ergebnisse der Bewertung des GAP 1 (erster EU-
Aktionsplans für die Gleichstellung) eindeutig zeigen, dass das Handeln der EU im 
Bereich der Gleichstellung der Geschlechter und der Machtgleichstellung der Frauen 
erheblich verändert werden muss und zur Verbesserung der Leistung eine erneute 
politische Zusage des Europäischen Auswärtigen Dienstes (EAD) und der Kommission 
erforderlich ist; hält es für wichtig, im Nachfolgeplan zum derzeitigen EU-Aktionsplan 
für die Gleichstellung die zentralen Empfehlungen, die im Rahmen der Bewertung 
abgegeben wurden, umzusetzen, wobei zunächst darauf einzugehen ist, wie dieser Plan 

                                                 
61 

https://europa.eu/eyd2015/sites/default/files/users/Madara.Silina/from_commitment_to_a
ction_financing_for_gewe_in_sdgs_oecd.pdf 
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gehandhabt werden sollte; 

2. begrüßt die Absicht der Kommission, mit dem neuen EU-Aktionsplan für die 
Gleichstellung eine Verlagerung des Schwerpunkts einzuleiten, und ist daher der 
Ansicht, dass der GAP 2 die Gestalt einer Mitteilung der Kommission erhalten sollte, ; 
bedauert, dass der GAP 2 als ein gemeinsames Arbeitsdokument der 
Kommissionsdienststellen ausgearbeitet wurde und nicht als Mitteilung; fordert die 
Kommission und den Europäischen Auswärtigen Dienst auf, die Durchführung des 
neuen Plans so früh wie möglich zu beginnen, sodass konkrete Ergebnisse erzielt 
werden können, im Rahmen der allgemeinen Verpflichtungen der EU zur 
Gleichstellung der Geschlechter und der Machtgleichstellung der Frauen in den Zielen 
der der nachhaltigen Entwicklung und das Parlament in Konsultationen während des 
gesamten Prozesses einzubinden.  

3. vertritt die Auffassung, dass im Mittelpunkt des GAP 2 alle Aspekte der Außenpolitik 
der EU stehen sollten – Entwicklungszusammenarbeit, humanitäre Hilfe, Handel, 
Menschenrechte und auswärtige Angelegenheiten, Migration und Asyl –, und zwar im 
Einklang mit dem Grundsatz der Politikkohärenz im Interesse der Entwicklung, und der 
GAP 2 für die Entwicklungsländer, die Länder der Europäischen Nachbarschaft und die 
Erweiterungsländer gleichermaßen gelten sollte; 

4. vertritt die Auffassung, dass die Gleichstellung der Geschlechter und die 
Machtgleichstellung der Frauen im Mittelpunkt des Handelns der EU-Organe stehen 
sollten und es hierfür in der zentralen Verwaltung und in den EU-Delegationen 
eindeutige Zuständigkeiten geben sollte; betont, dass die Delegationsleiter, 
Referatsleiter und die höheren Führungsebenen hinsichtlich Berichterstattung, 
Kontrolle und Bewertung der Politik in Bezug auf die Gleichstellung der Geschlechter 
und die Machtgleichstellung der Frauen rechenschaftspflichtig sein müssen und dass 
die Gleichstellung von Frauen und Männern durchgängig Teil der 
Stellenbeschreibungen und Schulungen für alle Bediensteten sein muss; 

5. vertritt die Auffassung, dass die Vizepräsidentin der Europäischen Kommission / Hohe 
Vertreterin der Union für Außen- und Sicherheitspolitik dafür sorgen sollte, dass alle 
Mitglieder der Kommission mit Zuständigkeit für das auswärtige Handeln die 
notwendige Führung an den Tag legen, damit der GAP 2 erfolgreich umgesetzt wird; 
begrüßt die Schlussfolgerungen des Rates vom Mai 2015, in denen betont wird, dass 
sich die Mitgliedstaaten zu einer transformativen Agenda für die Rechte von Frauen 
und Mädchen verpflichtet haben; betont, dass die Maßnahmen der Kommission bzw. 
des EAD die Maßnahmen der Mitgliedstaaten ergänzen müssen; 

6. bedauert, dass im Jahresbericht 2014 der GD DEVCO Gleichstellungsfragen nicht 
angesprochen werden, und fordert, dass Fragen im Zusammenhang mit der 
Gleichstellung der Geschlechter und der Machtgleichstellung der Frauen künftig in die 
Jahresberichte aller Generaldirektionen (GD) der Kommission mit Zuständigkeit für 
das auswärtige Handeln und des EAD aufgenommen werden; fordert alle EU-
Delegationen auf, einen jährlichen Bericht über den EU-Aktionsplan für die 
Gleichstellung vorzulegen und in ihre Jahresberichte, Halbzeitüberprüfungen und 
Bewertungen auf Ebene der Einzelstaaten eine Zusammenfassung der Leistung im 
Bereich der Gleichstellung der Geschlechter und der Machtgleichstellung der Frauen 
aufzunehmen; vertritt die Auffassung, dass die Ergebnisse in das ergebnisorientierte 
Monitoring (Results Oriented Monitoring – ROM) aufgenommen werden sollten; 



 

 315 

7. stellt fest, dass die Halbzeitüberprüfung 2017 der Dokumente für die Programmplanung 
des Finanzierungsinstruments für die Entwicklungszusammenarbeit (DCI) eine gute 
Gelegenheit ist, zu bewerten, wie sich die durch das Finanzierungsinstrument für die 
Entwicklungszusammenarbeit finanzierten Programme auf Frauen und Mädchen 
ausgewirkt haben, und eindeutig zu ermitteln, welcher Anteil der durch das 
Finanzierungsinstrument für die Entwicklungszusammenarbeit finanzierten Programme 
Frauen und Mädchen zugutekommt, und gegebenenfalls die erforderlichen 
Umschichtungen vorzunehmen; 

8. weist auf den EU-Grundsatz der Politikkohärenz im Interesse der Entwicklung hin und 
hält die Kohärenz zwischen den internen Politikbereichen und den auswärtigen 
politischen Maßnahmen der EU und die politische Kohärenz zwischen dem neuen EU-
Aktionsplan für die Gleichstellung und dem nächsten Aktionsplan für Menschenrechte 
und Demokratie für wichtig und notwendig; betont, dass die Gleichstellung ein 
systematischer und integraler Bestandteil aller Dialoge über die Menschenrechte 
zwischen der EU und Drittländern sein muss; fordert den EAD auf, mit den 
Drittländern zusätzlich zu den Dialogen über die Menschenrechte Dialoge über die 
Gleichstellung aufzunehmen; 

9. bekräftigt, dass für eine erfolgreiche Umsetzung des GAP 2 die uneingeschränkte 
Koordinierung zwischen den zentralen Abteilungen, Delegationen und Botschaften der 
Mitgliedstaaten wesentlich ist und dass hierfür geschlechtsspezifische Länderprofile 
und weitere Instrumente heranzuziehen sind; betont in diesem Zusammenhang, dass die 
Überprüfung der länderspezifischen Programmplanung im Rahmen des EEF eine 
Gelegenheit bietet, dafür zu sorgen, dass die uneingeschränkte Umsetzung des GAP 2 
wie geplant erfolgt, und erforderlichenfalls Anpassungen vorzunehmen; 

Datenerhebung und Ziele  

10. fordert wirksamere Strategien für die Umsetzung und fordert nachdrücklich, dass im 
Rahmen des Überwachungs- und Bewertungsprozesses geschlechtsspezifische 
quantitative und qualitative Indikatoren und eine in Bezug auf die Empfänger und 
Beteiligten aller Maßnahmen systematische Erhebung zum richtigen Zeitpunkt von 
Daten eingesetzt werden, die nach Geschlecht aufgeschlüsselt sind; fordert mit 
Nachdruck, dass die Daten der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden, damit die 
finanzielle Rechenschaftspflicht und Transparenz sichergestellt ist; vertritt die 
Auffassung, dass die Berichterstattung auf etablierte Systeme für die Überwachung und 
Bewertung wie den Ergebnisrahmen der für internationale Zusammenarbeit und 
Entwicklung zuständigen Generaldirektion der Kommission (DEVCO) abgestimmt sein 
und in sie integriert werden sollte; betont, dass in nationale Statistiken investiert werden 
muss, und fordert alle Mitgliedstaaten auf, gleichstellungbezogene 
Überwachungssysteme einzuführen; 

11. fordert die EU-Delegationen und die Botschaften der Mitgliedstaaten auf, als erste 
Maßnahmen aussagekräftige geschlechtsspezifische Untersuchungen als Grundlage für 
Strategien und die Programmplanung auf der Ebene der Einzelstaaten durchzuführen 
und in solche Maßnahmen zu investieren; vertritt die Auffassung, dass die EU die 
nationalen Richtpläne vor dem Hintergrund des neuen EU-Aktionsplans für die 
Gleichstellung überarbeiten sollte; 

12. stellt fest, dass Mädchen und junge Frauen besonders benachteiligt und gefährdet sind, 
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und dass besonders darauf geachtet werden muss, dass Mädchen Zugang zu Bildung 
haben, ihnen ein Leben frei von Gewalt ermöglicht wird, diskriminierende Gesetze und 
Praktiken abgeschafft werden und die Position von Mädchen und jungen Frauen 
weltweit gestärkt wird; 

13. hält es für notwendig, eindeutige Ziele und Indikatoren zu formulieren, die nach 
Geschlecht, Alter, Behinderung und weiteren Faktoren gemessen und aufgeschlüsselt 
werden, und erachtet eine verbesserten Rückverfolgung von Mittelzuweisungen für 
dringend erforderlich; betont, dass die Ziele und Methoden der Überwachung im 
Einklang mit dem globalen Entwicklungsrahmen für die Zeit nach 2015 und weiteren 
einschlägigen internationalen Rahmen stehen sollten; 

14. betont, dass die EU Richtwerte für ausreichende finanzielle Mittel und 
Personalressourcen angeben muss, um ihre Zusagen im Bereich der Gleichstellung der 
Geschlechter und der Machtgleichstellung der Frauen einzuhalten; hält die 
durchgängige Einbeziehung der Gleichstellung von Frauen und Männern im Bereich 
der öffentlichen Finanzen für dringend geboten, und zwar durch eine Haushaltsplanung, 
die gleichstellungsorientiert ist und Ungleichheiten angeht; 

Wesentliche Aspekte des neuen EU–Aktionsplans für die Gleichstellung 

15. vertritt die Auffassung, dass mit dem EU–Aktionsplan für die Gleichstellung die 
Hindernisse für die uneingeschränkte Umsetzung der Leitlinien der EU zur Beseitigung 
von Gewalt gegenüber Frauen und Mädchen in jedweder Form angegangen werden 
müssen; fordert zur Bekämpfung der Gewalt gegen Frauen und Mädchen einen 
umfassenden Ansatz der EU, der verstärkte Anstrengungen und Ressourcen zur 
Verhütung und Beseitigung aller Frauen diskriminierenden Praktiken ebenso umfasst 
wie zur Bekämpfung und zum gerichtlichen Vorgehen gegen alle Formen der Gewalt, 
zu denen auch Menschenhandel, Genitalverstümmelung bei Mädchen und Frauen, 
Zwangssterilisation, erzwungene Schwangerschaft, Genderzid, häusliche Gewalt, 
Vergewaltigung in der Ehe, Verheiratung von Kindern, Frühverheiratung und 
Zwangsverheiratung und geschlechtsbezogene Gewalt in Konflikt- und 
Postkonfliktsituationen gehören; fordert die Entwicklung von besonderen Maßnahmen 
der EU zur Stärkung der Rechte von unterschiedlichen Gruppen von Frauen, unter 
besonderer Berücksichtigung von jugendlichen Frauen, Migrantinnen, mit dem HI-
Virus lebenden Frauen, lesbischen, bi-, trans- und intersexuellen Frauen (LGBTI) und 
Frauen mit Behinderungen;  

16. erachtet es für wichtig, den Zugang von Mädchen zu allen Bildungsebenen zu 
verbessern und geschlechtsspezifische Hindernisse in Bezug auf das Lernen zu 
beseitigen; 

17. betont, dass der Einsatz von Vergewaltigung als Kriegswaffe und Mittel der 
Unterdrückung beendet werden muss und dass die EU auf die Regierungen von 
Drittländern und alle Interessenträger in Regionen, in denen diese geschlechtsbezogene 
Gewalt verübt wird, Druck ausüben muss, damit diese der Praxis ein Ende bereiten, die 
Täter vor Gericht stellen und mit Überlebenden, betroffenen Frauen und 
Gemeinschaften an der Bewältigung des Themas und der Wiederherstellung der 
Gesundheit arbeiten; 

18. betont, dass Migrantinnen, weibliche Flüchtlinge und Asylbewerberinnen 
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schutzbedürftig sind und unter besonderen Schutz zu stellen sind; fordert besondere 
Maßnahmen, um die Rechte von Asylbewerberinnen zu schützen und uneingeschränkt 
sicherzustellen; fordert mutiges Handeln auf europäischer Ebene, damit die anhaltende 
Migrations- und Flüchtlingskrise bewältigt werden kann, nicht zuletzt durch ein in allen 
Mitgliedstaaten einheitliches, ganzheitliches und gleichstellungsorientiertes Migrations- 
und Asylkonzept; 

19. erkennt die Gesundheit als ein Menschenrecht an; hält einen allgemeinen Zugang zur 
Gesundheitsversorgung und einer Krankenversicherung für dringend notwendig, auch 
im Hinblick auf die sexuelle und reproduktive Gesundheit und damit verbundene 
Rechte, gemäß dem Aktionsprogramm der Internationalen Konferenz über Bevölkerung 
und Entwicklung (ICPD) und der Aktionsplattform von Beijing; fordert in diesem 
Zusammenhang, dass weitere Bemühungen um einen besseren Zugang von Frauen zu 
Gesundheit, Gesundheitserziehung, Geburtenkontrolle, pränataler Fürsorge und zu 
sexueller und reproduktiver Gesundheit unternommen werden, und fordert 
insbesondere, dass das weitgehend nicht umgesetzte Millenniumsentwicklungsziel 5 
zur Gesundheit von Müttern verwirklicht wird, wozu auch eine Verringerung der 
Säuglings- und Kindersterblichkeit gehört; weist darauf hin, dass dies zur 
Verwirklichung aller gesundheitsbezogener Entwicklungsziele beiträgt; begrüßt in 
diesem Zusammenhang insbesondere die Schlussfolgerungen des Rates vom Mai 2015; 

20. betont, dass günstige Bedingungen geschaffen werden müssen – insbesondere durch die 
Beseitigung sozialer und rechtlicher Hindernisse für den Zugang von Frauen zu 
Produktionsmitteln, zu denen auch Land und natürliche und wirtschaftliche Ressourcen 
gehören –, zumal diese die finanzielle Inklusion, menschenwürdige 
Arbeitsbedingungen, gleichstellungsorientierten Sozialschutz und die Zahlung gleichen 
Entgelts für gleiche Arbeit voranbringen; 

21. vertritt die Auffassung, dass Unternehmen eine wichtige Rolle bei der Förderung der 
Gleichstellung der Geschlechter zukommt, da sie Maßnahmen ergreifen können, die zur 
Stärkung der wirtschaftlichen Stellung der Frau und der wirtschaftlichen Rechte von 
Frauen beitragen, z. B. durch die Sicherstellung menschenwürdiger Arbeit von Frauen, 
eines gleichen Entgelts, des Zugangs zu Finanzmitteln und zu Bankdienstleistungen 
und durch die Schaffung von Möglichkeiten der Teilhabe an Führung und 
Beschlussfassung, den Schutz von Frauen vor Diskriminierung und Missbrauch am 
Arbeitsplatz und die Übernahme gleichstellungsorientierter sozialer Verantwortung; 
fordert in diesem Zusammenhang verstärkte Unterstützung für örtliche KMU, 
insbesondere für Unternehmerinnen, damit ihnen das durch den Privatsektor generierte 
Wachstum zugutekommt; betont, dass nach wie vor Mikrokredite, soziales 
Unternehmertum und alternative Unternehmensmodelle, wie Gesellschaften auf 
Gegenseitigkeit und Genossenschaften, im Bereich der Machtgleichstellung und 
Integration der Frauen in der Wirtschaft eine positive Funktion haben; 

22. stellt fest, dass Frauen wegen Ehe oder Mutterschaft nicht diskriminiert werden dürfen 
und dass ihr tatsächliches Recht auf Arbeit sichergestellt werden muss; 

23. stellt fest, dass sich die Machtgleichstellung der Frauen und die Ernährungssicherheit 
gegenseitig unterstützen; betont, dass die Position der Frauen in ländlichen Gebieten 
gestärkt werden muss, indem die Diskriminierung beim Zugang zu Land, Wasser, 
allgemeiner und beruflicher Bildung, Märkten und Finanzdienstleistungen abgebaut 
wird; fordert eine beträchtliche Steigerung der öffentlichen Investitionen in 
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Landwirtschaft und ländliche Entwicklung, wobei der Schwerpunkt auf kleine 
landwirtschaftliche Betriebe, landwirtschaftliche Genossenschaften und Netze von 
Landwirten gelegt werden sollte; 

24. betont, dass Frauen in neue Wirtschaftsbereiche, die für die nachhaltige Entwicklung 
von Bedeutung sind und zu denen die umweltverträgliche Wirtschaft und die 
Kreislaufwirtschaft und der Bereich der erneuerbaren Energien und der IKT gehören, 
einbezogen werden und in ihnen vertreten sein müssen; 

25. bekräftigt die entscheidende Rolle der formalen und informellen Bildung bei der 
Machtgleichstellung von Frauen und Mädchen im sozialen, wirtschaftlichen, 
kulturellen und politischen Bereich; betont, dass eine EU–Strategie für Bildung im 
Bereich Entwicklung eine deutliche geschlechtsspezifische Perspektive umfassen muss, 
insbesondere in den Bereichen Kompetenzerwerb in Fragen der Nachhaltigkeit, 
Aussöhnung nach Konflikten, lebenslange allgemeine und berufliche Weiterbildung, 
Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (MINT) und die Rolle der 
Kunst im interkulturellen Austausch; 

26. misst einer stärkeren Beteiligung von Frauen an der Gestaltung und Umsetzung des 
Rahmens für die Zeit nach 2015 größere Bedeutung bei; fordert, dass 
Frauenrechtsorganisationen stärker finanziell unterstützt werden, und dass verstärkt 
politische Maßnahmen und Maßnahmen zum Aufbau von Kapazitäten zum Zweck der 
ständigen Einbeziehung und stärkeren Beteiligung von Basisorganisationen der 
Zivilgesellschaft und insbesondere Frauenorganisation in Konsultationen der 
Interessenträger auf lokaler, regionaler, nationaler und internationaler Ebene 
durchgeführt werden; 

27. stellt fest, dass der EU–Aktionsplan für die Gleichstellung die Lage von LGBTI in 
Drittländern verbessern und die Förderung und den Schutz der Rechte von LGBTI 
umfassen muss; 

28. hält es für außerordentlich wichtig, die gesetzlichen Rechte der Frauen und ihren 
Zugang zur Justiz durch gleichstellungsorientierte Rechtsreformen zu stärken; vertritt 
die Auffassung, dass die gezielte Bereitstellung von Finanzmitteln für die 
Gleichstellung der Geschlechter in der Prozesskostenhilfe dazu beiträgt, die 
Rechtsstaatlichkeit zu stärken; 

29. fordert die EU auf, sich für eine stärkere Beteiligung der Frauen an Prozessen der 
Friedenserhaltung und Friedenskonsolidierung und an den militärischen und zivilen 
Aufgaben der Krisenbewältigung der EU einzusetzen; fordert die EU in diesem 
Zusammenhang erneut auf, die Resolutionen 1325 (2000) und 1820 (2008) des 
Sicherheitsrats der Vereinten Nationen zu Frauen, Frieden und Sicherheit zu 
unterstützen, und fordert, dass in alle Friedens- und Sicherheitsinitiativen eine 
Geschlechterperspektive und die Rechte der Frau aufgenommen werden; 

30. fordert die EU auf, die grundlegenden Menschenrechte von Frauen und Mädchen, die 
in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte garantiert werden, zu fördern; 
fordert in diesem Zusammenhang mit Nachdruck, dass für den Schutz des Rechts aller 
Frauen und Mädchen auf Leben und Würde gesorgt wird, indem gegen missbräuchliche 
Praktiken wie Genderzid aktiv vorgegangen wird; 
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31. hält Maßnahmen zur Stärkung der Führungsrolle und der Teilhabe von Frauen und 
Frauenrechtsorganisationen im öffentlichen und privaten Bereich für wichtig; fordert 
stärkere Bemühungen um eine größere Beteiligung von Frauen und 
Frauenrechtsorganisationen am politischen Leben, insbesondere indem diese 
Bemühungen in alle Programme zur Förderung der Demokratie, zu denen auch der 
umfassende Ansatz des Parlaments zur Demokratieförderung gehört, aufgenommen 
werden; 

32. betont, dass unbedingt auch Männer und Jungen einzubeziehen sind und ihr aktives 
Mitwirken und ihre Verantwortung bei der Beseitigung diskriminierender 
gesellschaftlicher Normen und der Bekämpfung von Geschlechterstereotypen und der 
gegen Frauen und Mädchen gerichteten Gewalt zu fördern sind; 

o 

o     o 

33. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat, der Kommission, dem 
Europäischen Auswärtigen Dienst sowie den Regierungen und Parlamenten der 
Mitgliedstaaten und UN WOMEN zu übermitteln. 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 


